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Reichsinstitut
für ältere deutscheGeschichtskunde
CMonumentaGermaniae hist-may

zahresbericht jy4j

Von

Edmund E. Htengel

Auch in diesem Berichtsjahr hat der große Krieg die Arbeiten

des Reichsinstituts auf das stärkstein Mitleidenschaft gezogen,

vor allem natürlich durch Unmittelbare Beanspruchung der Mit-

arbeiterschaft und des Nachwuchses,aber auch durch die Schwierig-
keiten, die der Entleihung auswärtiger Urkunden und Hand-
schriften,namentlich der ersteren, entgegenstanden, die beschränkte

Beheizung der Arbeitsräume, den Personalmangel der Drücke-

reien und die Papierknappheit. Immerhin darf auch diesmal die

Gesamtleistung als nicht unbefriedigend bezeichnetwerden, weil

der Ausfall an ständigenzum Teil durch verstärkteWerbung aus-

wärtiger Mitarbeiter ersetzt werden konnte; ja, es gelang sogar,
die Planung einiger neuer Arbeitsvorhaben abzuschließen,von

denen das eine dem Reichsinstitut die Mitwirkung an einer wich-
tigen Aufgabe der Volksbildung ermöglichenwird. Sehr ertrag-
reich gestaltete sich der Fortgang der von der Archivkommission
des Reiches in den besetzten Westgebieten eingeleiteten photo-
kopierung von Handschriften und Archivalien. Für das Reichs-
institut sind hierbei allein in Paris 12000 Kleinfilm- sowie eine

beträchtlicheZahl von Groszaufnahmen gemacht worden, während
das zahlenmäszigeErgebnis der BrüsselerPhotokopierung noch aus-

steht. Das Reichsinstitut ist dafür dem Generaldirektor der Staats-

archive, Dr. Zipfel, und den Leitern der Archivgruppen Paris
und Brüssel, Staatsarchivdirektor Dr. Schnath und Staatsarchiv-
rat Dr. Sante, sowie ihren Mitarbeitern, insbesondere Staats-

archivrat Dr. Schieffer, der sich auch erneut durch Bücherkäufe
Deutsches Archiv V. Ill
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verdient gemacht hat, wieder zu Dank verpflichtet, nicht minder

auch den beteiligten leitenden Beamten der Nationalbibliothek
und der französischenund belgischen Staatsarchive.

Folgende persönlicheÄnderungensind zu vermerken.

Als ständige Mitarbeiterin trat neu ein am 9. Juni 1941

Dr. Annelies Ritter aus Göttingen.
.

Das Reichsinstitut hat drei wissenschaftlicheMitglieder seines
Arbeitskreises — wir haben ihr Andenken an anderer Stelle ge-

würdigt — durch den, Tod verloren: es starb das Ehrenmitglied
des Reichsinstituts Geheimrat Prof. Edward Schröder (am
9. Februar 1942); es fielen an der Ostfront die ständigenMit-

arbeiter Dr. Rolf Most, Stipendiat der Sorschungsgemeinschaft
(am 9. September 1941) und Dr. Helmut Samse (am 27. Januar

1942). Gedacht sei ferner des verstorbenen einstigen Rechnungs-
beamten beim Reichsinstitut, Rechnungsrat Amtsrat a. D. Otto

Längrich (gest. am 13. Juli 1941), und des früheren Büro-

angestellten Heinz Gläser, der am 18. Oktober 1941 an der Ost-
front fiel.

Prof. Karl Strecker, Mitglied der früheren Zentraldirektion
der Monumenta Germaniae historica, Geheimrat Prof. Karl

Br an di (als Vertreter der GöttingischenGesellschaftder Wissen-
schaften) und Geheimrat Prof. Friedrich Panzer (als Vertreter

der Heidelberger Akademie der Wissenschaften) wurden auf Vor-

schlag des Berichterstatters vom Herrn Reichsminister für Wissen-
schaft, Erziehung und Volksbildung zu Ehrenmitgliedern des

Reichsinstituts ernannt. Das Reichsinstitut widmete Prof. Richard
Scholz zum 70. Geburtstag das 2. Heft des 5. Bandes seiner
Zeitschrift, Prof. Karl Strecker zum 80. Geburtstag in Gemein-

schaft mit namhaften deutschen und ausländischenVertretern der

mittelalterlichen Philologie die Sestschrift »Corona .Quernea«;
der aus 22 Beiträgen bestehende Band wurde in Unterstützung
des Berichterstattersvon Dr. Carl Erdmann redigiert-

Monumenta Germaniae historita

I. Abteilung: Geschichtsschreiber
Von Bruno Kruschs neuer Ausgabe dersrankengeschichten

des Gregor von Tours (in den Scriptores rerum Meta-
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vingicarum) wird die seit längerer Zeit ausgedruckte zweite
Hälfte des Textes nunmehr ausgegeben; Einleitung und Register
können erst nach Beendigung des Krieges folgen.

Die meisten der für eine neue Großoktavreihe«»Geschichts-
Werke deS Früh- und Hochmittelalters«, die die alten

Scriptores-Reihen allmählichergänzen soll, bisher vorgesehenen
Ausgaben — so Notkers »GestaKaroli«, der »Liber vitae« von

Remikementp die Weltchronikvon Srutolf und Ekkehart und der

»LigUriUUS«— haben notgedrungen geruht, da die Bearbeiter

sämtlich im Selde oder im Wehrdienst stehen. Die von Prof.
Robert Holtzmann-Berlin übernommene Edition der Quellen
ZU den Jtalienzügen Friedrichs I. steht noch in den An-

fängen; die hierfür von Dr. Gottfried Lang vom Deutschen
HistorischenInstitut in Rom in Tortona aufgesuchte Kopie der

Schrift »De ruina Terdonae« ist leider nicht identisch mit der aus

Drucken bekannten, offenbar älteren Handschrift.
Dagegen konnte Studienrätin Dr. Georgine Tangl in Berlin

über die Chronik Bernolds von Reichenau Günstiges be-

richten. Sie hat das Münchener Autograph fertig kollationiert

und seine Entstehungsgeschichte in langwierigen Untersuchungen,
die auch bereits im Entwurf fixiert sind, weiter geklärt.Zur Zeit-
arbeitet sie den Text für den Kommentar durch. Hand in Hand
damit geht die Übersetzungdes Werkes, die sie für die »Denk-
mäler der germanischen Srühzeitund des deutschenMittelalters«
(vgl. unten S. Xxv1f.·) übernommen hat-

Jn einer weiteren Großoktavreihe»Geschichtswerke des

späteren Mittelalters« wird aus dem 14. Jh. außer der

Dalimil-Ehronik, über die kriegshalber nicht berichtet werden

kann, z. B. der Bericht des Nikolaus von Ligny über den Rom-

3Ug HeinrichsVII. seinen Platz zu erhalten haben; Prof. Adolf
HOfMeisterin Greifswald hat sichkürzlichentschlossen,die einst
von Breszlau vorbereitete Ausgabe wieder zu übernehmen.

Von den österreichischenChroniken des 15. Jh.s, um deren

Betreuung Prof. Otto Brunn er in Wien sich verdient macht,
ist die zunächstins Auge gefaßteWiener Stadtchronik infolge
des WehrdienstesDr. Erich Lindecks noch nicht über die ersten

lllk
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Anfänge hinaus gediehen. Es ist geplant, dem sie aufnehmenden
Bande noch die Erinnerungen der Helene Kottaner an-

zugliedern, jenen aus Gustav Sreytags ,,Bildern« bekannten,

einzigartigen Erlebnisbericht über den Raub der ungarischen
Krone.1440 und die Krönung des Ladislaus Posthumus; er ist
nur 1846 einmal, u«nzulänglich,gedruckt worden. Prof. Brunner,
der die Anregung gab, hat sich bereit erklärt, die Ausgabe zu

übernehmen.
Die Arbeit an Jakob Unrest’s »ÖsterreichischerChronik«

hat gute Fortschritte gemacht. Wie der Bearbeiter, Studienrat

Dr. Karl Groszmann in Wien, feststellte, ist die Wiener «Hs.

(16. Jh. 2. H.) eine Abschrift der hannöverschen(16. Jh. 1. H.),
die er in Wien hat benutzen und untersuchen können. Er hat eine

Kapiteleinteilung durchgeführtund ist zur Zeit mit der Sach- und

der Quellenuntersuchung beschäftigt.
Die Edition der ,,ÖsterreichischenChronik« des Thomas

Ebendorfer, deren bevorstehenden Beginn der vorige Bericht
gerade noch melden konnte, hat der Bearbeiter, Dr. Alphons
Lhotsky in Wien, trotz starker dienstlicher Belastung mit hin-
gebendem, intensivstem Einsatz vorangetrieben. Nachdem er die

Abschrift der Haupt-Hs. (Eod. Vind. palat. 7583) binnen zwei
Monaten vollendet, klärte er vermittelst Vergleichung der anderen

Hss.(Cod. Vind. palat. 7660 und 7671 sowie Clm 722) und unter

Berücksichtigungaller weiteren Anhaltspunkte die schwierigen
Überlieferungsverhältnisseauf mit dem wichtigen Endergebnis,
daszsichA als 1509 entstandene und — was sehr wichtig ist — mit

zahlreichen eigenen Zusätzenversehene Abschrift des Dr. Jakob
Mennel, eines Genealogen Kaiser Maximilians I., erwies;
Dr. Lhotsky hat seine Untersuchungen zu einem ersten Aufsatz
zusammengefaszt,während ein zweiter über Ebendorfers Quellen,
seine historiographischeEigenart und andere Probleme handeln
soll. Inzwischen ist auch das Manuskript der Ausgabe selbstsamt
kritischem Apparat und kommentierenden Anmerkungen so weit

gediehen, dasz der Satz demnächstbeginnen kann.

Anschlieszendist über ein neues literarisches Unternehmen zu

berichten, über das nach anderthalbjährigenVerhandlungen im

letzten Herbst abgeschlossenwurde. Das vom Hendel-Verlag in
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Leipzig vorbereitete Werk, das nach dieser Vereinbarung mit den

Monumenta, ohne ihnen selbstanzugehören,in fester vertraglich
fixierter Verbindung stehen wird, verfolgt das Ziel, die wichtigsten
»Denkmäler der germanischen Srühzeit und des deut-

schen Mittelalters« unter Beigabe parallel gedruckter ver-

einfachter Textausgaben in getreuer, aber lesbarer Übersetzung
zu bieten. ES ist zunächstauf 12 Kleinquartbände berechnet, die

vorerst nur bis 1200 reichen sollen. Daneben sind Sonderausgaben
der einzelnen Quellenschriftenund eine alsbald einsetzende all-

Mähliche Ausdehnung auch auf das spätere Mittelalter vor-

gesehen. Als Schriftleiter wurde Prof. Bernhard Schmeidler in

München gewonnen, der enge Fühlung mit dem Reichsinstitut
halten wird. Jndem dieses sich entschlossenhat, die ,,Denkmäler«
zu autorisieren und die wissenschaftliche Verantwortung für sie
zu übernehmen,will es dazu helfen, dasz das kostbare Gut des

Urstoffs unserer geschichtlichenÜberlieferungmehr als bisher in

zuverlässiger,gut deutscher Gestalt auch außerhalb der engeren

gelehrten Welt die volkstümlicheVerbreitung findet, die es ver-

dient.

II. Abteilung: Rechtsquellen

Über die von Geheimrat Ernst Heymann betreuten Reihen
ist mit ihm folgendes zu berichten:

Die Redaktion des Textes der Lex Ribvaria durch Prof.
Franz Beyerle in Freiburg i. B. und Dr. Rudolf Buchner in

Langenwang muszte noch vertagt werden, da die Kritik zu Dr. B.s

Untersuchungen der Überlieferungdes Gesetzes noch nicht voll-

ständigvorliegt ; Dr. B. ist zudem dienstlichüberlastet.
Die Vorbereitung der Ausgabe der Sachsenspiegelglosse

hat die ständigeMitarbeiterin Dr. Helene Bindewald unter

Leitung von Prof. Claudius Srhr. v. Schwerin in München fort-
gesetzt.Sie verbreiterte die Handschriftengrundlage durch Heran-
ziehung von vier weiteren Hss.und entwarf die Ouellenbeschrei-
bung derselben und einiger anderer Codices. Sie ermittelte ferner
aus etwa dreißig Hss., die größtenteils durch Vermittlung des

Reichsinstituts von den Besitzern dankenswerterweise für diesen
Zweck ausgeliehen wurden — darunter auch das berühmte
Exemplar der Stadt Soest —, die Übereinstimmungenund Ab-
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weichungen in Disposition, Reihenfolge, Kumulierung oder Tren-

nung der Artikel sowie die Varianten eines umfänglichenProbe-
artikels (III, 42). Diese tabellarischen Zusammenstellungen, deren

Ergebnisse in einem Aufsatz zusammenzufassen sind, sollen das

Verwandtschaftsverhältnisder Hss. weiter klären und für den

Versuch eines Hss.-Stammbaums die Grundlage liefern. Bei der

Nachprüfungder fremdrechtlichen Zitate des dritten Buches (in
der Hs. Eh) blieb ein etwas höherer Prozentsatz als bei den beiden

ersten Büchern unermittelt.

Für den Schwabenspiegel behielt Stadtarchivar Dozent
Dr. Ernst Klebel in St. Pölten wegen dienstlicher Inanspruch-
nahme nur wenig Zeit übrig. Immerhin konnte er dem Quellen-

vergleich mit Sachsen- und Deutschenspiegel, für den ein von ihm
untersuchtes Hs.-Bruchstückin Grein a. d. Donau wichtig ist, einige
Wochen widmen; er wird in einem Aufsatzdarüber handeln. Im

Zusammenhang damit ist es ihm gelungen, die Herkunft der

lateinischen Stellen im Schwabenspiegel endgültig zu klären. Das

Reichsinstitut handelt bei dieser Edition im Einvernehmen mit

der Wiener Akademie der Wissenschaften, von der sie sie vor Jahr-
zehnten übernommen hat. Voraussichtlich wird die seit dem Tode

Hans v. Voltelinis verwaiste Leitung demnächstein angesehener
Rechtshistoriker übernehmen, um die Ausgabe gemeinsam mit

Dr. Klebel zu Ende zu führen.
Die Arbeit Prof. Wilhelm Weizsäckers am Meißener Rechts-

buch war wie im Vorjahre durch die allgemeinen Verhält-
nisse, außerdem durch seine Übersiedlungvon Prag nach
Wien sehr beeinträchtigt,kommt nun aber wieder in Fluß; zu-

nächstwird die Hs. M. 28 der Dresdener Landesbibliothek vor-

genommen.
Dr. Gertrud Schubart-Sikentscher in Berlin, der für ihr

Buch über die mittelalterlichen deutschen Stadtrechte des Ostens
der Große Preis der Preuszischen Akademie der Wissenschaften
verliehen wurde, hat für die Ausgabe des Brünner Schöffen-
buchs die schon im vorigen Bericht erwähnte Haupt-hs., den

Codex Johannis des Brünner Stadtarchivs (576 Blätter), voll-

ständigabgeschriebenund ist jetztmit der sachlichenDurcharbeitung
der rechtsverwandten Gebiete (besonders ngau Und Wien) »und
des fremden Rechtsstoffes beschäftigt.
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Der Codex Johannis, der Eigentum des Führers ist, enthält
zahlreicheprachtvolle Miniaturen von hoher kunst-, kultur- und

kechtsgeschichtlicherBedeutung.Das Reichsinstitut bereitet ihre
Faksimile-Ausgabein Farbenlichtdruckvor; die darüber vom Ver-

fasser dieses Berichts mit den zuständigenStellen geführten Sub-

ventionsverhandlungen sind fast abgeschlossen. Für die Ein-

leitung hat die rechtsgeschichtlicheAuswertung der Bilder wieder

Frau SchUbatt-Sikentscherübernommen; sie studiert zur Zeit
die Literatur der illustrierten Rechtsbücher-Hsf.Als kunsthistori-
scher Bearbeiter wurde Prof. Karl M. Swoboda in Prag ge-
wonnen, der bereits das einschlägigeSchrifttum gesammelt und

durchgearbeitet sowie die Hf. selbst in Brünn untersucht hat.

Was die übrigen Reihen der Abteilung betrifft, so kann über

die »Eonstitutiones et acta publica« Wieder nur für Karl IV-

berichtet werden. prof. Stengel hat die von der ständigenMit-

arbeiterin Dr. Margarete Kühn in langwieriger mühsamerAr-

beit, vielfach unter Ergänzung der Regesten aus den Druckenund

unseren Abschriften,vorbereitete Aufstellungder Sachgruppen des

gesamten Urkundenstoffs für die Jahre 1349—1355 endgültig
vorgenommen und fixiert und danach eine vorläufige Auswahl
der in den zweiten Band der Regierung Karls teils bestimmt, teils

möglicherweiseaufzunehmenden Stücke getroffen. Leitend war

der Gesichtspunkt, dasz dieser Band aus sechs Jahren (bis 1354

einschließlich)nicht mehr als 600 Urkunden bringen solle. Für
den Rest der Regierung werden dann weitere vier Bände aus-

reichen. Die bei dieser Einteilung weit mehr als beim ersten
Bande erforderliche Konzentration des Stoffes wird durch Zu-

sammenfassung gleichartiger Urkunden (z. B. Reichssteuerquit-
tungen, Schuldverschreibungen, Zollvergabungen, Burgbauver-
bote, Erste Bitten, Schutzprivilegien) in Tabellen und durch Ver-

weisung minder wichtiger Urkunden in die Vorbemerkungen der

Hauptstückeeinzelner Verhandlungsgruppen unterstütztwerden

können. Der Apparat wurde durch eine Anzahl Abschriften und

Kollationen, die die ständigeMitarbeiterin Dr. Annelies Ritter

herstellte, und durch Lichtbilder aus französischenund bel-

gischen Archiven vermehrt. Die Leitung des Werkes wird, da

Prof. Stengel mit seinem Ausscheiden aus dem Reichsinstitut
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sich anderen Aufgaben zuwenden möchte, in neue Händegelegt
werden müssen.

Sür die Staatsschriften des späteren Mittelalters, die

Prof. Hermann Heimpel-Straszburg und Prof. Richard Scholz-
Leipzig gemeinsam mit dem Berichterstatter betreuten, hat Prof.
herbert Grundmann in Königsberg auf einer Reise nach
München,Wien und Prag in den dortigen Staats-, National- und

Domkapitelsbibliotheken 17 Hss., ferner in Königsberg eine neu

aufgefundene Krakauer und die vom Reichsinstitut besorgte
Photokopie einer Pariser Hs. des »Memoriale« Alexanders
von Roes benutzen können; auf einige zur Zeit unzugängliche
Hss.kann ohne Schaden für die Ausgabe verzichtet werden. Deren

abschließendeRedaktion ist jetzt in Arbeit. Da auch die bereits

früher fertiggestellten Texte der »Notitia« und des ,,Pavo«

Alexanders von Prof. Gr. und Prof. Heimpel noch durch Ein-

arbeitung der Pariser Hs. Lat. 10630 ergänzt worden sind, ist die

Ablieferung des Gesamtmanuskripts — mit der auf alle drei

Werke abgestimmten Einleitung — nunmehr im Laufe des neuen

Jahres zu erwarten.

Die Edition der politischen Schriften des Engelbert von

Admont konnte Dr. Ottokar Menzel-Berlin, da bei der Wehr-
macht, nur durch einen Aufsatzzur Staatslehre Engelberts fördern.
Sür die Werke Lupolds von Bebenburg, von deren Ab-

schluszauch die Ausgabe der weiteren Traktate Konrads von

Megenberg durch Prof. Richard Scholz abhängt,hat Dr. Hermann
Meyer-Rodehüse«rin Bad Godesberg am »Tractatus de

iuribus regni et imperii« rüstigweitergearbeitet; nicht nur

wurden fünf MünchenerHss.und eine Nürnberger nochmals ein-

gesehen und benutzt — zwei für den Vergleich wichtige Würz-
burger Codices waren leider kriegshalber unzugänglich——, es

gelang auch durch Vermittlung des Reichsinstituts, von dem

Pariser Cod. lat. 4973 und dem Cod. 255 von Valenciennes

Photokopien zu beschaffen (von der letztgenannten nach einer

Aufnahme aus dem 1. Weltkrieg, die sichin der Berliner Staats-

bibliothek fand); mit der Verarbeitung dieser letzten bisher noch
ausstehenden bekannten Hss. und der Editio princeps von 1508

ist die Handschriftenforschung, zu der in der letzten Zeit auch
Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichtedes Traktatus
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traten, beendet. Dr. Meyer-Rodehüserbeginnt jetzt mit der

Quellenuntersuchung.
Durch den Soldatentod des an der Ostfront gefallenen
ständigen Mitarbeiters Dr. Rolf Most-Leipzig haben die

kleinen Schriften Lupolds ihren Bearbeiter verloren. Des

wertvollen Nachlasses, der die fertigen Kollationen Und weit

vorgeschrittene Sammlungen enthält, hat sich Dr. Meyer-R.
angenommen.

Mit der von vornherein vorgesehenen Ausdehnung des Unter-

nehmens auf das 15. Jh. konnte in diesem Jahre Ernst gemacht
werden, da die HistorischeKommission bei der Bayerischen Aka-

demie der Wissenschaften dank dem Entgegenkommen ihres
Präsidenten,Prof. K. A. von Müller, eigene Editionspläne auf
diesem Gebiet, die seit einigen Jahren bestanden, zugunsten des

Reichsinstituts aufgab. Der Berichterstatter war sich dabei mit

Prof. Heimpel und Prof. Scholz einig, daszauf eine Wiederholung
der bereits anderweitig erledigten Schriften (besonders der »Ton-
cordantia« des Nikolaus von Cues und der »Reformatio Sigis-
mundi«), die einleitend kurz zu würdigen sind, verzichtet werden

darf. Ein 4. Band der Reihe soll im 1. Stück die politischen Werke

des »Dietrich von Nieheim« bringen, die »Chronik« von 1399

und die ,,Privilegia et iura imperii«; als Bearbeiter ist
StudienassessorSritz Rudolph, ein SchülerProf. Heimpels, vor-

gesehen. Jm zweiten Stück werden sich die beiden Staatsschriften
des Heinrich Toke anschließen,für die Dr. Peter Elausen in

Heidelbergbereits Vorarbeiten geleistet hat, sowie der sogenannte
,,Traum« des Hans von Hermannsgrün, den einst H. Ul-

mann veröffentlichte;ein drittes Stück soll die »Monarchia« des

Peter von Andlau bringen, die auch noch nach dem Druck

Hürbins (ohne Kommentar und auf Grund nur einer Hs.) eine

neue Edition verdient; sie hat Dozent Dr. Michael Seidlmay er

in Münchenübernommen. Der fünfte Band ist der von H. Haupt
entdeckten und im 8. Ergänzungsheftder Westdeutschen Zs. aus-

zugsweise herausgegebenen Schrift des sogen. ,,Revolutionärs
vom Oberrheiln«vorbehalten. Als Bearbeiter der Ausgabe, die

dank dem großzügigenEntgegenkommen Prof. Paul Wentzckes
in Verbindung mit dem Wissenschaftlichen Institut der Elsaß-
Lothringer im Reich und mit dessenUnterstützungerscheinen wird,
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ist Dr. Hermann Mau in Straßburg angenommen und ver-

pflichtet worden. Er hat von der Kolmarer Hs. nach einer dem

Institut für Kultur- und Universalgeschichtein Leipzig gehörigen
Photokopie bereits eine Abschrift hergestellt und wird sie dem-

nächstin Straßburgkollationieren. Begonnen ist die Verzettelung
des Inhalts für das Glossar und das Sachregister, das die völlig

formlose, von Wiederholungen, Unklarheiten und Zitaten

strotzende Schrift erst erschließenwird. Ein sehr ausführlicher
Kommentar wird hier nötig sein.

Das »Breviloquium de principatu tyrannico« des

Wilhelm von Ockham1) wird in der Bearbeitung von Prof.
Richard Scholz, entsprechend der vorjährigenMitteilung außer-
halb der »Staatsschriften«,als 8.Band der »Schriften«des Reichs-
instituts erscheinen; die Drucklegung ist eingeleitet.

III. Abteilung: Urkunden

Für die Reihe der Karolingerdiplome hat Staatsarchivrat
Dr. Theodor Schieffer-Berlin als Mitglied der Gruppe Archiv-
wesen beim Militärbefehlshaber in Frankreich die im Vorjahre
begonnene photographische Erfassung der französischenÜber-

lieferungen durchgeführt;die französischeArchivverwaltung be-

wies verständnisvollesEntgegenkommen und vermittelte mehr-
fach Lichtbilder wichtiger Stücke aus dem unbesetzten Gebiet.

Besonders der Apparat der Diplome Ludwigs des Frommen
ist bis auf geringfügige Lücken nun vollständig. Der Bericht-
erstatter beabsichtigte, nach Erledigung anderer Arbeiten die Be-

arbeitung dieses Bandes persönlichzu übernehmen. Nunmehr
wird voraussichtlich eine andere Lösung gesuchtwerden. Zu ent-

scheidenist ferner über die außerdemnoch ausstehenden Diplome
Lothars I. Sie dürften zunächstan der Reihe sein, wenn mit

ihnen die Urkunden Lothars 11., deren Bearbeitung durch
Dr. Schieffer schonziemlichweit gediehen ist- und die Urkunden

Zwentibolds, die Dr. Sch. bereits fertig bearbeitet hat, ver-

bunden werden sollen. Es bleibt freilich auch möglich, entweder

1) Es ist nur in einer Hs. bekannt, nicht in mehreren, wie irrtümlich
im vorigen Bericht (oben S. XIV) gesagt wurde.
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die Stücke Zwentibolds mit den Diplomen seines Stiefbruders,
des letzten deutschen KarolingersLudwig 1V., die Geheimrat Paul
Kehr bearbeitet, zu verbinden oder endlich — und das empfiehlt
sichvielleicht am meisten — die Urkunden der beiden lothringi-
schenTeilkönigeund der burgundisch en Könige des 9.—11.Jh.s
in einem Bande zu vereinigen.

Die Einbeziehungder letztgenannten wichtigen Gruppe in die

deutsche Diplomataausgabe,die früher versäumt wurde, hat der

Berichterstatter in Auswertung der auf dem westlichen Kriegs-
schaUPIatzgegebenen günstigenArbeitsmöglichkeitenjetzt in die

Wege geleitet. Dr. Schieffer, der die Ausgabe übernommen hat,
begann bereits im Vorjahre in Paris und von dort aus den Stoff
zU sammeln,mit dem Erfolg, daß am Ende des Berichtsjahres
die flanzösischeÜberlieferungfast vollständigvorliegt; es bleiben

außer einer Nachlese in Südostfrankreichnur noch die schweize-
rischen Archive, aus denen Photokopien erhofft werden, und

Turin aufzuarbeiten. Im ganzen ließen sich, ungerechnet die

schon von Schiaparelli edierten italienischenUrkunden Rudolfs lI.,
89 echte und 2 unechte Stücke feststellen.

Die Drucklegungdes zweiten Teiles der Diplome Heinrich s IV.,
deren erster Teil zu Ende des vorigen Berichtjahres herauskom,
wurde im Juni aufgenommen und auch fortgeführt, als der Be-

arbeiter, Dozent Dr. Dietrich von Gladiß-Göttingen, im Winter

wieder an die Ostfront ging; seine vorübergehendeRückkehrin

seine vorige militärischeDienststellegab ihm dann die Gelegen-
heit, die aufgelaufenen Korrekturen, die außerdemwieder vom

Berichterstatter und der ständigen Mitarbeiterin Dr. Thea
Vienken mitgelesen wurden, zu erledigen. Der Druck ist daher
so weit gediehen, daß ein 1. Heft des zweiten Teils mit dem Rest
der Diplome von 1077—1105 sowie den Urkunden der beiden

Gegenkönige,des UnterkönigsKonrad und der Kaiserin Agnes
im Umfang von 40 Bogen demnächstausgegeben werden kann;
das 2. Heft wird außer der Einleitung des Bearbeiters Quellen-

übersicht,Uachträge und Register enthalten.
Die von dem verstorbenen Prof. Hans Hirsch in werdendem

Zustand hinterlassene Ausgabe der Diplome Konrads III. hat
prof. Heinz Zatschek im Laufe des Sommers übernommen und

mit der Überprüfungder bereits erledigten Stücke begonnen. Die
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aus seiner Übersiedlungnach Wien sich ergebenden Schwierig-
keiten hemmten die Arbeit um so mehr, als der ständigeMit-

arbeiter Dr. Heinrich v. Sichtenau im Wehrdienft steht—
währendeines Urlaubs konnte seine Habilitation erfolgen — und

auch eine wissenschaftlicheHilfskraft zur Zeit nicht zu gewinnen
ist. Trotzdem hofft Prof. Z., die Diplome bis zum Beginn des

zweiten Kreuzzuges in Jahresfrist druckfertig vorzulegen.

Sür die Sammlung der Laienfürsten- und Dynaften-
urkunden ist von Dr. Thea Vienken die der Gesamtübersicht
dienende statistisscheKartei des gedruckten Stoffes für Franken,
Thüringen und Kursachsen fertiggeftellt worden.

Von der Ausgabe der Urkunden Heinrichs des Löwen,
deren Texte im vorigen Jahre als 1. Stück des ersten Bandes er-

schienen, hat Prof. Karl Jordan trotz der Ansprüche,die seine
Berufung auf den mittelalterlichen Lehrftuhl in Kiel an ihn
stellte, die diplomatische Einleitung vollendet. Bis auf die

Schlußredaktionauch das Namenregifter. Bei der mühevollen Er-

mittlung der durch die Herkunftsbezeichnungen der Zeugen aus-

nehmend zahlreichen, aus den verschiedenstenLandschaften stam-
menden Ortsnamen waren die dankenswerten Auskünfte einer

Reihe von Archiven sehr nützlich;der Bearbeiter schuldet be-

sonderen Dank Dr. Ernst Klebel in St. Pölten. Das Sachregister
steht noch aus.

Sür die Edition der brandenburgifchen Markgrafen-
urkunden erledigte Prof. Eugen Meyer in Berlin den Rest des

umfänglichenFonds des Geh. Staatsarchivs in Dahlem; hier hat
sich eine ganze Anzahl von Krabbo nicht ermittelter Überliefe-
rungen ergeben. Serner konnte der reiche Bestand des Dom- und

des Stadtarchivs von Brandenburg in Berlin, wo er auch für das

»LichtbildarchivdeutscherUrkunden« photographiert wurde, und

die Überlieferungdes Stadtarchivs in Landsberg a. W. an Ort

und Stelle bearbeitet werden. Beabsichtigt wird eine Reise nach
Prenzlau. Auch die Nachprüfung der Drucke ist größeren Teils

schon beendigt. Leider bedroht die derzeitigeUnzugänglichkeitder

meisten Archive — vor allem auch des 'magdeburgifchen mit

feinem großen Beftande — die weitere Arbeit mit vorläufigem
Stillstand.

"
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Die übrigen Arbeitsaufträgedieser Reihe haben infolge der

allgemeinen Lage nur geringe Fortschritte gemacht. Dem Ur-

kundenbuch der Markgrafen und Herzöge von Gsterreich
(Staatsarchivdirektora. D. Dr. Oskar Frhr. v. Mitis in Wien)
ist wenigstens eine Studie des Bearbeiters über die Urkunden

der älteren Markgrafenzugute gekommen. Für die Urkunden der

Grafen von Kiburg und Habsburg konnte Dozent Dr. Ernst
Riegel in Münsterein paar Urkundenabschriften ermöglichen.
Die Dynastenurkunden Westfalens und Engerns wurden von

Staatsarchivdirektor Prof. Johannes Bauermann-Münster
.übernommen,die oberlothringischen Herzogsurkunden

-

von StaatsarchivratDr. Paul Egon Hübing er-Koblenz, der auch

lgereits
mit der Zusammenstellung der Überlieferungbegonnen

at.

IV. Abteilung: Briefe

An den Briefen Hinkmars von Reims hat Studienassessorin
Dr. Nelly Ertl kaum arbeiten können, da sie im Rahmen der

,,Kinderlandverschickung«nach Ostpreuszen und in die Ostmark
eingezogen war; nun wieder in Berlin, ist sie mit der Fertig-
stellung ihres Aufsatzes über die Synode zu Attigny (870) be-

schäftigt.
Was die in der Groszoktavreihe »Briefe der deutschen Kaiser-
zeit« erscheinenden Briefsammlungen betrifft, so konnten die

Korrekturen von Dr. Fritz Weigles seit langem im Satz
stehender Ausgabe der Briefe Rathers von Verona endlich
erledigt werden, als der ständigeMitarbeiter Norbert Ficker-
mann im Herbst auf ein halbes Jahr aus dem Wehrdienst
entlassen wurde; die außerordentlichschwierigeSprache Rathers
zwang ihn zu sehr zeitraubenden, das ganze Schrifttum des

Verfassers einbegreifenden Studien, die aber der Edition nicht
wenig zugute kamen, besonders auch zwei unveröffentlichten
Stücken,die er persönlichder Ausgabe hinzuzufügenhatte. Jn

Fühlung mit ihm konnte der Bearbeiter selbst, Dr. Weigle, um

die Jahreswende 1941j42 bei einem Berliner Aufenthalt auch
seinerseits die Korrektur nochmals durcharbeiten. Außerdemhat
er ,,Analecten«zur Ausgabe (DA. 5, Heft 2) und eine Miszelle
»Rather-Sragmente«geschrieben.



XXXVl Reichsinstitut für ältere deutsche Geschichtskunde

Von der älteren Wormser Briefsammlung hat Biblio-

theksrat Dr. Walther Bulst sowohl die Korrekturen als die Re-

gister fertiggestellt; letztere sind nur formal noch etwas um-

zuarbeiten.
Der Satz des die Briefsammlungen der Zeit Heinrichs IV.

enthaltenden, von Dr. Carl Erdmann mit Norbert Si ckermann,

auf den die Regensburger rhetorischen Briefe entfallen, gemein-
sam bearbeiteten Bandes ist von der Druckerei nur schleppend
fortgeführtworden; er kam im Oktober zum Abschluszbis auf die

Register, mit denen Dr. Erdmann, nachdem auch der Umbruch
vorliegt, beschäftigtist. Dr. E. hat ferner die Stoffsammlung für
die Einzelbriefe der Ottonen- und Salierzeit, unter Aus-

nutzung der gegenwärtig in Paris gegebenen Möglichkeiten,fort-
gesetzt,die Textherstellung der im Originalkodex des Annalista
Saxo überliefertenBriefe begonnen und eine Untersuchung über
das rhetorische Opusculum Onulfs von Speyer, das als Ganzes
aufzunehmen ist, vollendet.

Die Briefsammlungen des Codex Udalrici und Wibalds

konnten von Prof. Heinz Zatschek mit Rücksichtauf anderweitige
Beanspruchung und von Prof. Karl Pivec, der im Heeresdienst
steht, auch in diesem Jahre nicht gefördertwerden. Ebenso hat
Staatsarchivrat Dr. Werner Ohnsorge für die Tegernseer
Sammlung des 12. Jh.s nichts tun können, da ihn mehrere Ab-

handlungen über die deutsch-byzantinischen Beziehungen der

Zeit in Anspruch nahmen. Auch das Register Kaiser Fried-
richs II. hat ruhen müssen,weil Dr. Wilhelm Heupel im Felde
steht.

V. Abteilung: Altertümer
An den Poetae, von deren 5. Bande zu seiner Entlastung auf

Veranlassung des Berichterstatters nunmehr die Nachträge aus

der Karolingerzeit als 6. Band abgezweigt werden, hat Prof. Karl

Strecker ununterbrochen weitergearbeitet und insbesondere die

verschiedenen Jndizes hergestellt. Jn ein erstes Heft des Nachtrag-
bandes sollen unter anderem die von Norbert Sickermann, der

während seiner Sreistellung vom Wehrdienst auch einen auf den

5. Band bezüglichenAufsatz ausgestaltete, fertig bearbeiteten

GedichteGottschalks aufgenommen werden, vor allem aber
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der »WalthnkiUS«; ihn hat Prof. Strecker ja in seiner Unter-

suchung»DerWalthariusdichter«,der nun noch eine zweite, »Wal-
thariUSfMgen«-gefolgt ist, in die Karolingerzeit versetzt.Das Heft
ist tm Manuskript abgeschlossenund gerade zu Ende des Berichts-
jahkeS in den Druck gegangen. Die Fortsetzung dieses und der Ab-

schlußdeS 5—-OttonischenBandes müssensowohl wegen der militäri-

schenBeanspruchungSickermanns und Dr. Bernhard Bischoffs
als auch wegen der Unzugänglichkeitwichtiger ausländischerÜber-
lieferungen und Literatur vorläufig noch vertagt werden.

Bei der Schriftleitungdes »Deutschen Archivs« stand dem

Berichterstatterweiter Dr. Thea Vienken zur Seite.
Mit der Ordnung der Glasnegativsammlung des Reichsinstituts

war in den letzten Monaten Frl. stud. phil. Sabine Lietzmann
beschäftigt.Das »Lichtbildarchiv älterer deutscher Ur-

kunden« konnte, obwohl zur Zeit nur noch wenige Archive ihre
Urkunden versenden, auch in diesem Jahre immerhin etwa 300

Originale erledigen; Jnventarisation und Karteien wurden von

Dr. Margarete Kühn betreut. Das Lichtbildarchiv, das in den

letztenJahren im Rahmen des Reichsinstituts arbeitete, wird mit

seinem in Vorbereitung befindlichen Forschungsunternehmen
eines Tafelwerks der Urkundenfälschungen,deren Bestandsauf-
nahme, soweit sie bereits vorliegt, von Dr. Thea Vienken fort-
geführt und in eine Kartei übertragen wurde, dem Bericht-
erstatter nunmehr wieder nach Marburg folgen.

Die Bücher ei verwaltete weiterhin Dr. Erdmann, so zwar,

daßdie sehr umfangreich gewordene Katalogisierungs- und Ord-

nungsarbeit seit dem Juni allmählichzum Haupttätigkeitsfeldvon

Dr. Annelies Ritter wurde. Der jährlicheZugang an Büchern,
der sich, besonders dank systematischerAusnutzung des anti-

quarischenMarktes, in den letzten vier Jahren gegen früher mehr
als verdoppelt, ja z. T. vervielfachthat, betrug diesmal etwa 1100

Bände. Auch im älteren Schrifttum der Bücherei ist durch syste-
matischeAusfüllungder Lücken allmählichdochgrößeresGleichmaß
entstanden. Erwähnt sei, daß aus einem bedeutenden Bestand,
der vor Jahrzehnten aus dem Deutschen HistorischenInstitut in
Rom ins Reichsinstitut überführtworden war und dessen Haupt-
Masse künftignach Rom zurückkehrensoll, ein erheblicher Teil
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vom Herrn Minister endgültig dem Reichsinstitut übereignet
worden ist.

Mit dem Abschlußdieses Jahres endet die Amtsführung des

Berichterstatters, der ins akademische Lehramt zurückzukehren
wünscht.Sie stand unter dem Gesetz einer eisernen Zeit. Auch
an anderen Hemmungen fehlte es ihr nicht. Er hat ihnen zum

Trotz das Erbe der Monumenta, auf die er sein Amt bewußt
konzentrierte, zu erhalten gesuchtund hofft, diese Pflicht auch da

nicht verletzt zu haben, wo er von den heiligen Formen der Väter

einmal abwich; bleibt doch das Alte nur dann im Recht, wenn es

,,lebend sich entwickelt«. Vielleicht wird man, früher oder später,

finden, daß in diesem Lustrum, das sichmit innerer Arbeit be-

schied, auch neue Keime gepflanzt worden sind, in sich kräftig
genug, um zu verdienen, daß sie nicht wieder verdorren; hierzu
möchtegehören, daß die Monumenta in ihm, insbesondere auf
dem Gebiete der Urkundenedition, Verbindung mit dem Arbeits-

felde der deutschen Landesgeschichte aufnahmen und daß sie den

so lange vermißtenDurchbruch ins 15. Jh. an mehreren Stellen

begannen. Aber wird die neue Zeit, die im Donner der Geschütze
und Motoren geboren wird, auch noch Raum und Sinn haben für
die Aufgabe, auf die das Reichsinstitut der Monumenta gegründet
ist? Möchten ihm in der Zukunft die Sacharbeiter nicht fehlen,
ohne die diese Aufgabe nicht zu lösen ist, und möchtees auf der

Fahrt zu neuen Ufern über ihnen die alten selber nie vergessen!

Stand der Veröffentlichungen des Reichsinstituts
am Ende des Berichtsjahres 1941J42

Erschienen bzw. ausgedruckt:
Scriptores rerum Merovingicarum (= MG.- Reihe B 2); Gregorii Turonen-

sis opera, 1. Teil (Historiarum libri X), 2. Aufl. Eurav. B. Krusch,
2. Lief. Hannover 1942, Verlag HahnscheBuchhandl. S. 265—537. 40.

Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde Bd. 6

(Corona Quernea, Festgabe Karl Strecker zum 80. Geburtstage
dargebracht). Leipzig 1941, Verlag Karl W. Hiersemann. IX u.

428 S. (Mit 4 Tafeln und einem Bildnis.) 80.

Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelalters, in Verbindung mit Karl

Brandi und Walther Holtzmann hg. von Edmund E. Stengel,
5. Jahrg., 1. Heft. Weimar 1941, Verlag H. Böhlaus Nachf. XxlI

u. 326 S.
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Jm Druck:

Die Urkunden derdeutschenKönige und Kaiser (= MG. Reihe B 14)
Bd. 5 (Die Urkunden Heinrichs Iv.), 2. Teil.

Briefe der deutschen Kaiserzeit (= MG. Reihe 0 1)
Bd« 1- 1. Stück (Die Briefe des Bischofs Rather von Derona).
Bd- 1- 2. Stück (Die Wormser Briefsammlung des 11. Jahrhunderts).
Bd· 2 CBriefsammlungenaus der Zeit Heinrichs Iv.).

Deutsches Archivfür Geschichtedes Mittelalters, in Verbindung mit Karl
Brandt und Walther Holtzmann hg. von Edmund E. Stengel,
5- Jahrg» 2. Heft.

Zum Druck vorgesehen:

Geichickztswekkedes späteren MitteIaIteks (= MG. Reihe c 4) Bd. 1: vie

OsterreichischeChronik des Thomas Ebendorfer.
Poetae latini medii aevi (= MG. Reihe B 17) Bd. 6 (Uachträge der Karo-

lingerzeit), 1. Heft.

Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde Bd. 7

(Anton Michel, Die Sentenzen des Kardinals Humbert, das erste
Rechtsbuch der päpstlichenReform).

Schriften . . . Bd. 8 (Der Traktat des Wilhelmvon Ockham ,,De principatu
tyrannico super divina et humana«, bearbeitet von Richard Scholz).

Ferner erschienen im Berichtsjahr von Mitarbeitern des Reichs-
instituts folgende den Aufgabenkreis des Instituts berührende
Arbeiten:

HeinrichBüttner, Weißenburger Studien: Zs. f. d. Gesch. d. Oberrh. US.
54 (1941), S. 573—585.

— Andlau und der Dagsburger Wald: Els.-Lothr. Jb. 20 (1941) S. 10—27.

— Breisgau und Elsasz, ein Beitrag zur frühmittelalterlichenGeschichte
am Oberrhein: Schauinsland 67 (1941) S. Z-—25.

— Reichsbesitzam nördlichenKaiserstuhl bis zum 10. Jh.: Schauinsland
67 (1941) S.26—31.

— Andlau und der Schwarzwald: Schauinsland 67 (1941) S. 32—44.

Walther Bulst, Susceptacula regum. Zur Kunde deutscher Reichsalter-
tümer: Corona Quernea, Festgabe f. Karl Strecker (1941) S. 97

—135.

Carl Erdmann, Konrad II. und Heinrich III. in der Ecbasis Captivi:
DA. 4 (1941) S. 382—393.

— Zum Sürstentag von Tribut: DA. 4 (1941) S. 486—495.

Deutscheo Archiv v. IV
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Carl Erdmann, Die Entstehungszeiten des »Waltharius« und der

,,Ecbasis Eaptivi«: Forsch. u. Fortschr. 17 (1941) S. 169—171.

— Leonitas. Zur mittelalterlichen Lehre von Kursus, Rhythmus und Reim:
Eorona Quernea, Festgabe f. Karl Strecker (1941) S.15—28.

Norbert Fickermann, Eine hagiographische Fälschung ottonischer Zeit
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Alchemieund Religion im Mittelalter

Don

w. Ganzenmäller

ZwischenAlchemie und Religion haben von allem Anfang an

enge Beziehungen bestanden. Schon bei den griechischen Alche-
misten tritt der religiöseEinschlag so stark hervor, daß man in der

Alchemiedie Lehre einer judengnostischen Sekte hat sehen wollen.1)
Welchbedeutsame Zusammenhängezwischen den Dschabirschriften
und der Sekte der JSmailija bestehen, hat die neueste Forschung
gezeigt.2) Aber auch in anderen arabischen Schriften, z. B. der

Turba Philosophorum — die wir freilich nur in lateinischer Über-

setzungbesitzen—- spielt das religiöseMoment eine wichtige Rolle.

Daß vollends die lateinische Alchemie des Mittelalters und erst
recht die rosenkreuzerische des 17. und 18. Jahrhunderts aufs
stärkstevon religiösemEmpfinden durchtränktsind, bedarf keines

Beweises. Wohl aber verdient die Frage eine Untersuchung,worin

das Wesen dieser Verbundenheit besteht und aus welcher geistigen
Haltung sie zu erklären ist. Das soll hier unter Beschränkungauf
das Mittelalter geschehen·

Die für unser heutiges Denken so seltsam anmutende Verbin-

dung der Alchemie mit der Religion hat natürlichimmer zu einer

Erklärungherausgefordert. Doch machte man sich im 19. Jahr-
hundert die Sache ziemlichleicht: den Chemikern, die sichals erste
kritischmit der Geschichte der Alchemie befaßten,kam es nur auf
die Frage an, welchen praktischenBeitrag die Alchemie zu unsrem

chemischenWissen geleistet hat; die religiösenDarlegungen wurden

als »Mystik«im üblen Sinne, als AusflußmönchischerFrömmelei

1) J. Hammer-Jensen, Die älteste Alchemie (Det KgL Videnskab

Selskab Meddelelser 4, 2, 1921) S. 55.

2) P. Kraus, Dschäbiribn Hajjän und die Jsmailijja (3. Jahresbericht
des Sorschungsinstituts für die Geschichte der Naturwissenschaften 1930).
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betrachtet oder als ein Mittel, mit dem die Verfasser sichund ihre
Schriften vor der kirchlichen Verfolgung sichern wollten.1) Diese
Auffassung ist verständlichaus dem Liberalismus der damaligen
Zeit, der vermeinte, die Geschichte einer Wissenschaftals ein in

sich geschlossenes Sinngebilde in ihrer Vereinzelung als Aus-

wirkung eines abstrakten Fortschritts darstellen zu können. Die

heutige Ganzheitsbetrachtung hat uns aber dazu erzogen, alle

Erscheinungen einer Zeit in ihrem Zusammenhang zu erforschen
und aus der Eigenart der betreffenden Zeit zu erklären. Den

Mittelpunkt des mittelalterlichen Denkens bildet aber die Re-

ligion, von ihr aus müssendaher alle geistigen Erscheinungen der

Zeit betrachtet werden, wenn man sie richtig verstehen will.

Noch viel einseitiger aber war die Auffassung, die in gewissen
angelsächsischen,dem Okkultismus zuneigenden Kreisen auf-
tauchte. Da alles, was über die herstellung des Steins der Weisen

gesagt wird, so unverständlichund mit dem chemischenWissen
der Neuzeit unvereinbar erscheint, stellte man die Vermutung auf,
es handle sich in der Alchemie überhaupt nicht um chemisches
Wissen oder um die Verwandlung unedler Metalle in Gold und

Silber, alle diese Vorschriften und Begriffe seien vielmehr sym-
bolischzu fassen und gäben Aufschlußüber okkulte Vorgänge des

Seelenlebens. Jn Deutschland sind diese Versuche mit Recht un-

beachtet geblieben, in England haben sie durch Waite2) die ver-

diente Zurückweisungerfahren. Jch würde hier nicht darauf ein-

gehen, wenn nicht in neuester Zeit wieder Strömungen auf-
getreten wären, die die Alchemie unter ähnlichenGesichtspunkten
betrachtet sehen möchten.So hat Evola 3) nachzuweisen versucht,
daszder wahre Gehalt der Alchemie nichts anderes sei, als die seit
dem Altertum fortdauernd überlieferte hermetische Geheim-
tradition. Die üblicheBetrachtungsweise der Alchemie als Vor-

stufe der Chemie wird als ,,positivistisch«abgelehnt. Die Alchemie
erscheint als Angelegenheit eines kleinen Kreises von Ein-

1) h. Kopp, Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit (1886) S. 252ff.
2) A. E. Waite, The Secret Tradition in Alchemy (London 1926). Die

von Waite S. 17ff. erwähnte Schrift der Mary Anne South (Mrs. At-

wood), anonym erschienen London 1858, Belfast 1918 Und 1920, habe ich
nicht erhalten können. ,

a) J. Evola, La tradizione ermetica (Bari 1931).
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geweihten, die eben durch ihre Einweihung nicht bloßein Wissen,
sondern ein neues Bewußtsein erhalten, in dem der Gegensatz
von Jch und Nicht-Ich, Von Jnnen und Außen aufgehoben und

ein schöpferischerZustand des Geistes erreicht ist, von dem die

Selbsterneuerung des Menschen ausgehen kann. Dabei betont

Evola in schärfsterWeise den magischen Charakter der hermeti-
schenTradition, durch den sie in stärkstemGegensatzzum Christen-
tum stehe. Sreilich muß auch Evola zugeben, daß in den alche-
mistischenSchriften an vielen Stellen von Gott die Rede ist. Aber

er sucht das dadurch zu entkräften,daß er sie als ein Zugeständnis
an die religiöseAuffassung hinstellt, das teils aus Opportunitäts-

rücksichten,teils unter dem Einfluß der herrschenden Geistes-
haltung gemacht werde, mit andern Worten: auch hier erscheinen -

die religiösenDarlegungen als Tarnung.
Auch C. G. Jung und derKreis des Eranos-Jahrbuchs bringen

die alchemistischen Symbole mit seelischenVorgängen in Ver-

bindung. So sagt Jung einmal geradezu: »Bei der Alchemie
handelt es sich gar nicht oder wenigstens zum größten Teil nicht
um chemische Experimente, sondern vermutlich um etwas wie

psychischeVorgänge, die in pseudochemischerSprache ausgedrückt
wurden.«1) Daß aber Jung nicht von der Alchemie schlechtweg,
sondern von ihrer Spätzeit spricht, ergibt sichaus der Bemerkung:
»Die innere Zersetzung der Alchemie beginne in der Zeit Boehmes,
als schon viele Alchemisten Retorte und Schmelztiegel verließen
und sich der hermetischen Philosophie ausschließlichergaben.«2)
Darin liegt doch das Zugeständnis,daß die Alchemie vor ihrer
Zersetzung zum mindesten auch eine praktischeTätigkeitumfaßte.
Der sehr wesentliche Unterschied zwischender Auffassung Evolas

und der Jungs besteht darin, daß es sichfür Jung um unbewußte

seelischeVorgänge handelt (der Alchemist projiziert seinen un-

bekannten Seelenhintergrund in das zu Erklärende), während
Evola eine schon vorhandene Überlieferungvoraussetzt, die be-

wußt in der Sprache der Alchemie ausgedrücktwird. Beiden ge-

meinsam aber ist die Neigung, Quellen aus den verschiedensten
Zeiten ohne jede Unterscheidungzum Beweis für ihre Behauptung

I) C. G. Jung, Die Erlösungsvorstellungenin der Alchemie (Eranos-
jahrbuch 1936) S.17.

2) Jung S.1Z.
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heranzuziehen. Auf diesem Wege wird man jedoch nie zu einem

klaren Bild kommen. Will man ein methodisch gegründetes Urteil

über das Wesen der Alchemie gewinnen, so musz das Schrifttum
einer bestimmten Zeit auf möglichstbreiter Grundlage untersucht
werden. Jm Sortschreiten der Untersuchung wird sich dann er-

geben, ob und wieweit zeitliche Eigentümlichkeitenund gemein-
same Züge in der Geschichteder Alchemie festzustellen sind. Sür
das christlicheMittelalter wollen wir dies im folgenden durch-

führenz
Angesichts der oben gekennzeichneten Behauptungen, die

alchemistischenSchriften hätten mit Chemie überhaupt nichts zu

tun, ist es zunächstnötig, festzustellen, dasz die Alchemie des

Mittelalters tatsächlichund in erster Linie Naturwissenschaft war.

Als ein Zweig der Naturwissenschaftenwird sie schonin arabischen
Quellen angeführt1),und Gundissalinus, ein Mitglied der Über-

setzerschulevon Toledo, nennt sie in seiner Divisio Philosophiae
zusammen mit Medizin, Landbau, Schiffahrt, Negromantie und

anderen magischen Wissenschaften.2) Dasz die Alchemie hier in so
enger Verbindung mit magischen Künsten erscheint, beweist nichts
gegen ihren naturwissenschaftlichenCharakter, man müßte ja
sonst auch den wissenschaftlichen Charakter der Medizin für die

damalige Zeit in Zweifel ziehen. Freilich handelt es sichin beiden

Sällen um eine Art Wissenschaft, die noch eng mit der Magie
verbunden war, was besonders Thorndike 3) gezeigt hat. Vor

allem aber beweisen die zahlreichen Werke, die wie al-Razis Buch
»Geheimnis der Geheimnisse«4)und die ganze von ihm ab-

1) L. Baut, Dominicus Gundissalinus, De divisione philosophiae (Bei-
träge z. Gesch. der Philosophie des MA.s 4 Heft 2——3)S. 208 leitet diese
Einteilung der Naturwissenschaften aus Al-Sarabi ab und weist außerdem
auf Al-Gazel und Avicenna hin. Auch Michael Scotus hat sie übernommen,
und von hier ist sie in das Speculum doctrinale des Vinzenz von Beauvais

übergegangen (Buch 1,v 16 Baur S. 399).
2) Baur S. 20.

Z) L. Thorndike, A Historg of Magie and ExperimentalScience (London
1923, 4 Bde.).

4) J. Ruska, Al-Razis Buch Geheimnis der Geheimnisse (Quellen u.

Stud. z. Geschichte der Naturwissenschaften u. d. Medizin 6, 1932); ders.,

Übersetzungenund Bearbeitungen von al-Razis Buch Geheimnis der Ge-

heimnisse (Quellen u. Stud. 4, 1935).
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hängige lateinische Literatur genaue Anweisungen zum Bau der

Ofen, zahlreiche Abbildungen chemischerGefäße und durchaus
zutreffende Schilderungen der verschiedensten Chemikalien ent-

halten, daß hier wirklich praktische Chemie betrieben wurde,

freilich immer mit dem Endzweck der Verwandlung unedler

Metalle in edle. Wollte man all diese Werke als das Erzeugnis
von Menschen bezeichnen,die die wahre Alchemieverkannten und

sich in der niederen Schicht der Goldmacherei bewegten anstatt
auf den Höhenwahrer esoterischer Erkenntnis, so spricht dagegen
das klare und übereinstimmendeZeugnis der großen Gelehrten
des 13. Jahrhunderts, die alle die Alchemie als die Kunst der

Verwandlung der Metalle betrachteten. Schon der 1235 ver-

storbene Robert Grosseteste erwähnt in seinen Schriften mehrfach
die Anschauungender Alchemisten: nach Absichtder Natur hätten
alle Metalle zu Gold werden sollen. Die Verwandlung der un-

vollkommen gebliebenen in vollkommene geschieht durch den

Stein der Weisen (in praeparatione lapidis quo metallorum kit

transmutatio)1); auch Albert der Große2) sieht den wesent-
lichen Gehalt der Alchemie in der Transmutation. Thomas
von Aquino erörtert die Frage, ob es Sünde sei,auf alchemistischem
Weg hergestelltes Gold und Silber zu verkaufen.3) Roger Bacon

unterscheidet die spekulative Alchemie, die von der Entstehung
der Dinge aus den Elementen und von den verschiedenen chemi-
schenStoffen handelt, und die praktischeAlchemie, die die edlen

Metalle und die Farben herstellen lehrt.4) Von der Notwendigkeit
der Geheimhaltung des alchemistischenWissens ist allenthalben

1) L. Baut, Die philosophischenWerke des Robert Grosseteste(Beitr.
z- Gesch. d. Philosophie des MA.s 9, 1912).

2) Albertus Magnus, De mineralibus L. III tract. 3 tap. 7. Die Geheim-
niskrämerei der Alchemisten lehnt er ausdrücklich ab mit den Worten

caelare intentionem per verba metaphorjoa quae nunquam kuit oonsuei

tudo philosophiae. Es ist aber gar keine Rede davon, daß hinter den

Metaphern der Alchemisten noch etwas anderes steckenkönne als eben das

Geheimnis der Transmutation.

3) Thomas de Aquino, Summa Theologiae pt. II 2 Q. XXVII art. 2.

4) R. Bacon, Opus tertium hrsg. von J. S. Brewer (London 1859)
S. 39f. Jn den Communia naturalium hrsg. von R. Steele (London 1911)
S. 5 führt er ebenfalls die Alchemie als einen der sieben Zweige der Natur-

wissenschaftan.
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die Rede, aber das bezieht sich immer nur auf die Herstellung
des Steins der Weisen als einer alchemistischenPraxis; nirgends
aber findet sichauch nur die geringste Andeutung davon, daß die

chemischeTerminologie als Deckmantel für-eine hermetische oder

andere Geheimtradition verwendet worden sei. Roger Baron,
der die Alchemie so hoch stellt, hat gleichzeitig »Überdie Richtig-
keit der Magie« geschrieben. Albert der Große kannte, wie sein
Speculum Astronomicum1) und die zahlreichen Zitate seiner
Schrift De Mineralibus I) beweisen, die Geheimliteratur seiner
Zeit recht genau, das Speculum ist geradezu eine in höherem

Auftrag abgefaßteZusammenstellung verbotener Schriften; hier
hätte der große Theologe es gewiß nicht unterlassen, auf etwa

vorhandene verdächtige Zusammenhänge der Alchemie mit

antik-heidnischer oder sonst kirchenfeindlicher Geheimüberliefe-
rung warnend hinzuweisen.

Auch eine sorgfältige Prüfung des alchemistischen Schrifttums
hat nichts an den Tag gebracht, was gegen die Lehren der Kirche
verstößt.»Ja, wirft man hier ein, die Verfasser solcher Schriften
sind eben als Ketzer verfolgt und ihre Werke vernichtet worden;
um diesem Schicksalzu entgehen, haben sie doch gerade die alche-
mistische Einkleidung gewählt.«Nun, wir kennen aus den Akten

und anderen Nachrichten genug mittelalterliche Ketzerprozesse,um

uns ein Bild von den vorgekommenen Ketzereien machen zu

können: von hermetischer Geheimtradition im Sinn Evolas ist
nirgends die Rede. Zur Zeit Papst Johanns XXIL (1316—1334)"
haben sogar verschiedene Prozesse gegen Alchemisten statt-
gefunden, die sichdurch Anwendung von Magie vergangen haben
sollten. Aber es handelt sich hier nur um groben Aberglauben,
wie Herstellung eines Bildes aus Blei, das Mitteilung über alche-
mistischePraxis geben sollte.2) Jm übrigen hat die kirchlicheVer-

folgung durchaus nicht alle verbotenen Schriften erfaßt. Das

magische Schrifttum nahm im Mittelalter einen breiten Raum

ein, Geomantie und andere Künste, die vom kirchlichen Stand-

1) Albertus Magnus, Opera hrsg. von B orgnet 10 S. 642. De minerali-

bus Buch I Praefatio. — Buch III tract. 2 ep. 7.

2) J. Hansen, Quellen und Untersuchungen zur Geschichtedes Hexen-
wahns und der Hexenverfolgung im Mittelalter (Hist. Bibliothek 12, 1901)
S. 448.
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punkt aus recht anfechtbar waren, sind uns in zahlreichenSchriften
überliefert, selbst eine Schrift, die die BeschwörungböserGeister
lehrt, wie die des Antonio von Monte Ulmi1), ist nicht der Ver-

nichtung anheimgefallen. Warum sollten die Verhältnissebei den

alchemistischenSchriften anders liegen? Nein, wir dürfen ruhig
annehmen, daß das Bild, das die vorhandenen Werke von der

Alchemie des Mittelalters geben, sichmit dem wirklichen Zustand
des alchemistischenSchrifttums im Mittelalter deckt.

Fragen wir nun nach dem Wesen der hier uns entgegentreten-
den Religiosität, so lautet die Antwort: es ist im wesentlichendie

kirchliche.Sie äußert sich schon in der Sprache. Bibelzitate, An-

rufungen Gottes zu Beginn und am Schlußdes Werkes sind wie

in anderen mittelalterlichen Schriften überaus häufig.2)Daß man

die Bibelworte gern für den vorliegenden Fall passend abänderte,
ja, daß man sogar Worte des Glaubensbekenntnisses auf alche-
mistischeVorgänge anwendete 3), hatte für mittelalterliche Ohren
nichts Anstößiges.

Wie weit das praktische Verhalten der Alchemisten den kirch-
lichen Forderungen entsprach, läßt sichnatürlich nur schwer be-

urteilen. Die Meinung, der Alchemist bediene sich magischer
Mittel, der Hilfe böserGeister oder des Teufels, war weit ver-

breitet, und einzelne Prozeßaktenbeweisen, daß solche Versuche
gemacht wurden. Viel zahlreichersind aber die Stellen, die zeigen,

l) Thorndike 3 S.609.

2) Z. B. Rosarius minor in Theatrum Chemicum (ThCh.) 2 S.416;

Ps. Albertus Magnus, De Alchimia ebda. S. 423; Georg Ripley, Liber 12

portarum ThCh· 3 S. 797; Ps. Raimundus Lullus, Testamentum ThCh. 4

S. 1.

Z) Rosarius minor ThCh. 2 S. 407 Jnvektive gegen die falschen
Philosophen nach Matth. 24, 11; Ps. R. Baron, Speculum alchimiae
ThCh. 2 S. 377 multipharie multisque modis loquebantur olim philo-
sophi nach Ebr. 1, 1; Ps. Thomas ad Reinaldum ThCh. Z S. 281 vox

turturis audjta est in ten-a nostra = Cant. 2, 11; besonders beliebt das

Gleichnis vom Weizenkorn z. B. bei Ps. Rupescissa, Liber lucis ThCh. Z

S. 285, Rosarius abbreviatus ThCh. 3 S. 668. Anklänge an das Laudamus
der Messe Ps. Lull, Theorica ThCh. 4 S. 23; an das Credo Gebet, De in-

vestignatione perfectionis cap. 5: Haeo enim aqua lapjs noster est et

argentum vivum de argento vjvo, et sulphur de sulphure et eorpus

Spirituale faotum vgl. Deum ver-um de Deo vero lumen de Iumine und

zur Fortsetzung 1. Kor. 15, 44.
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daß die Formen des Kirchenglaubens auch im alchemistischen
Prozeß ihre Stelle hatten. So begann man, wie im Mittelalter

allgemein üblich,die Tätigkeit mit einem frommen Spruch oder

einem Gebet und schlug zur Abwehr teuflischen Einflusses über

Ofen und Geräten das Kreuz.1)
Das waren schließlichin vielen Fällen Außerlichkeiten.Aber der

«

Alchemistbetrachtete seine Kunst durchaus als eine Gabe Gottes,
eine Auffassung, die, schonvon den Arabern vertreten, dem christ-
lichen Bewußtsein im besonderen entsprach. AlchemistischeEr-

kenntnisse erwachsen aus göttlicher Inspiration, sind Offen-
barungen des heiligen Geistes, deren sichder einzelne erst würdig
erweisen muß durch ein gläubiges Gemüt, das sich im Gebet an

Gott wendet und seinen Frieden mit Gott geschlossenhat.2) Da-

neben tritt freilich auch wie in Gebers Summa Perfectionis und

zahlreichen anderen Schriften 3), die nüchtern-praktischeAuf-
fassung hervor, wonach ein gesunder kräftiger Körper, klarer

Geist, Geduld und — Geld die notwendigen Voraussetzungen für
erfolgreiches Arbeiten bilden. Alt und weitverbreitet war die

Forderung, das gewonnene Gold nur zu Gott wohlgefälligen
Zwecken, insbesondere zur UnterstützungBedürftiger und zum

Bau von Kirchen und Klöstern zu verwenden.4)
Auch in ihren theoretischen Ausführungen über die Entstehung

der Welt, der Elemente und Metalle und des Steins der Weisen
vermieden die Alchemisten fast durchweg, sich in Gegensatz zur

kirchlichen Lehre zu setzen. Zunächstkönnte man vermuten, daß
die starkeVerbreitung des Averroismus sichauch in alchemistischen
Schriften bemerkbar gemacht hätte, sei es unmittelbar unter

1) Lull, Practica ThCh. 4 S. 155: Idoiroo kili in nomine illius Domini

nostri, qui pro pecoatoribus passus est- mortem orudelem, incipe nostras

alterationes philosophioas iaoere per huno modum faoiendo primo
signum cruois, ne diabolus tibi nooeat.

2) J. Ruska, Turba Philosophorum (Quellen u. Stud. z. Gesch. d. Naturw.

U. d. Medizin 1, 1931) S. 109, 205; Arnaldus de Villanova, Rosarius 2,

Cap. 32; Geber, Summa perfectionis 1 cap. 7 und zahllose andere Stellen.

3) Geber, Summa perfectionis I cap. 1ff.; Ps. Albertus Magnus, De

Alchimia ThCh. 2 S. 428.

4) Ps. Aristoteles, De perfecto magisterio ThCh. 3 S. 127; Ps. Johannes
de Rupescissa, Liber lucis ThCh. Z S. 289; Georg Ripley, Liber 12 Portarum
ThCh. Z S. 819 usw.
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arabischem Einfluß,sei es durch Vermittlung lateinischerSchriften,
die wie Siger von Brabant, das philosophischeSystem des Averroes

übernommen hatten. Für die Alchemie wäre vor allem die Lehre
von der Ewigkeit der Welt (im Gegensatz zur christlichen Lehre
von ihrer göttlichenSchöpfung)in Srage gekommen. Das ist aber

nicht der Fall. Schon der arabische Verfasser der Turba philo-
sophorum läszt zwar einen der darin auftretenden Redner be-

haupten, der Anfang aller Dinge sei die ewig schöpferischeNatur;

doch schränktder Betreffende sichselbst dahin ein, dasz er die sinn-
volle Anordnung der Himmelssphärenals einen besonderen Ent-

schlusz Gottes hinstellt und auch die Aufwärtsbewegung der

feineren, die Abwärtsbewegungder schwereren Teile des Kos-

mos, den Ausgleichder Gegensätzezwischen den Elementen sowie
die Bildung eines geistigen, lebenspendenden Hauchs aus der Luft
und der Wärme der Sonne auf die Anordnung Gottes zurück-

führt. Im weiteren Verlan der Disputation wird dann die Lehre
von der göttlichenWeltschöpfungganz klar herausgestellt und von

Pythagoras als dem Meister dahin zusammengefaszt, Gott habe
zunächstdie vier Elemente und aus diesen alles andere ge-

schaffen.So war Übereinstimmungmit der Lehre des Koran er-

reicht und eine Stellung eingenommen, die der christlicheÜber-

setzer unbedenklich wiedergeben konnte.1) Eine alchemistische
Schrift des Mittelalters, die die Lehre von der Ewigkeit der Natur

uneingeschränktvorträgt, ist noch nicht aufgefunden worden und

stünde jedenfalls ganz vereinzelt da.

Auch die Ketzersektenhaben nur ganz schwacheSpuren in den

alchemistischen Schriften des Mittelalters hinterlassen. Zwar
standen Arnald von Villanova2) und Johannes von Rupescissa3)
so stark unter dem Einfluß der joachimitischenBewegung, daszsie
in kirchlichenKreisen als verdächtiggalten und mit der geistlichen
Obrigkeit zusammenstieszen, weil ihre Verkündigung vom bal-

digen Kommen des Antichrist und ihre Kritik an der Lebens-

führung der verweltlichten GeistlichkeitAnstoszerregten. Aber in

ihren alchemistischenSchriften entwickeln sie keinerlei Ansichten,

1) Turba Ruska S. 109, 114, 293.

2) P. Diepgen, Arnald von Villanova als Politiker und Laienprediget
(Abhandl. z. mittl.· u. neueren Gesch. 9, 1909).

a) Thorndike Z S.Z51.
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die zur Kirchenlehre im Widerspruch standen. Verfolgt wurden

sie nicht als Alchemisten, sondern als des Radikalismus Ver-

dächtige. Anschauungen, die mit der Kirchenlehre unvereinbar

sind, habe ich nur in dem Anfang des 15. Jahrhunderts zur Zeit
des Konstanzer Konzils von einem unbekannten deutschenMönch
verfaszten Buch der hl. Dreifaltigkeit gefunden. Zwar beginnt das

Buch mit der Versicherung: »Dies Buch ist kein neuer Glaube«,
aber es enthält nicht nur die auch sonst im Mittelalter verbreitete,
der kirchlichen Lehre widersprechende Darstellung von der Er-

schaffungAdams aus acht Stücken,sondern auch anderes, was auf
Zusammenhänge mit gnostischen Lehren hinweist.1) Auf Einzel-
heiten soll hier nicht eingegangen werden, zumal der Weg, auf
dem diese Vorstellungen zu einem Deutschen des 15. Jahrhunderts
gedrungen sind, noch nicht aufgedecktwerden konnte. Nur darauf
sei hingewiesen, daszdas Buch in Parallele zu alchemistischenVor-

gängen auch von einer Verklärung des Adam zu Gott spricht. Der

einzelne Mensch soll je nach seinem sittlichen Verhalten nicht blosz
in das Reich Gottes oder des Teufels eingehen, er soll selbst Gott

oder Teufel werden. Diese Stelle scheint zunächstEvola recht zu

geben, aber es handelt sich hier doch nicht, wie bei Evolas her-
metischer Tradition, um seelische Zustände überzeitlicherund

«

außerräumlicherArt, sondern um einen erst in der »Ewigkeit«

(im kirchlich-transzendentalen Sinn) eintretenden Zustand, der

nicht durch Einweihung erreicht, sondern durch sittliches Ver-

halten verdient werden musz. Jm übrigen steht eine solche Aus-

deutung alchemistischerVorgänge im Mittelalter noch so allein,

dasz darauf kein Beweis zugunsten Evolas aufgebaut werden

kann.

Jn allen übrigen Fällen fügt sich auch die Theorie der Alche-
misten durchaus der kirchlichen Lehre ein. Was dem Denken des

19. Jahrhunderts als besonders fremd, ja anstößigerschien, die

starke Vermengung des Alchemistischenmit dem Religiösen,ist der

Ausdruck einer Haltung, die dem Mittelalter ganz allgemein
eigen war. ,,Alles Vergänglicheist nur ein Gleichnis«,im Sinne

des Mittelalters gesprochen, ein Gleichnis des Ewigen; ja, das

erische gewinnt für die Kirche seinen (mittelbaren) Wert erst

I) S. meinen Aufsatz in Archiv f. Kulturgesch 29 (19Z9) S· 93ff.
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durch die Beziehung auf das Jenseitige. Dieselbe Geistigkeit hat

auf dem Gebiet der Zoologie das seltsame Zwittergebilde des

Physiologus erzeugt, eine Sammlung meist fabelhafter Tier-

schilderungen, die zugleich als Symbole für religiöseWahrheiten
gefaßt werden, das Verhalten des Panthers oder des Löwen

deutet z. B. auf Christus.1) Jn ganz ähnlicherWeise werden

alchemistischeVorgängereligiös ausgedeutet. Ansäizedazu finden
sichschon in der griechischenund arabischen Alchemie. Bereits die

Tabula Smaragdina setztden alchemistischenProzeß mit der Welt-

schöpfungin Parallele. Die Bezeichnung der Metalle als Körper
und der flüchtigenStoffe als Geister legte es nahe, Vergleiche
anzustellen wie den folgenden: »Es ist nunmehr nötig, den toten

Körper durch Feuer und alle Arten der Qual hindurchzuquälen,-
bis er von seinen Verunreinigungen gereinigt ist. Nunmehr er-

wirbt er sich das ewige Leben, dem keine Qual und kein Tod

folgt.«2)
Diese religiöse Symbolik wird natürlich von den christlichen

Alchemisten erst recht ausgebaut. Einschränkendmusz hier aller-

dings bemerkt werden, dasz die einzelnen Schriften sichhier recht
verschieden verhalten. Es gibt eine Richtung in der Alchemie, die

von den echten Alchemisten wegwerfend als die der Sophisten
bezeichnet wurde und die sichdamit begnügte,durch Legieren oder

Särben den unedlen Metallen den äuszerenAnschein der edlen zu

verleihen. Diese betrügerischenVersuche, die ihren ältestenVer-

treter in den bekannten Papyri von Leiden und Stockholm haben,
setzensichin unendlich vielen Rezeptsammlungen durch das ganze

Mittelalter bis weit in die Neuzeit hinein fort. Sie verzichten auf
Systematik und theoretische Erklärungen, bestehen nur in einer

Aneinanderreihung von Rezepten und enthalten natürlich auch
keinerlei religiöseDarlegungen. Für den Chemiker sind sie zweifel-
los interessanter als die Anweisungen zur Herstellung des Elixirs,
die heute noch größtenteilsunverständlichsind. Geistesgeschichtlich
betrachtet sind diese aber die interessanteren, weil aus ihnen die

Geschichteder chemischenTheorien aufzubauen ist. Sie geben uns

1) M. Wellmann, Der Physiologus (Philologus Supplementband 22

H.1); Lauchert, Geschichte des Physiologus (1889).
2) Turba Ruska S. 128, 268 U. 254; J. Ruska, Arabische Alche-

misten 2 S. 77.
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einen Einblick in das mittelalterliche Denken und zeigen die

engste Verbundenheit von Alchemie und Religion.
Es gibt kaum eine Stelle im Lehrgebäude der Kirche, die nicht

von den Alchemistenin Parallele zu chemischenVorgängen gesetzt
worden wäre. Die Schöpfungbedeutet die Herstellung des Steins;
Luzifers Sturz oder der Sündenfall treten in Beziehung zur Kor-

ruption der Stoffe, die Erlösung zu ihrer Reinigung. Noch heute
verwenden wir ja unbewußt Reste dieser Ausdrucksweise; wenn

wir von reinen und unreinen Stoffen, von edlen und unedlen

Metallen sprechen, so ist das ursprünglicheine Anwendung sittlich-
religiöserBegriffe auf die Welt des Stofflichen. Seit dem 14. Jahr-
hundert aber steht im Mittelpunkt dieser Symbolik die Person
Christi, die Dreieinigkeit und Maria. Die angeblich 1330 abgefaßte
Margarita Preciosa des Petrus Bonus läßt deutlich erkennen, wie

die von den Arabern übernommenen Bilder von der jungfräu-
lichen Mutter des Steins der Weisen oder vom Verhältnis von

Vater und Sohn auf Maria bzw. Gott Vater und Gott Sohn um-

gedeutet wurden.1) Auch das Arnald von Villanova zu Unrecht
zugeschriebene Buch De secretis nature benutzt die Leidens-

1) ThCh. 5 S. 582: similiter per hanc artem eognoverunt et iudica-
verunt veteres philosophi hujus artis, virginem debere eoneipere et

parere: quia apud eos hie lapis eoneipit et impraegnatur a se ipso et

parit seipsum: unde est eoneeptio similis eoneeptionj virginjs, quae

ahsque viro eoneepit: quod esse non potest nisi miraeulose se. per

divinam gratiam . . . unde Alphidius: hie lapis . . . eujus mater virgo
est, eujus pater feminam neseit. Ebenso habe man den von einer be-

stimmten alchemistischen Operation gebrauchten Ausdruck: creatorem cum

ereatura Eeri unum auf Gott gedeutet quia igitur ereatori nulla ereatura

uniri potest nisi homo solus, judieaverunt, Deum cum homine debere

Heri unum. Et hoe faetum fuit in Christo Jesu, et virgine matre eins.

Unde Balgus in Turba Philosophorum diejt: 0 quam mirae naturae,

quae animam senis in juvenjle eorpus transformaverunt ae pater Eljus

iactus est. Die ganz allgemein gehaltene sinnbildliche Ausdrucksweise der

arabischen Turba Philosophorum wird also ohne weiteres in christlichem
Sinn ausgedeutet, ja, die Eingangsworte unsrer Stelle legen sogar die Ver-

mutung nahe, der Verfasser wolle damit andeuten, die alchemistischeTätig-
keit habe den heidnischen »Philosophen«zu einer Ahnung vom Geheimnis
der unbefleckten Empfängnis Marias verholfen, zumal da Petrus Bonus

in unmittelbarem Anschluß daran behauptet, die Anfangsworte des

Johannesevangeliums stünden bereits in einer alchemistischen Schrift
Platos.
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geschichte Jesu als Einkleidung für seine Vorschriften zur Her-

stellung des Steins der Weisen, wobei die ursprünglichvorliegen-
den nichtchriftlichenBilder an einer Stelle noch deutlich durch-
schimmern.1)Das Buch der hl. Dreifaltigkeit macht besonders weit-

gehenden Gebrauch von dieser Symbolik. Jn Wort und Bild

stellt es Leiden und Auferstehung Christi als Sinnbild für die

einzelnen Teile der alchemistischenProzesse, die Dreieinigkeit als

Sinnbild des Steins der Weisen dar. Letzterer Vergleich ist minde-

stens seit Anfang des 14. Jahrhunderts verbreitet. Ausgangs-
punkt dafür war die Anschauung, der Stein bestehe aus drei

Teilen, Körper, Seele und Geist. Auch hier wurden Vorstellungen
der griechischenbzw. arabischen Alchemie christlichumgedeutet.
Die Beispiele ließen sich noch beliebig vermehren, wesentlich ist
es aber, die Frage zu erörtern, aus welcher geistigen Haltung sich
diese seltsame Neigung zur Verwendung religiöserAnalogien in

wissenschaftlichenSchriften erklären läßt.
Für den christlichen Denker des Mittelalters ist, wie dies

Thomas von Aquino in klassischerWeise ausgeführthat, die Welt

eine großeOrdnung, eine einheitliche SchöpfungGottes, die sich
aus niederen zu immer höheren, vollkommeneren Seinsformen
aufbaut: »daseiend, nur insofern sie eine Nachahmung des

höchstenWesens darstellt, Von ihm das Dasein empfangen hat
und zu ihm als Ziel hingeordnet ist«.2)So wird das Diesseitige
zum Gleichnis des Jenseitigen, die Vorgänge im Kolben des

Alchemisten, Zersetzung und Neubildung, Destillation und Subli-

mation stehen in einem Sinnzusammenhang mit den geoffen-
barten Wahrheiten der Religion. Sür uns ist die Aufstellungsolcher
Analogien ein wissenschaftlichwertloses Phantasiespiel; für das

an Aristoteles geschulte thomistischeDenken der Scholastikbesaß
die Analogie eine viel tiefere Bedeutung: handelte sich bei ihr
nicht um bloße Gleichnisse, sondern um Gleichungsverhältnisse.
Die Analogie ist mathematischen Ursprungs, eine Proportions-
lehre, die auf metaphysisches Gebiet übertragen wurde. Wie

1) Handschrift des 15.Jh. Landesbibliothek Karlsruhe 1220: ülium igitur
verberatum capias et- iterum in Iecto ponas tunc jncipiat deleotariz
tunc eum iterato oapjas et tradas iudejs ad cruciligandum usw.

2) J. Santeler, Die Lehre von der Analogie des Seins (Zs. f. kath.
Theol. 55, 1931) S. 40.
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zwischen Zahlen eine bestimmte Proportion stattfindet, die sichin

einer Gleichung ausdrückt (2 : 4 = 10: 20), so findet auch unter

den Seinswesenheiten ein bestimmtes Verhältnis statt, das sich
aus der größeren oder geringeren Vollkommenheit ihres Seins

ergibt. Das vollkommenste Sein ist Gott. Die Analogie, der Schlusz
vom Unvollkommenen auf das Vollkommenere wird damit zum

wichtigsten Werkzeug der Gotteserkenntnis.

Auch der Alchemist betrachtet daher seine Wissenschaftals einen

Beitrag zur Gotteserkenntnis, nicht nur in dem allgemeinen Sinn,
wie jedes gläubige Gemüt das tut, sondern in dem aus der

Analogie sichergebenden besonderen Sinn, der aus den chemischen
Vorgängen Schlüssezieht auf metaphysische Verhältnisse.Auch
hier mag ein Beispiel genügen: im Anklang an die berühmte

Augustinstellein den Bekenntnissen sagt der Verfasser eines aus

dem 14. Jahrhundert stammenden Rofariums: »Im Anfang schuf
Gott, indem er vor dem Beginn seiner Schöpfungdie Natur allem

vorausnahm, die vier einfachen Körper, aus denen er dann die

gemischten aufbaute. Von den gemischten hat er einige mit Ver-

stand ausgestattet, einige (nur) mit Empfindung und Wachstums-
fähigkeit,einige hat er lediglich aus der Seinheit der Elemente

geschaffen. Darum ist unfer Herz unruhig, bis wir zu

ihm heimkehren, denn aller Elemente Seinheit steigt zu dem

Feuer empor, das über den Sternen ist. Darum streben auch wir,
die wir aus ihr geschaffensind, mit Recht zu Gott empor als dem

einzigen Urgrund.«1) hier haben wir also eine richtige Propor-
tionsanalogie: wie die leichten Elemente zum Feuer über den

Sternen, so streben die Menschen zu Gott als ihrem Ursprung. Jn

ähnlicherWeise brachte man das Leiden und die Auferstehung
des Heilands mit chemischenOperationen, die Dreieinigkeit mit

dem Stein der Weisen in Zusammenhang. Es handelt sich hier
keineswegs um eine blosze Metapher, eine bildliche Ausdrucks-

weise, sondern um einen im Seinsverhältnis gegebenen inneren

Zusammenhang. Die Proportion: Seele, Körper, Geist im Stein

der Weisen verhalten sichwie Gott Vater, Sohn und hl. Geist in

der Dreieinigkeit, leitet nicht nur den Blick des Alchemistenvon

den chemischenVorgängen hinüber zu den Höhenmetaphysischer

I) ThCh. 3 S. 663.
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Spekulation, sondern erbringt auch den Beweis für die Richtigkeit
der schon von den Arabern übernommenen Theorie von der drei-

fachen Zusammensetzung des Steins. Ja,«man zog aus der Ana-

logie zu den in der Bibel mitgeteilten Tatsachenunmittelbar

praktische Folgerungen: wie die Gewässer der Sündflut 150 Tage
auf Erden standen, so soll auch die Putrefaktion 150 Tage dauern.1)

So besteht keine Trennung zwischen Erfahrungswissenschaft
und Theologie. Die Naturwissenschaftist noch vielfach Spekulation,
beruhend auf metaphysischen und dogmatischen »Wahrheiten«,
und die Theologie vermittelt erst die wahre, vertiefte Erkenntnis,
wie sie andrerseits wieder durch die Naturwissenschaft gefördert
wird. Deutlichkommt das bei Roger Baron zum Ausdruck, den

man ja lange Zeit fälschlichals einen modern gerichteten Geist in

Anspruchgenommen hat. Die Untersuchung des philosophischen
GoldeS ist nach ihm wichtig, weil es nicht nur in der Naturwissen-
schaft,sondern auch in der Theologie als edel gilt, »denn es wird

in der hl. Schrift häufiger denn alle anderen Metalle als edleres

Sinnbild für die Begriffe Gnade und Ehre verwendet.«2)Um-

gekehrt kommt die Naturwissenschaft der Theologie zu hilfe,
indem sie die Zusammensetzung der Körper von Adam und Eva

Und der Früchte des Paradieses erkennen läßt.3) Bacons Lehre
von der inneren Erfahrung ordnet die wissenschaftlicheErkennt-

nis im eigentlichen Sinn als untersten Grad in ein ganz im Sinn

der Mystik entworfenes System ein, das von ihr über die Tugen-
den, die Gaben des hl. Geistes und die Seligpreisungen bis zur

Ekstasesich erstreckt.4)Diese innere Erleuchtung macht auch die

Wahrheitender physischenWelt gewisser, wirft ein Licht auch auf
das Natürliche,das wir auf rein natürlichemWege nicht in seiner
Tiefe zu erkennen vermögen.

Die Verbindung zwischen alchemistischenVorgängen und reli-

giösen Jdeen war aber keine rein theoretische, gleichsam nach-
träglicham Schreibtischersonnene, vielmehr gehörtedie praktische«

Tätigkeitdes einzelnen Alchemisten dazu. Das konkrete Denken

1) Georg Ripley, Liber 12 Portarum in ThEh. 3 S. 809.

2) R. Bacon, Opus minus hrsg. von J. S. Brewer (London 1859)
S. Z76.

3) Ebda. S. 367.

4) R. Bacon, Opus maius hrsg. von H. Bridges (London 1912) S. 168.

Deutsche-i Archiv v. 23
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des Mittelalters verlangte auch in der Alchemie die Verbindung
des inneren Geschehens mit einer äußerenHandhabung. Wie im

kirchlichen Leben die Spendung eines Sakraments sich in einer

bestimmten äußerenHandlung vollzog, wie im Rechtsleben die

Gültigkeit eines Geschäfts an den Vollzug bestimmter Hand-
lungen geknüpftwar, so waren auch dem Alchemisten die chemi-
schen Verrichtungen nicht rein praktischeHandlungen, an die man

außerdem noch gewisse Spekulationen knüpfen konnte, sondern
die Vorgänge im Kolben waren für ihn in geheimnisvoller,
logisch nicht klar erfaßbarerWeise mit den entsprechenden meta-

physischeu Vorgängen verknüpft. So erst wird es verständlich,daß

auch die christlichenAlchemisten ihre Kunst als eine göttlichebe-

zeichneten, warum sie die Forderung aufstellten, der Jünger ihrer
Kunst müsse eine sittlich und religiös hochstehende Persönlichkeit
sein. Von hier aus bahnt sichdann die Auffassung von der sittlich-
religiösen Bedeutung der Alchemie an, die später ihren Ausdruck

gefunden hat in dem Wort ,,Unsre Kunst findet entweder zum

rechtschaffenen Mann hin oder sie macht einen dazu«.

Zusammenfassend ist also folgendes zu sagen: der starke reli-

giöse Einschlag der mittelalterlichen Alchemie erklärt sich-nicht
aus dem Bestreben, sichgegen kirchlicheVerfolgungen durch eine

religiöse Schutzfärbungzu sichern. Er berechtigt aber auch nicht
zu der Behauptung, der religiöseGehalt sei das Wesentliche an

diesen Schriften, die chemische Terminologie sei nur ein Deck-

mantel zum Schutz gegen Nichteingeweihte. Vielmehr ist er der

natürlicheAusdruck der allgemeinen religiösenHaltung der Zeit.
Vom Standpunkt des mittelalterlichen Menschen wird in der

Alchemie beiden Welten ihr Recht: sie ist Erforschung der sicht-
baren Welt mit dem Ziel, eine Anzahl von Stoffen, insbesondere
die Edelmetalle, rascher und besser herzustellen, als die Natur das

tut; sie erfüllt aber auch im Sinn Augustins die Aufgabe aller

Wissenschaft,den Menschen zu Gott zurückzuführen,indem sie mit

Hilfe der analogischenBetrachtungsweise von der Schöpfungauf
den Schöpfer schließt.Die Dinge der sichtbaren Welt erhalten so
einen vertieften Wert alsGleichnissedes Ewigen, und die Kunst des

Alchemisten gewinnt ihre besondere Würde daraus, daß in ihr
sichVorgänge vollziehen, die als ein sichtbares Unterpfand meta-

physischerWahrheiten zu gelten haben.
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Jn der engen Bindung der Alchemie an die scholastischeMe-

thode lag aber auch der Grund für den im 15. Jahrhundert zu

beobachtenden Stillstand der Alchemie. Zwar hatten auch die

mittelalterlichen Alchemistenden Wert der Erfahrung, die Not-

wendigkeit eigenen Forschensund Nachdenkensbetont; aber nach-
dem die Einordnung der Alchemie in das große System mittel-

alterlichen Denkens einmal erfolgt war, wirkte sich das Schwer-
gewicht der religiösenJdeen mehr und mehr dahin aus, dasz sie
das Beherrschende wurden, dem man die Einzelerfahrungen
unterordnete. Nicht, als ob die Kirche durch Verbote oder Ver-

fOIgUngendie Erforschung der Stoffe verhindert hätte. Eine solche
konnte sichinnerhalb der von der Kirche gezogenen Grenzen voll-

Zieklemwie ja auch später bedeutende Chemiker zugleich religiös
gebunden waren. Aber die ganze geistige Haltung der Scholastik,
die Neigung zu begrifflicher Folgerung und zu symbolischer Aus-

deutung der tatsächlichenVorgänge muszte lähmend auf jede
naturwissenschaftlicheDisziplin wirken. So erstarrt denn die

Alchemieund zerfällt in zwei entgegengesetzteRichtungen, deren

eine mehr und mehr zur Schwindelalchemie herabsinkt, während
die andere sich auswegslos in den Höhen phantastischer Speku-
lation versteigt. Es bedurfte der Genialität des paracelsus, um

hier neue und fruchtbare Anregungen zu geben: er erteilte dem

Begriff Alchemie eine bisher unbekannte Tiefe, indem er ihr die

Aufgabe stellte, das von Natur Unvollkommene zu vervoll-

kommnen: »das ist Alchymia, das nit auf sein End kommen ist,
zum Ende bringen.«1) So umfaszt der Begriff der Alchemie bei

ihm ebensowohldie biologischen Funktionen des Körpers wie die

verschiedenstenmenschlichenTätigkeiten,die auf eine Veredelung
des Naturgegebenen ausgehen. Der Bäcker und der Weber sind
ebensogut Alchemisten wie der Rebmann, der den Wein an-

pflanzt und keItert. vor allem aber ist der Arzt ein Alchemist. Jn

der Erkenntnis, dasz die biologischen Vorgänge im Körper

chemischerNatur sind und vom Arzt durch chemische mittel ge-
leitet werden können, liegt das eigentlich Neue der hohen-

»
I) Vgl. J. D. Ach elis-, Über den Begriff ,,Alchemie«in der paracelsischen

Philosophie(Blätter f. dt. Philos. Z, 1929J30) S. 101, ferner meinen Auf-
satz:Paracelsus und die Alchemie des Mittelaltets (Ang. Chem. Paracelsus-
heft 1941).

234
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heimschen Anschauung. Damit gibt er der Alchemie wieder eine

einheitliche Zielsetzung, holt die verstiegene Spekulation auf die

fruchtbare Erde herab und reißt die Schwindelalchemie aus ihrem
Sumpf. Eine starke religiöse Einstellung ist auch in Paracelsus
wirksam, und gegenüber ungerechtfertigten Versuchen zu seiner

Modernisierung hat man neuerdings mit Recht das mittelalter-

liche Element seines Denkens stark betont1); auch er setzte die

Transmutation der Metalle mit seelischerLäuterung und Wieder-

geburt in Beziehung, der Mensch ist auch ihm der Mikrokosmos,
die kleine Welt das Abbild der großen, und darum muß die

Vorgänge der großenWelt kennen, wer an der kleinen Welt des

Menschenkörperssich heilend betätigen will. Aber der große

Unterschied zur scholastischenHaltung besteht darin, daß Para-
-celsus die Welt nicht als eine ruhende Ordnung betrachtet, die

man erkennen soll, sondern als ein im Werden befindlichesKräfte-
system, das es umzugestalten gilt. Aus dieser Dynamik quillt
das neue Leben, das Paracelsus auch der Alchemie erteilt hat.

1) So hauptsächlichvon Sr. Strunz, Theophrastus Paracelsus, Jdee

und Problem seiner Weltanschauung (1937); dazu meinen Aufsatz, Para-
celsus und die Alchemie des Mittelalters (Ang. Chemie 54, 1941) S. 427.



Zur Geschichte
des BischofsRather von Merona

Analekten zur Ausgabe seiner Briefe

Don

Fritz Meigle

I. Datierungsfragen: 1· Einleitung S. Z47. — 2. Die bischöflicheEpoche
Rathers S. 349. — Z. Der Brief an den Diakon Ursus S. 358. —- 4. Der

Brief an die versammelten Bischöfe S. 361. — 5. Der Brief an Petrus
Veneticus S. 363. — 6. Die Widmung der »Vita Ursmari« S.Z70. —

7. Die Briefe an den Erzbischof Rotbert und an den Kanzler Brun S. Z71.
— 8. Der Brief an den Erzbischof Brun von Köln S. Z75. — 11. Zum

Jtalienfeldzug Arnulfs von Bayern 934 S·Z78.

l. Datierungsfrqgen

1. Einleitung

Obwohl die Gebrüder Ballerini, die ersten Herausgeber der

Werke Rathers, die Ehronologie seines Lebens und seines Schrift-
tums mit ungewöhnlichemAufwand an Scharfsinn und Kom-

bination aufgehellt und allseitig verankert hatten, kam schon der

nächste,nicht weniger gründlicheBearbeiter Vogel in zahlreichen
Fällen zu ganz anderen zeitlichenAnsätzen.Das erklärt sichnicht
so sehr etwa aus einem Mangel an Nachrichten. Jm Gegenteil,
die Schriften Rathers sind verhältnismäßig reich an autobio-

graphischem Material. Dazu setzt der Verfasser die Ereignisse
feines Lebens gar nicht so selten gerade in zeitliche Beziehung
zueinander und macht des öfteren auch ausgesprochen chrono-
logischeAnmerkungen. Die Schwierigkeit liegt darin, daß diese
Angaben ziemlich ungenau und wenig zuverlässigsind und sich
darum oftmals widersprechen. Meist aus viel spätererErinnerung
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heraus bezeichnet Rather bestimmte Ereignisse seines Lebens als

20, 30, 35, 40 Jahre zurückliegendund kennzeichnet einzelne
Episoden als 2, 3, 5, 10 Jahre dauernd. Er nimmt also runde

Zahlen an, und dazu tritt fast jedesmal noch ein verwischendes
fere, oiroiter, nisi kallit recordatio oder ähnliches.Nur ganz

wenige, dazu für seine GeschichtenebensächlicheUrkunden haben
ein genaues Datum. Es ist klar, dasz sich mit solchen Angaben
nichts oder alles machen läßt. Eine Erleichterung oder, wenn

man will, auch Erschwerung bedeutet es, dasz Rather in seinen
Schriften des öfteren auf den liturgischen Text des Tages der

Niederschrift oder des erzähltenEreignisses oder auf ein damit

zusammenhängendeskirchliches Fest hinweist. Aber auch diese
Hinweise stiften mehr Verwirrung als Klarheit, weil auch sie
meistens recht ungenau sind und überdies Seste der gleichen
Heiligen im Laufe des Kirchenjahres mehrmals auftreten können.
Alle diese Angaben geschahen von seiten des Autors eben nicht,
um die Ereignisse seines Lebens für die Nachwelt oder auch nur

für die Zeitgenossen klar und korrekt zu fixieren, sondern aus ganz

anderen Erwägungen und um ganz anderer Wirkungen willen.

Er schrieb nicht eine Chronik oder Annalen, auch keine Vita,

sondern Streitschriften für den Tag. Selbst die Zuhilfenahme
anderer Quellen und die Deutung aus der Verflechtung mit

zeitlich feststehenden zeitgenössischenEreignissen führt hier in den

meisten Fällen nicht weiter. Denn einmal wissen wir fast alles,
was über Rather bekannt ist, eigentlich nur aus seinen Schriften
selbst, und zum anderen haben gerade einige für die allgemeine
politische Geschichtewichtigen Ereignisse erst von den vermeintlich
sicheren Daten des Ratherschen Lebens aus ihre zeitliche Fest-
legung durch die Geschichtsschreibungerfahren. Angesichts dieser
Umständekann das Ergebnis der nachfolgenden Untersuchungen
nicht sein, dasznun in jedem Falle eine neue und sichereDatierung
aufgestellt wird. Das ist gar nicht möglich.Sehr oft werden wir

uns damit begnügen müssen, lediglich die Sragwürdigkeit der

bisherigen Datierung aufzudecken. Doch auch mit solchbeschei-
denem Ergebnis ist wenigstens das Eine erreicht, daszdas Sichere
von dem nur Wahrscheinlichen von nun an klar geschieden ist
und so das ganze chronologische Gebäude nicht wie bisher auf
ungleich festem Boden haltlos hin und her schwankt.
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2. Die bischöfliche Epoche Rathers
Die Unsicherheit in der Dotierung beginnt sofort mit dem An-

trittstermin Rathers als Bischof in Verona. Die Ballerini1) und

nach ihnen die meisten Späteren setzendiesen Termin· an den

Anfang des August 932, während Vogel2) dem energisch wider-

spricht und in eindringlicher Beweisführung den August 931 er-

rechnet. Der Unterschied von genau einem Jahr wäre an sich
nicht von so großer Bedeutung, wenn nicht durch diesen Ansatz
eine ganze Reihe anderer Daten in Rathers Leben und auch ein

Wichtigeres Ereignis der deutsch-italienischen Geschichte mit-

bestimmt würden.3)Weil wir Vogels Ansatz für den richtigen
halten, die neueren Geschichtsdarstellungen aber immer wieder

auf die Ballerini zurückgreifen,ist es notwendig, das Problem
nochmals von Grund aus aufzurollen, zumal dabei der Vogel-
schenBeweisführung ein neues und wohl entscheidendes Schluß-
glied hinzugefügtwerden kann.

König Hugo von Jtalien wurde Anfang Juli 926 gekrönt4),
und nicht lange danach werden Hilduin und Rather am könig-

lichen Hof in Pavia eingetroffen sein. Am Anfang des Jahres
966 sagt Rather nämlich5): Quadraginta iam kere sunt anni, ex

quo amhire potentiam ooepi, und meint damit seine Bemühungen
um ein italienisches Bistum. Am 10. August 928 starb Bischof

1) Ballerini, Ratherii episcopi Veronensis opera nunc primum
collecta . . . (Verona 1765), Ratherii Vita c. 15—16 bis, S. XXXVIl-XL;

Becker, Die Werke Liudprands von Cremona (SS. ter· Germ. 1915)
S. 95; Pavani, Un vescovo belga in Jtalia nel secolo X (1920) S. 22;

Monticelli, Raterio vescovo di Verona (1938) S.52 Anm.1.

2) Vogel, Ratherius von Verona und das zehnte Jahrhundert 1 S. 51f.,
58—64, 2 S. 168—173.

a) Es handelt sich um den Einfall Herzog Arnulfs von Bayern in die

Lombardei, der im allgemeinen ins Jahr 935 gesetzt wird; vgl. Waitz,
Jahrb. d. Dtsch. Gesch. unter Heinrich I. (1885) S. 166f.; Riezler, Gesch.
Baierns 12 (1927) S.525f·; Lintzel, Heinrich I. und das Herzogtum
Schwaben, Hist. Vj.-Schr. 24, 1929, S.17; s. M. Fischer, Politiker um

Otto d. Gr. (1938) S. 22f.; Hartmann, Gesch. Italiens im Mittelalter

Z Teil 2, -S. 198.

«) Vgl. Hartmann S.197.

5) Qualitatis coniectura cuiusdam c.13, Ballerini 388 E; zur Ent-

stehungszeit der Qualitatis coniectura vgl. Ballerini, Vita c. 109 u.

S. 373 Anm.1; Vogel 2 S.74fs.
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Notger von Verona1), und Hilduin bekam das Bistum von Hugo
als Pfründe zugewiesen, ohne jedoch selbst Bischof von Verona

zu werden. Denn ihm war das Erzbistum Mailand nach dem in

Bälde erwarteten Ableben des augenblicklichen Inhabers zuge-

dacht. Jn Verona sollte ihm dann sein Freund Rather folgen.2)
Der genaue Einsetzungstermin Hilduins in Verona ist nicht be-

kannt; doch können wir Rather mit Sicherheitseit Herbst 928 als

Anwärter auf die Nachfolge dortselbst ansehen. Als Lampert von

Mailand am 19. Juni 931 starb, folgte ihm hier wirklich Hilduin
schon am 30. Juni des gleichen Jahres.3) Den August als Ein-

setzungsmonat für Rather in Verona, abgesehen vom Jahr, er-

rechnen die Ballerini und übereinstimmendmit ihnen Vogel auf
folgende, ziemlich komplizierte Weise.4) Rather ist bekanntlich
nach kurzer Amtszeit im Verlauf eines Aufstandes im Bunde mit

Herzog Arnulf von Baiern gegen den König von Hugo abgesetzt
und gefangengenommen worden.5) Als Tag der Absetzung ergibt
sichder Z. Februar. Rather erzähltnämlich, dasz er am Tage nach
einem Marienfest gefangengesetzt wurde.s) Ferner sagt er an

1) Vgl. über das Epitaphium Notgers in der Kathedrale Veronas zu-
·

letzt Strecker, MG. Poet. 5, 350 Nr.132; Ballerini, Vita c.12.

2) Vgl. Liudpkand, Antap. Z, 42: Veronensem ei episcopatum ad sti-

» pendij concessit usumz auch Rathers Brief an Papst Agapet II. Edition

Weigle Brief Nr.7; Ballerini S.5380): Notgero . . . episcopo meliora,

ut remur, petende datum episoopium est meo domino Hilduino iure sti-

pendiario, promisso regis, qui me tunc oppido, ut credebatur, diligebat,
manente, quod, ubi illum altius promovendj locus emergeret, ego patenti-
bus darer episcopus. Zur Zitierung vgl. u. S. 386 Nachtrag.

s) Diese Daten ergeben sich aus dem Catalogus archiepiscoporum Me-

diolanensium (MG. SS. 8 S.104), der Grabschrift ErzbischofLandulfs
von Mailand (Giulini, Memorie spettanti alla storia al governo ed alla

descrizione della cittä e campagna di Milano 12 S. 39Z) und einer Ur-

kunde Berengars für Eb. Andreas von Mailand (Schiaparelli, J diplomi
di Berengario I, 88 Nr.30). Vgl. auch S.Palladini, Della elezione
dein arcivescovi di Milano (Milano 1834) S. 66 Anm. 1 u. G. Schwartz,.
Bistümer Reichsitaliens (1913) S. 74 Anm.1.

4) Vgl. Ballerini, Vita c.20 u. 21; Vogel 1 S.57ff.
5) Vgl. unten S. 378-—386; Vogel 1 S. 57—66.

6) Vgl. Praeloquia 5 c. 12, Ballerini S. 148f.: 1n tsantum enjm suc-

cedente jnfortunio, orescentse incomm0d0, illum derelictum non dank-um

cogitabant, etiam dicebant, a Domino ut ipso fest-o sanctae Dei geni-
triois quidam severissima fuerjnt increpatjone redarguti, quod osou-
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einer anderen Stelle der »Praeloquia«1),dasz er sich im Augen-
blick des Niederschreibens im siebenten Monat nach dem Jahres-
wechsel und im achten Monat nach dem Eintritt seines Unglücks
befinde, und zwar sei es gerade ein Freitag,

«

und er zitiert als

kirchlicheLektion des Tages Luc. 7, 36—50. Die Ballerini nehmen
bei einem Jahresanfang im März als siebenten Monat den Sep-
tember, finden die Lektion dort am Freitag nach Kreuzeserhöhung
(14.Sept.), rechnen acht Monate zurückund finden auch dort

richtig, am 2. Februar, ein Marienfest, Mariä Reinigung. Am

Tage danach, dem 3. Februar, musz Rather demnach von Hugo
seines Amtes entsetzt worden sein«Es paszt hierzu, daß Rather
darüber klagt, dasz infolge seiner Gefangensetzung niemand den

Kindern in Verona zum Osterfeste die Taufe spenden konnte,

wodurch als nächsterTauftermin Ostern sichergestellt ist.2) Noch
eine andere stützendeKombination führt Vogel an.3) Jm fünften

Buch der Praeloquia 4) sagt Rather, daszjetztnach seiner Gefangen-
setzungfast ein Jahr vergangen sei. Es musz damals also wieder

etwa Januar oder Februar gewesen sein. Das wird aber wahr-
scheinlichgemacht durch die Erwähnung des Festes der unschul-
digen Kindlein (28. Dezember) kurz vorher im vierten Buch der

Praeloquia.5) Der 3. Februar als Tag der Absetzung Rathers
scheint durch all diese Überlegungenhinreichend gesichert.s) Jn

Ium illi in eeclesia eoncesserints, ut moer est inter solemnia missarum

Heri, pacis, putantes . . . Crastina jtaque peracta die, nil promissorum
exhjbetur opere etc.; vgl. hierzu Balletini S· 148f. Anm. 30—35.

1) Vgl. Praeloquia 2 c. 24, Ballerini S. 65: Ne itaque vagari inei-

piam per multa, adest adhuo reeens in auribus ea, quae modo in evan-

geljo sonuit, Maria; sexta enim septimi mensis ab anni revolut-ione,
Octavi autem ab huius, quae me deprimit, immo erudjt ealamitatjs

accessione, haeo rite occurrjt leetio seria (feria-), non parum, ut eredo,
auetore Deo, ad id quod indagandum susoepi, eollatura, etc.; vgl. hierzu
Ballerini S. 65 Anm. 23; auch Vogel 2 S.169f.

2) Vgl. Praeloquia 4 c. 21 Ballerini S.122f.
3) Vogel 2 S.170.

4) C. 12, Ballerini S. 148: Non utique eontingeret, quod nuper, id

est isto eoclemque tempore (eontigit). Prope anno Siquidem praeterito . . .

Z) C. 28, Ballekini S. 132: . . . quandoquidem, ut hodierna monet

solemnitas, ipsi Deo testsimonium plaeuisse noveris etiam non quuen—
tium; vgl. vogel 2 s.170 Anm.3.

"

6) Vogel 2 S. 170 Anm. 1 hat allerdings auch auf eine ganz ähnliche
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seinem Brief an Papst Agapet gibt Rather als Dauer seines ersten
Episkopats etwa 21X2Jahre an.1) Rechnet man aber vom 3. Februar
21X2Jahre zurück,so kommt man an den Anfang des Monats

August.
Der erste Augustmonat nach Lamperts Tod (19. Juni 931)

und Hilduins Einsetzung in Mailand (30. Juni 931) ist der des

Jahres 931. Wenn die Ballerini den Einsetzungstermin Rathers
trotzdemin den August 932 hinausschieben, so haben sie dafür
zwei Gründe. Zunächst einmal erscheint ihnen die Vakanz von

sieben oder vier Wochen (19. [30.] Juni bis 3. August 931) zu

kurz.2) An und für sich wäre sie ja lang genug; denn Hilduin
braucht gleichzeitig bis zu seiner Einsetzung in Mailand nur zwölf
Tage. Die Vakanzen scheinen damals überhaupt nicht lange,
sondern im allgemeinen etwa zwei bis Vier Monate gedauert zu

haben 3), und überdies war Rather schon seit drei Jahren für den

Veroneser Bischofssitz vorbestimmt. Doch ist dieses Mal nach
Rathers eigenem Bericht eine gewisse Verzögerung eingetreten.4)
Hugo wollte sein Rather gegebenes Versprechen nicht mehr halten
und schwankte noch in der Entscheidung zwischen drei anderen

inzwischen neu aufgetauchten Bewerbern. Rather erwirkte sich
deshalb, als er für Hilduin das päpstlichePrivileg und das

Pallium aus Rom holte, von Papst Johann xL ein Schreiben,
in welchem dieser den König dringend bat, den »von der ganzen

römischen Kirche« gewünschtenRather in Verona als Bischof
zu bestätigen.Wahrscheinlich hatte Rather den Auftrag über-

haupt nur in dieser Nebenabsicht übernommen. Doch auch die

Kombinationsmöglichkeit zwischen dem Fest der Empfängnis Mariä

(8. Dezember) und der Lektion (Luc. 7, 36—50) im 3. Uocturnum des

22. Juli hingewiesen, sie aber selbst alsbald widerlegt.

l) Vgl. Weigle Brief Nr.7; Ballerini 5.540A: Duobus annis et-

dimidio, nisi fallits recordatio, priorem pertuli persecutjonem.
2) Vgl. Balletini, Vita c. 16 S. XI«: His autem omnibus peragendis

post Hilduini elect-Duera ut oongkuum tempus tribuatur, unius aut

duorum mensium spatium non sukiicit.

S) Zum Vergleich mögen etwa die Vakanzen der Eb.-Reihe von Mai-

land nach dem oben S. 350 Anm. Z genannten Katalog dienen: 28. 2.

906—7. 3. 906; 7. 9. 918—19. 12. 918; 19. 8. 921—4. 10. 921; 19. 6.

931—30. 6. 931; 24. 7. 936—1Z. 8. 936.

4) Vgl· zum folgenden Rathers Brief an papst Agapet II., Weigle
Brief Nr. 7; Ballerini S. 538Df.
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päpstlicheEmpfehlung tat nicht sofort ihre Wirkung. Rather
muszte erst noch durch eine Krankheit nahe an den Rand des

Todes geführtwerden, ehe der König sichwiderwilligauf Drängen
Hilduins und anderer Großer entschlosz, dem vermeintlichen
Todeskandidaten das Bistum zu übertragen. Er wollte sich auf
diese Art geschicktaus der Affäre ziehen, seine Räte und den Papst
zufriedenstellen, dem Sterbenden gegenüber sein Wort halten
und nach dessen in Kürze erwartetem Ableben das Bistum doch
seinem Savoriten zuwenden. Wie die pointe eines mittelalter-

lichen Schwanks vom betrogenen Betrüger mutet es dann an,

wenn nach der schließlichenZusage des Königs und der Weihe
der schon beinahe Totgeglaubte sich alsbald erhebt und trium-

phierend den Bischofsstuhl besteigt. Wie lange diese Vorgänge
gedauert haben mögen, läsztsichnicht mehr erkennen. Doch halten
die Ballerini die Zeit zwischen dem 19. Juni und dem beginnenden
August nicht für ausreichend.1)

Setzt man aber die hinhaltende Taktik des Königs in den Zeit-
raum vom 19. bis 30. Juni, rechnet für die Hin- und Rückreise

Rathers zwischen Pavia (Mailand) und Rom je acht Tage, für
den Aufenthalt in Rom zur Ausfertigung der Schriftstückean

Hilduin und Hugo und für Rathers Krankheit je vierzehn Tage,
so gelangt man nur in die Mitte des August. Die Termine sind
dabei gar nicht sonderlich knapp gehalten, obwohl natürlich eine

ungestörte Folge der Ereignisse vorausgesetzt wird. Aber es be-

steht überhaupt kein zwingender Grund, unbedingt am August
als dem Einsetzungstermin Rathers festzuhalten und ihn nicht
um einige Wochen hinauszuschieben.Rather sagt nämlichin dem

schon erwähnten Brief an Papst Agapet2): Duobus annis et

dimidio, nisi fallit recordati0, priorem pertuli persecuti0-
nem. Das ist eine nur sehr bedingt zuverlässigeZeitangabe, ob-

wohl sie von dem Nächstbeteiligtenstammt. Jhr Wert sinkt aber

noch, wenn anschließendder Bischofganz deutlich generalisierend
auch die darauffolgenden Kerker- und Exilszeiten je genau ebenso-
lange dauern läßt3) und wenn man bedenkt, dasz der ganze Be-

I) Vgl. oben S. 352 Anm. 2.

2) Weigle Brief Nr. 7; Ballerini S.540A.

3) Ebd.: . . . et totidem carcerale Supplicium; hinc emissus subii tot-j-

dem quoque exilium.
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richt aus einer zwanzig Jahre späteren Zeit stammt. Es hindert
uns also nichts, den Einsetzungstermin Rathers nötigenfalls bis

etwa in den September oder Oktober 931 hinauszuverlegen.1)
Jst nun einerseits der Zeitraum von Juni bis August oder bis

Oktober durchaus hinreichend, die von Rather erzählten Vor-

gänge sich abspielen zu lassen, so erscheint andererseits die von

den Ballerini angenommene Zeit von vierzehn Monaten als

unwahrscheinlich lang. Rather ist in dem genannten Briefe nicht
sparsam mit wenn auch nicht ganz korrekten Zeitangaben, und

der ganze lange Bericht ist nur eine einzige fortgesetzteKlage über
die ihm zugefügtenUnzuträglichkeiten.Es musz deshalb auffallen,
dasz Rather eine solcheüberlange Wartezeit von mehr als einem

Jahr nirgends ausdrücklicherwähnt. Jm Gegenteil erweckt der

Bericht den Eindruck, als hätten sichdie Ereignisse damals ziem-
lich schnell abgespielt.

Der Hauptgrund der Ballerini für die Streckung der Vakanz-
zeit ist denn auch ein anderer.2) Sie benutzten nämlich eine Notiz
bei Hansiz3), die besagt, daszder Erzbischof Udalbert von Salzburg
von einem Einfall in Italien zurückkehrendam 14. November

935 gestorben sei. Dabei stammt die Jahreszahl aus den gleich-
lautenden Angaben der »Annalessancti Rudberti Salisburgenses«
und des »Auctarium Garstense«zu 935:4) 0ude1bertus salz-

burgensis de invasione Italiae rediens 0biit, während daS Tages-
datum so in mehreren Nekrologien belegt ist.5) Mit Hansiz nahmen
sie an, dasz es sichbei dem Zuge Udalberts um die Jnvasion Her-
zog Arnulfs von Baiern handele, die von Liudprand und Rather

1) Vgl. unten S. 357.

2) Vgl. zum folgenden Ballerini, Vita c. 20 S. XLIvf.
3) Germania sacra 2, 146: »Anno 935, quum Arnulfus dux Hugoni

Berengarii Jtaliae regis aemulo intulisset bellum Veronamque occu-

passet, eius militiam secutus etiam fuit Udelbertus, qui de invasione

Italiae rediens (verba sunt Ehronographi Salzb. ad hunc annum) objit.

Diem obitus adnotavit Jordanus XVIII. Kal. Decemb· aitque sepultum
infra chorum S. Ruperti«.

4) MG. SS. 9 S. 771 u. 566.

5) Vgl. MG. Necrolog. 2, 185, 7Z; ferner Archiv f. Ostert. Geschichte
19 (1858) S. 288 und 28 (1863) S. Z9; Büdinger, Monum. Boica 14

bringt den Todestag sowohl zum 14.Uov. als auch zum 6.Aptil; da

Udalrich aber durch eine Urkunde vom 16. Mai 935 (Hauthaler, Salzb.
UB. 1 S. 161 Nr. 99) nachgewiesen ist, muß dieses Todesdatum falschsein.
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beschrieben wird, und bei deren Zusammenbruch in Verona der

BischofRather abgesetzt wurde.1) Sie setzen darum den Jahres-
angaben der Annalen folgend diesen Absetzungsterminin den

Februar 935, woraus sich zwangsläufig durch Abzug der von

Rather genannten 21X2Jahre als Einsetzungstermin der August
932 ergibt.

VogelZ) hat, ausgehend auch von der Empfindung, dasz die

vierzehnmonatige Wartezeit zu lang sein musz, sichgroßeMühe
gemacht, diese Kombination der Ballerini zu erschüttern.Er wies

zunächstrichtig darauf hin, dasz zwischen dem von den Ballerini

angenommenen Ende des italienischen Unternehmens im

Februar 935 und dem bezeugten Tode des Erzbischofs am 14. No-

vember 935 ein zu groszer Zeitraum klasse, zu dem das rediens

der Annalen schlechtpasse. Er hielt es deshalb für möglich,dasz
Arnulf zwei Züge (934 und 935) oder noch weitere unternommen

haben könnte, auf deren einem, der aber von dem mit der Ge-

schichte Rathers verknüpften von 934 zu trennen sei, im No-

vember Udalbert gestorben wäre. Es scheint ihm weiter auch
denkbar, daszUdalbert auf einem selbständigen,kleineren Grenz-
kriegszuge gestorben sei. Er vermutet schließlicheine allzu starke
Zusammenziehung der Ereignisse in dem Bericht, hervorgerufen
durch den knappen Stil der Annalen, und erklärt das rediens

auf folgende Weise3): »Es lag ihm (dem Ehronisten) nicht an

einer Zeitbestimmung, sondern an der Bemerkung, daszUdelbert

am Ende seines Lebens noch an einem Kriegszuge nach Italien

teilgenommen hätte. Um diese Bemerkung in annalistischer Kürze
anzubringen, übersah er die Zwischenzeit zwischenRückkehrund

Tod, welche Zwischenzeit sich wenigstens auf neun Monate er-

streckte.Aber konnte er nicht ebenso eine Zwischenzeit von einem

Jahr und neun Monaten übersehen?Es gibt nichts, was dieser
Annahme entgegensteht. Also kann mit der berücksichtigtenhand-
schriftlichenNotiz sehr wohl bestehen, daszArnolds Zug im Anfang
des Jahres 934 statthatte und Udelbert, der mit Arnold gezogen

war, gegen Ende des Jahres 936 starb.«

I) Vgl. unten S. Z78—386 bes. S. 379 Anm.4—6; auch Vogel 1

S.57—66.

2) Vogel 1 S· 59—64.

s) Vogel 1 S.61.
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Jn neuester Zeit haben nun diese Vermutungen Vogels durch
die Auffindung der sogenannten »Annales ex annalibus Juva-

vensibus antiquis excerpti«1)zu einem großen Teil eine glän-

zende Bestätigunggefunden. Zunächstallerdings wird die Teil-

nahme des Erzbischofs an dem Zuge Arnulfs ganz sichergestellt.
Zweitens aber wird sein Tod aus der engen Verbindung mit

diesem Zuge gelöst. Er wird mit der Tagesangabe des 14. No-

vember2) ans Ende des Jahres 935 gesetzt, der Jtalienzug Ar-

nulfs aber eindeutig ins Jahr 934. Die größereZuverlässigkeit
der ,,Annales ex annalibus Juvavensibus antiquis excerpti«
gegenüberder übrigen hier in Betracht kommenden Salzburger
Annalistik ist besonders durch Breßlau nachgewiesen worden, und

die Angaben der »Annales sancti Rudberti« und des »Auctarium

Garstense« erklären sich tatsächlichaus einer starken Zusammen-
ziehung der Eintragungen zu 934 und 935.3) So haben wir hier
endlich einen schlagenden Beleg, um den Abschlußdes Kriegs-
zuges Arnulfs und die Absetzung Rathers in den Februar 934,

seine Einsetzung aber damit in den herbst 931 legen zu können.

Jn Salzburger Urkunden ist Udalbert am 16. September 933

und dann wieder am 1. Mai 934 belegt.4) Inzwischen kann er

sehr wohl am Jtalienzuge teilgenommen haben. Der Zug hat
übrigens wahrscheinlich schon im Herbst oder Winter 933 be-

1) Ediert Breßlau, MG. SS. 30 S.727—744; vgl. E.Klebel, Eine

neu aufgesundene Salzburger Geschichtsquelle (Mitt. d. Gesellsch. f. Salzb.
Landeskunde 51, 1921, S. 33—54) u. H. Breßlau, Die ältere Salzburger
Annalistik (Abh. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1923 phil.-hist. Kl. Nr. 2). Es

handelt sich um die Anmerkungen der Annalen zu den Jahren 934 und

935: DCCCOXXXIIIL Langobardi Eparhardum tilium Arnolki ducis

in domjnum acceperunt. Eodem anno Arnolfus dux et- Udalpertus
archiepiscopus cum Baiowariis iter hostile in ltaliam fecerunt. —

DCCCCXXXV: Eidem Eparhardo Arnolfus dux pater eins regnum

Baiowariorum concessit regendum post se, et- XImo kal. augusti veniebat

ad Salinam sjmulque cum eo Udalpertus archiepjscopus, et Hdelitatem

iuraverund ei Salinarji cuncti tam nobiles quam jgnobiles viri. Udal-

—pertusepiscopus obiit VIII kal. decembris, et- terre motus faotus est-.

2) Das Datum Vlll kal. decembris ist durch Auslassung einer X davor

entstellt; vgl. Breßlau S. 61 Anm. 5.

s) Vgl. Breszlau S.60 Anm.Z.

4) Vgl. Hauthaler, Salzb. Urk.-B. 1 S. 150 u. 156 (Nr. 87 u. 93) und

S. 155 u. 157 (Nr. 92 u. 94).
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gonnen1); doch genügen allenfalls für eine schnelle Jnvasion,
die ja nach kurzer Dauer zusammenbrach, auch die vier Wochen
des Januar 934.

—

Es sei hier jedoch nicht verschwiegen, daß durch den Bericht
der »Annales ex annal. Juv. ant. excerpti« allein eine völlige
Sicherheit nicht erreicht wird. Die Annalen nennen lediglich das

Jahr und keinen Monat. So könnte der Zug auch erst iM Herbst
934 eingesetzthaben und im Februar 935 zusammengebrochen
sein.2)Der Chronist hätte dann vor allem den erfolgreichen Be-

ginn des Feldzuges im Auge gehabt und das kläglicheEnde im

Februar 935 verschwiegen. Auch dann bliebe für die Teilnahme
Udalberts ein ausreichender Zeitraum zwischen den Urkunden
vom 1.Mai 934 und vom 16. Mai 935.3) Doch bietet sich für
den Ansatzzu Februar 934 für die Absetzungund zum Herbst 931

für die Einsetzung Rathers eine weitere, sehr wertvolle Stütze
in einer anderen Außerungdes Bischofs innerhalb seines schon
mehrmals genannten Briefes an Agapet.4) Gleich in den ein-

leitenden Worten, und damit sicherlichweit stärkerüberlegt als
bei anderen Zeitangaben innerhalb des Textes, gewissermaßen

wie ein Datum, sagt Rather, daß er die Leiden seiner gesamten
bisherigen Bischofszeit per annos jam viginti trage. Die Ent-

stehung dieses Briefes aber läßt sich mit fast absoluter Sicherheit
auf den Ausgang, nämlich den November des Jahres 951 be-

rechnen; und zwar sind sich auch die. Ballerini und Vogel in

diesemPunkte einig.5) Die Rechnung um zwanzig Jahre zurück
ergibt eindeutig den Herbst bis etwa zum November 931, was

unsere oben gefundene Meinung, daß der Einsetzungstermin
nötigenfalls bis zum September oder Oktober 931 hinaus-
zuverlegen sei6), eindrucksvoll unterstreicht. Angesichts dieser

1) Auch die beiden ersten Jtalienzüge Ottos I., 951 und 961, begannen
— wie viele andere — im Herbst, im September, was sich großenteils
aus der Rücksichtauf das für die Deutschen in dieser Jahreszeit erträglichere
Klima und auf die eingebrachten Erntevorräte erklärt.

2) So Breßlau S. 60 Anm. Z.

s) vgl. Hauthaler S.155 u. 175 (Nk.92 u. 94) u. S.160f. (Nk.98
u. 99).

4) Weigle Brief Nr.7; Ballerini S.537B.

5) Vgl· BaIIekini S.531—536; voget 2 S.158—165 bes. S.160f.
6) Vgl. o. S. 354.



358 Fritz Weigle,

Belege können wir auf eine weitere Kombination Vogels l), die

zu den gleichen Resultaten führt, aber nicht so eindeutig und

beweiskräftigist, hier verzichten. Als Resultat sei nochmals zu-

sammengefaszt: Rather ist im herbst, Mitte August bis Ende

Oktober 931 in Verona eingesetzt und am 3. Februar 934 ab-

gesetzt und gefangengenommen worden.

Durch diese grundsätzlicheSestlegung ergibt sich eine Reihe
weiterer Termine. Zunächstmusz die Gefangenschaft in Pavia
nach Rathers eigenen Angaben2) in die nächsten zweieinhalb
Jahre von Februar 934 bis August 936 gesetztwerden, die Exils-
zeit in die folgenden zweieinhalb Jahre von August 936 bis

Februar 939. Jn diesem Zeitraum entstanden die beiden Briefe
an den Veroneser Kleriker Ursus und an die zu einem Konzil ver-

sammelten Bischöfe,vielleicht auch der an Petrus Veneticus.

3. Der Brief an den Diakon Ursuss)

Der Brief ist im dritten Buch der Praeloquia überliefert.4)
Doch gehört er ursprünglichnicht an diese Stelle, sondern ist erst
später,als die Praeloquia an die auf einem Konzil versammelten
Bischöfeversandt wurden 5), hier eingeschaltet worden. Das hat
Vogel gegenüberden Ballerini eingehend bewiesen.6) Sein Haupt-
argument ist die Bemerkung kurz vor dem Anfang des Briefes 7):
Quorum uni (einem seiner Verleumder) ab exilio scripsit huius-

modi. Dadurch wird der Brief einwandfrei als aus dem Exil
(August 936 bis Februar 939) geschrieben bezeichnet, welches
Rather stets scharf von seiner eigentlichen strengen Gefangen-
schaft unterscheidet. Die Praeloquia sind aber, wie sich aus ge-

wissen Hinweisen an verschiedenen Stellen des Textes erkennen

läßt, schonin der Gefangenschaftabgeschlossenworden, das dritte

1) Vogel 1 5.52 Anm.2.

2) Vgl. o. S. 353 Anm. Z.

3) Weigle Nr.1; Ballerini S. 95B—100E.

4) Ballerini S. 95—100.

s) Vgl. u. S. 361—363

6) Vgl."Ballerini, Vita c. 22 u. 23 u. S. 94 Anm. 23; Vogel 1 S. 95f.;
2 S.171—175.

7) Vgl. Ballerini S.95.
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Buch sogar schon im November 934.1) Der Brief muß also ein

späterer Zusatz sein. Zu dieser Beobachtung paßt eine andere

Zeitangabe Rathers am Eingang desselben 24. KapitelsZ): Nec

·desunt interea, ut ad inceptum redeam, etiäm in episcopio
corrosores, qui exemplo eorum, qui anno a praeterito altero

Thyesteas coenas adversus quendam commentati sunt epi-
scopum, concinnent nunc et adversus istum quoque quaedam
obloquia. Die Ballerini legten die Phrase anno a praeterito altero

als »vor einem Jahr« aus und errechneten als Entstehungszeit des

24. Kapitels und des Briefes ein Jahr nach der AbsetzungRathers
in Verona, also den Beginn des Jahres 935, nach ihrer um ein

Jahr verschobenen Zählung also 936.3) Ihnen folgt Monticelli,
der den Termin noch etwas präzisiert und kurz hinter das Ma-

rienfest am 2. Februar 935 (936) legt.4) Vogels) hat demgegen-
über darauf hingewiesen, daß die Ballerini damit die Zeitangabe
ab exilio scripsit völlig ignorieren, daß die Phrase anno a pre-

terito alte-ro es aber erlaube, einen Zeitraum von drei Jahren
zwischen die Absetzungund die Niederschrift des 24. Kapitels zu

setzenund daß damit die Möglichkeit,ja Notwendigkeit gegeben
sei, diese an den Anfang des Jahres 937 und damit in die Exils-
zeit Rathers zu verlegen. Da altero in der Reihe proximo, altera,

tertio wirklich das zweitnächstebedeutet und Rather das Jahr,
wie wir sahen, am 1. März beginnen läßt6), so kann man bei

korrektesterAuslegung für das dem »vergangenen«Jahr »zweit-
nächste«die Zeit vom 3. Februar 934 bis zum letzten Februar 934

annehmen, für das dem »vergangenen nächste«die Zeit vom

1. März 934 bis Ende Sebruar 935, für das »vergangene«die

Zeit vom 1. März 935 bis Ende Februar 936 und für das Jahr
der Niederschriftdas folgende vom 1. März 936 bis Ende Februar

1) Vgl. hierzu die Berechnung Vogels 2 S. 168—175; 1 S. 93; ferner

Praeloquia 2 c.24 (Ballerini S.65), 4 c.28 (Ballerini S.132), 5

c.12 (Ballerini S.148), 4 c. 26 (Ballerini S.130).

2) Ballerini S.94.

3) Die ersten Vorwürfe von seiten seiner Kleriker erfolgten, als er

infolge der Verschwörung im Februar 934 abgesetzt wurde. Zur Rech-
nung der Ballerini vgl. o. S. 354f.

4) Monticelli S.111 Anm.2.

5) Vogel 2 S.171—173·
·

6) Vgl. o. S. 351 mit Anm.1.

Deutsches Archiv V 24v
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937, also wirklich das erste Halbjahr des Exils von August 936

bis Februar 937. Die VogelscheRechnung erscheint um so rich-
tiger, als man, wenn man das 24. Kapitel und den Brief mit den

Ballerini an den Anfang 935 setzt, trotzdem ein nachträgliches

Einfügen annehmen muß, da das dritte Buch der Praeloquia
eben schon als im November entstanden nachgewiesen ist.1) Das

weitere Argument Vogels, die resignierte, ja teilweise freudige
Auffassung Rathers von seinem Unglück,die in dem Brief zum

Ausdruck kommt 2), beweist allerdings nichts über die spätereEnt-

stehung desselben. Ahnliche Stimmungen finden sich auch schon
innerhalb der Praeloquia selbst.3)Indessen spricht für das spätere

Anfügen eines ursprünglichenSremdkörpers wieder die Tat-

sache, dasz sich der Fall des wörtlichen Zitierens eines ganzen,

dazu noch ziemlich umfangreichen Briefes in dem gesamten er-

haltenen Schrifttum Rathers nur dieses einzige Mal vorfindet.
Es ist durchaus wahrscheinlich, dasz dies geschah, als Rather die

Praeloquia an das Konzil sandte. Den Bischöfenwollte er nach-
weisen, dasz er zu Unrecht oder doch wenigstens nicht auf kor-

rekte Weise von seinem Sitz vertrieben worden war. Das konnten

sie aber gut aus dem Brief herauslesen, welcher dem Verleumder

Ursus die einzelnen Umstände der Veroneser Empörung gegen

Hugo und der Absetzung Rathers ins Gedächtnis rief und dabei

deutlich erkennen ließ, dasz der Bischof nicht der einzige Schuldige
und wie fragwürdig die Rolle der übrigen,unbestraft Gebliebenen

gewesen war. Es muszte um so überzeugenderwirken, wenn der

Bischof den unveränderten vollen Wortlaut des Originalbriefes
hierher setzte. Wir halten den Beweis Vogels für vollkommen

gelungen und setzen den Brief in die Exilzeit, und zwar zwischen
August 936 und März 937.4)

I) Vgl. o. S. 359 Anm. 1.

2) Vgl. Vogel 1 S.95 u. 2 S.171.

3) Vgl. z.B. Praeloquia 2 c.24 (Ballerini S.65): ab hujus,

quae me deprimit, immo erudit, calamitatis accessione.

4) Von hier aus ergibt sich übrigens die Möglichkeit,auch den Termin

des Briefes an die zum Konzil versammelten Bischöfe genauer zu be-

stimmen (vgl. u. S. 362f.). Der Versand jenes Briefes zusammen mit

den Praeloqiua wird nicht viel später erfolgt sein als die Einschaltung
des Briefes an Ursus, also etwa im März 937, was auch Vogel 2 S. 174

aus z. T. anderen Gründen schloß.
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4. Der Brief an die versammelten Bischöfe1)

Rather schrieb den Brief aus dem Exil in Eomo. Die Ballerini

und Vogel haben die Momente, die dafür sprechen, erschöpfend
zusammengestellt.2)Der Bischof war aufgefordert worden, auf
dem Konzil seine Angelegenheit zu vertreten. Jn dem Brief ent-

schuldigter sein Sernbleiben mit dem Hinweis auf seine unfreie
Lage. Er habe keine persönlicheBewegungsfreiheit, wolle auch

nichtsNachteiliges über seinen Herrn auSsagen, und überdies

sei sein Sall in der foentlichkeit genügend bekannt. Er sende
aber gleichzeitigmit dem Briefe zur Aufklärung sein im Exil
geschriebenes Werk, die Praeloquia. Die Absendung des Briefes
kann zu jeder Zeit während der Exilsperiode erfolgt sein, wahr-
scheinlichaber im März 9Z7. Klarheit könnte ohne weiteres

darüber geschaffen werden, wenn sich das Konzil zeitlich be-

stimmen liesze. Zunächst soll jedoch eine andere Srage erörtert

werden, die den Ballerini und Vogel einiges Kopfzerbrechen
bereitet hat. Jm fünften Buch der praeloquia, am Ende des

12.Kapitelss), finden wir eine kurze Notiz, die scheinbar mit

dem Brief an die Bischöfezusammenhängt. Sie lautet: Epistola
eiusdem: Ratherius exul Widoni atque sobboni archiepiscopis
ceterisque coepiscopis in concilio residentibus. lstud, domini,

pro praesentia Suscipite nostri et 1egere, precor, dignemini. For-

tassis enim non erit inconveniens negotio praesenti. ES handelt
sichhierbei sichtlichnicht, wie Vogel4) vermutet, um einen Aus-

zug aus dem erhaltenen Begleitbrief an die versammelten Bischöfe
oder aus einem anderen Brief, wie die Ballerini5) annehmen,
sondern um eine einfache Randbemerkung, die Rather in dem

Originalkodexbeim Versenden anbrachte. Diese sollte die ver-

sammelten Bischöfe auf eine Stelle des Textes besonders auf-
merksam machen. Weshalb sie gerade hier steht, ist leicht zu er-

kennen. Rather spricht hier im Kapitel 12 von seiner Gefangen-
schaftund klagt weiterhin im Kapitel 13 darüber, daszüberhaupt

1) Weigle Nr.2; Ballerini S.525f.
2) Vgl. Ballerini, Vita c. 27 u. 28; Vogel 1 S. 96f.; 2 S.173—177.

3) BalleriniS.150.
«) Vogel 2 5.174;1S.97.
E') Ballerini S.150 Anm.38.

24sle
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alle derartigen wichtigen kirchlichen Ereignisse, wie Ein- und

Absetzungen, Bestrafungen usw. gegen die kanonische Vorschrift
ohne Anhören einer Synode allein durch die weltliche Macht
entschieden und vollzogen würden. Hier stand also, wenn auch
kurz und verschleiert, weil er sichja im Exil noch im Machtbereich
König Hugos befand, was Rather auf dem Konzil zu seiner Sache
hätte vorbringen müssen.Es ist irrig, die Notiz als einen Hinweis
auf den Begleitbrief oder als einen Auszug aus ihm anzusehen,
denn jener Brief ist rein formal und enthält nichts Materielles,
was den Bischöfenals Grundlage für ihre Verhandlungen hätte
dienen können. Erst später ist wahrscheinlich von einem Ab-

schreiber die Randnotiz als Korrektur aufgefaszt und in den Text
mit einbezogen worden. Dabei hat er in Erinnerung an den

Brief die Worte: Epistola eiusdem — in conoilio residentibus

hinzugefügt,die ursprünglichnicht zu der Notiz gehörten.1)Notiz
und Brief haben also unmittelbar nichts miteinander zu tun.

Ebenso läsztsich aus der Stellung der Notiz innerhalb der Prae-
loquia nichts anderes über die Entstehungszeit des Briefes er-

kennen, als dasz beide, Notiz und Brief, erst nach der Vollendung
der Praeloquia entstanden sind. — Die Synode, welcher Rather
die Praeloquia zusandte, ist nirgendwo anders belegt. Das Auf-
treten eines Teils der gleichen Personen auf der Synode von

Tournus 2) (944 oder 947?) könnte verleiten, beide Synoden mit-

einander zu identifizieren. Man müszte also die Synode von

Tournus in die Zeit von Rathers Exil vorverlegen, oder man

musz eine andere Synode der burgundischen Bischöfeinnerhalb
dieserZeit annehmen. Der Brief gehört mit Sicherheit jedenfalls

I) Jm Cod. Valenciennes 843 (625) 11. Jh. Bl.-95« (mir war nur der

Cod. simul. 97 der Staatsbibliothek zu Berlin zugänglich) ist die Notiz
schon in den Text einbezogen. Die vergrößerten Jnitialen von Ratherius

und lstud erweisen jedoch die Herkunft als EinschiebseLEpistola eiusdem

aber ist auch hier noch — vielleicht zum erstenmal — als eine Art Rand-

notiz eingefügt auf den zwei nicht ganz ausgefüllten Zeilenenden, die die

,,Adresse«Ratherius . . . residentibus frei ließ.
2) Vgl. Mansi 18a (Paris 1902) 403f.; die auf beiden Konzilien ge-

nannten Prälaten sind: Wido von Lyon (928—949), Gottschalk von Le

Puy en Velay (936—962) und wahrscheinlich Alcherius (= Aurelius)
von Grenoble (922—949). Zu Gottschalk vgl. M. Schmitt-Gremaud
Memoires historiques sur le Diocese de Lausanne 1 (1858) S. 303—306.
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in die Zeit von August 936 bis Februar 939, genauer vielleicht
in den März 9Z7, als der Bischof den Brief an UrsuS (Nr.1)
in die Praeloquia vor ihrer Absendung einfügte.1)

5. Der Brief an Petrus Veneticu52)
Über diesem Briefe Rathers waltet in gewisser Weise ein Un-

stern. Er ist dreimal nacheinander ,,neu entdeckt« und ediert

worden, obwohl Bethmann ihn schon Jahrzehnte vorher an gar

nicht so versteckter Stelle verzeichnet hatte.3) Zuerst veröffentlichte
ikin danach Amelli4), darauf Morin 5), zuletzt Ottaviano.6) Ent-

sprechend ungleichmäßigist auch seine Behandlung in der dar-

stellenden Literatur. Die Ballerini und Vogel konnten ihn natür-
Iichnoch nicht benutzen, wohl dagegen Schwark7) und Pavani8),
während er Manitius wieder unbekannt blieb.9) Jnhaltlich aus-

gewertet wurde er zuerst von Adam10) und Monticelli.11) Morin

und Ottaviano haben eine zeitliche Einordnung und eine Iden-

tifizierung des Adressaten vorgenommen, die jedoch einer kri-

tischenNachprüfungnicht standhält.Überhauptläfztsichder Brief

1) Vgl. o. S.360 Anm.4.

2) Edition Weigle Nr. Z.

Z) Bethmann, Nachrichten über die von ihm für die MGH. benutzten
Sammlungen von Handschriften und Urkunden Italiens aus dem Jahre
1854 (Archiv d· Ges. f. ält. dtsch. Gesch.-Kunde 12, 1874, S. 617).

4) Amelli, Exemplar Ratherii VeronensiS ad Petrum Veneticum, Mis-

cellanea Cassinese 1, Z (1897) S.17——21; angezeigt von Berliere in

Revue Benedictine 15 (1898) S. 177.

s) Morin, Eine unbekannte Schrift Rathers von Verona (Stud. u. Mitt.

z- Gesch. d. Ben.-Ord. 44 [1926] S. 81—86).
6) Ottaviano, Testi medioevali inediti (Sontes Ambrosiani Z, 1933)

S. 29—-43; vgl. Besprechungen von Mauro Jnguanez in Aevum 8 (19Z4)
S. 645—658; Ghellinck in Rev. d’hist. eccles 31 (1935) S.126ff.; Ph.
Schmitz in Bull. d’hist. bened. 4 (1935) n.937; A.Wilmart in Rev.

bened. 48 (1936) S.71 Anm.2.

7) Schwark, Bischof Rather von Verona als Theologe (1916).
S) Pavani, Un vescovo belga in Jtalia nel secolo decimo (1920).
9) Erst als Nachtrag im Z. Band d. Gesch. d. lat. Lit. d. MA. (1931)

1065 wird er notiert.

m) Adam, Arbeit und Besitz nach Ratherius von Verona (Sreiburg.
th eolog. Stud. Z1, 1927) S. 57—64; S. 173f.

n) Monticelli, Raterio vescovo di Verona (1938) S. 338ff.
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nicht mit völliger Sicherheit Rather zusprechen.1) Auszer in der

Überschrift2)fehlt nämlich im Text jede namentliche oder sach-
liche Beziehung zu ihm. Wenn es sich aber wie hier um eine

Sammelhandschrift von Auszügen aus Schriften verschiedener
Autoren über dasselbe Thema handelt, sind die Betitelungen der

Abschreiber mit Vorsicht aufzunehmen und sorgfältig nachzu-
prüfen. Morin und Ottaviano haben denn auch beide die Autor-

schaft Rathers aus dem Stil zu erweisen versucht. Morin führt
mit Recht als für Rathers Schreibweise charakteristischan3):
Ungleichheit des Stils, manchmal unklarer Aufbau der Sätze,

häufiger Gebrauch der Exklamationen ol pro dolor! pro nefasl

usw., Gebrauch des Ablativs vom Partizip des PräsenS, zwei-
bis dreimalige Wiederholung desselben Wortes nacheinander,

gewisse bizarre Ausdrücke. Es zeigt sich nun aber, dasz in dem

Schreiben an Petrus Veneticus einige dieser Kriterien gerade
völlig fehlen, bei anderen der Gebrauch nicht über das übliche

Masz hinausgeht. So finden sichExklamationen gehäuftlediglichin

einer einzigen Periode, wo im Anschluszan das eingangs stehende
Bibelzitat Vae 4) . .. peccatori terram ingredienti duabus viis

am Beginn jedes der fünf parallelen Glieder das vae noch
einmal wiederkehrt. Unabhängig hiervon tritt es in dem Schreiben
noch dreimal auf.5) Die Exklamation o! finde ich nur ein einziges
Ma16), desgleichen pro dolor und auch pro nekas7). Ebenso
fehlt völlig jede mehrmalige Wiederholung eines Wortes

hintereinander. Die von Morin herausgehobenen bizarren Aus-

drücke wiederum kann ich bei Rather sonst nicht finden, auszer
dem doch nicht so seltenen irrecuperabilis. Ebenso kann von

einem unklaren Satzaufbau, insbesondere von der weitgehenden
Satzverschachtelung,wie sie Rather liebt, nicht gesprochen werden.

Das Thema des Briefes, Aufklärung eines Laien über die

I) Vgl. schon Monticelli S. 340 Anm.1.

2) Vgl. Motin S, 81: Item exemplar Ratherii veronensis ad Petrum

Venetioum.

a) Morin S.86f·

4) Vgl. ebd. S. 82 Z. 1—14.

b) Ebd. S. 83 Z. 23, 28, ZZ.

s) Ebd. S.83 Z·5.

7) Ebd. S. 85 Z. 5 und S. 82 Z. 1.
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schweren Pflichten, die sich aus dem Eintritt in den Mönchsstand

ergeben, kommt als solches in dem authentischen Schrifttum
Rathers nicht vor, sondern wird nur gelegentlichgestreift. Die

Hauptvergleichsstelle,die auch von Morin und Ottaviano heran-
gezogen wurde, ist Praeloquia 5 c.30—31.1) Hier findet sich
tatsächlichein ganz paralleler Gedankengang, wenigstens soweit
er sich auf die Forderung der innerlichen Aufrichtigkeit des

Standeswechsels und dessen ständigerDauer bezieht. Auch eine

auffälligeAhnlichkeitim Sprachlichen tritt hier zutage, die noch
beträchtlichüber die von Morin und Ottaviano zitierte Stelle

hinaus zu verfolgen ist. Auch wenn man in Betracht zieht, dasz
es sich z. T. um häufig gebrauchte Bibelzitate und traditionelle

Bilder.handelt,die gleichsam durch das Thema gefordert werden,
bleibt hier dennoch der Eindruck, daszbeide Texte von demselben
Autor herrühren können. Ein vollgültiger Beweis aus dem

Stilvergleichallein ist natürlichunmöglich.Schon für das zweite
Thema, in das der Briefschreiber hineingerät, das Problem des

Almosengebens der besitzlosenMönche, findet sich keine ent-

sprechendeParallele in den Schriften Rathers. Jn. Betracht kämen
allenfalls Praeloquia 1 c. 33——34;4 c. 23—27 und Excerptum

1) Ballekini S. 164—166: Monaohus es ? Nulla admonitione indiges,
njsi tantum ut in eo, quod bene eepisti, optime perseveres, si tsamen

Os, quod dioeris, quod putaris, quod in habitu pI-aetendis. Quod si aliter,
quod absit, vae tibi, qui lupum sub pelle ovina tegis, Ufw. — Die Von

Ottaviano dazu gestellte Vergleichsstelle aus dem Briefe an Petrus
Veneticus gibt aber einen falschen Begriff von dem Ahnlichkeitsgrad.Er hat
nämlichweit auseinanderliegende Phrasen z. T. ganz ohne Kennzeichnung
der Lücken zusammengezogen und umgestellt. Nachstehend sei das Bild

berichtigt. Vgl. Motin S. 81 Z. 7—--Z von Unten. Iste vero magnus

nebulo, qui sub ovina pelle lupum conatur tegere rapaeissis
mum, si regulariter fuerit discussus, quid sit, nullo modo poterit edi-

eere. Ad non esse enim cum idolo transivit, qui desiit esse,

qUOd fuit, et illud penitus non est, quod esse proposuit.
Danachfolgen mehrere Sätze.Darauf ebd. S. 82 Z. 7—10. Ve sarabaitis, id

est aut sub monaohico habitu aut in aliqua reelausura sibi viven-

tjbus
, id est suam voluntatem faeientibus et regularem diseipli-

nam aceipere rennentibus. Danach großer Zwischenraum bis S. 83

Z—1—3: Ad hoc vero, quod suseepimus dieendum, reversi suggeri-
mus, ut, si monachus fieri desideras, non aliud pro alio

Ngas.
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ex dialogo confessionali c.23 (Ballerini S.40—41; 126—131;
266ff.).1) Gedankengang wie sprachlicheFassung sind hier jedoch
ganz anders. Dennoch scheinenin Verbindung mit der Überschrift,
welche Rather ausdrücklichals den Absender nennt, die eben

geschilderten stilistischenÄhnlichkeitenals ausreichend, die Ver-

fasserschaft des Bischofs wenigstens nicht auszuschließen.— Es

kommt hinzu, daß der Absender des Briefes eine Persönlichkeit
war, die nicht nur eine genaue Kenntnis der mönchischenPflichten
besaß,sondern überhaupt von dem Werte des mönchischenJdeals

sichtlich ganz durchdrungen war. Das paßt gut zu Rather, der

bis an sein Ende den Lobbeser Mönch nie vergessen konnte.

Bei der Feststellung der Person des Adressaten kommen Morin

und Ottaviano zu ganz verschiedenen Resultaten. Ottaviano

versucht methodisch ganz richtig zunächst in dem Sragment
irgendeine heute verlorene, aber innerhalb der Überlieferung
erwähnte und inhaltlich leidlich bekannte Schrift des Bischofs
nachzuweisen. Dabei verfällt er unglücklicherweiseauf das im

Brief an Rotbert 2) erwähnte Antwortschreiben Rathers an einige
Mailänder, ein Werk aus der Srühzeit vor 9Z9. Die ausdrückliche

Bezeichnung des Adressaten unseres Briefes als ,,Veneticus«

stört ihn nicht. Er nimmt einfach an, der Venetianerhabe sich
in Mailand aufgehalten und sich der Anfrage seiner Gastgeber
angeschlossen. Aber diese Kombination erweist sich sofort als

falsch, weil aus jenem Briefe an Rotbert klar hervorgeht, daß
sich dieAnfrage der Mailänder auf rein literarische und aus-

drücklichnicht auf kirchlicheProbleme bezog 3), während der Brief
an Petrus Veneticus sich ausschließlichmit den Pflichten der

Mönche befaßt.Ottavianos Aufstellungen sind darum unhaltbar.

I) Dagegen vermag ich bei den von Ottaviano weiterhin angegebenen
Stellen (Excerpt. ex dialogo confess. c. 15, 16, 24, 26; Prael. 2 c. 35 usw.)
keine Ähnlichkeitenzu entdecken.

2) Weigle Nr. 5; Ballerini S.527ff.
3) Vgl. ebd. S. 527 C—528A: qui, liaet in ipsjs initiis quorundam quae-

stiunculis Medjolanensium haud ieviter pulsatus quaedam ex his, quae

vos requirere non ambjgo, visus sum praelibasse, infulatus hac, qua-

Dej misericordja fungok, sarcina jllud statim desij eigen-. . . . Neuei-

pendens itaque quid mendax Graecja, quid poetjca garruJitsas Semper

de falsitate referat 0mata, . . . Posthabens Iontem caballinum bicipitem-
que Pamassum . . .
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Größere Wahrscheinlichkeit dagegen hat die These Morins.

Wahrscheinlichkeit,denn ihre absolute Richtigkeithat weder Morin

behauptet, noch auch läßt sie sicherweisen. Morin bemerkt richtig,
daß der Adressat ein Mann hohen Standes gewesen sein muß. «

Rather gebraucht ihm gegenüberdie pluralische Anredeform und

nennt ihn dominus und illustrissimus.1) Er macht ihn darauf
aufmerksam, daß er mit niemandem außerhalb des Klosters
Aussprache pflegen dürfe, auch wenn der dux selber, oder

irgendein anderer reicher Weltlicher oder ein Blutsverwandter

ihn darum bäte.2)Aus dieser Wendung schließtMorin, dasz der

Venetianer Petrus, bei dem Dogen und weltliche Große sich
Rat holen könnten,selbst Doge von Venedig gewesen sein muß;
und er wählt unter mehreren zu Rathers Zeit amtierenden

Petrus II. aus. Man könnte dieser Beweisführung noch hinzu-
fügen, daß Rather den Adressaten sehr eindringlich und aus-

führlichgerade auf die Notwendigkeit des völligen Verzichtes
auf Besitz und weltlichen Einfluß und auf die Unmöglichkeitder

Rückkehrins Leben hinweist, woraus ebenfalls auf eine ver-

mögende und einflußreichePersönlichkeitgeschlossenwerden kann.

Auf einen in politischen Entscheidungen und kriegerischenHändeln
erfahrenen Mann weist ferner vielleicht der Satz: scitiss), do-

mine, Scitis, quia peius est, cum jnjmico regis pacem ten-ere-

quam terga praebere. Gewiß geht hier das traditionelle Bild

des certamen pro deo voraus, aber vermutlich hat Rather auch
dieses schon mit persönlicherBeziehung gewählt.

Doch seien nun auch einige Faktoren erwähnt, die gegen dieses
scheinbarso einheitliche Bild sprechen. Zunächstgebraucht Rather
neben der pluralischen Anrede auch mehrere Male den Singular 4),
was er sonst bei Respektspersonenim allgemeinen nicht tut.5)
Dochkönnte das immerhin im Hinblickauf den künftigenMönchs-

1) Vgl. Morin S.81 Z. 25 u. S. 85 Z.12.
2) Vgl. ebd. S. 85 Z. 19——23f.: Quod si aut- dux ipse aut alius quilibet

liuius saeouli dives aut- consanguineus vester conkabulationem requi-
Eierjt vestram, dicite, quod antiqui solebant djcere: Quid mihj et vobis ?

Ego mortuus sum, make vero mortuum non retinet.

s) Vgl. ebd. S. 85 Z.17—18.

4) Vgl. z. B. ebd. S.82 Z.30ff.
E) Vgl. z. B. Weigle Nr. 7, 21 (an den Papst), 22 (an Kaiser Otto I.).
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stand des Adressaten geschehen sein. Ähnlichwäre die Anrede

bone vir1) zu werten. Bedenklicher ist schon eine Wendung, in

der Rather auf das Verwerfliche im Verhalten solcher Mönche
hinweist, die den Großen dieser Welt mit Schmeicheleien dienen,
damit sie von ihnen ausgesucht würden und sie so Gelegenheit
fänden, von ihnen Geschenke zu erbitten oder zu erpressen.2)
Eine solcheÜberlegungund Sprache dem Dogen von Venedig
gegenüberist sehr ungewöhnlichund wenig wahrscheinlich, auch
wenn es sich um traditionelle allgemeine Ermahnungen zur

Demut handelt. Serner muß darauf hingewiesen werden, daß
der entscheidende Satz nicht so eindeutig gehalten ist, daß er nicht
eine andere Deutung als die von Morin zuließe.Stände im Text
wirklich: ,,. . . ders) Doge selbstoder sonst irgendein reicher Welt-

mann aus seiner Verwandtschaft«,so könnte an der Zugehörigkeit
des Petrus zum Dogengeschlechtkaum gezweifelt werden. Doch
es heißtwörtlich4): »Wenn aber entweder der Dux selbst oder

irgendein anderer Reicher dieser Welt oder Euer Blutsverwandter

Aussprache mit Euch suchte«,wobei die aut durchaus aus-

schließendenCharakter haben können, so daß von einer Ver-

wandtschaft mit dem Dux gar nicht die Rede wäre. Ja, man

kann aus dem Satz die genau gegenteilige Tendenz herauslesen,
nämlich die Kennzeichnung eines sehr großen Standesunter-

schiedes zwischen dem Dux und dem Adressaten. Es handelt sich
im Grunde ja nur um die bekannte Vorschrift, daß der Mönch

nicht weiterhin mit seinen weltlichen Verwandten und Bekannten

Umgang pflegen soll.5) Die Zitierung des.Dux könnte darum

lediglich den Zweck haben, die unbedingte Geltung und äußerste

Schärfe des Verbotes zum Ausdruck zu bringen: »Und wenn

I) Vgl. Morin S. 82 Z. Z von unten.

2) Vgl. ebd. S. 84 Z. 21—26: Qui vero adulationibus ekga principes
huius seculi deserviunt et gaudents, cum ab ejs visitantur, libenterque
eorum munuscula reoipiunt, persepe etiam et exigunt, eosque de peo-

catis suis ita non oommonent, ut aut convertantur aut quietos in cel-

lulis suis habitare dimittant, cui, queso, militant?

s) So übersetztMorin S. 87.

4) Vgl. o. S. 367 Anm. 2.

5) Vgl. etwa S. Benedictus von Aniane, Concordia regularum c. 31

§ 5, Migne 103 Sp. 987; Johannes Cassianus, Inst. 4 c. 16, CSEL. 17

S. 57f. und ebd. § Z (=Regula S. Jsidori c.17).
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auch die für dich höchsteweltliche Instanz, der Dux selbst —- was

indes unwahrscheinlich ist —

zu dir käme ...«. Damit verlöre

der Satz jede besondere Beziehung auf eine bestimmte Person
und wäre rein rhetorisch. Dasz mit dem« Titel i,,dux«der Doge
und nicht ein anderer Herzog gemeint ist, kann sicherlichbei einem

Brief an einen Venetianer angenommen werden. Dasz die Be-

zeichnung ,,Petrus Veneticus« »im1)absoluten Sinne genommen,
nur auf einen Chef des Venetianischen Staatswesens passe«-
scheint mir jedoch nicht so sicher. Ein Gegenbeispiel liefert Rather
in seinem Schreiben an Mild. Dort nennt er seinen Vorgänger,
dessen Rechte auf Verona er nicht anerkennt, nach dem Ort seiner
Geburt »Milo Vicentinus«.2) Könnte Petrus nicht auch nur ein

vornehmer Venetianer sein, der gewisz politisch sehr tätig und

einflußreichund vielleicht ein Feldherr gewesen ist, der aber die

Dogenwürdeselbstnicht besessen hat? Wenn wir wenigstens noch
eine Stütze in der Denetianischen Überlieferunghätten! Doch
der eine Doge, von dem uns die Chronik überliefert, dasz er,

der Welt müde, ins Kloster S. Selice auf Ammiana floh und

dort als Mönch 932 starb, hiesz Ursus und nicht Petrus.3) Der

heilige Petrus Urseolus aber resignierte erst 978 nach zweijähriger
Herrschaft, um Benediktinermönch in S.Michele in Cusa zu

werden.4) Rather hatte aber schon 968 Italien verlassen und war

974 gestorben. Für Petrus Il. aber spricht wirklichnichts anderes,
als daß er ,,bei 5) seiner Erwählung bereits ein bejahrter Mann«

gewesen ist und seine »letzten6) Lebensjahre in Dunkel gehüllt
sind«. Das ist wenig. Es fehlt ein ausreichender positiver Be-

weis, und wir müssen uns damit begnügen, daszallerdings auch
kein zwingender Grund gegen seine Person vorgebracht werden

kann und also wenigstens die Möglichkeitweiter besteht, daszder

Brief an ihn gerichtet war. Trotz dieser recht unsicheren Basis

l) So Morin S. 87.

2)1)gl.11)eigle Nr. 24; Ballerini S. 551A.

3) Vgl. La cronaca Veneziana del diacono Giovanni (Sonti per la

storia d’JtaIia 9, 1890) S.132; Kretschmayr, Geschichte von Venedig
1 (1905) S.101.

4) Vgl. Kretschmayr S.118.

5) Vgl. Morin S.87.

6) Ebd.
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wollen wir darum doch an dem von Morin angenommenen

Adressaten Petrus II. von Venedig (932—939)1) — mit allen

Vorbehalten —- festhalten. Denn dadurch bekommen wir wenig-
stens überhaupt einen Anhaltspunkt für die Entstehungszeit des

Briefes. Wahrscheinlich ist er dann am Ende des in Frage kom-

menden Zeitraumes, also 938—939 geschrieben worden.

6. Die Widmung der »Vita Ursmari«2)

Jn den ersten Sätzendes Widmungsschreibens erzähltRather,
er habe ein Exemplar der Vita Ursmari, bearbeitet von dem

Lütticher Ansos), aufgefunden, als er. sich vor kurzem beim

Bischof von Eomo im Exil befand.4) Er schickedas kleine Werkchen,
umgearbeitet, nun seinen Brüdern nach Lobbes. Diese Sätze
bilden die Grundlage der Dotierung. Die Ballerini5) und nach
ihnen Monticellis) nehmen an, daß Auffindung, Umarbeitung
und Versendung während der Exilszeit geschehen sind, also von

August 936 bis Februar 939. Vogel7) aber faßt den Satz anders

auf. Er zieht nuper enger und ausschließlichzu exulantes und

folgert daraus, daßRather sichdamals schon außerhalbdes Exils
befunden haben müsse.Er nimmt hinzu, daß auch der Ton des

Briefes nicht mehr so tief gestimmt sei, daß Rather sich schon
wieder episcopus nennt und folgert schließlichaus der Tatsache
der Absendung des Briefes an das heimatliche Lobbes, daß
Rather mit dem Plan und der Ankündigungauch wohl die Mög-

lichkeit einer Rückkehrgehabt haben wird, also bereits frei war.

Aus diesen Gründen setzt er den Brief in die Jahre 9414942.

Gegen diese beiden Auffassungen wendet sich neuerdings Ma-

1) Vgl. Kretschmayr S.104.

2) Weigle Nr.4; Ballerini S.195ff.; zur Vita Ursmari vgl. zuletzt
K. Strecker, Die metrischen Viten des hl. Ursmarus und des hl. Lan-

delinus (NA. 50, 1935) S.156—158.

Z) Ed. MG. SS. ter. Merow. 6, 453—461.

4) Weigle Nr.4; Ballekini S.195B: Apud venerabilem nupcr

sanotae Cumanae ecclesiae iusto Dei iudjcjo exulantes episcopum,
reperjmus libellum pauca de virtutibus contjnentem domni ao specialjs
patroni nostri, sancti videlioet Ursmarj episcopi.

s) Vita Ratherii c. 27 u. S. 195 Anm. 1.

6) Monticelli S.129f.
7) Vogel 2 S.155——158.
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nitius I) mit dem Hinweis, daß aus der SelbstbezeichnungRathers
in der Briefadresse quondam monachus, modo vero Verwen-

sium episcopus hervorgehe, daß Rather die Umarbeitung und

Versendung erst vorgenommen haben könne,als er faktischwieder

als Bischofin Verona amtierte, also in den Jahren von 946—948

oder von 961—968. Dieses Argument ist indes hinfällig, weil

sichRather sogar in dem einwandfrei aus dem Exil geschriebenen
Brief an die Konzilsteilnehmer als Bischof bezeichnet: ab2) ill-

dignissimo . .. quamquam et Dei misericordja coepjscopo.
Ebenso entfällt natürlich das Argument in der Reihe der Belege
für Vogels Nachweis der Entstehung in der Provence. Einen

genaueren Termin innerhalb des sicherenAnsatzes zwischen dem

Exilsende März 939 und dem Eintreffen in Lobbes Ende 944

zu finden, ist aber schwierig,denn das nuper ist ein verhältnis-
mäßigdehnbarer Begriff. Es will angesichts der Gesamtumstände

indessen doch scheinen, als habe Rather den Brief nicht allzu
lange nach seiner Flucht aus Eomo abgesandt, jedenfalls vor

den beiden an Robert und Brun; denn das heimatliche Kloster
war wohl auch dieses Mal, wie später so oft, das psychologisch
nächstliegendeZiel. Damit wird auch die Unterstellung von

Vogel und Manitius, der Slüchtige habe das Exemplar der

AnsoschenVita Ursmari aus Eomo entführt und die Bearbeitung
erst in der Provence vorgenommen, überflüssig.Die Vita hat der

Bischof schon in Como bearbeitet, sie aber mit dem Widmungs-
schreiben versehen erst aus der Provence etwa in den Jahren
939—942 nach Lobbes versandt.

7. Die Briefe an den Erzbischof Rotbert

und an den Kanzler Brun

Zu den Praeloquia gehören auch die beiden Briefe an Erz-
bischof Rotbert von Trier und an Brun, den Bruder Kaiser
Ottos I. und späteren Erzbischofvon Köln. Es handelt sich
wie bei dem Brief an die auf dem Konzil versammelten Bischöfe
um Begleitbriefe zu Rathers erstem größeren literarischen Werk,

I) Manitius, Geschichte der lat. Literatur d. Mittelalters 2 S. 39.

2) Weigle Nr.2; Batlerini S. 5260.
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welches er an diese beiden übersandte,weil er sich von ihrem
politischenEinflußHilfe versprach. Die Briefe enthalten dringende
Bitten um Unterstützungund um Aufnahme in den Dienst dieser
mächtigenPersönlichkeiten.

Der Brief an Rotbert1) ist von den Ballerini und von Vogel
in überzeugenderBeweisführung in die erste Wanderzeit Rathers
zwischen dem Exil und der Rückkehrnach Lobbes gestellt worden,

also in den Zeitraum zwischen März 939 und 944.2) Die weitere

Eingrenzung des Termins auf die allererste Zeit nach dem Exil,
bei den Ballerini auf 939 (940), bei Vogel auf 939—941X942
vermag jedoch nicht in derselben Weise zu überzeugen.3)Wir

halten darum an dem weiteren Termin fest, mit dem Akzent
auf dessen erster Hälfte.

Der Brief an Brun4) ist schwerer zu dotieren. Die weitesten
Daten sind 939, die Fertigstellung der Praeloquia und das Ende

des Exils in Eomo, und 952, die Berufung Rathers in den Kreis

Bruns. Innerhalb dieses Zeitraums scheidet die Zeit des zweiten
Veroneser Aufenthaltes 946—948 aus. Die Ballerini5) ent-

scheiden sich für die Zeit von 948—952, und ihnen folgt Monti-

celli6) (5rühjahr 952). Vogel7) ist für die Entstehung im Jahre
940 und ebenso Manitius.8) Uns scheint der richtige Zeitansatz
zwischen942 und 946, und zwar näher am Ende dieser Zeitspanne
zu liegen, was in folgendem zu begründen sein wird.

Innerhalb der auszuscheidenden Epoche von 948—952 bildet

das Jahr 951 eine Scheidegrenze. Jn diesem Jahre nahm Rather
im Heere Liudolfs und Ottos am Jtalienzuge teil, wurde aber

in seiner Hoffnung auf Rückerstattungdes Bistums Verona bitter

1) Weigle Nr.5; Ballerini S·527fs.

2) Vgl. Ballerini, Vita c.27—31u.S.527 Anm.1; Vogel 1 S. 98ff.,
2 S. 147f. und 192 (Ur.5).

»

»

Z) Vgl. auch Hauck, KirchengeschichteDeutschlands 33—4 S. 287 Anm. 2.

4) Weigle Nr.6; Ballerini S.529f.

t3) Vgl. Vita c. 42 und 43 u. S. 529 Anm. 1.

6) Monticelli S.154f.

7) Vogel 1 S.100 Anm.3; 2 S.148—154. Vgl. aber 1 S.132f., wo

er trotzdem den Brief für die Darstellung der Ereignisse von 948—952

verwertet.

S) Manitius, Geschichte d. lat. Lit. d. MA. 2 S. 39 Anm. 5.
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enttäuscht.1)Nach dieser Zeit, also 951 oder 952, kann der Brief

nicht geschrieben sein. Er enthält nicht die geringste Anspielung
auf die eben erst verflossenen Ereignisse, unterscheidet sichauch
in seiner ruhigen, ausgeglichenen inneren Haltung und in seinem
sorgfältig geschliffenen Stil ganz deutlich von den aufgeregten
und teilweise auch formlosen Briefen, die aus den Jahren 951

und 952 erhalten sind2), in welchen Rather verzweifelt nach der

Wiedereinsetzung in Verona ruft. Weiterhin zeigt der Brief, dasz
es sich um eine erste Sühlungnahme handelt und dasz Rather
dem Brun bislang noch persönlichunbekannt geblieben war.

Nach 951 ist das aber schlechthinundenkbar. Wahrscheinlich hat
Rather nämlich schon einige Zeit vor dem Beginn des"Jtalien-

zuges mit dem ottonischen Hof und auch mit Brun Fühlung ge-

nommen und Zusagen bezüglich seiner Restitution in Verona

bekommen, die sich erst im Verlauf der Entwicklung dann nicht
einhalten lieszen.3)Sicherlich ist er aber auf dem Zuge selbst mit

Brun in Berührung gekommen. Dieser fungierte ja in jener Zeit
als Kanzler in Jtalien.4) Ob das Zusammentreffen nun infolge
Rathers vorzeitiger Rückkehrmit Liudulf nur kurze Zeit und

schonauf deutschem Boden stattgefunden hat, oder aber längere
Zeit und in Verona, spielt dabei keine Rolle.5) Nach 951 war

Rather dem Kanzler Brun jedenfalls nicht mehr unbekannt. —

Die Zeit von 948—951 scheidethauptsächlichdeswegen aus, weil

Rather nichts von seinem zweiten Episkopat von 946—948

berichtet. Die Praeloquia nämlich, die der Bischof an Brun in

der ausgesprochenen Absicht übersendet,dasz dieser daraus die

fchriftstellerischeLeistung und das Leben des Verfassers kennen-

lernen möge, enthalten in Andeutungen nur die Ereignisse bis

1) Vgl. Vogel 1 S.1Zfo., 141—156.

2) Weigle Briefe Nr. 7. 8. 9; Ballerini S. 537—550.

a) Die Restitution scheiterte hauptsächlichdaran, dasz in Verona erst
kurze Zeit vorher Mild, der Neffe des dortigen gleichnamigen Grafen,
durch ein besonderes Privileg des Papstes bestätigt worden war, Otto l.

es aber während der kurzen Jnvasion nach Möglichkeit vermied, mit dem

Papst oder mit den italienischen Territorialherren in unnötige Konflikte
zU geraten.

4) Vgl. DD. O·I. 1Z4—145.

A
Z) Vgl. Vogel 2 S·150,«Köpke-Dümmler, Kaiser Otto d. Gr.S.194

nm. 5.



374 Sritz Weigle,

939. Es ist nicht recht einzusehen, weshalb der um Hilfe Slehende
die allerletzten Ungerechtigkeiten und Verfolgungen der Jahre
946—948 in Italien im Briefe hätte verschweigen sollen. Sie

haben ihn damals sicher genau so erregt wie später die Miß-

erfolge des Jahres 951 und hätten wohl in ähnlicher Weise
ebenfalls in Stil und Jnhalt des Briefes ihren Ausdruck gefunden,
wie das drei Jahre später tatsächlichgeschah.1)Ganz ausschalten
muß man die zu dem späten Zeitansatz von 948—952 verlockende

These, dasz zwischen der Bitte Rathers um Aufnahme in den

Kreis Bruns und der für das Jahr 952 bezeugten Erfüllung dieses
Wunsches keine allzu große Zeit vergangen sein dürfte. Es fehlt
hierfür jeder Beweis. Nicht alle Bittgesuche werden ja auf die

erste Bemühung hin erfüllt, und andererseits kann eine schon
vor 946 eingeleitete aussichtsreiche Verbindung zwischen Brun

und Rather neben vielen anderen Gründen schon allein durch
die von Hugo ausgegangene Rückberufung des Bischofs nach
Verona im Jahre 946 unterbrochen worden sein« — Für den

Ansatz vor 946 scheinen uns auszer den von Voge12) vorgebrachten
Argumenten noch die folgenden erwähnenswert. Der Brief zeigt
in Jnhalt und Stil eine auffällige Ähnlichkeitmit dem in der

gleichen Epoche entstandenen an Rotbert, die über die aus dem

gleichen Korrespondenzgegenstand zwangsläufig sich ergebende
weit hinausgeht. Jn dieser Epoche sind die Praeloquia das viel

benutzte EmpfehlungsstückRathers, wie die Briefe an die Kon-

zilsteilnehmer und an Rotbert zeigen. Später sind sie nicht mehr
aktuell, wie oben schon dargelegt wurde. Wenn Vogels) aller-

dings die Jahre von 942—946 als Entstehungszeit ausschließen
will, weil in dieser periode »seinesmehr als hinlänglichenAus-

kommens in der Provence« und seines zweiten Aufenthaltes in

Lobbes Rathers Klage über seine destitutio nicht am Platze wäre,
so ist das eine allzu künstlicheEinengung. Sowohl seine Wander-

jahre in der Provence als auch seinen Lobbeser Klosteraufenthalt
hat der Bischof stets nur als einen unwürdigen Notbehelf ange-

sehen und hat sich immer wieder bemüht, diesen Übelstandab-

zustellen und das Mönchskleidmit dem Bischofsgewand zu ver-

I) Jn den Briefen Nr. 7. 8. 9; vgl. o. S. 373 Anm. 2.

2) Vgl. Vogel 2 S.151—154.

I) Vgl. Vogel 2 S.151·
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tauschen.1) Wir halten im Gegenteil für den frühestenTermin

das Jahr 942. Denn erst am 22. Juni 942 ist Brun einigermaßen
sicher als Diakon Und Angehörigerdes Klerikerstandesnachweis-
bar 2), welchen Stand der Brief Rathers voraussetzt. Aus Gründen

der räumlichen Nähe kommt außerdemVielleichtgerade Rathers
Aufenthaltin Lobbes 944—946 für eine Anknüpfungmit Brun

in Betracht, und je näher der Termin ansEnde dieser Epoche
rückt, desto größeren Wirklichkeitswert bekommen die in dem

Briefe gehäuften Phrasen über die geistige Bedeutung und die

Autorität Bruns gegenüber der Schar seiner Schützlingeund Mit-
arbeiter. Außerdemverringern sich dadurch die Bedenken gegen
den frühen AnsatzVogels zu 940, die der Jugendlichkeit Bruns

wegen geäußertworden sind.3) Sie müssenhinfällig werden an-

gesichtsder Tatsache,daß der Siebzehnjährigedamals bereits zwei
Jahre als Kanzler amtierte4) und also gewiß schon eine hin-
länglicheliterarische Bildung und als Mitglied des königlichen

Hauses auch einen bedeutenden Einfluß besaß. Wir setzen den

Brief in die Jahre 942—946.

8. Der Brief an den Erzbischof Brunvon Köln

Der Brief Nr.14 (und mit diesem Nr.15)5) wurde von mir

früher an den Anfang des August 952 gestellt und als Antwort

auf eine Einladung Bruns, des Bruders Kaiser Ottos I., und

des Erzbischofs Friedrich von Mainz, zur Nationalsynode von

Augsburg zu kommen, angesehen.6) Aber es spricht doch ein

entscheidender Umstand dagegen. Der Adressat B., in dem ich
nach wie vor Brun sehe, wird in der Adresseals dominus dignis-
simus, pontikex sanctissinrus angeredet, worunter nach zeit-
genössischemund auch speziell Ratherschem Sprachgebrauch ein

1) Jn den Jahren 946, 951, 953, 961.

2) Vgl. DO. 1. 48; vgl. auch Hauck, Kirchengesch. Deutschlands 33—4
S. 43 Anm. 2.

3) Vgl. Monticelli 5.154 Anm.1.

4) Vg . DO. I. 35 vom 25. Sept· 940; zu Bruns Jugendzeit vgl. Hauck
Z 3—4 S. 41—45.

5) Weigle Nr. 14 u. 15; Mangeart, Catal. des Manuscrits de la

Bibl. de Valenciennes (1860) S. 619f.
6) Vgl. DA. 1 (1937) S.176—183, bes. S.181ff.

Deutsches Archiv v. 25
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Bischof oder Erzbischof zu verstehen ist.1) Dieser Titel stand Brun

aber erst nach seiner Einsetzung zum Erzbischof von Köln am

25.September 953 zu, allenfalls frühestens nach seiner Nomi-

nierung für diesen Posten, also kurz nach dem Tode seines Vor-

gängers Wigfrieds von Köln (9. Juli 953).2) Die erste Bezeichnung
Bruns als Erzbischof in anderen Quellen finden wir denn auch
ert in einer Urkunde Ottos I. vom 20. August 953.3) —- Der

frühesteAnlaß für den ErzbischofBrun, Rather zum Zweck seiner
Restitution einzuladen, wäre danach der Tod Faraberts von

Lüttich am 28. August 953 gewesen. Bekanntlich wurde Rather
ja auf den Druck Bruns hin am 21. September 953 in Aachen von

den Abgesandten Lüttichs erwählt. Aber unser Brief setzt eine

Mitwirkung des Erzbischofs Friedrich von Mainz bei der Wahl
Rathers voraus.4) Eine solche ist in der Zeit von Ende August
bis Ende September 953 jedoch unmöglich,da Friedrich damals
die politischen Geschäfte schon niedergelegt hatte, aus Mainz

fortgezogen und zur Opposition gegen Ottos und Bruns Politik
übergegangenwar.5) Er wird dann auch von Rather selbst in

seinem Bericht über die zahlreiche Teilnahme der Kirchenfürsten
an seiner Ordination auffällig genug nicht erwähnt.6)Gegen den

Zeitansatz zu 953 spricht ferner, wie schon früher dargelegt
wurde 7), der sehr pessimistischeGrundton des Briefes, wozu bei

der so außerordentlichgünstigen Konstellation, dasz Brun in

seiner eigenen Kirchenprovinz einen erledigten und noch nicht
umstrittenen Bistumssitz an Rather vergeben wollte und konnte,
kein Grund vorlag. Als ein mehr äußerliches Moment kommt

hinzu, daszRather sichals Angehörigerder Brunschen Hofschule8)
damals sicherlichim Gefolge des Erzbischofs befand und deshalb
der ganze Briefwechsel, wie auch die Bitte um eine Reiseunter-
stützungzum Orte der Synode überflüssiggewesen wären.

1) Vgl. Weigle Nr.2; Ballerini S.5250, wo er die Bischöfe und

Etzbischöfemit domini dignissimi, pontjlices felicissjmj anspticht.
2) Vgl. hierzu Köpke-Dümmler S.220, 226f.
s) MG. DO. I. 169.

4) Friedrich von Salzburg schaltet hier aus, da er erst 958 erwählt wird.

s) Vgl. DA. 1- (1937) S.180 u. dort Anm.2—4.

6) Vgl. Ballerini S.218; Vogel 1 S. 181; Köpke-Dümmler S. 226-

7) Vgl. DA. 1 (19Z7) S.180.

S) Vgl. Vogel 1 S.156 u· S.173f.
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Es bleibt jetzt nur noch übrig, daß es sichum ein Vorspiel zu

Rathers letzter Wiedereinsetzungin Verona handelt. Diese wurde

vorgenommen auf einer Synode in Pavia imApril 962.I) Da

aber weder Brun noch Friedrich von Salzburg — um den es

sich nunmehr nur handeln könnte — dort nachweisbar sind,
scheint es geratener, an eine der den Jtalienfeldzug vorbereiten-

den-Reichsversammlungenzu denken, entweder an Regensburg
(Dezember 960 bis Februar 961) oder an Worms und Aachen
(M0i 961). Jn Aachen ist Brun nachzuweisen2), in Regensbusrg
Friedrich von Salzburg.3) Es ist aber wahrscheinlicher, daß es

sich Um die Versammlung in Regensburg handelt, zu welcher
Friedrich von Salzburg als Metropolit auf Betreiben Bruns

wohl die Einladung an Rather geschickthat. Für die Versamm-
lungen in Worms und Aachen wäre die aktive Rolle des Erz-
bischofsnicht zu erklären. Übrigenspassen in diese Zeit sehr gut
jene obenerwähnten,zu 953 nicht stimmenden Merkmale des

Briefes, die tiefe Resignation des nach seinem Sturz in Lüttich
jetzt seit 5 Jahren einsam in der kleinen Abtei Alna weilenden

Bischofs-I)und seine Bitte um geldliche Unterstützung für die

weite Reise nach Regensburg Auch das Bibelzitat Luc. 14, 9—10

ist treffend gewählt.5)Rather fürchtetals der unbescheidene Gast
ZUerscheinen, den der Hausherr zugunsten eines anderen, wür-

digeren an den untersten Platz der Tafel verwiesen hat. Die An-

spielungmag sich auf die Ereignisse von 955 beziehen, als er

Baldrichin Lüttich weichen mußte, oder auf die Bevorzugung
Milos durch Otto I. in Verona im Jahre 9516), vielleicht auch
auf beide Geschehnisse; sie paszt jedenfalls sehr gut in den zeit-
lichenund sachlichenZusammenhang. Übrigensist es auch glaub-
hafter, dasz Rather mit dem »unterstenPlatz, den er hat ein-

1) Vgl. Köpke-Dümmler S.338.

s) Vgl. ehd. S. 322 Anm. 3.

3) vgl. ebd. S. 317—320 bes. S. 319 Anm. 1.

«) Vgl. vogel 1 S.209—212.

5) Vgl. Weigle Nr.14; Mangeart S. 619: ne, toties nitens tot-jage

kepulsus, Deum videar temptare et »Da huic locum« dicenti protervi
Conatus inani labore reniti. Magis ,,cum rubore« licet ,,n0vjssimum·«

Cluem coepi »Im-um tsenere« mihi liceat, ne duplicatus pudor osorum

SUPOT me derisiones aaoumulet.

6) vgl. vogel 1 S.192—198 u. S.141—145.

25««I
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nehmen müssen
«

seinenAufenthalt in der bescheidenenAbtei Alna

Von 955—960 meint, als daß er in einem Brief an Brun selbst so
seine immerhin doch angesehene Stellung in dessen »Hofschule«
(953) bezeichnete. — Obwohl alle diese Momente nicht völlig
beweisend sind, machen sie es doch wahrscheinlich,daß der Brief
in die geschilderte Situation vor Ottos I. zweiten Jtalienfeldzug
gehört und in der Zeit von Dezember 960 bis Februar 961 ge-

schrieben ist.
Für die Datierung von Brief Nr. 15 bleibt auch jetzt der ein-

zige Anhaltspunkt seine handschriftliche Verbindung mit Nr. 14.1)
Er rückt deshalb mit diesem ins Jahr 961.

ll. Zum ItalienfelözugArnulfs von Bayern 934

Brief Nr. 1 bedarf einer genaueren inhaltlichen Erklärung,weil

sdie Darstellung der darin erzählten Begebenheiten durch die

Ballerini2), Vogels) und Monticelli4) unbefriedigt läßt und zum
Teil falsch ist, und weil unsere Interpretation einige wichtigen
Korrekturen an dem bislang gültigen Bild vom Verlauf des

Jtalienzuges Herzog Arnulfs von Bayern im Jahre 934 mit sich
bringt.

Rather richtet diesen Brief aus dem Exil in Eomo an Ursus,
einen seiner früheren Veroneser Kleriker.5) Dieser hatte den

Gefangenen vor kurzem öffentlichbeschimpft und in gehässiger

Weise von neuem an die Ereignisse erinnert, die seinerzeit, vor

nun bald drei Jahren, zur Einkerkerung des Bischofs geführt
hatten. Rather warnt den Verleumder und seine Genossen,
diese Dinge noch weiterhin anzurühren. Es könnte nämlich sein,
daß ein rächender Arm schließlichauch sie.erreichte. Denn sie
wüßten ja wohl, daß auch sie an jenem ihm allein angerechneten
Verbrechen, nämlich am Verrat an König Hugo, mitbeteiligt
gewesen seien. Die Rache würde um so härter sein, je länger
sie auf sich warten ließe. Sie möchten sich vielmehr daran er-

1) Vgl. DA. 1 (19Z7) S. 163f. u. S. 183.

2) Vita Ratherii c.17—21.

3) Vogel 1 S.56—66.

4) Monticelli S.51—54.

5) Vgl. o. S. 358ff.
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innern, welche großen Verdienste sich der Bischof in jenen ge-

fahrvollen Tagen um den gesamten Klerus und insbesondere
gerade um Ursus und um dessenSchwiegervaterl den Archidiakon,
erworben hätte, denen er beiden damals Freiheit und Leben

rettete. Und dann erinnert er Ursus in allerdings sehr dunklen An-

spielungenan die einzelnen Phasen des damaligen Geschehens.
Es handelt sich um den Schlußaktjenes Jtalienzuges des Her-

zOgs Arnulf von Bayern vom Jahre 933X934I), über den wir

außer durch Rathers Erzählungen auch durch einen längeren

BerichtLiudprands von Cremona2) und durch kurze Notizen
mnerkialb der Salzburger Annalistik3) unterrichtet sind. Arnulf

rvardurchdie Mark Trient vorgedrungen und in Verona freund-
IIch aufgenommen worden. Ob er wirklich auf Einladung des

Grafen Milo und des Bischofs Ratherius den Zug unternahm,
wie man aus dem Bericht Liudprands herausgelesen hat 4), ist
nicht ganz klar zu erkennen. Zumindest aber schlossensich beide

dem Herzog gern an. Rather war ja seit seinem Amtsantritt

mit Hugo zerfallen, hat übrigens später auch niemals abgestritten,
daß er sich Hugo gegenüber schuldiggemacht habe 5), und Milo

war vorher und später stets ein Gegner Hugos und Parteigänger

W Man hat diesem Kriegszuge Arnulfs im allgemeinen

I) Zum Datum vgl. o. S.350—Z58.

2) Antapodosis Z, 49—52.

a) Es handelt sichum die Notizen der »Annales ex annalibus Juvavensibus
antiquis excerpti« zu 934 und 935 (MG. SS. 30 S. 74Z), der »Annales
Sancti Rudberti Salisburgenses« und des ,,Auctarium Garstense«zu 935

(MG. Ss. 9 s. 771 und s. 566).
4) Vgl. Waitz, Jahrh. d. dtsch. Reichs unter Heinrich I. (1885) S. 166f.;

Riezler, Geschichte Baierns 12 (1927) S. 525; es handelt sich um Lind-

Ptands Bemerkung (3, 49): In qua a Milone comjte atque Ratekio epi-
SOOpo 1ibenter, ut qui eum invitarant, suscipitur.

5) Vgl. Vogel 1 S.49—53, 55f.; Rather, Excerptum ex dialogo con-

fessionali c. 2 (Balletini S. 250 B): Abjurata Hugoni pro fide am-

bitionis atque anjmositatis, immo obljvionis eorum, quae nunc merito

patsjorz ferner Weigle Brief Nr. 7; B allerini S.539C: Nactus est-: cepiiq
Me, retrusit in custodiam in quadam Papiae turricula. Non dico, sine mai

CUIPEI. · ., sed contra legem ita, haec egit et sjne audientiaz vgl. auch
Praeloquia Z c. 32 und 4 c. 4.

6) Vgl. Liudprand, Antapod. 5, 27; ferner Weigle Brief Nr. 7;
Ballerini S. 540BXC; L. M. Hartmann, Gesch. Italiens im MA. Z,
2.Hä1fte (1911) S.235.
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keine besondere Bedeutung beigelegt Und ihn. beinahe mehr als

einen gelegentlichen Raubzug angesehen1), zumal er so schnell
und erfolglos endete. Doch sagt Liudprand ausdrücklich:Arnal-

du82). . . . quatinus Hugoni regnum auferret, advenit. Und die

neu entdeckten »Annales ex annalibus Juvavensibus antiquis
excerpti« berichten: Langobardi3) Eparhardum kilium Arnolki

ducjs in dominum acceperunt. Danach besteht Wohl kein Zweifel,
dasz es Arnulf um den Sturz Hugos und um den Erwerb der

italischen Königskrone für das bayrische Herzogtum ging, denn

Eberhard war sein vorgesehener Nachfolger.4) Hugo aber be-

reitete dieser Gefahr ein schnelles Ende. Er vernichtete einen

größeren Teil des bayrischen Heeres bei dem castrum Gau-

seningum, worauf Arnulf sich fluchtartig nach Bayern zurück-
zog.5) Neuerdings hat man in diesem Schlachtort Gossolengo
südlich von Piacenza an der Trebbia vermutet.8) Doch ist das

ganz unhaltbar. Nirgends geht aus der Darstellung Liudprands
hervor, daß Arnulf wesentlich über Verona nach Süden vorge-

drungen ist.7) Wahrscheinlich hat man auch nur eine Ortsangabe
der Ballerini mißverstanden.Diese lokalisieren die Schlacht bei

einem Ort Gussolengo, womit sie offensichtlich das heutige
Bussolengo am Etschknie oberhalb Veronas meinen.8) Als alte

I) Vgl. Vogel 1 S. 57, S. 63; auch WaitzS.166f.; Monticelli S.51.

2) Liudprand Z, 49.

3) ZU 934 (MG. SS. 30 S. 743).
4) Vgl. ebd. zu 935: Eidam Eparhardo Arnolkus dux pater eius regnum

Baiowariorum concessit regendum post se, et XI Wo kal.Augusti veniebat

at- saljnam Simulque cum eo Udalpertus archiepisoopus, et Adeljtatem

iuraverunt ei Salinarii eunoti tam nobiles quam ignobiles viri; vgl.
hierzu Breszlau, Die ältere Salzburger Annalistik (,Abh. d. Preuß. Akad.

d. W. 1923, phil.-hist. Kl. Ur. 2) S. 61.

5) Vgl. Liudprand, Antapod. Z, 50.

6) Vgl. Riezler, Gesch. Baierns 12 S. 525; Becker, Liudprand S. 220.

7) Vgl. Liudprand Z, 49: Qui (Arnaldus) . . . veronam usque pervenit.
· . . Quod rex Hugo ut audivit, . . . ei obviam tendjtz 3, 50: Cumque
eodem pervenisset . . .; 3, 52: Munitionem autom, quae in eadem

civjtate erat, . . .

— Hugoni regi mox oivitas redditur, et- Raterius,
eiusdem civitatis episcopus, ab eo captus . . .

s) Vgl. Vita Ratherii c.18, S. XLIL Das von ihnen mit Recht ab-

gelehnte Ossenigo ist heute eine Srazione der Comune Dolce an der Bahn
nach Trient. -
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Formen dieses Ortsnamens sind Guxolengo, Gutolingo, Gusi-
lingus bezeugt.1)Vor allem sprechenaber alle sachlichenMomente

für diesen Ort. Als Brückenkopfauf dem etwas höherensüdlichen
Ufer gelegen, dort wo die Etsch aus ihrer bisherigen genau

füdlichenRichtung hart am Rande der den Gardasee im Osten
Umziehenden Höhen sich energisch nach Osten und damit in die

Ebene wendet, am Sammelpunkt mehrerer von Süden kom-

mender Straßen, dienördlich des Flusses dann vereinigt grad-
Iinig auf die Etschklause zuführen, war Bussolengo ein strate-
gischekPunkt erster Ordnung. Setzte Hugo hier über den Fluß,
fOstand er zwischen den Engpässender Etsch und dem in Verona

liegenden Hauptheer der Bayern und hatte diesem den Rückzug
über die Brennerstrasze, sowie jeden Nachschub bereits abge-
schnitten. Es ist daher verständlich,dasz die bayrische Besatzung
VON Bussolengo, als sich hier Hugos Truppen zeigten, aus dem

Kastell herauseilten, um die drohende Gefahr aufzuhalten. Es

ist weiter verständlich,dasz, als die Vernichtung dieser Befatzung
in Verona bekannt wurde, im Lager Arnulfs jene große Ver-

wirrung entstand, von der Liudprand zu berichten weisz, und

daß der Herzog schleunigstin Eilmärschen nach Norden zog.2)
Er wollte die Etschklausenvor den Truppen Hugos erreichen und

fO das Gros seines Heeres vor dem Abgeschnittenwerden und

der Vernichtungretten. Vor dem Abzug der Bayern aus Verona

kam es noch zu offenem Kampf zwischen den bislang Verbün-
deten. Arnulf wollte sich — nach Liudprands Bericht3) —— Milos

bemächtigenund ihn, wohl als Geisel, mit nach Deutschland
Nehmen bis zu einer glücklicherenWiederholung des Kriegszuges.
Milo zog es aber vor, zu fliehen, und lieferte sich Hugo auf
Gnade und Ungnade aus. Milos Bruder versuchte die Befestigung
innerhalbVeronas, vermutlich die Arena, gegen die Bayern zu

verteidigen. Doch Arnulf stürmte sie und führteMilos Bruder

samt dessen Mannschaft als Gefangene nach Deutschland fort.
Als Hugo die Stadt bald darauf betrat, schickteer den Bischof
L

1) Vgl. Simeoni, Verona, Guida storico-artistica della Citta e Pro-
vincia (1909) S. 393; Amato Amati, Dizionario corografico dell’Jtalia
1 S.1110 zu Bussolengo.

2) Vgl. Liudprand, Antap· 3, 50 u. 51.

3) Vgl. ebd. 3, 50—52.
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Ratherius in die Verbannung nach Pavia, während Milo Ver-

zeihung erhielt.
So weit geht der Bericht Liudprands. Was Rather in seinem

Brief an Ursus über diese Dinge andeutet, verknüpfendie Bal-

lerini, Vogel und Monticelli damit auf folgende Weise1): Der

Zorn Hugos richtete sich nach dem Einmarsch in die Stadt mit

aller Stärke gegen die vornehmen Veronesen, gegen den gesamten
Klerus, vor allem aber gegen den Archidiakon,Ursus’ Schwieger-
vater, der ihm als einer der Hauptverräter erschien. Die bur-

gundischen Scharen plünderten Veronas Kirchen und Privat-
häuser, fingen und marterten die Schuldigen und schickten sich
an, sie hinzumorden. Der Bischof, den man wegen seiner an-

geblichen Verwandtschaft mit den burgundischen Führern und

dem Könige selbst anfangs schonte, bemühte sich, diese Greuel

zu lindern und vor allem den Klerus zu retten. Sür ihn selbst
wollte sich der Erzbischof Hilduin von Mailand verwenden, der

im Gefolge des Königs mit nach Verona gekommen war. Um

den Archidiakon vor dem sicheren Tode zu bewahren, hielt Rather
mit einer Anzahl vornehmer Veronesen eine Beratung ab. Jn

deren Verlauf wurde beschlossen,daszder Archidiakon einen Brief
voller Schmähungen an Hugo schickensollte, wodurch er sichvon

aller Schuld rein waschen würde. Ursus schrieb den Brief nieder,
er wurde von allen Anwesenden genehmigt und Hugo über-

sandt. Er enthielt, so vermuten die Ballerini und Vogel, die

Namen von Unschuldigen, ja von Hugo Nahestehenden, die als

Urheber des Verrats am Könige bezeichnet wurden. Als Hugo
den Brief in Händen hatte, ermittelte er sofort Ursus als den

Schreiber. Jn die Enge getrieben, gab dieser als den Verfasser
desselben und als den alleinigen Anstifter des ganzen Aufstandes
den Bischof an. Der König verschonte darauf alle übrigen und

bestrafte nur Ratherius, indem er ihn in Pavia in den Turm

werfen ließ.
Aus Rathers Brief an Ursus ist klar zu erkennen, dasz der

Schmähbriefan König Hugo von entscheidender Bedeutung war.

Die Erklärung der Ballerini ist aber gerade an diesem Punkte
nicht recht einleuchtend, und schon Vogel, der sie ja genau so

1) Vgl. zum folgenden die Uachweise oben S.Z78 Anm.2—4.
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übernahm, fühlte sich dabei nicht recht wohl und setztein seiner
Darstellung hier mehrere große Sragezeichen.1) Bei erneuter,

genauester Interpretation des Ratherschen Brieftextes entsteht
denn auch Von der ganzen Geschichte ein Bild, das Von dem

bisher geltenden erheblich abweicht, aber die größere Wahr-
scheinlichkeitfür sich haben dürfte. Der Hauptunterschied liegt
darin, daß der größte Teil der Ereignisse, die sich angeblich erst
nach der Wiedereinnahme Veronas durch Hugo abgespielt haben
sollen, nunmehr schon in die Zeit zwischen der Niederlage der

Bayern bei Bussolengo und ihrem endgültigenAbzug aus Verona

gesetzt werden muß, und daß die Akteure dabei nicht die Bur-

gunder, sondern die Bayern sind.
Auszugehen ist von dem Satz: Nam2) veniente, ut optime

nosti, a contraria parte altera, cum, ea perspecta, gens eifera

et nobis barbara, de se ipsa vero iure suspect«a,utpote pro ea,

quae inter vos iam in multis in negotjo eonsimilj saepe·naufra-

gaverat vita, omnem ut erat eulpam in eundem retorsisset

arehidiaconum et nostrae partis honoratiores quosdam, maxime

vero in clerum universum. . . . Die Ballerini3) sehen in der gens

perspecta, effera et nobis barbara, de se ipsa vero iure suspecta
die herannahenden Burgunder. Es ist nun schon an sich ganz un-

wahrscheinlich, daß Rather in diesem, sonst sehr vorsichtig ge-

haltenen Brief an seinen Seind, der ihn seinerzeit an Hugo verriet,
aus der Gefangenschaft heraus, also noch in der Gewalt des Königs,
diesen und seine Krieger ein rohes und barbarisches Volk hätte
nennen und ihnen die gleich darauf erzählten Greueltaten mit

starken Worten hätte vorwerfen sollen. Aber die Ballerini haben
überhauptdie Konstruktion des ganzen Satzes nicht genau über-

fchaut. Veniente . . . altera und gleich darauf ea perspeeta sind
nicht mit gens eikera et nobis barbara zu verbinden« Veniente

altera bezieht sichvielmehr auf epistola im unmittelbar vorher-
gehenden Satz zurück.Es ist also so zu konstruieren und zu er-

gänzen: Nam, ut optime nostj, veniente altera (epistola) a

contrarja parte, cum ea perspeeta, gens eisera et nobis bar-

bara .. . omnem . .. culpam in eundem archidjaeonum . . .

1) Vgl. Vogel 1 S.64ff.
2) Weigle Brief Nr.1; Ballerini S.98D—99B

il) Ballerini S.98 Anm.41.
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retorsisset, . . · Durch diese grammatische Klärung verändert sich
die Situation von Grund aus. Die gens efkera et nobis barbara

sind die Bayern, wodurch übrigens auch die Umdeutung der

Ballerini von nobis zu vobis überflüssigwird, denn von den

Bayern konnten sowohl die Veronesen als auch Ratherius als

Lothringer sich distanzieren. Die pars contrarja sind dann die

Burgunder. Von diesen trifft ein Brief ein. Als er bekannt wird,

werfen die Bayern die ganze Schuld — an der Niederlage bei

Bussolengo nämlich — auf die Vornehmen der Stadt, den Klerus

und den Archidiakon,da sie infolge frühererschlechterErfahrungen
den Jtalienern gegenüber mißtrauisch sind, und beginnen zu

plündern und zu morden. Sie befinden sich also innerhalb der

Stadt, während die Burgunder noch draußen stehen. Dieses Bild

der kurz vor ihrem Abzuge aus Verona in der verbündeten Stadt

wie Seinde hausenden Bayern kennen wir nun aber aus Lind-

prands Schilderung.1) Es ist die Situation kurz nach der Ver-

nichtung der Besatzung von Bussolengo, als die Bayern an Rückzug

denken, Graf Milo bereits zu Hugo geflohen ist und sein Bruder

die Zitadelle gegen die Bayern zu halten versucht. Der Brief
von seiten der Burgunder, der die Bayern gegen die Veronesen
so in Harnisch brachte, wird darum dem ganzen Zusammenhange
nach wahrscheinlich eine Aufforderung Hugos an die Veronesen
enthalten haben, wieder von den Bayern abzufallen und ihm
die Stadt auszuliefern. Allgemeinen Verrat witternd, werfen
die Bayern nun auch die Schuld an der Niederlage von Busso-
lengo auf die Veronesen und beginnen ein Strafgericht. Inter-

essant ist, daß sie den Bischof verschonen und in dem Archidiakon
den Hauptschuldigensehen. Vielleicht darf man daraus schließen,

daßHugos Brief an den letzteren gerichtet war. Mit dem Bischof
war der König ja zerfallen. Rather selbstallerdings erklärt seine
bessere Behandlung daraus, daß die Bayern in ihm einen Stam-

mesverwandten ihrer Führer respektiert hätten. Arnulf selbst
habe ihn so genannt.2) Wieweit Rather hier schönfärbt,um seine

l) Vgl. oben S. 381 mit Anm. 3.

2) Mit oonsanguinitas ist hier wahrscheinlich nicht die eigentliche Bluts-

verwandtschaft, sondern lediglich die gemeinsame Zugehörigkeit zu den

nördlich der Alpen sitzenden germanischen Stämmen im Gegensatz zu den

Jtalienern gemeint. Die Ballerini S.99 Anm.42 beziehen diese Er-
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bis zuletzt enge Verbindung mit den Bayern zu vertuschen, läßt
sichnicht absehen. Glaubwürdigschildert er aber, wie er sich in

jener schrecklichenNacht darum mühte, seine Kleriker vor der

Solter und dem Tode zu retten. Dabei rühmt er sich des be-

sonderen Verdienstes, nicht nur Ursus, wie die Ballerini und die

Späteren lesen1), sondern vor allem dem ArchidiakonFreiheit
Und Leben erhalten zu haben. Damit kommen wir zu der my-

steriösenAngelegenheit des Schmähbriefes an König Hugo. Die

Versammlung im Morgengrauen, welche ihn zu schreiben be-

schloß,ist nach unserer Meinung nicht ein Consilium des Bischofs
mit einigen Bürgern der Stadt, sondern eine Versammlung der

VeroneserGroßen und der bayerischen Truppenführer, was man

aus den Worten: decretum2) est . . . ab omnjbus, tam nostra-

tium quam exterorum schließenkann· Die Bayern forderten
dort wahrscheinlich sichtbare Beweise für die Unschuld des Vero-

neser Klerus und seines besonders verdächtigenFührers, des

Archidiakons, an der Von ihnen vermuteten Konspiration mit

den Burgundern und verlangten einen energischen Absagebrief
des gesamten Veroneser Klerus als Antwort auf den Brief Hugos.
Dieser Absagebrief sollte voller Schmähungen gegen den König
fein.3)Die Bayern erklärten,wenn es der Archidiakonwagen würde,
ein solchesSchreiben abzuschicken,so wollten sie an seine Unschuld
glauben und ihn laufen lassen. Andernfalls würde er sofort hin-
gerichtet werden.4) Eine spätere Bestrafung durch Hugo der

spfortigenAburteilung vorziehend, erklärten sich die Kleriker und

auch der Bischof zu allem bereit. Vielleicht hat der Bischof den

Text selbstentworfen, sicher hat ihn Ursus niedergeschrieben. Er

tkug wahrscheinlich keine besondere Namensunterschrift, sondern

Zählungnatürlich auf Hugo, da die ganze Episode bei ihnen nach der

Wiederbesetzungder Stadt durch diesen spielt. Gerade die Bezeichnung
prinoeps scheint mir aber die Beziehung auf den Herzog Arnulf und nicht
auf den König Hugo zu bestätigen.

l) Die Ballerini lesen hier irrtümlich promissis et ipsis tsibi statt
promissjs et ipsj et tibj; vgl. Weigle Brief 1; Ballerini S. 98B.

2) Vgl. ebd. S. 99C.

3) Vgl. ebd. S. 980: epistolam convioiis plenam . . .

4) Vgl. ebd. S. 99 CXD: et si illam mittere ander-et archidiaoonus, quasi
illsoius djmitteretsur criminis, sin alias, sententiam ilico Subirets oapitis.
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wurde im Namen des Gesamtklerus verfaßt. Sonst hätte Hugo
später nicht nach dem Absender zu forschen brauchen. Als das

verhängnisvolle Schreiben abgesandt war, ließen die Bayern den

Archidiakon frei Und zogen bald darauf ab. — Alles Spätere
bietet der Erklärung nun keine Schwierigkeiten mehr. Nachdem
Hugo die Stadt in Besitz genommen hatte, forschte er empört

nach dem für den Brief Verantwortlichen. Der Schreiber Ursus
war schnell ermittelt. Er erklärte, der Verantwortliche nicht nur

für den Brief, sondern für die ganze Empörung sei der Bischof
allein.1) Der König, froh, auf diese Weise des lang Gehaszten
sich entledigen zu können, setzte Nather ohne weitere Unter-

suchung und ohne Befragung einer Synode ab und warf ihn in

den Turm zu Pavia.

1) Vgl. ebd· S. 98D: me auctorem, me totjus moljminis praesentastj
ineentorem.

Nachtrag: Da die Druckerei gezwungen war, die Arbeit an der

Edition der Ratherbriefe kurz vor dem Umbruch vorläufig einzustellen,
können die Ratherzitate dieses Artikels nur nach den Nummern der

neuen Ausgabe angeführt werden, denen die Seitenzahlen der älteren

Drucke, der Ballerini, Morins usw., soweit möglich,beigefügt wurden.



Radien zum Archipoeta I—II

Von

Karl Langosch

I. Omnia tempus habend . . . S.387ff.: 1. Der Anfang S. 387ff.; 2. Gliede-

rung und Aufbau S. 391ff.; Z. Der Text S. Z98f. II. Looa vitant publjca
quidam poetarum . . . S. 399ff.: 1. Die Reimwiederholung S. 399 ff.;
2. Gliederung und Aufbau der ,,Beichte« S. 401ff.; Z. Gliederung und

Aufbau von vI 5. 406ff.; 4. Ergebnis und Entstehungszeit S. 415 ss.

I. Omnia tempus habent. ..1)
1. Der Anfang. R. Ganszyniec2) tadelt an Manitius’ Ausgabe 3),

sie sei ,,allzu konservativ«und dringe nicht über die »Tradition«
Zum Original vor. Jm Gedicht Omnia tempus habent . . . will
er die Gestalt des Originals dadurch wiederherstellen, dasz er die

beiden ersten Verse streicht. Dafür weist er vor allem auf die Form
hin, dasz die Verse keinen Reim haben. Die übrigen Hexameter
dieses Gedichts sind leoninisch gereimt; in den beiden kann auch
Nicht Von Endreim gesprochen werden (tempus : versus), weil

der Archipoeta den Reim stets zweisilbig rein hält mit der einzigen
besonders begründeten Ausnahme in II, 444).

Durch die Reimlosigkeit fallen allerdings V. 1 und 2 nicht
wenig«auf,aber auch die folgenden beiden Verse weisen nicht die

danachalleinherrschende Form auf. V. 3 und 4 haben zwar wie

V. 5—23 leoninischen Reim und den in der üblichenzweisilbig-
reinen Gestalt, aber sie (und auch schonV. 1—2) enden nicht wie

V. 5—23 mit einem einsilbigen Wort. Müßte man nicht, wenn

1) Manitius (s.Anm.3) Nr.1.

2) R. Ganszyniec, Textkritisches zum Archipoeta, im Münchener
Museum, hrsg. von Sr. Wilhelm, 4 (1924) S. 114ff.

3) M. Manitus, Die Gedichte des Archipoeta, Münchener Texte
Heft 6 (1913), jetzt in zweiter Auflage 1929.

4) Vgl. meine Ausführungen in der HVS. 30 (1936) S. 503ff., dazu
noch die Hexameter in X, von denen 22 leoninisch und 20 endgereimt sind.
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man in der Art Ganszyniecs verfährt, der das nicht bemerkte,
auch V. 3 und 4 streichen? Zum mindesten muß man die formale
Sonderheit zu erklären suchen. Nun halte man sich einmal vor

Augen: V. 1—2 ohne Reim, 3—4 Versus leonini, 5—23 Versus
leonini et intercisi! Sieht das nicht so aus, als ob V. 1—4 durch
die Sorm vom Ganzen abgehoben und in ihrer zweiten Hälfte
der dann folgenden Hauptgestalt des Gedichts bereits z. T. an-

geglichen werden sollten? Liegt hier nicht eine Klimax vor uns,

die der Dichter absichtlichanbrachte? Doch hängt es vom Inhalt
ab, ob wir zu solcher Deutung berechtigt sind.

Wie Ganszyniec behauptet, seien V. 1—2 in ihrem Inhalt nicht
nur entbehrlich, sie störten sogar. Einmal sei es wahrscheinlicher,
daß der Dichter in diesem seinem ersten Gedicht den Namen

seines Gönners gleich zu Anfang nenne; das sei in V. 3 der Fall,
wo »in feierlichem Ton die Anrede« begänne. Electo sacro steht
aber nach Manitius’ Text immerhin noch im Gefüge des ersten
Satzes. Läßt man mit Ganszyniec das Gedicht erst nach V. 2

anfangen, ist Electo sacro keine direkte Anrede mehr. Die Anrede

ganz in den Anfang zu stellen, ist schließlichdas Übliche,dem der

Dichter auch nur dreimal folgt: in IV und VI Archicancellarie . . .

und V Presul urbis Agripine. Dagegen bringt er im zweiten Teil

von X die Anrede erst im vierten Vers der ersten Strophe und

schließtsie nicht an das Du des ersten Satzes (tua distribuas),
sondern erst an das redoles des zweiten an. Die »Beichte«(Ill)
und die »Vision« (1x) sind ganz an Reinald gerichtet; die Anrede

findet sich aber erst in der sechsten bzw. neunten Strophe beim

ersten tu. Die »zweiteBeichte« (VIII) ebenso wie der erste Teil

von X sind von Anfang an nur auf Reinald zugeschnitten, be-

sitzen aber trotz vieler Dus (das erste in VIlI tuus adoptivus 25,
in X te precipiente 1) keine eigentliche Anrede. Jn unserm Ge-

dicht, in dem die Anrede nicht später,nicht etwa erst in der Mitte

unterzubringen war, hätte die übliche Sorm schwerlich so gut
gepaßt; ja, man erwartet fast etwas Besonderes, und das kommt

gerade darin zum Ausdruck, daß der Dichter Reinald nicht gleich
mit dem ersten Wort anredet: er vermag so durch den Topos und

seine persönlicheVerwendung die Aufmerksamkeit und Zu-

neigung Reinalds viel inniger zu gewinnen als durch die Anrede

vornweg und zugleich den Ton einer gewissen Scheu und Zurück-
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haltung anzuschlagen, der durch das ganze Gedicht klingt und

die erste Annäherung des Dichters an Reinald verrät.

Zum andern nähme »die Fiktion der persönlichenAnsprache
(hec loquor) sichneben der etwas prosaischen Überreichungdes

Scriptums (V. 2) etwas merkwürdigaus«, drittens widerspräche
presens in tegmjne macro (V. 3) der »körperlichenAnwesenheit«

-

(V—2)—Zum zweiten Einwurf muß man die Gegenfrage erheben:
warum soll der Dichter nicht eine Niederschrift des Gedichtes
überreichenund bei diesem Akt zugleich seine Verse vortragen?
Jst denn das etwas Außergewöhnliches,zumal wenn sich ein

Dichter,wie es hier der Fall war, damit einer hochgestellten Per-
sönlichkeitvorstellte? Warum soll er nicht beides — ob und in-

wieweit es sich dabei um Fiktion handelt, ist hier wie auch sonst
nebensächlich— zum Ausdruck bringen, warum mit diesem
Nebeneinander ausfallen? Außerdem dürfte dasselbe in einem

andern Gedicht vorliegen, in X: En habeo vers-us — versus

recitante poeta. — Wenn Ganszyniec des weiteren meint, der

Dichter könne sichnicht in dürftigem Gewand vorgestellt haben,
iOmuß man fragen, was der denn mit seinem Gedicht erreichen
Wollte. Er bittet um Hilfe und betont dazu immer wieder seine
Armut. Außer in tegmine macro (3) heißt es pauperje plenos
nos (13), sein ganzer Körper zeuge von seiner Bedürftigkeit (2());
UM Schlußweist er nochmals auf die Beschaffenheit seiner Klei-

dung, in der er vor dem Angeredeten steht und ihm sein Gedicht
überreicht:tibi verba precun do, In tali veste sto penes te (21
Die aber kann nicht anders als ärmlichgedacht werden, das ver-

langt der Sinnzusammenhang. Im vorletzten Vers ist also noch-
mals ausgesprochen, was Ganszyniec in V. 2—3 bezweifeln zu

Müssenglaubt. Außerdem ist das ein Motiv, das der Archipoeta
Auchin andern Gedichten verwendet. Jm zweiten Gedicht predigt
er vor einer Versammlung von Geistlichen und lenkt im zweiten
Teil in die persönlicheBitte um Geschenkeein; er sei so arm und

bedürftig,daß er vor Hunger und Durst umkomme (36). Auch
hier zeigt er auf seine Kleidung, die er trägt; diesmal ist es freilich
ein Pelz (indume·ntumvarium, mhd. buntwerc), den er aber

nicht versetzen könne, weil er ein Geschenk Reinalds sei (38).
Sonst aber ist es wie in unserm Gedicht Reinald, sein hoher
Gönner und Mäzen, den er auf sein schlechtesGewand aufmerk-
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sam macht, um seinen Bitten größeren Nachdruck zu verleihen.
So ist er beim Studium in Salerno erkrankt, er muszte seine Klei-

dung zu Geld machen, um Lebensmittel zu kaufen, und ist nun

ganz abgebrannt (nudus et incultus x, 18). Ein andermal nennt

er sichden ärmstenaller Dichter, der nichts weiter besäsze,als was

- Reinald an ihm sähe (VI, 17 Nichil prorsus habeo, nisi quod

videtjs); er sei aller Habe ledig, verfüge nicht einmal über ein

Zell oder Federn in seinem Bett (nudus ego, Qui vellus non habeo

nec in lecto plumam 28). Jm vierten Gedicht ist seine Armut so
groß, dasz er Reinalds Lob barfusz singt (Pre multa pauperie
nudis laudo pedibus 9).

Wenn man V. 1—2 streicht, musz man V. 3 zu 4 ziehn:
Electo sacro . . . hec loquor. Loqui mit dem Dativus personae
wäre durchaus dem Sprachgebrauch des Dichters gemäß.1) Da-

mit würde aber in den Anfang ein Ton hineingetragen, der nicht
zu dem des Ganzen paszte. Sonst herrscht persönlicheAnrede, im

neuen Anfang hiesze es aber unpersönlich: »Zum heiligen Er-

wählten spreche ich folgendes . . .« Diese Worte haben nicht das

lyrische Gepräge, das dem Übrigen eignet, sondern episch-
erzählendes.Wie hart und unvermittelt klingen dazu die näheren

Angaben: ,,.
. . in ärmlichemGewand, schamrot wie ein junges

Mädchen·«Es ist auch kein Grund, keine künstlerischeAbsicht zu

erkennen, weswegen der Dichter das Du gemieden haben soll.
Anders liegen die Dinge im vierten Gedicht, schon äußerlich.Das

Gedicht beginnt mit der Anrede Reinalds und preist in der Du-

Sorm seinen Charakter und seine Leistung in Strophe 1—8, um

erst in den letzten drei Strophen zum Unpersönlichenumzubrechen;
und zwar spricht der Dichter von Reinald nunmehr nur in der

dritten Person, von sichselber zunächstnoch in der ersten (Str. 9

laudo Electum colonie), dann aber, was in unserm Gedicht nicht
der Sall ist, ebenfalls in der dritten (Str. 10 Archicancellarium2)
vatem pulsat nuditas; Str. 11 Poeta composujt, imposuit,
meruit). Diesem Umbruch liegt deutlich eine künstlerischeAbsicht
zugrunde. Der äuszereGegensatz (Du — Erwählter Kölns,

1) S. II, 8, 4 locutus est nobis, III, 1, 2 loquor mee menti (daneben
contra III, 22, 1 und ad IX, 8, 1). ,

2) So ist mit Srantzen in Neophilologus 5 S.175 des Reims wegen

statt -ii der Handschrift zu lesen und dies als Adjektiv zu fassen.
«
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Jch — der Dichter) unterstreicht nicht nur den inhaltlichen (Preis
des edlen, mächtigen, freigebigen Lenkers des Reichs — Bitte

des bedürftigenund zerlumpten Dichters), sondern legt auf den

Schlußein besonderes Gewicht und hilft damit, die große Ver-

schiedenheitder beiden Teile (8: 3 Strophen) auszugleichen. Hier
führt die unpersönlicheForm nicht den episch-erzählendenTon

ein wie in unserm Gedicht, sondern behält den lyrischen bei und

dient dazu, der Bitte eine besonders eindrucksvolle Gestalt zu

geben: »durchdie Distanzierung kann der Dichter sein Anliegen
viel deutlicher und doch nicht unbescheidener äußern.

Daraus ergibt sich, daß die Verdächtigungen gegen V. 1 und 2

nicht stichhalten,daßV. 3—4 ohne 1—2 nicht bestehen können. Man

hat sich daher zu fragen, ob die ersten beiden Verse, so wie sie
überliefertsind, inhaltlich nicht gerade das bieten, was erforderlich
scheint.Sie fügen sichschon deswegen gut zum Ganzen, weil auch
in ihnen die persönlicheAnrede herrscht (tibi, Electo sacro); sie
bringen einen Einsatz, der nicht hart aufklingt, sondern sich von

einem Gemeinplatz aus der Bibel kühn ins Persönlichewendet

Und so den Ton allmählich anschwellen und aufs Hauptthema
hinlenken läßt.Nun stehen auch jene beiden Angaben (er tegmine
macro — non absque rubore . . .) nicht mehr unvermittelt da. Ein-

Mal sind sie nicht mehr nebeneinandergestellt,sondern gehören zu

zwei verschiedenen Verben ; zum andern wird beim ersten durch das

wiederholte presens die sorglicheVerknüpfung mit dem Vorher-
gehenden erreicht (prosaischgesprochen: ». . .und zwar . . .«).Jetzt
heißtauch heo loquor nicht »Ich spreche folgendes:«, sondern un-

beschwerter »Ich spreche das folgende.«,ohne den Doppelpunkt.

2. Gliederung und Aufbau. Die Einteilung des Gedichts kann

Man nicht an Dingen ablesen, die sonst in die Augen fallen. End-

reim fehlt ganz, durch den die Hexameter in X, 23sf. in Strophen
zu je vier Versen gegliedert sind; die Gesamtverszahl 23 spricht
zum mindesten nicht dafür, daß sich Versgruppen von gleicher
Stärke abheben lassen. Näheres Betrachten aber lehrt, daß das

Gedicht in Abschnitte oder Strophen gegliedert ist, daß diese mit

einer einzigen Ausnahme gleichenUmfang besitzen,daßdie Aus-

nahme in WirklichkeitkünstlerischeAbsichtist und überhauptder

Aufbau des Ganzen hohe Kunst verrät.
Deutsches Archiv v. 26
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Die ersten vier Verse gehören schon äußerlichzusammen (sie
haben kein einsilbiges Wort am Schluß, s. o.) und sondern sich
schon dadurch vom Ganzen deutlich ab als erste Strophe. Ebenso
steht es mit ihrem Inhalt. Der Dichter bittet Reinald um Gehör

für ein kurzes Gedicht, das er vortragen will; der Ankündigung

folgt V. 5—23 die Ausführung, indem er dem Fürsten seine Bitte

unterbreitet. V. 1—4 bringen also den Auftakt, V. 5—23 das

Thema.
Der nächste Einschnitt liegt nach wiederum vier -Versen.

V. 5—8 (die zweite Strophe) huldigen der überragendenPer-
sönlichkeitReinalds, der mit trefflichem Rat und mit kräftiger
Hand den Staat leitet und die ganze Geistlichkeit überragt.1)
V. 9 aber beginnt ein neuer Gedanke: precor (te). Zusammen-
geschlossenwird die zweite Strophe durch Vive in V. 5 und

Incolumis vivas in V. 8. Der Schlußder Strophe nimmt also den

Eingang wieder auf und verstärktihn. Auch die zweite Hälfte
des achten Verses greift zurückund macht den Vers so recht zu

einem Strophenabschluß Plus Nestore consiljj vas2) führt das

mit consiljo (6) Angedeutete weiter aus und gibt ihm einen

kräftigeren Sinn.

Dann schließensich wieder vier Verse (9—12) zusammen, zur

dritten Strophe: der Dichter kündet eine persönlicheBitte an,

durch die er Reinald zum Mitleid bewegen will 3), und begründet,
warum er sichgerade an Reinald wendet: Reinald sei ein großer
Mann, wie man daran sähe, daß das ganze Volk ihn verehre;
als solchem gezieme es ihm, sich derer, die in Not sind, zu er-

barmen; das solle er jetzt beweisen (cor miseris klectel). V. 1fo.
aber führen einen Schritt weiter und direkt ans Ziel (hilf mir !). —

Die dritte Strophe ist auf der zweiten aufgebaut. er pje (9)4)
geht auf den Kirchenfürsten(po»ntjiicumEos 7), vir iuste (9) auf-

1) PontiEcum Eos vgl. Eos urbium VII, 18, 2 und Eos presentis ovi

IX, 17, 1, dazu Eos tempoer Sap. 2, 7.

2) Vgl. vas vanitatis III, 23,«4; Aet. 9, 15 vas eleotionjs.

s) Statt moneam, das keinen rechten Sinn gibt, lese ich moveam in 9 —

monere sonst in der üblichen Verwendung II, 35, 2 und IX, 8, 3, ebenso
movere IX, 14, 4. Jch benutze dankbar ein vollständigesWortverzeichnis
zu den Gedichten des Archipoeta, daß mein Hörer Dr. Hans Wagner an-

fertigte.
4) Über pie s. u. S.393f.
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den Staatsmann, der das ius (6) leitet, vjr racione vigens (10)
auf den klugen Ratgeber (consilii vas 8). Jn der dreifachen An-

rede, die durch Anapher geschmücktist, wird der Hauptinhalt der

vorhergehenden Strophe wiederaufgenommen. Wie der Dichter
dort diese Eigenschaften durch vir immense (5)1) umgreift, so
tut er es hier mit magni vjrj (11) und unterbaut den Gedanken

der Größenoch durch den Hinweis auf die Verehrung, die Reinald

beim Volk genießt.Darauf gründet er die Verpflichtung Reinalds,
den Bedrängtenzu helfen, und darauf hinwiederum sein Unter-

fangen, ihn zu bitten und sein Mitgefühl zu erregen.
Den nächstenEinschnitt wird man nach V. 15 ansetzen, d. h.

nach nur drei Versen. Jetzt nennt der Dichter endlich den Inhalt
der Bitte und in der Form, dasz sie auf ihn persönlichbezogen ist
(V0rhernur precor

— nur cor miseris Hecke): Hilf mir, ich bin

arm, ich bin dein Landsmann 2), ja du bist meine letzteLebens-

hOffnungV. 16fs. kommt er dagegen mit etwas Neuem, indem
ek seine körperlicheNot schildert, die er mit pauperie plenos (13)
Und tegmjne macro (3) kaum berührt hatte. V. 13 Und 14 sind
Parallel gebaut, V. 15 aber weicht von ihnen ab und gehört doch
ZU ihUen hinzu. Dieser Vers enthält zwar keine Aufforderung wie
13 Und 14 in fove — iuva nos, dafür ist aber die dritte, die

Wichtigste,weil am tiefsten dringende Begründung (ich habe
keinen andern, der mich retten kann, als dich) im Hauptsatz dar-

gestellt und füllt ihn ganz, während in 13 und 14 die Begrün-
dUngennur an jene Aufforderung angehängt sind.

Auchdiese Strophe knüpft im einzelnen an die vorhergehende
an. Pauperie plenos (13) erinnert an miseris (12) Und mini-

mos (11), pietate (13) an probitas (12) Und solita (13) an solet

(11). Prohitas fasse ich nicht im engen oder »prägnanten« Sinn

»Mildtätigkeit«wie Ganszyniec, sondern in dem weiteren

»gütigeGesinnung«,dagegen pietas als »Mildtätigkeit«3),vom

Archipoetaebenso verwandt VI, 24, 4 und 25, 1, X, 24.4) Pie

1) immensus im Sinne groß,s. Diesenbach, Glossarium 1857 S. 287c:

ETOL

2) Über Transmontanus U. S. 397.

3) Vgl. Diesenbach, Glossarium 1857 S. 4330: mildicheit..

4) Dagegen pietas jnestjmabiljs II, 20,1 bei der Schilderung der

PCssionChristi von der göttlichenLiebe, Gnade.

Zö«
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in 9 dürfte wegen seiner Beziehung auf V. 7 dem saeer in electo

sacro (Z) entsprechend aufzufassen sein, noch nicht aber als

»mildtätig,freigebig«wie in X, 39 1), wenn es auch etwas nach
pietate (13) hinschillern mag.

Die nächstenvier Hexameter schließensichzur fünften Strophe
zusammen; V. 16—19 führen aus, wie der Dichter körperlichzu

leiden hat; ihn quälen Winterkälte, Hunger und Husten so sehr,
daß er Reinald einreden möchte,er fühle den Tod nahn. Vorher
hatte er nur von seiner schlechten Kleidung (3) und seiner Armut

gesprochen, und zwar in diesen wenigen, allgemeinen und ab-

strakten Worten; dazu macht er jetzt nähere und weitergehende
Angaben: weil er — so darf man ergänzen — keine ausreichende
Kleidung und kein Geld besitzt,muß er frieren und hungern und

kann sich nicht die nötige Pflege für seine Gesundheit leisten.
Einen wichtigen Gedanken, den er bisher nur gestreift und den er

kurz Und allgemein gehalten hatte, führte er erst damit in seinen
Einzelheiten und Auswirkungen vor, an die man auf Grund der

früheren Äußerungennicht denken konnte. Das hatte er un-

bedingt nötig, um seine Hilfsbedürftigkeitmöglichstdeutlich vor

Augen zu stellen.
Bei V. 20 fragt man sichvielleicht, ob er nicht noch zur vorher-

gehenden Strophe gehört: mit dem übrigen Körper bezeugt mein

Fuß, daß ich mittellos bin. Die Parallele IV, 9, 2 Pre multa

pauperie nudis laudo pedibus läßt keinen Zweifel darüber, daß
der Dichter hier darauf hinweist, daß er barfuß sei. Er faßt also
nicht, wie es wohl auf den ersten Blick hin scheint, den Jnhalt der

fünften Strophe zusammen, er beleuchtet auch nicht einen wich-
tigen Gedanken daraus stärkerals vorher; er bringt vielmehr
etwas Neues, indem er nach der körperlichenNot, die er hier nur

Mit corpore cum reliquo ausklingen läßt, der Mangelhaften
Kleidung zuwendet und damit einen Gedanken des Anfangs auf-
greift, den er hier aber in ganz andere Form gießt.Den Abschluß
der fünften Strophe bildet nicht V. 20, sondern V. 19, da er den

Grundgedanken der Strophe, das körperlicheLeiden, am schärfsten
ausdrückt: non a morte procul sum. Vor allem schließensichan 20

die folgenden Verse an, worauf schonUnde in 21 hindeuten kann;

1) Vgl. Diefenbach S.4Z9a-: milde.
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V. 20 dient dazu, um bestimmte Folgerungen, die sichaus seinem
Inhalt ergeben, daran anzuknüpfen: weil mein ganzer Körper
meine Bedürftigkeitanzeigt, darum überreicheich dir dieseVerse
nur mit schamhaftem Blick und steh bedrückt in so schlechter
Kleidung vor dir. — Frons kann im Mittelalter soviel wie con-

soiencia bedeuten.1) Danach hat non sine kronte den Sinn ,,voller
Gewissensbisse«,scil. wegen der mangelhaften Kleidung; hier
wohl schwächerals ,,bedrückt,befangen«o. ä. aufzufassen.

Die letzte Strophe, die also V. 20—23 umfaßt, bildet den Aus-

klong: voll Scham ob meines ärmlichenÄußerenüberreicheich dir

das Bittgedicht, ichwünschdir langes Leben und daß du an mich
denkst.Hier löst sich der Dichter wieder ein wenig von seinem
Gedicht,ähnlich,freilich nicht so stark, wie im Anfang, nicht aber

Ohne nochmals, wenn auch etwas von fern, an seine Bitte zu
erinnern. Der Charakter als Schlußstropheverrät sich auch im

Bezug und Zurückgreifenauf die früheren Strophen, besonders
die erste, nicht aber wie sonst auf die unmittelbar vorhergehende ;

auf die vierte nos inopes (pauperie plenos nos 13), memor esto

mei (kove, iuva nos 13-4), auf die zweite liber ab interitu sis

(vive 5, incolumjs vivas 8), vor allem auf die erste vereoundo

vultu, non sjne fronte (non absque rubore 4), verba preoun do

(reddere versus 2),-intali veste (in tegmine macro 3), Sto penes
te (presens 2-3).

W. Stape12) spricht von einem ,,radialen«Aufbau des Ge-

dichts: »Der 12. Hexameter steht für sich, vor und nach ihm eine

Gruppe von je 11 Hexametern.«Den Inhalt der ersten elf Verse
Umschreibt er mit »anredenderEinleitung« und »preisender
Anrede«; damit läßt er aber V. 9fs. (preoor . . .) unter den Tisch
fallen. Vor allem ist kein innerer Grund aufzufinden, um V. 12

eine Sonderstellung zuzubilligen, es sei denn die äußereArithme-
tik. daßdie Zahl 12 eben die mitte von 23 bildet; bei stapeI fehtt
jede Begründung.Was mit Ausnahme des Anfangs sichäußerlich
K

1) S. Alanus ab Jnsulis, Distinctiones dictionum theologicalium: frons

proper oonsoienoia (Migne 210 Sp·799); Brunellus 14: sum sjne fronte

latro (E. Voigt, Kleinere lat. Denkmäler der Tiersage, 1878, S.82);
Bernhard von der Geist, paipanista 65: sed peius scukkis questum sine

kkontse 1igurrjs.
2) W. Stapel, Des Archipoeten erhaltene Gedichte (1927) S. 174.
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wie innerlich heraushebt, sind vielmehr die Verse 13—15. Diese
unsere vierte Strophe zählt als einzige nur drei Verse, während
die übrigen fünf stets vier umfassen. Wenn wir die erste Strophe
nicht mitrechnen, die der Dichter namentlich durch die Sorm der

Kadenz vom Ganzen abgesondert hat (s. o.), bilden jene drei

Verse die Mitte, die von je zwei Strophen mit je vier Versen
umrahmt wird. Es ergibt sich also folgende Versgruppierung:
4 II4—I-4 I 3 I 41L4. Überblicken wir noch einmal den Gedanken-

gang, so zeigt sich,daß die äußere Sonderstellung der Strophe in

der Mitte Und mit den drei Versen ihren inneren Grund hat: sie
bildet die Spitze, zu der die vorhergehenden Verse stetig empor-

streben und von der die folgenden wieder hinabgleiten. Von der

ersten bis zur vierten Strophe geht es mit dem Inhalt immer

steiler aufwärts: die Bitte um Gehör als Präludium (1); dann

die Huldigung an Reinald (2), die Ankündigung einer Bitte mit

der Rechtfertigung der Adresse (3), schließlichdie eigentliche Bitte

mit dreifacher, schwerer Begründung (4). Diesem Aufschwellen
zum Fortissimo folgt das Ab- und Ausklingen: die körperlicheNot,
deren Darstellung aber nicht überflüssigwar (5), und als Schluß

(6), der bezeichnenderweise besonders auf denAnfang zurück-

greift, die Scham des Dichters ob seines ärmlichenAufzugs und

zu allerletzt noch einmal das Hauptthema, die Bitte, aber piano.
Der Aufbau ist also viel schönerund feiner, als ihn Stapel sehen
wollte, er ist ein Meisterwerk, dessen Kunst sicherst eingehender
Betrachtung erschließt.

Kurze Zeit, nachdem ich die Angriffe H. Meyer-Benfeys und

W. von den Steinens 1) zurückwies,die den Archipoeta zum Pro-
. venzalen oder Lombarden erklären wollten, und die deutsche her-

kunft wahrscheinlichzu machen suchte2), erschien der AufsatzOtto

Schumanns »Die heimat des Archipoeta«3); darin werden zwar

auch jene beiden Thesen energisch abgewehrt, aber doch romani-

sche Abstammung vermutet: ,,Sest steht . . ., daß er diesseits der

1) S. Zs. f. deutsches Altertum 71 (1934) S. 201ff. und 72 (1935)
S. 97ff.

2) K. Langosch, Der Archipoeta war ein Deutscher! in der HVS. 30

(1936) S.493sf.
s) O. Schumann in der Zs. f. roman. Philol. 56 (1936) S. 211ss.
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Alpen beheimatet gewesen ist daß er ein Deutscher war, ist
minder wahrscheinlich,als daß er aus romanischem Sprachgebiet
kam, am ehesten wohl aus einem der lothringischen oder but-

gundischen Länder, die damals zum Jmperium gehörten
«

(S. 222).
Schumann begründetdas einzig und allein mit dem Argumentum
ex silentio, daß Transmontanus in V. 14 unseres Gedichts für
die Bezeichnung als Deutscher zu allgemein sei und man dafür
Germanus erwarten müßte, daß der Dichter ,,es schon fertig
gebracht haben würde, . . . die Berufung auf engere Landsmann-

schaft klar und deutlich auszudrücken,wenn er es nur gewollt
hätte« (S. 212). Wie aber aus meinen Zusammenstellungen über
die -alpinus- und -montanus-Kompositionen hervorgeht1), hat
man für diese nach dem allgemeinen Sprachgebrauch jener Zeit
»in erster Linie die Bedeutung ,Deutscher«bzw. ,Jtaliener· an-

zunehmen«; Transmontanus ist also durchaus geeignet, die

engere Landsmannschaft auszudrücken. Ferner ist alles Spin-
tisieren darüber, warum der Dichter Transmontanus und nicht
Germanus verwendet, abgesehen davon, daß es jenseits wissen-
schaftlicher Erkenntnis liegt, damit zurückzuweisen,daß der

Archipoeta sonst für »Deutscher«bzw. »deutsch«nur Teutonjcus

gebraucht, wo ebensogut Germaniens hingepaßt hätte.2) Schu-
manns These ist also, wie ich in der Dt. Vjschr. f. Litwiss. 18, 1940,
S. 346 Anm. 1 hinwies, bereits durch die Ausführungen meines

Aufsatzeswiderlegt. Mit der Kritik, die seitdem an meinen Er-
gebnissen geübt wurde 3), kann ich mich leider nicht auseinander-

setzen,weil es sich nur um beiläufige Erklärungen handelt ohne
Angabe von Gründen. Bulst führt an andrer Stelle seines Auf-
fatzes4), ohne sichauf den vierzehnten Vers des ersten Gedichts
einzulassen, der nun einmal im Mittelpunkt jeder Behandlung
der Herkunftsfrage stehen muß, für Frankreich als Heimat drei

Argumentean, von denen aber keins durchschlägt.Was in dieser
Hinsichtvon den ,,französischenFormen« zu halten ist, haben

l) Langosch in HVS. 30, S.519—34.

2) Langosch S.518. .

s) s. E. schködek in den GGEL 199 (1937) s.521 und Anz. f. dt.

Altertum 56 (1937) S. 80 sowie W. Bulst in der Dt. Vjschr.f. Litwiss. 15

(1937) s. 202.

«) Bulst S.200f.
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O. Schumann1) und ich2) gesagt. Daß Hugo von Orleans und

Hilarius von Angers die »Geistesverwandten« des Archipoeta
seien, ist erst noch gründlich zu beweisen;ich bin vom Gegenteil
überzeugt,kann hier aber nur auf eine ÄußerungH. Brinkmanns

über SrankoisVillon«(demPlebejer, den verbrecherisches Treiben

fast an den Galgen bringt, fehlt Seelenadel)3) und auf Wesent-
liches auf S. 543 meiner Arbeit verweisen und hoffe, später
darüber ausführlich zu handeln. Schließlichkann von Mangel an

»vaterländischerBegeisterung« in »Salve,mundi domine !« schon
nach der Abhandlung W. Stachs 4) nicht mehr gesprochen werden.
— Hier komme ich deswegen auf die Heimatfrage zurück,weil sich
von der jetzigen Arbeit aus ein wichtiges Argument verstärken
läßt, das ich damals vorbrachte: dasz sich V. 14 auf die engere

Landsmannschaft bezieht, verlange vor allem der Zusammenhang,
sonst sei dem in den beiden Transmontani ausgedrücktenGe-

danken kein Sinn und überhaupt kein Inhalt zuzubilligen. Dieser
V. 14 gehört nun zu jener Strophe, die das hauptgewicht des

ganzen Gedichts trägt. Es ist mehr als unwahrscheinlich, daß der

Dichter an dieser Stelle zwischen die schweren Gründe für seine
Bitte um Unterstützung,nämlich dasz er bedürftig sei und keinen

andern Menschen habe, an den er sich wenden könne, einen so
leichten gebracht haben soll, daß er als Romane an den Deutschen
Reinald appelliert, weil der auch nördlich der Alpen, vielleicht
auch im deutschenReichsgebiet zu Hause ist. Nein, auch der Aufbau
des Gedichts unterstütztdie Forderung, in den Transmontani das

Bekenntnis zur engeren Landsmannschaft zu sehen.

Z. Der Text. Nicht nur zum besseren Verständnismeiner Dar-

legungen dürfte die Beigabe des Textes wünschenswertsein, ich
will ihn auch nach dem Neuerarbeiteten und auf Grund eigener
Handschriftenkollationin besserer Gestalt vorlegen als Manitius.

Dessen Lesartenapparat kann beträchtlich erleichtert werden-

V. 15 ist nd als micbi aufzulösen,da der Schreiber ungekürztstets

1) Schumann S.21Z.

2) Langosch S.515f.
a) H. Brinkmannin Germ.-Rom. Monatsschr. 13 (1925) S. 119.

4) W. Stach in der sächsischenAkademie der Wissenschaften, philol.-hist.
Klasse 91 (1939) Nr. Z.
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michj (und nichil) schreibt und diese Form auch vermutlich die

des Dichters war. V. 21 hat man gegen die Handschrift precun

statt precum einzusetzenwegen der Reimbindung mit verecundo,
in der zweisilbigeReinheit herrschenmuß1).

,,0mnia tempus habent«, et ego breve postulo tempus,
Ut possim paucos presens tibi reddere versus,

Electo Sacro, presens in tegmine maero;

Virgineo more non hee loquor absque rubore.

(5) Vice, vir immense! Tibi concedit regjmen se,

Consilio euius regjtur validaque manu ·ius;
Pontiiieurn Eos es, et maximus inter eos es.

Ineolumis vivas, plus Nestore consilij vas!

er pie, vir just-e, precor, ut moveam preeibus te.

(10) er raoione.vigens, dar honorem tota tibi gene;

Amplecti minimos magni solet esse viri mos.

Cor miseris Beete, quoniam probitas decet hec te!

Pauperie plenos solita pietate iove nos

Et Transmontanos, vir Transmontane, iuva nos!

(15) Nulla miohi certe de vita spes nisi per te.

Frigore sive iame tolletur spiritus a me,

Asperitas brume neeat horriferumque gelu me,

Continuam tussim paeior, tanquam tisicus sim;
seneio per pulsum, quod non a- morte proeul sum.

(20) Esse probant inopes nos eorpore cum reliquo pes;
Unde vereeundo vultu tibi verba preeunsdo,
In tali veste non sto sine fronte penes te.

Liber ab interitu sis et memor esto mei tu!

Überliefert nur in Göttingen, Univ.-Bibl. philol. 170, f. 3rb—3v

4 ruhe, dahinter Rand abgegriffen 9 moveam Konj.] moneam

21 precum do

II. Loca vitant publjea qujdam poetarum. ..2)

1. Von der »Beichte«Z) hat Manitius in seiner Ausgabe die sechs
Strophen 14—19 eingeklammert, die W. Meyer »dieherrlichsten

1) S. dazu Langosch in HVS. 30 S.509 und die übrigen Besonder-
heitem eeus für equus VII, 31 und absorte für absorpte V111, 41, die

beide schon in der Überlieferung stehen, ferner meeor für meehor 111, 6,
das z. B. die Brüsseler Handschrift bietet.

.

2) Manitius III, 14——19 und VI, 10—15.

3) Ur. III Manitius, Nr.X J. Grimm.
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Verse, welche im Mittelalter gedichtet worden sind«,nannte; in

ihnen macht sichder Archipoeta über die andern Dichter lustig, die

trotz Cnthaltsamkeit und Arbeitseifer nichts erreichten, und be-

kennt selbstbewußt,er brauche zum Dichten trefflichen Trunk und

reichliche Speise. Die sechs Strophen kehren im sechsten (nach
J. Grimm vierten) Gedicht Strophe 10—15 wieder, Und zwar in

derselben Reihenfolge; die »Beichte«ist in vielen Handschriften
überliefert, von denen die meisten —- wenigstens nach W. Meyer

(s. u.), die Neuausgabe durch Otto Schumann in den »Carmina
Burana« steht noch aus — diese inhaltlich gute Folge bieten, das

sechsteGedicht nur in der Göttinger Handschrift. Manitius schlosz
sichder Meinung W. Meyers an, dasz»jeneStrophen ursprünglich
in das Gedicht VI« gehörten und »erst nach »demHerbst 1163

vielleicht vom Dichter selbst in die Beichte eingeschoben«seien.
W. Meyer1) glaubte, für die Entscheidung ein objektives Mittel

in der Reimwiederholung gefunden zu haben. Die Reimkunst der

mittellateinischen Dichter besteht entweder darin, »recht viele

Zeilen eines Gedichtes mit demselben Reim zu binden« oder

»ein größeres Gedicht auszubauen und dabei nicht denselben
zweisilbigen Reim öfter zu gebrauchen«.Beim Archipoeta fände
sich im sechstenGedicht »keinwiederholter Strophenreim«, in der

»Beichte« nur eine »kleineAusnahme«, wenn man jene sechs
Strophen ausschalte, andernfalls aber würden von jenen ,,nicht
weniger als 3 wiederholten Reim in das Gedicht bringen . . .

Demnach sind diese 6 prächtigenStrophen ursprünglichfür das

4. (Manitius: 6.) Gedicht verfaszt«.
Die Angaben W. Meyers sind ungenau: im sechsten Gedicht

sind doch Reime wiederholt, sogar zwei (1=2, 21=22), in der

Beichte kommt zu der einen »kleinenAusnahme« (1=2=24)
noch 3=4; die ,,Vision«(Nr. IX) besitztnicht einen, sondern zwei
wiederholte Reime (außer 7=23 noch 1=2), ,,Salve mundi

domine« deren nicht einen, sondern fünf (auszer 10=14 noch
3=4, 5=6, 7=8, 28=29) u. a. m. Wir müssen daher das

Material noch einmal vorführen. — Von den zehn Gedichten
scheiden vier aus dieser Betrachtung aus: von Nr. V ist nur eine

1) W. Meyer in den Nachrichten der Göttinger Gesellschaftder Wissen-
schaften, philolog.-hist. Klasse (1907) S. 169 ff.
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Strophe erhalten ; Nr. VIII besteht aus elf Tiraden (von 4—16

Reimen), unter denen sich — doch wohl natürlicherweise— der

Reim nicht wiederholt; I und X, 1—22 enthalten keine Strophen,
sondern einfache leoninische Hexameter, X, 23—42 ist mit fünf

Strophen zu klein. Die übrigen sechs Gedichte weisen alle Reim-

wiederholung auf, am stärkstenVII (nämlich in 10 von 34

Strophen, d. i. fast IXzdes Ganzen), IV (in 12 von 22, d. i. über 1X2)
und II (in 27 von 45, d. i. wieder über IX2)— am wenigsten IX

(in 4 von 25, d. i. IX6)und VI (in 4 von 33, d· i. 1X3).Jn der

»Beichte«nun umfaßt die Reimwiederholung fast die Hälfte der

Strophen, nämlich 11 von 25, jene sechsmitgerechnet,»ohne sie
aber über 1X4,nämlich 5 von 19.

Daraus ergibt sich folgendes. Jn keinem Gedicht gibt es so
wenige Fälle, daß man sie als Ausnahmen betrachten und davon

sprechenkann, der Dichter habe die Reimwiederholung zu meiden

gesucht; wohl aber läßt sichsagen, daß er zum größeren Teil die

entgegengesetzte Tendenz befolgte, die Reimwiederholung zu

häufen. Die »Beichte« nun bleibt in beiden Fällen innerhalb
dieser Technik; sie schließtsichbeidemal der zweiten Richtung an:

die Reimwiederholung ist gehäuft, nur mit dem Unterschied, daß
sie das eine Mal doppelt so oft auftritt wie das andere Mal.

Dies Reimkunstmittel reicht also doch nicht aus, um zu entscheiden,
ob die sechs Strophen ins dritte oder sechste Gedicht gehören.

2. Versuchen wir einmal, diese Frage zu beantworten, dadurch
daßwir ähnlichwie beim ersten Gedicht Gliederung und Aufbau
von III und VI untersuchen, wobei es natürlichhier nur auf den

Zusammenhang der Strophen ankommt. Jn der »Beichte«(III)
beklagt der Dichter zunächstseine Unbeständigkeit,die das ge-

meinsame Thema von Strophe 1—3 bildet; darin vergleicht er

sich — und das Dergleichen ist das äußere Band, das die drei

Strophen verbindet — mit dem vom Wind hin und her getriebe-
nen Blatt (Str. 1), mit dem stets weiter gleitenden Wasser des

Flusses (2), mit dem immer in Bewegung befindlichenSchiffund

Vogel (3). Dann gehören Strophe 4—9 zusammen; in ihnen be-

kennt er seine erste Schuld, die Liebessünde,und sucht sie zu ent-

lchuldigenUnter den sechs lassen sich drei Untergruppen zu je
zwei Strophen bilden. Jch diene mit Freuden der Venus und
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kümmere mich nur um die Lust des Fleisches, nicht um mein

Seelenheil; die beiden Strophen (4—5) werden innerlich zu-

sammengeschlossen durch den Inhalt des Schuldbekenntnisses,
das sie füllt, und äußerlichdurch das Spiel der Antithese, das sie
beherrscht (cordis gravitas: iocus, gravis: dulcior kavis — viciis:

vjrtutis, voluptatis: salutis, anime: cutis). Dich, Reinald, bitte

ich um Verzeihung (aber ich kann davon nicht lassen): der Tod

in dieser Sünde ist zu angenehm, vor allem kann ich nicht die

Natur unterdrücken (Strophe 6—7). Jn der Sreudenstadt Pavia1)
kann keiner rein bleiben, selbst Ypolitus nicht (Strophe 8—9). Die

Strophen 6—7 hängen also dadurch zusammen, daszsie die beiden

Entschuldigungsgründeenthalten, die der Dichter für seine erste
Sünde Reinald gegenübervorzubringen hat. Die beiden folgenden
Strophen werden durch das Beispiel Pavia, das im zweiten Vers

der achten Strophe beginnt (Quis Papie demorans . . .) und bis

zum vierten Vers der neunten Strophe ausgedehnt ist, eng ver-

bunden und deutlich von der Umgebung gesondert; das Exemplum
soll das Hauptargument erläutern, das der Dichter in der siebenten
Strophe zu seiner Entschuldigung vorbrachte.
Sür sich steht die zehnte Strophe; sie und nur sie allein bringt

die zweite Schuld des Dichters und ihre Rechtfertigung. Zum
andern klagt man mich des Spiellasters an; aber das Spiel be-

geistert mich zum Dichten. — Danach stellen sich wieder drei

Strophen zu einer Gruppe zusammen. Strophe 11——13 sind der

dritten Schuld gewidmet, der Vorliebe des Dichters für die

Schenke und den Wein, und ihrer Entschuldigung. Zum dritten

habe ich die Schenke geliebt und werde sie bis zum Requiem
lieben (11); ja in ihr will ich sterben (12); denn der unvermischte
Wein der Schenke beschwingt meinen Geist (13).

Nun folgt die umstrittene Gruppe der sechsStrophen, in denen

der Dichter Wein und Speise zum Dichten fordert (14—19).
Wieder zerfallen die sechs in xdrei Untergruppen zu je zwei
Strophen. Die- andern Dichter ziehen sich in die Einsamkeit zu-

rück,sie mühen sichab und fasten, aber sie bringen kein unsterb-
liches Werk fertig (14—15). Beide Strophen sind im Inhalt

1) Vgl. Landulfi »HistoriaMediolanensis« 111, 1: in proverbium dictum

est: Mediolanum in clericis, Papja in deliciis, Roma in ediiicjis, Ravenna-

in ecolesjis MGH. SS. 8 S. 74.
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parallel und z. T. im Aufbau, sie entsprechen einander auch in der

Wortwahl (Loca vitant publica: vitant rixas publicas; quidam
poetarum: poetarum chori; student, laborant; studio, labori;

reddere opus . . .: opus faciant . . .). — Die nächstenbeiden

Strophen beginnen mit demselben Vers, in dem nur das Reim-

wort verändert ist: Unicuique proprium dat natura munus-

donum. Meine Natur läßt nicht zu, daß ich nüchtern schreibe,
sondern verlangt dazu guten Wein. Durch Wortwiederholung ist
in Strophe 16 das Nüchternseinunterstrichen (ego jeiunus — me

jeiunum — ieiunium), in Strophe 17 der Wein Ninum bonum —

tale vinum). — Die letzten beiden Strophen (18—19) variieren

die Gedanken von 16—17 und schmückensie aus. Wie der Wein,
so meine Verse — ein Gedanke, der aus Strophe 17 entwickelt

ist. Nüchtern gelingt mir nichts. Nur wenn ich satt bin und des

Weines voll, leiste ich Großes. Der Zusammenhang von 18—19

mit 16—17 zeigt sichauch in Einzelheiten, in Wortwiederholungen
wie ieiunus scribo (18) —- scribere ieiunus (16), in Anklägen der

Wortverbindungen und Wendungen wie tales versus kacjo, quale
vinum bibo (18) — versus faciens bibo vinum bonum (17) oder

auch Nasonem preibo (18) ——me vjncere posset puer unus (16).
Jn den letzten sechs Strophen (20—25) bittet der Archipoeta

Reinald um ,,gnädigeBuße«. Wieder gehören je zwei Strophen
enger zusammen. Strophe 20—21 sollen den Boden bereiten

von der negativen Seite aus: die Leute aus deiner Umgebung,
die mich anklagten, sündigen ja selber und können daher keinen

Stein auf mich werfen. Dem gleichen Zweck dienen Strophe
22—23 von der positiven Seite her: ich will den alten Lebens-

wandel lassen und ein neues Leben beginnen; dabei wird mit

Absicht»neu« betont (novj 22 — renovatus, novo 23). Mit

beidem hat er genug getan, um Mitleid und Schonung zu er-

wecken und herbeizuführen,um die er nun bittet: hab Erbarmen

mit dem Büßer, der allen deinen Befehlen nachkommen will, und

sei gnädig, wie es der Löwe seinen Untergebenen gegenüber
ift (24—25).Auch hier unterstreicht die Wortwiederholung, was

betont ist: parce —- parcit, penitenti — penitencjam, subditis —

subditos. Auchhier erinnert wieder die letzte Strophe an die erste,
wenn auch nur im äußerlichenSpiel der Worte: irarum, amarum

(25) — ira, amaritudjne (1).
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Aufs Ganze gesehen, haben wir ein Preislied auf die Freuden
des Diesseits vor uns, auf Weib, Würfel und Wein, das von

Anfang bis Ende in die Form der Beichte gekleidet ist; das Haupt-
stückbildet in der Mitte das Sündenbekenntnis mit den drei

Capitula; wie sichs gebührt, beginnt das Gedicht damit, daß sich
der Dichter als Pönitent zerknirscht und reuig zeigt, und endet

damit, daß er Besserung gelobt, um milde Strafe und Absolution
bittet. Jn diesem Hauptgedankengang sind aber noch zwischen
Sündenbekenntnis und Schluß jene umstrittenen sechs Strophen
einzufügen, das selbstbewußteBekenntnis zu seiner vom Wein-

und Speisegenußabhängigen, aber erfolggekröntenSchaffensart.
Schon vorher war gesagt (s. Strophe 10 und 13), daß ihn die Er-

regung durch das Würfelspiel besser dichten lasse und der Wein

seines Geistes Lampe entzünde.Daran schließtsich der Gedanke

der Strophen 14k19 nicht unpassend an: wenn ich im Dichten
etwas leisten soll, brauch ich Wein und Speise. Man kann auch
14—15 mit 11—12 verbunden sehen, insofern als beidemal vom

Dichtertod die Rede ist: hier der Tod des Archipoeta in der

Schenke, die ihn höchstes zu leisten spornte, dort der Tod der

andern, die sichfastend abquälen, ohne ein Werk zu vollenden.

Wie aber passen diese sechs Strophen zum Schluß und über-

haupt zum Ganzen? Nachdem sich der Archipoeta seiner Art

gerühmt hat, zuletzt damit, daß er nach Trank und Speise selbst
Ovid übertreffe und Phebus aus ihm Wunderbares spräche
(s. 18-—19),betont er in 20, er habe nun seineeigne Schlechtigkeit
selber eingestanden, was seine Anklägernicht von sichbehaupten
könnten. Das stimmt nicht zusammen: dort spricht der große

Künstler, hier der kleine Büßer, dort äußert er stolzes Selbst-
bewußtsein,hier seine Sündhaftigkeit.Das Wesentliche dabei ist,
daßwir vorher durch jene sechs Strophen ganz aus dem Ton der

Beichte herausgekommen waren, nur vom Recht auf die dem

Dichter eigne Lebensart, ihrer Überlegenheitund Leistungsfähig-
keit· hörten und jetzt unvermittelt zum alten Ton wieder zurück-

gewiesen werden. Gewiß äußert sich der Archipoeta in dieser Art

schon in Strophe 6—9, in 10 und 11—13, aber stets blieb er

bereits durch den geringen äußern Umfang im Rahmen der

Beichte: man vergaßnie, daß es der Entschuldigung einer Sünde
diente. Außerdem hatte er durch 11, 2—13,4 seine Liebe zu
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Bacchus so verteidigt, daß es keiner weiteren Ausführungenwie

in 14fs. bedurfte. Schließlichist in 14fs. der Gedanke etwas ver-

schoben. Der Dichter fordert nicht mehr guten Wein allein,

sondern auch Speise (er könne nicht schreiben ieiunus 16, njsj

sumpto cibo 18, 2, njsi prius kuerit venter bene satur 19, 2);
vorher hatte er aber nur vom Wein gesprochen. Wenn man sich
schließlichden Gedanken von 14fs. unvoreingenommen hingibt,
erwartet man in den folgenden Strophen (20ff.) nicht (oder
mindestens nicht nur) eine Bitte um Erbarmen, sondern (vor
allem) einen Appell an Reinalds Mildtätigkeit. Es klingt doch
in 14fs. im Grunde nicht viel anders als in den Bittversen an

Reinald sonst.
Umgekehrt fügt sichStr. 20 gut an 13 an; uns ist noch keines-

wegs entschwunden, daßwir uns in einem Sündenbekenntnis be-

finden; ja, der unmittelbar vorher geführte Hieb auf den ver-

wässerten Wein an Reinalds Hof (13, 3—4) wird durch mee

pravitatjs (20,1) liebenswürdig mitentschuldigt. Jetzt ist auch
me redarguunt servientes tui (20, 2) —- Und auf die Uns heute
meistens erst bewußt zu machende Wortkunst hat man, wie bei

mittelalterlichen Dichtern überhaupt,so erst recht beim Archipoeta
sehr zu achten1) — nicht mehr von redarguor (10, 1) so weit

getrennt, daß die mit der Wiederholung verfolgte Absicht über-

sehen werden kann: erst bei der zweiten Sünde hat der Archipoeta
verraten, daß eine Anklage gegen ihn erhoben wurde; jetzt, drei

Strophen später, deckt er auf, von wem dies geschah.
Demnach fallen diese sechs Strophen, was ihren Inhalt und

ihren Ton betrifft, nicht direkt aus dem Rahmen des Ganzen
heraus; aber einiges an ihnen scheint doch nicht ganz hierher zu

passen. Das wird nun durch die Gliederung bestätigt und be-

wiesen. Die eigentliche Beichte (ohne die sechs Strophen) besteht
aus fünf Teilen: drei Strophen über die eigne Unbeständigkeit,
sechsüber die erste Sünde, ecine über die zweite und drei über die

dritte, am Schluß sechs mit der Bitte, d. h. Z—I—6—s-1—I—3-l-6.Die

zehnte Strophe ist also die ,,Uabelstrophe«,die von gleich vielen

und gleich gegliederten Strophen umgeben ist, und sie ist dies

1) Vgl. W. Stach, Salve, mundi domine! (1939) besonders S. 26 und

Anm. 45.
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nicht nur äußerlich.Sie hebt sichschon dadurch heraus, daß sie als

einzige Strophe, was den Inhalt angeht, für sich steht (ihr Stoff
wird nicht über sie hinaus behandelt); auch darin bildet sie die

Mitte: sie enthält die mittelste der drei Sünden. Außerdem ist ishr
Gesicht, wie es einer »Nabelstrophe«zukommt, dem folgenden,
zweiten Teil des Gedichts zugewandt. Sie weist nicht mehr die

allgemeine Rechtfertigungsart der ersten Sünde auf (Lieben ist
Jünglingsart), sondern geht zur speziellen über (Würfelspiel er-

regt meinen Dichtergeist), die bei der dritten Sünde wiederkehrt.
Sie deutet durch das bloße redarguor voraus-auf das, was noch
zur Sprache kommen soll (s. o.).

Nehmen wir aber jene sechs Strophen mit hinein, so wird die

Harmonie des Aufbaus zerstört: 3-s—6—l—H—3-s—6-I—6.Jn dieser
25 Strophen zählendenGestalt des Gedichts steht die dreizehnte
Strophe in der Mitte; die aber läßt sich nicht irgendwie
isolieren oder sonst zur ,,Nabelstrophe«machen; dadurch kann

man nicht die zwölf Strophen davor zusammenfassen, man kann

sie erst recht nicht so einteilen wie die zwölfdanach. Aus dem Auf-
bau des Gedichts geht also nochmehr als aus dem Inhalt hervor,

daß jene sechs Strophen ursprünglich nicht in der »Beichte«

standen. Daß kein andrer als der Dichter selbst sie später eingefügt
hat, scheint die wenigstens bisher bekannte Überlieferungzu

bezeugen.

Z. Das sechsteGedicht, das an Umfang die »Beichte«übertrifft,
,,Archjoancellarie, vir discrete mentis . . .«, umfaßt nicht wie

in der Ausgabe von Manitius 33 Strophen, sondern nur 32.

Mit Recht machte J. J. A. A. Srantzen 1) darauf aufmerksam- daß
sich die vierte und fünfte Strophe im Inhalt gleich seien und die

vierte eine ,,vollständigeDublette« der fünften sei, daß in der

fünften nur Lucanus für Homerus der vierten des Reimes

wegen gesetzt sei. Da sich der Archipoeta so nicht wiederholen
könne, lägen hier zwei Sassungen vor, »aus welchen der Dichter
vielleicht keine endgültige Wahl getroffen hat, so daß eine

in den Text, die andere an den Rand gesetzt wurde. Durch Ab-

schreiber geriet letztere dann in die Strophenreihe.«Dem wider-

1) Srantzen im Neophilologus 5 (1920) S. 175f.
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sprach Otto Schumann1): der Archipoeta liebe es, »denselben
Gedanken wieder und wieder zu variieren. Das bezeichnendste
Beispiel bietet Nr. 4 (nach Grimm, 6 nach Manitius), wo Str. 4

und 5 inhaltlich in allem Wesentlichen derart übereinstimmen,
daßSrantzen eine von ihnen nur als eine, wenn auch vom Dichter
selbstherrührendeVariante wollte gelten lassen.«Diese «Varia-
tion« in Str. 4 und 5 stündeaber, wie dagegen einzuwenden ist,
einzig da, vor allem dadurch, dasz im Vergleich beidemal Virgil
herangezogen würde. Das hätte nichts mehr mit Variation zu

tun, sondern wäre kunstlose Armut. Nur zwei innerlich nahe-
liegende Beispiele mögen zeigen, wie die wirklicheVariation beim

Archipoeta aussieht. Str. 10—11 unsres sechsten Gedichts ent-

halten denselben Gedanken, in ihnen ist aber nicht nur der Aus-

druck, sondern auch der Inhalt verschieden gehalten.2) Im Ver-

gleich wird im dritten Gedicht Str. 8—9 Pavia herangezogen:
rein bleiben könne dort — niemand, heiszt es in 8, selbst ypolitus
nicht in 9; der beherrfcht die ganze Strophe 3) und gibt damit

demselben Gedanken selbst in demselben Vergleich eine andre,

künstlerischvariierte Gestalt. Dasz der Aufbau ebenfalls fordert,
hier eine Strophe zu streichen, wird sichnoch herausstellen. Nach
meiner Meinung läsztsich aber eine Entscheidung fällen, welche
Fassung in den kritischen Text gesetzt werden muß. Einmal ist es

schon wahrscheinlich, daß der Abschreiber erst dem gewöhnlichen
Untereinander folgte und dann das daneben am Rand Stehende
einfügte,daszso das Nacheinander der Strophen 4 und 5 entstand.
Zum andern erscheint mir die Fassung in 5 die bessere, die zweite.
Die vierte Strophe empfiehlt sich zwar durch das Wiederauf-

greifen von angusti (temporis) Z, 4 in angustissimo (spaoio)
und dessen Spiel mit augustarum (rerum) 4,1—2, aber nicht
durch die Tautologie constat esse verum, die den Reimzwang
zu stark hervortreten läßt. Die fünfte Strophe ist an mehr als

1) O. Schumann in Stammlers Verfasserlexikon, Die deutsche Literatur

des Mittelalters 1 (1931) 5.117.

2) Z. B. loca- publica — rian publioas et tumultus iori, andrerfeits
ist der besonders wichtige Gedanke ieiummt et abstinent nut in 11, nicht
in 10 ausgedrückt.

u) Bis zum turris Aricie, s. Srantzen im erphilologus 5 (1920) S. 173

Und E. Herkenrath im Neophilologus 10 (1925) S. 286f.

Deuqches Archiv v. 27
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einer Stelle farbiger und plastischer als die vierte: infra ciroulum

parve septimane statt angustissimo spacio dierum, korcia bella

statt seriem augustarum rerum und dazu neben dem römischen

Virgil der römische Lucan statt des bekannteren griechischen
Homer. Hinzukommt das kostbare Adverb nane in 5, 2, das man

weder mit Srantzen durch sane (,,. . . und doch genau«) noch mit

sManitius und Ganszyniec1) durch plane beseitigen darf. Zum

Substantiv nanus bildet, wie es scheint, erst der Archipoeta kühn
ein Adjektiv nanus bzw. ein Adverb name-, das uns später auch bei

Johannes de Garlandia2) bezeugt ist.3)
W. Meyer 4) behauptet, daß unser Gedicht »leider nach der

16. Strophe eine oder mehrere Strophen verloren haben muß«.
Das hat er weder hier noch späterbegründet,auch nicht in seinem
Vortrag »Der Kölner Archipoeta« (1914). Ich kann nicht mit

Srantzen als Grund W. Meyers für seine These Vermuten, daß
der Übergang zum Thema der Armut des Dichters »etwas ab-

rupt« sei; denn der Übergangerfolgt schonvon Strophe 15 zu 16;

außerdem ist pauper et mendious 16,1 gegründet auf den

Strophen 10—15, die mitbesagen, daß der Dichter so arm ist,
daß er nichts zu essen und zu trinken hat. Wie Manitius und

B. Schmeidler 5) vermag daher auch ich nicht zu sehen, daß es

irgendwie notwendig ist, hier eine Lücke anzusetzen. Auch der vierte

Vers der 16. Strophe gibt dazu keinen Anlaß, ganz gleich wie man

ihn lesen und interpretieren mag, ob Prerers) oder Propter7)

1) Ganszyniec in Münchener Museum 4 (1924) S.117.

2) Veota giganteis humoer gens nana moderna, S. Ghisalberti,
Giovanni di Garlandia, Jntegumenta Ovidii (1933) S. 16.

il) Vgl. Pippinus Nanus statt P. Brevis bei Gottfried von Viterbo,

s· »Pantheon«A: Pippinus Nanus vulgj raoione vocatus SS. 22

S.170, 44)- zuerst im »Speculum regum« 11: De Pippino Nam, Hle Carolj

Martelli (61, 25) u. ö·, auch absolut ebenda V. 1417: Nanus apostolioo

scripta subaota kaoit oder V. 1435: Ad regrm Nanum oedit ubique salus

(92), dort auch V. 1437: Corpore qui minimus —- sonst Pippinus Brevis,

auch Pius genannt, s. A. Wrackmeyer, Studien zu den Beinamen der

abendländischenKönige und Fürsten, Diss. Marburg (1936) S. 101 und Z4.

4) W. Meyer in den GGN. 1907 S.171.

5) B. Schmeidler, Die Gedichte des Archipoeta (1911) S.80.

6) So die Göttinger Handschrift und Manitius.

7) So Schmeidler, Ganszyniec und Herkenrath im Neophilologus
10 (1925) S. 287.
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te, qui cesaris integer amicus. Preter te zieht Manitius zu

V. 1: »Ohne dich, d. h. ohne deine Unterstützungkann ich, da

ich bettelarm bin, nicht dichten«— in den unmittelbar folgenden
Strophen klagt der Dichter über seine Armut und wendet sich an

Reinald, der seine einzige Hoffnung sei, mit der Bitte um Gaben.

Propter te aber verbindet man mit V. 2 und 3: »Wegen oder

durch Reinalds Tätigkeit ist der Tuscus inimjcus niedergeworfen
worden« (Schmeidler).1) Das wäre dem Hauptgedanken der

Strophe (scribere non valeo pauper et mendicus) noch mehr
untergeordnet und brauchte schon deshalb nicht etwa zwischen
16 und 17 erläutert zu werden« Unter den beiden Lesungen

. scheint die zweite den Vorzug zu verdienen, weil nur bei ihr der

Zusatz qui Cesaris jnteger amicus vollen Sinn hat ; er erklärt

nämlich,wieso Reinald dazu kommt, für den Kaiser solche Er-

folge zu erringen; dafür sprächeauch die Parallele IV, 8. Nur

schade, dasz propter nicht überliefert ist und sonst in dieser Ver-

wendung beim Archipoeta nicht begegnet (propter denarjum

vendatur 11, 38, 1), dasz diese starke Huldigung hier nicht recht
am Platze ist, eher in 1 oder namentlich in 27. Läßt sich denn

preter nicht halten? »So bettelarm kann ich nicht besingen, was

für Taten der Kaiser in Italien vollbrachte, (»auszerdich«— oder)
sondern nur dich, des Kaisers besten Sreund.«2) Er verweist also
auf dies Gedicht, das er an Reinald richtet und in dem er ihn 26f.
als den freigebigsten Kirchenfürstenund den mächtigen Staats-

mann feiert. Jetzt werden die feine Pointe des Attributs in 16, 4

und die Bedeutung der Wiederholungen (cesar Friderious —

Cesaris amicus) herausgeholt: »Ich kann in dieser Armut nicht
über den Kaiser (selbst) schreiben, sondern nur über den besten
Freund des Kaisers (nur soweit reichen jetzt meine Kräfte).«

Sonst ist noch zur Überlieferung zu bemerken, dasz gegen

J. Grimm mit Manitius in Strophe 21 zwei Verse als fehlend
anzusetzen sind. Damit kommen wir auf einen Bestand von

32 Strophen.
Jn Strophe 1 und 2 spricht der Archipoeta Reinald sein Be-

1) Über Tusous jnimious s. U. S. 416.

2) Auch VII, 27 ist soribeke mit Akkusativobjekt und zugleich mit in-

direktem Sragesatz verbunden; preter sonst: preter cetera II, 21, 3, nil

kacere preter insanjre VI, 25, 4.

278
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dauern aus, daß er nicht imstande sei, das Werk, das ihm der Erz-
kanzler auftrug, auszuführen; dafür werde ers viele Beweise
liefern können. — Jn den nächstensechsStrophen (3, 5—9) weist
er auf die Kürze der Zeit hin. Von ihnen gehören zunächstdie
ersten drei zusammen, die um den Gedanken kreisen, dasz sich ein

so gewaltiger Stoff nicht so schnellbewältigenlasse: Jch bin bereit

alles zu tun, was du willst, aber mich hast du jetzt mit einer zu

kurzen Frist belastet; eine knappe Woche reicht nicht aus, um

Kriegstaten kurz zu schildern, für die Lucan und Virgil fast fünf
Jahre brauchten; darum bitte ich dich, die Härte des Auftrags zu
mildern. Die übrigen drei Strophen dieser Gruppe sind zwei
Gedanken gewidmet, die damit verknüpft sind, da sie ebenfalls
auf Schwierigkeiten hinweisen, die die Kürze der Zeit mit sich
bringt und nicht bewältigenläßt. Der erste von den beiden um-

faßt Strophe 7 und 8: Jch kann meine Muse nicht kommandieren;
auch Helya und Helisa stand die Prophetie nicht dauernd zur Ver-

fügung; mal glücktes mir, in kurzem tausend Verse zu dichten,
bald danach will mir keiner gelingen. Die neunte Strophe bringt
den andern Gedanken: Jch musz meine Verse bessern und feilen,
um nicht ausgelacht zu werden. — Hieran schliesztsich jene um-

strittene Gruppe von sechs Strophen, die in drei Untergruppen
zu je zwei Strophen gegliedert sind (Str. 10—15): Jch brauche
trefflichen Wein und Speise, wenn ich gut dichten soll (s. o.).

Danach sind Strophe 16 und 17 durch den Inhalt miteinander

verbunden, die Armut des Dichters, auf die er durch Wortwieder-

holung aufmerksam macht (pauper et mendjcus 16, 1 —

pau-

perior 17,1, me pauperem 17,4): So bettelarm wie ich bin, kann

ich nicht die Kriegstaten Barbarossas in Jtalien besingen; ich bin

der ärmsteDichter, aber nicht durch meine Schuld. — Strophe 18

und 19 beginnen mit je einer Hälfte eines Bibelzitats (Luc. 16, 3),
mit ihm ist der zusammengehörigeInhalt beider Strophen (vgl.
auch kodere non debeo 18, 1 — nec agros colo 19, Z) bereits fast
ganz umschrieben, die Ablehnung des Dichters, Bauer, Bettler

oder Dieb zu werden: Obwohl ritterlicher Herkunft, scheute ich
die Mühen dieses kriegerischenBerufs, studierte und kann des-

wegen nicht den Acker bestellen; betteln und stehlen will ich nicht.
Strophe 20—25 vereinen sich im Inhalt, der Erfolglosigkeit

von des Dichters Klagen über seine Armut beim weltlichen und
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geistlichen Publikum. Die Laien verstehn den Sinn meiner Verse
nicht und geben mir kein Geschenk(20). Unter den Geistlichensind
die Deutschen zwar freigebig1), aber die Jtaliener haben nicht
einen Pfennig übrig (21—22). Die letzten drei Strophen dieser
Gruppe sind verknüpftin dem Thema: die Geistlichen beschenken
nur die Mimen reichlich. Die unnützen, geistlosen Leccatores

erhalten Seide und Pelz (23). Um sie sollte sich nur der Ritter-

stand kümmern und um uns die Geistlichen (zu deren Stand wir

gehören), die aber jene Esel mit Löwenfellen schmücken(24).
Die Geistlichen laden die törichtenMimen in ihr Haus, den Dichter
aber lassen sie draußen hungern (25).

Die nächstenbeiden Strophen huldigen Reinald, 26 dem geist-
lichen Fürsten und 27 dem politischen Führer; beidemal wird er

nicht nur als groß bzw. der größte gepriesen, beidemal wird auch
seine Freigebigkeit gerühmt (26,3—27,3—4). — Von dieser
Grundlage aus wagt es der Dichter im folgenden, Reinald zu

bitten und dies zu begründen.Jch bitte dich um eine Gabe, denn

ich besitze keinen Schutz gegen die Kälte (28); du bist meine

einzige Hoffnung, der ich ein langes und ruhmvolles Leben

wünsche (29); das Geld, das du mir früher schenktest,hab ich
nutzbringend angewandt, indem ich es mit einem Priester teilte,
auf daß Gott deine Taten segne (30). Brachte jede dieser drei

Strophen eine neue Begründung, warum er überhaupt bittet,
warum er sich damit an Reinald wendet, warum es sich für
Reinald geradezu empfiehlt, ihm zu schenken, so verleihen die

folgenden zwei Strophen beide der Freude des Dichters am

Weitergeben Ausdruck: Ich will freigebig sein wie du (31) und

teile gern mit vielen andern mein Hab und Gut; auch dräng ich
mich nicht wie die Mimen an den Hof (32). Dadurch, daß beide

weitere Gründe für die Bitte bringen, sind sie mit Strophe 28

bis 30 verbunden, namentlich aber mit 30, da sie ebenfalls vom

Verschenkenhandeln. Den Schlußbildet ein Gebet: Christus soll
Reinald langes Leben und Ruhm verleihen und ihm die Gabe, das

zu besingen (33). Diese Strophe steht nicht so für sich,wie es auf
den ersten Blick scheinen mag: sie knüpft in Worten und Ge-

1) Str. 21 spricht nur von viris Teutonicjs; daß Geistliche gemeint sind,
fordert der Zusammenhang; die fehlenden Verse dürften einen Hinweis
darauf enthalten haben.
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danken stark an 29 an l) und gehört so mit 28—32 zusammen zu
einer Gruppe von sechsStrophen, deren letzte sichdadurch etwas

absondert, dasz sie ein großes Gedicht beschließenmuß.
Mit dem sechstenGedicht will der Archipoeta dem Erzkanzler

klarmachen, dasz er ihm nicht, wie er wünschte,eine Dichtung,
d.h. wohl ein Epos über den oberitalienischen Seldzug Bar-

barossas schreiben kann. Damit füllt er aber nur die erste Hälfte
des Gedichts (Str. 1—17). Dies Stück hat er auch durch die Art

fester zusammengefügt,in der er den Auftrag bezeichnet. Zuerst
spricht er nur vom opus inpositum (2, 3), dann etwas deutlicher
von bella korcia (5, 2), danach wieder allgemein wie im Anfang
vom opus tantum (6, 3), erst am Schluß,beim letzten Argument,
macht er die präzisen Angaben: Que gessit in Lacio cesar

Fridericus, Qualiter subactus est Tuscus inimicus (16, 2—3). Die

ersten beiden Strophen sind nicht nur Auftakt, ihr letzter Vers

gibt auch das Thema für Strophe 3—17: Quod probare potero
multis argumentis — diese Argumente, fünf an der Zahl, er-

streckensichüber die vierzehn Strophen. Die ersten drei Argumente
beziehn sich auf die Kürze der zur Verfügung gestellten Zeit —

sechsStrophen; das vierte auf Wein und Essen, das der Dichter
zum Schaffen braucht, aber nicht besitzt, — sechs Strophen; damit

zusammen hängt das letzte Argument, das nur zwei Strophen
einnimmt: seine Armut ist so grosz, dasz er die Taten Kaiser Fried-
richs nicht besingen kann. Die erste Hälfte des Gedichts ist also
in vier Strophengruppen gegliedert: 2-l—64—6—s—2.

Jn der zweiten Hälfte des Gedichts kommt der Dichter mit

keinem Wort mehr auf das aufgetragene Werk zu sprechen; er

biegt das Gedicht um: an die Entschuldigung, dasz er den Auftrag
ablehnen muß, fügt er jetzt die Bitte um Unterstützung.Hierbei
spielen die beiden letzten Strophen der ersten Hälfte eine doppelte
Rolle: das in ihnen behandelte Motiv der Armut bildet nicht nur

den Schlußsteindes ersten Teils, sondern zugleichden Grundstein
des zweiten; die Armut ist das letzteArgument für die Ablehnung,
sie ist andrerseits die Voraussetzung für die Bitte. Trifft die oben

versuchte Deutung von preter te . . . 16, 4 das Richtige, so wäre

I) Ärchicancellarie, spes es mea solus 29, 1 — Archioanoellarie, spes

et vita mea 33. 1; Longa tibi tempora det . . ., Cuius illustrabitur dari-

tate polus 29, 3—4 — tibi tsrjbuati annos et trophea 33, 3.
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damit auf den zweiten Teil hingewiesen (s. o·). Auf jeden Sall
gibt die letzte Vagantenzeile des ersten Teils (17, 4) das Thema
an fürs Folgende: Nec me meo vicio pauperem putetis! Jn acht
Strophen, die die erste Hälfte des zweiten Teils ausmachen,sucht
der Dichter zu begründen,warum er ohne Schuld arm ist; in den

erstenzwei damit, daß er nicht Bauer, Bettler oder Dieb werden

kann oder will, in den übrigen sechs damit, daß die Laien seine
Verse nicht begreifen, die italienischen Geistlichen aber ihm nichts
geben. Jn den letzten acht Strophen preist er Reinald (2 Str.) und

richtet die Bitte um Gaben an ihn und begründet sie (6 Str.). Auch
die zweite Hälfte des Gedichts ist demnach in vier Strophen-
gruppen gegliedert: 2—s—6—s—2—s—6.

Der Aufbau des Gedichts ist klar und symmetrisch:
24764642 «ZJFHZH

Jm einzelnen weicht er besonders darin von dem der »Beichte«
ab, daß hier die ,,Nabelstrophe«fehlt (dafür ist der Schluß des

ersten Teils bereits dem zweiten zugewandt), daß zuletzt die

Gruppen vertauscht sind, statt 6—l—2wie in der ersten Gedicht-
hälfte jetzt 2—F6.Doch bricht diese Variation keineswegs mit dem

Prinzip der Symmetrie, da diese sichnur nach einem andern Glied

desselben Ganzen richtet, nämlichnach dem näherliegenden ersten
Teil der zweiten Gedichthälfte; dabei ist noch zu beachten, daß
sich, wie wir schon oben sahen, die beiden 2-t-6 der zweiten Ge-

dichthälfteenger zusammenschließen.Das Wichtigsteaber ist: die

Hauptzäsur fällt genau in die Mitte —- vor ihr liegen 16 und

hinter ihr wieder 16 Strophen; die beiden 16 sind in je 4 Gruppen
eingeteilt, viermal umfassen sie je 2 und viermal je 6 Strophen;
deren Gruppierung ist gleichmäßig.

Der Aufbau bestätigt zum ersten, daß von den 33 Strophen
bei Manitius eine auszuscheiden ist; in Betracht kommt nur 4

(oder 5). Bei 33 Strophen müßte die 17. die »Nabelstrophe«sein;
die aber läßt sichnicht isolieren, auch die vorhergehende 16. nicht,
weil beide fest miteinander verbunden sind.—Zum andern kann

jene umstrittene Gruppe von sechs Strophen nicht heraus-
gebrochen werden, weil dann kein symmetrischer Bau mehr

nachzuweisen ist. Ohne die sechs wären es nämlich 26 Strophen
mit der Gruppierung: 2-l-64—2—PZ—P6(nicht 1—l—5!)4—2—Fö;die



414 Karl Langosch,

Mitte läge nach 13 Strophen, d. i. nach der ersten Strophe in der

fünften Gruppe oder nach Str. 20. Die 20. Strophe läßt sich aber

nicht einmal von der 21.—25. trennen, geschweige denn läßt sich
danach ein solcherSchnitt ansetzen, der das Gedicht in zwei Haupt-
gruppen teilt. Außerdem wäre der inhaltlicheSprung 9 zu 16

viel zu groß und unmotiviert. Eben hat der Dichter die Kürze der

Zeit beklagt, die ihm das nötige Zeilen verwehre (9); gleich danach
würde er sich für zu arm erklären, um die Taten des Kaisers zu

besingen (16). Damit würde er das Motiv der Armut ganz un-

vermittelt auftauchen lassen. Mit jenen sechs Strophen schlägter

dagegen die Brücke zwischen 9 und 16. Schon von der dritten

Strophe an hatte er vom Dichten gesprochen: Ein großes Werk

braucht, wie Virgil und Lucan lehren, Jahre; der Dichter muß
auf die guten Stunden warten und hat Zeit zum Verbessern
nötig. Daran fügen sich jene sechs Strophen passend an: Die

meisten Dichter fasten und mühn sichab, ohne etwas Berühmtes

zu vollbringen; ich aber brauche guten Wein und Speise, um

Großes zu schaffen. Das darin zum Ausdruck gebrachte Selbst-
bewußtseinnimmt hier nicht wunder: vorausgingen ja bereits

Forderungen, die poetarum chori schwerlich vorher gestellt
hätten. Zugleich aber sagt er damit, daß er so arm ist, daß er sich
nicht Trank und Speise leisten kann; pauper et mendicus danach

folgt also wohlvorbereitet. Werfen wir schließlichnoch zum Ver-

gleich einen Blick auf die »Beichte«und die Einfügung der sechs
Strophen dort zurück!Im sechstenGedicht fällt es keineswegs auf,
daß in den sechs Strophen nicht nur vom Wein, sondern auch vom

Essen die Rede ist; im Gegenteil, hier verlangt man auch das

zweite. Vor allem fügen sichdie sechshier viel besser ein, weil im

folgenden an Reinalds Mildtätigkeit appelliert wird, was man

nach dem Inhalt und Ton der sechs erwartet.

Nicht verschwiegen werden soll, daß Nic. Spiegel betreffs des

Gedankengangs eine andere Ansicht vertreten hat.1) Jn der

,,Beichte«herrsche»ein bestimmter Plan, der mit strenger Folge-
richtigkeit durchgeführtis «, im sechstenGedicht sei »das Gefüge
dagegen viel lockerer: Strophe 1—7 enthalten Klagen des Dichters

1) U. Spieg el, Die Vaganten und ihr ,,Orden«,Programm des human.
Gymn. Speyer (1892) S. 2»4f.
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über die Größe der gestellten Aufgabe. Wie sonderbar nimmt es

sich nun aus, daß der Dichter, unmittelbar nachdem er Reinald
um Verzeihung für seine Saumsal gebeten hat, seinen Zuhörern
die Versicherung gibt, er übertreffenach dem Genusse von« Wein

alle andern Dichter. Die Verbindungsstrophen 8 und 9 vermögen

nicht den Eindruck herzustellen, daß man ein Ganzes vor sich
habe .. .« Schon die zitierten Sätze dürften genügend beweisen,
daß Spiegels Analyse nicht so sauber und zutreffend ist, daß sie
verdient, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Schon B. Schmeidler
bezeichnete das Argument als »sehr unsicher«; er schloßsich
W. Meyer an, dessentechnischesArgument »vielzuverlässiger«sei:
»und das Resultat scheint mir jetzt auch inhaltlich ansprechender
zu sein«.1)— Ludwig Laistner wollte ebenfalls die sechs Strophen
für die »Beichte« als ursprüngliches Eigentum in Anspruch
nehmen, aber aus einem andern Grund als Spiegel: in das sechste
Gedicht würden sich jene ,,zwar nicht unglücklicheinfügen, aber

doch vom Tone des Ganzen ebenso merklich abstehen, als sie zu

der Haltung unsres Gedichtes (der »Beichte«) stimmen; jener
Ton ist so ausgesprochen der der Klage über die Armut seines
Dichterleben52) . . .«. Wir aber sahen, daßjene sechs im Ton gerade
zur »Beichte«nicht recht paßten: wegen der Liebe zu Bacchus hatte
sich der Dichter schon verteidigt; in diesem Bekenntnis zu seiner
Art aber- schwingt der Gedanke mit, daß er Essen und Trinken

entbehrt, daß er damit eine Bitte an Reinald vorbereitet (s. o.).

4. Das Ergebnis lautet also folgendermaßen.Der Aufbau gibt
an Stelle der Reimwiederholung W. Meyers ein ähnlichobjektives
oder technisches Argument, dem man so viel beweisende Kraft
zutrauen darf, daß es die Frage entscheidet, wo die Verse ,,Looa
vjtant puhljca quidam poetarum ursprünglich standen.
Danach gehört diese Strophengruppe ins sechsteGedicht von An-

fang an unbedingt hinein, in die ;,Beichte«aber muß sie erst später
eingefügt sein. Das bestätigt der Gedankengang, wie ihn ein-

gehende Analyse aufzudeckenvermag.

Sür die Entstehungszeit läßt sich nur beim sechsten Gedicht
einige Wahrscheinlichkeit erreichen. Es ist zwischen Sommer und

1) B. Schmeidler in HVS. 14 (1911) S.Z70 Anm.4.

2) L. Laistner, Golias (1879) S.104.
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Winter (hao estate pavi 30, 2 —metuens krigus atque brumam . . .

28, 2). Vorausliegen musz die ZerstörungMailands (März 1162);
nur danach ist innerhalb des Zeitraums von 1159—65, den die

Bezeichnung Electus colonie (hier 26, 4) läszt,der Auftrag ver-

ständlich,ein Epos über die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien

zu dichten (16, 2f.). Der AnsatzW. Meyers scheint daher plausibel:
»Im Frühherbst des Jahres 1163, als die RückkehrFriedrich
Barbarossas nach Italien erwartet wurde und Reinald von Dassel
seinen Dichter aufforderte, ein Epos über die Taten Friedrichs
zu verfassen, welches demselben bei seiner Ankunft in Italien

überreicht werden sollte.«1)

Diese Zeit würde auch dann stimmen, wenn der Tuscus inimi-

aus (16, 3) eigentlich zu verstehen wäre. Als der Kaiser im Som-

mer 1162 den geplanten Zug nach Rom und Apulien aufgab und

sich wieder in die Lombardei zurückzog,schickteer Reinaldxmit
außerordentlichenVollmachten nach Toscana. Reinald suchte den

zwischen Genua und Pisa ausgebrochenen Krieg beizulegen und

die ganze Landschaft dem Kaiser zu gewinnen. Es glückteihm
auch, Toscana zu einem fortan kaiserlichen Land zu machen. Dort

ist er im Juli und August mehrfach bezeugt.2) 1163 vollendete

er das Werk 3) und dehnte es bis zur Mark von Ancona, bis in die

Romagna und das Herzogtum Spoleto aus. Die Annales Pisani
berichten die Größe des Erfolges: Nullus marchionum et nullus

nuncius imperii kuit, qui tam honorikice civitates Italie tribu-

taret et Romano subiceret imperio SS. 1-9, S. 249).
Reinald feierte den glücklichenAusgang durch ein glänzendes
Dankfest in Pisa am 20. September 1163. Jm Oktober zog er

wieder nach Norditalien, um am 29. am Einzug des Kaisers in

Lodi teilzunehmen. Auf diesen Gewinn der Toscana könnte der

dritte Vers der 16. Strophe anspielen, zumal damals unter

Tuscja Italien südlichder Apenninen verstanden werden konnte,
s. Otto Von Freising: tam in ulteriore quam oiferiore Italia, que

l) W. Meyer in GGU. (1907) S.170f.; vgl. W.«Stach, Salve mundi

domine! (1939) S.69.

2) R. Knipping, Die Regesten der Erzbischöfe von Köln, 2 (1901)
S.121f.

3) Von März bis September in Toscana beurkundet, s. R. Knipping
S. 124ff.
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modo Longobardia et Tuscja vocantur Chron. VIl, 14; tran-

scenso Apennino citeriorem Italiam, que modo Tusoia vocari

solet Gesta Friderici 11, 27; in ipso Apennino, ubj et urbs Roma

sita nosoitur, que modo Tuscia vocatur, . . . interior Italia iure

diota est ebenda II, 13. Da aber in unsrer Strophe Lacium un-

möglichfür die Lombardei gebraucht sein kann, hat man Lacjum

wie Tuscus als partes pro toto zu fassen.
Von der »Beichte«behauptete W. Meyer, sie sei »gut 11X2-
Jahre« vor dem sechstenGedicht entstanden l), also Anfang 1162,
und führte das in seinem Vortrag »Der Kölner Archipoeta«näher
aus: »Im Heerlager vor dem belagerten Mailand ging es natür-

lich sehr frei zu. Der Archipoeta war bei Reinald in dessen
Hauptquartier, in Pavia. Dem Erzbischof und Erzkanzler wurden

nun allerhand Ungebundenheiten des Archipoeta hinterbracht,
und so, daß sichder Archipoeta rechtfertigen mußte. Was tut er?

Jn der nächstenfeierlichen Versammlung, wo der Dichter sein

Sestgedichtvortragen mußte, bringt er eine Beichte in Versen . .« 2)

Anfang 1162 ist Reinald auch in dem nicht weit von pavia
liegenden Lodi bezeugt, auch »vor Mailand« und im März in

Pavia.3) Die »Beichte«gibt aber nur für den Ort, an dem sie
gedichtet bzw. vorgetragen wurde, einen gewissen Anhalt: Pavia,
nach Strophe 8 und 9. Die Zeitbestimmung W. Meyers ist nicht
unmöglich,sie läsztsich aber nicht bis zur Wahrscheinlichkeiter-

heben; denn es kann durch nichts gestütztwerden, daszder Archi-
poeta gerade während der Belagerung Mailands diese Verse
dichtete, wogegen sichschon B. Schmeidler 4) wandte; er kann das

ebensogut in einem andern Jahr getan haben, als sich Reinald

in Pavia aufhielt.
Drittes und sechstesGedicht berührensichim Ausdruck wie sonst

keine zwei Gedichte des Archipoeta: vir discrete mentis Vl, 1, 1

— presul discretissjme III, 6, 1 (disoretus begegnet sonst nicht
in den Versen des Archipoeta); cuius cor non agitur levitatis

ventis Vl, 1, 2 —1evis olementi . . ., de quo (koli0) ludunt venti

III, 1, Z (levitas sonst nicht ; levis sonst anders: levi verbo IX,

1) W. Meyer in GGN. (1907) S.171.

2) Ders. in GGN., GeschäftLMitteil. 1914 S. 107.

3) R. Knipping S.119f.
«) Schmeidler in der HVS. 14 (1911) S. 390.
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17, 4; III, 7 lese ich lävium corporum); virj sapientis VI, 1, 3

— viro sapienti III, 2, 1 (vir fortis et sapiens IV, 4, 1 von

Reinald; sapiens sonst anders: II, 11, 4; X, 15); veniam petentis
VI, 2, 1 — v. petenti lII, 24, 2 (venia sonst nicht in dieser Ver-

bindung: III, 6, 1; VlII, 48); quodcumque iusseris, scribam

mente leta VI, 3, 3 — keram, quicqujd iusseris, anjmo libentj

Ill, 24, 4 (iubere noch öfter, aber nie mit solchem Objekt); parce

tuo vati VI, 6, 1 —«paroatvati III, 21, 3 (sonst nie verbunden;

parcere noch zwei-, vates noch achtmal); precepti domjnici

memor VI, 27, 3 — secundum dominici regulam mandati

III, 21, 2 (sonst nur gregem dominioum II, 28, 1). Das legt die

Vermutung nahe, daß die Entstehungszeiten beider Gedichte nicht
weit auseinanderliegen. Da die ,,Beichte«ohne Frage das sechste
Gedicht an Höhe der Kunst übertrifft,ist sie wohl erst nach dem

sechstenGedicht geschaffen. Reinald ist auch nach dem 29. Oktober

1163 in Pavia bezeugt, so für den 27. November 1163 und für
Ende Mai und Anfang Juni 1164.I) Das erste Datum scheint
wegen seiner größeren Nähe passender und wurde auch von

H. Brinkmann angenommen, der damit die »Beichte«ebenfalls
zeitlich nach dem sechsten Gedicht ansetzt.2)

I) R. Knipping S.127 und 130.

2) H. Brinkmann in Germ.-Rom. Monatsschr. 13 (1925) S.108f.



Ratten und Brabanzanen
Häldnersljeereim 12. Jahrhundert
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I. Die Rotten des Kölner Erzbischofs im Kampf gegen Heinrich den

Löwen 1179 S.419. — II. Das Wort Rotte und die älteren Söldnernamen

S. 424. — III. Söldneroerbot und Söldnerverwendung S. 436. —- Iv. Der

Weg der Brabanzonen unter Wilhelm von Kamrich in kaiserlichen und

englischen Diensten 1166—1177 S.445. — V. Söldnerkrieg in Frank-
reich S. 464. — vI. Söldnerführer in englischen und französischenStaats-

diensten S.472. — v11. Ausgang, Eigenart und politische Bedeutung
des frühen Söldnertums S. 480.

I. Die Ratten des Kölner Erzbischofs im Kampf gegen

Heinrich den Löwen 1179

Während der Prozeß Heinrichs des Löwen und die Rechts-
mittel, mit denen Friedrich Barbarossa den »mächtigstenaller

Herzöge«zu Fall brachte, die Forschung seit Jahrzehnten unab-

lässig beschäftigtenund am Vergleich mit ähnlichenpolitischen
Prozessen der Stauferzeit in anderen Staaten wichtige Aufschlüsse
über die Eigenart des deutschen Derfassungsrechts und den po-

litischenAufbau des Reichs im 12. Jahrhundert gewonnen wur-

den1), hat man die kriegerischenMaßnahmen, mit denen der

Kaiser und die Fürsten dem Löwen zu Leibe gingen, wenig be-

achtet.2) Bei genauerem Zusehen geben aber auch sie manche

l) Vor allem Heinrich Mittei5, PolitischeProzesse des früheren Mittel-

alters (SB. d. Heidelb. Ak. 1927) S. 48 ff.; Ders., Lehnrecht und Staats-

gewalt (19ZZ) S. 431ff.; Ders., Der Staat des hohen Mittelalters (1940)
S.29Z ff. Zuletzt Karl-Hans Ganahl, Neues zum Text der Gelnhäuser
Urkunde (MJÖG. 53, 19Z9) S. 287 ff.

2) Den einzigen Überblick über die kriegerischen Ereignisse gibt Wil-

helm Biereye, Die Kämpfe gegen Heinrich den Löwen in den Jahren
1177—1181 (5estschk. Dietkich Schäfer 1915) S.149ff.
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bemerkenswerten Einblicke in die politischen Kräfte und Mög-
lichkeiten der Zeit und die besondere Lage Deutschlands. Den Zeit-

genossen waren sie natürlich viel spürbarer und erregten mehr
Aufsehen als die gerichtlichen Vorgänge, sind daher auch besser
bezeugt. Vor allem die Belagerung und Eroberung von Haldens-
leben, Heinrichs festestem, durch Graf Heinrich von Lippe zäh
verteidigtem Bollwerk in Ostsachsen am Einfluß der Ohre in die

Elbe 1), schien den Mitlebenden ein unerhört neuartiges und er-

staunliches Unternehmen.2) Wie der Erzbischof Wichmann von

Magdeburg im Frühjahr 1181 unter ungeheuren Schwierigkeiten,
allen Widerständen der Natur zum Trotz, ein Stauwerk anlegte
und die scheinbar uneinnehmbare Stadt mit dem Wasser der Ohre
über schwemmte und zur Übergabezwang, das wird von mehreren

Ehronisteneingehend und anschaulichgeschildertwie nur wenige
kriegerische Ereignisse dieser Zeit. Aber schon anderthalb Jahre
früher, beim ersten miszlungenen Versuch zur Eroberung dieser
Stadt, hatte man in Deutschland eine neue Form der Krieg-
führung kennengelernt, die auf die Zeitgenossen einen unge-

wöhnlich schrecklichenEindruck machte.
Nach dem Achtspruch gegen den Welfen und seiner Rachetat

gegen den Bischof von Halberstadt, den »Anstifteralles Unrechts
und aller Schandtaten gegen ihn«3), zog im September 1179 der

Magdeburger Erzbischof gegen Haldensleben. Zu seiner Unter-

stützungkam auch der Kölner Erzbischof Philipp von Heinsberg
mit einem Heer von 4000 Mann 4) — einer verhältnismäßig

I) Über seine politische und wirtschaftliche Bedeutung vgl. Ruth
Hildebrand, Der sächsische»Staat« Heinrichs des Löwen (Eberings
Hist. Stud. 302, 1937) S.247 ff. und 331ff. Schon 1166 ging der Kampf
zwischen Heinrich und seinen fürstlichen Gegnern um Haldensleben

2) Pegauer Annalen MG. SS· 16 S. 264: novaj et a seculis numquam

experta vel audita arte; vgl. auch die Chronik vom Lauterberg (Peters-
berg bei Halle) MG. SS. 23 S.158. —- Vergleichbar ist nur die Be-

lagerung Aachens durch Wilhelm von Holland im Sommer 1248: auch
da wird ein Damm gebaut, um die Stadt zu überschwemmen, vgl. Otto

Hintze, Das Königtum Wilhelms von Holland (Eberings Hist. Stud. 15,

1885) S. 24.

a) Annales S. Petri Erphesfurtenses maiores, hg. v. O.Holder- Eg g e r

(Monumenta Erphesford., 1899) S. 63.

4) Pegauer Annalen SS. 16 S. 263: quatuor mjlia ducens armatorumz

Chronik vom Lauterberg SS. 23 S. 158 (wo die beiden Belagerungen
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starken Streitmacht, da in den Kämpfen dieser Jahre zwischen
dem Herzog und seinen fürstlichenGegnern sonst gewöhnlichnur

Ritterheere von 400 Mann erwähnt werden.1) Die Truppen des

Kölner Erzbischofsaber waren keine Ritter, sondern Suszvolk,das

nicht nur durch seine Zahl, sondern mehr noch durch die Art seiner
Kriegführung Entsetzen und Schreckenverbreitete, wohin es kam.

Wenig Reiterei, aber viel zuchtloses Suszvolk bildete nach dem

Bericht eines Erfurter Annalisten2) das Kölner Heer, das in

Haldenslebens nicht unterschieden werden): quatuor enim, ut iertur,
lorjcatorum mjlia habebat. Woher Eberh. Otto, Friedrich Barbarossa
S. 105 die Angabe ,,mit 1800 Rittern und 2500 Söldnern« nimmt, sehe
ich nicht; fälschlichläßt er schon auf dem Kriegszug gegen den Welfen
zu Anfang 1178 »Söldnerbanden, die sogen. Ratten« mitziehen. — Die

spätere Überlieferung übertreibt jene Zahlen gewaltig, verrät aber

damit den nachhaltigen Eindruck jenes Kriegszugs Der Kölner Alexander
von Roes schreibt 1281 im Memoriale de prerogativa Romani imperii
(vorläufige Ausgabe von H. Grundmann in Quellen z. Geistesgesch.
d. MA. u. d. Renaiss. 2 [1930] S.30; die Ausgabe für die Staatsschriften
der MG. ist in Vorbereitung): Archiepjscopus Colonjensjs Philippus
nomine saxoniam intravit cum exercitu Germanorum Edelium Suorum,

videljcet tribus miiibus mjlitum electorum exoepth armjgeris, equitibus
et- exeroitu pedestrj, ouius non erat- numerus; et- hoo modo tribus

annis continuis Heinricum ducem impugnans jpsum penitus
exterminavit manu potenti.

1) Pegauer Ann. SS. 16 S. 263: Landgraf Ludwig von Thüringen

zieht 1179 mit 400 milites zur Belagerung von Haldensleben; ebenso
Ann. Patherbrunnenses, hg. v. P. Scheffer-Boichorst (1870) S.175
= Gobelinus Person, Cosmodromius, hg. v. M. Jansen (Veröff. d-

Hist. Komiss. d. Prov. Westfalen 2, 1900) S. 4Z. — Pegauer Ann. S. 262:

beim Vorstosz gegen Burg Bischofsheim 1178 werden über 400 ex mill-

tibus ducis gefangen; S. 263: bei Weiszensee wird 1180 der Landgraf
von Thüringen mit fast 400 milites gefangen. Auch wenn das vielleicht
nicht als genaue Zahlenangabe, sondern als typischer Mengenbegriff zu

verstehen ist, ähnlich den 400 Degen, mit denen Siegfried im Nibelungen-
lied 30, 1 die Schwertleite empfängt (vgl. Hartmann von Aue, Jwein,
hg. von Benecke-Lachmann2, 1843, S.272 zu Vers 821), so führt
doch jedenfalls der Kölner Erzbischof nach Angabe der Ehronisten die

zehnfache Menge. .

2) Mon. Erphesford. S. 63: Philippus 0010n. a-rchiep. . . . armata

mann, pauch sjquidem equifjbus, sed plurjbus indisciplinatjs predi-
tjbus terram eius invadens oppida et- civjtates quam plurjmas nimis

atrocjter devastavjt et incendjtz quodque magis adhorrendum est,
ecolesie et- monasterja temerarjo ausu hactenusque inaudit0, ipso
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Sachsen in einer bis dahin unerhörtenWeisewüsteteund brannte,
auch Kirchen, Klöster, Nonnen nicht verschonte. Der Propst Ger-

hard von Steterburg bei Wolfenbüttel muszte damals, wie er

selbst erzählt1), die seiner Obhut anvertrauten Nonnen und die

Klosterschätzein Sicherheit bringen, um sie nicht den Leuten des

Kölner Erzbischofs in die Hände fallen zu lassen. Sie kamen zwar

dann nicht in seine Gegend; aber der Ruf ihrer Schandtaten
schrecktedas ganze Land auf. Andre Geschichtsschreiberberichten
darüber mit dem gleichen Abscheu. Manche kennen auch einen

besonderen Namen für dieses Kölner Suszvolk. »Sie wurden

Rotten genannt«, schreibt ein Pegauer Mönch2) spätestenszwei
Jahre nach den Ereignissen, und sie kamen nicht nur, um hal-
densleben zu belagern, sondern ganz Sachsen aufs äußerste zu

verwüsten; das Kloster hillersleben (an der Elbe unterhalb Hal-
densleben) wie alle umliegenden Kirchen und Dörfer haben sie
ausgeraubt und auf dem Rückweg nach dem Abbruch der Be-

lagerung noch schlimmer gehaust als zuvor. Dieselbe Bezeichnung
kennt, unabhängig von den Pegauer Annalen, auch Arnold von

Lübeck3),und auch er kann sich nicht genug tun in Entrüstung

utique, ut credi fas est, jnvit0, a suis concremantur et virgines deo

dicate, infandum dictu! impudenter dellorantur et ida captive ab-

ducuntur.

l) Steterburger Annalen MG. SS. 16 S. 214: Coloniensjs episcopus
vioe domni imperatoris vastator hostjlis et impius exact-or nec coe-

nobiis neo eeolesiis paroens impietatis suae ekkieaees exseoutores de

partibus occidentis adduxit; et lieet ad nos tunc non Pervenerits.
nos sicut universam terram crudelitatis eius kama perterruit. . . .

Coaoti enim sumus deo saoratas virgines de eoenobiis suis in tutsa

Ioca deduceke, quia veraoiter auditum est- in suo transitu oOenobja

sviolentek ikkupta, et quod sine gemitu et Iacrimis non dicimus, vir-

gines sacras impudioe tractatas et- tsotius seeleris inmane Aagitium
completum esse.

2) Pegauer Ann., SS. 16 S. 262: pedites Oolonienses roten djoti.

Über die Zeit der Niederschrift dieses Teils der Pegauer Annalen, deren

Urschrift erhalten ist, vgl. Ferdinand Güterbock, Die Gelnhäuser Ur-

kunde und der Prozeß heinrichs des Löwen (1920) S. 75ff.
3) Arnoldi Chronica Slavorum II c. 11, MG. SS. 21 S. 133 (Schul-

ausgabe 1868 S. 49): Philippus Coloniensis contraeto exerojtu secun-

dam expeditionem instauravit, habens in eomitatu suo illos, quorum

secta rote dieituk.
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über diese verbrecherischen Söhne Belials, die Sriedhöfeplün-
derten, Kirchen niederbrannten und Klöster zerstörten,Nonnen

schändetenund Priester sogar während der Messe beraubten, so
dasz den Kölner Erzbischof selbst das Grauen ankam und er nie

wieder diese viros apostatas zu Felde führte.
Es ist nicht nur die üblichemoralisch-literarischeFärbung män-

chischerKriegsberichte und nicht nur parteiische Übertreibung1),
wenn die Ehronisten übereinstimmenddie schauerlichstenSchand-
taten von diesen Susztruppen Erzbischof Philipps erzählen.Un-

verkennbar spricht daraus wirklich das Entsetzen über eine vorher
unbekannte, höchst-»unritterliche«Kampfesweise von neuartigen
Truppen, die schlimmer hausten und schonungsloser das Land

verheerten, als man es auch in dieser Zeit gewohnt war und

für erlaubt hielt. Das beredteste Zeugnis dafür, dasz man es tat-
sächlichmit einer bis dahin in Deutschland unbekannten Art von

Soldaten zu tun hatte, ist der neue Name, der ihnen im Volks-

mund gegeben wurde, den die lateinisch schreibenden Chronisten
in seiner deutschen Form-, als ein Wort der Volkssprache wieder-

geben: »Rotten«werden sie genannt. Noch annähernd ein halbes
Jahrhundert später bringt Eike von Repgow in der Sächsischen

Weltchronik aus unbekannter Überlieferung die Nachricht, der

Kölner Erzbischof sei 1179 vor Haldensleben gezogen mit viktejn

hundert ridderen unde mit der rote van Burgundie unde mit

der [r0te] van sente Ylien2); und auch dem Deutschen,der Eikes

I) Die welfenfeindliche Kölner Königs-Chronik,hg. v. G. Waitz (MG.
in us. schol. 1880) S.130 sagt allerdings nur: Episcopus Coloniensis

collecto forti milite, terram ducis iterum potenter ingressus nullo

sibi resistente sine congressione pugnae pacilice rediit. Das klingt
jedoch im Hinblick auf die anderen Zeugnisse geradezu nach geflissent-
licher Schönfärberei und Verharmlosung. Die gleichfalls gegen Heinrich
den Löwen eingestellten Pöhlder Annalen (MG. SS. 16 S. 95) erwähnen
nur, daß der Kölner Erzbischof cum grandi exercitu zur Belagerung
Haldenslebens zog; ähnlich die Paderborner Annalen hg. v. Scheffer-
Boichorst S. 175. Doch auch der Erfurter Annalist (s. o. S. 421 Anm. 2)
ist nicht welfisch gesinnt, entschuldigt den Kölner Erzbischof und macht
doch aus seinem Abscheu über die Untaten seiner Truppen kein Hehl.

2).D(IS ist St· Gilles bei Arles; MG. Deutsche Chron. 2 S. 231; in

anderen Hss. steht (nach Maßmanns Ausgabe) rotte oder rutte; an

der zweiten Stelle fehlt es in vielen Hss. und in Weilands Text. —

Danach auch in der Braunschweig. Reimchronik ebd. 501 v. 3230 über

Deutsches Archiv v. 28
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Chronik ins Latein übertrug, schien der Begriff noch so eigenartig
und namenhaft, dasz er Übersetzte:exercitum eciam de Bur-

gundia, que rotte dicitur, secum habuit necnon et rottam de

terra sancti Egidii illjc secum adduxit.1) Wer sind diese Rotten?

Warum nennt man sie so?2) Wie kommt es zu ihrer Verwendung
im Kampf gegen Heinrich den Löwen?

II. Das Wort Rotte und die älteren Söldnernamen

Befragt man zunächst die Wörterbüchernach der Bedeutung
und Herkunft dieser Bezeichnung, so erfährt man, das Wort

Rotte sei entlehnt aus dem Sranzösischen,das aus dem mittel-

lateinischen, von rumpere abgeleiteten Wort rupta das Wort

rote in der Bedeutung Schar, (Heeres-)Abteilung gebildet habe;
seit dem Beginn des 13.Jahrhunderts habe es sichauch in Deutsch-
land als Lehnwort eingebürgert, »für uns zuerst in der Wetterau

1205 greifbar«.3)Dieser Ansatzist also mindestens um ein Viertel-

die Kämpfe der fürstlichen Gegner Heinrichs d. L. 1180: nach dhes

keyseres gebote X mit eyner kreftigen rote, X dhe wite gesamnet

wart, J trecketen se dhe selben var-b X dhem vurstsen nach an Dim-

ringhelantz hier ist aber Rotte bereits zu einem allgemeinen Begriff
geworden, wie auch v. 5043 zu 1198 von ritterlichen roten die Rede ist.
An beiden Stellen aber hat die jüngere Handschrift der Reimchronik das

Wort Rotte durch ein anderes ersetzt.

1) Mencken in Scr. rer. Germ. 3 (1730) S.111 und H.F.Masz-
mann, Das Zeitbuch des Eike Von Repgow (Bibl. d. Lit. V. Stuttgart
42, 1857) S.428.

·

2) Es ist natürlich ein Mißverständnis, wenn G.Rüthning, Der

Sestungskrieg und die Schlachten im deutschen Reich von Anfang des

10. bis zur Mitte des 1Z.Jh. (Diss. Halle 1880) S. ZZ die Kölner »roten«
als Beispiel für farbige Abzeichen der Truppen anführt.

3) So Ir. Kluge, Etymolog Wörterbuch d. deutschen Sprache,
11.Aufl. v. A. Götze (1934) S. 488. Auch alle Belege für das Wort

Rotte in Grimms Deutschem Wörterbuch 8 (189Z) S. 1315ff. und in

den mittelhochdeutschen Wörterbüchernvon M. Lexer 2 (1876) S. 504f.
und Benecke-Müller-Zarncke 2, 1 (1863) S. 772 stammen erst aus

dem 13. Jahrhundert, ebenso die Belege für das entsprechende englische
Wort rout bei J. A. H. Murray, A new English Dictionary 8, 1 (1904)
S.837ff. und im Century Dictionary 6 S.424f. Alle leiten Rotte

und rout von lat. rupta über franz. rot-e ab, meist ohne die Wort-
bedeutung aus dem vermeintlich zugrunde liegenden rumpere zu er-
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jahrhundert zu spät: Schon 1181 aufgezeichnet, findet sich das
Wort »rote« als deutsche, volkssprachlicheBezeichnung in den

Pegauer Annalen, und auch Arnold von Lübeck hat damals diesen
Namen gehört; kein Zweifel, die Kölner Zusztruppensind 1179
in Deutschland so genannt worden. Da aber auch die Wörter-

bücherder französischenSprache und Ducanges mittellateinisches
Glossar keine Belege aus älterer Zeit für die Worte geben, von

denen das deutsche »Rotte« entlehnt sein soll1), so hätte ich ge-

zweifelt, ob durch jene Feststellungnur der Zeitpunkt der Über-

Nahme des Wortes ins Deutsche verschoben oder nicht vielmehr
feine romanische Herkunft überhaupt in Srage gestellt wird, wenn

ich nicht von romanistischer Seite belehrt worden wäre, dasz
Manche französischeDichter des 12.Jahrhunderts, vor allem

Chrestienvon Troyes, das Wort rote allerdings schon gebrau-

klären,·nur Lexer sagt: »gleichsamBruchteil eines Heeres«. Die Etu-
Mologie bei Moriz Heyne, Deutsches Wörterbuch 2 Z (1906) 144:

»eine Abteilung rutarij, ruptarij, aus dem hinterhalt hervorbrechende
(lat. rumpere) Krieger oder Wegelagerer«, ist noch verwegener als die

ältere hilflose Erklärung: Ruptarii, qui omnia perdunt et rumpunt, die

Ducange-Sante, Gloss. 7 (1886) S. 238 aus Dominicus, De praero-

gativ. allod. anführt. Bei Ducange wird ru(p)ta und ruptarius, frz.
routier als Nebenform zu roturier = Bauer von rumpere = ,die Erde

aufbrechem Neuland beackern« abgeleitet; die so benannten Söldner

werden daher als Bauern betrachtet. Dagegen Henri Martin, Hist. de

Franc e4 3 (1862) S. 495: »Cette etymologie parait inexacte: ,routier«
vient de ,route«, bande, troupe, multitude, et le vieux mot ,route« n’est
que le celtique ,rhawd«francise«. Andrerseits hatte G. J. Vossius, De

vitiis sermonis (1666) S. 278 das Wort rutta von german. ,rot« = lat.

rota (im Sinne von ,globus hominum·) ableiten wollen, Pithou, GeneaL

des Comtes de Champagne (1772) von einem germanischen Wort

,toot« oder ,rote« = Sold.

1) Sr. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue frank. 7 (1892)
S. 250f.; E. Littke, Dict. de Ia Iangue franz. 2, 2 (1869) s.1773;
O- Bloch-W. v. Wartburg, Dict. etymoL de la langue franz. (1932)
zU routier. Auch sie alle leiten mit Sr. Diez, Etymolog Wörterbuch
d—roman. Sprachen 5 (1887) S. 276 und W. Meyer-Lübke, Roman.

etymolog. Wörterbuch 3 (1935) S. 615 das Wort rote, route und routier-

über mlat. rupta von rumpere ab. Eine seltsame Erklärung gibt E. Ga-

Millscheg, EtymoL Wörterb. d. franz. Sprache (1928) zu rout: ,,afrz.
rollte, Truppe, Menge, aus gallorom. rupta zu rumpere ,(eine Men-

schenmenge)auseinandertreiben«.«
28’««-
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chen.1) Seine französisch-romanischeherkunft scheint dadurch ge-

sichert. Dagegen kennt das Mittellatein bis zum Ende des 12. Jahr-
hunderts das Wort rupta noch nicht, von dem das französische
rote abstammen soll, und ebensowenig das zugehörigeWort

ruptarius, von dem man allgemein das französischeroutier ab-

leitet. Es wird sichvielmehr deutlich zeigen, dasz erst nachträglich
um 1200 das volkssprachliche Wort Rotte in einer bestimmten
Bedeutung latinisiert worden ist. Nachdem es die deutschen Chro-

nisten des Welfen-Prozesses noch in seiner volkssprachlichenSorm
in ihren lateinischen Text gesetzt hatten, wird von Schriftstellern
englischer, anglonormannischer Herkunft in der Folgezeit meistens
ruta oder rutta und rutarius geschrieben,in Südfrankreich,einem

provenzalischen rota und roter (rotier) entsprechend, vorwiegend
rotarius, bis sich — anscheinend von der päpstlichenKanzlei
Jnnozenz’ III. aus — die Schreibweise rupta und ruptarius

durchsetzt, die als vermeintliches Verbalsubstantiv zu rumpere so

lateinisch klingt, dasz man aus ihr unbedenklich die volkssprach-
lichen Wortformen glaubte ableiten und erklären zu dürfen. Aus

diesem mittellateinischen rupta kann demnach das französische

I) Ich verdanke diese Hinweise A. Kuhn, dem früheren Mitarbeiter

W. v. Wartburgs. Nach ihrer Sichtung finde ich rote (stets in dieser
Schreibweise) bis gegen Ende des 12. Jh.s nur bezeugt bei Beroul, Tristan
3525; Moniage Guillaume (1. Fassung) 544; Chrestien, yvain 2315, 2334,

4690, 5361, Erec 2310, 3599, Cliges 1806; Chanson d’Aspremont 5616.

Da bedeutet es aber nirgends eine Truppe oder Heeresabteilung,
sondern meist in ganz unmilitärischem Sinn eine Gesellschaft, Schar,
vor allem Gefolge; ebenso in Thomas’ Tristan-Sragment bei J. Bedier,
Roman de Thristan 1 (1902) S. 333 V. 1212ff., wo rote gleichbedeutend
mit rocte wechselt; ebd. 366 in einem andern Sragment rute; so auch
bei Simond de Sreisne. Bei Marie de Srance, Thievrefeuil 50 (hg. von

Hoepffner 1921) ist route nur durch die offenbar falsche Lesart einer

Hs. des späten 13. Jh.s in den Text geraten, s. die Ausgabe der Lais

von K. Warncke (Bibl. Norm.3 Z, 1925) und dessen Abdruck der Lon-

doner Hs., deren Lesarten auch Hoepffner (S. XXI) für besser hält:
Samml. roman. Übungstexte2 (1925). — Erst in Texten um die Wende

zum 1Z. Jh. findet sich das Wort häufiger, dann oft kaute geschrieben,
auch (nicht nur!) in militärischer Bedeutung, vgl. L’Escoufle 1071 les

tout-es des ohevaliers, 1220 une route des Normans u. ö.; Villehatdouin
s. u. S.431 Anm. 1; Guillaume de Palerne, Renaut de Beaujeu,
Histoire de Guillaume le Marechal (nach 1219, stets rote) usw. Weitere

Belege bei Godefroy.
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rote und das davon entlehnte deutsche »Rotte« und englische
rout nicht stammen, nicht nur weil rupta erst später bezeugt ist,
sondern weil sich seine nachträglicheÜbernahmeaus der Volks-

sprache in die lateinische Schriftsprache Schritt für Schritt genau

beobachten läßt. Früher aber hatte auch das französischeWort

rote nicht die Bedeutung, in der. es zuerst 1179 in Deutschland
verwendet wird, als Bezeichnung für eine besondere Art von

Truppen. Vielmehr waren nachweislich bis gegen 1180 in den

auszerdeutschen Ländern ganz andere Namen und Begriffe in

Gebrauch für jene Art von Soldaten, die man 1179 in Deutsch-
land Rotten nannte. Seitdem erst ist das Wort in dieser Be-

deutung auch in den französischenund lateinischen Sprachschatz
eingedrungen und in der Schreibweise rupta latinisiert worden.

Mag es also älter sein und aus dem romanischen Westen stammen,
damit ist noch nicht zu erklären, was unter den Rotten des Kölner

Erzbischofs zu verstehen ist, zumal da keine der bisher vorge-

schlagenen Etymologien des Wortes überzeugt. Man wird des-

halb seine Geschichte ein Stück weiter nicht nach rückwärts, son-
dern in die Folgezeit hinein verfolgen müssen, um seine Be-

deutung zu ergründen und dadurch das erste Auftreten der Rotten

in Deutschland kriegsgeschichtlichzu erläutern. Vielleicht ergibt
sich dabei für die Philologen auch mancher Fingerzeig für seine
etymologische Erklärung, auf die es hier nicht abgesehen ist-.

Zeitlich dem ältesten Zeugnis in den Pegauer Annalen am

nächstenfindet sichdas Wort Rotte in der lateinischenForm rutta

bei einigen englischen oder anglonormannischen Schriftstellern.
Jm 1. Buch De nugis curialium1), geschriebenin den achtziger

l) Walter Map, De nugis curialium I c. 29, hg. v. M. R. J ames (1914)
56: Rex noster ecjam Henrious secundus ab omnibus terris suis areet

hereseos nove dampnosjssimam sectam, que soiljeet ore confrtetur de

Christo quicquid et nos, sed faetis-multorum milium turmjs, quas

Ruttas vocant, armati penjtus a vertiee ad plantas corio, ealibe,
fustibus et ferro, monasterja villas urbes in favilla-s redigunt, adu1-

teria violenter et sine delectu perpetrant, pleno oorde dieentes ,N0n
est Deus· (Ps. 1Z, 1). Heo autem orta est in Brebanno, unde dieitur

Brebeazonum; nam in prjmo latruneuli egressj legem sibj fecerunt,
Omnino contra legen-, et associatj sunt eis propter sediejonem fugitivi,
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Jahren des 12. Jahrhunderts am englischen Hof, rühmt Walter

Map seinen König Heinrich II., weil er seine Länder rein ge-

halten habe von der neuen, nicht in Worten, wohl aber in ihren
Taten gottlos-ketzerischenSekte jener Horden, quas ruttas voeant,

die zuerst in Brabant auftraten, daher auch Brebeazones genannt
werden: Gewappnet von Kopf bis Susz in Leder und Eisen, mit

Schwertern und Streitkolben, legen sie Klöster, Dörfer, Städte
in Ascheund scheuen weder vor Notzucht noch andrer Gewalttat

zurück— herumschweifende Söldner und Sreibeuter (latrunculi
egressi), die sich rechtswidrig selbst ein Gesetz gaben, denen sich
entflohene Aufrührer, falsche Kleriker, entlaufene Mönche und

allerhand gottloses Gesindel anschlieszt.So zahllos haben sie sich
schon vermehrt, dasz sie allerwärts unbehelligt hausen und her-
umziehen können. Nur der englische König, meint Walter Map,
hat das Verdienst, diese »Rotten« «von seinen Ländern fern-
zuhalten. Wie sehr er sichmit diesem Lob vergreift, wird sichnoch
zeigen. Sein Zeugnis für diesen Namen aber, gleichbedeutend
mit der Bezeichnung Brabanzonen, bestätigt sein Landsmann

Wilhelm von Newburgh, der in seiner Geschichteder englischen
Könige um 1196X8erzählt1), gerade Heinrich 11. habe sich 1173

beim Aufstand seiner Söhne und Barone aus den reichen Mitteln

seines Staatsschatzes Söldnertruppen angeworben, stjpendiarias
Bribantjonum copias, quas rutas vocant, mit deren Hilfe er

die mit dem französischenKönig verbündeten Empörer nieder-

warf. Wohl noch etwas früher erwähnt ein anderer englischer
Chronist in den Gesta regis Henrici II.2) eine rutta Braibance

oleriei falsi, monaehi evasi et quioumque Deum aliquo modo dere-

linquunt horrendis eorum adherent oetibus. Multiplicati sunt iam

super omnem numerum, invalueruntque phaulanges Leviathan, ut

tutsi resideasnt aut errent per provincias et regna cum odjo Dei et

hominum.

1) Wilhelm von Newburgh, Historia regum anglicorum, hg. von

R.Howlett, Chronicles of the reigns of Stephen, Henry II. and

Richard I. (1884) 1 S. 172, s. u. S. 452 Anm· 1; vgl. auch 2 S. 456 zu

1195: stipendiaria milit-ia, quam rutas vocant, auf seiten Richards

Löwenherz. Über die Abfassungszeit s. Howletts Einleitung zu Bd. 1

S. xxIIIf.

2) The Chronicle of the reigns of Henrg II. and Richard I. known
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norumTeutonica, die König Philipp II. August von Frankreich
1188 in seinem Dienst hatte, aber hinterlistig entwafsnen ließ,
als er sie los sein wollte. Seitdem wird das Wort in dieser Sorm
(ruta oder rutta) den englischen Chronisten ganz geläufig.1)
Daraus hat man weiter den Begriff rut(t)arii gebildet:.so werden

die Söldner in den Artikeln der englischen Barone von 1215

genannt2), die ihre Vertreibung aus England fordern — der

Grundlage der Magna Eharta. Gleichzeitig schmähtein Gedicht
den König Johann Ohneland: Proprios indjgenas nimis de-

primebat, barbaros rutarios illis preponebat.3) Auch in der Um

1220 in Laon geschriebenen Weltchronik erzählt ein Engländer
von den condueticii Brabanciones et rut(h)arii des englischen
Königs Heinrichs II. und seiner Söhne und von der importuna
lues Rutharjorum, Arragonensium, Basculorum, Brabancio-

commonly under the name of Benedict of Peterborough, hg. von

W. Stubbs (1867) 2 S. 49, s. u. S. 479 Anm.1. Ebenso Roger von have-
den, hg. v. W. Stubbs (1869) 2 S. 345. Über das Verhältnis beider Werke

zueinander und die Zeit ihrer Entstehung (dieser Teil der Gesta wahr-
scheinlich um 1191X3) vgl. außer den Einleitungen von Stubbs: Hans
Lamprecht, Untersuchungen über einige englische Chronisten (Diss.
Breslau 19Z7) S. 235 ff.

l) Vgl. Roger von Hoveden 5, 59; Annales de Burton, hg. v. H. R.

Luard (Annales monast. 1, 1864) S.198; Matthäus Paris., Chron.
major hg. v. Luard (1874) 2 S· 421 und MG. SS. 27 S.178· Nur

in einem Brief Johanns Ohneland vom 14. Nov. 1202 steht be-

reits rupta, s. Rotuli litt. patent., hg. v. Th. D. Hardy I, 1 (1835)
S. 20b.

2) Engl. Verfassungsurkunden des 12. und 13. Jh.s, hg. v. L. Ries

(Kleine Texte hg. v. H. Lietzmann 155, 1926) S. 14 §41: Et ut rex

amoveat alienigenas milites stipendiarios balistarios et ruttakios et

servientes, qui veniunt cum equis et armis ad noeumentum regni.
Vgl. die Fortsetzung der Chronik Wilhelms v. Newburgh 2, 520: milites

et balistarii et rutores, . . . quos ipse kex promisit expellere de regno.

Jm entsprechenden § 51 der Magna Charta ist et ruttarios ausgelassen
(doch nicht in der Wiedergabe bei Matthäus Paris·, Chron. major 2

S. 604, wo auch ausdrücklich der Söldnerführer Salco genannt ist); in

den Erneuerungen der M. E. unter Heinrich III., 1216, 1217 und 1225

fehlt der ganze Artikel-

3) Chronica de Mailros, hg. v. J. Stevenson (publ. of the Ban-

natgne Club, Edinburg 1835) S. 118; vgl. S. 122 über Johann Ohne-
Illnd cum rutarjjs suis Anfang 1216,
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num et aliorum conducticiorum in Südfrankreich (1185)1);
und noch der spätere Chronist Thomas Wykes zählt zum Jahre
1264,!5 die rutarii unter allerhand Völkernamen als Söldner-

truppen Richards von Cornwall und seiner Gemahlin in Frank-
reich auf.2)

Inzwischen war der Begriff aber längstauch in den lateinischen
Sprachschatzanderer Völker eingegangen. Jn Deutschland erzählt
Caesarius von Heisterbach um 1220 mehrfach von den prae-

dones, quorum multitudo rutta vocatur.3) Von dem Nord-

franzosen Jakob von Vitry erfahren wir, dasz unter den pariser
Studenten das Schimpfwort rutarii für die Brabanter üblichwar.4)
Sogar im griechischen Osten wurde das Wort bekannt: Niketas

Choniates (um 1216) berichtet, nach der Niederlage und Ge-

fangennahme Kaiser Balduins I. bei Adrianopel (14. April 1205)
habe sein Bruder und Nachfolger Heinrich die Truppen, die frei-
willig gegen Sold dienten, »die man Rotten nannte«, gegen die

aufständischenthrakischen Städte geschickt,um sie dort nach ihrer
Willkür hausen zu lassen.5) Die Byzantiner hörten diese Be-

1) Chronicon universale anonymi Laudunensis, hg. v. A. Cartellieri

u. W.Steche1e(1909) S.23, 34, 37sf.58.
2) S. u. S. 483, Anm. 4.

3) Dialogus miraculorum II c. 2sund XI c. 53, hg. v. J. Strange
(1851) 1 S. 58 und 2 S. 307: quae rutta vulgo dioiturz Strange hat
aber auch die Lesarten tota, rot-ta, rotha verzeichnet.

4) Jacobus de Vitriaco, Historia occidentalis c. 7, hg. v. Sr. Moschus
(Douai 1597) S. 279, wo die in Paris üblichen Schimpfworte für die

verschiedenen Nationen aufgezählt werden: Brabantios viros san-

guinis u. S. 485 Anm. 2), incendiarj08, rutarios et raptores (dioe-
bant).

s) Niketas Choniates, Liber de rebus post captam urbem gestis c. 11,

hg. v. J. Becker (1835) S. 820X9—1Z; auch bei Migne, P. Gr. 139

Sp. 1008. Nicht nur sprachlich einfacher, sondern auch sachlich deutlicher
und treffender ist diese Stelle in der Niketas-Fassung des Münchener
Cod. gr. 450 fol. 2381, von der Bekker nur den Anfang als »Lesart«

gibt, ohne das Verhältnis beider Sassungen zueinander zu klären; im

Recueil des Historiens grecs des Croisades I, 2 (1875) S. 470 ist diese
Fassung nach einer Pariser Hs. unter dem Text gedruckt: Mes- Heut

roüg Es ozøeelov Oezøjzmwgölä xägöogåxozovösoar ngoacgedäpragmir-män-

x««ai-Iroesjgapreg st «as Ho 15r ai- röpoxraoaiyManche-Iowa mier »Höre-

901-, ösovoiav Zeit-reg-aüroig et; rä micrga änögxwöac was Iråp sc re Irr-cor-

öwmsckmwais-—Exesm öcongäswwah »poägzo««e»ovos» ro taro-Frass ers-gä-
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zeichnung natürlich von den Kreuzfahrerm die Konstantinopel
erobert hatten. Der französischeDarsteller dieses Unternehmens,
Gottfried von Villehardouin, spricht in der Tat beim Bericht über

dieselben Vorgänge von der rote de serjanz a cheval; ihm ist
das Wort rote bereits ganz geläufig in der Form, in der es schon
frühere französischeDichter gebrauchen, aber in der militärischen

Bedeutung, die es inzwischen angenommen hat.1) So werden

auch von französischenChronisten wie Robert von Auxerre2)
(1212) die Söldner als rotarji bezeichnet, entsprechend dem

volkssprachlichenWort, wie es in Südfrankreichvor allem wäh-
rend der Albigenserkriegegut bezeugt ist3), in denen die rot-ers

(oder rotiers) eine große Rolle spielen. Unablässigwird seit 1209

reizt-CI, oööåp rcöv däeiJngv over-erbi- åsreåuewekdates od« ärger-treu —-

Der erste Herausgeber Hieron. Wolf (Basel 1557) hielt diese (leider
unvollständige) Fassung für den Urtext des Niketas und folgt ihr meist
bei seiner lat. Übersetzung,die auch Bekkesr und Migne unter der

andern Fassung des griech. Textes abdrucken — nach Wolfs Meinung
einer nur auf sprachliche Eleganz bedachten, schwülstigen und schwer-
verständlichen Paraphrase, die nicht von Niketas stamme; s. Bekker

S. XIV und 872. Dagegenhält K. Krumbacher, Gesch. d. bgzantin.
Literatur2 (1897) S. 285 diese Fassung für eine verkürzte und ziemlich
formlose »vulgärgriechischeParaphrase unbekannten Ursprungs« des

echten Uiketas-Textes in Bekkers Ausgabe. Die vorliegende Stelle

scheint mir dagegenzusprechen. Hoffentlich wird die Frage bald in einer

neuen Niketas-Ausgabe gelöst.
1) Geoffroi de Villehardouin, La Conquäte de Constantinople, hg.

v. Wailly (1872) § 415 S. 246; diese rote de Serjanz ä- ehevaL qui
estoient de France et de Flandre et des autres terres, ist etwa 2000

Mann stark. Vgl. § 231 S. 134: 80 chevaljers que il avoit en la rote

(in anderen statt rote: eompaignie); § 347 S. 206 vindrent bien

en eele route cent ehevalier; auch § 448 S. 268 le- route. ES ist zu

beachten, daß dabei die Ritter von der ,,Rotte« (de serjan2) unter-

schieden werden, in der sie gelegentlich mitkämpfen.
2) Chronologia zu 1202X3, MG. SS. 26 S. 262 und 265 über die

Söldner Johanns Ohneland, quas Rotarios vocantz s. u. S. 477 Anm.1.

3) La chanson de la croisade contre les Albigeois, hg. v. P. Meyer
(1875X9) 1 S. 438 s. v. rotierz bes. v. 84 los roter-S, quel pais van rau-

bantz 1754 lj rotier Navar; 1965 im Toulouser Heer sind de rotere

de Navars et d’Aspes plus de M e- eaval et de L e tresz 2191 li rotier

que lo oamp deskauberent usw. Vgl. Raynouard, Lexique roman 5

(1844) S.116 und E.Levy, ProvenzaL Supplement-Wörterbuch 7

(1915) S.384.
«
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dem Grafen Raimund von Toulouse von den südfranzösischen
Prälaten und Legaten vorgeworfen, dasz er die Ketzer und die

»Rotarier«in seinem Land duldet.1) Noch bei seiner endgültigen
Verurteilung auf dem Laterankonzil 1215 erklärt Jnnozenz III.,
die ganze Welt wisse ja, dasz zur Vernichtung der Ketzer und der

ruptarii in Südfrankreichder Kreuzzug geführt werden müsse2)
— und in Deutschland setzt der Marbacher Annalist sogar die

ketzerischenAlbigenser insgesamt mit den ruptarii (oder coterelli)
gleich.3)

In der päpstlichenKanzlei bediente man sich, nachdem man

den volkssprachlichen Ausdruck sich zu eigen machte, dafür der

Schreibweise ruptarii4), die mit den Beschlüssendes 4. Lateran-

konzils auch in die Dekretalen Gregors IX. einging Z) und da-

durch für die Folgezeit maßgebendwurde. Wie schon die dem

Grafen von Toulouse von päpstlichenLegaten vorgelegten Schuld-
bekenntnisse und Eidesformeln von den ruptarii sprachen, die er

sich gehalten habe und aus seinem Land vertreiben sollte 6), wie

1) Vgl. den Bericht De facto comitis Tolosani und die anschließenden
Akten im Register Jnnozenz’ III., Migne, P. L. 216 Sp. 833ff.

2) Potthast, Reg. Ur.5009; Bouquet, Rec. 19 S. 598: Quantum
ecelesia laboraverit per predieatores et crucesignatos ad exterminan-

dum hereticos et ruptarjos de provinoia Narbonensi et partibus sibi

vieinis, totus pene orbis agnosoit.
s) Annales Marbacenses, hg. v. H. Bloch (MG. SS. in us. schol. 1907)

S. 83: ad inpugnandum Albienses, qui et Ruptarii vel Coterelli, here-

ticos seilicet de ten-a saneti Egidii.
4) Zuerst wohl im Schreiben Jnnozenz’ III. vom 28.Jan. 1204,

Ep—6, 216 Migne, p. L. 215 sp. 243ff. über Marchadekius et

Ar(naldus) vasco ruptarji im Dienst des Erzbischofs von Bordeaux,
deren Truppen auch als ruptae bezeichnet werden. An ownes de rupta
Arnaldi Gasc. schreibt Johann Ohneland am ·14. Nov. 1202, Rotuli

litt. pat. 1, 20b.

5) Jn den Statuten des Laterankonzils 1215 c. 18 (s. u. S. 485 Anm. 2)
stand wohl ursprünglich rotharij oder rottarii, s. Mansi, Collectio

Concil. 22 S. 1107; in der veränderten Form ruptarii in den Dekretalen

Gregors IX. Lib. III Tit. 50 »Ne clerici« c. 9, hg. v. E. Friedberg
2 S. 660.

.

6) Jn der ersten scharfen Mahnung an Raimund von Toulouse vom

29. Mai 1207 (Ep. 10 S.69 Migne, P. L. 215 Sp.1168) wirft ihm
der Papst vor, quod Aragonenses familiariter teoum tenens terram

devastas cum ipsisz 1209 musz er dann das Bekenntnis ablegen, quod
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die südfranzösischenSynodalakten diesen Ausdruck beibehielten1),
so gebraucht auch der zeitgenössischeGeschichtsschreiberder Al-

bigenserkriege, Peter von Vaux-Cernay, der sein Werk dem

Papst widmete, und sein später Nachfolger Wilhelm von Pug-
Laurens dieselbe Wortform2), ebenso im Norden Frankreichs
Wilhelm »der Brite« in seiner Bearbeitung Und Fortsetzung der

ChronikRigords seit 12143) und die meisten späterenChronisten.
Das Wort hatte sich in einer bestimmten Bedeutung in die la-

teinische Schriftsprache eingebürgert und dabei eine Form an-

genommen, die seine volkssprachliche Herkunft fast vergessen, ja
späterhin sogar daraus abgeleitet erscheinen ließ. Jn den frühen
Zeugnissen war es meist noch ausdrücklichals eine volkstümliche,

ruptarjos sive mainaolas tenui, Und es wird ihm als Bedingung für
die Bannlösung auferlegt, ut - Aragonenses, Ruptasrios, Cotarellos,
Bramenzones, Blaseones, Mainadas vel quoeumque alio nomine een-

seantur, de tota terra· tua et posse tuo prorsus expellas neo in alienam

terram illos immittas vel alii eoneedas nee eorum auleio tempore
ullo utarisz Migne, P. L. 216 Sp. 90f.

l) Avignon 1209 c. 10, Mansi 22 S. 789 (s. u. S. 436 Anm. 3);
Toulouse 1229 c. 36, Mansi 23 S. 202; auch in den Statuten Ludwigs IX.

für Narbonne 1228 c. 6, ebd. S. 186. Jn den Statuten von Montolieu

bei Carcassonne werden 1231 von der Steuerfreiheit ausgenommen

1atrones, raptores, rubtarii, infraetores pacis, homicidae, proditores
et haeretici, s. Martene, Thes. nov. anecd. 1 (1717) S. 967.

2) Petrus v. Vaux-Cernay, bei Bouquet, Rec. 19 S.4fo. passim
und Bibl. de la Faculte des Lettres 18 (1904) S. 18: Preterea ruptarios
mirabjli Semper amplexatus est aEeetu dietus Comes (Raimund v.

Toulouse), per quos spolialbat eeelesias, monasteria destruebat omnes-

que sibi vieinos quos poterat exheredabat. — Wilhelm Von Puylaurens
hg. v. Beyssier ebd. 18 (1904) S.125 über denselben: sed licet non in

toto, sed intanto tamen exousabilis videbatur, qui tenere secure Sua

non poterat, quem a guerra Sui quieseere non sinebantz propter quod
et de Hyspania sibi ruptasrios advoeabat, quibus lieeneiam dabat

per terras diseurrendiz auch S. 126, 132.

3) S. u. S. 470 u. 475 Anm. 1. Rupta kommt nicht in Wilhelms Prosa
vor, aber in den lateinischen Versen seiner Philippis(geschrieben1214-24),
stets in Verbindung mit dem Namen eines Söldnerführers: v, 334 und

357, Oeuvresde Rigord et de Guillaume le Breton, hg. v. Fr· Dela-

borde (1882) 2, 138: rupta Marchaderi(ea); vII, 158 Und 396 S. 182,
192: numerosa rupta Cadoei; vIII, 274 S. 220 und IX, 296 S. 260:

cum sua nulli rupta parcente Cadocusz vgl. V11, 831 S. 209 agmina
prefecit toti ruptsarica regno.
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nicht-literarische Bezeichnung gekennzeichnet worden durch die

Wendung: quas rutas vocant oder ähnlich. Später konnte man

sich diese Erläuterung sparen: »Rotte« und »Rotarier« war

gleichsam als »terminus technicus« anerkannt und geläufig ge-

worden.

Läßt diese Wortgeschichte schon erkennen, daß es sich bei den

,,Rotten« um eine ziemlich weitverbreitete und viel beachtete
Erscheinung handelt, so weisen manche bereits angeführte Zeug-
nisse doch auch darauf hin, daß die Sache nicht so neu war wie

der Name. Es bestätigt zugleich die Herkunft des Wortes aus der

Volkssprache, daß es erst von einem bestimmten Zeitpunkt an

im lateinischen Sprachschatz an die Stelle vorher gebräuchlicher
Ausdrücke trat oder gleichbedeutend mit ihnen gebraucht wurde.

Um die Herkunft und Bedeutung nicht des Wortes, sondern der

Sache zu ergründen, wird man deshalb auch auf jene Zeugnisse
achten müssen,die nicht ausdrücklichvon Rotten sprechen, sofern
sie nachweislich mit einer anderen Bezeichnung dasselbe meinen.

Englische Ehronisten kennen seit 1180 den Namen Rotten für
die Söldnertruppen, die man sonst Brabanzonen nannte.1) Ganz
ähnlich erläutert aber später Wilhelm »der Brite«, der Ge-

schichtsschreiber Philipps II. von Frankreich, den dort längst
üblichen Begriff cotherjlli: qui vulgo (!) dicuntur ruptari12);
und wirklich werden diese drei Bezeichnungen oft durchaus gleich-
bedeutend gebraucht. Eine weithin bekannte Wundergeschichte
hat sich im Jahre 1187 nach der Darstellung französischerChro-
nisten 3) unter coterelli ereignet, nach englischerDarstellung unter

1) S. o. S.428. Die von Wilhelm von Newburgh erwähnten stipen—
diariae Braibanijonum copjae, quas Rutas vocant, im Dienst Hein-
richs II. (1173) heißen in den Gesta Heinrici II. 1, 51 und 56 und

bei Roger von Hoveden 2, 47 (s. u. S. 452 Anm. 2) einfach Bra(i)bancenj,
in der anon. Chronik von Laon S.23 rutarjj, bei Roger von Wendower,
Slores Hist. hg. v. H. G. Hewlett (1886) 1 S. 96 sui Brebantji et

ruptariiz vgl. U. S. 453 Anm. 2.

2) Rigord § 23 S. 36, Wilhelm Brito § 28 S. 182; an mehreren Stellen,
wo Rigord von coterelli spricht, fügt Wilhelm hinzu: give ruptarii,
s. Rigord § 105 und 123, Wilhelm § 79 und 94. Über das Wort Coterellj

s· u. S. 449 Anm. 2.

Z) Rigord §2Z S.36; Stephan von Bourbon § 130, hg. v. A. Lecog de

la Marche, Anecdotes historiques (1877) S.111.
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den Braibanceni regis Angliae stipendiarii1); ein deutsch-
französischerVertrag von 1171 spricht von Braubantiones sive

cotere1112); der Söldnerführer Mercader im Dienste Richards
Löwenherz heiszt bei manchen englischen Chronisten3) princeps
Brebanciorum, bei anderen 4) princeps Ruthariorum und in der

Chronik deS Franzosen Rigord dux cotarellorum, waS sein
Bearbeiter Wilhelm erläutert: qui imperat cotarellis sive

Ruptarijs.5) Auch noch manche andre Bezeichnungen für solche
Söldnerscharen waren gleichzeitig in Gebrauch. Gaufred von

Bruil, der Prior von VigeoiS in Aquitanien, reiht einmal zu

Anfang der achtziger Jahre «deS 12. Jahrhunderts eine ganze
Kette von Namen aneinander, die der Volksmund jener Land-

plage gab, wie sie die Vorfahren seit der Normannenzeit nicht
erlebt hatten.s) Die Bezeichnung Rotten oder Rotarier ist da

noch nicht darunter. Dasz daS nicht nur eine Vergeszlichkeit deS

Chronisten oder ein Zufall der Überlieferungist, wird gleichsam

1) GervasiuS von Canterburg, hg. v. W. Stubbs (1879) I S. 369 =

MG. SS. 27 S. 304; s. u. S. 473 Anm. Z.

2) S. u. 5.450.

3) Roger von Wendower 1, 245; Hoveden 4, 16: princeps net-andac-

gentis Bribancenorumz Radulfus de Diceto, Ymagines hist. hg. v.

Stubbs (1876) 2, 152 = MG. SS. 27 S. 285: nepharjis Brebantinorum

vallatus catervis.

4) Magna Vita S. hugoniS ep. Lincoln. hg. v. J. S. Dimock (1864)
S. 264, vgl. S. 393; Anon. Laudun. S. 58; Matthäus Paris., Hist. Angl.
MG. SS. 28 S. 396.

5) Rigord § 105 S. 132, Wilhelm Brito § 94 S. 202.

6) Bouquet, Rec. 12 S. 447 = MG.SS.26 S· 203: Immisit deus

in Aquitaniam hostes orudelium populorum, quales patres nostri non

viderunt a- tempore Normannorum: Primo Basouli, postmodum Theuto-

tonioi, Flandrenses et, ut tust-ice loquar, Brabansons, Eannuyeks,
Asperes, Pailler, Navar, Turlannales, Roma, Cotareh Catalans,

Aragones, quokum dentes et arma omnem pene Aquitaniam cor-

roserunt. — Teutonioi und Basculi alS Söldnernamen auch im Donau-

efchinger Briefsteller, s. A. Cartellieri, Philipp II. August 1 (1899)
Beilagen S.124. Vgl. H. DupleS-Agier, Chroniques de St.-Martia

de LimogeS (1874) S. 193 zu 1203: Basculi et- Ruptarii, qui populum
et terram vastabantz Robert von Totigny, Chron. zu 1179 (f. u. S. 461

Anm. 1): Bascli et Navarenses et Brebenzonesz Anon. Laudun. O·

S. 429 f. 1181 klagt der Abt Stephan von Ste-Genevieve, dasz Coterelli,

Basculi, Arragonenses den Reiseweg nach TOUloufe Unsichek Wucher-,
i- u. S.464 Anm.1.
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offiziell bestätigt durch die Statuten des Z. Laterankonzils von

1179, das bei Strafe des Kirchenbanns verbot, solche in einem

Atem mit den Ketzern genannte Söldner anzuwerben, zu dulden

oder zu unterstützen.Um zu sagen, wer damit gemeint sein soll,
müssenauch die Konzilsakten eine ganze Reihe von Namen auf-
zählen, die für sie üblich waren: Brabantiones, Aragonenses,
Navarii, Bascoli, Coterelli, Trjaverdini.1) Spätere Chronisten
erst können den Inhalt des Beschlusses mit dem inzwischen ge-

prägten Begriff kurz zusammenfassen: De ruptariis et Brebantijs
praedonibus, oder: Contra coterellos sive ruptari082), und eine

Provinzialsynode in Avignon 1209; die jene Konzilsbestimmung
einschärft,verdeutlicht sie für ihre Zeitgenossen, indem sie jener
Namenreihe das Wort ruptarii einfügt.3)

III. Söldnerverbot und Söldnerverwendung

Der Kölner Erzbischof Philipp von heinsberg war auf dem

Laterankonzil in der Sastenzeit 1179 nicht zugegen.4) Von seinen
Beschlüssenmuszte er aber zweifellos Kenntnis haben, als er im

September des gleichen Jahres die Susztruppen in Sold nahm
und nach Sachsen marschieren ließ, die man damals in Deutsch-
land Rotten nannte. Dieser vorher nicht bezeugte Name konnte

ihn und andere gewisz nicht darüber hinwegtäuschen,daß es sich

1) Mansi 22 S· 232 c. 27 De haereticis; in der Wiedergabe der Kon-

zilsbeschlüssein den Gesta Henrici II. 1, 228 ist das nur in Frankreich
übliche Coterelli und das sonst nirgends bezeugte Triaverdini weg-

gelassen; in der Verkündung des Beschlusses durch den Erzbischof von

Narbonne im Nov. 1179 bei Devic-Vaissete, Hist. gen. de Languedoc
8 (1879) S. 341 statt des letzten Wortes: et servientes extranei et la-

trones elam vel publjee aliena bona impedjentes.
2) Roger von Wendower 1, 118; Matthäus Paris., Chron. major,

hg. v. Luard 2 S. 310; Alberich von Troisfontaines, Chron. MG. SS.

23« S. 855.

3) Mansi 22 S. 789 c. 10 Quia vero per Aragonenses, Brabanzones,

Baselones, Ruptarios Seu quoeumque alio nomine eenseantur, mal-

totiens discordia et perturbatio et rapina generantur in terris, de

ipsis ad memoriam revoeamus quod ab . . . Alexandro contra ipsos
noseitur constitutum.

4) R. Knipping, Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter

2 (1901) Nr. 210 Anm.1.
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dabei um ganz dieselbe Art von Söldnern handelte, deren Ver-

wendung soeben auf dem Konzil feierlich Verboten und mit dem

Bann bedroht worden war, — die man übrigen-sbald allerwärts

Rotten nannte. Schwerlich sind dem Erzbischof auch erst nach-
träglich durch eigene Erfahrungen die Augen aufgegangen über
die wüste Kampfesweise dieser Truppen. Denn was man da-

mals in Deutschland an Schandtaten und Ausschreitungen der

Kölner »Rotten« erlebte, das war man anderwärts Von den

Brabanzonen und Coterellen auch vorher schongewohnt. Immer

wieder waren dieselben Klagen über sie zu hören: daszsie Klöster
ausraubten, Kirchen niederbrannten, Nonnen schändeten,nichts
und niemanden verschonten, vor allem aber rücksichtslosauf Beute

ausgingen und plünderten.1) Eben wegen ihres heidnisch-wilden
Treibens und Raubens unter den Christen hatte das Lateran-

konzil ihre Verwendung verpönt.2) War dieses Verbot zunächst

1) Die Söldner heißen oft praedones (oder auch raptores, im Wort-

spiel mit ruptores = ruptarii), weil sie auf Beute (pra-eda-!) aus-

gehen-; es gibt ein falsches Bild, wenn man das mit »Räuber« über-

setzt. Vgl. Robert von Auxerre MG. SS. 26 S. 265 über die besiegten
Rotarii Johanns Ohneland: ita kit, ut qui saepe djuque regionibus
predas abegerant-, darentur in predam, eorumque predatio
Heret vietoribus oopiosa ditatioz vgl. u. S.465 Anm.2 Und S.475

Anm. 3; Annalen von St. Aubin, hg. v. Halphen, Recueil d’Annales

angevines (1903) S. 33: Rex Angliae ruptores, imo raptores . . . de

bonis et rebus ad eoclesias pertinentibus pro stipendiis exeerabiliter

investiij Mehrfach stellt Johann theland Geleitsbriefe aus für
homines oder servientes der in der Gascogne kämpfenden Söldner-

führer Martin Algais und Lupescair, die deren Beute nach der Nor-

mandie bringen, s. Rotuli litt. pat. I 15b, 17b, 21, 21b, 24. Auch
Jnnozenz III. meint in seiner Sriedensmahnung an die Könige von

England und· Frankreich vom 26. Mai 1203 die Soldtruppen, wenn

er schreibt (Migne, P. L. 215 Sp. 65): dum nee regionj neo sexui

paroitur, . . . illae prostituuntur . . ..v01upt-ati praedonum, quae

virginitatem suam voverant virgjnitatis auctori. — Übrigens heißt
ja auch latro nicht Räuber und Dieb, sondern Sreibeuter, auf Beute

ausgehender Söldner; so schon bei der berüchtigten Merseburger legio
oolleeta ex latronibus Heinrichs I., Widukind II, Z, vgl. R. HOItzMann
in Sachsen und Anhalt 16 (1940) S. 338.

2) Mansi 22 S. 232: qui tantam in Christianos immanitatem exer-

0ent, ut nee eeelesiis, nee monasteriis deferant, non vjduis et pupjllis,
non Senibus et pueris neo ouilibet pareant aetati aut sexui, sed. more

Paganorum omnja perdant et vastent.
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durch den Söldnerkkiegin den Ketzergebieten Südfrankreichsver-

anlaszt und dagegen gemünzt, so sollte es doch allgemein gelten,
und es war tief in der christlichen Kriegsethik begründet.1)Galt

es doch als ein Wort Augustins, das auch ins Kirchenrecht Ein-

gang fand: Kriegführen sei keine Sünde, um der Beute willen

Krieg führen aber sei Sünde. Rauben und plündern war die

Sünde des Kriegsmanns. Die christliche Ritterethik hatte sich
diesen Grundsatz zu eigen gemacht. Nicht auf Beute auszugehen,
war eines ihrer obersten Gebote. Gerade darin unterschieden
sich.jene Söldner am auffälligsten von den Rittern — Beispiele
werden das noch zeigen, — daszsie nicht um der Ehre, des Ruhmes,
des Friedens willen kämpften oder für kirchlichanerkannte Ziele,
sondern des Gewinns, der Beute wegen. Nicht nur, dasz sie ihren
Waffendienst verkauften und besolden ließen, um vom Krieg zu

leben — das gab es auch früher schon, ohne daß dagegen kirch-
liche Einwände laut geworden wären; ja, das Reformpapsttum,
Vor allem Gregor VIl., hatte selbst zu dieser Waffe gegriffen.2)
Die Brabanzonen, Coterellen oder Rotten aber waren dafür

berüchtigt, dasz sie sich auch nicht — der biblischen Weisung an

die Kriegsleute gemäsz(Luc. 3, 14) — genügen lieszen an ihrem
Solde, sondern raubten und plünderten, was ihnen in den Weg
kam, zumal da sie gar nicht in einem dauernden Soldverhältnis

standen. Dabei waren Kirchen- und Klosterschätzefür sie die

mühelosesteund reichste Beute, und das hat den Haß und Ab-

scheu der Geistlichkeit und mönchischerChronisten gegen diese
Art der Kriegführung besonders verschärft.Aber auch die Laien-

gewalten stimmen oft genug mit ihnen in die moralische Ver-

urteilung dieser Söldnerbanden ein. Nur ganz selten ist ein Wort

zu ihren Gunsten zu hören. Jhre Verwendung im Krieg galt als

anrüchig, verwerflich, unzulässig. Das Laterankonzil zog nur

feierlich und öffentlichdie Folgerung daraus, indem es sie zur

»verbotenenWaffengattung«erklärte.

1) Zum folgenden: Carl Erdmann, Die Entstehung des Kreuzzugs-
gedankens (1935) S. 15f·, 235 ff. Militare non est delictum, sed propter

praedam militare pecoatum est im Dekket Gkatillns C. 23 q. 1 c. 5,

Friedberg 1S.893.

2) Erdmann S.143f., 196, 250ff.; Paul Schmitthenner, Das

freie Söldnertum im abendländ. Jmperium des Mittelalters (1934),
bes. S.50ff.
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Trotz alledem haben aber diese verpönten Truppen nach wie

vor im Dienst der politischen Mächte eine beträchtlicheRolle ge-

spielt. Es zeigte sichauch damals, wie schwersicheine Waffe von

der erlaubten Kriegführung ausschlieszen liesz, wenn sie sich als

wirksam erwies, Schwächender bisherigen Kampfesweise behob
und beim Gegner ausnutzte, und wenn sie tatsächlichzur Ver-

fügung stand. Hat doch sogar Alexander llI. selbst, nachdem er

auf dem Laterankonzil das Verbot gegen die Söldnerwerbung
verkündet hatte, ein Heer von über 20 000 Brabanzonen in seinen
Dienst nehmen wollen, wenn auch zum Kampf gegen Ketzer und

Heiden in Spanien und vielleicht in der Absicht, sie dadurch von

den europäischenKriegsschauplätzenan den Binnenfronten der

Christenheit zu entfernen.1) Und was Philipp von Heinsberg 1179

in Sachsen tat, muszte sich später auch ein Erzbischof von Bor-

deaux von Jnnozenz III. vorwerfen lassen: dasz er Söldner-

führer mit ihren Rotten ins Land kommen und plündern ließ;
er behauptete sogar, vom Papste dazu ermächtigt zu sein.2)
Ebenso wurde 1204 der Erzbischof von Narbonne beschuldigt,
dem Verbot des Laterankonzils zuwider einen Söldnerführermit

seiner Truppe bei der Bergung ihrer Beute aus Kirchen und

Klöstern begünstigt zu haben.3) Auch in den Albigenserkriegen,
die sich mit gleicher Schärfe gegen den ketzerfreundlichenAdel

Südfrankreichswie gegen die für ihn kämpfendenSöldnerrotten

richteten 4), hat der Vorkämpfer der kirchlichenSache, Simon von

Montfort, selbstnicht auf den Einsatz solcherSöldnertruppenver-

zichten können 5); die verketzerten Bürger von Toulouse schrieben

1) Gesta henrici II. 1, 276; s. u. S.463 mit Anm.1.

2) Ep. 6, 216 Migne, P. L. 215 Sp.243ff., s. o. S.432 Anm.4.

3) Ep. 7, 75 ebd. 355f.
4) S. o. S. 431f.
E) Brief Simons von Montfort an Jnnozenz III. 1209, Migne,

P. L. 216 Sp. 141f.: A terra illa proceres terrarum, qui ibi in expe-

ditionem super haereticos oonkiuxerant, me fere solum inter inimicos

Christi . . . cum non multo milite reliquerunt· . . . 0p01tet Siquidem
me oonduoere solidarios, qui mecum remanserunt grandiori pretio
quam in aliis guerkis. vix enim possum aliquos retinere nisi duplioi
remunerentur remuneratione. — Der Söldnerführer Martin Algais,
Spanier oder Provenzale, einer von vier Brüdern, gran raubador e

Fremden die etwa 1000 raubadors zu Pferde und 2000 zu Fuß führten

Deutsches Archiv v. 29



440 Herbert Grundmann,

dem König von Aragon eine bewegliche Klage, daß jene zu lihrer
Verteidigung geworbenen Rotten, um derentwillen sie ver-

wünscht Und gebannt würden, von ihren kirchlichen Gegnern
ihnen abspenstig gemacht und in Sold genommen würden und

plötzlichsündlos erschienen, wenn sie nur die Sront wechselten.1)
Wie hätten da nicht weltliche Gewalten erst recht dieses Kampf-
mittel für ihre Zwecke nutzen sollen?

Allen voran steht dabei der große englische König Heinrich II.,
den sein eitler Lobredner Walter Map ausgerechnet deshalb
rühmt, weil er die verfluchten Rotten und Brabanzonen von

seinen Ländern ferngehalten habe. Jm Anfang seiner Regierung
hatte er allerdings die auswärtigen Söldner aus England ver-

trieben, die sein schwacherVorgänger Stephan zum Kampf gegen
den Anhang der Kaiserin Mathilde über den Kanal geholt hatte
und deren Führer Wilhelm von ypern, der natürlicheSohn eines

flandrischen Grafen von Loo, sein einflußreichsterRatgeber ge-

wesen war. Diese Flandrenses werden von den Zeitgenossen schon
ähnlich geschildert wie später die Brabanzonen und Rotten.2)

(s. Raynouard, Choix des poesies orig. des Troubadours "5, 1820,
S. 95), früher im Dienst des englischen Königs (s. u. S.477), kämpft
1211 auf seiten Simons von Montfort, läßt ihn aber im Stich und

tritt in den Dienst Raimunds von Toulouse, bis er 1212 von Simon

gefangen, zu Tode geschleift und aufgehängt wird; Chanson de la

croisade contre les Albigeois v. 1975, 2142 und 2454ff., vgl. P. Mey ers

Ausgabe 2 S.109 Anm.; Petrus von Vaux-Cernay c. 56, Bouquet,
Rec. 19 S. 65.

I) Devic-Vaissete, Hist. gen. de Languedoc 8 (1879) S. 619 vom

Jahre 1211: Neo taoendum quantum inique, quantum perperam nos

tractet pastorum severitas, qui pro rutariis et- equjtatsjbus, quibus
mortse deickendimur, abhominantur et exeommunioant, cum eosdem

nobjs surripiant oerto eonductos precio, et- dumtaxat nostrum etkun-

dant sangujnem, a« peeeatis omnjbus illos absolvere non verentur.

2) Wilhelm von Malmesbury, Hist. nov. hg. v. Stubbs (1889) 1

S. 540: Curtebant ad eum (Stephan) ab omnium gener-um miljtibus

et- a levis ermaturae hominibus, maxjme ex Flandria et- Brit-antrie-

Ekat genus hominum rapacissimum et violentissimum, qui nihjl

pensi haberent vel oimiteria frangere vel eoelesjas exspoliare, religiosi
quin etjam ordinis viros non solum equjs proturbare, sed et in cop-

tionem abduoere; ebd. 561: sub stephano plures ex Flandria et

Britannia rapto vivere assueti spe magnarum praedarum Angliam
involabant. Wilh. v. Newburgh 1, 101: qui ex gentjbus exteris in
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Dem ersten plantagenet aber, der sie mit ihrem Führer aus

England verjagte1), ist es später nicht erspart geblieben, selbst
solcheSöldnerbanden ins Land zu führen, da sich seine Gegner
derselben Waffe bedienten.2) Vor allem aber hat er seine Sest-
landskriegevorwiegend mit Söldnern geführt. War es doch für
ihn geradezu ein politischer Grundsatz, statt seine Lehnsleute
dafür aufzubieten, lieber Soldtruppen zu werben. Nach der Dar-

stellung seines SchatzmeistersRichard Sitz-Mal im Dialogus de

Scaccario war sein ganzes wohlgeordnetes Sinanzsystem darauf
zugeschnitten, die Vasallenpflichten durch Geldsteuern abzulösen,
Um Soldheere mieten zu können.3)Ein zeitgenössischerChronist
hat das verständnisvoll erläutert: Als der König 1159 gegen

Toulousezog, dessen Graf Raimund von St. Gilles sich seiner
Lehnshoheitnicht fügen wollte und Rückhalt am französischen
König suchte, da habe Heinrich Il. nur wenige Barone mit sich
geführt, aber zahllose Söldner; denn in Anbetracht der weiten

Entfernungund der Schwierigkeit des Wegs habe er den Land-

adel und die Bürger und Bauern nicht bemühenwollen und nur

Angliam sub rege stephano praedarum gratia tanquam ad militan-

dum oonkiuxerant, et maxime Flandxenses, quorum magna tunc Anglja
incubabat multitudo. Gervasius von Canterbury hg. v. Stubbs (1879)
1- 105 zu 1138: Asoiverat de Flandria milites et- pedites multos et

maxime quendam Willelmum de Ypra, qui quasi dux fuit et prin-
Ceps eorum; huius concjliis rex maxime contidens . . . Vgl." J. J. De

Smet, Notice sur Guillaume deres ou de Loo et les compaignies
franches du Brabant et de Ia Flandre, Nouv. Mem. de l’Ac. r. des

sciences et belles-lettres de Bruxelles 15 (1842); Kote Norgate, Dic-

tionary of National Biography 61 (1900) S. Z56ff.; E. de Borchgrave,
Biographienationale de Belgique 8 (1884X5) S. 436sf.

Jl) Gervas. v. Canterb. 1, 161; Wilh. v. Newburgh a. a. O.; Radulfus
de Diceto, hg. v. Stubbs 1 S. 297; Annales de Waverleia, hg. v. Luard

(Ann. monast. 2, 1865) S.236.

2) S. u. S.453f.
a) Dial. de Scacc. I c. 9, hg. v. A. Hughes (1902) S. 98f. wird das

Sclltagium erläutert: Fit interdum, ut jmminente vel insurgente in

kegnum hostium machinatione deoernat rex de Singulis feodis mi-

Htum summam aliquam solvi, . . . unde militibus stipendiaria vel

donativa suooedanti. Mavult enim prinoeps stjpendiarios quam do-

mesticos belliois opponere casibus. Heo autem summa, quia nomine

Scutorum solvitur, scutagium nunoupatur.
29«
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von jedem Lehen eine Abgabe erhoben.1) Wenn berichtet wird,
dasz der König diesem zahlreichen Heer auf dem Zug gegen

Toulouse streng gebot, den Einwohnern des Landes nichts ge-

waltsam zu nehmen, sondern sich das Nötige mit ihrem rechten
Lohn zu kaufen2), so traute man ihnen offenbar schon damals zu
und wollte ihnen wehren, was man später von den Brabanzonen
und Rotten gewohnt war, wenn diese Namen hier auch noch
nicht genannt werden. Es kam damals nicht zum Schlagen, da

sich Heinrich Il. mit Ludwig VII. unter kaiserlicher Vermittlung
einstweilen über Toulouse verständigte. Was dann aus seinen
Söldnern wurde, ist nicht bekannt. Erst vierzehn Jahre später
brauchte er wieder solche Truppen im Kampf gegen seine auf-
ständischenSöhne und Barone und den französischenKönig.

Inzwischen hatten sich aber die Söldnertruppen bereits auf
einem anderen Schlachtfeld bewährt —- im Dienst Kaiser Fried-
richs I. Als Barbarossa im Oktober 1166 zum drittenmal über

die Alpen ging, um die seit sieben Jahren strittige Papstfrage
mit dem Schwert zu lösen,obgleich er diesmal weder den mäch-

tigen Sachsenherzog Heinrich den Löwen noch dessen fürstliche
Gegner zur Teilnahme an der Heerfahrt gewinnen konnte, da

nahm er anderthalbtausend ,,Brabanzonen« in seinen Sold.3)

1) Robert von Torigni, Chron. hg. v. Howlett (Chronicles of the
reignS of Stephan . . . 4, 1889) S. 202: Rex igitur H. iturus in expe-

djtionem praedictam et eonsiderans longitudinem et- diffieultatem

viae, nolens vexare agrarios milites nec burgensium neo rusticorum

multitudinem, sumptis LX solidis . . . de feudo uniuseuiusque lorieae

. eapitales bat-ones suos cum pauois secum duxit, solidarios vero

milites innumeros.

2) Chron. univ. anon. Laudun., hg. v. Cartellieri-Stechele S. 6

fälschlichzu 1162: Rex collecto exercjtu eopioso ipsam urbem Tolo-

sam obsedit. Suis districtius preeepit, ne quidquam ab jndigenis per

violentiam toller-ent, set- iusta mereede sibi neeessaria compararent.

3) Vincenz von Prog, MG. SS. 17 S. 683: Von Jmola aus schickt
der Kaiser im März 1167 die Erzbischöfe von Köln und Mainz und

den eben neu ernannten Kanzler Philipp von Heinsberg cum plurima
militia et Brabantjnis, quos mille quingentos habebat, versus Roma-m

ad preparandam exereitibus suis viam. Qui tamquam piseatores
optimi domini per Lombardiam rete suum extendentes . . . dummer-a-

bilem predam marcarum ad stipendia militum eeperunt. Jn den Mag-
deburger Annalen MG. SS. 16 S. 192 heißen die Söldner Flan-
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Während der Kaiser Ancona belagerte, zog der ErzbischofChri-
stian von Mainz mit ihnen durch TuSzien gegen Rom und kam

am 29. Mai 1167 eben zurecht, um Rainald von Dassel auS seiner
bedrängtenLage bei TuSculum zu befreien und den entscheidenden
Schlag gegen die römischeÜbermachtzu führen. Multum erant

fortissimi, rühmt der Lodeser Ehronist Otto Morena die Bra-

banzonen und schildert nach Augenzeugenberichten, wie sie den

Römern die schwerstenVerluste beibrachten.1) Rainald von Dassel
selbsthebt in seinem Siegesbericht ihren Anteil am Erfolg ge-

bührendhervor, ohne dabei freilich sein ritterlicheS Überlegen-
heithefühlzu verhehlen: Die Brabanzonen wurden zunächstvon

der vielfachenÜberzahlder Römer geworfen; erst alS die kleine,
glanzvolleSchar der Kölner Ritterschaft wie der Blitz dazwischen-
fUhr,kam ihre Flucht zum Stehen, und sie verfolgten unaufhaltsam
die weichenden Römer biS vor die Tore der Stadt. Alle Beute

aber an Waffen und Zelten-, Pferden und Eseln, Kleidern und

Geld wurde den Brabanzonen überlassen,während die Ritter

sichmit dem Ruhm deS SiegeS begnügten.2)Seitdem ist von dieser
Brabanzonentruppeim kaiserlichen Heer nicht mehr die Rede.

Ob sie im August 1167 mit von der römischenSeuchenkatastrophe
betroffen oder vorher entlassen wurde, ist unbekannt. Ein eigener
Führer dieser Söldner wird dabei nirgends erwähnt.

Zehn Jahre später aber wird im französischenLimousin bei

drenses et Brabantinj, in der Kölner Königschronik (hg. v. Waitz
S. 117) sakiantes, angeblich 500 Mann, bei Otto von St. Blasien c. 20

(hg. v. A. Hofmeister 1912 S. 23) sariandi octingenti ad bellum in-

structissimi.

I) Das Geschichtswerk deS Otto Morena, hg. v. F. Güterbock,
MG. SS. N. S. 7 (1930) S. 196 und 198f.: super quos (die Römer)
Teutonioj atque Braibenzones ceterique principes viriliter jrruentes

ackiterque eos persequentes, sicutvmihi ab ipsis Romanis postea in

vekitate relatum est, ultra duo mjlia ex ipsis Romanis interfecti Stint-;

maiorem vero partem ipsorum Barbenzones jnterfeoerunt.

2) Sudendorf, Registrum 2 (1851) S.147f. an die Kölner5 J. Sr.
Böhmer, Acta imperii (1870) S.599 an die Lütticher; danach auch
in den Gesta abbatum Trudonen5., Contin. 11, Z MG. SS. 10 S. 351.

AM Schluß deS Bericht5: Omnia vero tentoria Romanorum, arme-,

IOkioa,vestes, equi, muli et asjnj cum omnia pecunia, quam adduxerant

in praedam Brabantjnorum et Servientium cesserunt, mjljtibus solum

Victoria gloriose celebrantibus.
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Malemort eine Brabanzonentruppe vernichtet, deren Führer
Wilhelm, ein ehemaliger Kleriker aus der Nähe von Kamrich
(Cambrai), einst unter Barbarossa mit seinen Leuten Rom ver-

wüstet hatte — mit denselben, heißt es ausdrücklich,die nun in

Frankreich umkamen.1) Durch diese zufällige Nachricht des Mön-

ches Gaufred von Bruil in dem nahe bei Malemort gelegenen
Kloster Vigeois fällt ein helles Schlaglicht auf Zusammenhänge,
die sonst verborgen bleiben. Die Zeugnisse über das Auftreten
von Brabanzonen, Coterellen, Rotten sind so Vereinzelt und

weithin verstreut, dasz sie zunächst den Eindruck erwecken, als

seien zusammenhangslos allenthalben solche Söldner aufgetaucht
und nur verallgemeinernd mit dem. gleichen oder auch mit wech-
selnden Namen bezeichnet worden. Wenn aber Brabanzonen
unter dem gleichen Führer, unter dem sie 1167 im kaiserlichen
Heer vor Rom kämpften,sichzehn Jahre später mitten in Frank-
reich wiederfinden, so müssen sie offenbar währenddessenzu-

sammengeblieben sein und einen beständigenVerband gebildet
haben, wenn wir auch aus der Zwischenzeit keinerlei Kunde von

ihnen hätten. Wird man auf diesen Zusammenhang erst einmal

aufmerksam, achtet man dann genau auf den Zeitpunkt des

scheinbar ganz zufälligen Auftauchens und Verschwindens von

Brabanzonen, Coterellen, Rotten in den verschiedenen Ländern,
so reihen sich diese sporadischen Zeugnisse, möglichstvollständig
gesammelt, zu einer Kette aneinander, bei der eins ins andre

greift und sich ergänzt. Die Spuren einer Söldnertruppe unter

fester Führung auf ihrem Zug durch die Länder im Dienst wech-
selnder Herren lassen fich dann für längere Zeit fast lückenlos

verfolgen, und aus den vereinzelten Beobachtungen vieler Zeit-

genossen in Deutschland, Italien, Frankreich und England fügt
sich ein aufschluszreichesund überraschendesMosaikbild von der

Eigenart und geschichtlichenBedeutung dieses frühen Söldner-
tums zusammen.2)

I) Gaufred von Bruil, Chron. bei Bouquet, Rec.12 S. 446 (ng. u.

S.458 f.): Occisorum prinoeps Guillelmus, clerious quondam, orudeliter

truoidatus est. Hjo cum eisdem sub Frederico Romanam olim via-sta-

verat urbem eratque oriundus ex Cameraoensi oastro, quod vooatuk

Autbois.

2) Vor hundert Jahren gab H. Geraud einen ersten Überblick in

zwei Aufsätzen in der Bibliotheque de Pecole des chartes Z (1841X2)
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IV. Der Weg der Brabanzonen unter Wilhelm von Kam-

rich in kaiserlichen und englischen Diensten 1166-1177

Die Brabanzonen unter Wilhelm von Kamrich, die im Früh-
jahr 1167 vor Rom kämpftenund wahrscheinlich im November

1166 in Lodi, wo Barbarossa seine Truppen sammelte, zum

kaiserlichenHeer gestoßenwaren, lassen sich schon vorher auf
ihrem Zug durch Burgund beobachten. Jm Sommer 1166 rich-
tete der Abt Stephan von Cluny einen Hilferuf nach dem andern
Un den französischenKönig, weil zu allem inneren Zwist und

Unheil nun auch noch die entsetzlichePest der Deutschen komme,
»die man Brabanzonen nennt«. Wie blutdürstigewilde Tiere

Ziehen sie durchs Land, niemand ist vor ihnen sicher.1)Ein zweiter

S.125ff.: Les Routiers au-12O siecle, und S.417 ff.: Mercadier. Les

Routiers au 13e siecle. Seitdem ist zwar oft beiläufig von den Bra-

banzonen gesprochen, doch nie ihre Geschichte im Zusammenhang ver-

folgt worden. Die von A. Cartellieri, Philipp II. August 3 (1910)
S- 111 und 4 (1921) S. 472 in Aussicht gestellte Untersuchung ist nicht
erschienen. Was H. Delbrück, Geschichte der Kriegskunst Z (1907)
S- 324ff. beibringt, ist ganz ungenügend. Noch weniger findet sich in«
den neueren wehrwissenschaftlichen Arbeiten über das Söldnertum:

E— v. Frauenholz, Entwicklungsgesch. des deutschen Heerwesens 1

(1935) und 2, 1 (1936: Das Heerwesen in der Zeit des freien Söldner-

tUms) geht auf die Brabanzonen und Rotten überhaupt nicht ein;

P—Schmitthennerweist nur sehr kurz und allgemein darauf hin:
Das freie Söldnertum im abendländischen Jmperium des Mittelalters

(Münchenerhist. Abh. II 4, 19Z4) S. 26 f., 88; D ers., Lehnskriegswesen und

Söldnertum im abendländ. Jmperium des Mittelalters (Hist. Zeitschr.
150, 1934) S· 234f.; Ders., Europäische Geschichte und Söldnertum

(Schriftend. kriegsgesch. Abtlg. im hist. Seminar Berlin 5, 19ZZ) S. 14.

1) Bouquet, Rec. 16 S· 130: Non semel et- scriptis et viva vooe cel-

situdini vestrae suggessi, ut terrae nostra-e, quae finibus imperii col-

Iimitantur, cito oonsuleretis, eo quod a partibus illis . . . plurima
kegno posset immjnere pernioies . . . Ad haeo male Teutonicorum,
quos Brahantiones wwka immanissima Fest-is accessit, qui kahl-

darum more kerarum sanguinem sitientes looa omnia pervagentuh
E quibus quisquam vix tutus esse potest. Die Datierung ergibt sich
aus der Bemerkung, der Papst habe die Wahl des Archidiakons Drogo
zum Erzbischof von Lgon de novo kassiert: am 6. März 1166 beauftragt
Alexander 111. den Erzbischof von Reims, den Bann über Drogo zu

verkünden,dessen Wahl er anfangs anerkannt hatte, bis am 8. Juli
1165 ein anderer, weniger kaiserlich gesinnter Erzbischof geweiht worden

WCkF JL. Nr. 7564.
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Brief wiederholt dringlicher dieselben Klagen mit deutlicheren
Angaben: Aus dem Reich sind sie kürzlichherübergekommen.Noch
sind es wenige, kaum vierhundert, aber sie hausen schrecklichund

schonungslos gegen jedermann, wes Alters, Geschlechts und

Standes er sei, gegen Kirchen wie Dörfer und Burgen. Stephan
von Cluny deutet seinen Argwohn an, daszder Kaiser selbstseine
Hand dabei im Spiele habe und gleichsam vortasten wolle, was

sich gegen Frankreich ausrichten ließe, — es war die Zeit der

schärfstenSpannung zwischen Frankreich und Deutschland, als

man im Westen einen deutschen Angriff befürchtete, — und der

Abt schaudert bei dem Gedanken, dasz solche Truppen in großer
Masse kommen könnten.Sein Trost ist die Kunde, daßLudwig VII.

selbst ins Herzogtum Burgund kommen wolle, das doch nicht
weniger zu seinem Reich gehöre als die Francia, die seinem
Königtum den Namen gibt-I) Wirklich hatte der König sein Heer
auf den 17. Juli 1166 nach SenS aufgeboten, um gegen den

Grafen von Chalon an der Saöne zu ziehen.2) Denn dieser Graf
— so erzählt der Biograph Ludwigs VII. — hatte in seiner
Feindschaft gegen Cluny zahllose predones, im Volksmund Bra-

banzonen genannt, das Kloster plündern lassen, gottlose, ver-

brecherische Gesellen, die die wehrlosen Mönche beraubten und

über fünfhundert Einwohner von Cluny niedermachten.3) Als

1) Rec. 16 S. 130 Non Sola Francia de regno vestro est, licet sjbj

nomen regis Speeialius retinuerit; est et Burgundia vestra. . . . Emersiiz

nuno in ea quaedam immanissima pestis, gens potius bestias repraes

sent-ans quam homines, pauea quidem numero, sed ieritate immanis.

ij enjm quadringenti Bunt. Hi de imperio nuper egressi fines nostros

nemine resistente pervagantur, non sexui, non aetati, non oondjtionj

aljeui, non denique eeelesiae, non oastro aut villae paroentes. Dahi-

tamus, utrum astu inimiei hominis, et ingressus regnj et- hominum

vix-es atque animos explorare oupientis, id faotum sit. Quid enim

multitudo poterit, cum tantum potuerit pauoitas. Audivimus sane

ad part-es ists-s vos venire proposuisse.
2) Hugo von poitiers, Hist. Vizeliac. coenobii, vollendet 1167 vom

Notar des Abtes von Vezelai, Rec. 12 S. Z41f. schildert mit genauen Zeit-
angaben die Strafexpedition Ludwigs vIL gegen Wilhelm von Chalon
nach dessen Überfall auf Cluny, ohne dabei die Brabanzonen zu er-

wähnen. Zur Datierung vgl. auch A. Luchaire, Ctudes sur les Actes

de Louis VIl (1885) S. 67 und 266 Nr. 524.

3) Hist. Ludovici VII c. 23, geschrieben 1171XZ von einem burgun-
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aber König Ludwig im Sommer 1166 in Chalon erschien und

das Land des Grafen verheerte, traf er nirgends auf den Wider-

stand von Brabanzonen. Nur einzelne griff er noch auf und ließ

sie erbarmungslos hängen.1) Die meisten waren offenbar in-

zwischen nach Italien weitergezogen, wo sie im Herbst 1166 ein-

getroffen sein müssen.Denn es kann kaum zweifelhaft sein, dasz
Teile der .Brabanzonentruppe, die dann im kaiserlichen Heer
kämpfte,auf ihrem Durchzug durch Burgund die Reichsgrenze an

der Saöne überschrittenund unterwegs Cluny geplünderthatten,
vielleicht wirklichauf Anstiften des Grafen von Chalon. Der Name

Brabanzonen, als volkssprachlicher Ausdruck gekennzeichnet, tritt

dabei wohl überhaupt zum erstenmal auf.2) Es ist noch kein

geläufiger Söldnername, sondern bezeichnet offenbar wirklich
die Herkunft aus Brabant. Als Deutsche aus dem Reich betrachtet

dischen Mönch, hg. v. A. Molinier, Vie de Louis le Gros (Coll. de

Textes 1887) S.172ff.: Willermus comcs Cahilonensis . . . ecclcsiam

Cluniacensem atrociter persequebatur. Ipse equidem jnkinitos pre-

doncs, vulgo dictos Brabantioncs, qui nec deum diligunt nec viam

veritatis cognoscere volunt, ad crudelitatem sue tirannidis explendam

colligens, sceleratis satellitibus fretus adversus predictam ecclesiam,
ut eam depredaretur, predo profectus est. Monachi vero . . . solum

divinis armis et- ecclesiasticis vestimentsis induti, cum sanctorum

reliquijs et crucibus tiranno obviam cum magna multitudine populi

processerunt. Illa autem satellitum predictorum pessima turba mo-

nachos sacris vestimentis spoliaverunt et more ferarum, que fame

urgeute ad cadavera concurrunt, quingentos et eo amplius bargen-
sium Cluniacensium atrociter sicut oves mactaverunt.

1) Ebd.: Quoscumque autem est predictjs Brabantionibus divinam

voluntatem contcmnentibus diabolique sequacibus capere potuit,
in vindictam ecclesie dei iurcis suspendi fecit. Quorum unus vitam

suam redimere iniinita pecunia volens, non impetravit, sed eadem

pena plexus est.

2) Nur ein Brief des Propstes, Dekans und Kapitels von Auxerre
an Ludwig VII. (Rec. 16 S. 93 f.) mit der Beschwerde über den Grafen
Von Uevers, quod servientes sui ex mandato suo Brebentiones suos

in quadam parte ten-as nostrae iacere ifeceruntz scheint bereits 1164

geschrieben zu sein, da in diesem Jahr der Streit zwischen dem Grafen
von Nevers und dem Bischof von Auxerre beigelegt wurde (s. ebd.

S.94). Das wäre dann die früheste Erwähnung von Brabanzonen,
die demnach schon 1164 ziemlich weit jenseits der Reichsgrenze in

Frankreich aufgetaucht wären. Doch scheint mir die Datierung des Briefes
nicht sicher.
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auch Stephan von Cluny die Brabanzonen, und dazu stimmt es,

daß ein Wilhelm von Kamrich ihr Führer war. Auf dem Marsch
längs der Reichsgrenze durch Burgund nach Italien waren sie
zuerst ins Blickfeld französischerBeobachter getreten, noch ehe
Vincenz von Prag als Teilnehmer am kaiserlichen Jtalienzug, die

Gewährsleute Otto Morenas und Rainald von Dassel selbst zu

Zeugen ihrer Taten in Italien wurden.

Sie sind aber auch von dort nicht in ihre brabantische Heimat
zurückgekehrt,sondern wiederum nach Frankreich gezogen. We-

nigstens tauchen sie nach einiger Zeit in der Champagne auf.
Der Abt von Montier-en-Der südöstlichvon Vitry, nicht weit

jenseits der lothringischen Reichsgrenze, hatte darüber zu klagen,
daß eine Menge Brabanzonen in einen Teil seines Kloster-
besitzes eindrang und den Rest bedrohte, so daß er Schulden
machen mußte, um das Klostergut aus den Händen dieses üblen
Volks zu befreien, das heißt also loszukaufen. Mit der Nach-
prüfung dieser Angaben, die manche Mißstände im Kloster ent-

schuldigen sollten, beauftragte Alexander Ill. am 28. Mai 1171

die Abte von Clairvaux und S. Remi.1) Einige Zeit vorher ver-

hängte der Erzbischof Heinrich von Reims, der Bruder des fran-
zösischenKönigs, den Bann über den Grafen der Champagne,
weil seine Vasallen und »Coterellen« den Reimser Kirchenbesitz
und das Land ringsum geplündert und verwüstet, Leute des

Erzbischofs getötet oder gefangen gesetzt und in einer Kirche
sechsunddreißigMenschen verbrannt hatten.2) Graf Heinrich von

der Champagne appellierte dagegen an die Kurie und erklärte,

jene Vergehen seien nicht mit seinem Wissen und Willen ge-

schehen. Am 22. März 1171 schreibt Alexander III. darüber an

1) JL. nk. 12074; migne, P. L. 200 sp. 829: cum muititudo Eke-

bentionum partem quamdam terrae monasterii sui hostiliter inva-

sisset et ad reliquam ocoupandam intenderet, eoactus est debita-

plura eontrahere, ut terram ipsius monasterij posset ab illius iniquae

gen-cis manibus liberale-

2) Rec. 16 S. 194 f.: Milites eius et Coterelli intrantes terram nostram

et eoelesiarum nobis commissarum tanta erudelitate grassati sunt in

homines nostros, alios interfiejentes, alios vinculis ad earcerem tra-

hentes, ut in una eeelesja 36 homines ineenderent (oder: interlieientes)
et nulli pareentes sexui praedati sunt et destruxerunt omnem kere
cirea regionem·
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den französischenKönig, den Erzbischofvon Tours und den Bischof
von Autun mit der Weisung, das Zerwürfnis möglichstfriedlich
zu schlichten.1)Wie lange die Brabanzonen schonin der Cham-
pagne hausten und wo sie vorher seit ihrer Rückkehraus Italien

waren, ist nicht zu ermitteln. Aber nur in der Champagne treten

damals Brabanzonen auf. Daß sie diese Gegend schwerund wahr-
scheinlich längere Zeit heimsuchten, und daß die vom Reimser
Erzbischofgebrandmarkten Eoterellen — ein in Flandern schon
früher gebrauchtes Wort für unritterliche, gewinnsüchtigeSöld-

ner2) — dieselben waren, die man sonst Brabanzonen nannte,
das geht aus einem Vertrag hervor, den eben damals der fran-
zösischeKönig mit dem Kaiser abschloßAm 14. Februar 1171

trafen die beiden herrscher mit großemGefolge von Fürsten und

Prälaten an der Reichsgrenze zwischen Toul und Vaucouleurs

zusammen. Barbarossa hatte die Begegnung gewünscht,von der

man sich die herstellung der Kircheneinheit und ein Ehebündnis

zwischen Staufern und Kapetingern erwartete.3) Aber das einzige
Ergebnis der Zusammenkunft, das bekannt wurde, ist ein Ver-

trag, an dem gewiß weniger dem Kaiser als dem französischen

König gelegen war. Er ist denn auch nur in der Form einer kai-

l) JL. Nr. 12018 und 12021; Rec. 15 S. 909f.; dabei wird nicht von

Ooterelli, nur von des Grafen praepositi et militia sua als den Schul-
digen gesprochen. .

2) Galbert von Brügge, De multro .. . Karoli comitis Flandriarum,
geschrieben 1127X8, hg. v. h. Pirenne (Coll. de Textes 1891) S.140

spricht von milites et ooterelli preparati et ad pugnandum aecincti,
die Graf Wilhelm von Flandern gegen die aufständischenGenter nach
Ypern führt, und mehrfach (S.27, 59, 120f.) von einem Brügger
Bürger Lambekt Benkin coterellus, in sagjttando sagax et velox til-un-

oulus, der sich oausa pretii et luori mit den Mördern Graf Karls von

Flandern an der Verteidigung Brügges beteiligte und dabei besonders
hervortat.

a) Materials for the hist. of Th. Becket 7, hg. v. J. C. Robertson-
J. B. Sheppard (1885) S.445 Ur.741; Brief an den Bischof von

Durham: der französische König sei am 28. Jan. aufgebrochen ad

colloquium inter ipsum et imperatorem petitione ipsius imperatoris
habendum dominica, qua oantabitur Invooavit, in eonfmio regni et

illlperii versus Mechisi, ubi speratur de refokmanda unitate et pace

ecolesiastiea esse tractandum et inter ipsos tum ooniugiis tum alijs

paois foederibus amjojtiam esse Ermandam.
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serlichen Urkunde erhalten.1) Man verpflichtete sich gegenseitig,
die frevelhaften Brabanzonen oder Coterellen, zu Pferde oder

zu Fuß, in dem Gebiet zwischenRhein, Alpen und Paris künftig
keinesfalls mehr zu verwenden oder zu dulden, höchstensmit

Ausnahme einzelner, die dort schon verheiratet oder bereits in

ein dauerndes Verhältnis zu einem Herrn dieses Gebiets ge-

treten waren. Für den Kaiser sollte der Herzog von Lothringen,
für den König der Graf von Troyes die Durchführung des Ver-

trags gewährleisten, auf den auch alle geistlichen und weltlichen
Großen des umgrenzten Gebiets verpflichtet wurden. Wer da-

gegen verstösztund jene Übeltäter weiterhin hält, macht sich da-

durch rechtsunfähigund verfällt dem Kirchenbann, sein Land dem

Jnterdikt, bis er den dadurch angerichteten Schaden wiedergut-
gemacht hat; dazu haben ihn die Prälaten und Barone notfalls
mit Waffengewalt zu zwingen, sonst machen sie sichgleicherweise
strafbar. Jst er aber zu mächtig, um von seinen Nachbarn be-

zwungen zu werden, dann wird der Kaiser und der König selbst
gegen ihn zu den Waffen greifen.2)

Schwerlich hätten die beiden Herrscher unter Beteiligung ihrer
Kirchen- und Laienfürsten diesen Vertrag geschlossen,wären nicht
wirklich vorher die Brabanzonen im Raum zwischen dem Rhein,
den Alpen und Paris zu einem politischen Problem geworden,
zu einer ernsthaften Gefahr, der man sich nur gemeinsam glaubte
erwehren zu können. Spuren davon fanden sich jedoch nur jen-
seits der Reichsgrenzen im französischenTeil dieses Gebiets, das

die Champagne und das Herzogtum Burgund einschloß.Fran-

I) MG. Constit. 1 S. 331f. Nr. 237: . . . pro negotiis regni et imperii
convenimus . . . Inter cetera de expellendis maleücis hominibus, qui
Braubantiones sive Coterelli dieuntur, tale feeimus utrinque paetum
et statutsum. Nullos videlieet Brabantiones vel Coterellos, equites
Seu pedites, in totis terris nostris, regni scilicet aut jmperii infra

Renum et Alpes et civitatem Parisius aliqua oecasione aut werra

retinebimus amodo, neque nos neque homjnes nostri. . . . Sie werden

dann noch zweimal als maleüci illj (homines) bezeichnet.
2) Der Schlußsatz: si vero malefactor adeo potens fuerit, ut a- vieinis

eonstringj non possit, nos de nostro et rex similiter de suo in proprie-
persona sumemus vjndjctam, et quam cito voeabit, in eum cum

armis insurgemus; scheint mir zu verraten, dasz dabei nur an einen

Hilferuf des französischen Königs an den Kaiser gedacht war.
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zösischeSorgen und Wünschewerden demnach zu diesem Ver-

trag geführt haben, auf den Barbarossa vielleicht nur einging,
weil er damals Zugeständnissein anderen, ihm wichtigeren Fragen
von Ludwig VII. erwirken wollte. Daß man sich aber mit dem

Kaiser über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Brabanzonen
in den Grenzländern verständigte,ist wiederum nur begreiflich,
weil man durch sein Verhalten zu den Söldnern auch deren Auf-
treten in Ostfrankreich bedingt sah,. kurz: ihn dafür verantwort-

lich machte. Er sollte künftig dafür sorgen, daß nicht wieder von

ihm geworbene Brabanzonen auf ihrem Zug längs der Reichs-
grenzen nach Frankreich eindrangen oder nach ihrer Entlassung
aus seinen Diensten dorthin abzogen und sichfranzösischenGrafen
verdingten für ihre Kämpfe untereinander und zumal gegen

Kirchen und Klöster. Dem Kaiser wurde es durch den Vertrag
nicht verwehrt, für seine eigenen Kriege jenseits der Alpen —

oder auch diesseits des Rheins — auch künftigwieder Braban-

zonen zu verwenden, die ihm ja schon einmal gute Dienste getan
hatten und tatsächlichnach wenigen Jahren wieder für ihn in

Italien kämpften.Wenn er sie gleichwohl hier als »Übeltäter«
brandmarken ließ, so ist das offenbar französischeDiktion, wie ja
auch die Umgrenzung Rhein-Alpen-Paris unverkennbar von

Frankreich aus, eben von Paris aus nach Osten zu gesehen ist.
Sie besagt ja geradezu, daß man jenseits dieser Grenzen für die

Verwendung der Söldner freie Hand behielt1), ja, daß sie dahin
abgeschoben werden sollten, denn an ihre völlige Beseitigung
scheint man bei dem Vertragsschluszgar nicht zu denken. Der

Kaiser verbürgte nur dem französischenKönig, daß dessen Land

nicht mehr unter den Brabanzonen zu leiden haben sollte, die

ihm zuzogen oder von ihm entlassen wurden, wenn sie ihre
Schuldigkeit getan hatten. Trotzdem wurde freilich Frankreich
späterhinnoch viel schlimmer von ihnen in Mitleidenschaft ge-

zogen, ohne daß sich Barbarossa eines Vertragsbruchs schuldig
gemacht hätte. Einstweilen aber verschwanden sie tatsächlichaus

l) Der Vertrag verpflichtet den Kaiser und den König keineswegs,
,,solcherlei Gesindel nirgends in ihren Reihen zu dulden«, wie nach
manchen Vorgängern auch P. Schmitthenner sagt, Lehnskriegswesen
und Söldnertum . . . (HZ. 150, 1934) S. 234.
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dem im Vertrag bezeichneten Gebiet, in dem sie vorher gehaust
hatten. Was ist aus ihnen geworden?
Über zwei Jahre lang ist nichts von ihnen zu hören. Im

Frühjahr 1173 empörten sich die Söhne Heinrichs II. von Eng-
land gegen ihren Vater, vom französischenKönig aufgehetzt und

unterstützt,der im Juli in die Normandie einfiel und Verneuil

belagerte. Da die meisten anglonormannischen Barone beider-

seits des Kanals mit den Empörern gemeinsame Sache machten,
auch der Graf von Flandern in die Normandie einmarschierte
und eine Slotte zur Überfahrt nach England rüstete,während
von Norden her der schottische König anrückte, schien sich an

Heinrich II. nach dem Glauben der Zeitgenossen nun doch noch
der kaum gesühnte Mord an Thomas Becket rächen zu sollen.
Er aber weiß sich trotz des Abfalls und Angriffs ringsum zu

helfen. Aus den reichen Mitteln seines Staatsschatzes wirbt er

ein Brabanzonenheer an1), das man auf 10000 Mann oder

doppelt so hoch schätzte.2)Man erzählte, er habe sogar sein
Königsschwert aus dem Kronschatz versetzt, um den Sold aufzu-
bringen.3) Vielleicht gibt diese unverbürgte Erzählung des süd-

französischenMönches Gaufred von Bruil4) einen Fingerzeig,

1) Wilhelm v. Newburgh l, 172: Turbath ergo rebus anxius, dum

hostes interni externique urgerents, . . . stipendiarjas Bribantionum

copias, quas Rutas vocant, aooersjvit, eo quod de thesauris regiis,
qujbus in tali artioulo paroendum non esset, peounia oopiosa Zup-

peteret. Vgl. Rad. de Diceto 375: Brebantinorum oohortibus faoiem

suam praeoedentibus.
2) Gefta Hentici II. 1, 51: Rex Angliae oongregato exereitu suo,

quem de Normannia habere potuit, venit usque Conoas, duoens

secum Braibancenos suos, de quibus pIuS quam decem millia habuit-.

Roger v. Hoveden 2, 47 (der sonst meistens dem Gesta-Text folgt): et

non erat, qui adjuvaretz sed ipse in quantum potuit resistebat jllis.

Habuit enim Seoum viginti millia Brabanoenorum, qui tidelitor Ser-

vjerunt illi, et- non Sine magna meroede, quam eis dedib.

3) Gaufred Von Btuil, Rec. 12 S. 443: Patre ao Ele per biennium in

alterutrum saevientibus adeo rex multjs thesauris exhaustus est, ut

Brabantionibus, qui ei parebant, pro mercede spat-heim regiae coronae

in gagium mitteret.
,

4) Über ihn vgl. Arbellot, Etude hist. et bibliogr. sur Geoffrog de

Vigeois in Bulletin de la soc. archeoL et hist. du Limousin 36 (1888)
S. 135ff. Die Chronik ist 1183X4 geschrieben-
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wo die Soldtruppen herkamen. Denn in der Nähe seines Klosters
Vigeois, in Limoges und der Auvergne war der König noch am

Anfang des Jahres gewesen, als sichdie Empörung seiner Söhne
schonvorbereitete. Daß er damals bereits seinen Kronschatz für
Söldnerwerbung verausgabt hätte, so daß man in Vigeois Ge-

schichtendarüber hörte, läßt sich freilich nicht erweisen; erst nach
Jahren machen sichdie Brabanzonen in dieser Gegend nachhaltig
bemerkbar; doch lassen vielleicht ihre späterenWege einen Rück-

schlußzu auf ihren früheren Aufenthalt. Jedenfalls kann der

englische König eine so stattliche Truppe nicht aus dem Boden

gestampft haben, als er sie zum Kampf gegen die Empörer und

ihre französischenVerbündeten brauchte. Sie muß verfügbar ge-

wesen sein, wo sie sich auch vorher herumgetrieben haben mag.

Anfang August 1173 steht sie kampfbereit in Conches in der

Normandie, um das von Ludwig VII. belagerte Verneuil zu

entsetzen·Fluchtartig räumt das französischeHeer das Feld und

hinterläßtreiche Beute. Von Rouen aus schicktdann Heinrich II.

die Brabanzonen gegen die Aufständischenin der Bretagne —

»weil er zu ihnen mehr Zutrauen hatte als zu anderen«, sagt
der kundigste Zeuge dieser Ereignisse.1) Dann zieht der König
mit ihnen nach Anjou, nimmt Vendöme und kehrt in die Nor-

mandie zurück.Jm Sommer des folgenden Jahres läßt er die

Brabanzonen sogar nach England hinübersetzen2),weil seine

I) Gesta 1, 56: venit Rothomagum,"et Statim misit inde Braiban-

cenos suos, de quibus plus oaeteris conkidebat, versus Britanniam.

Der mit Namen unbekannte Gesta-Verfasser muß am Hofe Heinrichs II.

die Ereignisse miterlebt haben, über die er die genauesten Nachrichten
gibt; sie werden von Wilhelm v. Newburgh, Roger von Hoveden,
Radulf de Diceto, Roger von Wendower und Späteren nur in Einzel-
heiten ergänzt. Der erst um 1220 schreibende Chronist von Laon (S. 2Z)
fügt über den Zug gegen die Empörer in der Bretagne: Quibus rex

cum rutarjjs occur-it.

2) Gesta 1, 72,· Wilh. v. Newbutgh 1, 181: cum aliquanto equitatu
et una Brjbantionum turmaz Robert v. Torigni 4, 264: assumptjs
Pauch, jmmo fere nulljs de baronibus Normannjae, cum Jst-eben-

ZOnibus suis transivjt in Augusle ebd. 261 über ihre Erfolge; Rad.

de Diceto 382; Annalen von Winchester, MG. SS. 27 S. 452 zu 1174:

Venerunt Brebanzones in Angliam vocati in auxilium patrisz ähnlich-
die Annalen von Wortester, Ann. Monast. 4, 383.
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Gegner dort inzwischen flandrische Söldner geworben hatten.1)
Doch es kam nicht zu größerenKämpfen auf der Insel. Hein-
richs Buszgang an das Märtyrergrab Thomas Beckets in Canter-

bury schienseine Feinde zu entwaffnen. Tags darauf geriet der

schottischeKönig in seine Gefangenschaft; die flandrische Lan-

dungsflotte wagte nicht die Überfahrt.Nur Rouen, die Haupt-
stadt der Normandie, war noch von einem Heer des französischen

Königs bedroht. Sofort führte Heinrich Il. zu Anfang August
1174 die Brabanzonen über den Kanal zurück und entsetzte
Rouen.2) Da verloren die Gegner den Mut und knüpften Frie-
densverhandlungen an; im September unterwarfen sich die

Königssöhne, bald auch die aufständischenBarone. Schon seit
dem Kampf um Rouen ist aber von den Brabanzonen im Dienst
Heinrichs II. nicht mehr die Rede. So unentbehrlich ihm in seiner
Bedrängnis ihre Hilfe gewesen war, jetzt brauchte er sie nicht
mehr, und erst nach einem Jahrzehnt sollte er es noch einmal

mit ihnen zu tun bekommen.

1) Gesta 1, 60 und 68, Rog. v. Hoveden 2, 54f., Wilh. v. Newb·

1, 178f., Rad. de Diceto 1, 377f., Robert v. Torigni 261: Hugo Bigot,
Graf von Norfolk, führt dem Grafen Robert von Leicester, dem Haupt
der königsfeindlichen Barone, Flandrenses zu; sie werden noch vor des

Königs Ankunft in England auf dem Marsch nach Leicester geschlagen
und aufgerieben, nach der Gesta und Hoveden über 10000, nach Wilh.
v· Newb. 800 equites electi und 4—5000 peditesz nach Rad. de Diceto

3000 Flandrenses armati, aber mit 17000 weiterenhabe sich Hugo
Bigot an die Küste gerettet. Als er sich dem König unterwirft, erwirkt

er mit Mühe die Erlaubnis, quod Flandrenses illi, qui cum eo erants,
sine impedimento repatriare possent, Gesta 1, 73, vgl. Diceto 385.

Nur der späte Chronist von Laon (S. 23) nennt diese Söldner der Auf-
ständischenBrabanciones atque Flandrenses, während er die Söldner

des Königs als rutarii bezeichnet; sonst heißen-sieimmer Flandrenses,
nur die des Königs Brabanzonen.

2) Gesta 1, 74 Und Hoveden 2, 65: duxit secum Braibaoenos suos

et mille Walenses; am 11. August kommt er mit ihnen nach Rouen;
dann wird aber nur noch vom Eingreifen der Walenses berichtet, ebenso
bei Wilh· v. Newb. 1, 195f.: Walensium turma ex Anglia accita;

Rob. v. Torigni 265: marchisi sui Walenses; Rad. de Diceto 1, 387

nur: marchiones, er spricht aber schon 1173 beim Kampf um Ver-

neuil von Brebantini et marchiones (S. 375), bei der Überfahrt nach
England von der Brebantinorum [et ?] marchionum innumera manus

(s. 382).
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Die Annalen von Maursmünster geben zum Jahre 1174 eine

einzige Nachricht: »Die Brabanzonen gingen durch diese Gegend
nach Mailand.«1) Das BenediktinerklosterMaursmünster lag am

Nordosthangder Vogesen dicht an der Zaberner«Senke,über die

der Weg vom Maas- und Moseltal an den Oberrhein nach
Straßburg führt. Demnach kamen die Brabanzonen von Nord-

westen her über die Zaberner Steige — muszman nicht annehmen,
aus der Normandie, wo sie zuletzt am 11.August vor Rouen

erwähnt wurden? Denn im September brach der Kaiser in Basel
auf2) und zog durch Burgund über den Mont Cenis nach der

Lombardei, um die »rebellischenund meineidigen Reichsfeinde«
des Lombardenbunds zu unterwerfen. Auch jetzt glaubte er auf
die Teilnahme Heinrichs des Löwen und der meisten andern

Laienfürstenverzichten zu können, da ihm auszer seinen Dienst-
rittern und böhmischenHilfstruppen wiederum ein geworbenes
Brabanzonenheer zur Verfügung stand.3) Alles spricht dafür,
daszes dasselbe war, das ihm vor sieben Jahren gegen die Römer

geholfen hatte und inzwischen dem englischen König gegen seine
Widersacherdiente. Dem Kaiser hat es freilich bei der vergeb-
IichenBelagerung Alessandrias wenig genützt,es wird auch dabei

I) MG. SS. 17 S.181; auch in H. Blochs Ausgabe der Marbacher
Annalen (1907) S. 106: Brabaneiones iverunt per terram istam ver-sus-

Mediolanum. Es verschlägt nichts, ob diese Nachricht erst im 13. Jh.
aus Straßburger Klosterannalen entnommen ist, wie H.Bloch ver-

mutet, s. Die elsäss. Annalen der Stauferzeit in Regesten der Bischöfe
von Straßburg 1 (1908) S.170f.

2) Regensburger Annalen, MG. SS. 17 S. 589: Eodem anno idem

Fridericus quartam expeditionem in Longobardiam movit Nonas

septembkis (= 5.Sept·); Weingartner Annalen ebd. S.309: circa

festum sancti Mathei (= 21. Sept.). Am 2. Sept. urkundet der Kaiser
Zuletztin Basel, darauf am 19. Dez. vor Alessandria, Stumpf Nr. 4171X2.

s) Johannes Codagnellus, Annales Placentini, hg. von O. Holder-,
Egger (SS. in us. schol. 1901) S. 8f. = MG. SS. 18 S. 413, vgl. ebd.
S. 462 zu 1174: mense septembri imperator Federicus reversus est

in Lombardiam cum magno exereitu Theothoniaorum, Boemiorum
et Brjenzorum. Romuald Von Saletno, Chron· MG. SS. 19 S.440:

Fridericus . . . oolleota magna multitudine Brebecionum et aliorum

Conduetitjorum militum Italiam potenter intravit. — Nach den Mai-

länder Annalen MG. SS. 18 S. 377 kam der Kaiser cum octo milibus

pugnatorum über die Alpen-
Deutsche-; Archiv v. 30
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nicht erwähnt und war wohl überhaupt für eine Belagerung
wenig brauchbar.·Aber die Brabanzonen sind wohl auch gar nicht
vor Alessandria eingesetzt worden, sondern mit dem Erzbischof
Christian von Mainz in die Romagna gegen Bologna gezogen.
Dem Mainzer Erzbischof hat der Abt von Mont-Saint-Michel
an der Kanalküste, der Chronist Robert von Torigni noch ins

Grab nachgerufen, er habe nicht wie ein Geistlicher gelebt,
sondern nach Tyrannenart Cruppen und Brabanzonen ange-

führt.1) Das wird sichschwerlich nur auf den Kampf vor Tus-

culum im Jahre 1167 beziehen, bei dem die Brabanzonen auch
schon unter der Führung Ehristians von Mainz eingriffen. Jn-

zwischenhatte man in Mont-Saint-Michel diese Söldner auf ihrem
Zug von der Normandie in die Bretagne aus nächsterNähe

kennengelernt — vielleicht erklärt sichdaraus der schlechteNach-
ruf des den italienischen Ereignissen so fernen Abtes auf den

Mainzer Erzbischof. Aber wir haben einen Zeugen, der aus

eigenster Kenntnis Bescheid wissen konnte. Der spätere Bremer

Scholastikus Heinrich war einst mit fünfunddreiszigJahren als

Notar Christians von Mainz mit ihm in Italien und hat von

dessen Kriegstaten nachher daheim dem Magister Albert von

Stade erzählt, der nach diesem Gewährsmann in den Stader

Annalen darüber berichtet. Wahrscheinlich hatte den Erzbischof
sein Notar Heinrich schon im Winter 1171X2nach Italien be-

gleitet. Denn zum Jahre 1172 bringt Albert von Stade die Nach-
richt2), Christian von Mainz sei mit Brabanzonen durch die Lom-

1) Robert v. Torigni 4, 308: Christianus . . . obiit-, qui se non habebat

secundum morem clericorum, sed more tyranni exercitus ducendo

et- Braibeneones.

2) MG. SS. 16, S. 347: A. d. 1172 Christianus . . . cum Brabantjnis

per Longobardiam et Tusciam omnia depopulans Bononienses inva-

sjt . . . Vidit Heinricus seolasticus Bremenses, qui tunc 35 annorum

notarius fuerat eiusdem Christian . . . Nach dem Sieg Über die Bo-

lognesen cum multa praeda ivit Anconam, obsidens illam fere per

biennium. Dann zum Jahre 1175: Christianus aep. Anconam de-

struxit. Erzählungen über die vergebliche Belagerung Anconas im

Sommer 1173 und die späteren Ereignisse in der Romagna sind hier
durcheinandergebracht; vgl. C. Varrentrapp, Ebf. Christian I. v.

Mainz (1867) S.55f.; J. Ficker, Forsch. z. Reichs- u. Rechtsgesch.
Italiens 2 (1869) S. 212f.

i
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bardei und Tuszien verheerend gegen Bologna gezogen, habe die

Stadt erobert und dabei erstaunliche Ritter- und Heldentaten
vollbracht, die zwar in der Erzählung von Mund zu Mund aus-

geschmückt,aber doch ursprünglichnur von einem Augenzeugen
geschildert sein können. Nun erschien zwar der Mainzer Erz-
bischoftatsächlichschon im Winter 1171X2mit einem starkenHeer
in JtalienI) und belagerte im Sommer 1173 ein halbes Jahr
lang vergeblich Ancona; aber nirgends sonst wird erwähnt, dasz
er damals Brabanzonen mitgeführt2) noch auch dasz er die

Bolognesenbekämpftund ihre Stadt erobert habe. Erst nachdem
er im Winter 1173X4noch einmal für kurze Zeit nach Deutsch-
land zurückgekehrtwar, nachdem auch der Kaiser die Alpen
überschrittenhatte und Alessandria belagerte, zog der kriegerische
Erzbischof,wie es sein Notar späterseinem Landsmann Albert

Von Stade erzählte, mit Brabanzonen durch die Lombardei und

Tuszien; im Frühjahr 1175 hört man zum erstenmal von sieg-
reichen Kämpfen mit den Bolognesen, aber frühestens im Sep-
tember kann sich jener Kampf um Bologna und die Eroberung
der Stadt zugetragen haben 3), die Albert von Stade mit drastischen
Einzelheitendem Notar des Erzbischofs nacherzählt.Demnach
find die Brabanzonen nicht schon im April 1175 nach dem Trug-
frieden von Montebello vom Kaiser ,,abgelohnt«worden4), als

er einen Teil seines Heeres entliesz, sondern wenigstens bis gegen
Ende des Jahres in Italien geblieben. Nachher sind sie dort nicht
Mehr zu finden, eher aber tauchen sie auch nicht anderswo auf.

Um Ostern 1176, während Richard Löwenherzmit seinen
Brüdern bei seinem Vater in England war 5), wurde seine Graf-
schaftPoitou vom Grafen von Angoulememit der »verruchten

I) Pisaner Annalen MG. SS· 19 S. 265 19: cum magno exercitu

miljtum et pedit-um; Sigebert-Sortsetzung aus Anchin, MG. SS. 6

S—412 51: cum valido exeroitu.

2) Romuald v. salemo rnG. SS. 19 S. 439f. sagt ausdrücklich, erst

que der Kaiser den Erzbischof nach der Lombardei, Tuszien und der

Mark Ancona geschickt, dann sei er selbst mit den Brabanzonen und

cIndren Söldnern nach Italien gekommen.
·

a) Vgl. J. Sr. Böhmer-C. Will, Regesten zur Gesch. d. Mainzer
Etzbischöfe2 (1886) S. 31sf., bes. 39f.

4) So W. Giesebrecht, Kaiserzeit 5 (1880) S.763.

5) Gesta Henrici 1, 114f.; Ostern fiel auf den 4. April-
SO-
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Kohorte der Brabanzonen« angegriffen, aber bei Barbezieux
südwestlichvon Angouleme unter schweren Verlusten zurück-
geschlagen.1) Sobald Richard zurückkehrte,zog er selbst gegen die

aufständischenGrafen von Angouleme und Limoge5. Bald nach
Pfingsten trifft er in der Landschaft Saintonge (rechtS der Gironde-

Mündung) zwischen S. Maigrin und Botville auf die Braban-

zonen2), besiegt sie und unterwirft dann auf dem Zug nach
LimogeS die Empörer. Auch für ihn haben dabei beide Male

rasch geworbene Söldner gekämpft, die aber nicht Brabanzonen
genannt werden. Unter diesen aber hatte daS Land weiterhin
so schwer zu leiden, daß am Palmsonntag 1177 der Abt von

Sankt Martial in LimogeS daS Volk gegen sie zu den Waffen
rief.3) Mit dem Bischofund dem Grafen von LimogeS verbanden

sichauch manche Adlige gegen die Brabanzonen, die sie im Jahr
zuvor selbst noch gegen Richard Löwenherz verwendet hatten.

1) Rad. de Diceto 1, 407: Bulgarinus (Wulgrin Taillefer) come-s

Engolismensis stjpatus cohorte nekaria Brebantinorum in manu

hostili chtaviam visitare praesumpsit. caeterum Johannes Pieto-

vensis episcopus, auxiliariis undique convocatis, stipendiariorum
numerositate collecta, juncto sibi Theobaldo Chabot, qui princeps
erat mjlitiae Ricardi . . . cum patre suo rege tunc temporis mokam

in Anglia facientis, plebem sibi commissam de manjbus injmicokum

decrevit eripere. Nekariis igitur illis eversoribus castellorum, agrorum

depopulatoribus, incentoribus ecclesiarum, monialium oppressoribus,
ordinatis quatuor aciebus prope Berbezeacum occurrerunt. In cam-

pestribus plures trucidarunt in ore gladii, partem non modicam

cremaverunt in arcem conclusam. Sibi fuga reliqui consulentes,

impedimenta reliquerunt in praedam.
2) Gefta Hentici 1, 120: Ricardus comes Pictaviae magnum exer-

citum congregavit de Pictavia, et magna militum multitudo de cit-

cumjacentibus regjonibus ad eum confluebat propter ipsius stipendia,
quae illis dabantur. Et cum omnes essent congregath promovit
exercitum suum in Pictaviam et inimjcos debellavit. Et statim post

pentecosten (23. Mai) commisit praelium cum Braibancenis inter

Sanctum Megrinum et Butevillam et- eos devicit. Dann nimmt er

Aixe und Limoges und schickt den Grafen von Angouleme gefangen
nach England.

3) Gaufred v. Btuil, Rec. 12 S. 446: Brabantiones tunc graviter
Exandonensem terram (Exidon5) devastaverez novjssime Male-mor-

tense castkum tutelae causa petiere. Dominica in palmis d· Isem-

bertus abbas publjce populos incitavit ad arma, qui prompta vo-

luntate parati venere.
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Am Karfreitag (21.April) kam es zwischen Brive und Male-

mort, wo sie sich festgesetzthatten, zur Schlacht. Fünf Stunden

dauerte das Gemetzel, bei dem zweitausend Brabanzonen »bei-
derlei Geschlechts«umkamen, andre sich nachzMalemort retten

konnten.1)Dabei ist nun auch jener BrabanzonenführerWilhelm
vOn Kamrich grausam umgebracht worden, der »mit denselben«
Unter Barbarossa Rom verwüstet hatte.2)

Damit wird der Zusammenhang handgreiflich, der sichaus den

verstreuten Zeugnissen früherer Jahre erschlieszen läßt. Es ist
dieselbe Brabanzonentruppe, die unter demselben Führer seit
Zehn Jahren in Europa herumzieht und sichwechselnden Herren
Verdingt. Es ist wohl geradezu als eine Folge des deutsch-
französischenVertrages von 1171 zu betrachten, dasz sie nun nach
Südwestfrankreichverschlagen war. Denn als sie vom Kaiser und

dem Mainzer Erzbischof entlassen wurde und aus Italien abzog,
gab es für sie, um das vertraglich geschützteDreieck Rhein-Alpen-
Paris zu vermeiden, kaum einen anderen Ausweg als durch die

Provence nach Westen in die zwischen den Plantagenets, den

Kapetingernund dem einheimischen Adel dauernd umstrittenen
Gebiete, wo ihnen überdies Kampf, Sold und Beute genug

winkte. Wahrscheinlich waren sie schon 1171, als sie in den

deutsch-französischenGrenzländern nicht mehr geduldet wurden,

dorthin ausgewichen und dort vom englischenKönig angeworben
worden. Als sie dann nach dem Abstecherüber den Kanal wieder

in kaiserlicheDienste traten, entsprach es zwar nicht dem Buch-
staben, aber doch dem Sinn und Zweck des Vertrags zwischen
Barbarossaund Ludwig VII., dasz sie von der Normandie aus

nicht wieder längs der Reichsgrenze durch das Maas- und Saöne-

tal nach Burgund geführtwurden wie acht Jahre früher, sondern

1) Ebd.: Cum paucjs duo milia utriusque sexus ab hora VI usque

ad XI inter Malamortem atque Brjvam trucidavere., Lambertus de

Faventinas infra Brivam cum sujs evasit in castro MalamortensL

2) S. o. S.444 Anm. 1; nach Gaufred von Bruil wohl auch die Chronik
VOn S. Martial, hg. v. H. DupleS-Agier, Chroniques de S. Martial
de LimogeS (1874) S.189: dedit domjnus victorjam G(eraldo) epi-
sCOpO Lemovicensi de Brebansonibus, quorum erat capud W. clericus,
tiui mortuus fuit in eodem conklictu cum duobus milibus sjve amplius
apud castrum de Malamort, cum antea vocaretur dictum castrum

Beufort.
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auf einem Umweg über die Zaberner Steige zum Oberrheim
wenigstens blieb so die französischeOstgrenze von ihnen unbe-

rührt. Aber jener Vertrag liesz im Süden eine Lücke,durch die

die Brabanzonen von Italien her doch nach Frankreich eindringen
konnten, und dieses Land, jenseits der Linie Alpen-Paris, wurde

in der Folgezeit am schwersten von ihnen heimgesucht.
Denn die blutige Niederlage Von Malemort hat die Braban-

zonen keineswegs vernichtet oder vertrieben, nicht einmal führer-
los gemacht. Noch während der Siegesfreude der Bevölkerung

erscheint ein Mann namens Lobar und zerstört, angestiftset vom

Grafen von Turenne, Burg und Dorf Segur.1) Von einer Be-

teiligung von Brabanzonen sagt der Chronist Gaufred von Bruil

dabei zwar nichts; dochder Zusammenhang seiner Erzählung läszt
es vermuten. Dieser Lobar aber ist wahrscheinlich derselbe, der

unter dem latinisierten Namen Lupatus oder Lupacius später
als berüchtigterBrabanzonenführer auftritt.2) Jm November 1179

wird er deshalb vom Erzbischof von Narbonne namentlich ex-

kommuniziert.3) Der Laoner Chronist nennt ihn später den mäch-

tigsten Rottenführer, dessen Nachfolger jener Mercader gewesen
sei, der als Söldnerführer und vertrauter Freund des Königs

Richard Löwenherz zu hohem Ruhm und Ansehen kam.4) Das

klingt geradezu, als hätte in der Führung der Brabanzonen immer

ein Mann den andern abgelöstund ersetzt — ein Zeichen mehr
dafür, dasz sie den Zeitgenossen nicht als verstreute, zusammen-
hangslos handelnde Haufen erschienen, sondern als eine be-

ständig organisierte Truppe unter fester Führung.

1) Gaufred v. Bruil, Rec. 12 S. 446 (anschlieszend an die oben S. 444

Anm. 1 zitierte Stelle): Feria IV., hebdomadae paschalis oentum

fere millia hominum et duoenti mjljtes undique oontluxere. Eo die

venit Lobar oepitque burgum et oastrum de Sogar destruens moenia

universa, suasu Raymundi de Tor-erma.

2) Vgl. H. Geraud in Bibl. de l’e«cole des chartes Z S. 147 und 421,
der ihn fälschlichauch mit dem Söldnerführer Lupicarus im Dienst Jo-
hanns Ohneland identifiziert; s. H. Fr. Delabord-e, Oeuvres de Rigord
2 S. 182 Anm.

’

s) Devic-Vaissete, Hist. gen. de Languedoc 8 S. 341.

4) Chron. univ. anon. Laudun. 58 zu 1198: Illis diebus fuit princeps
Ruthariorum Masrchader nominatus. Hic Sucoessit Lupacio poten-
tissimo Ruthariorum principi. Vgl. u. S. 471 Anm.1.

·
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Allerdings wird weiterhin nicht mehr nur jeweils ein princeps
der Söldner genannt; und neben den Brabanzonen treten in

Südfrankreichseit etwa 1177 auch Söldnertruppenmit anderen

Völkernamen aus den Pyrenäenländern aufs Gascogner (Bas-
culj)1), Aragonefen, Navaresen greifen in gleicher Weise im

Dienst wechselnder Herren in die Kämpfe des englischen und

französischenKönigs und ihres störrischenAdels ein, oft mit den

Brabanzonen in einem Atem genannt und doch von den zu-

verlässig berichtenden Augenzeugen deutlich Von ihnen unter-

schieden. Wer jene längst berühmt gewordene und gefürchtete
Truppe nicht für sich gewinnen konnte, versuchte sich offenbar
durch andere Söldner schadlos szu halten, und das Beispiel der

Brabanzonenmag auch zur spontanen Bildung ähnlicherTruppen
verlockt haben. Jn ihrer verheerenden Wirkung auf das Land und

seine Bewohner, zumal auf Kirchen und Klöster mit ihren
Schätzenwaren sie alle gleich. Der Adelswiderstand gegen das

kirchlicheEingreifen in den südfranzösischenKetzergebieten wurde

durchdiese Söldner erft recht gefährlich,und so sind sie denn zu-

gleichmit den Ketzern dem Spruch des Laterankonzils verfallen:
wer sie hält und anwirbt, wird gebannt; wer sie bekämpft,
erwirbt sich dadurch gleiche Verdienste wie auf dem Kreuzzug.
Während der Erzbischof von Narbonne im November 1179

den Konzilsbeschlusz in seiner Provinz verkündete Und nach-
drücklicheinschärfte2),führte Philipp von Köln kurz zuvor die

,,Rotten« nach Sachsen gegen Heinrich den Löwen. Zum ersten-
mal bekam auch das rechtsrheinischeLand die Schreckendes Söld-

nerkriegs zu spüren.Vielleicht hat man dabeigeflissentlichnicht
Von Brabanzonen gesprochen und auch andere bisher übliche
Bezeichnungenvermieden, um den Verstoszgegen das eben erst

l) Basculi erwähnt Gaufred v. Bruil im Winter 1176J7 im Kampf
gegen den Grafen von Comborn, Rec. 12 S. 446; dazu S. 447 Gaufreds
Stoßseufzeraus den folgenden Jahren über die Basculi, Theutonicj,
Flandrenses et, ut rustice loquasr, Brabansons, Hannuyers, Asperes,
Pailler, Navar, Turlannales, Roma, Cotarel, Catalans, Aragones,
f- o. S.435 Anm.6. Jm Mai 1179, während Richard Löwenherz in

England war, quidam Bascli et Navarenses et Brebenzones venerunt

Ud urbem Burdegalensem (Botdeaux) et ipsam urbem vastaverunt

in suburbiis Hammis et rapina-, Robert v. Tokigni S. 282.

2) S. o. S.436 Anm.1.
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erlassene Konzilsverbot nicht allzu offenkundig werden zu lassen.
Ob das neue, damals zuerst im Schrifttum auftauchende 1) Wort

»Rotten« aus der Volkssprache der Provence und Languedoc
stammt, ist nach den historischen Zeugnissen nicht zu erweisen.
Gaufred von Bruil kennt es jedenfalls im Anfang der achtziger
Jahre noch nicht als Söldnername. Erst spätere Texte verraten,

daß die Söldner im Provenzalischen roters heißen.Doch könnte
das Wort von dort aus am ehesten den englischen Ehronisten
bekannt und geläufig geworden und andrerseits auch nach Deutsch-
land eingedrungen sein. Denn aus Südfrankreich,wo seit Jahren
die Brabanzonen und andre Söldnerbanden hausten und im

Zusammenhang mit.der Ketzergefahr das kirchlicheVerdikt her-
ausgefordert hatten, kamen offenbar 1179 die »Rotten« nach
Sachsen — nach der späten, aber glaubhaften Aufzeichnung in

Eikes SächsischerWeltchronik aus Burgund und Saint-Gilles, dem

Stammland des Grafen Raimund von Toulouse, gegen, den nach-
her die heftigsten Klagen wegen Verwendung der verpönten

Söldner, der rotarii erhoben wurden.2) Dem Kölner Erzbischof
aber hat man es an der Kurie wahrscheinlich gar nicht verübelt,
wenn nicht geradezu gestattet, daß er dem Konzilsbeschlußzu-

wider die Söldner in seine Dienste nahm für den innerdeutschen
Kampf. Wurden sie doch dadurch wenigstens aus den Ketzer-
gebieten Südfrankreichsabgeschoben, und zwar in ein Land, das

ihnen auch durch den deutsch-französischenVertrag von 1171 nicht
versperrt war, so daß auch der Kaiser, der damals gerade aus

Sachsen nach Südwestdeutschlandzurückkehrte-Hund um die Ver-

wendung der Rotten durch Philipp von Köln zweifellos wissen
mußte, keinen Einspruch dagegen zu erheben hatte. Als man aber

mit den Rotten in Deutschland so üble Erfahrungen machte —

und doch im Kampf um Haldensleben so wenig ausrichtete, —

daß man sich ihrer nie wieder bediente, faßte Alexander III.

I) Die von heinrich 11. 1173 verwendeten Brabanzonen werden erst
von späteren Chronisten als rutae, rutarjj u. ä. bezeichnet, s. o. S. 434

Anm. 1 und S. 452f.
2) S. o. S.423f. und 432 f.
s) Am 6. Juli 1179 urkundet Friedrich 1. in Magdeburg, am 29.

in Erfurt, am 17. August in Kayna zwischen Altenburg und Zeitz, Mitte

September in Augsburg, am 11. Oktober in Hagenau, Stumpf 4282—93.
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selbst den Plan, den Söldnern, die sich leichter verurteilen als

beseitigen ließen, eine Aufgabe in seinen Diensten zuzuweisen,
die sie dem Kampf zwischen Christen oder gar für Ketzer ent-

ziehen und kirchlichenZielen dienstbar machen sollte. Am 28.April
1181 erschien beim König von England in der Normandie ein

französischerGraf von Bar, Hugo von Puiset, der sieben Jahre
früher im Aufstand gegen Heinrich Il. eine Truppe von fünf-
hundert Flandrenses nach England geführt hatte; jetzt bat er den

König um Unterstützungfür einen Zug nach Spanien gegen

Ketzer und Ungläubige, den ihm der Papst zur Tilgung feiner
Sündenschuldauferlegt habe; Alexander III. selbst habe dafür
schonüber zwanzigtausend Brabanzonen angeworben und seiner
Führung unterstellt.1) Demnach hatte der Papst bereits vorher
mit den Brabanzonen verhandelt, um sie an der Auszenfront der

Christenheit in Spanien einzusetzen und sie dadurch aus Frank-
reich, von dem provenzalischen Ketzerherd zu entfernen. Der Plan
fand jedoch nicht die Zustimmung und Unterstützung des eng-

lischenKönigs, durch dessen aquitanische Besitzungen die Söldner

nach Spanien hätten ziehen müssen.Er hatte tags zuvor bei einer

Begegnung mit Philipp II. von Frankreich gelobt, mit ihm zu-

gleich einem päpstlichenAufruf zum Kreuzzug nach Jerusalem
Solge zu leisten, und dafür suchte er nun auch den Grafen von

Bar mit seinen Söldnern zu gewinnen. Der bat sich Bedenkzeit
aus, um darüber mit seinen Brabanzonen zu sprechen.2) Doch
der oft geplante Kreuzzug Heinrichs II. kam auch damals nicht
zustande; nur wurde dadurch der päpstlichePlan eines Söldner-

kriegs gegen die Ehristenfeinde in Spanien durchkreuzt,und Süd-

frankreich wurde die Brabanzonenrotten nicht los. Der Abt

Stephan von St. Genevieve in Paris, späterBischof von Tournai,

1) Gesta Henrici II. 1, 276: Injunxerat enim ei (dem Grafen Hugo)
Alexander summus pontifex in remissionem peeeatorum eundi in

Hispaniam ad praedictos Christi injmicos Publioanos et Sara-

oenos) debellandos. Et ipse Alexander . . . jam associavit sibj plus
quam vigintsi millia Braibacenorum, et ipse dux eorum erat.

2) Ebd.: Cui rex respondit, quod si vellet djmittere iter illud Hi-

Spaniae, profeetionis et- iter Jerosolimitanae peregrjnatjonis arrjpere
auxiljum sjbi competens exhiberet. Quaesivit ergo praedictus Hugo
comes de Bar a domino rege inducjas, quousque locutus fuerjt cum

Braibancenis suis.
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der im Mai 1181 mit dem Kardinallegaten Heinrich von Albano

durch das Ketzerland nach Toulouse zog, klagte in einem Brief
an seinen Prior, dasz ihnen allerwegs Gefahr drohe von den

coterelli, Basculi, Arragones.1)

V. Söldnerkrieg in Frankreich
Der junge lfranzösischeKönig Philipp Il. war jedoch nicht mehr

gleich seinem zaghaft frommen Vater nur darauf bedacht, die

verrufenen Söldner von seinem Land fernzuhalten oder zu ver-

treiben, sondern wuszte sie für seine Zwecke zu nutzen. Auch in

der Kriegführung lernte er Von seinem großen Vorbild Hein-
rich II., um dereinst die Macht der Plantagenets, die das fran-
zösischeKönigtum zu erdrücken drohte, mit ihren eigenen Waffen
zu bekämpfen.2)Als sich im Spätherbst 1181, weil er sich der

flandrischen Bevormundung entzog und allzu eng dem englischen
König anzuschließenschien3), die Brüder seiner Mutter mit dem

Grafen von Flandern und anderen Kronvasallen gegen ihn er-

hoben, trug er kein Bedenken, die Brabanzonen aus dem Süden

«zuHilfe zu nehmen und ins Land seines Oheims Stephan von

Sancerre an der Loire einfallen zu lassen4), wie er sie später

1) Lettres d’Etienne de Tournai, hg. v. Jules Desilve (189Z) S. 101

Nr. 86 (fehlerhaft bei Migne, P. L. 211 Sp.371f. und Rec.19 S. 283f.):
Est tamen, unde timere debeam, cum et peregrinatio sit longa, et

periculis Euminum, periculis latronum, perioulis ex Coterellis, Bas-

culis, Arragonibus via suspecta magis sit letalis quam letas. Sequor
Albanum episoopum per montes et valles, per vastas solitudines, per

predonum rabiem et mortis imaginem, per incendia vjllarum et ruinas

domorum, ubi nichil tutum, niohil quietum, nichil quod non minetur

saluti et non insidietur vite.

2) Vgl. Rad. de Diceto 2, 7f. zu 1181: Rex Francorum Philippus
suo commorantium in palatio erebris inouloationibus frequenter
accepit, qualiter rex Anglorum Henricus regnum suum tam late

diEusum . . . pacifice gubernaretz ut igitur in amministratione regni
tanti principis informaretur exemplo, de sententia communi do-

mestieorum inclinatior trahebatur, ut praedicti regis consilio se totum

supponeretz quod et faetum est.

Z) Gesta Henrici Il· 1, 284; vgl. A. Cartellieri, Philipp II. Augustl
(1899) S. 104ff.

4) Robert von Auxerre, Chron. MG. SS. 26, S. 246: Porro rex videns

plurima se parte suorum destitui, gentem nekariam, quos Brebentiones
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auch gegen Slandern schickte.1)D«amalsstand er in gutem Ein-

vernehmen mit Heinrich Il., und dessen Söhne unterstütztenihn
und führten ihm die Brabanzonen zu, denen in der Grafschaft
Sancerre fünfhundertJoch Rinder zur Beute wurden.2) Doch die

Eintracht unter den Plantagenets war so wenig von Dauer wie

der Bund der französischenmit der englischen Krone. Schon im

Jahr darauf, bei dem neuen Zerwürfnis Heinrichs II. mit dem

Thronfolger Heinrich, dem sich sein Bruder Gottfried von der

Bretagne
·

anschlosz voller Argwohn, dasz der zweitgeborene
Richard Löwenherz vom Vater bevorzugt würde, glaubte der

Kapetinger, wie zehn Jahre früher sein Vater, als Parteigänger
seines Schwagers Jung-Heinrich die angiovinische Macht zer-

sprengen zu können. In diesem Kampf wurde das Söldnertum

erst recht zur begehrten Waffe, das Söldnerland südlichder Loire

zum Hauptkriegsschauplatz.
Sobald um die Jahreswende 1182X3,kurz nach der gemein-

samen Weihnachtsfeier in Caen in der Normandie, der neue Zwist
zwischen den Söhnen Heinrichs II. um die Frage der Lehns-
huldigung der jüngeren Brüder für den bereits gekrönten Thron-
folger ausbrach, eilte Gottfried von der Bretagne davon, um

ein großes Heer von Brabanzonen und anderen Söldnern anzu-

werben und das Land Richards Löwenherz zu verheeren.3) Und

vooant, in Suum auxijjum aoeersivit, cum quibus stephani eomitis terram

ebresit, oastre dilepidans, incendens villas, omniaque depredans.

1) Gesta Henrici II. 1, 321: Eo tempore (1184) Philippus rex Fran-

ciae . . · de suis et de alienigenis plurimo congregato exercitsu in-

travit terram praedicti comitis (Fland.riae) in manu potenti et brachjo

extento et oivitates, villas et oastella suceendit et munitiones oepit.
Omnie moerore plena et hokroke Gram-, quaeounque oontjngebant
Bkaibaeeni, quorum copiam rex adduxerat.

2) Radulf de Diceto 2, 9: Copiosum undique oongregarunt exeroitum

et viribus junotis ed euxilium praedicti regis unaminiter aeourrerunt.

Comitem jtaque Stephanum . . . odomare prima kaoie deoreverunt.

Cuius bona, villae, castella, possessiones intra paucos dies oesserunt

in direptionem. Juga boum eireiter quinque milie data sunt Bre-

bantinjs in praedam.
3) Gesta Henrici II. 1, 292 f.: Gaufridus . . · magnum eongregavit exer-

eitsum Braibacinorum et aliorum solidariorum et hominum terrarum

suarum et invaserunt hostiliter in manu forti et bellieose terram fratris

Sui Rioerdi et eiroumquaque combusserunt et praedas abduxerunt.
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als der alte König sichauf dessen Seite stellte, mit seinen Truppen
nach Limoges zog und Gottfried beauftragte, die mit dem re-

bellischen Thronfolger verschworenen Barone Aquitaniens her-
beizuschaffen, führte der statt dessen das »verruchte,von der

römischenKirche verdammte Volk« auch gegen das Land seines
Vaters, mit dem auch der junge Heinrich nur zum Schein in

Limoges über eine Verständigungverhandelte, um währenddessen

durch das »perfideVolk der Brabanzonen« das Königsland ver-

wüsten und plündern zu lassen-I) So schildert die Vorgänge der

königstreueVerfasser der Gesta Henrici II., der zehn Jahre früher
sehr anders von den Brabanzonen gesprochen hatte, als sie für
Heinrich 11. kämpften und er ihnen »mehr als anderen ver-

traute«.2) Entrüstet fragt jetzt auch der Erzbischof von Canter-

bury den abtrünnigen Thronfolger, wie er dazu komme, Bra-

banzonenführer zu werden und es mit diesem verworfenen,
exkommunizierten Volk zu halten.3) Der den Ereignissen am

nächstenstehende Augenzeuge Gaufred von Bruil in Vigeois läszt
ihn gleichsam die nüchterne Antwort geben: Wenn ich sie nicht
halte, nimmt sie mein Vater gegen mich in Sold! Denn eben

deshalb bemühte sich der rebellische Thronfolger mit den be-

denklichstenMitteln um sie, weil er fürchtete,sie gingen zu seinem
Vater über, um mehr zu verdienen.4) Es war trotz aller mo-

1) Ebd. 295: Gaufridus . . . gentem sacrilegam et ab eeclesia Romana

detestabilem ad destruendam terram patris sui induxitz 297 Begeg-
nung Jung-Heinrichs mit seinem Vater in Limoges: Hoc autem krau-

dulenter act-um est, ut interim gens per-Ida Braibancenorum et Hlius

proditionis Gaufridus in ten-a- regis patris licentius grassarentur eam-

que nefarie devastarent, ornamenta eoclesiastiea auferendo, oppjda et

villas ineendiis flammando, ovilia et agros rapjnjs evaouand0, adeo ut

mortiiicarent omnia nec aetati nec sexuj nee ordini nec religioni parcens

tes, immo sola ut videbatur homieidia, sacrilegia et rapjnas aEecta·ntc-s.

2) S. o. S.453.

Z) Rec. 19 S. 268 unter den Briefen Peters von Blois Nr. 47 (auch bei

Migne, P. L. 207 Sp. 138 mit falschem Datum 1174): Er unde hoc

tjbj, quod Brebantionum faotus es duetor gentique excommunioatae

et perditjssimae adhaesisti, ut perderes devotissimam tibi gentem?
4) Rec. 18 S. 216: Cum non haberet, quo se verteret, rogavit hur-

genses, qui aceommodaverunt ej de eommuni 20 000 Solidorum. Inde-

nempe sumptus et djarja dabat his, qui Palearjj voeabantur; Ade-

marus viceeomes (v0n Limoges) Brabantsjonibus, Baseulis caetekisque
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ralischen Argumente eine Geldfrage, wer die Söldner auf seine
Seite ziehen konnte. Da der Kronprinz heinrich fast mittellos

war, seine Einkünfte ihm von seinem Vater gesperrt wurden,
forderte er nicht nur von den Bürgern hohe Summen, um die

Söldner bezahlen zu können, sondern beschlagnahmte auch
gewalttätig — obschon gegen Quittung über einen Betrag, der

dem betroffenen Klerus viel zu niedrig schien — den reichen
Kirchenschatzvon Sankt Martial in Limoges mitsamt dem ver-

goldeten Silbersarg des Heiligen und ebenso die Schätzeder um-

liegenden Kirchen und Klöster.1)Was die Söldner sich sonst zu

nehmen pflegten, gab ihnen der junge König selbst, um seinen
Vater auszustechen und die verfügbaren Soldtruppen nicht gegen

sich zu haben.2) Außer den von seinem Bruder angeworbenen
Brabanzonen und den Söldnern aus der Gascogne, den Basculi

unter ihren Führern Sancho von Savagnac und Curbaran, die

der aquitanische Adel für sichund den jungen König gewann3),

hostibus. Hos amplectebatur oföciosissime rex, timens ne ipsi con-

volarent ad patrem cupiditate majoris pretji. Hao de causa malt-a-

gessit, quae non congruunt regiae majestati.

1) Gesta 1, 299: ". . . et de saerilego et furt0, quod beato Martjali

federat, (Gaukridus) Braibancenis suis sua stipendia persolvitz auS-

führlicherGaufred, Rec. 18 S. 216f. mit genauer Beschreibung der ent-

wendeten Schätze; s. a. Chroniques de Saint Martial de Limoges, hg.
v. H. Duples-Agier (1874) S.190f.

v

2) Nur der anonyme Chronist von Laon behauptet später, wohl irrig
(zu 1184, S. 33f.), dasz damals Heinrich II. per oonducticios Braban-

ciones et rutharios partem suam defendit, während sein Sohn Hein-
tich quosque milites nominatos ex omni Franeia, Germania, Burgundia,
Flandria, Brabanoia, Heinnonja et Lotharingia seoum habuitz nach
allen anderen, zeitnäheren Quellen kämpften damals die Söldner nur

auf seiten des Thronfolgers gegen Heinrich II.

3) Gaufred, Rec. 18 S. 213: Raymundus Brennus (Graf von Turenne)
ex Vasconia pluribus sibi filiis tenebrarum associatis, Ademaro Lemo-

vico auxilium ferebat. Am 12. Februar 1183 wird Ademar bei Aixe
an der Dienne westlich Limoges von Richard Löwenherz überrascht, der

Basolorum plures eaptos apud Axiam in Vigennam demersit," quosdam
gladio transverberavit, quorumdam oiroiter oetoginta ooulos etkodit.

S. 214: Repente igitur occupaverunt Lemovioinum turbae plurimae
orudelium populorum, qui . . . non hospites, sed hostes eikecti Sunt.

Horum prinejpes erant sancius de savannao et Curbanus Seu Cur-

baranus, quos oonduxerat Ademarus Lemovicensis magnis Sed exe-
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kam diesem auch eine Söldnertruppe zu hilfe, die Philipp 11. von

Frankreich für ihn aufgebracht hatte, aus vielen Ländern zu-

sammengeweht wie Spreu, angeblich deshalb palearii genannt 1):
Der neue Name verrät wohl, dasz es im Unterschied zu den Bra-

banzonen eine erst neugebildete Truppe war. Sie wurde zwar

vor dem Sturm auf Noaille an der Vienne von den Bürgern
warnend an das Schicksalder Brabanzonen bei Malemort vor

sechs Jahren erinnert, von denen sich auch diese »höllischen
Legionen« in ihrer Kampfesweise nicht unterschieden. Aber ein

zuverlässiger Augenzeuge wie Gaufred von Bruil, in dessen
damals geschriebener Chronik diese wirren Ereignisse ihren un-

mittelbarsten Niederschlag fanden, hält doch die verschiedenen
Söldnertruppen stets deutlich auseinander, obwohl er sie alle

gleicherweise verabscheut.2) So sehr sie sich vermehren und auch
wenn sie alle auf der gleichen Seite kämpfen, es bleiben doch in

sich geschlossene Verbände unter eigenen Führern, an die man

sich offenbar hielt, wenn man sie anwarb.

Der plötzlicheTod des englischen Thronfolgers inmitten dieses
Söldnerkriegs am 11. Juni 1183, der Zusammenbruch des Auf-

stands gegen Heinrich II. setztesie dann gleichsam frei. Sie kämpf-

erandis muneribus et Raymundus de Torena sacrilegjs preeibus.
Vgl. Anon. Laudun. S. 37 (ungenau zu 1185): Ea tempestate regnabat
per Aquitaniam importuna lues Ruthariorum, Arragonensium,
Baseulorum, Brabancionum et- aliorum conductjciorum, qui quasi

tempestas valjda regiones illas areerendo vastaverat.

1) Ebd. 215: Philippus rex Galliarum soeero suo Anglorum regi
Henrico quasi auxilium continuo tartareas dirigit 1egiones; eorum

pedes fvelooes ad ekkundendum sanguinem. Hi ex diversis terrarum

partibus conglobati unam eeolesiam feoerunt malignantium unoque

vocabulo Palearii quasi a palea eensebantuL Folgt der Bericht über
die Einnahme Noailles. — Jn der Volkssprache nennt Gaufred diese
Söldner Pailler, s. o. S·435 Anm.6.

2) Ebd.: Am 25.Sebr. 1183, während Curbaran Brive belagert,
praefati tenebrarum Elii Brantomense monasterium (Brantöme) non

Garben-aan non sanojus, sed Palearii cum.toto burgo invadunt,

capiunt ac diripiunt . . . dum alii expugnarent Brivam. Dehine pro-

perant hostes in territorio Petragorjoensj, Engolesmensi vel Xeni-

tonensi, in diebus quadragesimae divagantes ubique. similiter Pa-

learijs istis diebus per diversa loea suam erudelitatem licuit exercere.

Vgl. o. S.466 Anm.4.
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ten auf eigene Saust weiter oder im Dienst des Adels. Die Be-

völkerungaber griff gegen sie zur Selbsthilfe. Schon seit Ende

1182 hatte sich gegen sie ein »SriedenSbund«gebildet und er-

staunlichrasch ausgebreitet, ausgehend von einem Zimmermann
Durand aus Le Puy in der Auvergne, der in frommer Erleuch-
tung daS gequälteVolk, die Geistlichkeit, schlieszlichauch Ritter-

tum und Adel aufzurüttelnverstand, dasz sie sich wehrhaft und

sittenstrengzusammenschlossengegen die Landplage deS fremden
Söldnertum5,ordenSähnlichgekennzeichnet durch einen weißen
Mantel mit dem Bild der Gottesmutter, daher oaputiatj genannt,
auch paciferi oder einfach »dieVerschworenen«,juratj.1) Am-

20. Juli 1183 stellten sie die sogenannten palearji bei Dun-le-Roi

füdöstlichvon Bourges, offenbar auf dem Rückmarschnach Norden,
und erschlugen sie zu Tausenden.2) Jn ihrer Beute und den

Schmucksachenvon Hunderten ihrer Dirnen fand sich daS Gold

Und Silber der beraubten Kirchen- und Klosterschätzewieder.3)

1) Gaufred, Rec18 S. 219; Robert von Auxerre, MG. SS. 26 S.247;

Rigord § 23 S. 36; Robert von Torigny S. 309,- Hist. episc. Autissiodor.,
Rec. 18 S. 729. Gervafius von Canterbury, Chron. hg. v. W. StubbS

(1879) 1, 300f. sagt über die Secta Caputiorum: Non solum Branca-

Oenis, sed et- omnibus injurjam sibi faoientjbus virjliter restiteru11t.
· - . Hi igitur in jmmensum multiplicati, speciales pacis adversarios,

Braibacenos soilioet, post; aliquotz annos fere ad nichilum redegerunt.
Der Laoner Anonymus (S.37ff.,· ungenau zu 1185) behauptet, der

Zimmermann Durand mit seiner Marien-Vision sei nur daS betrogene
WerkzeugdeS KleruS von Le Puy gewesen; alS Zweck gibt er an:

Coniurare contra hostes paois, Rutarios soilioet et principes paoem
11011 servantesz die von ihm und Gervasius angedeuteten moralischen
Grundsätzeund Verpflichtungen der Verschworenen ähneln in man-

chem den Ketzerlehren der Zeit; vgl. auch H. Geraud in Bibl. de Pecole
des chartes Z S.1Z9ff.; A. Luchaire, La societe frankaise au tempS de

Philippe-Auguste(1903) S.13ff.
,

2) Gaufred von Bruil, Rec. 18 S. 219 schätztdie Zahl der gefallenen
Söldnerauf 10525 (nach anderen Hss. 13725), Rigord § 23 S. 36 auf über

7000, der Laoner Chronist S. 40 auf 17000, doch scheint er verschiedene
äMpfezu verwechseln und zusammenzuwerfen, da er von den Ru-

Fharjiab Aquitasnia versus Burgundiam tendentes spricht und von den

Jurati de Arvernis, dabei aber dieselbe Geschichte wie Gaufred über die

Paleakii bei vun-Ie-Roi erzählt.
a) Gaufred ebd.: In hjs meretrioes mille quingentae (andre Hs.:
Cocc) ojroiter erant, quorum ornamenta inaestjmabili thesauro

colnpsxusater.sank-. . . .



470 Herbert Grundmann,

Dasz dabei auch der französischeKönig die Bitte um Truppenhilfe
gegen die Söldner erfüllt habe, behauptet zwar nur sein Lobredner

Rigord unter heftigen Verwünschungengegen die frevelhaften
coterelli, wie er sie nennt1); doch ist es wohl möglich,dasz Phi-
lipp II. die Söldner vernichten half, obgleich er sie selbst geschickt
hatte; er hat auch später nicht gezögert, sich solcher helfer rück-

sichtslos zu entledigen, wenn sie ihm ihren Dienst getan hatten.
Ein ähnlichesSchicksaltraf bald darauf den Söldnerführer Cur-

baran mit seinen Truppen, die von den Caputiaten im Süden bei

Milhau in der Rouergue zu Hunderten oder Tausenden nieder-

gemetzelt oder gehängt wurden.2) Und auch die Brabanzonen
erlitten durch den Sriedensbund in der Auvergne schwerste Ver-

luste.3) Trotz allen diesen blutigen Niederlagen wurde jedoch das

Söldnertum keineswegs ausgerottet, und die »Sriedensbündler«
wurden ihrer Siege nicht froh, obgleichihre Sache nun erst öffent-
lich von den Kanzeln verkündet wurde und weiteren Zulauf fand.
Schon bald darauf erlitten sie »durchVerrat« bei der Belagerung
einer Burg schwere Verluste durch einen Söldnerführer4) — viel-

l) Rigord § 24 S.Z7; danach kürzer Wilh. Brito, Gesta Philippi
Augusti § 28 ebd. S.182 (Cotherilli, qui vulgo diountur Ruptarij)
und Philippis I, 725 ff. S. 36.

2) Gaufred, Rec. 18 S. 219: Infra dies viginti (nach der Vernichtung
der Palearii am 20. Juli) Curbaranus . . . cum quingentis de suis

laqueo suspensus opprobrium captavit sempiternum. Anon. Laudun.

S. 40: At Capuoiati sive Oaperunt . . . Cukberam quendam nobilem

Rutharium cum suis interfeoerunt usque ad 9000, oapud vero Cur-

berandi ad gloriam suam seoum ad Podium detulerunt.

3) Robert von Auxerre, Chron. MG. SS. 26 S. 247: Ipso anno (1183)
Arverniae proceres in mutua paois foedera ooniurarunt et nefandam

illam Brebentionum cohortem, iam per multos annos multis in loois,
sed in Arvernia maxime, rapinis et cedibus inhiantem, aggressi sunt

et ex eis tria ciroiter mjlia trueidarunt, nullum tamen ex suis ut

dicitur, prostratum vel sautium reppererunt. Vgl. An0n. LaUdUn.

S.39f., oben Anm.2 zu S.469.

4) Gaufted, Rec. 18 S. 219: Genetriois Dei assumptione (15. Aug.)
Serenitas praedicandae paojs populis claruit oocidentis, tempestivo
imbre remot0, sed non statim remota umbrarum oaligine. . . . In

Assumptione, ut praelibavimus, res universis innotuit, Petro epi-
scopo (von Le Puy) praedjoante. Extuno non solum milites, verum

etiam principes, episoopi, abbates, monaohi, olerjei vel mulieres viros

non habentes sjgnum istud libentissime susoepere. Castrum-novum
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leicht jenem potentissimus princeps ruthariorum Lobar oder

Lupacius, von dem späterberichtet wird, er habe alle Caputiaten
so vernichtend geschlagen,daßsienie mehr zu erscheinenwagten.1)
Sie hatten jedochnicht nur die Söldner gegen sich,sie machten sich
durch ihre sozialrevolutionärenForderungen auch die Herren des

Landes und den Adel zum Feind, der im Bunde mit den Söld-

nern diese für beide gefährlicheSriedensbervegung schon 1184

unterdrückte.2)

Obsederunt quidam eorum, quorum plures pro proditione occidit

princeps latronum quidam inira octavas a-ssumptionis.

l) Chron. univ. anon. Laudun. S. 58 (s. o. S.460 Anm. 4): Hic Lu-

pacius omnes Capuoiatos . . . ita apud Port-as Berte cecidjt et delevit,

quod postea numquam ausi fuerunt comparere. Anfang 1184 wurde

das Kloster in Aurillac von Lobar und dem oben S.467 Anm.3 er-

wähnten Sancho cum innumerabili hoste überfallen und erpreßt, die

dann mit Graf Raimund v1. von Toulouse ins Limousin ziehen und

Anfang Februar regiones regis Anglorum devastantz Gaufred, Rec. 18

S. 223. Sancho, uns riches rotiers, forderte den ihm vom Thronfolger
Heinrich geschuldeten Sold noch nach dessen Tod ein und bekam ihn
schließlich— von Heinrich II.! s. Histoire de Guillaume le Marechal
v. 7003ff. hg. v. P. Meyer 1 S.252ff.

2) Anon. Laudun. S. 40: Ita eos extulit eorum vesana demencia,

qllod comitibus et vioecomitibus, aliis eoiam principibus mandaket

stultus ille populus et indiseiplinatus, ut ergo subditos suos soljto

mioiores se exhibereutz auch S. Z9: Tremebant principes in eircujtu,
nichil preter just-um hominibus suis inferre audentes, nec ab cis

exact-jenes aliquas vel precarias preter reddjtus debitos exigere pre-

sumebant. Jn der Historia episc. Autissiodor., Rec. 18 S. 729 heißt es

Über die Caputiaten: horrenda nimis et perioulosa praesumptio et

quae plebeios trahere eoeperat univeksos in superiorum rebeljionem

St exterminium potestatum, . . . quamquam a bono habens originem
— . . sequebatur, quod nullus tjm0r, nulla reverentia superioribus ha-

bsketur, Sed in eam libertatem Sese omnes asserere conabantur,
quam ab injtio oonditae creeturae a- primis parentibus Se contraxisse

djcebant, ignorantes peceati kuisse meritum servitutem. Hinc etiam

Sequebatur, quod minoris majorisve nulla esset distinoti0, Sed potius
Collkusio . . . Consequenter etisim Omnis Sive politica sive oatholica

i. daretur in exterminium diseiplina usw.; deshalb vom Bischof
Von Auxerre unterdrückt. Vgl. Robert von Auxerre, MG. SS. 26 S. 247:
Ä· d. 1184 seota eorum, quos Caputiatos vooant, . . . coepit et in

Francia propagari, Sed illis subject-Duera insolenter negantibus, prin-
ijum contradictione deletaest.

Deutschee Archiv v. 31
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Vl. Söldnerführer
in englischen und französischen Staatsdiensten
Auch das Königtum Frankreichs und Englands ging gar nicht

darauf aus, das Söldnertum zu vernichten, sondern es für sich-
zu gewinnen, vor allem für den unausweichlichen Kampf gegen-

einander. Hatte der englischeThronfolger Heinrich in seiner letzten
vom französischenKönig unterstütztenEmpörung gegen seinen
Vater alle Verfügbaren Söldnertruppenauf seine Seite zu ziehen
versucht, so scheinen sie nach seinem Tod, soweit sie die blutigen
Metzeleien überlebten, von seinem Bruder Richard Löwenherz
ebenso eifrig umworben worden zu sein wie von seinem Schwager
Philipp II., der schon im nächsten Jahr Brabanzonen gegen

Flandern führte.1)Dabei haben sichdie früheren Söldnerverbände

wohl nicht mehr erhalten; wo weiterhin von Brabanzonen die

Rede ist, besteht kein ersichtlicher Zusammenhang mehr mit der

ursprünglichso genannten Truppe, deren Name zum Begriff ge-

worden war. Dafür bildeten sich nun aber neue Verbände unter

rasch berühmt werdenden Führern, die — anders als früher —

in ein dauerndes, beständigesVerhältnis zu einem Herrscher
traten, zum Plantagenet oder zum Kapetingerkönig.Den Söld-

nerführer Mercader, der seit dem Herbst 1183 in den Kämpfen

Südfrankreichsauftaucht 2) — ein provenzale wie jener Lupatius,
als dessen »Nachfolger«er später bezeichnet wird3), — sah schon

1) S. o. S.465 Anm.1.

2) Gaufred, Rec. 18 S. 220: Prinoeps proditorum, qui voeabatur Mer-

eaders, terram Arohambaldi Combornensis . . . devastavit am 1. Okt-

1183; am 15. belagert er Pompadour, per circujtum universa va-

stantes, homjnes, animaliadiversaque supellectilia oapiunt et vin-

oiunt, senibusque ae debjlibus non paroiturz parvis non miseretur.

De redemptione earum rerum, quae in monasterii elaustro erant,

habuere Marchadaeus, Constantinus de Born (BrUder deS Dichters
Bekttan de Born) et- Radulphus de Castelnau solidos 650; tagS darauf
ziehen sie ab, timentes Juratos Arverniae, qui venire disponebants.

s) S. o. S. 460 Anm. 4; Matthäus Paris., Chron. major, hg. v. Luard

2 S. 421: oruentissimi ruptarji, quibus sangujs humanus pro nihilo

reputabatur vel praeda vel inoendium, Markadeus, Algais et- Lu-

pesearus, natione Provinoialesz in der Historia Anglorum, hg. v.

F. Madden 2 (1866) S.59 läszt ihn Matthäus Paris. in lingua sua

nativa provenzalisch sprechen. Vglspüberihn ausführlich H. Geraud,
Mercadier, Les routiers au 13e siecle in Bibl. de Pecole des chartes
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Gaufred von Bruil »im Schatten« des Herzogs von Aquitanien
Richard Löwenherz kämpfen1), der ihn später als König zu
feinem vertrautesten Helfer und Heerführermachte. Leider bricht
Gaufreds Chronik gerade mit diesem Bericht ab, und für die

Folgezeitfehlt es an so ausführlichenNachrichten über die Vor-

gängeim französischenSüdwesten,so daszMercaders Name zehn
Jahre lang gar nicht mehr genannt wird. Doch ist kaum zu be-

Zweifelm dasz er der Führer jener Brabanzonen oder Coterellen

War, mit denen Heinrich II. und Richard Löwenherz im Juni
1187 bei Chäteaurouxund Deols am Jndre dem französischen
Königentgegentrat, ohne dasz es zum Schlagen kam, weil sich
Richclrdaus Mißtrauen gegen seinen Vater mit Philipp II. ver-

ftändigte.Auch in dessen Heer stand damals eine Brabanzonen-
trUPpe,die er aber entlassen haben soll2), als ein aussehen-
erregendes Wunder — ein im englischen Sold stehender Bra-

banzone zerschlug, beim Würfelspiel erregt, im Kloster Deols
ein Marienbild, dem darauf heilkräftiges Blut entflosz — die

Volksstimmunggegen sie aufbrachte und die Könige angeblich
friedensbereitmachte.3) Richard dagegen bekämpfteim folgenden
Jahr mit seinen Brabanzonen den Grafen von Toulouse und nahm
ihm siebzehnBurgen.4) Auch dabei wird Mercader die Söldner
X

g(1841-2)s. 417sf. und A. Taktetlieki, philipp 11. August 3 (1910)
.110f.
l) Rec. 18 S. 223: am 26· Sehr-1184 Mercaders cum suis sub umbra

du cis quasi ex obquuo provinciam Ademari impetens . . . orudelitor
Hist-at

2) Gervasius von Canterbury 1, 370: Rex autem Franciae jussjt in

COntinenti Braibacenorum, quem habebat, ouneum de sooietate Fran-
corum et exercitu amoveri.

.

a) Ebd. 369f.: Braibanceni regis Angliae stipendiariiz Rigord § 52

-79f.: multitudo Cotarellorumz Stephan von Bourbon, ed. Lecoy de
Ia Marche, Anecd. hist. s.111 § 130: ooteksui ex parte kegis Ri-

cardi. Giraldus Cambrensis, Gemma ech. 1, 32 (Opp. ed. J. S. Brewer
S—104; vgl. De princ. instr. Z, 2, Opp. 8, 233) nennt den Täter einen

ragmannus Und bezeichnet die Brabanzonen als agmen Bragmannorum,
nettVendet auch sonst diesen anderswo nicht bezeugten Ausdruck: Vita

Galfkidi2, 1 (Opp. 4, 391): Bragmanni et coterelli Flandrenses con-

chtjs Spec. ech. Z, 1 (ebd. 132): Bragmannus bene loricatus et- armatus

gladjoquelongo latet-e munitus. — Vgl. A. Cattellieti 1 S. 258
4) Radulfus de Diceto 2, 55: Comes transitum facjens in vasconiam,

Zik«I
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geführt haben; denn ihm wurde anscheinend die Obhut über die

eroberten Burgen anvertraut. Wenigstens erklärt Mercader

später in einer Schenkungsurkunde: weil er auf den Burgen seines
königlichenHerrn treu und eifrig gedient und seine Befehle stets
willig erfüllt habe, sei er dem großen König genehm und lieb

als Führer seines Heeres und von ihm reich beschenktworden

mit dem Nachlasz eines erbenlosen Adligen im Perigord·1)Er

«gingmit Richard im August 1190 auf den Kreuzzug, wurde aber

schon nach dem Fall Akkons im Herbst 1191 nach Frankreich
zurückgeschickt2)

—

zur gleichen Zeit, als der französischeKönig
die Heimreise antrat. So wenig traute man dessen beschworener
Zusage, Richards Land und Leute bis zu dessen Rückkehrnicht
antasten, sondern beschützenzu wollen. Wirklichersuchte philipp II.

schonunterwegs in Rom den papst, ihn von diesem wider Willen

geleisteten Schutzeid zu entbinden, und obgleich ihm das versagt
wurde, suchte er Richards Abwesenheit und seine Gefangenschaft
in Deutschland nach Kräften auszunutzen, fiel in die Normandie

ein, rüstete sogar zur Landung in England. Was Mercader

währenddessen dagegen unternahm, ist nicht überliefert. Doch
sobald sein König aus der deutschen Gefangenschaft heimkehrte
und den Kampf gegen Philipp II. aufnahm, war Mercader wieder

an seiner Seite3), um ihn bis zu seinem Tod kaum mehr zu ver-

oomitis Sanoti Egidii lacessitus injuriis, intra breve temporis Spaoium
oopiis Brebantinorum vallatus prope Tolosam castella Subjugavit XVlI.

1) Gäraud S. 442: Ego Merohaderius, domini Richardi . . . famulus,
cum in oastris eiusdem domini regis tam Edeliter quam strenue mili-

tarem et a voluntate illius non discordarer et que preoipiebat implendo
properarem, et ob hoo tanto regi acceptus eram et carus et eram dux

exeroitus eins. .

2) H. Geraud in Bibl. de Pecole des chartes 5 (1843X4) S. 14f. und 36:

Zahlungsanweisung König Richards vom Z. Aug. 1191 — dem Tag des

Aufbruchs Philipps II. in Akkon! — an einen Pisaner Bankier für Mer-

cader (mindestens 1000 Mark) und andere, die pro negotiorum nostrorum

oportunitate heimkehren-
3) Hoveden Z, 256: auf der Verfolgung Philipps II. von Vendöme aus

im Juli 1194 verlor Richard sein Pferd, Marco-des princeps Brajban-

oenorum tradidit illi alium equum. Die Brabanzonen hatten vorher mit

Rittern aus NavarranLochesam Jndre südöstl. von Tours belagert, wo

Richard zu ihnen stieß, ebd. 252f. Anscheinend hatte Richard auch Braban-

zonen aus England mit über den Kanal gebracht; denn Ende April kam
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lassen.Für ihn eroberte er Anfang 1195 Jssoudun«1),kämpfteer

bald in der Bretagne2), bald in SIandern, wo ihm und seinen
Söldnern auf den Messen von Abbeville reiche Beute anheim-
fiel.3) Mit dem König gemeinsam schlug er zwei Einfälle des

Kapetingers in die Normandie zurück; Richards Siegesbericht
hebt hervor, dasz Mercader dabei einmal an die dreiszig Ritter

gefangennahm.4) Sein Meisterstückaber war die Gefangen-
Uahme des kriegerischen Bischofs Philipp von Beauvais, des

PetternPhilipps 11., den König Richard haszte und jahrelang
IM Kerker hielt.5) Als er selbst am 26. März 1199 im Kampf
mit Ademarvon Limoges vor dessen-Burg Chalus die tödliche

WULeempfingpflegte ihn der Arzt Mercaders 6), der selbst die

es»in Portsmouth zwischen Wallisern und Brabanzonen zu blutigen
Handeln,die der König vor der Überfahrt erst schlichten mußte, ebd. 251.

1) Rigotd § 104 S.132: Merchaderius tunc dux Cotarellorum exi-

Stens (ng. Wilh· Brito § 79 ebd. S. 198: qui imperat ruptariis et Octa-

relljs Marchaderus) cum suis . . . Suburbium Eisoldunj destruxit et

Ipsam munitionem cepjt et de sujs ad opus regis Anglie munivjt. Wil-

helm v.Newburg 2, 456: per stsipendiariam militiam, quam Rutas

vOcant, expugnato et capto Ysouduno . . .; bald darauf wurde der Graf
Von Auvergne per eosdem stipendiarios gefangen.

2) Chron. abbatiae Panispontis, Rec. 18 S. 332: venit Marcaderus in

ritanniam cum exercitu magn0.

«

a) Hovedens4, 60: Marchadeus cum ruta sua intravit in Flandriam et

Invasit nundinas prope Abbeville et Spoliavit mercatores Francie et cum

Preda magna rediens in Normanniam replevit terram spoljjs Francorum.

»«)Hoveden 4, 55ff.; Rad. v. Coggeshale 84f.; Rigord § 122 S.141;
HIILde Guill. le Marechal v. 109Zfo.; vgl. Cartellieri 3 S. 188ff.

IS)Ebd. S. 142 ff.; Rigord § 123 S. 142: Rex Anglie cum suis Cotarellis,
qujbus preerat Marchaderius; Wilh. Brito § 94 S. 202: cum Marchadero,
qui imperat Ootarellis sive ruptarijsz Hoveden 4, 16: Marchades prin-
ctdps nefendae gentis Bribancenorumx Rad. de Diceto 2, 152: Marcha-

dWS nephariis Brebantinorum vallatus catervis; Matthäus Paris» Hist.
AJMIOL2, 59: Marchadeus princeps et dux ruptariorum et incendia-

klomm; Chron. major 2, 421: Maroadeus et Lupescarus, qui duces

fuGrunt catervae quam ruttam vocamus. Aus dem Gefängnis schrieb
der Bischofan den Papst über Richard Löwenher3:afkerens secum ignem
et 818dium, subnixus etiam apostaticis Braibancenorum cohoktibus,
patkjam nostram irruebat circumquaque depopulando; Hoveden 4, 22.

Vgl- H. Gestank-, Le Comte-Equue in Bibl. de recole des chaktes 5

(1843-4)S. 8sf., bes. 18ff.; Caktenieki 3 s.1142ff.
6) HOveden 4, 82f.: rex commjsit se manibus cuiusdam medici Mar-
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belagerte Burg stürmte und seinen König an der Besatzung
rächte. Jm Dienst deS NachfolgerS Johann Ohneland strafte er

mit seiner »Rotte« die abtrünnige Stadt Anger5.1)Doch er über-

lebte Richard Löwenherz nur ein Jahr. Am 10. April 1200 wurde

er in Bordeaux ermordet2), — viel geschmäht3)Und gefürchtet
von den Zeitgenossen, aber beständigund erfolgreich im Waffen-

dienst für seinen König, dessen volles Vertrauen er genosz.
ES war eine neue Erscheinung im KriegSwesen, dasz ein Söld-

nerführer mit seiner Truppe dauernd für denselben Herrn und

König kämpfte, ihm persönlich eng verbunden, durch ihn be-

gütert und geehrt, wenn auch nicht geadelt. Unter Johann Ohne-
land scheinen zunächstMercaderS Waffengefährten,der Gascogner
Arnold und der Provenzale LupeScair 4), eine ähnlicheRolle im

ehadeiz Rad. V. CoggeShale 95: quidam chirurgious ex nefanda illa

familia impiissimi Marohadei.

1) Hoveden 4, 88; Matth. paris., Chron. maj. 2, 454; doch vgl. A. Ri-

chard, Histoire deS comteS de Poitou 2 (1903) S. ZZ7.

2) Hoveden 4, 114: Marchadeus prinoeps Braibanoenorum . . . a- quo-

dam serviente Brandini (deS Seneschalls der Gascogne) in eaclem civj-

tate Burdegalensi interkectus est.

3) Vgl. auchldieMagna vita S. HugoniS episc. Lincoln., hg. v. J. S. Di-

mock (1864) S. 264: quiclam Rutariorum prinoeps vocabulo Marchadeus.

homo per omnia belluinae saevitiae et perdjtae conscientiae, vir ad

quodlibet soelus et sacrilegium praeceps; doch sagen RichardS Freunde:
Neoessarius est, domine rex, Marchadeus guerrae vestrae. Philipps II.

Leibarzt Aegidius von Corbeil nennt in seinem satirischen Gedicht Hiera-
pigra einen Bischof, der auf der VisitationSreise die Geistlichen geradezu
aussaugt, einen wahren Marchaderus mit der Begründung: Quem quiit

kaptorem signat veraque tyrannum exprimit ekiigie, sjgnandum
nomine tali arbitror, ut redclam oognata vooabula rebusz der Name

war also zum Begriff geworden; s. C. Viellard, Essai sur la societä
medicale et religieuse au 128 siecle:· GilleS de Corbeil (1909) S· 389.

4) S. o. S. 432 Anm. 4 und S. 437 Anm.1; Matth. Paris., Chron. maj.
2, 421,· ArnalduS GuaSco erscheint als Zeuge in einer Urkunde Mercaders

1195, Geraud in Bibl. de Pecole deS charteS Z S. 445. Die Lupicarjca
rupta auch bei der Belagerung von Andelgs a. d. Seine 1203, s. Wilh.
Brito, philippis vII 148 S. 182. Rotuli litt. pat. I ,35b vom 7. Nov.

1203 an Luppesoarr. et sociis suis, die sich Mit den Baronen der Nor-

mandie vertragen sollen. Jn der Histoire de Guillaume le Marechal v.

12593sf. wird gefragt, warum König Johann (der 1202 granz genz et-

rotiers mitführt) die Herzen der Seinen nicht gewann: Par fei, quer

Lovrekaire les menot de si mal rand0n, que il perneitx tot a bandon

quant que il trouvout en la terre, ausj com s’ele fust de guerre.
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englischen SestlandsbesitzSüdwestfrankreichsgespielt zu haben,
den der König vornehmlich durch seine Söldnerrotten gegen

seinen Rivalen Arthur, den einheimischen Adel und den Kape-

tinger verteidigen liesz.1)Ein paar Jahre lang wirkte dann der

Spanier oder Provenzale Martin Algais nicht nur als Söldner-

fÜhrer,sondern sogar als Seneschall der Gascogneund Perigords,
kämpfteaber später im Kreuzheer gegen die Albigenser, ging zum

verketzerten Grafen von Toulouse über und büszte dafür mit

einem gräszlichenTod.2) Jn den späteren Kämpfen Johanns
Ohneland mit den englischenBaronen kam ein anderer Söldner

bei ihm zu Gunst und Einfluß, ein Bastard niedriger herkunft
aus der Normandie namens Salco oder Salcaise, der sich trotz
seiner verrufenen Grausamkeit sogar noch fast ein Jahrzehnt über
deS Königs Tod hinaus am Hofe seines unmündigen Nachfolgers
behaupten konnte, bis er verbannt wurde und, als er mit der

Sürfpracheder Kurie zurückkehrenwollte, unterwegs in Italien

vergiftet wurde.3) Bei der unsteten, erfolglosen SchwächeKönig

1) Alberich von Troisfontaines, Chron. MG. SS. 23 S. 882 zu 1203:
Rex Johannes in Angliam transfretavit summam belli Ruptariis de-

relinquens; vgl. Wilh. Brito, Philippis vII 831 S. 209: Agmina prefeoit
toti ruptakica regno. Robert von Auxerre, Chron. MG. SS. 26 S. 262

Und 265 über die oohoktes regis Anglie, quas Rotarios vooant; bei ihren
verlustreichen Kämpfen mit dem aquitanischen Adel im Bund mit Phi-
lipp II. werden einmal 1203 fast 2000 gefangen oder getötet. Auch der

Abt Petrus Coral von St. Martial in Limoges berichtet (Rec. 18 S. 239)
Über quamplures Bascli et Ruptarii, ab Ängliae rege utique conducti,
qui populum et- terram vastabant, die der Bischof von Limoges mit

seinen Prälaten und Baronen 1204 bei Noailles vernichtet, et sie brachium

kegis Angliae in Aquitanja primo eonjractum est. Vgl. A. Richard,
Hist. des comtes de Poitou 2 S. 430ff., 444ff· u. ö.

2) Rotuli litt. pat. 1, 21 vom 4. Dez. 1202; bis zum 26. April 1205

(ebd. 53b) wird Algais oft als Senefchall genannt; ebd. 20b: schaus-

quod de servicio ipsius Martini plus quam de servicio aljouius nos

laudamusz f. o. 5.437 Anm·1 und S.439 Anm.5.

s) Matthäus pakis., Chron. maj. 2, 538: Rex Joh. quendsm ar-

migerum Faleonem . . . vocavit, ut in barones baeeharetur. Etat autem

luptarius nequissimus, Neuster natione et spurjus (ex parte matris

atque bastardus, qui in vili jumento mantieato ad regis paulo ante

elientelam desoenderatz ebd. Z, 88). sed et ipse multo orudelius, quam

ej jussum fuit, in ipsos desaevit; propter quod rex faotlls ei plopitius
dedit nobilem dominam Margarete-im de Ripariis cum omnibus terris
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Johanns konnte keiner der ihm verpflichteten Söldnerführerso
beständigund wirksam für die Königsmachtkämpfen wie Mer-

cader unter Richard Löwenherz.
f

Auch darin erwies sich vielmehr der überlegene kapetingische
Gegenspieler Philipp Il. August als der gelehrige Schüler und

echte Erbe der großen Plantagenets. Er hat es seinen Vor-

gängern auf dem französischenThron geradezu zum Vorwurf
gemacht, daszsie zum Schaden ihres Königreichsnicht dafür sorg-
ten, für den Kriegsfall genug Geld zur Söldnerwerbung zu

haben, und er hat deshalb seinerseits nach Kräften Schätzege-

sammelt und gespart.1) Es geschahwohl aus dieser berechnenden
Sparsamkeit, dasz er in den Anfängen seiner Regierung immer

nur für einen bestimmten Zweck und kurze Zeit eine gerade ver-

fügbare Söldnertruppe in seinen Dienst nahm, um sie zu ent-

lassen oder zu entwaffnen, sobald er sie nicht mehr brauchte und

nicht mehr bezahlen wollte. Hatte er dafür im Juni 1187 vor

Chäteauroux, als es zu einer kampflosen Verständigungkam,

wenigstens einen frommen Vorwand gefunden2), so entledigte
er sich im Jahr darauf, da sich nach dem Wiederausbruch des

Krieges neue. Sriedensaussichten boten, der inzwischen wieder

eam contingentibus; ähnlich Hist. Engl. 2, 131f., vgl. 203: Falcasius

ignobilis gener-e, sed vitijs multo ignobilior; Z, 233: ruptarius spur-

cissimus et infernalis etc. Matthäus Paris. berichtet in beiden Werken

viel über die Taten und Untaten des Salco oder Falcasius (s. Register
unter ,,Breaute«), meist ohne von seinen Truppen zu sprechen, nur ge-

legentlich cum suis ruptariis, Hist. Angi. Z, 248; Iatrones, praedones
exoommunicati, ebd. 2, 203; multitudo mjlitum et rupt-ariorum, Chron.
maj. Z, 12. Als S. 1225 verbannt wird, sind sich doch alle einig- quOd

regj ac patri suo multis Hdeliter servierat annis, multis se opponens

periculisz deshalb wird er nur verbannt, etsi turpissimae mortis reus

esset, hist. Angl. 2, 271; vgl. Z, 251, Chron. maj. Z, 94. Vgl· Diction.

of nat. biogr. 6 (1886) 247ff.

1) Rigord § 99 S. 129: Thesauros multos in diversis locis oongessjt,
expensa modica content-us, dicens quod predecessores sui Franc-Drum

reges pauperes existentes, tempore necessitatis stjpendjariis militibus

njhil ministrantes, ingkuentibus belljs regni diminutjonem paSSj fuerant

non modicam. Princjpalis tamen intentio ipsius regis erat in the-Sau-

rorum oongregatione . . . et- regni Francorum ab inimicis strenua de-

fensio.

2) S. o. S.47Z mit Anm.2.
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angeworbenen Söldnerrotte mit skrupelloser Verschlagenheit: er

ließ sie nach Bourges führen, angeblich um ihnen dort ihren
Sold auszuzahlen; dort ließ er sie überrumpeln,ihre Pferde und

Waffen — und alles Geld wegnehmen und sie »wehrlos und
,

nackt« davonjagen.1) Später aber, als die Entscheidungskämpfe
mit dem angiovinischen Königtum bevorstanden und wohl auch
ein fester Grundstock für die kapetingischen Staatsfinanzen schon
gelegt war, nahm auch Philipp August einen Söldnerführermit

seiner »Rotte« dauernd in seine Dienste und verdankte ihm
wesentliche Erfolge bei der Eroberung und Behauptung der

Normandie. Dieser kleinwüchsigeMann namens Cadoc hatte sich
mit seinen Söldnern im Kampf gegen Mercader hervorgetan.
Dafür unterstellte ihm der König die als Einfallstor nach der

Normandie besonders wichtige Burg Gaillon2), wo ihn Richard
Löwenherz 1196 belagerte, aber von Cadocs eigenem Geschoß
verwundet wurde.3) Mit seiner Rotte, für die ihm der König
einen Tagessold von tausend Pfund gezahlt haben soll, half er

1203 bei der Eroberung der Seineabwärts gegenüberliegenden
Stadt Andelys, die seinem Schutz unterstellt wurde 4), und im

1) Gesta Hentici II. 2, 49: Rex vero Franoiae . . . duij ruttam Brai-

bandenorum Teutonicam usque Biturum, promittens eis bene stipendia
sua. sed apud Biturum injeetis in eos manibus abstulit eis omnes equos

Suos et- arma et peouniam universam et eoS inermes et nudos ejecit.

2) Chron. anon. de Bethune, Rec. 24 S. 758 S: im Krieg gegen Philipp II.

hatte Richa rd Löwenherz trop graut ost, que de ses homes que de Ses

souders. Les Flamens avoit, qui od lui estoient en soudees, et les Bra-

benoons . . . Ades avoit pluisors routes, par qoj il damagoit molt la

terre al roi de France; oar li routier estoient trop mal destkujseok de

terres. Un routier i ot que on apeloit Markade, qui molt fu de grant-
renon en cele guerre; non porquant si le desconti sovent uns Sergans
le rqi de France-, que on aspeloit Cadoc, qui autresi menoit route. Celui

Cadoo list puis li rois de France ohastellain-««deGaillon, pur Son serviee

et por sa grant- proece, dont- plains estoit, ets si estoit il petis.
3) Wilh. Brito, Philippis V 258ff. S. 135.

4) Ebd. vII 158 S. 182 Und 396 S. 192: numerosa rupta Cadooi, cui

rex quotidie soli pro seque Suisque libras mille dabat-. Ausgaben für
Cadoc sind mehrfach in den königlichenRechnungsbüchernver-zeichnet,
einmal 4400 Pfund, s. Ed. Audouin, Essai juk Isaxmäe koyale qu temps
de Philippe Auguste (1913) S.109ff., 185; Audouin versucht die Ein-

künfte und Ausgaben Philipps II. für seine »arme«epermanente« zu
errechnen.
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nächsten Jahr bei der Unterwerfung von Angers l), später bei

einem Strafzug gegen den Grafen der Auvergne.2) Als Philipp
August im Juni 1213 zur Überfahrtnach England rüstete, stand
Cadoc mit seiner »Rotte, die keinen verschont«,in Damme, dem

Hafen von Brügge, zur Einschiffung bereit; nicht ohne seine
Schuld, da er seine Söldner vertragswidrig auch hier plündern
liesz,wurde die Flotte jedoch von den Zlandrern und Engländern

geraubt und zerstört.3)Seitdem wird Cadoc nicht mehr als Söld-

nerführer genannt, wohl aber noch jahrelang — als königlicher
Beamter, als Burgherr von Gaillon und Bailli von pont-Aude-
mer, dem die Wacht über die Seinemündungoblag.4) Um 1219

wurde er zwar wegen Unterschlagung und anderer Beschwerden
gegen seine schroffeAmtsführung gefangengesetzt und erst 1227

von Ludwig IX. begnadigt· Doch hat er sich damals aufs neue

zu treuen Diensten verpflichtet, obgleich er auf allen Besitz ver-

zichten mußte, den er Philipp August verdankte. Als hätte er

noch einmal von vorn anfangen wollen, nahm er schon am

letztenKriegsng Ludwigs VIII. gegen Avignon wieder als Trup-
penführer teil.5) Von seiner ,,Rotte«und von Söldnern ist dabei

freilich nicht mehr die Rede, und seitdem verliert sichseine Spur;
vor 1232 scheint er gestorben zu sein«

VII. Ausgang, Eigenart und politische Bedeutung des

frühen Söldnertums

Dieses Schicksal Cadocs ist bezeichnend für eine allgemeine
geschichtliche Wendung. In den englisch-französischenKriegen
um die Jahrhundertwende hatte sich auf beiden Seiten eine Art

1) Wilh. Brito, Gesta § 133 S. 222; vgl. Philippis VIII 274 S. 220.

2) Wilh. Brito, Gesta zu § 156 S. 235.

3) Philippis IX 296 S. 260: oumque sua nulli rupta parcente Ca-

doousz dazu v. 393 S. 264 und v. 461S.267;vgl. Cartellieri 4 S. Z70f.
4) L. Delisle, Chronologie des baillis et senechauxrogaux, im Rec. 24

(1904) S.130’«fs. und die Querimoniae Uormannorum ebd. S. 6, 10ff.
36sf. u. ö. (s. Register). Jm Roman Wistasse (Eustache) le Moine, hg.
v. W. soerster (Roman. Bibl. 4, 1891) v. 1964 wird Cadoc sogar senesoal

de- Normandie genannt Und von ihm gesagt: trois cens serghans ot de

maisnie por les pors de saine gar-der.

5) Devic-Vaissete, Hist. de Languedoc 8, 1508: Cadoojus ducens

exercitum dominj regis ad Avinionem.
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»stehendesSöldnerheer« herausgebildet; Mercader und Cadoc

erscheinen als seine bedeutendsten Führer. Noch in der letzten
Phase dieses RingenS, in der Entscheidungsschlachtvon Bouvines

am 27. Juli 1214 hatte auf englisch-welfischerSeite eine Fuß-

truppe von Brabanzonen, auf 400 bis 700 Mann geschätzt,stand-
haft mitgekämpft,aber die Niederlage und Flucht des zusammen-
gewürfelten Ritterheeres nicht mehr wenden können.1)Andrer-

seits führte der französischeThronfolger Ludwig VIII. bei seiner
Landung in England 1216 auch ,,Rotarier« aus Frankreich über
den Kanal, ohne sich doch dort durchsetzen zu können.2)Hier wie

dort versagten die Söldner im auswärtigen Krieg, nachdem sich
einmal die Machtsphären zwischen den Königreichen geschieden
hatten, und für den inneren Kampf brauchte man sie seitdem
nicht mehr. So sehr sich noch Johann Ohneland gegen die sor-
derung der Barone und der Magna Charta sträubte, alle fremden
Söldner zu entlassen und des Landes zu verweisen3), sie ver-

schwanden doch, als nach seinem Tod der innere Zwiespalt er-

losch,und nach einigen Jahren muszte auch sein GünstlingSalaise
in die Verbannung gehen. Jn Südfrankreichtobte noch eine Zeit-

lang während der Albigenserkreuzzügeder Söldnerkriegweiter;

l) wilh. Brito, Gesta § 197 S. 289: omnihus itaque keke equitihus
aut fuga de campo ereptis aut oaptis aut interfectis, cum jam 0th0-

nite utraque belli latera denudassent, stabant adhue in medio campi
satellites pedites kortissimi, Brabantiones et alii, quos par-s adversa

quasi vallum ante se posuerant numero septingentiz Philipp II. läßt
sie durch 50 Ritter und 2000 pedjtes angreifen et omnes penitus trucj-

davitz Vgl. Philippis X, 377ff. und XI, 585f. Genealogia eomitum

Flamde MG, SS« 9 S, 333: Homines eiroiter 400, qui erant, ut dioitur,
de Braybant0, pedites quidem, sed. in seientia et virtsute bellandi equi-
t-ibus non inferioresz Matthäus Paris·, Chron. major 2, 579; s. Car-

tellieri 4 S. 472.

2) Annalen von Dunstaple, Ann. Monast. Z, 45: cum multis armetjs

comitibus, baronibus, eastellanis et militibus et rotariis Franciae ap-

plieuit in Anglia.
s) S. o.S.429 Anm. 2; gleich nach dem Widerruf der Magna Charta liesz

Johann aufs Neue ex regionibus Lovaniae et Bkaibantiae et Flandkiae

catervae detestabiles nach England kommen und marschierte cum suis

Braibaneijs et- Flandrensibus spureissimis et ignobilibus omnique gener-e

sacinorum commaoulatis, . . . cum Flandrensibus suis ruptariis, beli-

ktariis, incondarjis, homioidis gegen die Barone, Matth. Paris., Hist. Angl.
2, 163f., 170; Chron. Maj. 2, 622.
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doch nachdem das französischeKönigtum den politischen Gewinn

aus der Zerrüttung und Entkräftungdes Landes durch Adel und

Kirche eingeheimst hatte, wurde im Friedensfchlußmit dem

Grafen von Toulouse 1229 auch bestimmt, daß alle ruptarii aus

dem Land zu vertreiben oder zu strafen seien, wie auch jeder,
der sie verwendet.1) Ein halbes Jahrhundert lang hatten die

Söldnerrotten im Ringen der europäischenMächte, des Kaiser-
tums um Italien, der Plantegenets und Kapetinger in Frank-
reich, der Kirche und des Ketzertums ihre Kampfkraft verdingen
und eine beträchtlicheRolle spielen können. Dann aber begann
nach dem großenMachtumschwung allerwärts, zumeist im sieg-
reichen Frankreich, ein staatlicher Aufbau von innen her, für den

ein ,,stehendes Beamtentum« nötiger war als kostspielige ,,ste-
hende Söldnerheere«. Der Säldnerfiihrer Cadoc wurde zum

königlichenBailli, und noch mancher seinesgleichen wurde eben-

falls Beamter.2) Wohl sind auch in der Folgezeit die Kriege
vielfach mit Söldnern geführt worden, mit Soldrittern und auch
Sußsöldnern,vor allem von Kaiser Friedrich II. in seinem Kampf
mit dem Papsttum und den lombardischen Städten.3) Noch

1) Devic-Vai·ssete,Hist. de Languedoc 8, 884: Ruptarios expellemus
et punjemus animadversione debita et- receptatores ipsorum; vgl. Al-

berich von Troisfontaines, Chron. MG. SS. 23 S. 923; ferner die Sta-

tuten Ludwigs IX. für Narbonne 1228 c.6, Manfi 23 S.186; den

Synodalbeschluß von Toulouse 1229 c. 36, ebd. 202; den 1232 geschossenen
Sriedensbund südfranzösischerBarone und Städte unter dem Protektorat
des französischenKönigs ad reprimasndam raptorum pravjssimorum in

his partibus (et«-)suae rapaojtatis immanitatem nequissjmam bei Chr.
Justel, Hist. geneal. de la maison de Turenne (1645) Preuves S. 4fo.

2) Wie Martin Algais zeitweise Seneschall der Gascogne wurde, so
kamen auch Lupescair und andere Söldnerführerunter Johann Ohneland
in Verwaltungsämter, s. S. M. Pow«icke,The Loss of Normandy (1913)
S. 337 ff.

3) Vgl. Joh. Mikulla, Die Söldner in den Heeren Kaiser Friedrichs II.

(Diss. Breslau 1885); Karl Lindt, Beiträge zur Gesch. des deutschen
Kriegswesens in der staufischen Zeit (Diss. Tübingen 1881) S. 32; Carl

Spannagel, Zur Gesch. d. deutschen Heerwesens (Diss. Leipzig 1885)
S.74f.; Martin Baltzer, Zur Gesch. d. deutschen Kriegswesens (Diss.
Straßburg 1877) S. 10f. Die Söldner der späteren Stauferzeit heißen in

den Quellen meistens servientes, sarjantes, serjant, z. B. Chronik VOU

Reinhardsbrunn, MG. SS. 30 S.551 und 555; Kölner Königschronik
S. 157f., 201, 203, 207, 222, 233; mittelhochdeutsche Belege für serjande
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Petrarca meinte, es sei Deutschlands einziges Bemühen, unab-

lässig einen wahren Stahlregen von Söldnern Und Sreibeutern
über sein Vaterland niedergehen zu« lassen.1) Doch dabei treten

nach dem Anfang des 13- Jahrhunderts nirgends mehr Söldner-

truppen unter eigener Führung aus, die oon den politischen
Gewalten nur zeitweise oder dauernd in ihren Dienst genommen

Werden- Ohne sich aus ihrem eigenen Verband zu lösen; sondern
die Staatsgewalt selbst stellt sich dann ouch mit Hilfe von seid-

nekWekbUng ihre TkUpPen zusammen2) oder läßt sie von den

Reichsstädtenaufbringen.3) Von Brabanzonen und Coterellen,
Rotten und Rotariern ist dabei nicht mehr die Rede 4) — auch

bei A. Schultz, Das höfischeLeben zur Zeit der Minnesänger 22 (1889)
S. 198f. und 224. Gelegentlich wurden früher auch die Brabanzonen und

Rotten so genannt (o. S. 442 Anm, Z).

1) Petrarca, De vita solitaria II, 4 c. 3 (Bern 1605 S. 191): Germania

nil aliud studet, quam Stipendiarios latrones in reipublicae exitium

armare et e Suis nubibus in nostras ten-as iugem ferreum imbrem pluit.

2) Schon unter Philipp Il. August sind die servientes (sergons) zu Susz
und zu Pferd, die ihren Sold aus den Abgaben von Städten und Klöstern

durch königlicheBeamte erhalten, viel zahlreicher als die Rotte Cadocs,
der sich mit seiner Truppe als Ganzes verdingt und dafür summarisch
besoldet wird; s. Ed. Audouin a. a. O.

3) Beim Jtalienzug Heinrichs vIL erwähnt Johann von Victring, Liber

certarum histor., hg. v. Fed. Schneider (SS. in us. schol. 1910) 2, 21 die

stipendiarii von Straßburg,Speier, Köln und anderen rheinischen Städten,
Matthias von Neuenbürg, Chron. hg. v. A. Hofmeister, MG. SS. NS.

4 S. 82 Und 350 die stipendiarii omnium quasi Alamannie oivitatumz

vgl. MG. Const. 4, 1 Nr. 386 S. 334sf.
4) Es ist wohl nur eine historische Reminiszenz, wenn Thomas Wykes

in seiner Chronik MG. SS. 27 S. 496 noch zu 1264X5die stipendiarij lucri

avidi ex omnibus provinoijs transmakjnis aufzählt, die die Gemahlin
Richards von Cornwall mit Hilfe französischerAnleihen angeworben habe-

Teutoyioj, Rutarii, Ava-lenses, Bribanoiones, Flandrenses, Normanni,

Pictavienses, Wasoonenses, Gallici et Burgundi. — Das Wort MONEY-Hi
scheint im 15. Jahrhundert wieder aufzuleben in der Bezeichnung Rutberi

für Raubritter in Norddeutschland, vgl. Joh. Busch, De reformatione
Monasteriorum, hg.-v. H. Grube (Gesch.-Quellen d. Provinz Sachsen 19-

1886) S. 465, wo der Magdeburgek Erzbischofsagt: Mikum est, quad de

ten-a rutherorum reformatores reoipere debeamus, und Busch antwoktetT

Quamvis in nostra Saxonia Hildensemensi multi sepe Sint raptores,
tamen . . . multi boni virj reformati ibidem etjam Stint-antun ebd.

S. 620: Wenn die Nonnen den Bereich ihrer Diözese verließen- sempek
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nicht, als sich anderthalb Jahrhunderte später in den hundert-
jährigen Kriegen zwischen Frankreich und England und in den

Kämpfen der italienischen Stadtstaaten und des Papsttums wieder

ganz ähnlicheSöldnerbanden Um berühmte Söldnerführer schar-
ten. Diese sogenannten »GroszenKompanien« erscheinen in den

anschaulichen Schilderungen vor allem bei Matteo Villani und

bei Sroissart in vieler Beziehung den Ratten und Brabanzonen
des 12. Jahrhunderts auffallend ähnlich,über deren Entstehung
und Organisation nur leider kein Zeitgenosse so ausführlich be-

richtet hat. Bei genauerem Zusehen zeigte sich, dasz auch sie keine

ungeordneten Massen ohne feste Führung und dauernden Zu-
sammenhalt waren, sichdarin also nicht von den späteren »Kom-

panien« unterschieden, wie man behauptet hat.1) Das Wenige,
was wir von den Söldnerführern des 12. Jahrhunderts erfahren,
läßt auch sie schon als eine Art kriegerischerUnternehmer er-

scheinen, die nach der Gelegenheit des lohnendsten Kampf-
einsatzes ihrer Truppe suchten. Will die Wehrwissenschaft die

Eigenart und Bedeutung des frühen Söldnertums ergründen,

so wird sie die Brabanzonenrotten des 12. und die Groszen Kom-

panien des 14. Jahrhunderts eindringlich zu vergleichen haben,
die sie bisher noch beide kaum beachtet hat. Ein unmittelbarer

geschichtlicherZusammenhang zwischen ihnen, eine fortlaufende
»Entwicklung«von den Brabanzonen zu den Kompanien besteht
jedoch nicht: Söldnerführer und -Truppen, wie sie in der zweiten
Hälfte des 12. Jahrhunderts auftraten, gibt es seit dem dritten

Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts nicht mehr, bis sie um die Mitte

des 14. Jahrhunderts in einer ähnlichen politischen Lage in

Frankreich und Italien wieder entstehen. Eben infolge jener
Unterbrechung blieben auch die früheren Söldnernamen nicht
lebendig und kamen später nicht wieder in Gebrauch.

pavide fuerunt et suspecte, raptores et rutheros (schlechtere Lesart:

satellites) hominum et bonorum in Westphalia et Saxonia audientes

habitarcz Vgl. S.181 die missa ruterorum. Thomas Basin, Bischof Von

Lisieux (gest. in Utrecht 1491) erwähnt in den historiae de rebus a Ludo-

vico XI. in Gallia gestiS VI, 23ff., hg. v. J. Quicherat 3 (1857) S. 86ff.
mehrfach praedones, quos Teutonici Rutheros appellant, . . . equites

atque pedites.

1) E. de Sreville, Des grandes Compagnies au 149 sieclein Bibl. de

Pecole des chartes 3 (1841X2) S. 258ff.
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Noch auf dem 4. Laterankonzil von 1215 hatte man mit diesem

Verschwinden der berüchtigten Söldnerrotten offenbar nicht ge-

rechnet. Zwar wurde das allgemeine Verbot gegen das Söldner-

unwesen von 1179, das Cölestin III. noch 1191 dem Erzbischof
von Arles eingeschärfthatte 1), jetzt nicht wiederholt wie manche
andere Beschlüssejenes Konzils, —- aber nicht deshalb, weil Man

es nicht mehr für nötig hielt, sondernweil man es wohl nach
allen Erfahrungen für unwirksam und undurchführbarhalten
mußte. Denn man begnügtesichstatt dessen mit der bescheidenen
Bestimmung: kein Kleriker darf Führer von »Rotariern«Und

ähnlichen»blutrünstigen«Truppen sein.2) Dasz das nicht selbst-
verständlichwar, bewies ja schon das Beispiel des ehemaligen
Klerikers Wilhelm von Kamrich,. der mit seinen Brabanzonen für
den Kaiser in Italien gegen Rom kämpfte und später in Frank-
reich umkam.3) Auch manche Zeitgenossen berichten, daszsichden

Rotten und Brabanzonen vielfach entlaufene Mönche und Geist-
liche anschlossen.4)Sür manchen mag es ein Ausweg aus einem

verfehlten Kloster- und Klerikerdasein gewesen sein, und die

sozialen und religiösen Gärungen und Umschichtungen dieser
Zeit des Zerfalls alter Ordnungen und Bindungen ließen die

1) JL. Nr.16753; Migne, P. L. 206 Sp.897.
2) Manfi 22 S.1007 c.18: Nujlus quoque clerjous rottariis (oder

ruptariis, o. S. 432 Anm. 5) aut balistarjis aut huiusmodj viris sangui-
nis praeponatur. Der biblischeAusdruck viri sanguinis (Ps. 5, 7; 25, 9 u. ö.)
wird seitdem oft für die Söldner gebraucht, s. Jakob von Vitry o. S. 430

Anm. 4; Matthäus Paris., Chron. maj. 2, 636; Statuten des Bischofs von

Conserans bei Ducange-Henschel, Gloss. 5 S. 823.

3) S. o. S.444 Anm. 1.

4) Walter Map, o. S. 427 Anm. 1; Gervasius von Canterbury 1- 300T

Confugerunt ad eos (der secta Brabaoenorum) exules quique et injames,

monachi, canonicj, moniales, sed et- cuiusque ordinis fugitivi, habi-

t-11que«mutato nefandis lenociniis inoumbere non cessabant. Cum igituk
fere in jniinitum hoc modo crescerent, quaecumque oculis videre Pote·

Dant, sua esse djcebant. Caesarius von Heisterbach, Dial. mirac. II, 2

(hg· v. Strange 1 S. 58) erzählt von einem jungen Adligen, der 3UM

Priester geweiht und Zisterzienser geworden war, aber den Orden Verließ

Und den praedones, quorum multitudo rutta vocatur anichloßi an·
anderer Stelle (IX, 53, ebd. S. 307) berichtet er von einem Diener (CUkSOk)
des Lütticher Erzdiakons, der seinen Dienst verläßt, unter die »Rotten«

geht und bei ihnen den Bischof spielt, seinen Genossen die Absolution
erteilt usw.
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Menschen allenthalben zu neuen Gemeinschaften zusammen-
treten, zu neuen Orden und Sekten wie auch zu neuartigen
Kampfverbänden.1)Man wird freilich jene Zeugnisse nicht so
verstehen dürfen, als hätten sich die Söldnerrotten vorwiegend
aus entlaufenen Geistlichen und Mönchenrekrutiert. Solche Sälle
Waren nur den Zeitgenossen besonders auffällig und anstößig,

während sie sonst über die Zusammensetzungund soziale Herkunft
der Rotten kaum etwas sagen. Daszsie sichvorwiegendaus bäuer-

lichen Schichten rekrutierten, ist nirgends bezeugt; nur eine falsche
Etymologie des Wortes ru(p)tarius, als hinge es mit dem fran-
zösischenroturier (Bauer) zusammen, verführte zu dieser An-

nahme. Den Grundstock bildeten wohl Kriegsleute, wie sie sonst
im Dienst der Herren standen, nun aber sichunter eigener Führung
zusammenschlossenund sich, wie Walter Map sagt, gegen alles

Recht »eineigenes Gesetzgaben«,einen festen Verband bildeten,

Zung von allerhand entwurzeltem, abenteuerndem Volk be-

kamen, mit Srauen und Kindern2) durchs Land zogen und

kämpften,wo sich«ihnen Sold und Beute bot. Zumeist kämpftensie

wohl zu Fuß; die Kölner Rotten wie die Brabanzonen bei Bon-

vines werden ausdrücklichals Suszvolkbezeichnet3); doch gab es

auch Reiterei unter den Söldnern 4), so dasz es ein müßigerStreit

1) Vgl. H. Grundmann, ReligiöseBewegungen im Mittelalter (Ebe-
rings Hist. Studien 267, 1935).

2) 1177 wurden bei Malemort 2000 Brabanzonen utriusque sexus er-

schlagen, s. o. S. 459 Anm. 1 und S. 469 Anm. Z über die meretrices der

1183 vernichteten Palearii; die anonyme Chronik von Laon erzählt (S.40),
wie ein Burgherr der Auvergne den Rutharii vertragsgemäszuxores immo

pellicentes eorum cum pueris et- alia familia et rebus aliis eis extra

castrum remisit.

3) S. o. S. 421 und 481; auch die Bemerkung Gaufreds von Bruil über
die Paleakiik 90111111 pedes veloces ad eEundendum Sanguinem o.

S. 468 Anm. 1) weist auf Suszsoldaten hin; vielleicht ist auch vornehmlich
an die in Frankreich als Deutsche betrachteten Brabanzonen und andre
Söldner gedacht, wenn Wilhelm Brito, Philippis X 686 S. 310 den fran-
zösischenKönig vor der Schlacht von Bouvines ritterstolz sagen läßt:
Theutonici pugnent peditesz tu, Galliee, pugna semper eques.

4) Tam pedites quam equites im deutsch-französischenVertrag von

1177,. s. o. S. 450 Anm. 1; Pferde der Brabanzonen und Rotarier werden
in den Gesta Henrici II. zu 1188 (2, 49) und in den Artikeln der englischen
Barone von 1215 erwähnt, s. o. S.479 Anm.1 und S.429 Anm.2; in
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ist, ob sie allgemein Unter die Fuß- oder Reitertruppen zu rechnen
seien.1) Jhre Zahl wird sehr verschieden und gewiß nicht immer

zuverlässigangegeben, zumal wenn ihre oft sehr hohen Verluste
geschätztwerden. Doch bewegen sichdiese Zahlenangaben immer-

hin in glaubwürdigenGrenzen von einigen tausend Mann bis

zu 20000 — Truppenstärken,wie sie später ähnlichbei den be-

rühmten Söldnerheeren der Schweizer Eidgenossenschaft im

15. Jahrhundert festzustellensind.2)
Die Söldner, die unter Wilhelm von Ypern während der

englischen Thronwirren für König Stephan kämpften, wurden

meist alS Flandrenses bezeichnet, kamen also aus Slandern nach
England wie noch manche Söldnerhaufen unter Heinrich 11. und

Johann Ohneland. Die Brabanzonen, die unter Wilhelm von

Kamrich in Italien und Frankreich kämpften, wie auch noch die

Brabanzonen in der Schlacht bei Bouvines kamen zweifellos aus

Brabant, wenn ihr Name auch zum Begriff für Söldner» dieser
Art ohne Rücksichtauf ihre Herkunft werden konnte. Gelegentlich
werden bei den Söldnerkämpfen in Mittel- und Südfrankreich
auch Hennegauer und Flandrer erwähnt.3) Eine Erklärung für
den Söldnerüberfluszdieser niederlothringischen Länder lieszesich
vielleicht in ihrer besonderen wirtschaftlich-sozialen Lage suchen
mit ihrer verhältnismäßigfrüh entwickelten Industrie und Geld-

Griechenland kämpft die rot-e de Serjans a cheval, O. S.431 Anm. 1;
Martin Algais führt eine Söldnertruppe von 1000 zu Pferde und 2000 zu

Fuß; s· o» 5,439 Anm,5; nach der Ehanson de la croisade contre les

Albigeois kämpfen für Toulouse 1053 roters a caval,- s. o. S. 431 Anm. Z,

I) H. Delpech, La tactique au 13 9 siecle2 (1886) hielt die Brabanzonen,
die 1167 bei Tusculum kämpften, grundlos für Soldritter zu Pferde;
G. Köhler, Die Entwicklung des Kriegswesens und der Kriegsführung
in der Ritterzeit Z, 2 (1889) S. 147 hält dagegen alle Brabanzonen für Fuß-
söldner; unentschieden H. Delbrück, Gesch. der Kriegskunst 3 (1907) S.326.

2) Vgl- Es V- Flauenholzs Entwicklungsgesch.d. deutschen Heerwesens
2, 1 (1936) S. 56ff. — 20000 Brabanzonen soll Alexander 111. für den

Spanienkrieg gegen Heiden und Ketzer angeworben haben, o. S.463.;

ebenso viele kämpften 1173X4 nach Roger von Hoveden für Heinrich 11.

von England, nach den zuverlässigerenGesta Henrici II. nur 10000; die

Verlustziffern, die doch zu Übertreibungenneigen, sind stets beträchtlich
niedriger angegeben; die Rotten des Kölner Erzbischofs 1178 wurden

auf 4000 Mann geschätzt,die Brabanzonen bei Bouvines nur auf 400.

3) Gaufred von Bruil o. S.435 Anm.6.

Deutsches Archiv v. 32
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wirtschaft und der dadurch bedingten Bevölkerungsbewegung1),
wenn nicht andrerseits gleichartige Söldnertruppen, ebenfalls nach
ihrer Heimat benannt, gerade aus den Pyrenäenländerngekommen
wären, aus der Gascogne, aus Aragon und Navarra, wo zweifellos
ganz andere wirtschaftliche Voraussetzungen und sozialeVerhält-
nisse bestanden. So wird man eher darauf hinweisen müssen,daß
es hier wie dort — ähnlichwie später in der Schweiz — Grenz-
länder am Rande des politischenGeschehens waren, deren kriege-
rische Kräfte noch nicht in gleicher Weise erfaßt und gebunden
waren wie im Innern des Reichs oder Frankreichs und Englands.

Die Brabanzonen werden von französischen und anglo-
normannischen Zeitgenossen manchmal ausdrücklichals Deutsche
bezeichnet2) — ein bemerkenswertes Zeugnis dafür, daß die Be-

völkerung Brabants damals noch als deutsch galt —, und der

deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa nahm sie zuerst in seinen
Dienst für den Kampf in Italien. Trotzdem spielten diese von

Haus aus deutschen Söldner in Deutschland selbst am wenigsten
eine Rolle bis auf ihr einmaliges erfolgloses Eingreifen im

Kampf der Fürsten gegen Heinrich den Löwen. Auch der fran-
zösischeKönig Ludwig VII. war zwar stets bemüht, sie von seinem
Land fernzuhalten, und dasselbe Verdienst rühmt Walter Map
seinem König Heinrich Il. nach, der auch nur ein einziges Mal

.die Brabanzonen nach England hinüberführte. Jn seinem fran-
zösischenFestlandsbesitz aber verwendete er wie seine Söhne
diese kirchlich und moralisch verpönten Söldnertruppen ebenso
unbedenklich wie Friedrich Barbarossa im Kampf um Italien,
und von den Plantagenets lernte auch Philipp lL August sich
dieser Waffe bedienen, um die Staatsgewalt gegen den Lehns-
adel durchzusetzenund die englisch-angiovinischeUmklammerung
Frankreichs zu sprengen. Alle diese Herrscher machten sich da-

durch für ihre auswärtigen Kriege unabhängigervon den Lehns-
aufgeboten und dem guten Willen fürstlicherVasallen und

nutzten dabei die neuen Möglichkeitender aufkommenden Geld-

wirtschaft, die ihnen die Mittel zur Söldnerwerbunggab. Deutsch-

1) P« Schmitthenneks DUS freie Söldnertum S. 26f.
2) Stephan von Cluny, o. S. 445 Anm. 1; Gesta Henrici II. o. S.428f.;

Gaufred von Bruil, o. S. 435 Anm. 6; ebd. Theutonici als Söldnername

im Donaueschinger Briefsteller.
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land freilich war noch weithin ein Adels- und Bauernland ohne
beträchtlicheGeldeinkünfte für das Königtum. Dafür winkte ihm
aber ein Ersatz in den Geldquellen der lombardischenStädte und

in den Reichtümern des KönigreichsSizilien1) — wenn es ihm
nur gelang, sie fest und dauernd in die Hand zu bekommen. Auf
ausreichende, stete Unterstützung durch die Reichsfürsten war

dabei nicht zu rechnen; das zeigten schon die Erfahrungen auf
Barbarossas erstem Jtalienzug. Doch diese Jtalienpolitik schien
ihre Unkosten gleichsam selbst tragen zu können, wenn die Ab-

gaben der lombardischen Städte den Kaiser instand setzten, Söld-

nertruppen wie die Brabanzonen zu werben und mit ihnen die

WiderständeItaliens zu brechen 2), ohne auf die Mitwirkung der

reichsfürstlichenVasallen angewiesen zu sein. Die jedoch konnten

währenddessen,nahezu unbeteiligt an dieser kaiserlichen Auszen-
politik, daheim um so fester ihre eigne Machtstellung ausbauen,
allen voran Heinrichder Löwe als Herzogvon Baiern und Sachsen.
Als dann in einer Stunde der Gefahr dieses Auseinanderstreben
der politischenKräfte zum Verhängniswurde, da sichder Kaiser
nach schweren Rückschlägenin Jtalien, wo die Reichsverwaltung
erst wieder neu auszubauen war, vergeblich um die Hilfe des

mächtigenWelfen bemühte, da liesz er zwar dessen fürstlichen
Gegnern freie Hand, mit den Kriegsmitteln seiner italienischen

1) Vgl. Gertrud Deibel, Die italienischen Einkünfte Kaiser Friedrich
Barbarossas (Neue Heidelberger Jahrb., Us. 1932) S. 21ff.; dies-, Die

finanzielle Bedeutung Reichs-Italiens für die staufischen Herrscher des

12. Jh.s (Zs. d. Savigny-Stift. f. RG., Germ. Abt. 54, 19Z4, S. 1Z4ff.) —

Jnnozenz III. Reg. super negot. imp. 64 (Migne, P. L. 216 Sp. 1071)
an Philipp II. August: Wenn Philipp von Schwaben Kaiser wird, cum

imperjum ei virorum vires, regnum (Sizilien) autem divitiarum copjam
ministrareti, in superbiam elatus aliud cogitaret . . .; Friedrich II. schreibt
1236 bei der Rüstung gegen die Lombarden an die Städte Siziliens, er

brauche das Königreich nicht für seine kriegerischenZwecke zu entvölkern:

malt-as nam nobis personas Germania germinat, per quas vobis parcere

possumusz da aber tam magnum negotiurn sine magnis expensjs nequcat

expediri, . . . in subventione pecunie . . . providere curetjs, Huillard-
Breholles 4 5.931.

,

2) Vgl. vor allem die durchgreifende Besteuerung der lombardischen
Städte durch Rainald von Dassel vor der ersten Mitwirkung von Braban-

zonen auf Barbarossas Jtalienzug von 1166, s. Giesebrecht, Kaiserzeit
5 S.522ff. mit Anm. 6, 459.

ZZV
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Kämpfe, mit Söldnerrotten gegen den Herzog zu Felde zu ziehen.
Er selbst aber verzichtet darauf, in Deutschland so unritterlichen
Krieg zu führen wie in Italien — sei es aus Geldmangel, sei
es, weil die allgemeine Entrüstung über das erste Eingreifen der

Rotten in Sachsen ihn zurückschreckte,oder einfach weil es ihm
genügte, das Recht sprechen und ein Reichsheer marschieren zu

lassen, damit die Welfenmacht zusammenbrach. So blieb dem

Reich eine Wiederholung des Söldnerkriegserspart, währendim

Westen das französischeund englische Königtum ihren Macht-
kampf gegeneinander vornehmlich mit dieser Waffe austrug. Der

Sohn Heinrichs des Löwen, Kaiser Otto IV., hat in seiner Jugend
als herzog von Poitou und Aquitanien diesen Söldnerkrieg in

Südwestfrankreichmiterlebt, wahrscheinlich auch den Söldner-

führer Mercader selbst gekannt. Trotzdem hatte dann auch er,

der doch noch bei Bouvines Brabanzonen für sich kämpfen sah,
im Thronkampf gegen die Staufer in Deutschland keine Söldner-

rotten zur Verfügung. Ihm kann nicht die Erfahrung und schwer-
lich der Wille dazu gefehlt haben, nur das Geld, da er auf die

finanzielle Unterstützung seines englischen Oheims angewiesen
blieb, der selbst in Nöten war, und da der Griff nach dem reichen
Sizilien ihm miszglückteund sein aufreizender Plan einer Reichs-
steuer nach englischem Muster seinen Sturz nur beschleunigte.
Unter einer Kriegsführung ähnlicher Art wie beim Rotten-

Seldzug Philipps Von Köln hatte Deutschland zwar auch während
des staufisch-welfischenThronstreits mehrfach zu leiden, aber

nicht durch deutsche Söldner, sondern durch die Truppen aus

Böhmen und Möhren, die längst im gleichen üblen Ruf als

schonungslosePlünderer, Kirchen- und-Klösterschänderstanden
wie die Brabanzonen.1) Auch sie waren früher nur als kaiser-

l) Helmolds Slavenchronik, hg. v. B. Schmeidler, Z. Aufl. (19Z7) S. 7:

Est autem Polonis atque Boemis eadem armorum faoies et bellandi

consuetud0. Quociens enim ad externa bellst vocantur, fortes quidem
sunt in oongressu, sed in rapinis et mortibus orudelissimiz non mo-

nasteriis, non eoclesiis aut oimiteriis parcunt. Sed nec alia ratione ex-

tranejs bellis implicantur, nisi condicionibus admjssis, ut substantjae,

quas saororum locorum tuicio vallaverit, direptionibus publicentur.
Unde etjam contingit, ut propter avjditatem predarum amicissimis Sepe

abutantur ut hostibusz vgl· B. Bretholz, Gesch.Böhmens und Mährens
1 (1912) S. 274.
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liche Hilfsvölker auf auswärtigen Kriegszügen vor allem in

Italien verwendet worden, und schon ihr Durchng durch süd-
deutsche Städte hatte manchmal zur Empörung und Selbsthilfe
der Bevölkerung gegen ihr wüstes Treiben geführt.1)«Nun aber

wurden sie 1198 von Philipp von Schwaben von Mainz aus gegen

Otto IV. am Niederrhein ins Seld geführt; dann kämpften sie
nach dem Parteiwechsel Böhmens 1203 für Otto IV. gegen

Philipp in Thüringen, um endlich 1213 wieder auf der Gegen-
seite mit dem jungen Staufer Friedrich 11. gegen das welfische
Braunschweig zu ziehen.2) Kriegerische Entscheidungen konnten

sie dabei nirgends herbeiführen; doch hatten die Zeitgenossen
über die Verwüstungund Ausbeutung des Landes, über Raub

und Brand an Kirchen und Klöstern und die Miszhandlung von

Nonnen ganz ähnlich zu klagen wie früher und anderwärts über

die Rotten Und Brabanzonen.3) Während jedoch diese Söldner-

truppen von geldkräftigenMächten in Dienst genommen und

entlohnt, aber auch wieder entlassen und abgeschoben oder von

der Staatsgewalt gleichsam aufgesogen werden konnten, muszte
die Hilfe jener ganz ähnlich hausenden böhmisch-mährischen

1) Beim Aufbruch zu Lothars III. Jtalienzug 1132 in Augsburg, s. den

Brief Bischof Hermanns von Augsburg, Cod. Udalr. n. 260, Jaffe, Bibl.

rer. Germ. 5 S.446f. Beim Zuzug der Böhmen zu Barbarossas Lom-

bardenkrieg 1174 in Ulm, s. Gerlachs Fortsetzung der Chronik Vincenz’
von Prog, MG. SS. 17 S. 687 . . . sicut est gens nostra rapinis Semper

intentaz vgl. S. Tourtual, Böhmens Anteil an den Kämpfen Kaiser
Friedrichs 1. in Italien 2 (1866) S.402f. Ähnlich1158 auf dem Weg
nach Verona, ebd. 15.10f., 14f.; 1198 in Würzburg,s. E. Winkelmann,
Jahrb. Philipps von Schwaben u. Ottos IV. 1 S. 138.

2) Ebd. 1 S.139 und 288f.; 2 S.Z47.

s) Vor allem Arnold von Lübeck,Chron. Slav. VI, 5 (Schulausg· S. 224)
zu 1203: sunt enim Boemi natura pravi, act-u scelerati et nunquam

expeditionem suscipere volunt, nisi liberam habeant potestatem va-

standi sancta cum non sanctis . . . Omnia pervagantes rebus multis

Thuringiam spoliaverunti. Sedecim sane eoclesie oonventuales Religio-
sorum tam vjrorum quam mulierum cum parrochiis 350 a Boemis de-

structe sunt et cum ceteris mobilibus ipsa ornamenta eoclesiarum a-

Sceleratis inquinata Sunts, Mit weiteren krassen Schilderungen. Vgl.
Chronik von S. Peter in Erfurt, MG. SS. 30 S.584 und Mon. Erphesfurt.
ed. Holdet-Egger (1899) S.212f. Zu 1213: Bohemi [haut longeJ in

saxoniam profecti mole predarum graves repatriarunts. Die Schätzungen
mehrerer Chronisten auf 40—60 000 Mann sind wohl stark übertrieben.
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Truppen von den streitenden deutschen Königen mit politischen
Zugeständnissenan die Fürstenmacht erkauft werden: der höh-
mische Herzog Przemysl-Otakar ließ sicherst vom Staufer Philipp
für seine Waffenhilfe gegen den Welfen die Königswürde zu-

erkennen, gewann dann durch seine UnterstützungOttos IV. die

päpstlicheAnerkennung seines Königtums und die Krönung durch
einen päpstlichenLegaten, um sich endlich durch seinen Waffen-
gang für Friedrich II. nicht nur die Bestätigung seiner Königs-
würde, sondern auch die äußersteBeschränkungseiner Pflichten
gegen das Reich zu erwirken. Drastischer könnte es kaum in Er-

scheinung treten, was es damals bedeutete, ob die Staatsgewalt
über Söldnertruppen verfügte, das heißt sie anwerben und be-

zahlen konnte und zu benutzen verstand oder nicht. Jn Frankreich
hat der SöldnerkriegBahn gebrochen für den Aufstieg des König-

tums, als es sich selbstdieser Waffe bedienen lernte und sie dem

englischenKönigtum, das sichim Zwist der Plantagenets schwächte,
und dem Lehnsadel gleichsamaus der Hand schlug.Jn Deutschland
hat nur einmal das Fürstentum im Kampf untereinander diese
Waffe geführt, mit der der Kaiser nur um seine Herrschaft über
Italien kämpfte. Als die zusammenbrach, war die zerspaltene
Reichsgewalt mittel- und wehrlos auf Geldhilfevon auszen und

auf die Waffenhilfe der Fürsten angewiesen, die dafür ihre landes-

herrliche Selbständigkeiteinhandeln konnten. Wie im schmerzlichen
Rückblick auf diese Entwicklung soll Rudolf von Habsburg 1289

im Heerlager vor Besankongesagt haben: »Mit viertausend er-

lesen-enSchwergerüstetenund vierzigtausend Mann gewappnetem
Fuszvolkaus Deutschland könnte ich es unbesieglich mit der ganzen

Welt aufnehmen.«Statt dessen aber muszte er damals mit seinen
fünfzehnhundertSchweizern — neben fürstlichenAufgeboten —

«fast der gesamten Macht der Franzosen« standhalten.1)

l) Matthias von Neuenbürg, Chronik hg. v. A. Hofmeister, MG. SS.

NS. 4 S. 42 (Und 329): Dioitur eoiam regem in ipso exercitu dixisse,

se in qualibet mundi parte cum electis quatuor galeatorum et quadra-

ginta peditum armatorum de Alamannia milibus sit-are invictum, esti-

mans hos omnem multitudinem aggressuros, vorher S. 40: Dux autem

Burgundie cum omni quasi potencia Gallioorum cum exercitu maximo

Se posuit oitra regis exercitum . . .; S. 41: quidam de swicia, quorum

rex mille quingentos habuit. Dazu O. Redlich, Rudolf von Habsburg
(1903) S. 629 ff.



Zum prozeßHeinrichsdes Löwen

Von

Edmunö E. Hiengel

I. Zur Auslegung des Textes S. 493. —- Il. Zur Chronologie des Prozesses
und seiner Termine S.505

Karl Hans Ganahll) verdanken wir eine neue, eindringliche
Untersuchung des in Kaiser Friedrichs I. Diplom vom 13. April
1179 enthaltenen Berichtes über das gegen den Welfenherzog
geführte Verfahren. Sie berührt alle wesentlichen Fragen und

ist reich an Beobachtungen und Gesichtspunkten. Angesichts der

Fülle der Erörterungen, die dieses Meisterproblem der älteren

deutschen Geschichtskunde bereits hervorgerufen hat, will das

nicht wenig besagen. Eine endgültige Lösung der verwickelten

Probleme, um die es hier geht, dürfte sie freilich immer noch nicht
bringen. Ob es eine solcheje geben wird? Auch was im folgenden
dazu gesagt wird — unter Beschränkungauf einzelne Punkte2) —,

soll nicht mehr sein als ein weiterer Anlauf zum Ziele.3)

I. Zur Auslegung des Textes4)

Ganahl geht aus von dem berühmtenStein des Anstoszesdieser
Urkunde, der vor den Worten citacione vocatus ihres ersten

1)K.H.Ganahl, Neues zum Text der Gelnhäuser Urkunde

(MÖJG. 53, 1939, S. 287—321).

2) Jnsbesondere äußere ich mich nicht zu der m. E. immer noch unent-

schiedenen Frage, worin der evidens reatus maiestatis Heinrichs des

Löwen bestanden hat. Die von Ganahl S. 294 ff. wieder eingehend erwogene

alte Annahme, principum — svevorum sei auf contumacia zu beziehen,
es sei also eine Widerspenstigkeitdes Herzogs gegen die Fürsten gemeint,
möchte ich ausdrücklichablehnen.

3) Das wichtigste Schrifttum, von L. Weiland, J. Ficker, G. Waitz
und D. Schäfer in der älteren Zeit, von F. Güterbock, J. Holler,
H· Riese, K. Schambach, W. Erben und H. Mitteis während der

letzten Generation, wird vorausgesetzt und nur bei Bedarf angeführt.
4) Der Wortlaut unten S. 510.
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Teiles liegt, wo eine alte, sonst gute Abschrift von 1306 die Kon-

junktion quia bietet, Während das Original eine sichere Lesung,
wenn überhaupt eine, heute nicht mehr zuzulassen scheint. Man

hat sich lange bemüht, mit dem überlieferten Wortlaut aus-

zukommen und zu einer brauchbaren Auslegung des ganzen

Prozeszberichts zu gelangen. An der Spitze dieser Versuche stehen
die drei Übersetzungen,die Julius Sickerund Georg Waitz von ihm
geliefert haben.1) Sie beruhen auf der Annahme der Einsätzigkeit
seiner Konstruktion. Dabei sind in ihnen die drei einleitenden

Kausalsätze (eo quod — oppresserat 2); quja citacjone — Con-

tempserit et inciderit sententiamz deinde quoniam — non

destitit 3)) als Koordinaten aufgefaszt. Zunächstbezog Sicker und

ebenso Waitz dieselben auf das die Periode abschließendeiudi-

catus est; sie fanden in ihnen also beide die Gründe des lehn-
rechtlichen Urteils, im einzelnen etwas abweichend, vor allem

mit dem Unterschied, dasz Sicker die letzte der noch folgenden
kausalen Bestimmungen, die die Versäumnis der dreifachen Ladung
betrifft (eo quod —responsalem), als Begründung des reatus

maiestatis auffaszte, während Waitz sie als Begründung der con-

tumacia des Herzogs abzweigte.
Schlieszlichaber ist Sicker in einer neuen Auslegung des Satzes

dazu gelangt, die drei Kausalsätzeund die adverbialen Kausal-
bestimmungen tam pro

— reatu maiestatis vielmehr auf die

lehnrechtlichen Ladungen (sub feodali iure — citatus audien-

tiam) zu beziehen und als Urteilsgrund nur die Versäumnis dieser

Ladungen (eo quod — responsalem) anzusprechen, Heinrich den

Löwen also nicht mehr — wie ursprünglich er selbst und Waitz
es wollten — als widerspenstig (contumax) abgeurteilt, sondern
für widerspenstig4) erkannt werden liesz. Er übersetztealso nun

folg endermaszen :

1) Ficker, Forschungen z. Reichs- u, RechtsgeschichteItaliens 1 (1868)
S. 176 A- 8; Waitz in Forschungen z. Deutschen Gesch. 10 (1870) S. 153ff.;
Sicker, das; 11 (1871) S. 303ff. Die drei Deutungen übersichtlichver-

anschaulicht bei S. Güterbock, D. prozesz Heinrichs d. Löwen (1909,
Zit. I) S. 55f., dort S. 73 auch eine Übertragung dek ersten Von ihnen,

2) Sie lasen noch oppressekjt.

3) Sie lasen noch destiterits.

4) »Im Sinne des gerichtlichen Urteilens« (K. Schambach in Zs. d.

Hist. Ver. f. Niedersachsen 81, 1916, S. 9).
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Kund sei getan, daß Heinrich (qualiter Heinricus), welcher,
1) weil er laut Klagel) Kirche und Adel unterdrückt hatte (eo
quod —- oppresserat ex instanti ’— nobilium), 2) weil er, zitiert,
zu erscheinen verschmähthatte und gebannt worden war (quia
citacione vocatus — contempseriiz et — inciderit sententiam),
Z) weil er nicht abließ,zu wüten (quoniam —- non destitit),
wegen dieses Unrechts an Fürsten und Adel sowie wegen Miß-

achtung des Kaisers und zumal wegen Majestätsverbrechens
dreimal vorgeladen wurde (tam pro . · . iniuria quam pro . . .

contemptu ac precipue pro . . . reatu maiesizatis — citat-us

audientiam), für widerspenstig erkannt worden ist (contumax
iudicaitus est), da er sichnicht gestellt und auch keinen Notboten2)
geschickthabe (e0 quod se absentassetz nec misisset respon-

salem).

Diese drei Auslegungen, von denen aus sachlichen Gründen
die letzte den beiden anderen zweifellos überlegen ist und darum

auch von I. Güterbock am Ende bevorzugt wurde 3), stimmen
darin überein, daß sie die Einsätzigkeitdes ganzen Berichtes
voraussetzen. So sehr sie damit dem herkömmlichensyntaktischen
Stil der Urkundensprache gerecht werden —- ihre Schwächeist,
daß sie genötigt sind, die Kausalsätze des überlieferten Textes
nebeneinander zu ordnen, obwohl dieselben in der urschriftlichen
Überlieferung— deren Abweichungen freilich Sicker und Waitz
noch nicht bekannt waren — Modus und Tempus jeweils
wechseln; ist doch der erste mit einem indikativischen Plusquam-
perfekt (eo quod — oppresserat), der zweite mit konjunktivischen
Perfekten (quia — contempserit -—· incjderit), der dritte mit

einem indikativischen Perfekt (quonjam — destitit) konstruiert·
Wir meinen mit Schambach4), daß dieser Konjugationsunter-
schiedein unüberwindlichesHindernis darstellt.5)Er ist die Klippe,
an der die Sicker-WaitzscheAuslegung scheitern muß.

l) Gehört zweifellos zum nächstenKausalfatz—
2) Nicht »5ükspkech«,wie gewöhnlichübersetztwird; vgl. H. Mittei5,

Politische Prozesse im früheren Mittelalter (1927) S. 64.

a) S. Güterbock, Die Gelnhäuser Urkunde u. d. Prozeß Heinrichs d.

Löwen (1920, zitj I1) S. 56f., während er 1 S. 55 die erste vertrat-

4) Schambach S".16.

5) Güterbock II S. 21 möchte ihn erklären mit »der wohlüberlegten
Absicht des Diktators, die einzelnen Satzteile scharf voneinander zu

sondern«.
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Die scheinbare Unmöglichkeit,dem überlieferten Wortlaut eine

syntaktisch annehmbare Deutung abzugewinnen, gebar am Ende

den Zweifel an seiner Richtigkeit und führte so zu dem Versuch
seiner Emendation. Für eine solchekonnte aber nur das Wörtchen
quia in Betracht kommen, da nur seine Lesung durch das Original
nicht gewährleistetscheint. So kam es zu hallers Vorschlag, tran

statt quia zu lesen und dieses Adjektiv mit dem folgenden citaciOne

zu dem Begriff der »dreifachenLadung« zu verbinden.1) Er hat
starken und nachhaltigen Eindruck gemacht, sich aber am Ende

nicht, schon paläographischnicht 2), durchsetzenkönnen. Und wäre

dies »auchder Sall gewesen — so wie sein Urheber den Text-
aufbau des Berichts der Gelnhäuser Urkunde verstand, ganz im

Sinne der zweiten Auffassung Sickers3), wurden die syntaktischen
Schwierigkeiten des Satzes durch diese geistvolle Emendation

keineswegs beseitigt; ja, man darf sagen, dasz sie mit der An-

nahme der Einsätzigkeitdes Prozeszberichts überhaupt nicht
vereinbar ist.4)

Eine Auffassung, die darauf ausging, den Bericht als zweisätzig

zu erweisen, daran aber auch wieder durch das Wörtchen quia
gehindert wurde, mochte Hallers Konjektur mit mehr Glück auf-
greifen. Für K. Schambach, den Hauptvertreter dieser Ansicht5),
enthält die erste Hälfte des Berichtes nach Ausschaltung von quia
als mit qualiter eingeleiteter Nebensatz der Publicatio die Ses -

1) Haller in AUS. Z (1911) S.403ff·
2) S. hierzu u. S.499ff.
3) Vgl. die Übersetzungbei Haller S. 405.

4) Wie schon Schambach S. 16 bemerkte, ist bei hallet übersehen, dasz
gerade die neuen Lesungen des Originaltextes der Urkunde, die wir ihm
verdanken, die von ihm vertretene Interpretation ausschließen.Sie sind
zwar auf S. 405 in seinem Abdruck des ganzen Satzes eingesetzt. Aber un-

mittelbar vorher auf S. 403, wo Holler die Stelle entscheidend interpretiert,
bedient er sich noch des verderbten Wortlauts. Es müszte dort aber nicht
heißen: eo quod libertatem oppresserit, ex principum querimonia
citatione vocatus presentari oonizempseriii et pro hac oontumacia pro-

Soriptionis inoiderit senteirtiam (und weitergeführt: deinde quoniam . . .

orassari non destiterit), sondern es müßte heißen: eo quod . . . oppres-
se rat, . . . presentari oontempserit et- . . . inciderit sententiam (und
weiter: deinde quoniam . . . non "destitit). Damit aber ist Hallers Inter-

pretation nicht verträglich.
5) Schambach S·26ff.
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stellung, daßHeinrich der Löwe, dreimal geladen, weil er Kirche
und Adel unterdrückt hatte, — nicht erschienen und pro hac

contumacia geächtetworden sei; die zweite Hälfte dagegen als

mit deinde beginnender selbständigerHauptsatz die Feststellung,
daß der Herzog, quoniam . . . crassari non destitit, wegen dieses
und anderer Vergehen dreimal lehnrechtlich geladen, — weil er

ausblieb, für widerspenstig erkannt worden ist«
Aber auch diese Annahme einer Zweisätzigkeitunseres Berichts

ist mit syntaktischenSchwierigkeitenbelastet. Schambach hat selbst
darauf aufmerksam gemacht, daß bei seiner Hypothese die not-

wendige Verknüpfungdes einleitenden qualiter-Satzes mit Kon-

junktiven (oontempserit —- inciderit) eine Abweichung vom

normalen Urkundenlatein darstellen würde,in dem qualiter viel-

mehr mit dem Jndikativ konstruiert werde; aber sie erschien
ihm doch als Ausnahme möglich, da die konjunktivische Ver-

bindung gerade im klassischenLatein üblich gewesen -sei.1) Das

ist richtig. Und auch im literarischen Latein des Mittelalters wird

man sie als Regel wiederfinden. Jn der Urkundensprache dürfte
man vor dem 12. Jahrhundert nach Ausnahmen von ihrer eigenen
Regel lange und vielleicht umsonst suchen. Jn den nachsalischen
Diplomen lassen sichimmerhin einige nachweisen.2) Danach kann

die syntaktischeVerbindung qualiter — contempserit — inciderit

in der GelnhäuserUrkunde nicht geradezu ausgeschlossenwerden-

Als ungewöhnlichund auffallend müßte sie allerdings gelten.
Schwerer noch wiegt der Einwand, daß es der sprachlichen

Logik widerspreche, wenn die von der Publicatio als Nebensatz
abhängendeNarratio am Ende in einen selbständigenHauptsatz
auslaufe. Schambach hat demgegenübereine (leichtvermehrbare)
Anzahl von Diplomen der Zeit geltend gemacht, die den gleichen
Satzbau hätten.3) Es handelt sich hier aber doch durchweg ent-

weder um ein recht loses Nacheinander oder um ein kausales

1) Schambach S.23ff.
2) Außer den schon von Schambach und von IV. Erben (in Papsttum

und Kaisertum, Sestscht. f. P. Kehr- 1913, S. 410) angeführten 10 Fällen

habe ich gelegentlich noch 5 gefunden (MG. DD. Lo. III. Z, 54, 85, DD. K.

III- St- 3430- 3525); sie laser sichgewißnoch vermehren. Die meisten dieser
Stücke dürften auch in der Kanzlei diktiert sein.

3) Schambach S.32ff.
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Verhältnis der berichteten Tatsachen, während in den beiden

Teilen der GelnhäuserNarratio, so wie Schambach sie auffaßt, die

beiden Rechtsverfahren in strengem Parallelismus nebeneinander-

stehen. Diesen Tatbestand bringt der von ihm angenommene inadä-

quate, einen Neben- und einen Hauptsatz koordinierende syntak-
tische Aufbau nur recht ungeschicktzum Ausdruck; und durch den

mit dem Jndikativ des Hauptsatzes kontrastierenden Konjunktiv
des Nebensatzes wird der Miszklang wohl noch mehr verstärkt.

Auch die These der Zweisätzigkeitsteht alsokeineswegs auf festen
Füßen. Trotzdem hat sie — faute de mieux, da die Annahme der

Einsätzigkeitnoch weniger zum Ziele zu führen schien — einigen
Anklang gefunden, und gerade in der Forschung der letzten Zeit 1);
man hat dabei auch die das unverwertbare quia ersetzende trjnas

Konjektur notgedrungen mit in Kauf genommen.2) Das Un-

behagen, daszdiese paläographischbedenklich und sachlichgewalt-
sam ist, blieb freilich als »Rest zu tragen peinlich«übrig. So ge-

langte nun Ganahl zu dem neuen Vorschlag, statt der beiden

Worte quia citatione vielmehr ein« einziges, sollicitatione, zu

lesen, ein Wort, das als Synonym zu dem vorhergehenden queri-
monia zu verstehen wäre.3) Unleugbar, dasz dieser Gedanke mit

seiner verblüffendenEinfachheit auf den ersten Blick fast durch-
schlagend wirkt und glänzend geeignet scheint, den hartnäckigen
Streit um den Satzbau der Narratio im Sinne der Zweisätzigkeit

endgültig zu entscheiden. Es fragt sich, ob er auch bei näherer

Prüfung gegen alle Einwände Stich hält.
Eine sachliche Schwierigkeit hat schon Mitteis angedeutet.4)

Die Unterscheidung einer princjpum querimonia und einer

nobilium sollicitacio ist sprachlich gewisz ohne jeden Anstand.
Nur paszt eine solchepleonastischeAusdrucksweise recht schlechtin
den sonst gerade durch wortsparende Prägnanz ausgezeichneten
Urkundenstil dieses Diploms und seines Diktators und überhaupt

auch nur dann, wenn es bei dem geschilderten Vorgang darum

ging, dasz die Fürsten sich beklagt haben. Sollte die querimonia
aber geradezu die formale Anklage bedeuten — wie es wahr-

1) Vgl. Erben S. 409ff.; Mitteis S.55f.
2) So Erben S. 400ff. und, ihm folgend, Mitteis S. 58.

3) Ganahl S.290ff.
4) Mitteis in Zs. d. Sav.-Stift. f. RG. 61, Germ. Abt. S. 364.
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scheinlichist, da eine prozessualische Ladung eine prozessualische
Klage Voraussetzt—, sowürde eine sollicitacio = Beschwerde der

nobjles neben ihr vollends keinen Sinn haben.
Ganahl meint, die von ihm »vorgeschlageneLösung«sei ,,weit

davon entfernt, paläographischeSchwierigkeiten zu bereiten«.

Dem können wir nicht zustimmen. Sie bietet von vornherein
deshalb kein sicheresSundament, da sie sichnicht auf die Urschrift,
sondern nur auf Lichtbilder stützt.Dies ist um so bedenklicher, als

die zwei oder drei Oberschäfte,die Ganahl hier zu erkennen und

als das s und das eine oder die beiden l der von ihm konjizierten
Silbe solli deuten zu dürfen glaubt, schon von Erben auf Grund

nicht nur der Saksimiles, sondern auch des Originals als Falten
bezeichnet wurden.1)

Wir haben das Original im Staatsarchiv zu Magdeburg, dessen
Obhut es während des Krieges anvertraut ist, erneut geprüft2)
und können zunächstdie Angabe Erbens mit aller Bestimmtheit
bestätigen. Das Pergament weist an der fraglichen Stelle der

vierten Schriftzeile über dem Bereich der Mittelschäfte bei un-

zermürbtem und rasurlosem Zustand nicht die geringste Schrift-
spur auf. Was aber das i betrifft, das mit Ganahl hinter dem an-

geblichen 11 und vor citacione noch angenommen werden muß,
um das Wort sollicitacione zu ermöglichen,so ist auch hier das

Pergament, wie übrigens schon das Saksimile deutlich genug er-

kennen läszt, völlig unbeschädigterhalten, und es leidet keinen

Zweifel, dasz eine Wortlücke von genau 2mm Breite vorliegt,
in der überhaupt nie ein Buchstabe gestanden haben kann.DaS

1) Erben S.402, 414.

2) Ich bin dem Staatsarchiv für die Bereitstellung der an besonderer
Stelle verwahrten Urkunde verbunden. Herrn Staatsarchivrat Dr. Korn,
der mit ihr durch eine für Ausstellungszwecke von ihm hergestellte Nach-
zeichnung besonders gut vertraut ist, hat mich bei der Untersuchung unter-

stützt und dem über das Ergebnis von mir aufgenommenen Protokoll-
auf das ich mich im folgenden beziehe, zugestimmt. Der Zustand des jetzt
unter Glas aufbewahrten, vor 30 Jahren restaurierten Diploms dürfte sich
in der letzten Zeit nicht merklich verschlechterthaben. Ausdrücklichsei he-

tont, dasz es unmöglich ist, in der qui-»Fragenach den Saksimiles zu ur-

teilen. Auch in dem besten von ihnen, bei Güterbock II, sind die Konturen

der Linien und die Töne teilweise verwischt und vergröbert;und auf Rissen
oder Schatten beruhende dunklere Stellen täuschen Spuren vor, die gar

nicht vorhanden sind.
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Wort citacione muß also hingenommen werden, so wie es über-

liefert ist; unmöglich,es zu sollicitacione zu ergänzen. Daß der

vor ihm verfügbare Raum (von 6 mm Breite) für das von Holler
vorgeschlagene Wort tran nicht ausreicht, ist schon längst fest-
gestellt worden. Daran wird auch durch die Beobachtung nichts
geändert, daß die sechsteSchriftzeile der Urkunde, in der das noch
etwas kürzereWort trino 8 mm einnimmt, um ein weniges enger

geschrieben ist als die vierte; der Raum bleibt immer noch um

reichlich 11X2mm zu groß.1)

Nicht mit gleicher Sicherheit wie der negative läßt sich der

positive Schriftbefund ermitteln und bestimmen; ist er doch durch
den Zustand des Pergaments auf das stärkstebeeinträchtigt.Aber

vom ersten Buchstaben des verschwundenen Wortes ist doch, unter

einem Loch, ein Unterschaft als schwächerHauch noch deutlich
wahrnehmbar; er kann sehr wohl einem q angehört haben.2)
Ferner ist nach einem auf ihn folgenden zweiten Loch von 3 mm

Breite, in dem die Buchstaben ui3) gerade Platz finden würden,
ebenfalls hauchdünn ein senkrechter Mittelschaft zu· erkennen,

dessen oberes Ende verdickt nach links ausbiegt und überhängt4),

genau so, wie das bei dem Buchstaben a des Schreibers unserer
Urkunde stets der Sall ist; auch der Bauch des a scheint hart am

Rande des Lochs noch größtenteils erhalten.
Unsere Nachprüfungist damit zu einem Ergebnis gelangt, das

die — auch mit dem Urteil so gewiegter Paläographen wie Tangl

I) Vgl. Erben S. 400ff. und Güterbock in NA. 49 (1932) S. 474ff.,
dem zuzustimmen ist.

2) An der Stelle, wo er- nach links ausschwingen müßte, verschwindet er

in einer die gleiche Richtung einhaltenden Salte, so daß die Schweifung
nicht zu identifizieren ist. Die noch von Erben S. 400 erwähnten, von

Haller S. 405 als Querbalken eines t angesprochenen angeblichen »Tinten-
reste« über dem oberen Rande des Lochs, die schon Güterbock II S. 17

als belanglose Verfärbung ansah, sind tatsächlichnicht vorhanden. Der

Kopf eines q kann in dem Loch, dessen Rand auch besonders stark zermürbt
und ausgefranst ist, spurlos verschwunden sein.

3) Nicht uia., wie Güterbock in NA. 49 S. 479 angibt. Denn diese drei

Buchstaben würden 6 mm erfordern, während das Loch nur knapp 4 mm

breit ist. Nur der äußerste linke Rand des a ist von ihm noch erfaßt.
4) Dieser Teil des Buchstabens befindet sich am unteren Rande einer

dunkler verfärbten etwa viereckig abgegrenzten Stelle, die nach oben über

die Mittelschafthöheder Schriftzeile hinausragt.
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und v. Ottenthal Übereinstimmenden— Ermittelungen Güterbocks

im wesentlichen bestätigt und wie diese erneut auf eine Ehren-

rettung der Zuverlässigkeitdes alten Kopisten von 1306 hinausläuft:
es gibt keinen Grund, ja kaum eine ernste Möglichkeit,an dem

von diesem überlieferten quia zu rütteln; vollends aber musz der

scharfsinnige Emendationsvorschlag Ganahls als gescheitertgelten.
Damit ist zugleich auch der letzte noch denkbare Versuch ge-

scheitert, die Gelnhäuser Narratio als zweisätzigeKonstruktion,
die eben mit dem quia nicht vereinbar ist, genieszbar zu machen-
Wir müssen also, wollen wir am grammatischen Verständnisdes

Prozeszberichtes nicht überhaupt verzweifeln, doch wieder zu

jener alten Auffassung von seiner Einsätzigkeitzurückkehren.So

wie Sicker, Waitz und ihre Nachfolger, insbesondere Güterbock,
sie vertraten, die die ersten drei Kausalsätze als koordinierte

Sormulierung der Urteils- oder Ladungsgründe des lehnrecht-
lichen Verfahrens ansprachen, ist sie — das sahen wir — nicht zu

halten. Wie aber, wenn diese Sätze gar nicht oder wenigstens
nicht durchweg einander nebengeordnet wären? Wir bejahen
dieseMöglichkeitund stellen folgende Übersetzungzur Erörterung:

Kund sei getan (Proinde noverit — universitas),
-dafzHeinrich (qua1iter II.),

fintemalen (quia) er,

vorgeladen (citacione vocatus) auf die Klage der

Fürsten und Edlen (ex . . . querimonia . . . nobilium),
dasz er Kirche und Adel unterdrückt hatte (eo quod
ecclesiarum — graviter oppresserat),

zu erscheinen verschmähthat und wegen dieser Wider-

spenstigkeit durch Urteil der Fürsten und seiner schwä-
bischen Standesgenossen der kaiserlichenAcht verfallen
ift (maiestati — inoiderit sententiam),

darauf (deinde),
da er nicht abliesz, gegen Kirchen, Fürsten und Adel zu

wüten (quoniam — non destitit),
sowohl wegen des jenen von ihm zugefügten Unrechts als

seiner vielfachen Mißachtungdes Kaisers, insbesondere aber

wegen offenkundigen Hochverrats nach Lehnrecht dreimal

vorgeladen (tam pro
— oitatus audientiam),

für widerspenstig erkannt worden ist (oontumax iudicatus

est ,)
weil er nicht erschienen war und auch keinen Notboten

geschickthatte (eo quod — responsalem).
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Der erste Kausalsatz (eo quod — oppresserat) enthält danach
die Begründung der fürstlichenKlage (ex instanti principum
querimonia —- nobilium)1); er ist dem zweiten, daS gesamte
landrechtliche Verfahren zusammenfassenden Satz (quia — in-

ciderit sententiam) untergeordnet2); dieser bietet den ursprüng-

lichen, mittelbaren Anlasz der lehnrechtlichen Ladung 3), der im

dritten, mit deinde gekoppelten und insofern vom zweiten ab-

gesetzten Kausalsatz (quoniam — destitit) neu aufgenommen
wird, derart, dasznunmehr sowohl wegen dieses in das landrecht-
liche Verfahren zurückreichendenUnrechts (tam — iniuria) als

auch wegen anderer Vergehen (quam — maiestatis) 4) endgültig
die lehnrechtliche Ladung erfolgt (sub feodali iure — audien-

tiam),- die wegen Sristversäumnis(e0 quod — responsalem)
zum Kontumazurteil führt (contumax — est).

Diese Deutung nötigt allerdings zu der Annahme einer sehr
weitgehenden Jnversion des Textes — neben der Umstellung an

dessen Ende, die schonlängst angenommen wurde —, indem nun

von den beiden einleitenden Kausalsätzenderjenige, der an zweiter

Stelle steht, dem anderen übergeordnet ist. Dasz er obendrein

noch eine enklitische Verschiebung seiner eigenen Konjunktion

1) Ich ziehe das vor, weil sie mit diesem Satz, vermittelst Anastrophe
aus dem quia-Satz, unmittelbar verbunden erscheint (vgl. schon Güter-
bock II S. 41, der hier aber nur an einen sachlichen, nicht an einen sgntak-
tischen Zusammenhang denkt). An sich liegt es vielleicht sogar näher, den

ersten Kausalsatz auf die Partizipialverbindung citacione vooatus, die

landrechtliche Ladung, als auf das Substantivum querimonia zu beziehen.
Unser Gesamtvorschlag ist damit vereinbar.

2) Die Möglichkeit der Subordination des eo quod- unter den qui-i-
Saiz und damit der syntaktischen Verknüpfung der landrechtlichen Klage
oder Ladung mit ihrem Rechtsgrunde hat im Vorbeigehen auch Güter-
bock (11 S. 20 Anm.2, S.55) erwogen, ohne sie aber festzuhalten.

s) Denkbar wäre es, den quia-Satz Vielmehr mit iudicatus est zu ver-

binden. Dann würde durch ihn das landrechtliche Verfahren als Voraus-

setzung des lehnrechtlichen Urteils bezeichnet werden. Allerdings müßte
man in diesem Soll wohl den Satz eo quod — respousalem im Sinne der

Waitzschen Auffassung auf conrumax beziehen, wozu heute kaum mehr
viele bereit sein dürften.

4) Wenn der reatus maiestatis mit Mitteis S. 68f. und Güterbock

in NA. 49 S. 506fs. auf die Versäumnis der landrechtlichen Ladungen zu

beziehen ist, läszt der von uns angenommene Kausalnexus auch diesen
Zusammenhang noch besonders hervortreten.
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aufweist, erhöht die stilistischeKühnheit der Konstruktion. Trotz-
dem ist ihre Möglichkeit,ja Unbedenklichkeitunzweifelhaft zu be-

jahen.1)
Und so wenig wie man in der literarischen Sprache an diesem

SchachtelsatzgraMMatifcheUAnstoßnehmen könnte, so sehr ist er

auch der Sprache der Diplome des Barbarossazeitalters an-

gemessen, solchernatürlich,die über die hergebrachte Sormulierung
typischer Rechtsinhalte hinaus individuellere und kompliziertere
Verhältnisse zum Ausdruck bringen und demgemäßhöhere
stilistischeAnsprüchebefriedigen müssen,wie das in der Gelu-

häuserUrkunde der Fall ist. Es gibt sogar ein frappantes Seiten-

stückzu der von uns angenommenen syntaktischen Gliederung der

GelnhäuserNarratio — schonGüterbock hat es als deren bewußte

Nachbildung bezeichnet2) —, nämlichHeinrichs VI. Bericht von

1189 über den Prozeß des Grafen Humbert von Savoyen.3) Und

zwar besteht diese Analogie,abgesehen von der inhaltlichen Über-

einstimmung, nicht nur in dem gleichartigen Aufbau »mit dem

Wechsel der Konjugationen, dem ein Wechsel der Verbformen
entspricht«— worauf es Güterbock ankam —, sondern gerade

auch da, wo er einen Unterschied zu sehen glaubte. Denn wenn in

der Urkunde von 1189 zwei aufeinanderfolgende Nebensätze»nicht
nebeneinandergestellt, sondern ineinandergeschoben«sind 4), —

eben dieses trifft ja nach unserer Annahme auch für das Diplom
von 1180 zu.

l) Norbert Sickermann, mit dem ich das sgntaktischeProblem wieder-

holt eingehend besprochen habe, bestätigtmir, daß durch die vorgeschlagene
Verbindung — Axa (3: ajfh a (7) a nach der ÜblichenBezeichnung (ng-
Uägelsbach-Müller, Latein. Stilistik (1888), § 147ff·) — »den
Möglichkeiten der lateinischen Wort- und Satzstellungzweifellos Genüge
geschieht«.Vgl. die schon von Gütetbock II S. 43 Anm. 2, S. 55f. an-

geführten Beispiele für die Vorausnahme von Nebensätzen,die nachfolgen-
den Nebensätzensubordiniert sind, besonders MG. Const. 1 Nr. 154, wo

es sich gleichfalls um zwei Kausalsätzehandelt-

2) Güterbock II S.57.

s) Memoires et documents publies par la societe d’histoirede la Suisse
Romande 29 S. 122.

4) qu0d- Cum Humbektlls qudndam sabaudie comes . . . propter
Suorum multitudinem excessuum et- precipue, quia allodia et-, bona

. . . violenter abstulerat et ad frequentem . . . Hiderioi Romanorum

Deutsche-i Archiv v.

«

33
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Der GelnhäuserProzeszbericht mit seiner ausgetüftelten Syntax
—

mag man ihn nun ein »Meisterwerk«1)oder ein Ungetüm nennen

— entspricht in seiner erstaunlichen Kompliziertheit den höchsten

Ansprüchen,die an die juristisch exakte Sormulierung eines Ur-

teilsspruches gestellt werden können. Aber erst die Gliederung
der Narratio, die wir vorschlagen, wird der Aufgabe, den Hergang
des Verfahrens in allen seinen kausalen Zusammenhängenlogisch
zu entwickeln, in befriedigender Weise gerecht. Dagegen kommt

bei zweisätzigerKonstruktion nicht zum Ausdruck, dasz das land-

rechtliche Verfahren und der Grund, der zu ihm geführt hatte,
auch für den lehnrechtlichen Prozeß Ausgangspunkt und letzte
Voraussetzung gewesen ist. Und eine einsätzigeKonstruktion, die

die drei ersten Kausalsätzekoordiniert, macht sowohl das Urteil

als auch den Ladungsgrund des landrechtlichen Prozesses — beide,

nicht nur das eine oder den anderen —

zu Gründen des lehnrecht-
lichen Verfahrens-Es bedarf keiner Ausführung, dasz dies nicht
gerade logisch gedacht wäre. Dabei dürfte, wie wir schon früher
betonten, der Tempus- und Moduswechsel dieser drei Kausal-
sätzeeine derartige Gleichschaltung zumindest erschweren, wenn

nicht geradezu ausschließen.Jn unserem Vorschlag aber erweist er

sich als eine besondere Seinheit des Urkundendiktators, als ein

bewusztes Mittel, die Nebensätzevoneinander abzuheben und

gegeneinander abzustufen.

imperatoris . . . ammonicionem et nostra-m incorrigibilis et contsumax

extiterat, tandem plurimis edictsis et etiam peremptorijs citatus con-

tsumaoiter absens venire eontempsisset, nos universa allodia et- feoda

. ei per just-am principum imperij sententiam et parium suorum

abjudjcavimus et- eum . . . perpetuo imperii banno subjecimus. Beider-

seitS sind den Sätzen oum — eontempsjsset und quia — contempserit
die Sätze abstulerat et —- extiterat und eo quod — oppresserat mit ihren
Prämissen propter multitudinem exeessuum et precipue Und ex —

querimonia . . . subordiniert; der einzige Unterschied besteht darin, dasz
in der Narratio von 1180 die Konjunktion (quia) des subordinierten Neben-

saizes anastrophischzurückgesetztist, währendim Bericht von 1189 die Kon-

junktion (cum) ganz normal an der Spitze steht, so daßhier die Konstruktion
unmiszverständlichist.

1) Mitteis in Sav.Zs. 61, Germ. Abt. S. 365. Ebenso wettet Ganahl
S. 313 auch die vermeintlich zweisätzigeKonstruktion.
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II. Zur Chronologie des Prozesses und seiner Termine

Neben dem Satzbau der Gelnhäuser Urkunde ist es immer der

Rechtsgang des Prozesses selbstgewesen, um den gestritten wurde;

auch Ganahl ist in diese Kontroverse eingetreten und hat in dem

Widerstreit der Meinungen nach allen Seiten abwägend eine

eigene Stellung zu nehmen gesucht. Es handelt sichdabei um das

Verhältnis der beiden Prozeßverfahren, des·land- und des lehn-
rechtlichen, und um ihre Etappen oder Termine.1) Ganahl ist
geneigt, anzunehmen, daßHeinrich auch im landrechtlichen Ver-

fahren dreimal, nach Worms, Magdeburg und Kayna, geladen
und am dritten Orte verurteilt worden sei. Der Kaiser habe aber,
da dies doch nur eine vorläufige Einziehung der Lehen des

Herzogs ermöglichthätte, die Verkündungdes Urteils bis zum

Abschlußdes lehnrechtlichen Verfahrens ausgesetzt. Es sei in-

folgedessen erst gleichzeitig mit dessen Erledigung am dritten

lehnrechtlichen Ladungsort, in Würzburg, rechtskräftiggeworden.
Da nun aber die beiden ersten Termine des LehnsverfcihrenS
nicht auf bestimmte HOftagehätten lauten können —haben doch
zwischen Kayna und Würzburg überhaupt keine solchen statt-
gefunden —, so wäre, um etwaigen juristischen Einreden zu be-

gegnen- die Möglichkeitoffen gehalten worden, die beiden

früheren- eigentlich landrechtlichen Termine Von Magdebukg
Und Mikan ekiatzweiseals lehnrechtliche zu rechnen; dies sei
Uni iO ehe-r angängig gewesen, als man vielleicht »am kaiser-
lichen Hof . .· die Meinung vertrat, der Herzog habe sichschon
durch sein Aus-bleiben vom Wormser Tag den Achtspruch zu-

gezogen.«2)
Uns will diese reichlichkomplizierte Annahme eines subsidiären

Austausches der Termine beider Verfahren nicht besser einleuchten
als Nieses These ihrer Verbindung Und Überschneidung3); hier

dürfte die MöglichkeitnachträglicherUnideutung des rechtlichen
Charakters einer Ladung überschätzt,die Gefahr der Kompro-

mittierung des ganzen Verfahrens, die durch ein derartiges,

I) Vgl. Ganahl S. 299—314, ZusammenfassungS. 314—317.

2) Das. S. 307.

3) Dies Bedenken äußert auch Mitteis in Zs. d. Sav.-Siifts 61- Germ«

Abt. S. 365.

3377
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doppelzüngigesVerhalten notwendig heraufbeschworen werden

mußte, unterschätztsein.
Wir möchten die Lösung des Problems der beiden Prozesse

und ihres Ablaufes in anderer Richtung suchen und dabei aus-

gehen von der Angabe der Urkunde, die unter der Voraussetzung,
dasz die Emendation trina entfällt, m. E. unbedingt dahin ver-

standen werden musz, dasz Heinrich der Löwe im landrechtlichen
Verfahren nur einmal geladen worden ist. Es fragt sich, ob das

prozessualischmöglich war und ob die aus anderen Quellen be-

kannten Tatsachen dazu stimmen. Beides trifft, wie Ganahl selbst
auseinandergesetzt hat1), unzweifelhaft zu. Wenn Heinrich in

seiner Anwesenheit angeklagt und zu einem Termin geladen
wurde, dann muszte in diesem, sofern der Herzog zu ihm nicht
erschien und auch keinen weiteren Termin verlangte, das Urteil

gesprochen werden. Tatsächlichkann man denn auch den Bericht
des Arnold von Lübeck nur so verstehen, dasz im November 1178

in Speyer vom Kaiser der Herzog in Person nach Worms vor-

geladen worden ist, um sich gegen die von den Fürsten, ins-

besondere von Philipp von Köln, vorgebrachte, ja geradezu
formal erhobene Klage zu verantworten.2) Dazu kommt, dasz die

schwäbischenStandesgenossen Heinrichs, die nach dem Bericht der

Gelnhäuser Urkunde das Gericht mit ibildeten, dort in Worms
—- und nur dort — als geschlosseneGruppe nachgewiesen sind 3);

1) Das. S. 305ff.
2) Thronica Slavorum 11, 10 (SS. rer. Germ. S. 47f.): cui (d. h. dem

Kaiser) occurrit dux apud spirallh Illabas sibi iniurias a domno Colo-

niensi conquestus est- in presentia ipsius. Quod imperator tunc quidem
dissimulans eis ouriam indixits apud Wormatiam, ducem tamen preoipue
ad audientiam oitavit illuc responsurum quekimolljis prin-
cjpum. Auch die Kölner Königsannalen(SS. ter. Germ. S. 140) und die
Annalen von St. Georgen (SS. 17 S. 296) erwähnen, daß in Worms über
die Klage der Fürsten gegen Heinrich den Löwen verhandelt wurde, aber

ohne deutlich genug zu sagen, dasz der Herzog dorthin bereits vor-geladen
war; in den Kölner Annalen steht immerhin, dasz er absens war.

3) Vgl. zuletzt Ganahl S. 298f. Nur auf dem Magdeburger Tag be-

gegnet uns gerade noch ein einziger. Die in Kayna auftretenden »Uord-
schwaben«,die Haller als schwäbischeStammesgenossen Heinrichs in An-

spruch nehmen wollte, sind gar nicht alamannisch-schwäbischen,sondern
herminonischen Ursprungs und Sachsen von Stammesrecht (vgl. Güter-
bock II S. 92 Anm. 3).
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vermutlich sind sie überhaupt dahin entboten worden, um an

dem Gerichtteilzunehmen. Es gibt alsonichts, was gegen Worms

als Ort des fürstlichenAchturteilsspruches gegen Heinrich den

Löwen geltend gemacht werden könnte.

Ein Rechenexempel scheint allerdings auf den ersten Blick da-

gegen zu sprechen. Es ist ein Grundsatz des hochmittelalterlichen
Strafrechts, daß eine gewöhnlicheAchtungerst nach Jahr und Tag
endgültig wird und zur Oberacht führt1); und man hat diesen
Satz mit um so größeremRecht auch für den ProzeßHeinrichs des

Löwen in Anspruch genommen, als ihn der rheinfränkische
Landfriede Friedrich Barbarossas wenige Wochen nach dem

Wormser Gerichtstag, am 18. Februar 1179, lebendig im Rechts-
bewußtseindes kaiserlichenHofes aufzeigt.2) Demnach müßteHein-
rich der Löwe ein Jahr nach dem Wormser Tag, der im Januar
— wahrscheinlich bald nach dem 13. — 1179 stattfand, das heißt
auf dem Würzburger Tag, im Januar — wahrscheinlich ebenfalls
etwa am 1Z. — 1180 zugleich mit seiner lehnrechtlichen Ver-

urteilung in die Oberacht erklärt worden sein. Einige erzählende
Quellen behaupten das sogar.3) Aber es kann nicht richtig sein-4)
Der Prozeßberichtder Gelnhäuser Urkunde sagt nichts davon und

könnte es doch nicht verschwiegen haben. Außerdemhätten, wenn

der Herzog schon im Januar 1180 endgültig geächtet worden

wäre, die Fürsten nicht noch im April einen Waffenstillstand mit

ihm schließenkönnen.5)Endlich haben wir die ausdrücklicheNach-
richt der Pegauer Annalen und der Reichersberger Chronik, wo-

nach die Achtung erst Ende Juni in Regensburg erfolgt ist.6)

I) Vgl. J. Poetsch, Die Reichsacht im Mittelalter u. bes. in der neueren

Zeit (1911) S. 44ff., 156ff.; R· His, D. Strafrecht d. deutschen Mittel-

alters 1 (1920) S. 432f.
2) MG. Const. 1, S. 382 Nr. 277 Kap. 10.

3) Die Pegauer Annalen (samt der Chronik von Lauterberg und den

Magdeburger Annalen), die Erfurter Annalen und die Chronik Ottos
von St. Blasien.

4) Ebensowenig wie die Annahme Ganahls S. Z10ff., 316, daß die

gewöhnlicheAcht erst in Würzburg verkündet worden sei.
5) Vgl. Güterbock I S.171f., II S. 82.

s) MG. SS. 16 S.262, SS. 17 S.506; dazu Güterbock I S.179ff·,
II S. 83ff.; Schambach S. 250ff.; Mitteis S. 59 und Zs· d. Sav.-Stift. 61

Germ. Abt. S. 365.
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Wenn diese Angabe zutrifft — Und sie wird ja durch die anderen

Momente gestützt—, dann folgt daraus, daß die um Jahr Und

Tag ältere Voracht nicht schon im Januar 1179 in Worms aus-

gesprochen worden sein kann. Dies braucht aber auch gar nicht
angenommen zu werden. Wir dürfen sehr wohl, eine Erwägung
GanahlS aufgreifend, die Möglichkeitunterstellen, daß der Kaiser
die Verkündung des Urteilsspruchs der Fürsten in Worms noch
ausgesetzt hat.1) Wenn er sie dann auf dem Hoftag von Magde-

burg — nicht erst im Januar 1180 zu Würzburg,wie Ganahl vor-

schlägt2) — vollzogen hat, so haben wir damit das Datum, das

zu der ein Jahr späteren Verhängung der Oberacht den rechne-
risch genau passenden Ausgangspunkt bildet.

Was das lehnrechtliche Verfahren betrifft, so muß es, wie die

Gelnhäuser Urkunde sich ausdrückt, auf das Achturteil gefolgt
sein — was nicht etwa, wie Ganahl meint, unmöglich ist.3) Aber

es kann sich nicht unmittelbar an das Achturteil angeschlossen
haben. Da die Urkunde den Herzog nach demselben weiter

»wüten« läßt (crassari non destitit), Müssen offenbar zunächst
noch Monate verstrichen sein, ehe der neue Prozeß eingeleitet
wurde. Wenn das aber erst Monate nach der Verkündung des

Achturteils, das heißt also nach dem Magdeburger Hoftag ge-

schehen wäre, dann ließe sich freilich für die drei Termine des

neuen Verfahrens mit Ausnahme-des einzigen Würzburger Tags

überhaupt kein geeigneter Ort finden; muß doch die Kaynaer
Ladung Heinrichs bereits in Magdeburg ausgeschrieben worden

sein. Es ist jedoch gar nicht nötig, auf die Urteilsverkündung

abzustellen. Ver Wortlaut der Urkunde4) hat, buchstäblichge-

nommen, zunächstwohl nur die Urteilsfindung durch die

1) Ganahl S. Z10, 315f., der allerdings den Urteilsspruch mit Arnold

von Lübeck auf dessen dritten Termin, nach Kaufm- Vetlegt

2) Das.

3) Ganahl S. 302. Wenn His, auf den G. sich bezieht, den Achter als

gerichtsunfähigbezeichnet (1 S. 417), so bedeutet das nach seinen eigenen
Worten nur, daß er weder »Richter oder Urteiler, Sürsprechoder Zeuge«

noch Kläger sein kann. Beklagter, wenn auch mit beschränkterVerteidigung,
vermag er aber zu sein, was natürlichbesagt, daß er auch geladen werden

kann.
—

4) principum . . . proscriptionis nostke inoiderit sententiam.
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Fürsten im Auge. Jst dem so, dann kann der Lehnsprozeszbereits

einige Zeit nach dem Wormser Tag, im Verlauf des Srühjahrs,

eingesetzthaben, und es steht nichts im Wege, für seinen ersten
Termin den Magdeburger Tag, auf dem zugleich das landrecht-
liche Urteil verkündet wurde, in Anspruch zu nehmen und den

zweiten in Kayna, den dritten in Würzburg zu finden.
Wir gelangen auf diesem Wege zu einer Thronologie des

Prozeszverlaufes, die sowohl allen Angaben der GelnhäuserUr-

kunde, der Hauptquelle des Ereignisses, als den juristischen
Voraussetzungen der Zeit in ungezwungener Weise gerecht wird,

zugleich aber auch dem kaiserlichen Jtinerar entspricht.
Mit den chronikalischenQuellen ist sie freilich nicht durchweg

in Übereinstimmungzu bringen. Mag in ihnen auch zum Teil ein

offizieller Bericht, zum Teil wohl gar der Wortlaut der Gelu-

häuserUrkunde selbst durchscheinen und anklingen — man kann

nicht erwarten, dasz sie den Hergang fehlerlos und vor allem mit

der juristischen Logik und Genauigkeit wiedergeben, die der Ur-

kunde in so hervorragendem Masze eigen ist. Keine von ihnen
kennt alle vier wirklichen Ladungsorte, einige dafür solche, die

nie vorgesehen gewesen sein können: die eine (Otto von St. Bla-

sien) Ulm als ersten 1), eine andere (die Pegauer Annalen) Nürn-

berg als zweiten, wieder eine andere (Arnold von Lübeck)Goslar

als dritten. Der Kölner Annalist behauptet anläszlichdes Tags
von Magdeburg, Heinrich sei seit einem Jahr den Ladungen nicht
gefolgt. Namentlich aber- wissen die Berichterstatter die beiden

Verfahren des Prozesses nicht zu unterscheiden. Infolgedessen
bezeichnet Arnold von Lübeck, da er von vier Terminen weiß,

während doch in einem Verfahren nur drei zu erwarten sind, den

letzten als zusätzlicheLadung, die auf besondere Bitte gnaden-
halber ergangen sei. Sein zweiter Termin aber (Magdeburg) und

sein dritter — er verlegt ihn irrtümlichnach Goslar statt nach

Kayna — sind im lehnrechtlichenVerfahren tatsächlicherster Und

zweiter gewesen; seinen ersten (Worms) hätte er besonders

zählen sollen. Aus demselben Grunde wird der Pegauer Annalist

Kayna als dritten Ladungsort genannt haben, da er wußte, dasz

1) Hier erscheint außerdem Regensburg, wo erst die Oberacht ver-

kündet wurde, als zweiter Ladungsort.
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der Herzog vorher schonzweimal geladen worden war; und durch
die Tatsache, daß das lehnrechtliche Verfahren in Magdeburg
begonnen hatte, mag der Wormser Termin aus seiner Vorstellung
verdrängt worden sein, so daß nun zwischen Magdeburg und

Kayna als zweiter — in Wahrheit ganz unmöglicher — Ladungs-
ort Nürnberg bei ihm auftauchte.

Anhang

Der Prozeßbericht der Gelnhäuser Urkunde1)
Projnde tam presentium quam futurorum imperji fidelium

noverit universitas, qualiter Heinricus quondam dux Bawarjkz
et Westfalie, eo quod ecclesiarum dei et nobilum imperii liber-

tatem possessiones eorum occupando et iura ipsorum illimi-

nuendo graviter oppresserat, ex jnstanti principum querirnonia
et plurimorum nobilium quia citacione vocatus maiestati nostre

presentari contempserjt et pro hac contumacia principum et

sue condicionis svevorum proscriptionis nostrtz inciderit senten-

ciam, deinde quoniam in ecclesias dei et principum ac nobilium

jura et libertatem orassarj non destitit, tam pro illorum jnjuria

quam pro multiplici contemptu nobis exhjbito ac precipue
pro evidentj reatu maiestatis sub feodali iure legitirno trjno

edicto ad nostram citatus audientjam, eo quod se absentasset

nec aliquem pro se misisset responsalem, contumax iudicatus

est .

1) Nach Güterbock II S. 24.



Rolf Most
1911-1941

Von

H. Heimpel

Jm Alter von dreißigJahren starb am 9. September 1941 an den

Waldaihöhender Mitarbeiter des Reichsinstituts für ältere Deutsche
GeschichtskundeDr. Rolf Most als Leutnant in einem Artillerie-

regiment den Soldatentod. Dieser liebenswerte, nachdenklicheund

künstlerischempfindende Mensch war ein begeisterter Soldat. Noch
vor der Einführung der Wehrdienstpflichtmeldete er sich1935 zum

Dienst beim Artillerieregiment in hamm· Der im Dezember 1939

zum Leutnant Beförderte kam am 11. Mai 1940 bei Lüttich ins

Gefecht und verdiente sich,nach Kämpfen im Scheldeabschnitt und

bei Lille, bei Attigny das Eiserne Kreuz. »Teilnehmend und

freundlich«,wie ein jüngerer Kamerad ihn nennt, erwarb sich
Most durch Umsicht und Zuverlässigkeitbei seinen Vorgesetztendas

Zeugnis hoher soldatischer Bewährung. So war er im Feldzug
gegen die.Sowjets an besonders verantwortungsreichen Stellen

eingesetzt, als Verbindungsoffizier zur Jnfanterie und schließlich
als Abteilungsadjutant. Er bejahte das Soldatentum gewisser-
maszen in seiner letzten Steigerung: er wünschtesichden infante-
ristischenEinsatz. Er hat seine Gesinnung und seinen Glauben an

Deutschland mit dem Tode besiegelt. Er fiel durch Schusz auS

nächsterNähe im feindlichen Hinterhalt, als Führer eines Späh-

trupps, dessen Erkundungsauftmg dem Zusammenwirken seiner
Waffe mit der Jnfanterie galt. Er konnte seinen Trupp warnen,

bevor er, ohne Schmerz, starb, sein sterblicherÜberrestblieb dem

Feinde entzogen und wurde mit militärischenEhren beigesetzt.
Rolf Most war am 14. Juni 1911 in Düsseldorfgeboren. Als

Abiturient des Realgymnasiums in Duisburg-Ruhrort begann er
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im Sommer 1929 in Heidelberg das Studium der Rechte, wandte

sichaber schonim folgenden Jahre zu philologischen und besonders
historischenStudien. Außer in heidelberg studierte er in Freiburg,
Berlin, Göttingen und Münster. Hier bestand er im Januar 1935

die Staatsprüfung für das höhere Lehramt in den Fächern Ge-

schichte, Deutsch und Französischmit Auszeichnung. Mit dem

höchstenPrädikat promovierte ihn im Oktober 1935 die Philo-
sophischeFakultät der UniversitätMünsterzum Doktor der Philo-
sophie. Am Gymnasium in Münster leistete er bis zum Eintritt in

die Wehrmacht den Vorbereitungsdienst zum Lehramt.
Das wissenschaftlicheStreben Mosts, der sich und seine starken
künstlerischenNeigungen in strenger gelehrter Zucht hielt, war

von Anfang an auf die Geschichtedes Reichsgedankens gerichtet.
Er hat seine Prüfungsarbeit über die französischenKaiserpläne
um 1300 nur deshalb nicht zur Dissertation ausgearbeitet, weil

gleichzeitig die französischeArbeit von Zeller über dasselbe Thema
erschien. Seine 1936 als Buch veröffentlichteDissertation über

,,Schillers Mittelalterauffassung«wurde eine reife Leistung, die

seinem philosophischen Sinn ebenso Ehre machte wie seinem Ver-

hältnis zur groszen Dichtung — in Münster hatte neben dem

Rechtshistoriker Hugelmann besonders der Literarhistoriker Gün-

ther Müller auf ihn gewirkt. Dem alten Thema aber blieb er treu,

seiner Umwandlung, Vertiefung, Erweiterung galt jede militär-

freie Zeit, galten die Wochen des Besatzungsdienstes in Frankreich.
Most wurde zum Handschriftenforscher; er ging der Weltkaiser-
lehre und der in Polemik zu ihr entstehenden nationalstaatlichen
Gegenlehre in den Handschriften der kanonistischen Glossen-
apparate nach, die vor kurzem durch St. Kuttner zugänglichge-

macht worden waren. Es ,war nun ein glücklichesZusammen-
treffen, dasz eben zur selben Zeit der Unterzeichnete, dem Most
schon als Sreiburger Student nahegekommen war, neben R. Scholz
die neue Reihe der Monumenta Germaniae: »Staatsschriftendes

späteren Mittelalters« übernommen hatte. Für die von Grund-

mann und mir vorbereitete Ausgabe der Schriftendes Alexander
von Roes übernahmMost eine grosze Zahl von· Handschriften-
beschreibungen und von Kollationen — der demnächstzum Druck

gelangende Band wird den Anteil des unermüdlichentreuen und

genauen Mitarbeiters offenbar werden lassen.Zugleich aber wurde



RoIf Most 513

Most die selbständigeAusgabe der kleineren Schriften des Lupold
von Bebenburg übertragen, der Textwird in absehbarer Zeit vor-

gelegt werden können. Mit der Edition verband Most die Sor-

schung; als ihr sichtbares Ergebnis hat ein Aufsatzüber den Reichs-
gedanken des Lupold von Bebenburg im 4. Jahrgang dieses

Archivs noch erscheinen können. Die wichtigen und damals bahn-

brechenden Arbeiten von R. Scholz, die neuen Erkenntnisse

Stengels, die vielfältigen,im Erlebnis unseres neuen Reiches er-

weckten Bemühungen um die Geschichte des Reichsgedankens
zündeten in Most wie in so manchem seiner Altersgenossen. Most
ging es dabei einerseits um den Nachweis eines besonderen deut-

schen und besonders geschichtlichen Denkens Lupolds, den er

als den geschichtlichSühlenden dem theologisch konstruierenden
Occam gegenüberstellte, es lag ihm bei seinen unvollendeten

Studien zur Geschichte der Kaiseridee vor allem an der Er-

kenntnis, dasz die entscheidenden Sormulierungen des national-

staatlichen Denkens nicht schlechthin eine frühmittelalterliche
Kaiseridee ablösen, sondern dasz sie als Reaktion auf eine erst im

12. Jahrhundert ausgebildete neue Weltkaiserlehre zu betrachten
sind. Was von den ,,Studien zur abendländischenGeltung
des deutschen Kaisertums im ausgehenden Mittelalter, ins-

besondere in Spanien«, mit denen sich Most zu habilitieren ge-

dachte, zu erwarten gewesen wäre, ist in einem Vortrag angedeu-
tet, den er während eines Arbeitsurlaubs im Winter 1940X41in

Leipzig halten konnte und den wir als letzte Gabe unseres Kame-

raden später zu veröffentlichenhoffen. Ohne Unrast, aber mit der

Eifersucht des produktivenMenschen auf seine Zeit hat Most in

seinen Aufsätzenzusammengedrängt,was er sagen wollte. Er

hatte noch viel zu sagen. Wir trauern um ihn im Bewußtsein
eines schweren Verlustes für unsere Wissenschaft. Wir sind stolz
auf unseren Mitarbeiter, der wie die Besten alle in seiner Arbeit

still war, tapfer aber im Leben und im Tode.
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TAFELnach der staatlichen Neuordnung 1938x39 (Dtsch. Arch. f. Landes- u.

Quelle:Volksforschg. 5, 1941, S. 359—367). — Gibt skizzenhafte Übersicht
über die im Protektorat bestehenden staatlichen, städtischen,geistlichen
und Adelsarchive, deren Alter und Bestände nach Zahl und Wert

und ihre Einordnung in die neue Verwaltung, die vor allem auf dem
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führte und im besonderen die geistlichen und anderen Privatarchive
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Wilhelm M. Peitz S. J., Das vorephesinische Symbol der Paps -

kanzlei (Miscellanea Historiae Pontisiciae edita a facultate historicae
ecclesiasticae in Pontificia Universitate Gregoriana Vol. 1, Rom 1939,
128 S.). — Methodisches zur Diurnusforschung (ebenda, Vol. 3, 1940,
100 S.). — Jn dem neuen Publikationsorgan der päpstlichenUni-

versitas Gregoriana setzt W. Peitz nach einer Pause von 20 Jahren
seine Forschungenüber den Liber diurnus fort, über die er bereits

1938 auf dem Jnternationalen Historikerkongresz in Zürich berichtet
hatte. Die erste Studie ist eine dogmengeschichtlicheErörterung über
die Bekenntnisformulare des LD., vornehmlich 73 und 85, deren

Alter bis vor das Jahr 430 hinaufgerücktwird »als der erste sichere
Beweis der Möglichkeit,daß schon damals nicht nur Einzelformulare
in der päpstlichenKanzlei gebraucht wurden, sondern auch dafür,
dasz wahrscheinlichschon in jener Zeit auch eine Formularsammlung
bestand«(S. 99). Indessen — gegen die Sicherheit dieses Beweises ist
bereits von berufener Seite — wie mir scheint — berechtigter Zweifel
laut geworden, so von B. Altaner (Theologische Revue 38, 19Z9,
Sp. 304ff.) und vor allem von C. Mohlberg (ebenda Sp. 297—303),
dessen These, der LD. sei weder Sormular- noch Schulbuch der Kanzlei,
sondern eine kanonistischeSammlung, inzwischen auch die Zustim-
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mung Santifallers erfahren und von C. E(rdmann) als «.bestechend«

bezeichnet worden ist (vgl. DA. 4, 1941, S. 534). Sie hat in der Tat

sehr viel für sich und ist keineswegs durch die methodischen Bemer-

kungen zur Diurnusforschung entkräftet,mit denen sich Peitz sofort
gegen seinen Kritiker gewandt hat, um erneut mit großemNachdruck
zu betonen, daß der LD. das amtliche Kanzleibuch der Papstkanzlei
gewesen sei. Seit den Feststellungen Santifallers über die geringe-
Verwendung des in den Privilegien der Päpste bis zum Ende

des 11. Jh.s (MOJG. 49, 1936, S. 255ff.) kann die von P. ver-

tretene Auffassung nämlich nicht mehr mit Erörterungen einzelner
liturgischer LD.-Zormulare bewiesen werden, und seit Klewitz
(AUF. 16, 1940, S. 413ff.) gezeigt hat, in welcher Weise das von

Gregor VII. am häufigstenverwandte Privileg dem Klosterprivileg
Gregors d. Gr. nachgeformt worden ist, muß noch dringender die

Forderung nach einer systematischen Untersuchung der tatsächlichge-

brauchten papsturkundenformulare erhoben werden. Erst wenn das

unbezweifelbare »Kanzleigut« und seine Quellen in der Praxis der

päpstlichenPrivilegienausstellung nachgewiesen sind, wird sichzeigen
können, ob wenigstens vor der-Zeit Gregors VII. die nach Santi-

fallers Ergebnissen kaum noch sehr wahrscheinliche Lehre von P. zu-

trifft, daßdie päpstlicheKanzlei dem LD. als dem amtlichen Sormular-
buch »in lebendiger Entwicklung ihre Vorlagen entnahm« (Methodi-
sches S. 86). Irren wir nicht, so liegt die Hauptschwächevon p.s
Untersuchungen nicht nur allein in der von Mohlberg getadelten
petitio principii, im LD. ein offizielles Kanzleibuch vor sichzu haben,
sondern auch in der Vernachlässigungder wechselnden historischen
Voraussetzungen, unter denen die päpstliche»Kanzlei« gearbeitet hat
und für die bis zur Mitte des 11. Jh.s der quellennähere Terminus
Scrinium wesentlich anschaulicherwäre. Statt dessen nimmt P., in
dem deutlich erkennbaren Streben, die Sormulare des LD. als mög-
lichst alt nachzuweisen, »die einzige Zentralbehörde oder das einzige
zentrale Amt der päpstlichenVerwaltung bis ins 11. Jh. hinein«
(a. a. O. S. 85) als eine viel zu feste, gleichbleibende Größe an, ohne
sie als solche erwiesen zu haben, und setzt damit vielfach ein Bild des

vorgregorianischen und vorkonstantinischen Papsttums voraus, das

u. E. im Widerspruch steht zu der Wirklichkeit der historischen Ent-

wicklung. H.-W. Kl.

Oskar von Mitis, Eine Archivreise nach Verdun 1549 — im

Kampf der Reichsregierung um die Westgrenze (Els.-Lothr. Jb- 19-

1941, S. 159—204). — Über die Bemühungendes Hofes Karls V.,
gegen den drohenden Verlust der drei trierischen Bistümer an Frank-
reich urkundliche Rechtstitel zu beschaffen,unterrichtet sehr Anschluß-
teich ein Reisebericht des kaiserlichenVertrauensmanns Nikolaus von

Konritz,den v. M. aus dem ZuichemschenNachlaßin der Göttinger
Universitätsbibliothekveröffentlichtund erläutert (Beil. I). Die hin-
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zugefügte alte Liste (Beil. II) der von K. beschafften Urkunden, deren

Wortlaut sichzum größten Teil im Tod. suppl. 90 des Wiener Haus-,
Hof- und Staatsarchivs findet, enthält zahlreiche Kaiser- und einige
papsturkunden, die wir hier notieren, soweit diese wertvolle, fast
durchweg auf die inzwischen verschollenen Urschriften zurückgehende
Überlieferungbisher unbeachtet blieb — was zumeist der Fall ist:
Leo IX. J--L- 4192- Honorius II. J.-L. 7295, DD. O. II. 22a,
O. III. Z, II. 430, K. II. 166, H. III 54, H. III. von 1040 Juni 2

Jneditum (für Verdun St. Maurus, gedruckt als Beilage IV),
H. IV. 162, St. 2883, 2896, Lo. III. 78, Heinrich (VII.) B.-5. 4058,
Richard von 1271 Febr. 18 (Jned.), Rudolf B.-R. 2171, Karl IV.

B.-H. 2558, 2559, 5870, Sigmund 1414 Mai 25 (Jned.); erwähnt
seien auch zwei Urkunden des Grafen Theobald von Bar von 1243

und 1246. E. E. St.

Ferdinand Lot, Textes manceaux et fausses decrätales I (BEEh.
101, 1940, S. 5—48). — Beschäftigtsichmit der Sälschertätigkeitdes

Ehorbischofs David unter Bischof Aldrich von Le Mans (832—857).
David galt bereits als Verfasser der trügerischenActus pontificum
Eenomannensium und der falschen älteren Urkunden von Le Mans.

Er habe auch die Gesta Aldrici sowohl als Ganzes kompiliert wie

einzelne Bestandteile davon verfaßt, auch die eingefügten Urkunden

Ludwigs des Frommen teilweise verunechtet. Seine Sälschertätigkeit
liege bald nach 840 und betreffe hauptsächlichdie Ansprücheauf das

Kloster St. Calais; benutzt habe er unter anderem die Hispana von

Autun und einige Bücher des römischen Rechts. Außerdem seien
einige erfundene Heiligenleben auf ihn zurückzuführen. Die an-

gekündigte Fortsetzung der Untersuchung soll auch auf die falschen
Dekretalen führen, deren Entstehung in Le Mans gerade Lot in

seinen früheren Arbeiten zu widerlegen bemüht war. C. E.

Hans Hirsch, Reinhardsbrunn und Hirsau (MÖJG. 54, 1941,
S. 33—58). — H. will in dieser nachgelassenen Untersuchung das

Reinhardsbrunner DH. IV. -’s393 als Verunechtung eines Diploms
für den gleichen Empfänger erweisen»dessen Inhalt sichweitgehend
aus den gleichlautenden Teilen der jetzigen Reinhardsbrunner Säl-

schung und des verunechteten Hirsauer Diploms DH. IV. 280 ergebe.
Das Deperditum wird aus dem Ehrismon der Iälschung,das als

Nachzeichnung eines Chrismons von der Hand des Adalbero C an-

gesprochen wird, und der auch anderswo wiederkehrenden Refo-

gnitionszeile erschlossen. Diese Beweisführung überzeugt nicht. Tat-

sächlichsteht das Ehrismon der charakteristischenZeichnung des AC

durchaus fern, erinnert allenfalls (wie auch das von H. überhaupt
nicht berücksichtigteMonogramm) an die Zeichnung der Winither-
Notare. Die zutreffende Rekognitionszeile braucht keineswegs aus

einer Urkunde für Reinhardsbrunn zu stammen. Naudes Satz, dasz
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Reinhardsbrunn »wahrscheinlichniemals echte salischeKaiserurkun-
den« besessenhabe, wird durch sie nicht erschüttert.— Sein Ergebnis,
daßdas Hirsauer Diplom mit seinen kirchenrechtlichenAusführungen
für ein echtes Reinhardsbrunner DH. IV. benutzt sei, führt H. zu der

Behauptung,verstärktdurch einen Hinweis auf DH.1V. 192, daßAdal-

bero A in der von ihm herrührendenVorlage des DH. IV. 280 nicht
nur eine Schenkungsurkundeformuliert, sondern selbständigändernd

auf die Stiftungsurkunde von Cluny zurückgegriffenhabe. Diese

Ansichtentbehrt der Überzeugungskraft,auch insofern, als DH.»IV.
192 nicht von AA, sondern außerhalb der Kanzlei stilisiert ist. Uber

das in der Rückaufschriftdes verunechteten DH. IV. genannte zweite
Diplom für Hirsau gleichen Inhalts habe ich mich in der Vorbemerkung
zU D. 280 der Monumentenausgabe geäußert; meine Vermutung,
daßes die Quelle für Besolds Druck gebildet habe, halte ich aufrecht.
ES bleibt daher kein Raum für die Annahme eines verlorenen

DH. IV. für Hirsau mit kirchenrechtlichem Inhalt. H. ist mein Aufsatz
in der Zeitschr. für württemberg. Landesgesch. Z (19Z9) S. 57ff. ent-

gangen. Meine Vorbemerkung zü DH. IV. 280 lag im Sommer 1940

erst in Korrektur vor. Jch habe meinen dortigen Ausführungennichts
hinzuzufügen. D. v. G-

Hans Hirsch, Die elsässisch-burgundischenZisterzienserprivilegien
FriedrichsI. (Els.-Lothr. Jb. 18, 1939, S. 47——62).— Erbringt — mit

Ausnahme des zweifelhaften Stumpf 4532 für Kaisheim — den

Nachweis der Echtheit für die von Güterbock als gefälscht oder

mindestens zweifelhaft angesprochenen Zisterzienserdiplome Kon-

rads III. und vor allem Friedrichs I. (vgl. DA. 2, 1938, S. 289f.), die

als Empfängerausfertigungen zweier verschiedener, auch durch den
Wortlaut der Diplome sich deutlich voneinander abhebender Emp-
fängergruppenerklärt werden. Hervorzuheben ist vor allem der

methodische Ertrag der Untersuchung für die Urkundenforschung, daß
nämlich»die diplomatische Forschung zwischen den zwei Extremen,
Herstellungder Urkunden außerhalb der Kanzlei und Sälschung, zu
einer Lösung sich durchzuarbeiten hat, nach der die Diplome zumeist
zwar auf Grund eines von den Empfängern vorgelegten Entwurfs
von diesen verfaßt und geschriebenwurden, aber erst nachdem die

Kanzlei die notwendigen Änderungen vorgenommen und die Hek-
stellung der Diplome hinsichtlichder Beglaubigungszeichen und der

Anbringung der Siegel überwachthatte« (S. 60f.). H·W—

Bernhard Schmeidler, SränkischeUrkundenstudien, 1: Die Ur-

kunde über die Gründung des Klosters Megingaudeshausen vom

Jahre 816 (Jb. s. Sränk. Landessorschg. 5, 1939, s. 73—101). —— Aus

einer bisher unbeachteten selbständigenÜberlieferungdet sonst UUV

aus dem Chronicon Suarzacense bekannten Gründungsurkundeder

Vorläuferinder Abtei Münsterschwarzachstellt Sch. einen wesentlich

Aus Land-

schaften
und

Ausland
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verbesserten Text her, dessen Analyse weitgehende Übereinstimmung
mit einzelnen Sormularen merowingischer und karolingischer Zeit,
aber auch einige unter Benützung von Jmmunitätsformularen Lud-

wigs d. Sr. hergestellte und auf freie Abtwahl, unmittelbare Unter-

stellung unter den König und Schutz vor Eingriffen der Stifterfamilie
gerichtete Jnterpolationen nachweist, deren Entstehung Sch. in teil-

weisem Anschlußan P. Carl Wolff (vgl. DA. 4 S. 284) in die Zeit um

oder nach 857 zu rücken sucht. Aus der Tatsache, daß die Urkunde in

einem Kopialbuchfragment der Abtei St. Stephan in Würzburg über-

liefert ist, folgert er mit Recht, daß St. Stephan von Münster-
schwarzach aus mit Mönchenbesetztwurde; sein weiterer Schluß,daß
St. Stephan gleich als Benediktinerkloster gegründet worden sein
muß, nicht wie bisher angenommen zunächst als Chorherrnstift,
erscheint mir nicht unbedingt zwingend. .S

Heinrich Büttner, Bruchstückeines WeißenburgerGüterverzeich-
nisses des 10. Jh.s (Zs. f. d. Gesch.d. Oberrh. 53, 1940, S. 547—549).
— Weißenburger privaturkunden aus der Zeit von 870—1270 sind
bisher kaum bekannt geworden, obwohl sie nicht ganz fehlen. Sehr
viele Stücke aus dem 10.—13. Jh. bieten dagegen die bekannten

Güterlisten Abt Edelins, die uns freilich die schwierige Aufgabe
stellen, das bunte Durcheinander zu entwirren, in dem Edelins

Kopist den Grundbestand, die Ergänzungen und Randnotizen seiner
Vorlage zusammenfaßte. Für diese Aufgabe ist das von B. ver-

öffentlichteBruchstückdes 10. Jh.s aus einer Wolfenbüttler Hs. über
die Güter in Logunstein von großer Bedeutung. Es beweist, daß sein
Parallelstückbei Edelin wirklich ein Sremdkörper in der umgebenden
Gruppe ist. Sowohl Büttners Urform als die von Edelin oder viel-

mehr von seiner Vorlage dem regelmäßigen Weißenburger Typ an-

genäherte Variante aber müssen,wie B. schließt,vor dem Verlust des

Hofes, also vor 991, liegen. Gleichviel nun ob Edelins Vorlage den

Abschnitt anfänglich schon enthielt, oder ob er ihr schon bald nachher
eingefügtwurde, so handelt es sich um eine Notiz, die dem Weißen-
burger Urbestande nicht angehört, aber schon im 10. Jh. — höchst
wahrscheinlichaus Anlaß der Schenkung der am Eingang erwähnten
Kapelle — ihm mit geringen Änderungeneingefügt wurde. Daß ihre
Wolfenbüttler Urform der bei Edelin überlieferten Fassung zeitlich
recht nahe steht, beweisen auch die Namen der Zinser, die dieselben
geblieben sind. — Ad Logunstejn superiorem heißt der Ort bei

Edelin, aber trotz des eindeutigen ,,Oberlahnstein«bezogen wir alle
das Stück im Hinblick auf die vor- und nachher genannten Orte auf
Kolgenstein w. SrankentaL Das Studium von B.s Veröffentlichung
macht mich an dieser Deutung des Namens fast irre — doch ist hier
nicht der Ort, dies näher zu begründen-
Gießen. li. Glöckner.
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WestfälischesUrkundenbuch10: Die Urkunden des Bistums Minden
1301——,1325.Bearb. von Robert Krumbholtz Münster 1940,
Aschendorff; XVIII u. 440 S., 5 Taf. — Die 1898 bis zum Jahre 1300

durchgeführteEdition der Mindener Urkunden kann in dem umfang-
reichen vorliegenden Bande von dem leider inzwischenverstorbenen Be-
arbeiter um das Material von weiteren 25 Jahren fortgesetztwerden«
Es handelt sich um über 1000 Stücke,meist aus dem Staatsarchiv
Münster, die fnachdem Gesichtspunktder Deutschspkgchigkeitsowie
der WichtigkeltiU politischer, verfassungs- und kulturgeschichtlicher
Hinsicht mit vollständigemText oder als Regest verzeichnet werden.
Die Publikationsgkundsätzesind von den früheren Bänden des
Westfäl.UB.übernommen; auch die Beschränkungauf das Fürsten-
tlsm

—

Inkoauf die jetzt nur zum geringsten Teil zu Westfalen ge-
hokende DIOzefe—- und die Ausdehnung auf die Grafen von Ravens-

bng wurdenbeibehalten.Von den einzelnen Stücken möchtenwir die
Bundnisse der Bischöfevon Minden und Osnabrück (401, 405),
Synodalstatuten(114, 235, 324, 433, 957) und die Berichte über die

WlfhlBlfchofLudwigs (928ff.) erwähnen. Gute Namen- und Sach-
keglstet Und die Beigabe von fünf Siegeltafeln vervollständigen
den wichtigenBand. Th- V-

JOfephPrinz, Das Lehnregister des Grafen Otto von Bentheim
(1346—1364)(mitt. d. ver. f. Gesch. u. Landeskunde v. Osnabkück
60, 1940, S. 1—132). — Die Veröffentlichunggibt aus Abschriften
des 18. Jh.s den Text des im Original verschollenen ältesten erweis-
baren Bentheimer Lehnsbuches und bringt überdies, eingeschoben
zwischen die einzelnen Belehnungen, reiche Nachrichten über die

Lehnsträger.Bei der Erörterung des Registerinhaltes hätten einzelne
Bemerkungenwie die über die angeblich »unfreien Dienstmannen«
des 14. Jh.s vorsichtiger gefaßt werden können.

Münster. Sr. v. Klocke.

HansischesUrkundenbuch VII 1: 1434—1441. Bearb. von Hans-
Gerd von Rundstedt. Weimar 1939, Böhlau; IX u. 527 S. — Das

großeUnternehmen der herausgabe des Hansischen Urkundenbuches
hat trotz der Vorarbeiten von Kunze, Bahr und Papritz lange Zeit
eine empfindliche Lücke für die Jahre 1434—1450 aufweisen müssen-
die dankenswerterweisedurch den vorliegenden Band zum Teilge-

schlossenwerden konnte. Jn der Editionstechnik ganz den bisherigen
Bearbeitern folgend, bietet v. R. in sorgfältigerAbwägung

— oft
durchDruck von Auszügen

— sein ergiebiges Material in derHaupt-
sache aus den Staatsarchiven Danzig, Königsberg und Lubeckund

Versteht es mit einem umfassenden Namen- und SachregifterAuf
die große Bedeutung der vorliegenden Quellenzeugnisseuber den

engeren Rahmen hinaus für die politischeGeschichtedes gesamten
die HanseberührendenRaumes macht der Bearbeiter selbst in seiner

Deutsches Archiv V. 34



520 Besprechungen und Anzeigen

Einleitung aufmerksam. Es wäre außerordentlichzu begrüßen,wenn

auch der letzte Halbband in absehbarer Zeit fertiggestellt werden

könnte. Th. V.

Bernhard Schmeidler, Neumünster in Holstein, seine Urkunden

und seine kirchlicheEntwicklung im 12. Jh. (Zs. d. Ges. f. schlesw.-holst.
Gesch. 68, 1940, S. 78—179). —- Die oft behandelte Frage nach der

Echtheit der älteren Urkunden für Neumünster ist von Schm. wohl
endgültig geklärt. Er erbringt den Nachweis, daß alle im ersten Teil

des sogenannten Topiars von Neumünsteraus dem Ende des 12. Jh.s
enthaltenen Urkunden auf den Namen Erzbischof Adalberos von

Bremen (May, Reg. der Erzbischöfevon Bremen nr. 447, 463, 470,
472, 475), Kaiser Lothars HI. (D. 63) und Heinrichs des Löwen

(U.12) ge- bzw. verfälschtsind. Urheber dieser Falsifikate war der

Propst Sido von Neumünster, der gegen Ende des 12. Jh.s mit Hilfe
dieser Sälschungen die Rechte und Besitzungen seines Stiftes wesent-
lich erweitern wollte und zu diesem Zweckdas ältesteCopiar von Neu-

münster etwa 1195—1200 als »Kampfschrift«zusammenstellte. Jn

zwei Exkursen behandelt Schm. die übrigen Urkunden des Erz-
bischofs Adalbero und beantwortet die Frage, ob Propst Sido auch
der Verfasser der sog. Versus de Dita Vicelini ist, im negativen Sinn.

K. J.

Karl Jordan, Das »Testament«Heinrichs des Löwen und andere

Dictamina auf seinen Namen (sestg. K. Strecker 1941, S. 367——376).
— Das falsche Testament Heinrichs des Löwen, das die Teilung der

welfischen Besitzungen unter die drei Söhne regeln will, war früher
nur durch Abschriften aus einem verschollenen Mainzer Codex be-

kannt, findet sichaber außerdem noch in einem Sormelbuchfragment
im Besitze des Reichsinstituts. Mit Hilfe dieser Überlieferungkann J.
den Nachweis führen, daß das Stück keine dolose Sälschung, sondern
ein zu Sormularzwecken aufgestelltes Dictamen ist. Jm Zusammen-
hang damit bespricht er auch die brieflichen Stilübungen auf den

Namen Heinrichs des Löwen im Reinhardsbrunner Briefsteller und
dem Hildesheimer Sormelbuch C. E.

Ealenberger Urkundenbuch 10. Verzeichnis der Personen, Orte,
Sachen und beschriebenen Siegel der Abteilungen 1 u. 3—9. Bearb.

von Joachim Studtmann. Hannover 1938, Culemann; VII u.

271 S. — Das von W. v. Hodenberg in den Jahren 1856——1858

herausgebrachte Calenberger Urkundenbuch mit den Abteilungen
Barsinghausen, Loccum, Marienrode, Mariensee, Marienwerder,
Wennigsen, Wülfinghausenund Wunstorf, das leider nur in sehr
wenig Exemplaren existiert, ist erst durch die umfassende Arbeit in

dem vorliegenden Registerband einfacher Benutzung zugänglich ge-

macht und abgeschlossenworden. —- Die Einteilung des Materials

vollzieht sich im wesentlichen nach Personen und Orten, wird dann
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aber Vervollständigtdurch das Glossar der wichtigsten Wörter und

Sachen Und die Zufammenstellungder beschriebenen Siegel. Dem

Beaxbeiterist für eine Reihe von zusätzlichenVerbesserungen und

Ergcmzungen des alten Textes zu danken, Th

Urkundenbuchder Reichsstadt Nordhausen 2: 1267——1703. Ur-
kunden Vdn Fürsten,Grafen, Herren und Städten. Bearb. von Ger-
hard Meißner. Nordhausen 1939; 230 S. — Auf die Edition der

Kaiser- und Königsurkundendes NordhäuserStadtarchivs von 1936

(ng. DA. 1 S. 536) ist drei Jahre später als 2. Bd. des Urkunden-
buches die der weltlichen Dynasten und Städte gefolgt, die überall
einen guten Druck liefert und eine große Reihe von Stücken — auch
namhafter Aussteller — erstmalig bekanntmacht. Die Beschränkung
auf die im Stadtarchiv Nordhausen selbst liegenden Urkunden wurde
beibehalten und hat den zeitlichen Rahmen (1267—1703) bedingt.
Trotzdem ist das Material so ausgedehnt, daß sichnicht nur für die
Stadt selbst, sondern auch für die weitere Landesgeschichte ent-

scheidttendeAufschlüsseergeben. Ein umfangreiches Registeåhistvawg . .ger .

Helmut Beumann, St. Burchardi in Wollingerode, eine Eigen-
kirche des Klosters Jlsenburg (Sachsen u. Anhalt 16, 1940, S. 120

—130, 1 Taf.). — Die Urkunde des HalberstädterBischofs Rudolf
vom J. 1140 für das Kloster Jlsenburg ist eine freie Sälschung aus

der ersten Hälfte des 13. Jh.s, ebenso das Privileg Papst EugenS III-
von angeblich 1148 für das gleiche Kloster. Bei beiden Stücken, ob-

gleich von verschiedenen Sälschernherrührend, geht es um das Jlsen-
burger Eigenkirchen-und Pfarrbesetzungsrecht über St. Burchardi In

Ipollingerode.Dies war zwar wirklich eine Jlsenburger Patronats-
klkchh doch ging das aus der echten Urkunde des Bischofs Gero vom

J. 1163 nicht mit genügender Deutlichkeit hervor. In der Fälscher-
arbeit ist außerdem schon ein beginnendes Streben nach kanzlei-
Mäßiger Urkundenherstellungzu erkennen. Sür die Papsturkunde,
von der bereits Brackmann in der Zs. d. Hist. Ver. f. Niedersachsen
1202und 1904 gehandelt hat, kommen aber wohl noch andere

Sdlfchungsmotivein Frage. C. E.

Die Staatsverträgedes Deutschen Ordens in Preußen im 15. Ih-
1 (1Z98—1437).Hrsg. im Auftrage der Histor. Komm. f. Ost- Und

WeltpkeußifcheLandesforschungvon Erich Weise. Königsberg 19·39-
Gtafe Uzunzers216 s. — Die vorliegende publikdtidn findet ihre
RechtfengUngallein schen durch die Tatsache, daß die Zunahme der

außenpdsitiichenSpannungen im nordostdeutschen Kraftfeld deS
15- JhsS Ihren Niederschlagauch in einem rasch anwachsenden Bestand
von Urkunden und Dokumenten spezifisch«außenpolitischenGehaltes
gefunden hat, der den Rahmen des PreußischenUrkundenbuchs über-
schreiten Würde, zumal dieses großangelegteUnternehmen erst bis

34'«
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knapp zur Mitte des 14. Jh.s vorgeschritten ist. Beginnend mit dem

Vertrag von Sallinwerder (1398) als einem Markstein in der ter-

ritorialen Ausdehnung des Ordensstaates, umfaßt der vorliegende
erste Band die so überaus wechselvolle außenpolitischeEntwicklung
bis zur Zäsur des Brester Friedens. Der Herausgeber, dem für die

außerordentlichmühevollen Vorarbeiten besonderer Dank gebührt,
hat sichdabei nicht darauf beschränkt,lediglich rechtskräftiggewordene
Vereinbarungen zum Abdruck zu bringen, sondern möglichstsämtliche
auf einen Vertragskomplex bezüglichenSchriftstücke,sei es vollständig
oder bloß in Regestenform, aufzunehmen, so daß,zusammen mit dem

eingehenden kritischen Apparat, der praktische Wert des Werkes

wesentlich erhöht und zugleich in beispielhafter Weise das Ineinander-

greifen der verschiedenen außenpolitischenEntwicklungslinien ver-

deutlicht wird. Eine ganze Reihe von Stücken kommt dabei erstmals
zum Abdruck, wie etwa die endgültigeHochmeister-Ausfertigungdes

Thorner Friedens von 1411 oder die Ausfertigung des Kaufbriefs
der Neumark vom September 1402; andere lagen bisher nur in

völlig unzureichender Form vor. Es ist zu hoffen, daß die Fortsetzung
dieses in jeder Beziehung bemerkenswerten Editionswerkes, das zur

Klarstellung zahlreicher Jrrtümer in den älteren Darstellungen bei-

tragen wird, auch für die zweite Hälfte des 15. Jh.s nicht allzu lange
auf sich warten lassen muß.
Königsberg = im Wehrdienst. H. J. Schoenborn.
PreußischesUrkundenbuch 2, Z. und 4. Lieferung. hrsg. im Auf-

trage der Historischen Kommission f. ost- u. westpreuß. Landesforschg.
von Max Hein. Königsberg 1937 u. 19Z9, Gräfe u. Unzer; 117 u.

83 S. — Mit den vorliegenden beiden Lieferungen ist der zweite
Band des PreußischenUrkundenbuches, der den Zeitraum von 1309

bis 1335 umfaßt, erfreulicherweise abgeschlossen. Davon enthält die

4. Lieferung das sehr eingehende Register des Gesamtbandes, das

durch Verzicht auf die übliche Trennung von Orts- und Personen-
register die Benutzung wesentlich erleichtert, während die Lieferung Z

die Urkunden aus der Regierungszeit des Hochmeisters Luther von

Braunschweig (1331—1335) umfaßt. Die große Mehrheit der ab-

gedruckten Stücke bezieht sich naturgemäß CIUfdie IändlichenBesitz-
verhältnisse,jedoch sind auch einige Urkunden außenpolitischenJn-

halts beigebracht, die im Rahmen der großen Auseinandersetzung
mit Polen die engen Beziehungen des Ordensstaates zu Böhmen
deutlich machen.»DieKanzleiverhältnisseunter Luther von Braun-

schweig, die im Uberblick zu Nr. 731 dargelegt sind, hat Max Hein
inzwischen in einem sehr eingehenden und unsere Anschauungen von

der Entwicklung der Ordenskanzlei allgemein fördernden Aufsatz in

Altpr. Forsch. 1941, vgl. anschließendeAnzeige, behandelt.
Königsberg = im Wehrdienst. H. J. Schoenborn.
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Max Hein, Das Urkundenwesen des Deutschordensstaatsunter

Hochmeister vietrich von Altenburg (1335·—1341)(Altpreuß.Forsch—
18- 1941, S. 1—20). —- Unter Dietrich von Altenburg wurde als

weiteres Kennzeichen der seit 1324 unter Werner von Orseln und

Luther von Braunschweig —- vom Vf. kurz, aber aufschlußreichge-

streift — im Ausbau befindlichen Deutschordens-Kanzleidas älteste

Hochmeisterregister angelegt. Vf. stellt fest, daßKaplanat und Kanzlei-

leitung zu Beginn des 14. Jh.s noch nicht miteinander verknüpft

waren. Neben den Hochmeisterurkunden treten diejenigen vOn Groß-

gebietigekns Komturen und gar erst aus dem Gebiet des Obersten

Makfchalls zahlenmäßigstark zurück.Sie lassen daher keinen Schluß
über die Diktatentwicklungzu. Rein äußerlichergibt sichfür die Land-

verleihungen in den einzelnen Komtureien, allerdings in Abstufungen-
eine gewisse Sormeltradition. A—R-

Sritz Lusch ek, Notariatsurkunde und Notariat in Schlesienvon den

Anfängen (1282) bis zum Ende des 16. Jh.s (Histor.-Dipl.Sorsch.,

hth. von L. Santifaller, Bd. 5). Weimar 1940, Böhlau; XXIII u.

410 S. — Zur Geschichte des Uotariates und der Notariatsurkunde

gibt es bisher nur wenige und zudem ziemlich überalterte Darstel-

lungen; um so begrüßenswerter ist es, daß mit der vorliegenden Ar-
beit nun für ein Gebiet eine erschöpfendeUntersuchung erfolgt Ist-
Der 1. Teil (S. 1—159) der sehr fleißigenArbeit behandelt die all-
gelneinenFragen: die Notare nach Bezeichnung, Herkunft, Fluten-

fllthm Bildung, Tätigkeit usw.; die Notariatsurkunde nach Ent-

stehung-äußeren und inneren Merkmalen usw.; die verschiedenen
notariellen Rechtsgeschäftesowie das Verhältnis des Notariats zu
anderenBeurkundungsstellen,vor allem dem Offizialat, zu dem es m

TFMMJUrsprung in engem Zusammenhang steht. Der 2. Teil bringt
Un blogkaphischesVerzeichnis der schlesischenöffentlichenNotllke

(S’.160—237), der Z. schließlichein chronologischgeordnetes Ver-

zelchnis der Notariatsurkunden (S. 238—410).
— Die Arbeit will

zwar den gesamtschlesischenRaum berücksichtigen,doch sind die

Quellen des ehem. Gsterreichisch-Schlesien—- wohl wegen der da-

Muligen Schwierigkeiten — nicht berücksichtigtEinige zu machende

HuSstellUngenHsollen nicht die große Anerkennung beeinträchtigen-
dle dieser lehr wertvollen Arbeit, die auch außerhalbSchlesiensstaka

B—eachtungverdient, gezollt werden muß.
K- Br-

1) Die Gliederungführt zwangsläufigz. T. zu Wiederholungen; Uns-elek-
seits sieht Vf. manches zu ser aus dek speziellen Beschäftigung

mit der

Notatiatsurkunde (z.v. s.132 betr. Geburtshries). ver Erklärung der

Namen Wird man nicht überall zustimmen können (z. B. North Küne, Le-
win, Sternberg, Strehlicz); Auschwitzund Zator gehören damals —

wie
heute wieder —

ZU Schlesien. Die S. 80 angekündigteAbb·
20 fehlt- CM

Register wäre bei der Stille der namen und sachbetressedringend erwünscht-
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Thurgauisches Urkundenbuch 6, Heft Z, bearb. von Ernst Leisi.
Frauenfeld 1940, Huber; S. 385—576. — Setzt die bisherigen Liefe-
rungen des 6. Bandes (vgl. DA. 4, 1941, S. 531) mit 243 Stücken für
die Jahre 1366—1371 fort.

«

J. Ramackers, papsturkunden in Frankreich, NF. Z: Artois (Abh.
d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Phil.-Hist. KL, Dritte Folge Nr. 23,

1940). Göttingen 1940, Vandenhoeck u. Ruprecht; 247 S. — Jn dem

Henri Omont gewidmeten Bande wird der Anschluszan die nieder-

ländischenPapsturkunden des Bearbeiters gewonnen, die Herausgabe
der in der Neuen Folge noch fehlenden, aber schon vorbereiteten

Ile de France und des nordwestlichen Frankreichs angekündigt.Mit

dem Vf. wünschen wir, dasz es gelingen möge, die Mittel aufzu-
bringen, um in absehbarer Zeit das durch die politischen Auseinander-

setzungen dreier Jahrzehnte sehr erschwerte, aber dank der Tatkraft
Paul Kehrs immer erneut vorangetriebene Gesamtwerk abzuschließen.
Seine Bedeutung für uns liegt in dem Beitrag zur allgemeinen Ge-

schichte des Mittelalters, sein Wert für die französischeGeschichte
darüber hinaus in der Sicherung landesgeschichtlich unschätzbarer
Quellen, die angesichts der im Zeitalter der Luftkriege um ein Viel-

faches gestiegenen Gefährdung von Archiven und Bibliotheken mit er-

höhtem Nachdruckbetrieben werden sollte. Von dem hier behandelten
Departementalarchiv zu Arras, das 1915 ausbrannte, leider nicht das

einzige Opfer dieser Kriegsläufte, konnte zum Glück der wert-

vollste alte Bestand mit seiner insbesondere für Saint-Vaast und

Cercamp reichen Überlieferunggerettet werden. Neben diesen beiden

verdient Saint-Bertin genannt zu werden, dessen Handschriften den

Wert der Stadtbibliothek von Saint-Omer ausmachen. Aus Saint-

Vaast stammt auch die durch Erzbischof Heinrich von Reims Ende des
12. Jh.s veranstaltete Sammlung päpstlicherSchreiben an die Reimser
Kirche, deren Aufzählung R. (S. 17—22) gibt, eine Quelle ersten
Ranges zur GeschichteAlexanders III., wenn auch nicht ein Register
im eigentlichen Sinne. — Der an Umfang unbedeutende Sprengel
bietet dochnicht nur für die Lokalgeschichteinteressierenden Stoff. Bei-

träge zur allgemeinen Geschichte betreffend die Absolution König
philipps I. (1104) und das Konzil von Verona (1185), zur Landes-

geschichtedie Konsolidierung des von Cambrai unter Urban II. los-

gelöstenBistums Arras (Ur. 12, 13, 15, 21 u. w.), sowie Differenzen
zwischen dem Bistum Arras und dem Grafen Philipp von Flandern
wegen der kirchlichen Immunität (119.1) seien hervorgehoben.Aber

auch für die Rechtsgeschichte(Nr. 40 ,ius person-armes Nr. 112 Miß-
bräuche beim ersten Einzug eines konsekrierten neuen Bischofs und

beim Tode eines Bischofs) und für die Formengeschichteder kurialen

Verwaltung und Kanzlei (Nr. 187 Quittungen über Zinszahlung für
den Schutz,Nr. 80 u. a. Verwendung kanzleigemäszerFormeln durch
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Lega·ten,Nr. 101 ausführlicheJnserierung von Statuten in einem

Pklvllegu. a.) ergibt sichGewinn.

Reichenberg. H. Meinert.

Paul Bonenfant, Les Ehartes de Reginard, eveque de Liege,
Pour l’abbaye de Saint-Laurent (Bull. de la Commission royale
d’Hift.105, 194o, s. 306—366). — überaus sorgfältiger Druck der

achtin ihrer Echtheit umstrittenen Urkunden Bischof Reginhakds für
die LütticherAbtei St. Laurentius-. B. läszt nur zwei von diesen
Stücken bestehen, die übrigen sechserklärt er für langsam nacheinander
entstandene Machwerke wohl des 12. Jh.s mit dem terminus a quo
1092. — Hingewiesen sei auf die Nachweisung der

OrtsnameFTh. .

Bernhard Bischoff, Die südostdeutschenSchreibschulen und Biblio- IHKZUM
thekenin der Karolingerzeit 1 (Sammlung bibliothekswissenschaft-Spross-
lIcherArbeiten, Heft 49, 2. Serie Heft 32). Leipzig 1940, Harrassowitz;lichtes-Ficht-VIII u. 280 S. — Es ist eine berechtigte Klage (vgl. Brandi in Geistige Fässesche
Arbeit6, 2, 1939), dasz die paläographischenStudien in Deutschland
M»gefährlicherWeise immer mehr zurückgehen.Um so dankbarer be-

gkuszen wir dieses p. Lehmann gewidmete Werk als eine hervor-
rIgende Leistung- die zugleich zeigt, welch wesentliche Voraussetzung
fur die Erkenntnis geistesgeschichtlicherZusammenhänge in der syste-
matischenAufhellung der Überlieferungsgeschichtedes schriftlichen
Bildungsgutesliegt. Jn wohlüberlegterund sicherer Methode unter-

fUchtB. für das Gebiet der alten bayrischen Kirchenprovinz mit der

MetropoleSalzburg unter Hinzunahme von Augsburg und Eichstätt
die aus karolingischer Zeit bis zum Beginn der Ungarneinfällezu

Anfkkngdes 10. Jh.s erhaltenen Handschriften, um auf diese Weise
Zu einer lebendigen Anschauung der einzelnen Schreibschulen zu ge-

langen,wobei die Diözesangliederungdas Einteilungsprinzip abgibt.
Stellichist das Ergebnis abhängig vom Stande der Überlieferung,die

V·Otallen Dingen in Augsburg schweren Schaden erlitten hat, während
ilfhaus der DiözeseEichstättsogar keine einzige karolingische Hs. mit

Slfherheitnachweisen läßt.Um so lebendiger ist das Bild, das von dem

gelftigen Leben in den Diözesen Zreising und Regensburg aus den

spFgfaMgearbeiteten paläographischenKatalogen der Hss. heraus-
tFItt-auf die näher einzugehen uns hier leider Raumgründe ver-

bieten.Vorausgeschickthat ihnen B. jedesmal einen Überblick über

dkeUberlieferungund eine Schilderung von der Entwicklung der

blschöflichenSchreibstube sowie diejenige der in Frage kommenden
Klöster.Bleibt dabei im einzelnen für die geistesgeschichtlicheAus-

wertung des Materials auch noch manches zu tun übrig
—- die Be-

qntwortungder Frage nach dem südostdeutschenAnteil an der karo-

Imgischenminuskel hat B. selbsteinem 2. Bande vorbehalten, der das

baykifcheMaterial durch das österreichischeergänzen soll Und den
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wir mit Spannung erwarten —, so wird doch schon jetzt keine Er-

örterung der kulturellen Verhältnisse des karolingischen Bayerns an

B.s Werk vorübergehenkönnen. Möchte es auch für andere Gebiete
die ihm entsprechenden Seitenstückefinden. H.-W. Kl.

Jnventari dei Manoscritti delle Biblioteche d’Jtalia, hrsg. von

Albano Sorbelli (früher von G. Mazzatinti). Florenz, Olschki. —

Vgl. DA. 1, 19Z7, S. 214. Hinzugekommen sind: Bd. 63. 64: Guastalla
(1937; 206 u. 230 S.); Bd. 65, 66, 69: Bologna, Bibl. Gozzadini u.

Bibl. Comunale dell’Archiginnasio, Inv. Serie B (1937 u. 1939;

230, 174 u. 294 S.); Bd. 67, 71: Trient (1938 u. 1940; 243 u. 280 S.);
Bd. 68: Venedig (1939; 296 S.); Bd. 70: Cremona (19Z9; 316 S.);
Bd.72: Benedello (1940; 272 S.); Bd.73: Rom, R. Archivio di Stato,
u. Sassari, R. Biblioteca Universitaria (1941; 202 S.).

J. de Ghellinck S. J.; Litterature latine au moyen äge 1: Depuis
les origines jusqu’a la fin de la renaissance carolingienne; 2: De Ia

renaissance carolingiesnne a St. Anselme (Bibliotheque catholique des

sciences religieuses). paris1939, Bloud öa Gay; 191 S., 192 S· —

Das Werk, das durch einen Z. Band abgeschlossen werden soll, will

nur ein Handbuch für Studenten sein, ist als solches aber das erste
seiner Art und von unbestreitbarem Verdienst. Der 1. Bd. behandelt
in zwei Kapiteln die Periode der »Begründer« (der »Sounders of the
Middle Ages« nach E. K. Rand) und die karolingische Renaissance,
deren Rolle klar hervortritt. Unbeschadet der Würdigung der lite-

rarischen persönlichkeiten ist das Anwachsen des schulmäßigenEle-

ments scharf herausgearbeitet. Der 2. Bd. stellt infolgedessen für das

10.—11. Jh. zunächstdie Schulen, als deren Exponenten die Schrift-
steller erscheinen, in den Mittelpunkt und schildert dann den Auf-
schwung im letzten Drittel des 11. Jh.s, den Weg von der Schule zur

Wissenschaft und zum selbständigenStil. Die Gesamtschau, die das

Buch bietet (und die bei Manitius bekanntlich fehlt), verdient be-

sonderen Dank und wird der Forschung manche Anregung geben.
Daß es dabei im einzelnen schiefe Urteile und manche Kenntnislücken

gibt, war beim Stande der literarhistorischen Arbeit unvermeidlich.
An etlichen Stellen hat der Leser freilich kaum mehr als einen Auszug
aus Manitius, Wattenbach oder anderen zusammenfassenden Werken

vor sich; die darüber hinausführende Literatur ist ungleich benutzt,
und man findet gelegentlichDinge wie die in allen Teilen falsche Be-

hauptung, daß das Register Gregors vIL »ne nous a äte conserve
que dans la forme d’un extrait en quatre livres, dont la latinite

accuse un reel progkåssur l’äge ptåcedent«(2 S. 81). Sachlich tritt

besonders deutlich hervor, wie stark sichdie überragendeMachtstellung
des ottonischen Staates auch im geistigen Leben geltend machte: in
den Abschnitten über die literarischen Zentren des 10.iund 11. Jh.s
handeln 28 Seiten von Deutschland (einschließlichLothringens),
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20 Seiten von Italien, nur 11 Seiten Von Frankreich ! Allerdings dürfte
diese Akzentuierung doch wohl übertrieben sein, vielleicht veranlaßt
durch die überwiegende Benutzungdeutscher Hilfsmittel (obgleich
gerade unter den deutschen Schulen eine der wichtigsten, die Bam-

berger, nicht einmal erwähnt ist). Denn die führende Stellung
Frankreichs im Bereich des »5tudium« begann nicht erst um 1100

(S. 73), sondern hatte sichdamals schonwährend eines Vollen Jahr-
hunderts vorbereitet; Es mag verwunderlich scheinen, daß ein solcher
Einwand einer deutschen Kritik gegen ein in französischerSprache
geschriebenes Buch möglich wurde. Aber er richtet sich weniger
gegen dies Buch als gegen den allgemeinen Stand der Forschung-
die so wesentliche Zusammenhängebisher vernachlässigthat. Hin-
gewiesen sei deshalb auf den 5. Bd. (1940) der »Histoirede la pro-

Priete ecclesiastique en France« von E. Lesne, der die Schulen Frank-
reichs und des rheinischen Gebiets vom 8.—12. Jh. behandelt und

dabei eine Fülle von Orientierung bietet. E. E.

Eorona quernea. Festgabe Karl Strecker zum 80. Geburtstage

dargebracht (Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Ge-

schichtskunde6). Leipzig 1941, Hiersemann; IX u. "428 S., 4 Taf. —-

Der Obertitel findet seine Erklärung im Widmungsblatt, das den

Eichenkranzder Mon. Germ. (mit dem »Sanctus amor patriae«)
zeigt und darunter die Widmung: »Sub corona quernea Carolo

Strecker octogenario prid. non. sept. 1941 donum natalicium dedicant

collegae discipuli amici.« Die Vorrede von E. E. Stengel bringt zum

Ausdruck,daß der Jubilar, dessen Name mit dem nationalen Unter-

nehmen der Mon. Germ. aufs engste verbunden ist, für das Reichs-
institut den Zusammenhang mit der mittellateinischen Philologie
verkörpert.Ein Teil der Beiträge beschäftigtsichmit Geschichtsquellen
im engeren Sinn und wird an seinem Orte angezeigt (Jordan oben

S. 520, Bulst unten S. 530, Stengel S. 581, Bischoff S. 531, Roethe
S. 532, Schmeidler 5. 532, Menzel S. 5Z4). Die meisten aber gehören
ganz in den Bereich der Philologie. Ernst Rob. Curtius, Beiträge

zur Topik der mittellateinischen Literatur (S. 1—14) setzt seine
früheren Untersuchungen über die Topoi des Spätlateins (vgl. DA«
Z- 1939, S. 526) fort unter Anführung von Beispielen für die Miß-

verständnisse,die durch ungenügende Kenntnis der Topik entstehen-
Er handelt von der panegyrischen »Überbietung«,dem TOPOS
»Coaevorum virtus« und den Topoi des epischen Stils. Carl Erd-

mann, Leonitas, Zur mittelalterlichen Lehre von Kursu5, Rhythmus
und Reim (S.15—28)versuchteine Erklärungdes Ausdrucks ,,leonini-
scher Vers« und kommt mit Hilfe einer Stelle in der Ars dictandi des

Henricus Francigena zum Ergebnis, daß man zuerst vom ,,leonini-
fchen KUksUS«(M!ch Leo I.) gesprochen und dann ein Bedeutungs-
wandel vom Rhythmus zum Reim stattgefunden habe. Vincenzo
Ussani, Nuovi contributi alla storia della fortuna dell’Egesipponel
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medioevo (S. 29—40) stellt neue Zeugnisse für die Benutzung
Hegesipps im Mittelalter zusammen, und zwar aus Beda, Regino
von Prüm, Nicolaus I. und den spätmittelalterlichenLexikographen
Osbern von Glocester, Uguccio von Pisa und Johann von Genua.

Karl Polheim, Der Mantel (S. 41—64) zeigt die großeVerbreitung,
die das Motiv der Schenkung eines Mantels oder pelzes an den

Dichter oder Sänger in der Poesie aller Zeiten, insbesondere im

Mittelalter gehabt hat. Jm Mittelpunkt stehen dabei der Primas, der

Archipoeta und Walther von der Vogelweide. (Ein Mantelgedicht
Ekkeharts IV. von St. Gallen wird von Schulz im gleichen Bande

S. 213f. besprochen.) Johannes Stroux, Symmachusbriefe (S. 65

—73) interpretiert diejenigen Briefe des Symmachus, die von der

literarisch-rhetorischen Bildung handeln (I 4, III 5, III 11). Walter

Stach, Bemerkungen zu den Gedichten des WestgotenkönigsSisebut
(S. 74—-96) beschäftigtsich eingehend mit den 61 Hexametern Sise-
buts über die Mondfinsternis, die bei sorgfältiger Interpretation die

Geringschätzungnicht verdienen, mit der man Sisebut als Dichter
anzusehen pflegt. Sein zweites Gedicht, die Distichen an den Sohn
Thiudila, ist allerdings formal weniger wertvoll. Norbert Sicker-
m ann, Eine hagiographische Fälschungottonischer Zeit aus Gernrode

(S. 159—198) druckt zum erstenmal die Eyriacus-Vita des sonst un-

bekannten Autors Nadda, gewidmet der ÄbtissinHadwi von Gernrode

(959—1014). Das Werk ist reine Erfindung, aber wichtig als ottoni-

sches Literaturdenkmal aus Sachsen, ferner durch seine einzigartige
Komposition und durch die erstaunliche Quellenangabe (Erzählung
eines Jren Mezenzius — der Name stammt aber aus Vergil — auf
Grund einer angeblichen Schrift Bedas, der eine Predigt Gregors I.

angehört habe usw.). Ernst Schulz, Über die Dichtungen Ekkeharts
IV. von St. Gallen (S. 199—235) berichtigt die vom Herausgeber
Egli, seinen Vorgängern und Benutzern aufgestellten Meinungen
über das dichterischeWerk Ekkeharts IV. im ganzen wie im einzelnen.
Er zeigt den Charakter der Versbeischriften zu den Bilderzyklen,
ebenso den des deutschen Gallusliedes, das Ekkehart ins Latein über-

setzte (wobei Sch. S. 212 qui id saperent mit »die das verstanden«,
nicht mit »die das schätzten«übersetztund deshalb annimmt, daß der

deutsche Text schon unverständlichgeworden war), weist nach, daß
die Tischsegenversemehr auf den Etymologien Jsidors beruhen als

auf dem Sankt-Galler Küchenzettel,und legt die liturgische Stellung
der »Benedictionessuper lectores« sowie ihr Verhältnis zur Schul-
tätigkeit dar. Otto Schumann, Über die Pariser Waltharius-Hand-
schrift (S. 236—246, Taf. I—III) zeigt, daß der Waltharius in der

wichtigen Pariser Hs. von sieben sich abwechselnden Händen ge-

schrieben ist und die umstrittenen Schlußversemit dem auffallenden
Explicit kein Nachtrag sind. Hans Walther, Ein Michaels-Hymnus
vom Mont-St. Michel (S. 254—265, Taf. IV) veröffentlichteinen als
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Abecedar in jambischen Dimetern abgefaßten Hymnus auf den Erz-
engel Michael aus dem Eod. Avranches 98. Der Text enthält die

Gründungsgeschichtedes Klosters auf dem Mont-St.Michel. Ein

Nachwort von E. Erdmann ordnet ihn geschichtlichein und datiert

ihn auf ca. 106(). Karl Langosch, »historischerKern«, Entstehungs-
zeit und Grundidee des Ruodlieb (S. 266—295) räumt die These
Giesebrechts, daß die Königsbegegnungvon 1023 die geschichtliche
Grundlage der Ruodliebdichtungsei, endgültig beiseite. Dem Dichter
hat nur allgemein das Zeremoniell vorgeschwebt, das bei den zahl-
reichen Königsbegegnungendes 11. Jh.s beobachtet wurde. Der

Ruodlieb stammt erst aus der zweiten Hälfte des Jh.s und ist nach
seinem Wesen eine Lehrdichtung, ein RitterspiegeL paul Lehmann-
Die mittellateinischen Dichtungen der prioren des Tempels von

Jerusalem Acardus und Gaufridus (S. 296—330) stellt die fünf Hss-
mit der rhythmischen Dichtung von Acardus und Gaufridus über den

Tempel von Jerusalem zusammen, von der man bisher immer nur

Teilstückenach einzelnen Hss. gedruckt hatte. Er ediert das 1. Buch,
das Acardus vor 1136 dem König Balduin von Jerusalem widmete,
und bespricht die biblisch-patristischen und geographischen Quellen.
Die Fortsetzung (Buch 2 und Z) von Gaufridus ist noch ungedruckt.
Jacob Werner, Zum Jocalis (S. 377—389) beschäftigtsichmit einer

von P. Lehmann gedruckten Spruchsammlung des 1Z. Jh.s, gibt mit

Hilfe neuer Hss. Verbesserungen zum Text, weist zahlreiche Quellen
nach und zeigt den Aufbau des Ganzen. Luigi Suttina, Una poesia
latina medievale contro i villani (S. 409—416) gibt von verbreiterter

·

hsl. Grundlage her eine neue Edition der spätmittelalterlichenrhyth-
Mischen Jnvektive gegen die Bauern, die er 1928 in den Studi

medievaligedruckt hatte. Edward Schröder, Das Viaticum Kana-

tionum des Henmannus Bononiensis (S. 417—-418)führt den Nach-
weis, daß der Urheber der 1935 von Hilka herausgegebenen spät-
mittelalterlichen Erzählungssammlungnicht ein »Hermann von Bo-

logna« war, sondern ein ,,Heinemann von Bonn«., E. E.

Rudolf Buchner, Textkritische Untersuchungen zur Lex Ribvaria

(Schriften des Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde5).
Leipzig 1940, Hiersemann; vII, 193 s., 2 Taf. — ver erste Teil der

Arbeit setztsichunter Verwertung neuer altphilologischer Forschungen
mit B. Kruschs textkritischer Methode für die germanischen Volks-

gesetzeauseinander, die er in seinem Buch über die Lex Baiuvariorum
entwickelt hat. Dabei zeigt sich,daß die sprachlichen Merkmale- VOU

denen Krusch einseitig ausgeht, zwar im allgemeinen das Alter einer

überlieferten Textform erkennen lassen, im Einzelfall aber die Lesart

des Urtextes nicht sichern und daß sie für das Urteil über den sach-
lichen Wert einer Textform nur wenig ins Gewicht fallen. Die Ver-

wandtschaftsverhältnisseder Hss. sind fast nur an gemeinsamensach-
lichen Sehlern abzulesen; und zwar am besten an solchenSehlern und
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«Lücken,die nicht aus dem Urtext stammen und nicht durch Konta-
mination übertragen sein können. Was dazu gehört, kann nur der

über richtig oder falsch urteilende Verstand entscheiden; das iudicium,
das der Positivismus seit Lachmann und bis Krusch ausschalten zu
können glaubte, tritt so wieder in sein Recht, und damit der Anteil
des allgemeinen Geschichtsbildes, ja allerletzten Endes der Welt-

anschauung an der textkritischen wie an jeder geistigen Arbeit. Der

zweite Teil enthält neben Hss.-Beschreibungenund Besprechung der

früheren Ausgaben die Untersuchung der Verwandtschaftsverhält-
nisse der Hss., die sehr verwickelt sind. Als Grundsatz für die Ausgabe
fordert er: Aufnahme der sachlich besten Lesart, gleich aus welcher
Hs., in den Text; sprachlich unbedingte Bindung an die beste Hs. A 4.

Langenwang R.Buchner (Selbstanz.).
Walther Bulst, Susceptacula regum. Zur Kunde deutscher Reichs-
altertümer (Sestg. K. Strecker 1941 S. 97—135). — Ausgehend von

einer Stelle Ekkehards IV., der von susceptacula regum als einem

literarischen Genus spricht, gibt B. eine eingehende Interpretation der

acht sanktgallischen Gedichte ad suscipjendum regem aus der späten
Karolingerzeit (MG. Poet. 4). Sie sind liturgischen Charakters und

gehören zu den Prozessionshymnem damit steht auch die mehrfache
Benutzung des Ostergedichts des Venantius Sortunatus in Zusam-
menhang. Jnhaltlich geben sie — was bisher unbeachtet geblieben
war — als ,,Reichsaltertümer« Auskunft über den frühdeutschen
Reichsgedanken. So erfahren wir mehrfach von imperialen An-

sprüchen schon für die Königswürde, vom Kaisertum als herrschaft
über mehrere Völker, von der nichtrömischenKaiseridee (S. 112,

123f., 127). Trotz der Bindung an den liturgischen Typus enthalten
einige Stücke deutliche Anspielungen auf bestimmte Personen und

Ereignisse und werden damit noch unmittelbarer als Geschichtsquellen
wertvoll. So bezieht sich Nr. 8 auf den Sturz Liutwards von Vercelli

durch Karl III. (Sommer 887) und zeigt, daszLiutward schon vorher
gegen Karl konspiriert hatte, was anderweitig nicht bekannt ist.
Nr. 6 kann mit Bestimmtheit auf Konrad I. im J. 911 bezogen werden.
Wenn B. auch Nr. 7 Konrad I. zuweist, so scheint mir hier eine Be-

ziehung auf Arnolf von Kärnten auf Grund der Anrede Imperatorum
genimen potentum wahrscheinlicher; Arnolfs Fehlen in den Sankt-

Galler Nekrologien beweist noch nicht, dasz er das Kloster niemals be-

sucht hat. Bei Nr. 4 für eine Kaiserin denkt B. an Richgard oder Ota,

währendmir die Verse über Rom, Italien und Germanien auf Engel-
berga und ihre schwäbischeReise im Sommer 880 zu weisen scheinen;
damals gab es keinen Kaiser, und man konnte deshalb die Kaiserin-
witwe als höchsteHerrscherin feiern. Zu den Sankt-Galler Texten
stellt B. überzeugendauch das Empfangsgedicht für einen Bischof in
einer Berliner Hs. Es bezieht sich auf Salomo III. von Konstanz im

J. 890 und ist demnach unter den karolingischen Dichtungen nach-
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zutragen. Auch zwei Gedichte Sroumunds von Tegernsee sind als

sufceptacula anzusprechen. C, E.

Karl Langosch, Der Verfasser desWaltharius (Zs. f. dtsch.Philol.
65, 1941, S. 117—142). — Etwa gleichzeitigmit K. Strecker (DA. 4,

1941, S. 355ff.) hat L. das Problem des Walthariusdichters be-

handelt, in völlig abweichender Weise. Gegen die These von R. Reeh
(Zs. f. dtsch. Philol. 51, 1926), wonach der Prologdichter Geraldus

auch das Epos verfaßt hätte, hebt er die Verfasserschaft Ekkehards I.

wieder auf den Schild. Den Vortrag von A. Wolf kennt er zwar schon,
lehnt ihn aber kurz ab. Dem negativen Teil seiner Beweisführung,der

Ablehnung der Geraldus-These, wird man zustimmen, ohne über die

einzelnen Argumente zu rechten. Anders steht es mit der positiven
Beweisführung zugunsten der Verfasserschaft Ekkehards I. Nach L.

ist der Bericht Ekkehards IV. über die von Ekkehard I. gedichtete Vita

Waltharii, der auf unser Epos fo gar nicht passen will, als ungenau

anzusehen, im Kerne richtig, im einzelnen zu korrigieren, wie das

auch sonst vielfach von den Erzählungen Ekkehards IV. gelte. Es ist
aber zu bedenken, daß Ekkehard IV. hier nicht, wie sonst meist, aus

mündlicherKlostertradition schöpfte,sondern die Vita Waltharii Ekke-

hards I. aus eigener Korrekturtätigkeitkannte, also besser als irgend-
einer wissen mußte, ob sie eine Vita war und mit Germanismen durch-
setzt oder von beidem das Gegenteil. Die Meinung, daß Ekkehards I.

Vita Waltharii ein anderes Werk war als unser Epos und daß auch
der Anonymus Mellicensis unter den Gesta Waltharii jenes andere

Werk verstand, verwirft L. (S. 132) als bare Willkür — fie ist jedoch
weniger willkürlichals die umgekehrte Meinung, die sich über den

Bericht Ekkehards IV. in wesentlichen Punkten hinwegsetzt. Zu be-

achten ist der Hinweis S. 128 A. 11 auf Wendungen, in denen der

Waltharius und die geistlichen Lieder Ekkehards I. übereinstimmen-
Sie sind allerdings von fragwürdigerBeweiskraft, erkennt man diese
aber an, so wird man darin einen Beleg dafür erblicken können, daß

Ekkehard I. den Waltharius kannte. Jch möchte ohnehin annehmen-
daß der in der Vita behandelte »Waltharius manu fortis« dieselbe
person sein sollte wie der Walther des Epos und daß die Vita gleich-
sam die geistlicheFortsetzungdes Epos darstellte, durch die die Helden-
gestalt klosterfähiggemacht werden sollte. Auch sonst bieten L.s Dar-

legungen eine Reihe von Hinweifen, die sich für die Forschung als

fruchtbar erweisen dürften. C· E«

Bernhard Bischoff, Caesar, tantus eras (Sestg. K. Streckek 1941

S. 247—253). — Das berühmte Epitaphium auf einen Kaiser- dek

bald nach einem Papste Leo starb, ist abwechselnd Auf den Tod

Lothars I. 855 und Heinrichs III. 1056 bezogen worden. Nachdem
seit Traube der ältere Ansatz obgesiegt hatte, lenkt B. jetzt zum

jüngeren zurück.Er zeigt, daß Traubes metrische AngMeUtiekUUg
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grundlos ist und daß sowohl die Überlieferungwie die inhaltlichen
Gründe weitaus zugunsten Heinrichs III. sprechen. Jn einem kurzen
Nachtrag (ebd. S. 428) bezieht er sich auf die zuerst übersehene
Miszelle Streckers in NA. 45. Ich zweifle nicht, daß seine Beweis-

führung das Rechte trifft. C. E.

Gerwin Roethe, Zu einer neuen Morena-Handschrift (Festg.
K. Strecker 1941 S. ZZ1—ZZ4). — Eine von der Berliner Staats-

bibliothek erworbene hs. enthält das Geschichtswerk Otto Morenas

und seiner Fortsetzer in der jüngeren Mailänder Fassung. R. zeigt
ihre Einordnung in den Stammbaum, soweit sich ein solcher aufstellen
läßt, und bringt für die mit der älteren Lodeser Fassung überein-
stimmenden Varianten eine neue Erklärungin Vorschlag. E. E.

Friedrich Knorr, Das deutsche Rolandslied; Zum Reichsgedanken
des deutschen Rolandsliedes (Zs. f. dtsch. Geisteswiss. 2, 1939,
S. 97—117; 4, 1941, S. 61—66). — Helmut Röhr, Die politische
Umwelt des deutschen Rolandsliedes (Beitr« z. Gesch. d. dtsch. Spr.
u. Lit. 64, 1940, S. 1—39). — Ernst Friedrich Ohly, Zum Reichs-
gedanken des deutschen Rolandsliedes (Zs. f. dtsch. Alt. u. dtsch. Lit.

77, 1940, S. 189—-217).— Knorr sieht im deutschen Rolandslied den

Ablauf einer logischen,in sichselbstbegründeten Gesetzmäßigkeit,und

nimmt, ohne das Christentum des Dichters leugnen zu wollen, eine

politische Fundierung des Geschehens um das Reich Karls d. Gr.

herum an. Jm Gegensatz dazu hält Ohly religiöse und weltanschau-
liche Auseinandersetzungen zwischen dem Reich Gottes und dem des

Teufels für den Kernpunkt und auch für den wesentlichsten Unter-

schied, der das deutsche Rolandslied von der französischenChanson
trennt. Röhr versucht noch einmal eine Datierung des deutschen
Rolandsliedes durch Bezugnahme auf historische Persönlichkeiten
(Heinrich der Löwe !) und Fakten (Kanonisation Karls des Großen!)
zu entwickeln und wird von Ohli ebenfalls angegriffen. Th. V.

Bernhard Schmeidler, Bemerkungen zum Corpus der Briefe
der hl. Hildegard von Bingen (Festg. K. Strecker 1941 S. 335—366). —

Entkräftet überzeugend den Wert der Hildegardbriefe in der unvoll-

ständigen Zusammenstellung der Wiesbadener Hs., die 282 Stücke

bietet, mit regelmäßigerAntwort auf jede Anfrage, geordnet nach
Rang und Stellung der Korrespondenten. In stichprobenmäßiger
Untersuchung, insbesondere durch Vergleich mit Wiener und Stutt-

garter Hss.,werden verschiedene Briefe an bekannte Persönlichkeiten
für erfunden erklärt oder für verfälscht,aus mehreren zusammen-
gesetzt und von einfacheren Empfängern auf hochgestellte über-
tragen. Die Kritik S.s erstreckt sich allgemein —

frühere Fälschungs-
nachweise wieder aufnehmend — auch auf die an Hildegard ge-

richtetenSchreiben und zeigt die Notwendigkeit einer umfassenden
Uberprüfung der Gesamtlage auf. — Die Wiesbadener Zusammen-
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stellung wird auf Grund ihrer Anordnung sowie stilistischerAnklänge
und der Einheitlichkeit in der Disposition (»prälatenspiegel«)IM

wesentlichen für ein zusammenhängendesCorpus angesehen, daS

vermutungsweise auf dem Rupertsberg zwischen 1180 und 1200

entstanden ist und von Theoderich, dem Verfasser des 2. und 3. Buches
der Vita, stammen könnte. Th- V-

Walther Holtzmann, Die Register Papst Alexanders III. in den
Händen der Kanonisten (QSJAB. 30, 1940, S. 13—87). — Ob dle

mit dem Pontifikat Alexanders III. einsetzende Dekretalenliteratur
ihren Ursprung von den päpstlichenRegistern herleitet, ist noch nlcht
entschieden. Sicher aber ist, daß sie von dieser Seite Nahrung erhalten
hat. H.s umfassende, vielfach auf hsl. Material ruhende Untersuchung
gelangt zum Ergebnis, dasz aus dem 9.—14. Registerbuche (Ponti-
fikatsjahr)Alexanders Ill. zu kanonistischen Zwecken ein Auszug an-

gelegt worden ist, und zwar vielleicht in Bologna. Dieser Auszug ist
benutztim Titel 50 der sog. »Appendixconcilii Lateranensis«,ferner
In einer damit nahe verwandten, von H. entdeckten Sammlung im
Oriel Collegein Oxford, die vielfach noch Datierungsreste aufbewahrt
hat,drittens in einigen Hss. der Bambergensis-Gruppe, insbesondere
In der Cassellana. Unabhängig davon ist das sog. Registerfragment
Alexanders III., welches ebenfalls ein kanonistischer Auszug ist, Und

zwar aus dem 19.—22. Registerbuche. H. erreicht seine Ergebnisse
M schwierigerUntersuchung der fast immer entstellten oder ver-

stümmelten Überlieferung.Wo aber die Datierung und inhaltliche
Lokalisierunggelingt, gewinnt er oft brauchbare neue Nachrichten.

äMtAnhangdruckt er von vier Stücken den bisher unbekanntenlvokllenex .
. .

Serdinand Güterbock, Jl diario di Tageno e altre fonti della
terza crociata (Bullettino dell’Jstituto Storico Jtaliano e Arch. Murat.
55- 1940, S. 223—275). — Dieser neue Versuch, den Knäuel der
Quellen des Barbarossa-Kreuzzugs zu entwirren, kommt in der

Hauptsachezu folgenden Ergebnissen: das Tagebuch des Tageno sei
tawahl vom sogenannten Ansbert wie von Magnus von Reichersberg
benutzt worden; Magnus beruhe abwechselnd auf Tageno und einer
verlorenen ersten Redaktion Ansberts; von Magnus selbst habe eine
erste Reduktion existiert, die von Aventin für seine fälschendeRe-

konstruktiondes Tageno-Tagebuchs benutzt sei; die uns vorliegende
zWeIte Reduktion des Magnus habe den. Ansbert zum zweitenmal
herangezogenDurch diese Annahmen wird das komplexe Problem
Ieldek nIcht vereinfacht.G. arbeitet vor allem mit dem Argument, daß
alle kUkzenund trockenen Nachrichten auf Tageno, alle ausführliche-
ran Undassiziösgefärbten auf Ansbert zurückzuführenseien- Da dies
mcht m allen Fällen zuzutreffen braucht, scheint mir die von G. ver-

Wakfene Annahme, daß schon Tageno für sein TagebUchZeitweife
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die parallelen Aufzeichnungen Ansberts benutzt habe, aber in ver-

schiedenem Masze und mit Unterbrechungen, die durch räumlicheTren-

nungen zwischen den zwei Verfassern bedingt waren, als einfachste
Lösung bisher den Vorzug zu verdienen. Das hindert jedoch nicht,
daszG.s eindringende Studie, die eine Reihe von neuen Beobachtungen
vorbringt, für eine schließlicheAufhellung der schwierigen Gesamt-
frage wesentliche Dienste leisten wird.

·

C. E.

Dante Alighieri, Vita nuova. Übertr. von Hermann Müller (Bei-
träge z. mittelalt. neueren und allg. Gesch., hrsg. von Sr. Schneider
20). Jena 1941, Fischer; 66 S. — Die neue Übersetzungist sorgfältig,
wahrt die Versform und die Reime, wenn auch nicht immer in

gleichem Aufbau. Indessen bleibt das Ganze der Gedichte in ihrer
formalen Art und den ausgeklügelten Sinn- und Wortbeziehungen
unübersetzbar,wie jeder neue Versuch lehrt. Natürlich wird man in

der Verdeutschung immer einen neuen Beitrag zur Interpretation
dankbar benutzen. Das »mir«S. 31 Zeile 11 ist wohl verdruckt; in dem

Sonett derselben Seite ist der Sinn der beiden letzten Zeilen gegen das

Original umgekehrt, was nicht gleichgültigist; S. 42 ist Zeile 12 von

unten um zwei Zeilen verschoben, doch verweile ich nicht bei der-

gleichen inneren und äuszeren Einzelheiten. hie und da wären in

einer ÜbersetzungErklärungen erwünscht, wie S. 52 zur »Zeit-

rechnung Arabiens« gegenüber dem Text usanza d’1talia — oder!ist
das auch nur ein Druckfehler?
Göttingen. K. Brandt.

Ottokar Menzel, Bemerkungen zur Staatslehre Engelberts von

Admont und ihrer Wirkung (Sestg. K. Strecker 1941 S. Z90—408). —

Abt Engelbert von Admont (T 1331), der bisher meist als wenig
origineller Vielschreiber gegolten hat, ist durch jüngsteForschung als

bedeutender Theologe erkannt worden (vgl. DA. 4, 1941, S. 542f.).
Ehe auf Grund der neuen Auffassung sein Gesamtwerk einmal ein-

gehender untersucht werden wird, lohnte ein Blick auf seine staats-
theoretischen Schriften, die innerhalb der MG. in die neu begründete
Reihe der »Staatsschriftendes späteren Mittelalters« aufgenommen
werden sollen. Der vorliegende Beitrag bemüht sich zunächst,das

Wesen der Staatsauffassung Engelberts und seine Grundanschauungen
aufzuzeigen. Er wendet sich dann dem Nachleben von Engelberts
Gedanken zu. Die Wirkung der Arbeiten Engelberts ist gering ge-

wesen. Allerdings ist die Zahl der Handschriften,in denen seine drei

staatstheoretischen Traktate überliefert werden, sehr viel größer, als

man bisher annahm. Die S. 403 ff. gebotene Zusammenstellungkann

jetzt noch ergänzt werden: der Traktat De ortu et fine Romani

imperii ist ferner im Clm 28 482, das Speculum virtutum, das trotz
seines Umfangs von den zahlreichen Schriften Engelberts am weitesten
verbreitet war, im Cod. 133 des Domgymnasiums in Magdeburg
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enthalten. Der einzige wirkliche Benutzer engelbertinischer Staats-

fchriften ist Eneas Sylvius Piccolomini in seiner Schrift De ortu et

auctoritate imperii Romani gewesen, nicht dagegen Dante, in dessen
Monarchia man Spuren einer Engelbertbenutzung vermutet hat. Jm

Anhang wird aus einer Wiener Hs. ein bisher ungedrucktes Gedicht
veröffentlicht,in dem 1495 Engelberts Traktat De regimine principum
von einem Kartäuser aus Gaming Kaiser Maximilian I. zur Lektüre

und Beherzigung empfohlen wurde. O. MI. (Selbstanz.)

Schriften Johanns von Neumarkt Z: Stachel der Liebe. Übersetzung
des Liber qui dicitur stimulus amoris. hrsg. von Joseph Klapper
(Vom MA. z. Reformation, hrsg. von K. Burdach 6). Berlin 1939,
Weidmann; XXXIV, 336 S., 3 Taf. — Wie die im 6. Bd. Teil 1 und 2

ediektem Von Johann von Neumarkt übersetzten,religiösenSchriften
italienischer Herkunft in die neu aufbrechende Welt humanistischen
Denkens und Sühlens und in die Gestaltwerdung der prager Hof-
und Schriftsprachehineinführen, so auch dieses Werk, das, als Aus-
druck franziskanischerChristusmystik Ende des 13. Jh.s vom Franzis-
kaner Jacob Mediolanensis geschrieben, der alternde Bischof für die

Kleriker und Klöster seiner Diözese übersetzt,um ihnen die Wege zur

Verinnerlichungund Vertiefung in Gott noch einmal aufzuzeigen. —

DieWiedergabe des lateinischen Textes erfolgt nach der Hs. Breslau,
die vermutlich dem Übersetzervorlag, und die im Paralleltext ge-
gebene ÜbersetzungJohanns auch nach der Hs. Breslau, einer ge-
kürztenAbschrift des Originals; die fehlenden Kapitel sind aus der

Hf«Olmützergänzt. M. K.

Karl Rudolf Kollnig, Die volkskundliche Bedeutung der elsässi-fAck1)J»k-JI::»schen Weistümer (Els.-Lothr. Jb. 18, 1939, S. 172—193).
— Der Ausland

Aufsatzbringt einen Ausschnitt, und zwar wohl den bedeutsamsten,
Jus dem an anderer Stelle von uns anzuzeigenden Buche des Vf.s
uber »ElfässischeWeistümer« in da und dort abgewandelter Form.
Der Reichtum der elsässifchenWeistümer an rechtlich-volkskundlichem
Stoffwird auch hier deutlich ersichtlich.Gleichzeitig bietet die Studie
einen Überblicküber elsässischeWeistümerfragenund über Aufgaben
der Weistümerforschung.

Donaueschingen= im Wehrdienst. K. S. Bader.

Gerhard Kattermann, Bruchstückeeiner zweiten Überlieferung
der WeißenburgerAnnalen in der Badischen Landesbibliothek Ob
f. d. Gesch.d. Obekkh. 53, 1940, s. 24—32). — Jn zwei Salzstretfen
einer aus Ettenheimmünster stammenden Jnkunabel entdeckte K-

die Bruchstückeeiner zweiten Hs. der WeißenburgerAnnalem Welche
von der Münchner (die, wie schon Krusch,SS. Ret. Merow. VII, 473

zeigte, zuerst in Freiburg auftaucht) im einzelnen abweicht- Sie stammt
aus Weißenburg, zu dessen Geschichte im 11. Jh. sie einige will-

Deutsches Archiv v. 35
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kommene Daten liefert, und ist wie das Münchner Exemplar unter

Abt Samuel aufgezeichnet, von dem eine Hand des 12. Jh.s der

Notiz seines Regierungsantritts i. J. 1055 beifügt: iundator huius

locj qui obiit a. d. 1097. In einer von dessen Gründungen ist also
die Hs. geschriebenoder deponiert worden, und wenn K. an Viertürn

erinnert, so stimmt dazu vortrefflich die Auflösung dieser Propstei
und ihrer Bibliothek am Ende des 15.Jh.s. Quellenkkitisch ist es von

Bedeutung, daß der Bericht zum J. 978 zwar in der Münchner Hs.
fehlt, »abersich wörtlich in Lamperts Annalen wiederfindet. Die

Weißenburger benutzten also, schließtder Herausgeber, die ver-

lorenen Hersfelder Annalen auch für das 10. Jh. doch eingehender,
als dies die Münchner Hs. vermuten ließ. Sie kannten aber auch
Lamperts Werk; denn der wörtlichmit ihm übereinstimmendeSatz
über die Salbung Heinrichs IV. i. J. 1054, welche die Hand des
12. Jh.s nachtrug, musz doch wohl ihm entlehnt sein. Die Fragmente
betreffen die Jahre 980-1, 1000X1, 1033X8, 1054—6-8; trotz ihres
geringen Umfanges von etwa einer Oktavseite stellen sie einen wert-

vollen Fund dar.

Gieszen. K. Glöckner.

Joseph Prinz, Das Tecklenburger Ministerialenrecht. Das wieder-

aufgefundene Original und seine Vorgeschichte (Westfäl.Forschungen
Z, 1940, S. 156—182). — Das in der Ministerialitätsforschungoft
herangezogene, auch in einer Monographie (von R. Sressel, 1907)
ausführlicher behandelte undatierte Ministerialenrecht der west-
fälischen Grafen von Tecklenburg war bislang nur nach alten Ab-

schriften veröffentlicht. pr. untersucht das von ihm aufgefundene
Original sorgsam nach Zeit und Veranlassung der Entstehung und

bestimmt diese überzeugendmit den Jahren 1313—1328, wahrschein-
lich 1325X26, und mit einem Dynastiewechsel im Tecklenburger Land.

Sür die Niederschrift, die also jünger ist, als bisher angenommen

wurde, erweist Pr. jedoch die Verwertung einer älteren Rechtsauf-
zeichnung, die er um 1250 ansetzen möchte.Ein Neudruck des Textes
mit Kennzeichnung der älteren und der jüngeren Schicht, wie Pr. sie
annimmt, bildet den Schluß der dankenswerten Arbeit.

Münster. Sr. v. Klocke.

Peter Buxtorf, Die lateinischen Grabinschriften in der Stadt

Basel (Basler Beitr. z. Geschichtswiss. 6). Basel 1940, Helbing U.

Lichtenhahn; 224 S. —- Das Buch ist von großemmethodischem Inter-

esse für das Unternehmen der Deutschen Jnschriften, weil hier die

philologischeSeiteder Aufgabe vorbildlich angepaßt ist, Die Einleitung
behandelt die Uberlieferung des Originalmaterials sinnvoll an Hand
von Kirchengrundrissenmit numerierten Sundstellen, was wir sinn-
gemäsz nachahmen sollten, um spätere Jdentifizierungen zu er-

leichtern; sodann in kritischerErörterung der Abhängigkeitsverhält-
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nisse älterer Jnschriftenpublikationen, besonders aus der Modezeit
solcher Sammlungen, 1590—1660. Dabei ergeben sich allerlei merk-

würdige »Doppelfassungen«;kürzere, die man noch heute auf den

Denkmälern findet, und längere, die vom Vf. teilweise als Entwürfe
angesprochen werden, wobei er in einzelnen Fällen Ersatz älterer
Grabsteine durch jüngere mit verkürztenTexten erwägt; in Betracht
kommen auch Willkürlichkeitenund bare Erfindungen der Sammler

(S. 45, 61 u. s.). Die weiteren Kapitel behandeln Wandel der Form
und des Inhalts, sowie den sprachlichen Ausdruck im einzelnen.
ZahlreichevollständigeTexte sind teils als Eigenwerte, teils illustrativ
oder neben den durchkorrigierten Entwürfen abgedruckt. Die Basler
Grabinschriften beginnen (abgesehen von dem ganz vereinzelten
Steinsarg des 917 von den Ungarn erschlagenen Bischofs Rudolf)
erst mit dem 12.X13. Jh. Es sind entweder kurze prosaische Zeilen
in der Anno Domini-Formel oder längere metrische Texte. Die

Humanistenzeit bringt dann Nachahmung antiker Formen und

stilistischreichere Gestaltungen. Don der zweiten Hälfte des 16. Jh.s
an steigert sich der Wortschwall, was Edward Schröder und mich
immer zu der Warnung veranlaszt hat, in dem Deutschen Jnschriften-
Unternehmen mit der vollständigen Publikation nicht zu weit über

1500 oder 1520 hinabzugehen Das Material aus Wort- und Formen-
schatzder Humanisten sei der Beachtung empfohlen.
Göttingen. K. Brandi.

P. A. Meilink, Het zoogenaamde Necrologium van Beka (Tijd-
schrift voor Geschiedenis 55, 1940, S. 278——284).—» Setzt die Aug-

einandersetzung mit Oppermann über die Egmonder Geschichtsquellen
fort. Das angebliche Necrologium Bekas sei nicht von 1343X45 und

eine Quelle der Bekachronik, sondern eine im 15. Jh. vom Ver-

fertiger des Jndex zum Egmonder Chartular besorgte Zusammen-
stellung von Daten, die hauptsächlichaus der Bekachronikund zwei
Eg monder Kalendaren ausgezogen seien. C, E·

Leo Santifaller, Beiträgezur Paläographie. 1: Über mittel- 3-Schtift-

alterliche Opistographen; 2: Uber eine Unzialhandschriftder Chronik
des hl. Hieronymus aus dem 5. Jahrhundert (Wrat.) (HJb. 59, 1939,
S. 118—128, 412—-431). — Jn seinem ersten Beitrag zieht S. in

weitem Umfange das Material zu den Opistographen für das MA.

heran und arbeitet es nach den von Wilcken für die Antike festgestellten
drei Gruppen auf, nämlich den Opistographen, »beidenen die Schrift
der Rückseitezwar keine eigentlicheund unmittelbare Fortsetzung des

Textes der Dorderseite bildet, deren Inhalt aber doch in engstem Zu-.
sammenhang mit dem Text der Dorderseite steht«,sowie denjenigen,
,,deren Rückseitedie unmittelbare Fortsetzung . . . der Dorderseite
enthält« und als drittes denjenigen, ,,deren Rückseite einen ganz
neuen Text . . . enthält«. — Die zweite Untersuchung gilt der Bres-

358
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lauer Hieronymus-Hs. I F 120 d, die mit Beigabe von photokopien
voll-gedruckt wird. Diese hs. wurde 1910 aufgefunden und sofort
dem 5. Jh. zugeschrieben. Auf Grund einer eingehenden paläo-
graphischen Bearbeitung kann diese Datierung jetzt bestätigtund mit

Wahrscheinlichkeitsogar auf den engeren Zeitpunkt der Mitte oder

des dritten Viertels festgelegt werden. Th. V.

Leslie Webber Jones, The Script of Tours in the Tenth Century.
— The Art of Writing at Tours from 1000 to 1200 A. D. (Speculum
14, 1939, S. 179—198, 4 Taf-; ebd. 15, 1940, S. 286——298,Z Taf.). —

Die beiden zusammengehörigenAufsätzeenthalten eine Untersuchung
der nachkarolingischen hss. aus Tours bis an die Schwelle der Gotik.
Der Df. charakterisiert auch die Stilentwicklung in der Baukunst und

kommt durch den Vergleich zum Ergebnis, dasz die gotische Schrift
etwas später zum Durchbruch kommt als die gotische Architektur,
da die Schrift des 12. Jh.s zwar schon deutlich die Entwicklungsrich-
tung, aber noch keine eigentlich gotischen Formen zeigt. Die Unter-

suchung baut großenteils auf den Zusätzen zu den karolingischen
Sakramentaren aus Tours auf und zielt im wesentlichen auf die

Buchschrift. Da von dieser aber nur wenige datierte Beispiele zur Ver-

fügung stehen, wodurch ein gewisser Unsicherheitsfaktor aufkommt,
werden auch einige Eintragungen in Urkundenschrift herangezogen.
Es wäre der Mühe wert, durch entsprechende Untersuchung einer

deutschen Schreibschule festzustellen, um wieviel später hier die Ent-

wicklung ist. C. E.

Bernhard Bischoff, Ostertagtexte und Jntervalltafeln (HJb. 60,
1940, H. 2 [Festschr. R. v. heckelJ S. 549—580). — Seit dem 12. Jh.
finden sichin Hss. des deutschen Kulturbereichs lateinische Memorial-

texte, die für eine Reihe von Jahren entweder das Osterdatum oder
das Intervall zwischenWeihnachten und Sastenbeginn, letzteres meist
nach vollen Wochen gezählt,angeben, indem sie entweder in akrosti-
chischerAnlage die Zahlen durch Buchstaben ersetzenoder mit der Buch-
stabenzahl der einzelnen Wörter operieren. Der Jnhalt ist dabei meist
ein zufälliger, und manchmal-fehlt der Sinn ganz. Wer den eigent-
lichen Zweck dieser Texte nicht kennt, kann sie leicht mißverstehen.So

weist B. nach, dasz die angeblichen Dankverse Milos von St. Amand
an König Karl den Kahlen (MG. Poet. Z S. 682—684)in Wirklich-
keit die Osterdaten von 1202 an angeben. Er weist aus umfassender
Hss.kenntnisauf eine bedeutende Anzahl derartiger Texte hin, druckt

elf von ihnen erstmalig ab und zeigt verschiedene Abarten und
Variationen auf. Noch etwas älter, nämlich schon im 11. Jh. belegt
sind zwei Verse, die akrostichischdie Tagesbuchstabender zwölf
Monatsersten des Jahres angeben. Sie werden als Versus Hermanni

überliefert; es liegt nahe, dabei an Hermann von Reichenauzu den-

ken, der der Erfinder dieser Art Verskunst sein könnte. C. E.
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Martin Honecker, Die Entstehung der Kalenderreformschriftdes

Nikolaus von Cues (HJb. 60, 1940, S. 581—592). — Nach einem zu-

fammenfassenden Bericht über die Notwendigkeit der Kalender-

verbesserung und die Verhandlungen darüber auf dem Basler Konzil,
— die ergebnislos blieben, bis erst Gregor XllL 1582 diese Reform

zustandebrachte —, kommt der Vf. auf Grund einer Notiz in der

Kueser Hs. 219 zu dem zwingenden Schluß,daß Nikolaus im Laufe

deS Jahres 1436 seine Abhandlung der Kalenderkommission vor-
getragen und vermutlich 1435 in seiner rheinischenHeimat im Slorins-

ltift zu Koblenz, dessen Dekan er war. diese Schrift vorberextcktlxsot
Karl Heinrich Schäfer, Das Rätsel des Mainzer Rades. GörlitzXII-II

1941, Starke; 30 S., Z Taf. (Auch im »Herold«2, 1941, S. 57——86Und Münz-

unter dem Titel: Das Mainzer Rad und Konstantins Reichsstandarte;kUUve

erscheint auch in der Mainzer Zs. f. dtsch. Vor- und Srühgeschs1941-)
— Die Grundthese des Vf. geht dahin, dasz das Mainzer Wappen-
das Rad, nach seiner Bedeutung ein Labarum oder Christogramm fei-

Denneinerseits wurde das aus xP gebildete Monogramm oft in

einen Kranz oder Ring gestellt, so auch auf Mainzer frühchkistlichen
Harkophagen,anderseits fiel der Bogen des P oft fort- Wobei mög-

licherweisemonogrammatisch an 1(esns) Ch(ristus) gedachtwar. Das

ChUstngaMM kannte also die Gestalt eines sechsspeichigenRades

aPnekimeIIUnd hat daS insbesondere auf den Münzen vielfach getan
Vlellelcht IstaUch beim achtspeichigenRad die gleiche Deutung ge-

stattet. Munzforscherhaben deshalb bereits wiederholt das Mainzer
Rad vonvhieraus erklärt. Sch. weist darüber hinaus auf Mainz als

Konstantinstadteinerseits und als »ideelleHauptstadt«des mittel-

alterlichenReichsanderseits. Dabei hat sich eineständige Mainzer
Tradition im Gebrauchdieses Zeichens allerdings nicht nachweisen

lassen;Belege- dIe Weiter hinaus in die Mainzer Kirchenprovinz
fuhren, haben bei der Größe und lockeren Sügung dieser Provinz

wenigGewicht. Ungeklärt ist ferner, wie es zur Annahme des Rades

in wappenmäszigemGebrauch bei den Mainzer Erzbischöfenge-

kommen ist. Geschah das wirklich — trotz des geistlichenStandes —-

schon im 12. Jh.? Der älteste von Sch. angeführte Beleg ist ein Hei-

ligenstadter Stadtsiegel von 1263. Er scheint dabei als selbstverständ-
lich anzunehmen, daszman sichder Bedeutung des Rades als Christo-
gramm noch bewußt war. Es muß aber-ausfallen, dasz er keinen

niittelalterlichen Text über das Rad in dieser Bedeutung beizubringen
weiß,währendwir auf der andern Seite doch viele Texte haben, die

vom Rad als dem Glücksrad reden, dagegen vom Kreuz als dem

Zeichen Christi. In dek Tat leuchtet bei einem erheblichenTeil-der

heigehkachten angebiichen Christogramm-Siguken die Erklärung als

ausgestaltetes Kreuz viel besser ein. Sch. deutet ferner auch den

Lilienhaspel und sogar die sternförmigenSchildbeschlägeUIS Christo-
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gramm-Wappen, ja, er führt S.78f. (mit Bild S. 81) das Stadtsiegel
von Tyrnau bei Preszburg, ein Rad mit der Umschrift Rota Fortune ( !)
et Deus in tota, als Labarum vor und hebt es als angebliche Aus-

strahlung Mainzer Einflusses besonders hervor. Ebenso wird man ihm
die Gefolgschaft versagen bei der Anknüpfung des Wappenwesens an

frühchristlichenSymbolgebrauch, bei der neuen Erklärung des Wortes

Labarum (ng. dagegen S. Dölger in Bgz Zs. 41, 1941, S. 283), bei

der Deutung der Zentralbauten als »Christogramm-Architekturen«
(wie steht es mit dem achteckigen Jupitertempel Diokletians in

Split?) und bei anderen Stücken des leider überwuchernden Bei-

werks. Um so nachdrücklicheraber sei betont, dasz seine Hauptthese
einleuchtend ist: ein Entwicklungszusammenhang zwischen dem

Labarum und dem Mainzer Radwappen, zwar schwerlich noch be-

wußt, aber durch das Münzwesen vermittelt, dürfte in der Tat vor-

handen und das ,,Rätsel des Mainzer Rades« damit wenigstens zum
Teil wirklich erklärt sein. — Ein Nachtrag handelt von langobardischen
und angeblich germanischen Denkmälern (Herold 2 S. 171f. m.

.

Taf. 15). E. E.

Ernst von der Oelsnitz, Banderia Prutenorum (Altpreusz. Sor-
schungen 17, 1940, S. 161—188). — Die berühmte Beschreibung der

51 Fahnen, die das Deutschordensheer in der Schlacht bei Tannenberg
an die Polen verlor, durch Jan Duglosz mit den Abbildungen des

Stanislaus Durink (1448) befindet sich seit 1940 in der Marienburg
mitsamt den neuen Nachbildungen der alten Fahnen, welche ihrer-
seits aus dem Krakauer Dom seit der schwedischen Plünderung von

1655 verschwunden sind. Der Vf. geht das schon mehrfach im Sak-
simile veröffentlichte einzigartige Sahnenwerk Stück für Stück durch,
Um insbesondere die darin vorkommenden Jrrtümer festzustellen und

aufzuklären. E. E.

A. Suhle, Der Münzfund von Anusin bei Radziejow (Bz. Lodsch)
(Dtsch. Jb. f. Numismatik 2, 1939, S. 128—138, 3 Taf.). — Wesent-
lich für den Fortgang der Münzforschungsind Veröffentlichungenvon

Münzfunden, auch wenn diese schon längere Zeit in Kabinetten und

Sammlungen liegen. S. liefert hier einen wichtigen Beitrag. Es

handelt sich um einen etwa 1175 vergrabenen Schatz von ca. 700 Ge-

prägen, davon 90 Prozent schlesischeund polnische und 10 Prozent
deutsche Prägungen aus Ostfalen, Meißen, Thüringen und hesfen
sowie einzelne versprengte Pfennige aus anderen deutschen Land-

schaften. Daß die Magdeburger Pfennige unter den deutschen Ge-

prägen zahlenmäszigvoranstehen, ist für einen Schatzaus dem östlichen
deutschen Kolonisationsgebiet nicht auffällig.—Der Fund enthält viele

bisher unbekannte Prägungen, deren Deutung noch nicht gleichmöglich
war: die Sundbeschreibung,zwar etwas Unbeholfenund nicht gerade
weitausgreifend, gibt manche Anregungen und verdient Dank.

Gotha. W. Hävernick
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2. Geschichtedes Mittelalters

Albert Brackmann, Gesammelte Aufsätze.Zu seinem 70. Geburts-

tag am 24. Juli 1941 von Freunden, Fachgenossen und Schülern als

Festgabe dargebracht. Weimar 1941, Böhlau; XII, 542 S., 12 Taf. —

Die bleibende Leistung eines Mannes, der in langen Jahren seine
beste Kraft in die Tätigkeit als akademischer Lehrer und wissenschaft-
licher Organisator gesteckt hat, kann in einem Bande gesammelter
Aufsätzenur schwer zum Ausdruck kommen, vielleicht noch am beften
in der langen und vielsagenden Liste der Gratulanten. Doch ist
wenigstens das literarische Werk zu einem wesentlichen Teile ein-

gefangen. Denn Br.s größte Veröffentlichungen, die Bände der

,,Germania Pontificia« mit ihren »Studien und Vorarbeiten«, sind
für den engeren Bereich der fachlichen Arbeit geschrieben; eine
breitete und zugleich tiefere Wirkung hat die Summe der kleineren

Abhandlungenausgeübt. Natürlich konnten auch diese in dem statt-
lichen Bande nur in begrenzter Auswahl dargeboten werden, nur 28

von den 107 (—f—42) Nummern des beigegebenen Schriftenverzeich-
nisses, und zwar unter bewußter Konzentration auf die Haupt-
arbeitsgebiete des Vf.s. Am meisten tritt an Umfang und zugleich
an innerer Geschlossenheitdie Gruppe der Aufsätzeüber »Reichspolitik
und Ostpolitik«hervor. Wie kein anderer hat Br. den starken Akzent
herausgearbeitet, den die Kaiserherrschaft auf die Ostpolitik legte,
und die Entstehung der östlichenNationalstaaten im Schatten des

Reiches aufgezeigt. Diese Aufsätze kreisen alle um Karl den Großen,
Otto den Großen und Otto III. und haben im Bilde der drei Kaiser
fühlbareVerschiebungen herbeigeführt·Zur Vermeidung von Wieder-

holungen hat der Vf. dabei gelegentlich gestrichen, übrigens auch
einige kleine Anderungen vorgenommen, die gekennzeichnet sind. Jn

den Gruppen »Das erste deutsche Reich als Weltmacht«und »Reich
und Kirche«geht es hauptsächlichum die Tragik in der deutschen Ge-

schichtedes Mittelalters, die überragende Stellung des Kaisertums
und ihre allmählicheUnterhöhlung durch die Wandlungen in der

geistigen und staatlichen Struktur der mittelalterlichen Welt. Die

weitere Gruppe »Zur Überlieferung« enthält Beiträge von Unter-

suchungscharakter, zu einem erheblichen Teile in den Bereich der

papstgeschichte gehörig. Jnsgesamt stammt ein Drittel der auf-
genommenen Aufsätze aus Akademiedrucken, deren begrenzter lite-

rarischer Wirkungsradius den Neudruck besonders erfreulich macht-
Ein weiteres Drittel stand in ebenfalls streng-fachlichen Zeitschriften
und Sestschriften (die letzteren für Hauckund Kehr, eine bezeichnende
Zusammenstellung), das letzte Drittel in der »HistorischenZeitschrift«
und in popularisierenden Veröffentlichungenbis hin zu »Velhagen
und Klasings Monatsheften«und zur Kampfschrift »Karl der Große
oder Charlemagne«.Erstaunlich zu sehen, wie Br. überall in gleicher
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Weise die klare Einfachheit der Darstellung mit der wissenschaftlichen
Höheder Betrachtungsweise zu vereinen weisz. So ist der Band ein ein-

heitlichesGanzes geworden, das sichauch demjenigen, der die einzelnen
Aufsätzeschon kannte, als eine der bedeutendsten Neuerscheinungen
der mittelalterlichen Geschichtsliteratur darstellt. . E

Bibliographie des Travaux Scientifiques de M. Alfred Coville.

Paris 1940, Henri Didier; 41 S.

Philipp Hiltebrandt, Die Kaiser-Idee. Leipzig o. J. (1941),
E. A. Seemann; 184 S. mit 24 Bildtafeln und 10 Karten. — Das für
breite Leserschichten gedachte und lebendig geschriebene Buch bietet

nicht so sehr eine Geschichteder Kaiseridee selbst als einen pointierten
Überblick über die Geschichte der durch den Kaisergedanken irgendwie
berührten Reiche von dem persischen, hellenistischen und römischen
Jmperium bis auf die Gegenwart. Was der Vf. über das Romreich
der deutschen Kaiserzeit ausführt, besitzt allerdings kein eigenes Ge-

präge und hat von den Sragestellungen der neueren Forschung (vgl.
S. 49 über Otto III.) nur wenig verspürt, ist dabei auch nicht frei von

wesentlichen Sehlern1) und Anachronismen oder sonst vergriffenen
Ausdrücken.2)Die Darstellung gewinnt an Gehalt, je mehr sie sich
den dem. Vf. aus eigenen Forschungen vertrauten neueren Jahr-
hunderten nähert: insbesondere ist das Reich Karls IV. treffend ge-

würdigt (die Gestalt Ludwigs des Bayern allerdings stark verzeichnet).
Am besten dürften die dem habsburgischen Kaisertum des 16. und

17. Jh.s gewidmeten Kapitel gelungen sein. E. E. St.

1) Der letzteweströmischeKaiser Romulus Augustulus war nicht ,,Sohn
eines germanischen Söldnerführers« (S. 26), sondern Römer. — Karls III.

Beiname »der Dicke« (S. 34) ist späte Erfindung. — Dasz nach dem Inter-

regnum die Königswahl genügt hätte, ,,um ohne weiteres den Kaisertitel
annehmen zu können« (S. 74), ist nicht richtig; auch für Sigismund (S. 87)
trifft das noch nicht zu. — Die endgültige Einführung des Doppeladlers im

Siegel auf die ost-westliche Orientierung Sigismunds zurückzuführen
(S. 88), geht nicht an. — Von politischer Schwäche der drei geistlichenKur-

fürsten (S. 82f.) kann im 14. Jh. nicht die Rede sein. — Königsberg hat
keineswegs erst Johann von Böhmen gegründet (S. 84); es wurde nach
König Ottokar II. so genannt.

2) S. 30: die fränkischeKirche ,,lieferte . . . die Beamten für sämtliche
Ministerien«.S. 51: in der 2. Hälfte des 11. Jh.s ,,verlangte man nach einer

Reform der Kirche an Haupt und Gliedern«. S. 61: Heinrich IV. wegen

Canossa als »ersterPfaffenkönig«bezeichnet. S. 84: im Spätmittelalter
Polen und Ungarn »kulturellunter deutscher Herrschaft« (statt unter

deutschem Einfluß).S. 86: Südosteuropasollte nach Karls IV. Plan »für
das Deutschtum wiedergewonnen werden«-
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Otto Hartig, Der Bamberger Reiter und sein Geheimnis. Ein

Beitrag zur Jdeologie der hochmittelalterlichen Reiterdarstellungen.
Bamberg 19Z9, Buchner; 176 S. — Von den vielfältigenDeutungen,
Welche bisher für den Bamberger Reiter versucht worden sind, hat

nochkeine allgemeine Anerkennung gefunden, sei es, daß sie in ihm
eine bestimmte Herrschergestalt erblicken wollte, sei es, daß eine

allgemeiiiere Erklärung gegeben wurde wie etwa diejenige von

Al. Schulte als König-Kanonikus.Demgegenüber ist H. bemüht, einen

neuen Weg zu gehen, indem er die Ahnen des Reiters aufsuchen will

(S. 8), um ihn ;,in die Reihe der großenReiterdarstellungen nicht nach
kunsthistorischen,sondern nach weltgeschichtlichenGesichtspunktenzu
stellen«(S. 7). Das geschieht mit vielseitiger Gelehrsamkeit und einer

Darstellungskunst,welche -—— wenigstens bei der ersten Lektüre —- nicht

ohneüberredendeKraft zu wirken vermag. Und doch befremdet
schllejzllchdas vom Vf. gewonnene, inzwischen schon von H. Jantzen
m seinem jüngsten Buch über die deutsche Plastik des 13. Jh.s an-

genommene Ergebnis fast noch mehr als H. selbst es erwartet zu
haben scheint. Jm Bamberger Reiter soll nämlich niemand anders

dargestellt sein als Konstantin der Große, wie er auch an aquitani-
schen Kathedralen sich finde und als welcher er »diegrößte geistliche
Und weltliche Autorität darstellte, die das Mittelalter kannte« (S. 8).

Tindessen,so anregend es sein mag, H.s Gedankengängen zu folgen-
ein wirklich schlüssigesArgument für seine These hat er nicht beizu-

btlnvgenvermocht, weil er zu oft der Gefahr erliegt, Nichtzusamnien-
gehoriges miteinander zu verbinden und die Zeugnisse verschiedener
Epochendurcheinanderzumischen. So ist mit dem Hinweis darauf,
wie stark »die Erinnerung an Konstantin noch in den Tagen Rienzis,
des römischenVolkstribunen, hundert Jahre nach der Erbauung des

BambergerDomes«, gewesen ist (S. 87), für die von H. vorgeschlagene
Deutungdes Bamberger Reiters wirklich nichts zu gewinnen. Gewiß
Ist dieErinnerung an Konstantin im ganzen Abendland stets lebendig

geblieben,wenn auch in wechselnder Stärke; aber ebenso gewißist sie
mit wechselnden Vorstellungen und politischen Jdeologien verknüpft
gewesen,deren Darstellung eine recht lohnende Aufgabe wäre. Ob

ihreLösungH.s Überzeugungrechtfertigen würde, daß Konstantin
»Im Jahre 1200 vollständig im weltanschaulichen, im politischen- ja
sogar im territorialen und kulturellen Gesichtskreis der Deutschen
steht«(S. 113), scheint allerdings schon jetzt überaus fraglich. Was AIS

Begründungdafür von H. selbst angeführtwird, betrifft in der Mehr-
Zahl Zeugnisse aus älterer oder jüngerer Zeit, noch dazu meist im

Zusammenhangmit der Konstantinischen Fälschung, und die als

eines der wichtigsten Zeugnisse »für das uneingeschränkteAnsehen
Konstantins in Deutschland zu Anfang des 13. Jh-S« (S- 81) be-

trachtete Stelle im Prolog zum Sachsenspiegel nennt neben Kon-

stantin auch Karl. So dürfte u. E. der Bamberger Reiter auch H.
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gegenüber sein Geheimnis gehütet haben, Und es bleibt uns nur

übrig, hinzuzufügen, daß in einem Anhang des Buches auch das

Magdeburger Reiterstandbild von H. in folgerichtiger Fortbildung
seiner These als ein Konstantin erklärt wird. h.-W. Kl.

Franz Dölger, Die ,,Samilie der Könige« im Mittelalter (HJb.
60, 1940, H. 2 = Festgabe f. R. v. HeckelS. 397—420).—Die ebenso
feinsinnige wie gelehrte Abhandlung untersucht den Ursprung der

konventionellen und künstlichenVerwandtschaftsbezeichnungen —

Vater, Sohn, Bruder —, die unter den mittelalterlichen Herrschern
des Morgen- und Abendlandes üblich sind. Ausgerichtet auf den

byzantinischen Kaiser, führen sie über das Brüderverhältnis, das vom

4.—6. Jh. zwischen diesem und dem sassanidischenPerserkönig be-

stand, zurückauf die familienmäszigeKonstruktion des diokletianischen
Systems der Augusti und Caesaren, das seinerseits wieder die in alt-

persischen und -ägyptischenVorstellungen wurzelnde Hierarchie der

Hoffamilien der hellenistischen Reiche zum Vorbild hat. Erst nach-
träglich ist mit diesem ursprünglich rein westlich-politischen System
auch noch das geistlich-niystische Verwandtschaftssystem kombiniert

worden, das sich, gleichfalls von Vorstellungen des alten Orient ge-

nährt, seit dem frühen Christentum in der Hierarchie des Klerus aus-

gebildet hatte. D. stellt die ansprechende Vermutung auf, Karl der

Grosze habe 812 die praktische Anerkennung seines Kaisertums von

Byzanz wohl dadurch erreicht, dasz ,,man sichdamals auf der Grund-

lage einer gemeinsamen geistlichen Sohnschaft dem papste gegenüber«
auf den gegenseitigen ,,Titel Bruder geeinigt« habe. E. E. St.

Hermann Aubin, Vom Aufbau des mittelalterlichen Deutschen
Reiches (HZ. 162, 1940, S. 479—508). — Derselbe, Das erste
Deutsche Reich als Versuch einer europäischenStaatsgestaltung (Vor-
träge der Friedrich-Wilhelm-Universitätzu Breslau im Kriegswinter
1940X41). Breslau, Korn; 35 S., 3 Karten. — Der Vortrag wiederholt
im wesentlichen die Gedanken des Aufsatzes: gemessen an der römisch-
christlichen Lehre vom Jmperium Romanum, innerhalb deren Ziel-
setzungen das mittelalterliche Reich sich verwirklichen wollte, musz
seine Geschichte als die Geschichte eines unaufhörlichen Verfalls er-

scheinen; in seinem tatsächlichenAufbau aber sind schon vor der Be-

gegnung mit der imperialen Idee die germanischen Grundkräfte
sichtbar, die das Reich als eine großgedachteVölkerordnunggetragen
haben, welcher dann die Jdeologie nicht nur die höhereWeihe gab,
sondern auch einen inneren Zusammenhalt zu sichern vermochte.
Weniger der summarisch zusammenfassendeVortrag als der mehr ab-

wägende Aufsatz (a. a. O. S. 486f.) zeigt dabei, dasz die Grundfrage
nach dem Verhältnisvon Reichsgestaltund Reichsidee auch die Srage
nach deren Reichweite und Anerkennung einschließenmuß.

Leipzig = im Felde. R. Most T.
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Gerd Tellenbach, Die Entstehung des Deutschen Reiches. Von
der Entwicklungdes fränkischenund deutschen Staates im neunten
und zehnten Jahrhundert. München 1940, Callwey; 180 S. — Wer

-S »Königtumund Stämme« kennt, hat eine hinreichende Vorstel-
lung von der Schwierigkeit des Versuchs, die dort entwickelten Ge-

dankengängeeinem breiteren Leserkreis zugänglich zu machen. Um
fOmehr wird er das vorliegende Ergebnis dieses Versuchs als Leistung
me hohem Rang anerkennen und gewisse Unebenheiten — so z. B.

dletrotzder S. 12f. betonten inneren Notwendigkeit unverhältnis-
maszig breite Darstellung von »Einleitung« und »Vorgeschichte«
(Kap- 1) — nicht dem Vf., sondern Vielmehr dem populären Zweck
desBuches zur Last legen. Der Schwerpunkt der Ausführungen liegt
M den Kap- 2 (,,Vom Reich der Franken zum Reich der Deutschen«)
UndZ(»Die Ordnung des neuen Reiches«), die keine bloße Popu-
larlsierung des bereits früher Gesagten, hier als bekannt Voraus-
lesetzeklden (ng. DA. 4 S. 31fo.) bieten, sondern z. T. auf neuer

Arbeitberuhen (ng. den Aufsatz des Vf. über die Unteilbarkeit des

Relchesin HZ. 163, 1940, S.20 ff.). Diese Vereinigung erneuerter for-
maler Gestaltung früherer Erkenntnisse — in vereinfachender, dafür
avberauch verschärfenderZeichnung — mit deren inhaltlicher Weiter-

fUHkUngIäszt vielleicht deutlicher noch als in der eingangs ge-
nannten Arbeit T.s Anliegen hervortreten, den Unterschied sichtbar
3U Machen, der zwischen dem deutschen Reiche des 10. und dem

fränkischenReiche des 9. Jh.s hinsichtlich ihrer staatlichen Struktur

besteht1): er liegt nicht nur in der politischen Konsolidation der

Stämme in der Form der Stammesherzogtümer sowie deren Einbau
in das Reich, sondern auch in der gleichzeitig aufkommenden Dor-

skellungvon der Unteilbarkeit des Reiches, die, wie man T. zugeben
Mußtzweifellos in innerem Zusammenhang mit der erwähnten Ent-

wicklungder Stammesgewalten steht. H. W.

l) Das sei besonders deshalb hervorgehoben, weil ich das neue Buch
T-S für geeignet halte, Mißverständnisse,denen T.s Ergebnisse begegnet
sind-zu beseitigen. Denn die — soweit ich sehe, allerdings allein dastehende
—

völligablehnende Kritik Lintzels (DLZ. 1941 Sp. 505 ff.) scheint mir nicht
frei von mißverstandnissen zu sein. L. deutet diese Möglichkeit selbst an,

Wenn er T. grosze Unklarheit vorwirft (diesem Urteil des Historikers steht
freilichdas genau entgegengesetzteUrteil des Juristen Mitteis in HZ. 161-

1940, S. 568ff., bes. 572, gegenüber).Auf einem anderen Blatt dagegen
sieht die von L. in Übereinstimmung mit anderen Kritikern gemachte Fest-
stellung,dasz T. die tatsächlicheKraft des stämmischenEigenlebens im 9. Jh.
unterschätze.Sie zeigt sich besonders deutlich in militärischerHinsicht; und

daß gerade hier das neu entstehende Stammesherzogtum eine starke Wurzel
th (man denke nur an die führendeRolle der Liudolfinger und Liutpoldinger
tm Kampfe gegen den äußeren Feind!), möchte man doch annehmen.
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Johannes Haller, Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit.2. Band,
2. Hälfte: Die Vollendung. Stuttgart 19Z9, Cotta; X, 601 S. — An

den zweiten Band der Papstgeschichte, deren 1. Hälfte wir hier ein-

begreifen wollen, da sie in der Anzeige DA. 2 S. 509 unberücksichtigt
geblieben war, hat sich nicht im gleichen Maße eine erregte Aus-

einandersetzung geknüpft wie an den ersten Band. Nicht als ob der

Autor jetzt der wissenschaftlichen Kontroverse aus dem Wege ginge:
die 150 Seiten umfassenden Anmerkungen am Schlusse des zweiten
Teiles sind gefüllt mit polemischen Ausführungen. Aber eS sind im

Grunde doch nur Auseinandersetzungen um Einzelfragen der Kritik

und der historischen Bewertung, der Leser sieht sichnicht mehr grund-
stürzenden Thesen gegenübergestelltwie bei der Srühgeschichtedes

Papsttums. Wir besitzen in diesem Bande vielmehr ein Werk, wie wir

es schon lange wünschenmußten: eine —- vom politischen Gesichts-
punkt aus verstandene — Gesamtdarstellung der Papstgeschichte im

Früh- und Hochmittelalter, die zu gleicher Zeit eine Zusammen-
fassung der bisherigen Sorschungsergebnisse und ein sehr selbständiger
eigener Wurf ist. Die Aufgliederung des Stoffes ergab sich aus dem

Wechsel der Mächte, die im politischen Kräftespiel jeweils die Ober-

hand hatten. Die erste hälfte setzt ein mit dem Zeitraum der kura-

lingischen Herrschaft (Kaiserkrönung, Bilderstreit, Pseudo-Jsidor,
Nikolaus 1. und Lothar II.), der in den tiefen Niedergang des Papst-
tums am Ende des 9. Jh.s mündet. Unter der Bezeichnung »Geist-
liches Landesfürstentum« findet sich die Periode vom Sturze Jo-
hanns VlIL bis zur Synode von Sutri zusammengefaszt; H. tritt hier
mit Nachdruck für eine gerechtere Würdigung der römischenAristo-
kratie des 10. Jh.s ein. Jn groszer Gesamtschau wird dann die »Neu-
schöpfung« dargestellt, das Zeitalter der kirchlichen Reform mit

Gregor VIL und dem Jnvestiturstreit, der mit dem »Sieg der Epi-
gonen« in den Konkordaten der Jahre 1107—1122 endet. Jm Mittel-

punkt des zweiten Halbbandes steht der großeKonflikt der Päpste des
12. Jh.s mit dem staufischen Kaisertum, der Blick ist auf das politische
Geschehen gebannt, zu dem das Wirken religiös-ideologischerKräfte
ebenso wie die Entwicklung und Sestigung der Institutionen nur die

Folie abgeben. Wesentliches ist hier neu gesehen. Namentlich fällt
über SriedrichsL Hauptgegner Alexander III. das Urteil ungünstig
aus; ihm spricht H. mit Entschiedenheit die überragendeGrösze ab,
die seine geschichtlicheRolle erfordert hätte. Krönung und Abschlusz
bildet ein fast 200 Seiten umfassender Abschnitt über den dritten

Jnnozenz, dessen Gestalt der Art H.s, Geschichte zu sehen, adäquat
ist und dem er, fast widerstrebend, Bewunderung zollt. Die — wir

müssen sagen: sensationelle — These des ersten Bandes, dasz der

primat, wenn nicht alS Rechtsinstitut, so doch als religiöserWert auf
germanische Vorstellungen zurückgehe,klingt im zweiten Bande nur

noch gelegentlich an. In dieser Hinsicht hat H. den Grundgedanken
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seines Werkes nicht eigentlich durchführen können; nachhaltig und

endgültigwill uns aber scheinen, was er negativ formuliert und am

Beispiel der Reform des 11. Jh.s dargetan hat: daszdie kirchlichenund

politischen Impulse des Papsttums nicht aus den Nachwirkungen

römischer Traditionen, den Uberlieferungen römischer Geschichte zu

verstehen sind —- eine dem Sachhistoriker nicht unbedingt neue Er-

kenntnis, die aber endlich einmal ins allgemeine Geschichtsbewusztsein

eingehen sollte. H.s geistvolle darstellerische Kunst, seine Gabe zu

vollendeter sprachlicherGestaltung, seine Meisterschaft in der Be-

wältigung und Sormung eines so weitschichtigen Stoffes sind zu be-

kannt, als dasz es noch der anerkennenden und bewundernden Worte

bedürfte. Mit lebhafter Spannung sieht die wissenschaftlicheWelt dem

Bande entgegen, der den weiteren Weg des Papsttums darzustellen

haben wird.

Karl Kasiske, Das Wesen der ostdeutschen Kolonisation (HZ. 164,

1941, S. 285—315). —- Eine planmäßigeLeitung der deutschen Ost-

kolonisation ist nach des Vf.s Ansicht nicht vom König aus erfolgt,

sondern von den Fürsten, und zwar in erster Linie von den »natio-
nalen Sürstenhäusernder weiten östlichen (slawischen und ungari-
schen) Welt«. Nicht deutsche Planung, sondern »dieNachfrage vom

Osten her« habe »den deutschen Siedlern Richtung und Ziele ge-

wiesen«. Die gewiszwesentliche Tatsache der Bereitschaft der größten

ZahlöstlicherFürsten, die deutsche Ostsiedlung zu unterstützen,wird

hier so üb’erspitzt,dasz jede »sinnvollePlanung« »vom Mutterlande

aus«bestrittenwird. Man darf als Träger einer solchen Planung nicht

dieFürsten allein vermuten; wie sinnvoll und groszartig ist z. B. die

im Zusammenhangmit dem Werden der hanse durchgeführte

städtischeOstsiedlung,bei der die planung über den weiten Raum

hinweg zweifellos eine deutsche Angelegenheit war, die von einzel-
nen Fürsten,etwa denen von Pommern, unterstütztwurde. Es folgen

lesenswerteBetrachtungen über das Verhältnis der deutschen Biolo-

nistenzu ihren »Wirtsvölkern«. Die »sogenannte ostdeutsche Kolc-

nisation«ist in der Tat »ein von Haus aus gemeineuropäischesAn-

liegen«gewesen. Aber nur deshalb, weil sie, zumal bis ins 12. Jhs
hMeMs weit mehr von dem Reichsgedanken getragen war, als- der

Vf. es annimmt,und weil der Deutsche wegen seiner Zugehökigkeit
zum Reich und zu dem dieses Reich tragenden Volke eine Achtung

genoß-der man sich in den meisten Säuen fkeiwinig unterzuordnen
WIlleUS Wüt; wenigstens in den früheren Jahrhunderten der Be-

wegung.
Berlin. I. Rörig.

HeinrichFelix schmid, Die rechtlichenGkundiagen dek Pfarr-

organisationauf westslawischemBoden und ihre Entwicklung Während
des Mittelalters. Weimar 1938, Böhlau; 1139 S. U. Nachttags "
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Das Werk ist Ulrich Stutz gewidmet und zeigt schondarin seine geistige
Herkunft. Das allmählicheErscheinen seiner einzelnen Kapitel in der

Savigny-Zeitschrift und vor allem die verschieden gelagerte proble-
matik der einzelnen behandelten Gebiete haben eine gewisse Un-

einheitlichkeit im Aufbau zur Folge gehabt, die jedoch den Eindruck

der Gesamtuntersuchung nicht stören kann. Konnten die beiden ersten
Kapitel, die, die die Burgwardkirche des Sorbenlandes und die Grund-

lagen der Pfarrorganisation in Böhmen und Mähren behandeln,
verhältnismäßig knapp zusammengefaszt werden, so muszte der im

Z. Kapitel untersuchte Bereich der polnischen Kirche seiner Weit-

räumigkeit und Uneinheitlichkeit wegen breiteren Raum beanspruchen.
Besonders wertvoll ist hier das Bemühen des Vf.s, die kirchliche
Rechtsentwicklung im Zusammenhang mit der polnischen Sozial- und

Wirtschaftsgeschichte aufzuzeigen und als Ergebnis die Abhängigkeit
dieser Rechtsentwicklung von den sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen
Faktoren nachzuweisen. Ein 4. Kapitel behandelt die vorkolonialen

Grundlagen der Pfarrorganisation in den ehemals slawischen Ostsee-
ländern, und das 5. Kapitel bringt abschließendund zusammen-
fassend einen »Vergleich der gemeinsamen Elemente der Pfarr-
organisation auf westslawischem Boden« und wertet sie für die kirch-
liche Rechtsgeschichteaus. Der Vf. kommt dabei trotz seiner Feststellung
vom Fehlen unmittelbarer germanischer Einflüsse im slawischen Kir-

chenrecht doch zu einer starken Bejahung dieses germanischen Ein-

flusses für die Gesamtentwicklung der abendländischenkirchlichen
Rechtsgeschichte. —- Die gesamte slawische Forschung ist berücksichtigt
worden. Da die Entstehung des umfangreichen Werkes eine grosze
Zeitspanne in Anspruch genommen hatte, wurden in einem Nachtrag
die neuesten Forschungsergebnisse noch einmal in vorbildlicher Weise
zusammengestellt. Ein ausgezeichneter Anmerkungsapparat ver-

vollständigtdie überaus wertvolle Arbeit.
Berlin. A. Ludat.

Histoire de l’Eglisedepuis les origines jusqu’ a nos jours, publiee
sous la direction de Augustin Fliche et Victor Martin. Paris, Bloud et

Gag. 6: Emile Amann, L’e«poquecarolingienne; 1937 (Neudruck
1941), 511 S.; 7: Emile Amann und Auguste DumaS, L’Egliseau

pouvoir des laiques (888—1057); 1940, 544 S.; 8: Augustin Fliche,
La reforme gregorienne et la reconquäte chretienne (1057—1125);
1940, 502 S. — Die französischenHistoriker haben mit Schwung und

Unternehmungsgeist mehrere grosz angelegte Veröffentlichungenin
raschen Gang gebracht, die in der modernen Arbeitsform des Sam-

melwerkes das ursprünglicheund immer gültige Ziel geschichtlicher
Forschung, die zusammenfassende Darstellung, die Erzählung, ver-

wirklichen wollen. Die auf 24 Bände geplante Kirchengeschichte,mit

der«wir es hier zu tun haben, kann natürlich nur die Wiedergabe des

Forschungsstandes, nicht die Vermittlung wesentlicher neuer Er-
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kenntnisse und Gesichtspunkte zum Ziele haben. Das Werk ist von

einer romanisch abgetönten,kirchlichtheologischen, erfreulicherweise
ohne kleinliche polemik und ängstlicheApologetik vorgetragenen
Auffassung bestimmt. Der Gefahr theologischer Einseitigkeit sind die

Vf. freilich nicht immer entgangen. —- Jm Mittelpunkte der Dar-

stellung steht die Entwicklung des Papsttums, um sie kristallisiertsich
der gesamte Bericht, so daß wir mit dem Werke den neuesten ein-

gehenden Abriß der Papstgeschichte gewinnen. Der chronologische
Verlauf der Ereignisse ist in starkem Maße zur Richtschnur genommen.
Die Darstellung Amanns im 6. Bande hält sich streckenweiseannalen-

artig an den Liber pontificalis. Es ergeben sichdabei Gruppierungen
des Stoffes, die wenig geglücktsind: die Abschnitte über die kulturelle

Entwicklung,über die dogmatischen Streitigkeiten, über die Missions-

tativgkeitsind der strengen Periodisierung zuliebe auseinander-

gerissen, wodurch andererseits der Fluß der Erzählung wiederholt
unterbrochen wird. Sichere Kenntnis des vielgestaltigen Quellen-
materials verrät sich auf Schritt und Tritt. Wenig vollkommen sind

dagegen,namentlich bezüglich der neueren deutschen Veröffent-
lichungen, die Literaturverweise. — Der 7. Band, dessen Titel

bereits die im Werke vertretene Auffassung des Jnvestiturstreits er-

kennenläßt, zeigt eine klarere Stoffgliederung. Amann behandelt
die Geschichte des Papsttums im Zusammenhang, ebenso in einem

Zuge die wechselvollen Beziehungen zwischen Rom und Byzanz bis

1»054.Es fehlt nicht an zu sehr vereinfachenden, zugespitzten Formu-
lierungen: so soll die »intervention abusive du pouvoir temporel

dansla designation des titulaires du pouvoir ecclesiastique«schlecht-

hindie Quelle allen kirchlichenVerfalls sein, obgleich z. B. die aus-

giebigeUnterstützungder Eluniazlenserdurch weltliche Herren deut-

lich dagegen spricht, ganz zu schweigen von Kaiser Heinrich III-, den

der Vf. — nach dem Vorgange Zliches — nicht als Förderer der Reform

geltenlassen will. Ebenfalls weitgehend auf den Jnvestiturstreit zuge-

schnitten,aber im Urteil sehr abgewogen ist das einen großenZeitraum

UJnfassende,ja oft noch in die Karolingerzeit zurückgreifende,groß-
Zsilglgerechtshistorische Resüme von Dumas über die kurialen Institu-

tionen(Kardinalat, Kanzlei), über die allgemeine Kirchenverfassungs
die Diözesaneinteilung,die Bischofswahlen, die weltliche Machtstelllmg
derBischöfeund das daraus erwachsende Verhältnis zur Staatsgewalt-
uber die pfarrorganisation, über Regularkapitel und Mönchsklöstek
und abschließendüber Simonie und »Nik01aismus« als die Reform-

Pkoblemeim engsten Sinne. — Augustin Fliche, dessen bestimmendek
Einflußim Titel und in der zeitlichen Abgrenzung der Bände deutlich
zutage tritt, hat sich den Zeitraum des Jnvestiturstreites und des ersten
Kreuzzugesselber vorbehalten (8. Band). Der Vf. zieht hier das

Svazitjahrzehntelanger eigener Forschung. Besonders sein Hauptwerk-
die dreibändige ,,Reforme gregorienne«, ist hineingearbeitet, und
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was aus ihm bekannt ist, Sliches Eigenart, die ihm zu dankenden An-

regungen, aber auch seine Einseitigkeit, die mangelnde Bereitschaft
zu historifchem Verständnis für die salischen Kaiser als Gegenspieler
der Reformpäpste —- dies alles kehrt wieder, gegenüber früheren
Veröffentlichungenfreilich eher gemildert. Die wissenschaftlicheSorg-
falt läßt nichts zu wünschenübrig, außer den Quellen ift besonders
die Literatur auch jüngsterZeit ausgiebig verwertet, so daß der Band

als willkommenes bibliographisches Hilfsmittel dienen kann. Er stellt
sichals ein Werk aus einem Guß dar, als eine neue Gesamtdarstellung
des Jnvestiturstreites, von Rom aus gesehen, in die auch die wichtige
Streitschriftenliteratur eingearbeitet ist, einsetzendmit dem Herrschafts-
antritt der »lothringischen«Reformer in der Person Stephans IX. und

gipfelnd im Laterankonzil von 1123; Sonderabschnitte sind nur dem

Klosterwesen (Eluny, Eiteaux) und den Missionen gewidmet. T. S.

Albert Hömberg, Grundfragen der deutschen Siedlungsforschung.
Berlin 1938, Ebering; 111 S. — Erstrebt wird, die Siedlungsgeschichte
in den Mittelpunkt der Siedlungswissenschaft zu stellen, letzterer eine

neue Richtung zu geben. Durch Erforschung der Siedlungsformen in

ihrer geschichtlichen Entwicklung an Stelle ihrer bisherigen, rein

formalen Zergliederung sind neue Einblicke in den Gang der Ge-

schichtezu gewinnen. Vf. wendet sichvor allem — wie schon früher —

gegen die von August Meitzen aufgestellte Theorie, die die euro-

päischen Siedlungsformen schematisch gliederte und in Typen auf-
teilte, aber die tatsächlicheEntwicklungsgeschichtedieser Formen nicht
erfaßte. Die Schaffung einer neuen Arbeitshypothese für die Sied-

lungsforschung wird gefordert, die alle fraglichen probleme für
Spezialuntersuchungen brauchbar und zweckmäßigzusammenstellt.
Hierfür bietet Vf. einen sehr beachtlichen, von wissenschaftlichem
Sorschungsdrang durchdrungenen Beitrag. Er beschränkt sich im

wesentlichen auf die Betrachtung der Siedlungsentwicklung in den

Landnahmegebieten, ohne sie jedoch erschöpfendbehandeln zu kön-

nen, da brauchbare Voruntersuchungen noch fehlen. Die Ausführun-
gen regen durchweg zum Nachdenken über die Problematik der

Siedlungswissenschaftan. A. R.

Deutsches Städtebuch Handbuch städtischerGeschichte.Im Auftrag
der Konferenz der landesgeschichtlichenKommissionen Deutschlands
mit Unterstützung des Deutschen Gemeindetages hrsg. von Erich
Keyser. Bd. 1: Nordostdeutschland.Stuttgart-Berlin 1939, Kohl-
hammer; 911 S. — Das Deutsche Städtebuchist, wie sein Vorwort

sagt, die »erste große Gemeinschaftsleistung deutscher Geschichts-
forscher im Reiche Adolf Hitlers«. Es soll ein Grundstein werden für
eine vertiefte Forschung der Zukunft und in der Gegenwart den Be-

dürfnissenvon Verwaltung und Volksbildung dienen. Das Werk kann

auf einer reichen Vorarbeit deutscher Stadtgeschichtsforfchung auf-
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bauen. Es bringt jedoch erstmalig eine Bearbeitungaller deutschenStädte, auch der kleinsten, behandelt alle Einzelgebiete städtischenLebens im Zusammenhang undarbeitet durch Vergleich der ver-
schiedenenStadtgeschichten die jeweils besonderen Merkmale heraus.Der erste Band bearbeitet die Städte der Provinz Ostpteußenund
des Danziger Gebiets, ferner pommerns, Mecklenburgs,Schleswig-
Holskejn5,des Hamburger Bezirks, der Provinz Brandenburgsowiedie ReichshauptstadtBerlin, dazu die Städte der Provinz Schlesien,
alle, soweit sie am 1. Januar 1936 zum Deutschen Reich oder zum
Gebiet der Freien Stadt Danzig gehörten. Städte, die, früher selb-
ständig,erst seit dem 19, Jh. in größerenOrten eingemeindet wurden,
sind selbständigbehandelt worden. Es wurde die Stadtgeschichtevon

ihren Anfängen (unter Möglichster Berücksichtigungder named-
lungen)bis zur Gegenwart gefühktsDie knappen«übersichtlichenAn-
gaben sind nach Möglichkeitüberall die gleichen und darum vergleich-
bar. So wurden die wichtigsten Sorschungsergebnisse über Namen,
Lage, Ursprung, Bevölkerung (die Ansässigkeitvon Juden in den
einzelnen Städten konnte meistens genau belegt werden), bauliche,
rechtliche,politische, kirchliche und geistige Entwicklung zusammen-
gestellt«Oft mußte dabei geschichtlichesNeuland betreten werden.
Der Bearbeitung jeder Landschaft ist ein Städteverzeichni5«ein Ver-
zeichnis der Mitarbeiter und eine kurze historische Einleitung voran-

gestellt. Sür die einzelnen Städte wurde der Stadtarchivat Oder der
jeweils beste Kenner des Ortes herangezogen Daß bei einem sp
großen,vielseitigen und vielfachen BedürfnissendienendenWerk noch
manche Probleme bestehen und Wünscheoffenzbleibemist selbstver-
ständlich-So ist die Bearbeitung recht unterschiedlich und, z. B. bei
den brandenburgischen Städtem nicht immer befriedigend
Berlin· A. Ludat.

EbekhakdOtte, Von der Abschließungdes Ritterstandes (HZ. 162,
1940, S» 19—39)· — Die Arbeit untersucht die Entwicklungen,die zU
dem viel, aber oft nicht richtig verwerteten Rittergürtelsatzder Tonst-
c» incend«Von 1186 geführthaben und von ihm aus weitergechgen
sind. O. zeigt im ersten Friedensgesetz Barbakossas Von etwa- 1152
eine Vorstufe auf, würdigt dann den mit der Const. c. incend. er-

reichten Zustand, der zum schonälteren Standesbewusztseinein ritter-

IichezDenken ethischer Art erforderte, und vermutet die Vollendung-
d. h. die grundsätzlicheAbschließungdes Ritterftaudes- in Deutschland
für etwa die Mitte des 13. Jh-S—Die AusführungenO-S fördern
unsere Vorstellungen schätzenswert'Allerdings wird man immer an

gewisse landschaftliche SOUdeWekhäItNisseim Ritterstande denken

müssen.und seine Ergänzung ist Weitethiu nicht IIUV der Von.O· er-

wähnte,seit der Mitte des 14. Jh.S gnadenweise erteilte Briefadel,
sondern auch ein aus Patriziat, Gutsbesitzerschaft,Offiöiek5-Und Be-
amtentum soziologisch selbständig-Man kann gerader sagem in

Deutsches Archiv V. 36
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Parallele zu Teilen der älteren Ritterschaft erwachsener sogen. ,,alter
Adel« gewesen-
Münster, Fr. v. Klocke.

Franz Gescher, synodales. Studien zur kirchlichenGerichtsverfas-
sung und zum deutschen Ständewesendes Mittelalters (ZRG. 60, Kan.

Abt. 29, 1940, S. 358—446). — Eine umfassende Neuuntersuchung
der Sendbaren Leute kommt für die Ständegeschichtesehr erwünscht.
G. hat sie behutsam und umsichtig durchgeführt.Seine Arbeit baut

sichauf einem berichtigten und erweiterten Quellenstoff auf, der aller-

dings immer noch dürftig bleibt. Jn der Ausdeutung gestaltet G. die

ältere Lehre bemerkenswert fort: Die im 1Z. Jh. erscheinende Stan-

desbezeichnung synodalis (hergeleitet vom Bischofssend als Ge-

richtsstand, nicht von der Diözesansynode)ist ein Sammelbegrifs für
»dievon Herkunft verschiedenen, teils freien, teils nichtfreien Elemente,
die nun im aufsteigenden Rittertum zufammengefaszt waren;

synodalis sein hat also die Ritterlichkeit zur Voraussetzung, nicht aber

die Freiheit der Geburt. Die aufgezeigten Linien wird man im all-

gemeinen annehmen können; Einzelheiten, auch für die erörterten

Personalien, lassen sichnoch weiter verfolgen. Letzteres gilt gerade für
die wichtige münsterländischeUrkunde von 1238 (S. 407 ff.). Jn Nord-

westdeutschland ist die Bezeichnung synodalis übrigens nur selten
anzutreffen. Das dürfte, mindestens unter anderm, daran liegen,
dasz sich hier die Bezeichnungen militares, Rittergenossen, dann

Ritterbürtige, homines bonae nationis, Wohlgeborene, stärkerver-

breiteten, die in ähnlicherWeise die Zugehörigkeitzum Rittertum

kennzeichneten, worauf G. nicht eingeht. Die Unerschlosfenheit
—manchernordwestdeutfcher Urkundenftoffe ermöglicht aber vielleicht
noch weitere synodales-Feststellungen.
Münster. Fr. v. Klocke.

Luise Hesz, Die deutschen Frauenberufe des Mittelalters (Beitr. z.
Volkstumsf., hrsg. v. d. Bagr. Landesstelle f. Volksk. München 6).
München 1940, Neuer Filser-Verlag; VIII, 156 S., 17 Abb. — Das
Werk ist ein Auszug aus der für Süddeutschland — besonders für
Bayern — und für Norddeutschland — besonders für-Ostpreußen—

einschlägigenLiteratur mit Benutzung gedruckter Quellen auf ge-

schichtlich-volkskundlicherGrundlage. M« K»

Kurt Lindner, Geschichtedes deutschen Weidwerks. 1: Die Jagd
der Vorzeit; 2: Die Jagd im frühen Mittelalter. Berlin, de Gruyter
1937 u. 1940; 435 u. 477 S., 40 u. 112 Taf. — An dieser Stelle ist nur

der 2. Band zu besprechen, der das Jahrtausend von Tacitus bis zum
Ende der Salier umfaßt.Das umfangreiche Werk ift ein bedeutsamer
Versuch zur Beherrschung eines Stoffgebietes, das bisher von der

kritischen Forschung nur unvollständigerfaßt war. Auch der Vf. be-

herrscht das Rüstzeug der Quellenkritik nicht, hat sich aber in erheb-
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lichem Umfang an den Texten selbst seine Meinung gebildet, ge-

gebenenfalls nach Übersetzungen,und verfügt außerdem über eine

gute Literaturkenntnis, die sich auch im eingehenden Schrifttumsver-
zeichnis zu erkennen gibt. So ist er über die älteren Jagdgeschichten
erheblich hinausgekommen und verhilft dem Leser, wo sich seine

Schlußfolgerungennicht annehmen lassen, doch schon durch das ver-

arbeitete Material zu begründeten Vorstellungen. Störend ist aller-

dings die lockere Form und eine gewisse Breite; außer der Zwei-

teilung in Jagdrecht und Jagdtechnik fehlt jede Gliederung, und erst

auf S. 102 kommt der Vf. zu seinem Thema. Doch bietet das ein-

gehende Sachverzeichnis eineHilfe. Der erste Teilüberdas Jagdrecht

Verfolgt den allmählichenUbergang vom freien Tierfang zum Recht
der Bannforsten. Von den sorgsam ausgeschöpftenVolksrechten war

die Lex Salica am ergiebigsten,währenddie nordgermanischen Rechte

schon dem späteren Zeitpunkt ihrer Auszeichnung entsprechen und

keine Rückschlüsseauf frühere germanische Entwicklungsstufen ge-

statten. Im Streit umden Forstbegriff steht der Vf. den in Deutsch-
land oft übersehenenAusführungen von Petit-Dutaillis (BECh. 76,

1915) am nächsten.Zu beachten ist, daß heinrich I. unter den deut-

schen Königen eine Sonderstellung einnimmt, indem er niemals

Forstrechte verliehen hat. Der zweite Teil über die Jagdtechnik stellt
eine Unterscheidung zwischenVolksjagd und Königsjagd(Herrenjagd)
auf. Sie soll den Prinzipien des freien Tierfangs und der Bannforsten
entsprechen, läßt sich aber anscheinend nur schwer durchführen.
Jagdhunde, Fallen und Tarnvorrichtungen werden nacheinander be-

handelt und für diese Gegenständeeine eigene Systematik ausführlich
begründet,während die Waffentechnik nur kurz berührt wird. Den

Schlußbilden lehrreiche Ausführungenüber die Jagd der Könige, die

Stellung der Kirche zur Jagd und die Entstehung des Berufsjäger-
tums. hervorzuheben ist die reiche Beigabe von Bildtafeln, die aller-

dings zum großenTeil aus spätererZeit stammen. E. E.

G. Schreiber, PrämonstratensischeFrömmigkeit und die Anfänge
des herz-Jesu-Gedankens (Zs. f. kathol. Theol. 64, 1940, S. 181—

201). — Der spezifischeFrömmigkeitsgehalteines Ordens wirkt ge-

staltend auf die Umwelt. So leicht prämonstratensischeFrömmigkeit
aus dem Barockzeitalter abzulesen ist, so schwierig aus der Frühzeit.
Die Zeitseele des 12. Jh.s, vorwiegend von bernhardinischer Fröm-
migkeit bestimmt, und die Elemente prämonstratensischerFrömmig-
keit begegnen einander wesentlich in einer fein-verästel"tenChristus-
mystik, die das romanische Erleben und Gestalten des erhabenen
Christus als »rex gloriae« hinter sichlassend, mehr der »humanitas«
Christi zuneigt, dem leidenden Erlöser, und den Typ des Schmerzens-
mannes schafft. Außerordentlichfein sind die Fäden, die von der

palästinensischenwie spanisch-portugiesischenKreuzzugsfront zu der

neuen Ehristusmystikhinführen, aus der sich, auch unter Einflüssen

36it
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orientalischer Liebeslyrik (das Hohe Lied), der neu erwachende Herz-
Jesu-Gedanke herauskristallisiert, der, besonders im ältestenHerz-
Jesu-Hgmnus, Eigengut der Prämonstratenser wird. M. K.

E. Klebel, Siedlungsgeschichtedes Deutschen Südostens (Veröff. d.

SüdostinstitutsMünchenNr. 14). München1940, Schick;131 S. — Die

neuste Arbeit Kl.s, die »das Werden des geschlossenen Volksbodens

von Tirol bis in die Oberpfalz schildern«will, zeigt alle Vorzüge, aber

auch gewisse Schwächen seiner erstaunlich fruchtbaren Feder; um-

fassendes Wissen auf Grund einer ausgebreiteten Quellen- und

Literaturkenntnis, großzügigenAufbau, Weite des historischen Blicks,
aber auch eine manchmal verblüffende Kühnheit der Einzelbehaup-
tungen. Was hier auf knappem Raum von der Vorgeschichteüber das

Siedlungswerk der Bajuwaren, deren Herkunft von den Marko-

mannen abgelehnt wird, Slawen, Franken, über sächsischeund fränki-
sche Kaiser und ihre Grenzziehungen, Grundherrschaften und Ro-

dungen, Städte und politische Gebilde des Südostens bis zum ,,Schwar-
zen Tod« von 1348 mit einer Fülle voanatsachen und Beobachtungen
dargeboten wird, ist in jedem Fall anregend und aufschluszreich,ver-

langt aber einen kritischen und kenntnisreichen Leser. Manche genial
hingeworfenen Urteile und Aufstellungen bedürfen der Nach-
prüfung.1) Bedauerlich ist das völlige Fehlen von Kartenskizzen, die

den reichen Inhalt erst wirklich zur Anschauung brächtenund gerade
in siedlungsgeschichtlichen Arbeiten unentbehrlich sind. Vielfach be-

rührt sich Kl.s Darstellung mit unserer auf enger gestecktem Raum

und mit teilweise anderen Zielen aufgebauten Gemeinschaftsarbeit
»Gau Bayer. Ostmark. Land, Volk u. Geschichte«,hrsg. v. h Scherzer,
Deutscher Dolksverlag München (1941). Beide gleichzeitig unter-

nommenen Werke hätten voneinander Gewinn ziehen können.
Erlangen. E. v. Guttenberg.

Friedrich Walter, Wien. Die Geschichteeiner deutschen Großstadt
an der Grenze. 1: Das Mittelalter. Wien 1940, Holzhausem 293 S. —

Dieser erste Teil eines auf drei Bände berechneten Werks füllt eine

oft beklagte Lücke. Es fehlte bisher eine für breitere Kreise lesbare

GeschichteWiens, die dem Stand der Forschung entspricht. Diese Auf-
gabe zu bewältigen ist W. vollan gelungen. Er hat eine sehr aus-

gebreitete Literatur in umsichtiger Weise verarbeitet und ein leben-

diges Bild des älteren Wien gezeichnet, das alle Seiten des Lebens

1) Die vielumstrittene Ortsnamentheorie Arnolds läszt sich in dieser
apodiktischen Form (S. 36) nicht abtun. Daß Oberfranken z. Z. Karls d. Gr-

zu Thüringen zählte(S. 49), wird durch Wiederholung aus DA. 2, S. 38

nicht richtiger. Über die Orlamünde im Vogtland, die Frühzeit des Eger-
landes (S. 99), die Abstammungstheorien der Liutpoldinger, Babenberger
und Formbacher (S. 113f.) ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen.
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umfaßt. Neue wissenschaftlicheErkenntnisse wird man von einem

solchen Werk nicht erwarten. Aber es ist auch dem Forscher als erste

Übersichtüber den Stoff sehr nützlich.Es sei hier auch auf das aus-

führlicheLiteraturverzeichnis und auf die von A. Klaar beigesteuerten
Karten des mittelalterlichen Stadtgrundrisses und der Umgebung
Wiens hingewiesen.

Wien- O. Brunner.

Gallus Scheinecker, Die Klosteranlage Kremsmünsters bis 1300

(StMGBO. 58, 1940, S. 152—176). — Ohne Anspruchauf völliges
Ausschöpfendes Quellenmaterials (auch Vorarbeiten liegen bisher
kaum vor) zu erheben, wird ein quellenkritisch sehr gut durchgeführter
Versuch gemacht, Widersprüchezwischen GeschichtsüberlieferungUnd

Klosteranlage zu beheben, und der Beweis erbracht, dasz eine Kloster-
anlage OftVerläßlichekals ein Chronist sein kann. vf. stellt fest, daßdie

Klosterbauten Kremsmünsters um 1300 nicht Hirsau zum Vorbild

hatten, die damaligen Bauten vielmehr zumindest in der ersten
Hälfte des 11. Jh.5 ihren Grundrisz bekommen haben müssen.Doch
liegt die ältesteAnlage im Dunkel, nur Mutmaszungen sind Möglich
über das bauliche Bild, das das Kloster in seiner Blütezeit im 9. Ih-
alS Reichsabtei bot. A R.

Romuald Bauerreisz, »Weihen«stefanbei Sreising (StMGBO.
58, 1940, S. 146—151). — Geht wie bereits in einem älteren Aufsatz
(StMGBO. 56, S. 1o4ff.) der Bedeutung des wortes »weih«nach-
das gelegentlich im Unterschied zu dem als gleichbedeutendan-

gesehenen Worte »heilig«den arianischen Bayern oder der vorchris -

lichen Zeit zugesprochen wurde, möchte selbst aber eine verschiedene
Bedeutung der zu gleicher Zeit bekannten Wörter annehmen. Die

Weihorte erklärt B. aus der Legende um einen Patroziniumsstreitcdie

Priorität der einen Seite erhält durch übernatürlicheWeihe besonde-
res Gewicht. Bei Weihenstefan speziell handelt es sich dabei kaum,

wie sonst üblich,um den Konflikt mehrerer Heiliger, sondern um die

Gegnerschaft zu dem Sreisinger Domberg. Th.

Paul Schöffel, Amorbach, Neustadt am Main und das BiStUM

Verden (Zs. f. bayr. Kirchengesch. 16, 1941, S. 131——143).
—- Aus

der Nennung der Verdener Bischöfe Spatto, Thanco und Harud im
Nekrologium der Abtei Neustadt und des Bischofs Spatto als Ath M

dem verunechteten Diplom Ludwigs d. Sr. für Neustadt von 81FOßek
816 (MühlbacherNr. 59Z) ergibt sich,daszdiese drei Verdener Blschofe
wie zu Amorbach auch zu Neustadt Abte waren und dasz Spatto ent-

gegen der neueren Verdener Forschung BauermannS, Müllers und
Engelkes nicht an die fünfte, sondern wie in den überliefertenBi-
schofslistenan die erste oder allenfalls zweite Stelle der Bischofstelhe

zu setzenist (vgl. auch die Bemerkung E. E. Stengels in DA. 5 S. 283)-

Die Personalunion Verden-Amorbach-Neustadt ist nur zu verstehen,
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wenn die beiden Abteien Reichsklösterwaren, wie die Neustädter
Überlieferungbehauptet; die von Bischof Bernward von Würzburg
der Kanzlei Ottos Ill. vorgelegten Diplome Pippins und Karls d. Gr.,
wonach die beiden Abteien durch Pippin an das hochstift geschenkt
worden seien, müssendaher entsprechend der älteren Anschauung und

entgegen Beck und Lübeck (vgl. DA. 2 S. 572 und 5 S. 251) Säl-
schungen gewesen sein. P. S. (Selbstanz.)

Heinrich Büttner, Breisgau und Elsasz. Ein Beitrag zur früh-
mittelalterlichen Geschichte am Oberrhein (Schau-ins-Land, Jahrlauf
67, 1941, S. 3—25). —- Ders., Reichsbesitzam nördlichenKaiserstuhl
bis zum 10. Jahrhundert (ebd. S. 26—31). — Ders., Andlau und

der Schwarzwald. Ein Beitrag zur Geschichte der Erschließungdes

Gebietes um Ottoschwanden (eb-d. S. 32——44).— Ders., Aller-

heiligen in Schaffhausen und die Erschlieszung des Schwarzwaldes
im 12. Jahrhundert (Schaffhausener Beiträge zur vaterländischen
Geschichte 1940, S. 7—30). —- Als Beiträge zur Geschichte des Breis-

gaus bilden die vier AufsätzeB.s eine Ergänzung Und Fortführung
seiner älteren Arbeiten (vgl. DA. 3 S. 369). Am weitesten gespannt
ist der erste, der vielfach an die vom Vf. 1939 veröffentlichteGeschichte
des Elsasz (vgl. DA. 4 S. 287ff.) anknüpfend darlegt, dasz die Ver-

bindung zwischen Breisgau und Elsaszschon in der karolingischen Zeit
des 8. Jh.s eine sehr mannigfaltige war, obwohl das Elsasz bereits

ein festes Glied des fränkischenReiches bildete, während das politische
Leben des Breisgaus noch durch seine Zugehörigkeitzu dem erst 746

beseitigten alemannischen Herzogtum bestimmt wurde. Ebensowenig
trennend wirkten die Reichsteilungen des 9. Jh.S, die das Elsasz an

das Mittelreich gebracht hatten, zumal die politik Ludwigs d. Deut-

schen schon früh auf den Erwerb des Elsasz abzielte. Infolgedessen
gewinnt der Breisgau seit der Mitte des 9. Jh.s eine erhöhte Be-

deutung, die sich im 10. Jh. noch einmal verstärkt, als Otto d. Gr.
beide Hälften des Oberrheingebietes in die Pläne und Absichten
seiner Reichspolitik einordnet. Das geschieht im Zusammenhang
seiner Auseinandersetzungmit dem Grafen Guntram, zu der B. lehr-
reiche Beobachtungen macht, ohne freilich, wie uns scheint, alle ihre
Probleme schon ganz auszuschöpfen, was erst möglich fein wird,
wenn das Schicksalder Nachkommen des Etichonenhauses genauer

geklärtist, wobei auch neues Licht auf die Anfänge der Zähringerim
Breisgau fallen dürfte. Besondere Hervorhebung verdient ferner das,
was B. über die Reichsgutkomplexeund ihre Bildung ausführt, ein

Thema, das er für den Reichsbesitzam nördlichenKaiserstuhl in dem

zweiten Aufsatz noch genauer ausgeführt hat, während der dritte,
der von einem Hofweistum aus dem Jahre 1284 ausgeht, einen auch
methodisch sehr aufschlußteichenBeitrag zur Geschichtedes inneren

Landausbaues liefert, indem er zeigt, in welcher Weise das elsäfsische
Stift Andlau an der im 11. Jh. einsetzenden Erschließungdes Schwarz-
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waldes zu seinem Teile mitgearbeitet hat. Noch bedeutsamer für die

Probleme der Erschließungdes Schwarzwaldes ist schließlichder

vierte Aufsatz B.s, weil er von der Gründung und Entwicklung des

von den Nellenburgern gegründeten, dann aber bald in Beziehung
zur Hirsauer Reform tretenden Klosters Allerheiligen in Schaff-
hausen ausgehend, sehr ausführlich auf die Politik der Zähringer im

12. Jh. zu sprechen kommt und das von Th. Mager in den Grund-

zügen festgelegte Bild noch zu ergänzen vermag. Er zeigt dabei, wie

die Zähringer die Vogtei über das Schwarzwaldkloster St. Blasien
benutzten, um den Einfluß des ihnen fremd bleibenden Schaffhausen
im südlichenSchwarzwald zurückzudrängen,bei welcher Gelegenheit
auch auf das zähringisch-staufischeVerhältnis neues Licht fällt.

H.-W. Kl.

Karl Siegfried Bader, Kloster Amtenhausen in der Baar, rechts-
und wirtschaftsgeschichtlicheUntersuchungen (Veröffentl. aus d.

FürstL Fürstenberg Archiv, Heft 7)- DOnaUefchingen 1940- MOTUF
203 S. — Unter Berücksichtigungder gesamten archivalischen Über-

lieferung untersucht B. in Fortführung seiner verfassungs-, rechts- und

wirtschaftsgeschichtlichenStudien über den Breisgau und die Baar

nunmehr die gleichen Probleme in einer eindringenden und genauen

Monographie über das von St. Georgen im Schwarzwald aus zu

Beginn des 12. Jh.s gegründeteFrauenkloster Amtenhausen, das im

Machtbereichder Herren v. Wartenberg gelegen war und mit deren

Gebiet 1318 an Fürstenbergüberging.Das Verhältnis zu St. Georgen
sowie zu den genannten Inhabern der landesherrlichen Gewalt in
der Baar stellt B. aus genauer Quellenkenntnis heraus dar. Jm

Vordergrund der eingehend behandelten Besitzgeschichtestehen wirt-

schaftsgeschichtlicheund ständischeFragen wie die Durchführungder

bäuerlichenLeihe und deren Beeinflussung durch die Wirtschafts-
politik des Klosters gegenüber der bäuerlichenBevölkerung.Jn einem

Quellenanhangwerden das in Abschrift des 17. Jh.s erhaltene Anni-

versarienbuchsowie ein Güterverzeichnis um 1400 nebst einigen Ur-
kunden des 14. Jh.s veröffentlicht. H. B.

Karl Weller, Die Grafschaft Wirtemberg und das Reich bis zum
Ende des 14. Jh.s (Zs. f. württ. Landesgesch. 4, 1940, S. 18—47,

209—237)-»-Fortsetzung und Schluß des vor mehreren Jahren be-

gonnenen Uberblicks (vgl. Württ. Vierteljahrsh. 38, 1932, S. 113—

1,63)-dek für die Zeit bis zum Ende des Jnterregnums im wessent-
lIchen VOMUfgegangene,darunter mehrere eigene Forschungen SU-

annIenfaßtivon da ab aber weithin völlig neu aus den Quellen ek-

cncbeitet Ist—Mit ihm schließtw. eine bisher bestehende, nicht nur von

der landesgeschichtlichenForschung empfundene Lücke; denn das

Herauswachsender Grafschaft Wirtemberg aus dem seit den Saliern
mlt der zentralen Reichsgewalt eng verbundenen Herzogtum
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Schwaben läßt besonders deutlich — vielleicht noch deutlicher als bei

anderen Landesherrschaften — die geschichtlicheLeistung und Not-

wendigkeit des spätmittelalterlichendeutschen Territorialstaates her-
vortreten. H. W.

Gustav Bossert, Die Entstehung der Kirchen in Cannstatt und

seiner Umgebung bis 1275 (Zs. f. württ. Landesgesch. 4, 1940,
S. 238—256). — Versuch, mit Hilfe der Patrozinien, Ortsnamen und

Baugeschichte die Entstehung der im Konstanzer Liber decimationis

von 1275 genannten Kirchen zu klären. H. W.

Georg Wilhelm Sante, Siegfried II. von Eppstein, Siegfried III.

von Eppstein, Gerlach Graf von Nassau, Erzbischöfe von Mainz
(Nassauische Lebensbilder, hrsg. von R. Vaupel, 1, 1940, S. 1—16,

17—32, 33—49). — Aus dem zeitbedingt dürftigen Urkundsmaterial

erstehen uns anschauliche Lebensbilder von drei der prägnante-
sten persönlichkeitenauf dem Mainzer Erzbischofstuh1:Siegfried II.

und Siegfried 111. von Eppstein (1200—1230bzw. 1230——1249)und

Gerlach Graf von Nassau (1346—1371). Vorsichtig erwogene, tief-
schürfendeAuswertung der Quellen gestalten die Arbeiten zu beacht-
lichen Beiträgen für die Reichs- und Landesgeschichte. Die Herkunft
der drei Männer und Bedeutung ihrer Familien im mainzischen
Gebiete werden kurz und treffsicher dargelegt, die Gründe zu ihrer
Wahl gekennzeichnet, ihre aktive oder passive Tätigkeit bei dem Zu-
standekommen der auch ihre Namen anführenden Urkundsgeschäfte
bestmöglich klargestellt. In einigen Fällen zwar

—- besonders bei

Gerlach Graf von Nassau — muß Vf. letztere Srage offen lassen,
deutet jedoch die Möglichkeiten der Antwort weitgehend an. Wie

sehr die hier behandelten Erzbischöfeund späteren Kurfürsten mit

der Reichspolitik verknüpft waren, wird offenbar. Nicht zuletzt hat
Vf. ihre Bedeutung für den Ausbau der Mainzer Landesherrschaft
umfassend herausgearbeitet. A. R.

Wilhelm D ersch, HessischesKlostekbuchweröffenti d. Hist. Komm.

f. Hessen u. Waldeck 12). 2. ergänzte Aufl. Marburg 1940, Elwert;
30- 205 S- — Sür die unverminderte Wertschätzungdieses vortreff-
lichen Werkes, die bei seinem ersten Erscheinen bereits ausgedrückt
wurde (ng. dazu wie überhaupt zum Inhalt die Ausführungenvon

W. Stammler in 20, 1923, allein

schon die Tatsache, daß die erste Auflage vergriffen und die zweite
dringend erwünschtwar. An dem bewährten Aufbau hatte der Vf.
nichts zu ändern, dafür aber um so mehr mühseligeKleinarbeit

(Auswertung und Nachtragung der seit 1915 erschienenen Literatur)
zu bewältigen, der er sich, wie Nachprüfungen ergaben, mit großer
Zuverlässigkeitunterzogen hat. Jm ganzen sind die Ergänzungen in
den Text hineingearbeitet.Daß dennoch »BerichtigungenUnd Nach-
träge« —- die man in derartigen Werken besonders gerne vermißt —
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notwendig wurden (S. 161ff.), war bei der Fülle der Literatur und

der unvermeidlichen Länge der Druckzeitnicht zu umgehen; überdies
sind sie verhältnismäßiggeringfügig.Über den Nutzen des Werkes,

nicht nur für den Historikerhessens und der Kirche, braucht kein Wort

mehr verloren zu werden. Speziell für das Unternehmen der »Ger-
mania sacra« aber dürfte, nachdem diese grundlegende Vorarbeit

neben anderen geleistet ist, nun endlich der Zeitpunkt gekommen sein,
der es erlaubt- an die Lösung der schwierigen Aufgabe, die die Er-

fassung der ErzdiözeseMainz stellt, wenigstens für deren hessischen
Bereich zu gehen. H. W.

Konrad Lübeck, Zehntrechte und Zehntkämpfedes Klosters Fulda
(Arch. f. kathol. Kirchenrecht118, 1938, S. 116—164; S. 418—478).
—- Die der Hersfelder Zehntgeschichte E. Hölks entsprechende Ab-

handlung ist, wie alle Arbeiten des Vf.s, durch Belesenheit in Quellen
und Schrifttum ausgezeichnet und führt im zweiten Teil bezüglichder

Zehntkämpfedes 9. Jh.s mit Würzburg und Mainz sowie des Zehnt-
streites des 12. Jh.s mit Mainz die Forschungvielfach weiter; be-

achtlich, wenngleich wohl nicht abschließendsind vor allem die Aus-

legungen des Zehntweistums von 876 (wobei ich allerdings die Be-

gründung der Zugeständnissean Mainz in Thüringen mit der Rück-

sichtauf Halberstadt für verfehlt halte) und des Zehntabkommens von

1069. Aber — und das wirkt sich auf diesem von Urkundenfäl-
schungen so stark durchsetzten Gebiet namentlich im ersten Teile seht

Ungünstigaus — der Vf. besitzt weder diplomatische Schulung noch
die Einsicht, daß man ohne eine solche in diplomatischen Fragen nicht

urteilenkann. Für die älteste fuldaische Fälschungsaktionscheint ihm
die Zeit des Abts Ratgar besonders geeignet. Jch habe einst nach-

gewiesen,daß das interpolierte Zacharias- und das unechte Pippin-
privilegerst nach Ratgar, und zwar vom Schulmeister Rudolf ge-
falscht wordensind (AUF. 5 S. 86ff., 103 ff.) und daß daher auch das

Karlsdiplomvon 812, das jene beiden schon voraussetzt und benutzt,
preisgegeben werden muß (das. S. 94). L. glaubt trotzdem zu der
alteren AuffassungTangls zurückkehrenzu sollen, übersiehtaber, daß
TMISIselber diesen Ergebnissen meiner Arbeit vorbehaltlos zu-

geststh hat.(NA.39 s. 240). natürlich konnte die bewußte Rück-

stand1gdeieder vf. hier und sonst1) den einschneidenden Ergeb-

1) Mein Nachweis, daß die Pippinfälschungerst 854X55 entstand, wird

Ubgelehnt(5- 135 Anm. Z), an der Echtheit des Zehntprivilegs LUdWigS
d. St- BUT-Z Ut- 1004 festgehalten (S. 145). Diese Fälschungund ihre
Vorurkunde D Kar. 215 sind im übrigen jüngekals die Pippinurkundeund

können zeitlichVon der zweiten Karlsfälschung,D Kak, 279, nicht getrennt
werden. Auch sachlichnicht, da die von L. (S. 147) dafür geltend gemachte

Differenz Sterij tancum et- colonis Und servis etiam et colonis in det

von mir festgestelltenalten Doppelüberlieferungaller drei Stücke wieder-
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nissen meiner Untersuchung gegenüber an den Tag legt, nur zu einer

völligenVerzeichnung der Anfänge des Suldaer Zehntrechtes führen.
Auch im übrigen bedürfen seine Angaben und Annahmen zur ur-

kundlichen Überlieferungab und zu der Berichtigung.1) Außerhalb
des eigentlichen Themas liegt L.s Behauptung (S. 118 Anm. 1,
S. 432), Sulda sei schon durch Bonifatius Königskloster geworden,
weil dieser nach der Vita Sturmi sichdas Stiftungsland seiner Grün-
dung von Karlmann in ius domini hat schenken lassen. Demgegen-
über stelle ich fest, daß nur die Erteilung des KönigsschutzesSulda
eine solcheStellung verschaffen konnte; und ihn hat es ausdrücklich
erst 762 von Pippin erhalten. Es darf also bei meiner (auch von

H. Goetting gebilligten) These bleiben, daß Fulda vorher Eigen-
kloster des Bonifatius gewesen und auch noch von seinem Erben Lul

als solches beansprucht worden ist (vgl. auch HJb. 60, 1940, S. 427).
E. E. St.

Konrad Lübeck, Der »Diözesanbischof«des Klosters Sulda (Arch.
f. kathol. Kirchenr. 121, 1941, S. 23—42). — L. unternimmt es, die

kontroverse DiözesanzugehörigkeitSuldas aufzuklären.Das Privileg
des Papstes Zacharias habe 751 das Kloster ganz außerhalb der

Diözesanverfassunggestellt, während bis dahin offen war, ob es zu

Mainz (bzw. Büraberg) oder Würzburg gehöre.Aber die Erkenntnis,
für kirchliche Weihehandlungen doch auf die Mitwirkung eines

Bischofs angewiesen zu sein, hätte die Abte dann später bewogen,
zweimal, etwa 850—950 und seit 1050, diese glänzende Vorzugs-
stellung aufzugeben, um ein der jeweiligen politischen Lage an-

gepaßtes Zwischenspiel zwischen Mainz und Würzburg treiben zu
können ; erst seit der 2. Hälfte des 12. und endgültig seit dem 13. Jh.
sei die räumliche Zugehörigkeit zur Diözese Würzburg zur ein-

deutigen Anerkennung gelangt. L.s These nötigt zu der Annahme, daß
Sulda die ihm zugeschriebene abenteuerliche Schaukelpolitikin dem

kehrt. In der Verwerfung des undatierten angeblichen Privilegs Gre-

gors 1V. J.-E. 2568 stimmt L. mir merkwürdigerweisezu (S. 141), obwohl
hier die Jndizien schwächersind als bei den beiden falschen Diplomen; mit

seiner Meinung aber, Zulda wäre imstande gewesen«die PäpstlicheKanzlei
mit einem auf Papyrus (und in kurialer Schrift!) gefälschtenangeblichen
Original des interpolierten Zachariasprivilegs hinters Licht zu führen
(S. 142), wird er bei den Diplomatikern keinen Beifall finden.

1) Zu S. 124: die angebliche Urkunde Adelheres von 801 ist eine Säl-

schung Schannats auf Grund der nichtfuldischen Schenkung Amalbirgs UB.

d. Ben.-Abtei St. Stephan in Würzburg 1 Nr. 1. — Zu S. 154: Dronke

Nr. 728 ist nicht die beste Überlieferungdes Silvesterprivilegs,sondern un-

echt; die echte (allerdings interpolierte) Fassung steht bei Harttung,
Dipl.-hist. Forschungen S. 425 ff. — Die angebliche zweite Retzbacher Ur-

kunde von 816 ist eine Sälschungnach dem echten Vertrag von 815.
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alle hundert Jahre eintretenden Sassungswechsel der päpstlichen
Privilegien, aus dem sie erschlossenist, jeweils selbst inspiriert habe.
Schon das macht sie unannehmbar, vollends aber, außer anderem,
die Tatsache, daß sie eine groteskes Unverständnis der Abte für den

eigenen Vorteil ihres Klosters voraussetzt. Die Wahrheit ist, daß
Zuldas Exemtion nie Bistumslosigkeit bedeutet hat, so wenig in der

ursprünglichenFassung des Privilegs als in der den Diözesanbischof
ausdrücklicherwähnenden Fassung, die jene in der Gesamtreihezwei-
mal abgelösthat. Was aber die Frage betrifft, zu welcher Diözesedas

eximierte Sulda denn gehört hat, so kann ich nur wieder meine Sest-
stellung (HJb. 60, 1940, S. 427f. Anm. 57) wiederholen, daß es

niemals mainzisch gewesen ist, wie immer wieder behauptet wird,
und würzburgischnicht erst seit 1049, wie man neuerdings hat an-

nehmen wollen, sondern seit jeher. E. E. St.

Konrad Lübeck, Der Kardinalsornat der Suldaer Abte (Arch. f.
kath. Kirchenr. 120, 1940, S. 33—49). — Das Privileg, die den Kar-

dinälen vorbehaltene Kleidung zu tragen, Dalmatik und Schuhe — die

zugehörigen Strümpfe werden nicht besonders erwähnt —, hat zu-

erst der Suldaer Abt Hatto Ill. 995 für seine Person von Papst
Johannes XV. erhalten. L. nimmt an, es sei, infolge des Wider-

spruchs der deutschen Bischöfe, von Silvester 11. nicht bestätigt
worden ; das ist ein Irrtum, denn dessen von L. angeführte Urkunde

ist von Eberhard von Sulda gefälscht,während die echte Urkunde

nachweislich die Bestätigungenthalten hat (vgl. auch oben S. 560

Anm. 1). Auf die nächstenAbte ist das Recht zunächstnicht ausdrück-
lichübergegangen.Nach L. wäre dies 1031 geschehen, aber wiederum

fußt er auf einer Sälschung Die Beseitigung des Brauches als eines

Mißbrauchesdurch Clemens II. 1046 bezieht sichalso nicht auf diesen
Zeitpunkt, sondern auf jene Verleihung durch Johannes XV. und

Silvester II. Erst Leo IX. hat ihn 1043 hergestellt bzw. verallge-
meinert. Damit vereinfacht sichdie Linie der Entwicklung; von einem

»Zickzackkurs«Roms in dieser Frage, wie ihn L. annimmt, kann nicht
die Rede sein« E. E. St.

Konrad Lübeck, Der Privatbesitz der Fuldaer Mönche im Mittel-
alter (Arch. f. kathol. Kirchenr. 119, 1939, S. 52—99). — Der Aufsatz
gibt eine lehrreiche Zusammenstellung der Fälle, in denen Suldllek
Mönche-abweichendvon der Benediktinerregel im Besitzevon Privat-
eigentum erscheinen. Ihre geschlosseneReihe beginnt gegen Ende des

11. Jh.S.I) L. faßt die Entstehung des Brauches auf als Reaktion

gegen die Einziehung großer Teile des Klosterguts durch Kaiser
Heinrich II. und nimmt an, daß er sich bald nachher, unter Abt

I) Auch die Urkunde Dronke Trad. Kap. 40 Nr. 11, deren Auszug L.

·anführt(S. 57 Anm. 2), gehört einem Chartularnachtrag an (Vgl- SUldael
UB. I nr. 138 Einl.), den ich ins 11. Jh. setze.
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Richard, bildete. Es besteht wohl ein innerer Zusammenhang mit der

Sonderung des Tafelgutes der Mönche und des Abtes. Diese ist in

Sulda, wie meine Schülerin Tr. Werner-Hasselbach soeben nach-
gewiesen hat, in der Tat endgültig bald nach 1015 erfolgt; das sie
voraussetzende Urbar bei Dronke, Traditiones Kap. 43, auf das sich
auch L. bezieht (S. 84 Anm. 3), gehörtin diese Jahre. Was die ältere

Zeit betrifft, so ist es mir sehr zweifelhaft, ob man den »Libellus

supplex« von 812 mit dem Vf. (5. 55) als vereinzeltes Zeugnis für
irreguläres Privateigentum Von Fuldaer Mönchen gelten lassen kann.

Auf keinen Fall aber ist das von L. mehrfach (S. 83 Anm. Z, S. 84

Anm. 4, S. 90 Anm. 1) angerufene in substantiam monachorum

der Urkunde des Alwalah von 772, Fuldaer UB. nr. 57 (gleichlautend
Nrr. 56 und 58!), schon ein Beleg für die Existenz eines besonderen
Tafelguts der Mönche; der Gedanke an eine solche liegt noch so fern,
daß der Abt offenbar stillschweigendmit inbegriffen ist. E. E. St.

Hermann Prietze, Der Königsstuhl zu Rhens und die Johannis-
kirchevon Niederlahnstein. Koblenz 1939, Horst; 43 S. — Vgl. DA. 5

S. 250. Die These, daß der Rhein den Raum für eine »Landesthing-
statt« durch ein angeblich früher weiter östlichverlaufendes Strom-

bett freigehalten habe, ist nach Rücksprachemit rheinischen Sach-
historikern (Schönenberg, Hübinger) nicht annehmbar. Vf. hat die

Grabungsergebnisse außer acht gelassen, aus denen hervorgeht, daß
sich an der Stelle des angeblich früheren Strombettes Gräber der

fränkischenZeit ohne Überlagerungvon Kies oder Rheinsand be-

finden. — Die Johanniskirche wurde als Pfarre von dem St. Kastor-
stift in Koblenz besetzt, dem sie auch baukünstlerischverwandt ist, und

dürfte nicht lange vor 1140 entstanden sein. »Möglicherweisebestand
eine gemeinsame Verteidigungsanlage mit dem benachbarten römi-

schen ,burgus·, aus dem wohlim MA.jenes ,festeHaus«entstanden war,

dessen Schutz Erzb. Johann (1190—1212) seinem Lehensmann, dem
Ritter Werner von Broh anvertraut hatte« (g. Michel, Die Johannis-
kirchein Niederlahnstein und ihre kunstgeschichtlicheBedeutung, Sestschr.
z. 50jähr. Jubiläum d. Lahnsteiner Altertumsvereins 1930, S. 25). Be-

sondere Theorien bedarf es zur Erklärung der Kirche nicht. Th. V.

Karl Sichart, Das Rätsel der Jodutenberge (BremischesJahrbuch
39, 1940, S. 1—10). — Die Jodutenberge sind künstliche,mäßig hohe
Hügel, die sich mehrfach im norddeutschen Flachlande, besonders zu
beiden Seiten der Wesermündungfinden. Jm Hinblick auf den be-

kannten niederdeutschen Waffenruf Jodute und auf die Joduten-
steine erklärt S. diese Hügel als Gerichtsstätten.Das wird zutreffen,
wenn auch seine Worterklärung(Wapen joduth = Wapent jo,
dute = Waffnet euch, Volk) bedenklich scheint. Das Jodutebild auf
dem Welfesholz streift er nur kurz und bestreitet einen Jodutekult;
vgl. dazu aber H. Löwe oben S. 15fs. C. E
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Ernst Grohne, Tongefäße in Bremen seit dem Mittelalter

(Jahresschrift des Socke-MuseumsBremen 1940, S. 7—139). — Zwei
Freunden heimischer Altkunst verdankt Bremen die Sammlung
und Aufbewahrung von keramischen Bodenfunden, d. h. alltäglich
gebrauchten Tongefäßen (Socke und Suhrken). Sie brachten den Be-

weis, daß in Bremen seit dem Ausgang des Mittelalters die Herstel-
lung der einheimischen Töpferwaren recht unbedeutend war, da-

gegen ziemlichviele von auswärtseingeführt wurden. Diese beiden

Sammlungen geben einen Uberblick über die Geschichtedes Keramik-

verbrauches vom Mittelalter bis in unsere Zeit. Immerhin können

die erenwaren nur allgemein für das frühe, hohe und späte Mittel-

alter voneinander geschieden werden, nicht für die einzelnen Jahr-
hunderte. A. R.

L. Andresen (T), Geschichte der Stadt Tondern bis zum Dreißig-
jährigen Krieg. Flensburg 1939, Heimat u. Erbe ; 310 S. — Diese bis

1627 geführte Stadtgeschichte, die trotz der geringen Größe T.s

wegen des Neben-, Mit- und Gegeneinander der in ihr und in der

Landschaft vereinigten dänisch-friesisch-deutschenVolkstümer von

Anfang an ein durchaus besonderes Gepräge hat, ist die reife Frucht
einer von A. über ein Menschenalter betriebenen Heimatforschung
im besten Sinne, aus den Quellen gearbeitet, immer in den größeren
Zusammenhang der Landesgeschichteeingeordnet, eindringend und

peinlich gründlich,nur bisweilen aus liebevoller Anteilnahme am

Gegenstande etwas zu breit. Das Schwergewicht der Darstellung ruht
auf den neuzeitlichen Jahrhunderten, während hier besonders die

mittelalterliche Gründungsgeschichteder Stadt interessiert. A. hält
für wahrscheinlich,daß nach Bornhöved (1227) eine Unternehmer-
gemeinschaft deutscher, vielleicht lübischer Kaufleute, wohl mit

Förderung des Herzogs von Schleswig, neben dem bischöflichen
Mögeltondern und dem Surtplatz Litletunder eine neue Siedlung
gründete, die dann 1243 lübischesRecht erhielt. Für lübischenEin-

fluß auf die Anfänge T.s und für die Bedeutung des kaufmännischen
Teiles unter der ältestenBevölkerungspricht ihm auch das wohl dem

Lübecker nachgebildeteältesteSchiffssiegel.Auch die für T. eigentüm-
liche Stavenverfassung wird mit der Annahme eines Unternehmer-
konsortiums erklärt.

Danzig. E. Crusius.

Jlluminatus Wagner, Geschichteder Landgrafen von Leuchten-
berg. 1: Alteste Geschichteca. 1100—ca. 1300. Kallmünz 1940, Laß-
leben; VII u. 86 S. — W. bietet eine sorgsameUnd wohl ziemlich ek-

schöpfendeZusammenstellung des urkundlichenStoffes, die der gegen-
über Wittmann und anderen älteren Aufstellungen wesentlich ver-

einfachten Stammtafel zugute gekommen ist. Von dem angekündigten
zweiten Teil möchte man sich neben der zeitlichen Fortsetzung eine



564 Besprechungen und Anzeigen

systematische Verarbeitung des hier rein chronologischausgebreiteten
Rohstoffes nach stände-, besitz-und territorialgeschichtlichen Gesichts-
punkten wünschen. P. S.

Rudolf Kötzschke, Das Vogtland als Grenzraum in der deutschen
Geschichte (Mitt. d. Ver. f. vogtländ. Gesch. u. Alt. z. Plauen 42,
1940, S. 1—36). — Ohne den Blick fürs Große zu verlieren, immer

auf dem Hintergrund des Reiches, dem es von Anbeginn zugehörte,
gibt der Altmeister der sächsischenLandesgeschichte vom Werden des

Vogtlandes ein Bild, das in sorgfältigster Kleinarbeit von den

frühesten Jahrhunderten — der Siedlungsgeschichte dieses damals

thüringisch-ostfränkisch-baierischenGrenzraumes, der thüringischen
Ostmark —- über die unter den Staufern einsetzende Auflockerung und

Entstehung von Herrschaften, über die Einsetzung von Reichsvögten
—- daher ,,Vögteland-Vogtland«—- hinführt zu dem politisch bedeut-

samen, mehr als zwei Jahrhunderte währenden Kampf zwischen
Sachsen und Böhmen um das Vogtland, bis 1466 mit der Belehnung
herzog Albrechts es endgültig in Sachsen festsitzt.Nunmehr verharrt
es in dieser Grenzlage bis in die jüngsteZeit, seiner Aufgabe getreu,
den Verkehr und die innere Verbindung mit den Deutschen des Eger-
landes und den Sudetendeutschen bis zur Stunde der Vereinigung
in großdeutscherGesinnung aufrechtzuhalten.- M. K.

Karl Kasiske, Das deutsche Siedelwerk des Mittelalters in

Pommerellen (Einzelschr. d. hist. Komm. f. ost- u. westpreusz. Lan-

desforschung 7). Königsberg 1938, Gräfe u. Unzer i. Komm.; 302 S.
—- Seiner grundlegenden Arbeit über die Siedlungstätigkeit des

Deutschen Ordens im östlichenPreußen läßt K. mit dem vorliegenden
Werk — seiner Königsberger Habilitationsschrift — nunmehr eine

weitgespannte Untersuchung der deutschen Siedlung in Pommerellen
folgen, die sichbei dem großenUmfang des Stoffgebiets auf die Dar-

stellung der Verbreitung des Deutschen Rechts und der deutschen
Wirtschaftsverfassungin Gegenüberstellungmit der älteren Rechts-
und Sozialstruktur beschränkt,während die unmittelbar bevölkerungs-
geschichtlichenProbleme von dem Vf., der inzwischen den Soldaten-
tod starb, einem weiteren Band vorbehalten wurden. Nichtsdesto-
weniger bietet bereits die vorliegende Arbeit ein abgerundetes Bild
von der Eigenart der deutschen Siedlung in den westlichen Gebiets-
teilen des Ordensstaates, bei dem besonders klar und in diesem Zu-
sammenhang erstmals die Verhältnisse in der herzoglichen Zeit
Pommerellens und die Stellung des deutschen Elements heraus-
gearbeitet werden. Das Hauptgewicht liegt naturgemäßauf der Dar-

stellung der Siedlungsarbeit des Ordens mit allen ihren wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Auswirkungen, die hier auf wesent-
lich anderen Grundlagen als auf dem Boden Altpreußensaufbauen
und sich darum differenzierterer Methoden bedienen mußte, und die
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das deutsche Gesicht des Landes so tiefgreifend geprägt hat, daß es

sich über alle Wandlungen des politischen Schicksalshinweg unver-

wischbar erhalten konnte. Vorbildlich und nachahmenswert erscheint
die in dem ausführlichenEinleitungskapitelgegebene Übersichtüber
den umfangreichen, zum größten Teil noch ungedruckten Quellen-

bestand. Die kartographischeDarstellung, die aus technischenGründen
sich auf einige Dorfpläne Und eine Übersichtsskizzeder Verbreitung
der Rechtsformen bei der Dorfsiedlung beschränkenmußte, wird in

ausführlicher Form auf den entsprechenden Blättern des in Arbeit

befindlichen HistorischenAtlas der Landesgeschichte gegeben werden.

Königsberg = im WehrdienfL H. J. Schoenborn.

Eva Brunner, Schlochau. Entstehung und Entwicklung einer

Wirtschaftseinheitim deutschen Osten. Leipzig 1940, Hirzel; 87 S. —

Die Entwicklung des Schlochauer Landes (städtischeBildungen wurden

nicht berücksichtigt,da sie aus anderen Voraussetzungen entstanden
sind) wird hier als ein Beispiel für die geschichtlichgestaltenden
Kräfte des deutschen Ostraums betrachtet und untersucht. Wie fast
im gesamten Osten lösten auch hier Ordensherrschaft, polnische und

preußischeOberhoheit einander ab. Die Untersuchung, die Volks-

tums- und Siedlungsfragen, Wirtschafts- und Verwaltungsweisen in

ihrem historischen prozeß behandelt und bis zur Auseinanderreißung
des Gebietes durch die Grenzziehung des Versailler Diktats führt,

beruht auf sorgfältigerDurcharbeitung der Quellen und stützt sich
auf ein reiches Zahlenmaterial, das als Tabellenanhang der Arbeit

angefügt ist.
Berlin. A. Ludat.

Erich Keyser, Geschichtedes deutschen Weichsellandes. Leipzig
1939, Hirzel; 159 S. —- Der bekannte Danziger Historiker und aus-

gezeichnete Kenner des Weichsellandes gibt in dieser Schrift eine zu-

sammenfassende Geschichtedieses Raumes — der Urheimat der Ost-
germanen

— von den Zeiten der Völkerwanderungbis zum Beginn
des deutsch-polnischen Waffengange5. Der Schwerpunkt der Dar-

stellung liegt im Zeitalter der deutschen Kolonisation Das Weichsel-
land wird als eine geographisch-historischeEinheit gesehen, die, im

Mittelpunkt des deutschen Nordostens gelegen, immer wieder in die

deutsch-polnischenAuseinandersetzungen einbezogen worden ist. Der

Vf. betont, daß die Gebiete an der Weichsel bereits im 10. und

11. Jh. vom deutschen Handel erfaßtwurden, der deutsche Kaufmann
also schon vor dem Ordensritter dort heimischwar. Die Leistung des

Ordens wird nicht nur nach der geschichtlich-politischen,sondern auch
nach der geistig-künstlerischenSeite gewürdigt(Bukgen- Und Kirchen-
bau, Ordensdichtung usw.). Nach einem Überblicküber die wechsel-
vollen Schicksaledes Weichsellandes in der Zeit vom Untergang des
Ordens bis zum Entstehen der preußischenProvinz Westpreußenwird
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abschließendüber den Zusammenbruch von 1918 und die daraus

folgende Vierteilung und planmäßige Entdeutschung dieses Raumes

berichtet. Die Schrift bietet eine gute knappe Zusammenfassungder

neuesten Sorschungsergebnisse.
Berlin. A. Ludat.

Die Weichsel. Ihre Bedeutung als Strom und Schiffahrtsstraszeund

ihre Kulturaufgabe Jm Auftrage der Techn. hochschuleDanzig hrsg.
von Richard Winkel (Deutschland und der Osten 13). Leipzig 1939,
Hirzel; XVI u. 445 S. — Im Rahmen dieser Zeitschrift interessiert aus

diesem vorbildlichen Gemeinschaftswerk deutscher Ostwissenschaftder

Beitrag von Detlef Krannhals, Die Rolle der Weichsel in der Wirt-

schaftsgeschichtedes Ostens (S. 77—152), der z. T. auf selbständigem
Quellenstudium fuszt, u. a. unveröfsentlichtesDanziger Material aus-

wertet und die deutsche Leistung, namentlich der Stadt Danzig, in
der wirtschaftlichen Erschlieszungdieses für den Osthandel des Mittel-
alters entscheidend wichtigen Stroms eindrucksvoll herausarbeitet.
Königsberg = im Wehrdienst. H. J. Schoenborn.

Eugen Oskar Koszmann, Die deutschrechtlicheSiedlung in Polen
dargestellt am Lodzer Raum. Leipzig 19Z7, Hirzel; 215 S. —- Der Vf.
behandelt die Siedlungsgeschichte des Lodzer Raumes im Zusammen-
hang mit den allgemeinen siedlungsgeschichtlichen Problemen
Polens. Nach einer Betrachtung der Bodengegebenheiten als der

Leitlinien des Siedlungsgeschehens folgt eine Darstellung des Sied-

lungsvorgangs, deren Schwerpunkt im Mittelalter liegt und die mit

dem 16. Jh. abschließt.Zur Erschließungder Bodenverhältnisse im

frühen Mittelalter werden weitgehend die Besitz- und Zehntformen
mit herangezogen. Die Arbeit gibt wertvolle Beiträge zur Erkenntnis

der Bedeutung, die die deutschrechtliche Siedlung für den mittel-

alterlichen Landesausbau und für die soziale und wirtschaftliche Ent-

wicklung Polens gehabt hat.
Berlin. A. Ludat.

Herbert Ludat, Polens Stellung in Ostmitteleuropa in Geschichte
und Gegenwart (Schriften d. Hochsch. f- Politik) Berlin 1939,
Junker u. Dünnhaupt; 35 S. — Der im Februar 1939 gehaltene
Vortrag ist als knappe Zusammenfassung der an sich bekannten

Grundzüge des polnischen geschichtlichenSchicksalsund der deutsch-
polnischen Auseinandersetzungauch dUkch die Umwälzung der

politischen Situation nicht entwertet worden. »

Königsberg = im Wehrdienst. h. J. Schoenborn.

Baltische Lande- hkSg. von Albert Brackmann und Carl Engel.
1: Ostbaltische Srühzeit. Mit 277 Abb. u. 2 Karten. Leipzig 1939,

Hirzel; 498 S. —- Das vorliegende Werk ist der erste, der Srühgeschichte
gewidmete Band einer Schriftenreihe, die das Wissen um die ge-
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schichtlicheEntwicklung der baltischen Länder und um das Wesen ihrer
Volkstümer und ihrer Kultur vermitteln soll. Ausgezeichnete Kenner

der Sachgebiete,- meist als Baltendeutsche aus diesem Raum hervor-
gegangen, behandeln Fragen der Siedlungs- und Sprachgeschichteder

einzelnen baltischen Landschaften, so z. B. das altgermanische Sprach-
gut in den ostbaltischenLändern, die Ausbreitung der Ostseefinnen
im Baltikum u. a. Die Ergebnisse rassenkundlicher und rassengeschicht-
licher Untersuchungen der baltischen Völkerschaftenwerden an Hand
eines reichen Materials ausgebreitet. Die »— meist von Deutschen ge-

tragene — frühe Kultur- und Kunstentwicklung wird eingehend be-

handelt. Verdienstvoll ist auch der Versuch, die mittelalterlichen
schriftlichen Quellen unter dem Gesichtspunkt ihrer Auswertbarkeit

für die baltische Frühgeschichtezusammenzustellen. Die Forschungen
der jungen lettischen und estnischen Wissenschaft sind überall berück-

sichtigt worden, wenn natürlich auch oft eine kritische Stellung ihnen,
gegenüber eingenommen werden mußte. Jeder Beitrag ist durch ein

ausgezeichnetes Literaturverzeichnis vervollständigt. Eine Fülle von

Abbildungen veranschaulichtden Text. So bietet das Werk eine aus-

gezeichnete Gesamtschau der vielfältigen Probleme baltischer Früh-
geschichte·

«

Berlin. A. Ludat.

wolfgang Schmidt, Die Zisterzienser im Baltikum und in Sinn-
land (J·b. d. KirchengeschichtLGesellschaftFinnlands 29X30, Helsinki
1939J40,286 S.). — Der Geschichteder livländischenFranziskaner von

L. Lemmens O. S. M. (1912) und Dominikaner von G. v. Walther-
Wittenheim 1938 (vgl. DA. 3 S. 591ff.) folgt nunmehr die vor-

stehende Geschichte der sieben ZisterzienserklösterLivlands, die,
anders als die Bettelklöster,dank engeren Beziehungen zum Landadel

von den Reformationsstürmenweitaus weniger gelitten und ihr
Ende meist erst im späteren oder ausgehenden 16. Jh. gefunden
haben: DünamündeXPadis,Falkenau, Riga, Dorpat, Reval, Leal.

Das S. 188f. behandelte Nonnenkloster im erzbischöflichenStädtchen
Lemsal gehört aber nicht hierher, da es in zwei Urkunden »klosterst.
Augustinus ordens« heißt,Und die vom Vf. zitierte Urkunde von 1474

gar nicht vom Lemsaler, sondern vom Rigaer Zisterzienserkloster
spricht. — Das gedruckte, inhaltlich recht spröde Urkundenmaterial

hat der Vf. mit großem Fleiß zusammengestellt und für die vom Liv-

ländischenUrkundenbuch noch nicht erschlossenenPerioden in sehr
willkommener Weise durch zahlreiche ungedruckte Urkunden aus den

Archiven in Dorpat, Reval, Stockholm, Königsbergergänzt. Eine Be-

reicherung bedeuten ferner neue Ausnahmen der Klosterruine von

Padis in Estland (der Fortsetzung von Dünamünde) von A. Raam
und die ausführlicheBehandlung des Landbesitzesvon Padis in Süd-

finnland (S. 238—273). Aber im allgemeinen wird die Darstellung
ihrer Aufgabe nicht gerecht, schon weil dem Vf. die behandelten ma.

Deutscher Archiv v. 37
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Dinge zu wenig vertraut sind-I) Ein Verzeichnis des umfangreichen
verwerteten 5chrifttums, worunter auch schwedischeBücher, fehlt
leider. Eine neue, historisch zu vertiefende Behandlung des Gegen-
standes würde u. a. auch einiges Überseheneauswerten: die Grün-

dung des LivländischenSchwertbrüderordens gerade durch einen

Zisterzienser (Dietrich von Treyden), die von baltischen Historikern
bisher noch nie verwertete Dünamünder Urkunde aus E. J. West-
phalens Mon. inedita 2, 1740, Nr. 35 vom 18. 8. 1248, die unsre per-
sonalkenntnis betreffs Dünamündes erweitert, die Nennung eines

Mönches Hei(denricus) de Du(nemunde) in der bisher fehlerhaft ge-
druckten Zeugenreihe der Urkunde vom 11. 8. 1262 im Livl. UB. 1,
367, die Darstellung der Sage vom Mönch zu heisterbach an einem

Säulenkapitell aus einem livländischenKloster (im Dommuseum,
jetzt im Deutschen Landesmuseum zu Riga), endlich die Unter-

suchung von Toni Schmidt, Erich plovpennig, St. Wenzel und das

Nonnenkloster in Reval (1938). L. A.

Michael Srhr· v. Taube, Ungern-Sternberg. Ursprung und

Anfänge des Geschlechts in Livland. Tartu [Dorpat] 1940; 155 S.

2 Taf. — Die genealogische Theorie des durch viele Arbeiten zur

ma.lichen Genealogie und Geschichte Livlands und Altruszlands
bekannten Vf. beginnt bei den in zwei päpstlichenSchenkungs-
bestätigungen für ein Kloster in Ungarn 1216 und 1218 genannten
Basilica et Johavne Blandemero Rusorum regibus (Potthast 5681),
wahrscheinlich Söhnen des 1188 nach Ungarn emigriert gewesenen
Russenfürsten Vladimir von Halie (Galizien). Ohne stichhaltige
Quellengrundlagen läszt der Vf. sie aus Ungarn 1205 nach Litauen

und dann nach Ostlivland (Lettgallen) auswandern und erklärt den

einen, Jvan VladimiroviE, für identisch sowohl mit Wane, dem 1210

gefallenen historischen Schwiegersohn des Livenhäuptlings Caupo,
wie mit dem ersten livländischenVasallen Johannes de Ungaria, der

laut Prozeszdeduktionen von 1641ff. angeblich ebenfalls Schwieger-
sohn Caupos gewesen sei. Der Stammvater der seit (1232?) 1252

nachweisbaren v. Ungern soll also ein Livennotabel und vorher

1) Vgl. u. a. die falsche Lesung von Urkundenschrift (S. 117, 201f.), die

ganz unzureichende Behandlung der Srage von Urkundenfälschungen
(S. 196—202), das unvollkommene Verständnis gegenüber Papstbriefen
(S. 44, 198), Uotarsurkunden (S. 95), päpstlichenKonservatorien und

Kollationen (S. 74, 85f.) und die Aufnahme einer modernen freien Er-

findung über den LivenfürstenCaupo (S. 157); ebenso die zahlreichen
sonstigen historischenMißverständnisse,deren auffälligste z. B. wohl auf
S. 24, 87, 9Z, 103, 109, 114, 141, 157, 164, 167, 193 stehen. Am Schlusz
S. 284—286 druckt der Vf. aus der Revaler Hs. die Annales Dunamundenses
nochmals ab, deren fünfbisherige Textdrucke (zuletzt im NA. 8, 1883,
S. 61Z—615) er weder erwähnt noch benutzt.
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galizischer Russenfürst gewesen sein. Doch diese überscharfsinnige
Konstruktion ist durchweg unglaubwürdig. Willkommen sind Wieder-

gaben von zwei schon früher z. T. fehlerhaft gedruckten livländischen
Urkunden von 1262 Aug. 11 und 1269 Apr. 25 aus dem Rigaer
Stadtarchiv und aus Warschau. L. A·

Robert Samu«lski, Untersuchungen über die persönlicheZu-

sammensetzung des Breslauer Domkapitels im Mittelalter bis zum

Tode des Bischofs Nanker (1341) 1 (Hist.-Dipl. Forschungen, hrsg.
von L. Santifaller, 6). Weimar 1940, Böhlau; XVIII u. 181 S. —

-

Die erste (für die späteren vorbildliche) der von L. Santifaller an-

geregten Untersuchungen über das Breslauer Domkapitel (vgl. DA.

4, 1941, S. 612f.) liegt nun wenigstens in ihrem allgemeinen Teil

vor (bisher nur als Diss.-Teildruck!), der das inzwischen veröffent-
lichte Schrifttum ,(bes. Schindler u. Zimmermann) und die Be-

sprechungen berücksichtigenkonnte. Ausgehend von neuen, eigenen
Untersuchungen über die Anfänge des Domkapitels (I.), werden (11.)
Zahl der Kanonikate und Prälaturen, (III.) Eintritt in das Dom-

kqpitel, (Iv.) Herkunft der Domherren, (V.) Bildungsverhältnisse,

(VI.) Geistl. Standesangelegenheiten, (VII.) Domkapitel und Bis-

tum, (vIII.) Breslauer Domherren als Inhaber außerschlesischer

Pfründen, als Inhaber geistlicher Stellen bei der päpstlichenKurie

und in sonstigen außerschlesischengeistlichen Diensten, sowie (IX.)
Tätigkeit bei weltlichen Herren, schließlich(X.) das Ausscheiden aus

dem Domkapitel eingehend behandelt. Der 2. Teil mit den Bio-

graphien der von 1200—1341 ermittelten 314 Domherren soll nach
dem Kriege folgen. —- Eine sehr sorgfältige,fleißigeund wertvolle

Arbeit; auch mit den Zahlenschemata und prozentrechnungen ist spar-

samer umgegangen als etwa bei Schindler (vgl. DA.4, 1941,S.612 f.).
K. Br.

Hans Reutter, Mähren und das Reich (Zs. d. dtsch. Ver. f. d.

Gesch.Mährens u. Schlesiens 43- 1941, S. 1-—21).— Ausgehend von

der geopolitischenVerbundenheit Mährens mit dem großdeutschen
Raum als ,,Rand-Verbindungslandvon Oderland und Donautal«

zeigt der Vf. vor allem an der geschichtlichenEntwicklung Mährens
die politische, kulturell und sprachlich gestützteZugehökigkeitzum

Reich. M. K.

Wilhelm Weizsäcker, Aus der Geschichtedes Judenrechtes in

Böhmen und Mähren (Zs. f. osteuropäischesRecht 6, 1939s40,
S. 457—467). —— In dieser Übersichtkann man die Entwicklung von

den ersten urkundlichen Zeugnissen am Beginn des 10. Jh.s bis

hinauf ins 20. Jh. verfolgen. Das Auf und Ab der rechtlichenStellung
geht durch alle Zeiten hindurch; starke Begünstigungwechselt mit

großenEinschränkungenEinflußreichwar vielfach das Geldbedürfnis
der Landesherren, denen die Juden als Kammerknechte unter-

378



570 Besprechungen und Anzeigen

standen und deren Schutz im 15. Jh. auf die Grundherrschaft über-
ging. Privilegien des 13. Jh.s zeigen die Juden im Pfandleih- und

Darlehnsgeschäft,später, besonders im 16.X17.Jh., wurde der sach-
liche Umfang ihrer Handelsgeschäftesehr erweitert und durch recht-
liche Erleichterungen vermehrt. Nach Schwankungen im 18. Jh. ver-

suchte man unter dem Einfluß der Aufklärung, vor allem unter

Joseph II., ihre Stellung der anderer Staatsbürger anzugleichen, bis

schließlichim 19.s20. Jh. der rechtlichen Gleichstellung auch »f st
restlos« diejenige im praktischen Leben folgte. G. Sch.-s.

Balint Hdman, Geschichte des ungarischen Mittelalters. 1: Von

den ältesten Zeiten bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts (a. d.

Ungarischen übers. i. Auftr. d. Ungar. Instituts a. d. Univ. Berlin von

Hildegard v. Roosz u. Lothar Saczek, überprüft u. eingel. von Konrad

Schünemann). Berlin 1940, de Gruyter; XVI, 439 S., 7 Taf.,
1 Kt. —- Ders., König Stephan I. Die Gründung des ungarischen
Staates (a. d. Ungar. übers. von Hildegard v. Roosz). Breslau1941,
Korn; mit Bildern, 282 S. — Die hier anzuzeigenden Bücher haben
zum Verfasser den bisherigen ungarischen Kultusminister Hdman,
der seit längeren Jahren eine führende Stellung in der ungarischen
Geschichtsforschung einnimmt. Der Leser spürt daher auch in diesem
Buch überall den erfahrenen Forscher, der das gesamte Quellen-
material des ungarischen Mittelalters beherrscht, weil er sichauf fast
allen Gebieten der Geschichtswissenschaft selbst durch eindringende
Untersuchungen betätigt hat (vgl. den Überblick über die wissenschaft-
liche Lebensarbeit des Vf.s, den K. Schünemann in seinem Vorwort

zum erstgenannten Buche gibt). Aber der deutsche Historiker wird zu-

gleich betonen müssen, daß er die politische Entwicklung Ungarns
vielfach anders sieht als H. Das gilt vor allen Dingen von der Zeit,
in der sich das Deutsche Reich zum ersten Male mit dem neuent-

standenen ungarischen Staat berührt. Schon die Art, wie H. Stephan
den Heiligen schildert, ist uns ungewohnt, weil sie uns mitunter an

eine mittelalterliche Heiligengeschichteerinnert: er hält sich an die.

legendäre Überlieferungin den Diten des Königs aus dem Ende des
11. Jh.s und an ihre Überarbeitungdurch-den Bischof Hartwich (von
Regensburg, 1106—1126), und das wirkt auch auf sein Urteil über
die Begründung des ungarischen Staates zurück;denn nur diese Über-
arbeitung enthält die Erzählung von der Übertragungder Königskrone
an Stephan durch papst Silvester II. und seiner durch diesen Akt er-

folgten Erhebung zum ungarischen König. Dadurch erklärt es sich
auch, daßH. den Anteil Ottos III. an der Begründung des ungari-
schen Staates trotz der eindeutigen deutschen Überlieferungauf eine

wohlwollende ZUstiMMUngbeschränkt;und er begründet diese her-
kömmlicheungarische Auffassungdes Gründungsvorgangesmit der

Ansicht, daß »ein souveräner Herrscher (wie es Stephan war) nicht
daran denken konnte, vom Kaiser den Königstitel oder die Krone zu
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erbitten, weil das gleichbedeutend mit dem Aufgeben der politischen
Unabhängigkeitgewesen wäre« (Geschichte des ungarischen Mittel-

alters S. 189; König Stephan I. S. 107f.). Dieses Recht konnte nach
seiner Ansicht nur der Papst verleihen, und so holten sich denn »Bul-
garen, Kroaten und Ungarn, seit Karl dem Großen die fränkisch-
römischen,seit Otto dem Großen die deutsch-römischenKaiser ihre
Kronen und Titel aus Rom« (S. 190), wobei H., wie ersichtlich,keinen

Unterschied zwischen Königs- und Kaiserkronen macht. Leider ist
ihm die Darstellung der Geschichtedes Rechtes der Königserhebung
durch Kaiser und Papst, die kürzlichHans Hirschin der Sestschrift Ernst
Heymann (1 S. 209—249, Weimar 1940) im kurzen Überblick ge-

schildert hat, noch nicht bekannt gewesen. Sonst würde er doch wohl
erwogen haben, ob Otto 1II. hier nicht »aus antiker Überlieferung
heraus gehandelt«habe, wie Hirsch betont. Beide Bücher bieten im

übrigen reiches Material zur SrühgeschichteUngarns (ersteres bis

zum Tode Belas III. 1172—1196), nicht nur zur politischen, sondern
auch zur Kulturgeschichte, und haben daher auch in Deutschland auf
Beachtung Anspruch. Register, Anmerkungen und Literaturnachweise
sind nicht gegeben.

Berlin. A. Brackmann.

Carl Storm, Burgen und Städte im mittelalterlichen Sriaul
(Deutsche Schriften zur Landes- und Volksforschung5). Leipzig
1940, Hirzel; 52 S. u. 6 Taf. —- Vf. untersucht beinahe ausschließlich,
was der Titel nicht erkennen läßt, den deutschen Anteil an Burg-
und Stadtgründung und -kultur im Gebiet von Sriaul, den er als

erstaunlich hoch nachweist. Das Resultat hätte durch eine klarere

Gliederung und straffere Zusammenfassung des Stoffes vielleicht noch
eindrucksvoller dargeboten werden können. S. W.

Percy Ernst Schramm, Der König von Frankreich. Das Wesen
der Monarchie vom 9. bis zum 16. Jh. 2 Bde. Weimar 1939, Böhlau;
XI u. 273 u. 148 S. — Das neue Buch von Schr., das hier wegen der

Kriegsläufte erst verspätetzur Anzeige gelangt, tritt nach Anlage und

Ausstattung — die Anmerkungen sind von dem Texte getrennt und

hier in einem zweiten Bande vereinigt — dem älteren Buche des

Vf.s über das englische Königtum (vgl. DA. 2 S. 582f.) zur Seite.

Der Text ist in drei Teile gegliedert; der erste behandelt die Dinge bis

zur Thronbesteigung der Kapetinger, der zweite bis zum Tode

Ludwigs des Heiligen, der dritte bis zum Ausgange des MA. Inner-

halb dieser Teile ist der Stoff in 12 Kapitel eingeteilt; neu davon sind
die beiden ersten Kapitel über Karl den Kahlen und die ausgehende
Karolingerzeit. Die übrigenKapitel sind schonfrüher in der Z«RG.56

u. 57, Kan. Abt. 25 u. 26 (1936 u. 1937) erschienen, hier aber mannig-
fach umgestaltet und vor allem schärfergegliedert. Der Hauptunter-
schiedgegenüberdem älteren Abdruck besteht darin, daszdie Kapitel 7
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»Königtum und Hofämter, Königtum und Pairs« und 8 »Königs-
mythos Und Staatstheorie bis zum Tode Ludwigs des Hl.«umgestellt
sind. Sonst macht sichdie bessernde Hand des Vf. überall durch stärkere
Betonung der allgemeinen Entwicklung und der in ihr sichtbar
werdenden geschichtlichen Kräfte und eine Zurückdrängungder

liturgisch-formalen Einzelheiten bemerkbar; viele Abschnitte über
diese Dinge, von deren kritischer Untersuchung Schr. bekanntlich aus-

ging, sind in Petitdruck gegeben. Das Ergebnis ist — wie im Falle
Englands — eine höchstklärende Zusammenfassung der in der Ent-

wicklung des französischenKönigtums wirksamen Kräfte nach ihrer
Herkunft und in ihrer zeitlichen Bedingtheit, darüber hinaus aber

auch für die allgemein europäischeVerfassungsentwicklung, die der

Vf. zum Vergleich immer heranzieht, eine höchst erwünschte Er-

läuterung des Sonderfalles Frankreich und der Rolle, welche das

Königtum in der staatlichen Entwicklung unserer Nachbarn gespielt
hat. Die Lektüre der sorgfältigen, jeder gewaltsamen Konstruktion
abholden Ausführungen, denen man auch in Frankreich wegen der

dortigen Herrschaft der Lehren Fustels de Eoulange Beachtung
schenken sollte, hinterläsztnur das Bedauern, dasz der Vf. der erfolg-
reichen Fortführung seiner Studien vorläufig durch den Krieg ent-

rissen ist; möge sie ihm bald wieder vergönnt sein!
Bonn = im Wehrdienst. W. H.

Hektor Ammann, Untersuchungen zur Geschichte der Deutschen
im mittelalterlichen Frankreich. 1: Deutschland und die Messen der

Ehampagne (Dtsch. Arch. f. Landes- u. Volksforsch. Z, 1939, S. 306

—333). — Das bedeutungsvolle Thema wird mit einer bereits

einen charakteristischenEinblick gewährenden Studie aufgenommen.
Die in der neutralen Landschaft der Grafschaft Ehampagne vom

12.—14. Jh. blühenden internationalen Messen sind weder für die

deutsche noch für die französischeEntwicklung von ausschließlicher
Bedeutung gewesen, haben aber Wirtschaft und Handel nicht un-

wesentlich geformt und deutsche Kolonien in Frankreich entstehen
lassen, deren kulturelle Bedeutung vielleicht noch einer eigenen Unter-

suchung bedürfte. Th. V.

Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens (Spanische
Forschungen der Görres-Gesellschaft),in Verbindung Mit M- HO-
necker und G. Schreiber hrsg. von H. Finke, Reihe 1, Bd. 7.

Münster 1938, Aschendorff;VI u. 346 S. —- Jn diesem Band der be-

kannten Forschungsseriesind der für den Historiker wichtigste Beitrag
die Nachträge und Ergänzungen,die H. Finke dem 1.—3. Band der

,,Acta Aragonensia«nachsendet. Er gibt ihnen den Untertitel »Zur
kulturellen Bedeutung des aragonischen Kron-Archivs« und bietet

hier eine der schönstenSpätblüten jener Kulturgeschichtsschreibung,
die wir seiner Feder verdanken. Unter den anderen Abhandlungen
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zur mittelalterlichen Geschichte sei vor allem auf die Aufsätze von

Johannes Vincke über den König von Aragon und die Eamera

Apostolica in den Anfängen des großen Schismas verwiesen, sowie
auf drei Aufsätze spanischer Fachgenossen: Angles, La musica
medieval en Toledo hasta el siglo X1; Valls Taberner, La »Sum-
mula Pauperum« de Adgm de Adlersbach; Vives, Andangas e

Viajes de un Hidalgo espanol (1436—1439) con una descripcion de

Roma.

Köln. P. Rassow.

Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens (Spanische
Forschungen der Görres-Gesellschaft),vorbereitet von H. Finke (T),
hrsg. mit E. Eichmann und M. Ho necker von J. Vincke, Reihe 1,
Bd. 8. Münster 1940, Aschendorff; vIlI u. 412 S. — Alle Beiträge
greifen irgendwie über die engere spanische Geschichte hinaus.
J. Vives-Barcelona bringt zu den Sammlungen spanisch-christlicher
Jnschriften von Hübner (B. 1871, Suppl. 1900) und Diehl (L. 1924

bis 1931) einige Berichtigungen, zumal durch die richtige Lesung der

Ligaturen für XI- und VI mit Reproduktionen von Jnschriften zum
Teil nach den Originalen Der Direktor des Kronarchivs von Bar-

celona S. Valls Taberner handelt über die westgotischen Konzilien
der Kirchenprovinz Tarragona vornehmlich des 6. Jh.s. Wilhelm
UeUß-Bonn beschreibt, unterstützt durch treffliche Lichtdrucke, den

Tod« 3307 der Biblioteca Nacional zu Madrid, »einMeisterwerk der

karolingischen Buchkunst aus der Abtei Prüm« (S. 37—64), aus dem

Holder-Egger die Notizen der Annales prumienses (in den MG. SS.

12) herausgegeben hat. Gegenüberden zwei Geschwisterhandschriften
der Vaticana D und Q erweift sich die Madkider Handschrift, wenn

auch als lückenhaftund in einigen Lagen verkehrt gebunden, doch
besonders in der Reproduktion der Sternbilder als weitaus bessere
Überlieferung. Dem Ganzen liegt zugrunde eine kalendarisch-
komputistische Sammelhandschrift vom Jahre 809 mit den üblichen
Elementen des »Cursus lunae« des ,,Eyclus decemnovennalis«,der

Osterrechnung mit allen Unterfragen, einem Martyrologium und
einer Weltchronik, vor allem der Abhandlung »De ordine ac positione
stellarum in signis«mit den schonerwähnten Bildern. An diese astro-
nomischen Elemente schließensichKapitel über Maße und Gewichte,
auch »Demensura et magnitudine solis et lunae«, zum Teil Exzerpte
aus der Historia naturalis des Plinius. J. Rius Serra vertritt unter

dem Titel »El derecho Visigodo en Catalufia« die Erhaltung west-
gotischen Rechts im Gegensatz zu einer französischenRezeption. Be-

sonders zu dem »Testamento sacramental«,einer alten Tradition

Barcelonas, werden lehrreiche urkundliche Texte beigebracht. Den

umfangreichsten Teil des Bandes nimmt der Aufsatz von C. A. Wil-

lemsen-Braunsberg ein: Jacob 11. von Mallorca und Peter IV.
von Aragon (1336—1349),stürmischbewegte-Episoden, die schließ-
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lich doch zur RückgliederungMallorcas in den aragonischen Staat

führten, unmittelbar aus dem urkundlichen Material geschöpft
(S. 81—198). Ein für alle Forscher über die Zeit des großenSchisma
unentbehrliches Hilfsmittel ist der Bericht von M. Seidlmay er

über die spanischen ,,Libri de schismate« des vatikanischen Archivs
(Armario 54, Bd. 14—48), stark benutzt schon von Raynald, Denifle,
Ehrle und vom Vf. selbst für seine eben vollendete Darstellung der

Anfänge des abendländischenSchismas. Dem Bericht über die Ma-

terialien ist angeschlossen ein Abdruck der Tabelle, die Benedict XIIL

1404 herstellen liesz, unter Hinzufügung der jetzigen Signaturen und

gegebenenfalls der Drucke. J. Vincke publiziert mit entsprechender
Einleitung Verordnungen Peters IV. von Aragon über das schieds-
richterliche Verfahren im Lande statt der Appellation an den papst
für die Zeit seiner »Jndifferenz«(Neutralität) im Schisma. Der all-

gemeinen Geschichte liegt der Beitrag von S. Eirac Estopasian
über das Erbe der Basilissa Maria und der Despoten Thomas und

Esau von Joannina, Forschungen zu byzantinisch spanischen Be-

ziehungen, etwas ferner. Den Abschlußdes Bandes bilden die Auf-
sätze von Higinio Angles, La musica en la corte del rey don

Alfonso V de Aragon, und von E. L. Llorens über Marianas
Staatsauffassung.
Göttingen. K. Brandi.

E. Poncelet und E. Sairon, Liste chronologique d’actes con-

cernant les metiers et confreries de la cite de Liege (Annuaire d’hist.
liegeoise 2, 19Z9, S. 87—132).

Sr. Leyden, Nederlandsche plattegrondstudies 1—5 (Historisch
Tijdichrift18, 1939, S. 97—138, 356—373; 19, 1940, s. 24—75,

153—191). — Legt in eingehender Untersuchung unter Beigabe
zahlreicher Karten die für den gesamten niederländischenStädteauf-
bau wichtige Grundriszentwicklung dar für Groningen, Deventer,
Kampen, Amersfoort, Arnheim, Nymwegen, Middelburg, Zutphen,
Leiden, Leeuwarden, Zwolle, Rotterdam, Delft, Haarlem und

’s-Hertogenbosch. Th. V.

z. Frälies Mittelalter

(bis 91 1)

Karl August Eckhardt, Der Wanenkrieg. Bonn 1940, Röhrscheid;
109 S. — An Hand der Quellen, die jeweils in Urtext und eigener
Übersetzungzittert sind, gibt E. zunächsteine »eddischeMythologie«,
soweit sie das Thema berührt (S. 13ff.). Auftretende Widersprüche
führt E. auf religionsgeschichtlicheEntwicklungenzurück,so die Ver-

drängung von Sjörgyn und Tyr, dem Sohne Hymirs — letzterer hier
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von E. mit dem Urriesen ymir gleichgesetzt— durch Odin. »Was in

älterer Zeit von der Hymir-Sippe erzähltwurde, ist später auf Odin
Und die Asen übertragen worden« (S· 3’4).Der Wanenkriegmythos
entstammt jedoch einer älteren Zeit. E. sieht in ihm — das ist das

Hauptanliegen dieser Untersuchung — den Niederschlag bestimmter
prähistorischerEreignisse (S. 59ff.). Unter Auswertung rechts-,
sprach- und vorgeschichtlicherSorschungsergebnissekommt er etwa

zu folgendem Ergebnis: Die Wanen waren die Götter eines nicht-
indogermanischenSeefahrervolkes mutterrechtlicher Struktur, welches
die Riesensteingräberder Megalithzeit errichtete. Die Götter des

Hymirkreises, die späterenAsen, wurden von den indogermanischen,
aus dem Binnenlande, vermutlich aus Mitteleuropa stammenden
Streitaxtleuten, den sog. Schnurkeramikern verehrt, die eine vater-

rechtliche Samilienordnung hatten und Einzelgräber mit Leichen in

Hockerstellungerrichteten. Diese letzteren drangen um 2000 v. Chr.
in den nordischen Siedlungsraum der Erstgenannten ein, ein Kampf,
der sich im Mythos vom Wanenkrieg widerspiegelt. Kam es hier
zu einem Vergleich,durch den die Opfergemeinschaft aller Götter

vereinbart wurde, so auf völkischemGebiet zu einer Verschmelzung,
aus der das Germanentum hervorging. H. v. B.

E. Bickel und K. Tackenberg, Die Auseinandersetzungenzwischen
Germanen und Römern auf Grund der antiken Nachrichten und der

Bodenfunde (Kriegsvorträge der UniversitätBonn 32). Bonn 1941,
Scheur; 53 S., 9 Abb. — Der Vortrag von Bickel kann dem wissen-
schaftlich gebildeten Leser kaum mehr geben als aus dem Wider-

spruch gegen unbegründete Aufstellungen entstandene Anregungen.
Der Universalhistoriker wird die gar zu vereinfachenden und moderni-

sierenden Betrachtungen ablehnen, so z. B. das gar zu harte Urteil

über den »Volksverrat«der Ubier; wohl alle Stämme haben zur

Behauptung ihrer Sonderexistenz einmal solchen ,,Verrat« geübt,und

die Ubier ihr Volkstum verhältnismäßiglange bewahrt. Der Alt-

historiker wird dazu die Beherrschungdes Tatsachenmaterials ver-

missen1), der Philologe so flüchtigeUbersetzungenz wie proeliis am-

biguus = Arminius habe Schlachten ,,verloren«,und »dieCherusker,
d. h. Sachsen«,nicht begrüßen,der Religionshistorikerder Zuweisung
der ubischen Mütterkulte zu den keltischenmit berechtigtem Zweifel
begegnen (ng. Gutenbrunner, Die germanischen Götternamen der

antiken Jnschriften 1936 S. 120), zumal die Mütter in den sicher
stärkerkeltisierten Nachbargebieten nicht so häufig vorkommen. Auf
sicherem Boden stehen wir bei dem Vortrag des Prähistorikers
Tackenberg, der sich in die schwierigen Probleme, die gerade die

I) Es hat der Alamanneneinfall in Italien 267 stattgefundenund nicht
261 (Druckfehler?), und er war nicht der erste germanische Einfall nach dem

Cimbernzug, vorausgegangen ist der markomannische vom Jahre 167.
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wechselvollen Geschickedes rheinischen Durchzugsgebietes stellen, mit

Nachdenklichkeiteingearbeitet hat. So hat er zu der schwierigenFrage,
warum die literarisch bezeugten germanischen Stämme in den Boden-

funden nicht oder nur schwer nachzuweisen sind, Beachtenswertes
beigetragen. Eher als Vermischung war aber wohl der Grund die

technischeÜberlegenheitdes gallorömischenHandwerks und die ger-

manische Vorliebe für Landleben und Streusiedlung. Die Bodenfunde
ergänzen und berichtigen das Bild —- das auch bei Tackenberg viel-

fach nur antike Nachrichten geben -, weil sichbei ihm die Kenntnis

beider Denkmälergruppen mit der aus den örtlichen Verhältnissen
kritisch überprüften Methode verbindet. Die seinem Vortrag bei-

gegebenen Verbreitungskarten und das kurze Literaturverzeichnis
werden Leser und Lehrer begrüßen.
Königsberg (pr.). K. Stude-

Edward Schröder, Hengist und Horsa (Zs. f. dt. Alt. u. dt. Lit.

77, 1940, S. 69——72).— Stellt fest, daß die Namen Hengist und

Hors(a) für die Benennung von Menschen in der germanischen Welt

ungewöhnlichsind, schon allein deshalb, weil sie Bezeichnungen von

Pferden sind. Hinzu kommt, dasz ihr Gebrauch im Urgermanischen
Sinne: hengist = beschnittenes Tier, hors (nach ursprünglichemWort-

laut des Textes, von Beda in horsa verändert) = weibliches Tier,
als Namengebung für Stammväter von königlichenGeschlechtern
unmöglich erscheint. Wahrscheinlich handelt es sich um eine keltische
Sage, für deren Grundlage noch Untersuchungen anzustellen sind.

A. R.

Joh. Leo Weisgerber, Theudisk. Der deutsche Volksname und
die westliche Sprachgrenze (Marburger Universitätsreden Nr. 5).
Marburg 1940, Elwert; 61 S. — Der Name Deutsch tritt in den

schriftlichenBelegen, von der abweichenden Verwendung bei Ulfilas
abgesehen, zuerst unter Karl dem Großen lateinisch auf (theodiscus),
seit dem 10. Jh. auch althochdeutsch (diutisk), seit etwa 1100 alt-

französisch(tieis). Da die Wurzel unzweifelhaft germanisch ist, galt
das Verhältnis zwischen der germanisch-deutschen und der lateinischen
Form bisher als die Hauptschwierigkeit. W. kommt nun zum über-

raschenden Ergebnis, dasz das anscheinend jüngste altfranzösische
Wort an die Spitze gehöre, denn er setze ein westfränkischesttheudisk
voraus, welches um 700 im deutsch-romanischenSprachenkampf ent-

standen sei. »Der deutsche Sprachname ist in gewissem Sinne ein

Heimatruf der in dem Schicksalder Romanisierung stehenden Franken
jenseits der späteren Sprachgrenze.«Als Bildungsgut, worauf das

lateinische Wort weist, könne es erst in einer späterenperiode und nur

für das Binnenland gelten, während der Ursprung im Grenzgebiet
liege, nicht in der gelehrten Sphäre, sondern im Tageskampf. Diese
Auffassung kann m. E. widerlegt werden, aber W.s Untersuchung
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hat das Verdienst, auf das Kernproblem hinzuweisen, nämlichauf die

Frage, ob der deutsche Volksname und damit das Volksbewußtsein
einen gelehrten oder einen volkstümlichenUrsprung hat. C. E.

Hennig Brinkmann, Theodiscus, ein Beitrag zur Srühgeschichte
des Namens ,,Deutsch«(Altdeutsches Wort und Wortkunstwerk,
G. Baeseckezum 65. Geburtstag, Halle 1941, Niemeyer; S. 20——45).
—- Theodor Srings, Das Wort Deutsch (daselbst S. 46—82). —- Die

beiden Aufsätzezum gleichen Thema stehen untereinander in starkem
Gegensatz. Brinkmann beschäftigtsich mit den älteren Belegen für
den Namen Deutsch, die sämtlichlateinisch sind (theodiscus). Er zeigt,
daß sie in bestimmten Bedeutungsbereichen verwendet werden, näm-

lich erstens im Staats- und Rechtsleben, zweitens im Bereich der

Mission und drittens (mit dem zweiten eng verbunden) im Bereich
der Bildung und Gelehrsamkeit. Dabei stehen die Belege unter-

einander in einem deutlichen Zusammenhang, so daß sich gewisser-
maßen eine Genealogie des Gebrauchs des Wortes theodiscus auf-
stellen läßt. An der Spitze stehen einerseits Karl der Große, anderseits
Alchvine, die untereinander natürlich wiederum zusammenhängen.
Die Frage, welchen von beiden der Primat zukommt, wirft Br. nicht
auf, so daß das eigentliche Entstehungsproblem noch offen bleibt.

Aber der Entstehungsboden wird durch seine Untersuchung bereits

deutlich. Ganz anders Srings. Im Anschluß an die Schrift Von

Weisgerber (s. oben) nimmt er an, daß die Schicht der lateinischen
Belege bereits eine jüngere Stufe darstelle und daß der Name im

7. Jh. auf westfränkischemBoden im fränkisch-romanischenSprachen-
kampf entstanden sei. Er präzisiertdiese These genauer dahin, daß der

Ursprung im Gebiet der Schelde zu suchen sei. Das schließter aus dem

Nachweis, daßdas altfranzösischetieis mit dem flämisch-brabantischen
dietsc zusammenhängt.Da aber die Belege für diese Wörter erst
etwa ein halbes Jahrtausend jünger sind als die angenommene Ent-

stehungszeit, wird man hier doch Zweifel hegen dürfen. Auch wird

Sr» wie bereits H. Kuhn in DLZ. 1941 Sp. 545 bemerkte, den theo-
discus-Belegen nicht gerecht.Er läßt S. 64 auch sie aus dem Sprachen-
kampf entstanden sein, während sie in Wirklichkeitdie germanischen
Volksspkachen im Gegensatz zum gelehrten Latein bezeichnen und

durchaus nicht auf einen fränkisch-romanischenGrenzkampf weisen.
Seine Ausführungen S. 68ff., daß das karolingischetheodiscus »die
Formel des Grenzkampfes«»verrückt«habe,’scheinenmir das Be-

legte nach dem Rekonstruierten umzudeuten. Der Versuch einer end-

gültigen Lösung wird gut tun, von den fundiekten Ausführungen
Brinkmanns auszugehen. E. E.

Germain Morin, Saint pirmin en Brabant, these invraisemblable?
(Revue d’histoireeccles 36, 1940, S. 8—18). — Der erste Bischofssitz
Pirmins war nach seiner Vita ein castellum Meltis oder Melcis. Der
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Vf. hatte schon 1912 dargelegt, daß darunter nicht Meaux (oder das

pfälzischeMedelsheim) zu verstehen sei, sondern Melsbroek bei

Brüssel. Aber Krusch hatte diese These ohne Angabe von Gründen

lächerlichgemacht, und darauf führt M. es zurück,daß man sie seither
nicht anzunehmen wagte. Wie dem auch sei, jedenfalls verdienen M.s

Gründe, die er nochmals darlegt, ernsthafte Prüfung. Die Frage ist
deshalb von Interesse, weil Pirmin in seinem Bistum nach dem aus-

drücklichenBericht der Vita in beiden Sprachen predigte, romanisch
und fränkisch:ob das in Meaux war oder bei Brüssel, ist im Zu-
sammenhang mit den neueren Forschungen zur fränkischenLand-

nahme von einigem Belang. C. E.

Wilhelm Schmitt, Das Gericht zu Verden 782 (Thüring.-sächs.
Zs. f. Gesch. u. Kunst 27, 1940, S. 14—26). — Die Arbeit sucht dem

Quellenstoff über das Blutbad von Verden nach ausdrücklicherAb-

lehnung der bekannten Bauerschen Auslegung (der decollati als

delocativ) neue Seiten abzugewinnen und stellt dabei vor allem die

Frage, ob die Zahlenangabe 4500 (IIII D) etwa auf einem Schreib-
.fehler beruhe. Hierbei könne, um nur die nach Sch. ,,paläographisch
erlaubteste Vermutung« zu erwähnen, angesichts der Möglichkeit,daß
in der Vorlage »dielateinische 11 und die u-Sorm zu unterscheiden«
vielleicht schwer gewesen sei, »die Schreibung ifii, die sowohl als

velut wie als ,4000« gelesen werden kann, die Sehlerquelle sein«.
Da Sch. außerdemmit einer Verschreibung des Zahlzeichens D aus L

rechnen möchte,blieben also von den 4500 nur »ungefähr 50«. Der

Weg zu diesen Konjekturen ist aber nicht nur »arg verstrüppt«,wie

Sch. selbst sagt, sondern bei der von Sch. allerdings m. E. überhaupt
noch nicht ausreichend erörterten Quellenlage schon im problem
willkürlichund unnötig.
Münster. Sr. v. Klocke.

Max Bathe, Die Sicherung der Reichsgrenze an der Mittelelbe

durch Karl den Großen (Sachsen u. Anhalt 16, 1940, S. 1—44). —-

Versucht trotz der schwierigen Quellenlage eine Lokalisierung der

slawischen Völkerschaftenzwischen Elbe und Oder, auch der kleineren
wie der Linen und Smeldingen, durchzuführen,und untersucht ein-

gehend die SeldzügeKarls d. Gr., dem der Bau von zwei Elbmarken
und von Schutzfestenin der VorläuferschaftHeinrichs I. zugesprochen
wird und zugleich die Ausdehnung der Machtgrenze über die Oder

hinaus bis zur Weichsel. Th. V.

Heinrich Büttner, Murbacher Besitz im Breisgau (Elsaß-Lothr.
Jb. 18, 19Z9, S. 314—319). —- Trotz der Dürftigkeitder Quellen aus

Ausland karolingischer Zeit kann B. überzeugend für die Etichonenstiftung
Murbach durch Rückschlüsseaus späteren Zeugnissen einen Besitzstand
im Breisgau nachweisen, der aus der karolingischenPolitik der Ver-

bindung von rechtem und linkem Rheinufer hervorgegangen sein
wird. T . V.
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Konrad Lübeck, Zur Missionierung des nördlichen harzgebietes
(Zs. d. Harzver. f. Gesch. u. Alt. 7Z, 1940, S. 32—56). — Die schon
mehrfach und besonders von W. Lüders vertretene Anschauung, daß
die Christianisierung des Nordharzgebietes ein Werk des Klosters
sulda sei, wird von L. bestritten. Aus übereinstimmendenOrtsnamen

könne ein solcher Schlußnicht gezogen werden, Und durch die klöster-

lichen Besitzungen werde nur die Verehrung für den hl. Bonifacius
erwiesen. Das Kloster Sulda selbst habe nach 779 keine Mission mehr
getrieben, wohl aber das Suldaer Nebenkloster Burschla (bei Treffurt),
das deshalb auch von der Strenge der Benediktinerregel abging und

in ein Chorherrnstift-umgewandelt wurde. Nur indirekt also habe
Sulda zur Christianisierung der Harzgebietes beigetragen. Die Srage
wird wohl noch weiter diskutiert werden. C. ,

Aldo Bassetti, J Longobardi. Appunti per la stokia del chjno

durante l’etå barbarica (Zs. f..schweiz.Gesch. 20, 1940, S. 66—97). —

Bespricht die wenigen Nachrichten und Urkunden zur Geschichte dek

Langobardenherrschaftim Tessin und bekennt sich dabei ausdrücklich
zum Ideal der Latinität; die langobardischen Barbaren hätten am

Leben der Bevölkerung nichts geändert. C. E»

4. DeutscheKaiserzeit
(91 1—1250)

Hans-Walter Klewitz, Die Sestkrönungender deutschen Könige
(ZRG. 59, Kan. Abt. 28, 1939, S. 48—96). — Die sehr anregenden
Ausführungen zeigen, wie sich die Ausbildung der sestkrönung mit

der inneren Entwicklung des deutschen Königtums verbindet. Kl.

faszt die Sestkrönung, die ZU Ostern- Pfingsten und Weihnachten,
seltener bei anderen Gelegenheiten stattfand und eine feierliche Dar-

stellung des Königtums vor dem Volke bedeutete, als Vergeistlichung
einer germanischen Zestfeiet auf UTFdsucht ihren Ursprung in der

Zeit Ottos I. Besonders aufschluszreichzeigt er den Zusammenhang .

mit dem Jtinerar. Seit Heinrich II. werden entsprechend der Ent-

wicklung der ReichskirchenpolitikBischofsorte für die hohen Feste
bevorzugt. Unter den drei Ottonen aber werden Weihnachten und

Ostern auf einem kleinen Kreis königlicherPfalzen begangen, Ostern
besonders in Quedlinburg Dem ist hinzuzufügen,daßdiese Gewohn-
heit schon Von Heinrich I. herrührt,Von dem zwar nur in Vier Jahren
(922- 923- 928- 931) der Ostewkkbekannt ist, darunter aber dreimal

Quedlinburg Wenn somit Otto I. an diesem punkte nicht der Be-

gründer ist- se mag doch die eigentliche Sestkkönung,d. h. der Krö-

nungsakt durch einen Geistlichen bei der Sestmesse, auf ihn zurück-
gehen, obgleichdie Belege dafür erst 995 (nicht 992).einsetzen. Davon
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ist aber das Kronentragen beim Kirchgang zu unterscheiden. Denn die

Könige pflegten schon für den Hinweg zur Kirche die Krone aufzu-
setzen (so 970, 1038 usw., vgl. auch Kl. S. 86: »vom Palatium zur

Kathedrale«), die sie dann in der Kirche für den Krönungsakt offen-
bar ablegten. Der Bericht Benzos von Alba, wonach der König in

einer Kirche gekrönt wurde und erst dann in Prozession zu einer

zweiten Kirche zog, wo die Messe stattfand, beruht nur auf dem Vor-

bild der römischenProzession von St. Peter zum Lateran und darf
nicht verallgemeinert werden, da die nichtrömischenQuellen über-

einstimmend die Krönung bei der Messe stattfinden lassen (so 1037,
11Z1, 1162). Das Tragen von Krone und Ornat an den hohen Sest-
tagen ist nun aber schon für Karl den Groszen und Karl den Kahlen
berichtet, vgl. Vita Karoli c. 23, Nithard II c. 8. Man musz also
zwischen karolingischer Wurzel und ottonischer Ausgestaltung unter-

scheiden. Diese liturgische Ausgestaltung wird sich hoffentlich noch
weiter klären lassen. Kl. führt die beachtenswerte Parallele des erz-

bischöflichenPallienrechtes an. Daneben sind weiter die — wiederum

karolingischen — Laudes im Auge zu behalten, die gleichermaszen
bei der Oster-, Pfingst- und Weihnachtsmesse gesungen wurden und

ebenfalls eine Huldigung für den König enthielten. Bemerkt sei, dasz
es aus dem 12. Jh. einen Ordo der Sestkrönungen gibt, gedruckt
NA. 23 (1898) S.18—21. C. E.

Hans Roll, Der Königsplan des Bayernherzogs Arnulf in Ge-

schichtsschreibung und Politik (HJ. 60, 1940, S. 231—245). — Be-

handelt die Nachrichten über den Versuch des Herzogs Arnulf,
deutscher König zu werden (919), und die Wirkung und Ausgestaltung
der geringen zeitgenössischenAndeutungen bei den späteren Dar-

stellungen. Auf Aventin geht die Behauptung zurück,Arnulf sei König
von Bayern geworden, und diese Ansicht hat im 18. Jh. eine gewisse
politisch betonte Bedeutung für das wachsende staatliche Bewußtsein
bei den Bayern gewonnen. Auffälligerweiseverschwand sie aber um

die Wende des Jh.s wieder, so daszsie in den publizistischen Arbeiten,
die die Erhebung Bayerns zum Königreich 1806 begleiteten, keine
Rolle mehr gespielt hat. — Der Aufsatz R.s leidet besonders am

Anfang an einigen Unklarheiten und Versehen. Was S. 231 mit den

»Büchernüber die Taten des heiligen Ulrich«gemeint ist, verstehe ich
ebensowenig wie die Bezeichnung »Virus-Vita«für die Bearbeitung
der Vita Udalrici durch Bischof Gebhard von Augsburg·Dieser hat
die Geschichtemit dem Schwert ohne Knauf aus seiner Vorlage, der
Vita Ud. Gethakd5, aufs gröblichstemißverstanden oder entstellt.
Statt »Ekkehardvon Aura« lies Srutolf von Michelsberg. Zu der

Tegernseer Tradition vgl. die bei Böhmer-Ottenthal Reg. S. 4

zitierte Notiz bei Pez SS. 1, 741. Otto von Sreising (Chron. VI, 18)
beruht lediglich auf Srutolf und der Vita Ud. Gebhards. Und warum

werden längst bekannte Kaiserurkunden nicht nach Stumpf, sondern
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nach dem »Bager. Hauptstaatsarchiv München, Kaiserselekt«zitiert?
Anm. 2 lies Abh. 1923, Anm. 6 SS. IV.

Berlin. R. Holtzmann.

Edmund E. Stengel, Die Entstehungszeit der »Res Gestae
Saxonicae« und der Kaisergedanke Widukinds von Korvei (Eorona
Quernea, Festgabe f. K. Strecker, 1941, S. 136—158). —- Die Ab-

handlung, die mit einem Exkurs über die Benutzung des ältesten

deutschen Krönungsordo durch Widukind schlieszt,ist in erster Linie

eine kritischeAuseinandersetzung mit H. Blochs bekannter’Annahme,
dasz Widukinds Werk schon 958 entstanden sei und erst 968 seine um

die Schluszkapitelvermehrte, endgültigeFassung erhalten habe. Alle

vermeintlichen Stützen dieser These erweisen sich als brüchig: weder

die Widmungen der drei Bücher noch das St. Veit- und die Awaren-

kapitel (I, 34, 1, 18X19) lassen irgendwie auf nachträglicheund zu-

sätzlicheEntstehung schließen,ebensowenig wie die Erwähnung von

Ottos I. und Adelheids verstorbenen Kindern (111, 12); in I, 35 ist
qui-mansit als 967 während der Niederschrift mit Bezug auf den Tod

Boleslaws von Böhmen entstandene Glosse zu werten; vollends setzt
die Betonung der Königstreue des Grafen Jmmo in II, 27 nicht Un-

kenntnis der 959J60 einsetzenden Empörung Jmmos, sondern viel-

mehr Kenntnis seiner 966 bezeugten Unterwerfung voraus, sie ist
also ein Beweis nicht für die Entstehung des Werkes vor 959, sondern
gerade für seine Niederschrift erst 967. Das Ergebnis ist von erheb-
licher Tragweite. Es ermöglichtein endgültiges Urteil über die in

der angeblichen imperatorischen Akklamation Ottos des Großen auf
dem Lechfeld verankerte Kaiseridee Widukinds. Man wird nun nicht
mehr bestreiten können, dasz diese, wie der Vf. des Aufsatzes bereits
vor dreißig Jahren annahm, einen bewußten, umdeutenden Ersatz
der römischen Kaiserkrönung von 962 darstellt, die der sächsische
Mönch verschwiegen hat, weil sie ihm, ähnlichwie einst schon Karl

dem Groszen der Akt von 800, als Bedrohung der Unabhängigkeit
des deutschen Staats durch den Papst erschien.

E. E. St. (Selbstanz.)

Eva Rothe, Goslar als Residenz der Salier. Dresden 1940,

Ehlermann; 88 S. — Diese als Berliner Dissertation entstandene
Schrift schildert die Rolle, welche der Goslarer Pfalzbezirk in salischer
Zeit als olarissimum regni domioilium gespielt hat, auf Grund einer

inzwischen recht umfänglichgewordenen Literatur, ohne dabei zur

Selbständigkeiteigener Gesichtspunktezu gelangen. Vielmehr bleibt

das Urteil der Vf. in vielen Fällen unentschieden, was sicham störend-

sten in dem Abschnitt über St. Simon und Jude als Reichskapelle
geltend macht, für den die Ausführungen von Klewitz in AUS. 16,
1938, S. 139ff. (ng. DA. Z, 1939, S. 574) wohl nur nachträglich
herangezogen werden konnten. Hätte die Vf. ihre Kenntnisse sich-
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weniger angelesen als wirklich erarbeitet und verfügte sie über eine

größereGestaltungskraft, hätte das von ihr in den Grundzügen zwar

richtig, aber doch sehr matt gezeichnete Bild des salischenGoslar viel

kräftigere Farben gewinnen können. H.-W. Kl.

Hans-Walter Klewitz, Die Krönung des papstes (ZRG. 61, Kan.

Abt. 30, 1941, S. 96—130). — Die älteste päpstlicheKopfbedeckung
ist das Camelaurum, das sich mit der Zeit zur liturgischen Mitra

entwickelt und als solche seit Leo IX. auch an Bischöfeund Abte ver-

liehen wird. Unter den folgenden Päpsten wird daneben das ur-

sprünglicheCamelaucum als nichtliturgische Kopfbedeckungwieder

aufgenommen und als Krone gedeutet, indem man den Circulus,
die ringförmigeBorte am unteren Rande, als die Hauptsache ansah.
Die Prozessionen der römischen5tationsgottesdienste, an denen der

Papst zu Pferde teilnahm, wurden dabei im Sinne einer königlichen
Sestkrönung umgedeutet und ausgestaltet, auch unter dem Einfluß
der häufigenAbwesenheit der Päpste von Rom. Damit ist ein in der

Entwicklung des Papsttums wichtiger Punkt geklärt. So ergibt sich
z. B., daß der Ordo Cencius 11, der bereits Mitra und Krone unter-

scheidet, nicht älter sein kann als die Zeit des Reformpapsttums (vgl.
dazu Kl. in DA. 4, 1941, S. 416ff.). C. E.

Giovanni Battista Borino, Chi e il marchese Petronus della

lettera di Gregorio VII alla contessa Matilde in data 3 marzo 1079?

(Archivio d. R. Deputazione Romana 63, 1940, S. 113—127). —

Die gesuchte Persönlichkeitist Peter von Savoyen, Graf und Markgraf
von Turin, gestorben am 26. Oktober 1078. Um seine Witwe Agnes,
Tochter Wilhelms vL von Aquitanien, warb herzog Dietrich von

Oberlothringen im nächsten Jahre, ohne die Zustimmung Gregors
v11. erlangen zu können. C. E.

Anton Michel, Amalfi und Jerusalem im griechischenKirchenstreit
(1059—1090) (Orientalia Christiana analecta Nr-. 121). Roma, Pont-
Inst. oriental. studiorum 1939; 65 S. — Veröffentlicht aus der

Brüsseler Hs. 1360 (9706—25) den Brief eines Klerikers Laycus an

einen Abt Sergius mit einer Verteidigung des lateinischen Stand-

punktes in der Azymenfrage. Der Brief ist, wie schliissignachgewiesen
wird, die Vorlage einer inhaltsgleichen Schrift von Bruno von Segni
gewesen und hat eine dem Patriarchen Symeon II. von Jerusalem
zugeschriebene griechischeAntwort hervorgerufen, die vor einigen
Jahren von B. Leib, Deux inedits byzantins sur les azymes (Orient.
Christ. Ul- 9, 1924) veröffentlichtwurde. Verfasser, Adressat und Ab-

fassungszeit des lateinischenBriefes sind nur zu erschließen;Vf. macht
wahrscheinlich,daß der Absender Laycus — ein ungewöhnlicher
Name — Amalfitaner war und sucht den Adressaten in dem Bene-

diktinerkloster S. Maria der Amalfitaner in KonstantinopeL Ge-

schrieben sein soll der Brief etwa 1070 in Anlehnung an humbert.
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Für all das macht Vf. mit gewohnter Gelehrsamkeit Argumente
geltend. Sraglich scheint mir nur, wie der Brief unter dem Namen

eines (römischen)Papstes Silvester in die HändeSymeons gekommen
sein soll (S. 32); sollte hier nicht der Gegenpapst Silvester IV. (Magi-
nulfus, 1105—1111) in die Überlieferunggeraten sein? Dann wäre

aber die Datierung des griechischenSymeonbriefes noch einmal zu

erwägen. .

J. L. La Monte, Some Problems in Crusading Historiography
(Speculum 15, 1940, S. 57—75). — Der Aufsatzsteht in Zusammen-
hang mit dem in Amerika aufgestellten Plan eines größerenSammel-
werks über die Kreuzzugsgeschichte. Der Vf. gibt mit reichen biblio-

graphischen Angaben eine Übersichtüber den Stand der Quellen-
editionen, der Einzelforschungen und Darstellung-en zum Kreuzzugs-
thema, sowohl unter dem Gesichtspunkt der europäischenGeschichte
wie dem des lateinischen Orients. Dabei zeigt er an zahlreichen
Stellen Lücken der bisherigen Arbeit auf, ohne sich im übrigen auf
Auffassungsprobleme einzulassen. C. E.

Paul Kirn, Die Verdienste der staufischen Kaiser um das deutsche
Reich (HZ. 164, 1941, S. 261—-284). — Die vom Vf. gestellte Frage
gilt doch weniger Friedrich Barbarossa, der denn auch tatsächlichim

Hintergrunde der Szene bleibt, und seinen Söhnen als Friedrich 11.

Die Erörterung dreht sichnatürlich vor allem um die landesfürstlichen
Privilegien von 1221 und 1230XZ1. K. schlägtihre tatsächlicheWirk-

samkeit mit Recht gering an, indem er betont, daß der Kaiser ihnen
zum Trotz seine fürstenfeindlicheStädtegründungspolitik ununter-

brochen fortgesetztund die in ihnen verbriefte Nichtausübungkönig-
licher Rechte praktischvielfach nicht eingehalten hat. Allerdings musz
man sich m. E. vor der Vorstellung hüten, als wären die Privilegien
eindruckslose Pergamentfetzen geblieben. Sie waren nachweislich
jahrelang sozusagen in aller Munde, und auch später ist man immer
wieder auf sie zurückgekommen.Aber Friedrichs II. entgegengesetzte
Politik wirkt dadurch doch nur um so entschlossener und bewußter.
Das zweite Aktivum seines deutschen Regiments sieht K. in Fried-
richs Bestrebungen, das unmittelbare Reichsgut im Reiche zu einem

Block auszubauen, wie namentlich die Einziehung Gsterreichsund der

Steiermark und ihre Verwaltung durch Gseneralvikare beweise. Er

stellt sich damit zu denen, die diesem Staufer das politische Ziel zu-

trauen, Deutschland mit sizilischenMethoden, wie ich es kürzlichan

anderer Stelle ausgedrückt habe, »von Süden aus für seinen Staat

zurückzuerobernfcDer von K. verwertete Nachweis Hilligers, daß
die Haller Silbermark des Reichssteuerverzeichnissesvon 1242 dem

Münzfusz des sizilischenGoldaugustalen nachgebildet ist, liefert eine

wichtige wirtschaftspolitische Bestätigungdieses Planes, den der

Sturz des staufischenHauses im Keim erstickt hat. E. E. St.

Deutsches Archiv v. 38
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Erich Maschke,-Die Ostpolitik der staufischenKönige (N.S.Monats-
hefte 134, Mai 1941, S. 442—454). — Entkräftet die Vorwürfe
gegen die Staufer, »einedem deutschen Leben und seinen Notwendig-
keiten fremde Politik getrieben zu haben«, durch den nachdrücklichen
Hinweis auf ihre Maßnahmen im Osten, die von einer »wes·entlich
universalgeschichtlichausgerichteten Forschung älterer Jahrzehnte«
zu wenig beachtet wurden: von dem Erwerb des Egerlandes für das

Reich durch Konrad III. und seinem Eingreifen in den Thronstreit
Polens, Böhmens, Ungarns — über Barbarossas und seines Sohnes
Organisation des Reichsgutes im mitteldeutschen Osten (Pleißner-
land, Vogtland, Meißen) und seinem für die Eindeutschung Schlesiens
so folgereichen Seldzug nach Polen — bis zu Friedrichs II. Anteil an

der Begründung des Ordensstaates in Preußen und der Verbindung
Livlands mit dem Reich.Der nützlicheÜberblick zeigt die Bedeutung
und eine gewisse Stetigkeit der staufischen Reichspolitik nach Osten,
ohne doch die verhängnisvollen »Rückwirkungender Italien- und

Rompolitik«zu verkennen.

Königsberg. H. Grundmann.

Eduard Eichmann, Der Kaiserordo von Apamea (HJb. 60, 1940,
S. 452—477). — Der zuletzt (1938) von M. Andrieu nach einer Hs.
der Stadtbibliothek in Lyon gedruckte Ordo der Kaiserkrönung aus

einem Pontifikale von Apamea (A), das jedoch nur das römische
pontifikale des 12. Jh.s wiedergibt, versucht E. in die Entwicklung
der Kaiserkrönungs-Ordines einzuordnen, um zugleich auch seine
Quellen, seine Eigenart und seine Weiterentwicklung im Ordo

Jnnocenz’ III. von 1209 festzustellen·Doch weil E. auf die von Klewitz
DA. 4, 1941, S. 412ff. versuchte Widerlegung seiner Datierung des

Ordo Eencius II noch nicht eingehen konnte, vermögen seine Aus-

führungen ihre Aufgabe noch nicht einwandfrei zu lösen (vgl. auch
Klewitz a. a. O. S. 442). Aber sie bieten einen wichtigen Beitrag
dazu. Denn sie heben mit Recht hervor, daß die — inzwischen von

Klewitz a. a. O. ebenfalls angegriffene — C II-Datierung Schramms
(Ende des 12. Jh.s) durch A noch rätselhafterwird, und weisen auf die

Parallelen hin, die zwischen A und den für die Krönung Barbarossas
1155 überlieferten Berichten bestehen, die weiter zu verfolgen
gewiß sehr lohnend sein dürfte. h.-W. Kl.

Paolo Brezzi, Lo scisma inter regnum et sacerdotium al tempo
di Sederico Barbarossa (Archivio d. R. Deputazione Romana 6Z,
1940, S. 1—98). — Der umfangreiche Aufsatz bildet nur den ersten
Teil einer umfassenden Gesamtdarstellung des Schismas der Bar-

barossazeit und reicht bis zum Tode Viktors IV. im J. 1164. Er ist
von ähnlichemCharakter wie die Arbeit des gleichen Vf. über Otto

von Sreising (vgl. oben S.s214). Wiederum geht es Br. weniger um

neue Erkenntnisse als um ein sorgfältigabwägendesUrteil auf Grund
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der umfassend herangezogenen Literatur Unter besonderer Berück-
sichtigung der geistigen Grundlagen des Kampfes. Er arbeitet dabei

heraus, wie Barbarossa mit neuen Mitteln den alten Zielen nachstrebt.
Von den an anderer Stelle (Rivista storica italiana 57, 1940, S. 192

—205) begonnenen Ausführungen des Vf. über »Taratteri,momenti
e protagonisti dell’azione politica di Federico Barbarossa«war uns

die angekündigte Fortsetzung unzugänglich. C. E.

Wolfgang Hagemann, Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum
und Papsttum bis 1272, Tl. 1 (QFJAB. 30, 1940, S. 88—136). —

Das Ringen zwischen Kaisertum und Papsttum löst sich besonders
in Mittelitalien in zahlreiche Einzelkämpfe auf, deren Gesamtheit
erst ein volles Bild vom Ablauf des Konfliktes gewährenwürde, deren

Phasen im einzelnen aber vielfach noch im Dunkel liegen. Für
Fabriano liegt ein verhältnismäßigreiches urkundliches Material

vor, das von H. nach umfassenden Archivstudien sorgfältig ver-

arbeitet wird. Bis zum Tode Heinrichs VI. war die Stadt unbestritten
kaiserlich und neigte in der folgenden Zeit überwiegend zur Neu-

tralität. Unter Friedrich II. wird zuerst die päpstlicheHerrschaft an-

erkannt, seit 1239 aber dringt der Kaiser vor, kann das Amt des

Podesta mehrfach besetzen Und fabrianesische Kontingente auf seiner
Seite fechten sehen. Dann folgt freilich für einige Jahre ein Übertritt

auf die päpstlicheSeite, kurz vor dem Tode des Kaisers jedoch die

Rückkehrzu diesem. Die Schwankungen erklären sich durch die politik
des territorialen Machtausbaus und durch die jeweiligen Leistungs-
ansprüche der parteien. Der zweite Teil des Artikels soll die Zeit
1250—1272 behandeln und einen Urkundenanhang bringen. C. G.

Walther Grosse, Das Schicksaldes Werlaer Reichsgutes (Zs. d» Aus Land-

Hakzvek. f. Gesch. u. Att. 73, 1940, S. 16—31).— Als Heinrich Iv. EIN-I
im J. 1086 die Pfalz Werla mit zwei Dörfern dem Bistum Hildesheim Ausland

verlieh, waren bedeutende Teile des einstigen Werlaer Reichsgutes
schon abgegliedert, nämlich der Haszorst, Goslar und die Güter der

kaiserlichen Lehnsträger. Zur letzteren Kategorie gehörte das auf
mehrere Orte verteilte Reichslehen, das vom 12. bis ins 16. Jh. im

Besitzder Herren von Burgdorf war und später teilweise an die Gos-
larer Familie Cramer von Tlausbruch kam. Aus dem Archiv dieser
Familie kann Gr. Ausdehnung und Schicksaledes genannten Lehens
darstellen und damit einen beachtenswerten Beitrag zur Rekonstruk-
tion der ursprünglichenAusstattung der Pfalz Werla geben« C. E.

Die Lauenburg im Ostharz. Beschrieben von Hermann Goern,
aufgenommen von Hermann Wäscher, geschichtlicherÜberblick von

Walther Grosse (Forsch·z. Denkmalpflege in d. Prov. Sachsen H. 1).
Olletfutt 1940, JlleckeI; 62 S., 38 Taf. — Eine Burgenmonogkaphie,
wie man sie sichöfter wünschenwürde. Den Anlaß bot die Bestands-
aufnahme für das Denkmälerwerk,bei der sichergab, daszdie bis da-

38·
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hin wenig bekannte Burg eine bedeutende und einheitliche Anlage
darstellt, deren Erbauerein namhafter Fürst gewesen sein muß. So

erhalten wir eine genaue Aufnahme mit zahlreichen Photographien,
Zeichnungen und Planskizzen, eine sorgfältige Beschreibung (mit
einem Beitrag von K. Schirwitz über die Fundstücke)und eine an-

sprechende geschichtlicheDarstellung. Als Erbauer wird Heinrich IV.

vermutet. Das bleibt freilich eine Hypothese, denn die (übrigens
geringe) Ähnlichkeitder Anlage mit der Harzburg läsztsichauch damit

erklären, dasz die letztere als Vorbild diente, und wenn Grosse dem

Leser lebhaft vor Augen führt, wie Heinrich IV. gleichsam das ganze

Harzmassiv als königlicheFestung ausbaute, so ist zu bedenken, dasz
später auch Heinrich der Löwe eine starke Harzstellung besessen hat,
also ebenfalls als Erbauer in Frage kommt. Nun bezeichnet der Name

Lewenberoh die Burg unmittelbar als eine Gründung des Löwen,

zumal Burgnamen auch sonst öfter von Wappentieren abgeleitet
werden (Greifenstein, Falkenstein usw.); die sonst vorgeschlagene
Erklärung des Namens (von ahd. hleow = Hügel, also »Hügelberg«)
ist unbefriedigend. Dazu stimmt, dasz die Burg urkundlich zuerst 1164

erscheint, allerdings in der Hand des Pfalzgrafen Albrecht von

Sommerschenburg, der sie 1165 nach einer Fehde Heinrich dem

Löwen überließ. Da Albrecht Quedlinburger Stiftsvogt war, ver-

mutete Grosse, einer Bemerkung von Ruth Hildebrand folgend, dasz
Lothar von Supplinburg, in dessen Besitzsichdas Gebiet des Nordost-
harzes jedenfalls befunden hatte, die Burg zu einem Zubehör der

Stiftsvogtei gemacht habe. Aber dann hätte sie Reichs- oder Kirchen-
lehen sein müssen,während sie tatsächlichbeim Sturze Heinrichs des

Löwen als welfisches Eigengut anerkannt wurde. Also ist die Annahme
Bodes vorzuziehen, dasz es sichauch hier um Heinrichs supplinburgi-
sches Erbe handelt. Der Sommerschenburger hatte demnach die Burg
von Heinrich dem Löwen zu Lehen, bis er sie diesem wieder auf-
lassen mußte. Besitzgeschichteund Ortsname passen also zusammen,
und so dürfen wir die Lauenburg als eines der Hauptdenkmäler
Heinrichs des Löwen in Anspruch nehmen. Dies abweichende Ergeb-
nis mindert nicht den Dank für die schöneVeröffentlichung,die der For-
schung in vorbildlicher Weise eine Grundlage gegeben hat, E. E.

Ulrich Koch, Gaue und Grafschaften der ältestenDiözeseHildes-
heim (Hannov. Gesch.Bll.NF. 5, 1939, 5. 166—186).— Gibt eine

eingehende, quellenmäszigbestbelegte Untersuchung über die nicht
miteinander gleichzusetzenden,aber sich vielfachberührendenGaue
und Grafschaften der DiözeseHildesheim für die Wende zum und

den Verlauf des 11. Jh.s. A. R.

Wilhelm Heupel, Von der staufischen Finanzverwaltung in Ka-

labrien (HJb. 60, 1940, H. 2 [Festschr.R. v. Heckel]S. 478l—506).
—

Die frühereArbeit des Vf. über die sizilischeZentralverwaltung unter
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Friedrich II. erhält hier eine Ergänzung durch Inangriffnahme der

-Provinzialverwaltung. Den Ausgangspunkt bilden acht Urkunden

aus den Jahren 1221—1251, die H. aus dem Neapolitaner Archiv

veröffentlicht und durch die beiden einzigen bisher gedruckten gleich-
artigen Stücke ergänzt. Es handelt sich um Urkunden kaiserlicherBe-

amter, der »camerariiEalabrie«, des »doanede secretis et questorum
magister« und des ,,magister camerarius Calabrie«. Mit Hilfe der

Urkunden und weiteren Materials kann H. die Geschichtedieser Amter

klarstellen und ihre sowohl fiskalischen wie gerichtlichen Funktionen
beschreiben. Einige diplomatische Bemerkungen machen den Schluß.
Das Ganze ist ein bemerkenswerter Vorstoß auf ein noch wenig
bekanntes Gebiet. C. E.

Richard Konetzke, Die Entstehung des portugiesischen Staates

(Jbero-amerikanisches Archiv 14, 1940, S. 16—28).—·Anläßlich des

portugiesischen Nationaljubiläums (vgl. oben S. 303) schildert K. die

Vorgänge, die zur allmählichenAusbildung der portugiesischen Un-

abhängigkeitim 12. Jh. führten. Portugal ist kein natürlichesGebilde,
sondern die politische Schöpfung seines Herrscherhauses, die mit der

Feudalisierung Frankreichs und der landschaftlichen Auflösung
Spaniens in Zusammenhang gesehen werden muß. Entscheidend war,

daß die Krone die militärischen und kolonisatorischen Kräfte des

Landes zusammenzufassenverstand. C. E.

5. Hpätes Mittelalter

(1250—1500)

Heinrich Günter, Das deutsche Mittelalter, 2: Das Volk (Spät-
mittelalter). Freiburg 1939, Herder; VIII u. 304 S. — Die Bedenken,
die bereits W. Holtzmann in seiner Anzeige der ersten Hälfte dieses
Werkes (DA. 1, 1937, 5. 563f.) hinsichtlich der Betrachtungsweise
des Verfassers geäußerthat, müssen gegenüber diesem zweiten, die

Zeit vom Jnterregnum bis zum Tode Maximilians umfassenden
Teil in verstärktem Maße geltend gemacht werden. G. stellt auch
für das Spätmittelalter die »alte, im Glauben der Zeit bibelmäßig
begründete Reichsidee«, die »vor allem im Reichsträger,in König
und Kaiser, unerschüttertweitergelebt«(S. 1), der auch »dierückhalt-
lose Hingabe der christlichenWelt« (S. 170) gegolten habe und im

Verhältnis zu der »alle Hemmungen geographischer und völkischer
Art: durch die Konkurrenz des Papsttums, der Nationen, eines

fremden Denkens, der deutschen Eigenentwicklung«nur als »vor-
übergehendeStörungen« erschienen seien (S. VIII), ganz in den

Mittelpunkt seiner Darstellung. Die Folge ist hier nun erst recht, daßdie
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Grenzen zwischen Theorie und Wirklichkeitnicht selten verschwimmen
und daß vieles, was im Grunde nur noch die Bedeutung einer ehr-
würdigen, zur Formel erstarrten Tradition besitzt, als vollwertiger
Ausdruck historischerKräfte in Anspruch genommen wird. Dazu trägt
auch die Neigung des Vf. bei, die Quellen einschließlichder politi-
schen Akten ohne weiteres in ihrem Wortlaut sprechen zu lassen, wobei

letzten Endes die eigentliche Schärfe und Bestimmtheit der historischen
Begriffsbildung eben doch zu kurz kommen muß. Der Überschätzung
des Reichsgedankens und der um die Reformatio imperii kreisenden
Wünsche und Bestrebungen entspricht dann anderseits eine gewisse
Vernachlässigungder für das Spätmittelalter gerade besonders be-

deutsamen Neuerscheinungen auf dem Gebiete des staatlichen
Lebens. So findet man zwar in einer Anmerkung (S. 261) eine Über-

sicht über die verschiedenen Lehrmeinungen zur Entstehungsgeschichte
der Schweizer Eidgenossenschaft, aber was der Vf. selber zu dem

Thema zu sagen hat, ist mehr als dürftig; auch von den übrigen
deutschen Territorien erfährt man nicht grade viel. Zudem kann man

sichdes Eindrucks nicht erwehren, daß G. in der Geschichtejedenfalls
des 14.Jh.s weniger gut zu Hause ist als in der hochmittelalterlichen
Epoche; die Zahl der Jrrtümer im einzelnen, die hier nicht alle be-

richtigt werden können — es sei nur auf die böseVerwirrung in den

Angaben über die letzten przemysliden (S. 17, 39 u. 294) verwiesen —,

ist nicht ganz gering, und auch die an sichdankenswerten,reichhaltigen
Literaturangaben machen zum Teil einen etwas wahllosen, un-

kritischen Eindruck. Besser gelungen erscheint mir die Darstellung des

15. Jh.s, zumal hier das maßvolleund, unbeschadet der konfessionellen
Einstellung des Vf., doch gerechte und unbefangene Urteil über die

kirchliche Reformbewegung sympathisch berührt. Sehr viel wert-

volles Material enthält endlich das letzte Kapitel, das der inneren

Aufbauarbeit des Zeitalters gewidmet ist, ein bei knapper Zusammen-
fassung doch recht anschauliches Bild der wirtschaftlichen, sozialen und

geistigen Bewegungen des deutschen Spätmittelalters entwirft und

damit auch die Sragestellungen, die der Untertitel »Das Volk« an-

deutet, zu ihrem Rechte gelangen läßt-Überhauptversteht es sichbei
dem wissenschaftlichenund geistigen Range des Vf. trotz aller er-

hobenen Einwände im Grunde von selbst, daß die Lektüre seines
Buches auch einem anspruchsvolleren Leser vielfache Anregung und

Belehrung zu vermitteln vermag. Jm ganzen gesehen wird man es

schon deshalb dankbar willkommen heißen,weil sich an dieses spröde
und doch zugleich besonders reizvolle Thema der deutschen Geschichte
nur so selten ein ernsthafter Bearbeiter heranzuwagen pflegt.

Berlin. F. Baethgen.
Eduard Ziehen, Die Wandgemälde in der Großen Ratsstube zu

Mühlhausen und »Das heilige RömischeReich in seinen Gliedern«
(Mühlh. Geschichtsbl. 38X39, 1940, S. 101—110). — Während die
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vielleicht noch aus dem 14. Jh. stammenden Reste eines frühen
Wandgemäldes,ähnlichwie in Frankfurt, auf eine in gleichmäßigen
Quaternionen angelegte Darstellung von Reichsoberhaupt und

Ständen schließenlassen, hat ein Gemälde von 1572 neben den lebens-

grosz ausgearbeiteten Brustbildern von Kaiser und Kurfürsten die

übrigen (Wappen-) Quaternionen auf zwei Leisten zusammen-
gedrängt und insbesondere die Herzöge zu kurz kommen lassen. So

dokumentiert sich ein neuer Reichsgedanke in der Auflösung der

Körperschaftlichkeitund der Übernahmeder fast vollen Machtfülle
durch den Kaiser. Th. V.

Lynn Thorndike, Invention of the Mechanical Clock about 1271

A. D. (Speculum 16, 1941, 5. 242—243).

Giovanni Cecchini, L’itinerario di Arrigo VII, da 5. Salvi presso
Sirenze a Buonconvento (Archivio storico italiano 98, 1940, I S. 76

—82). — Die nach paolo Montauri benannte Sieneser Chronik,
die 1939 im neuen Muratori herausgegeben wurde, scheint für die

Jahre 1300—1316 ein zeitgenössischesDiarium wiederzugeben. Auf
Grund dieser Quelle und einiger ergänzender Sieneser Nachrichten
gibt C. eine Anzahl Präzisierungen zur Geschichte Heinrichs VII. in

seinen letzten Monaten, auch zum Verlaufe seiner Krankheit. C. E.

Otto Fischer, Karl IV., deutscher Kaiser, König von Böhmen.
Bremen 1941, Angelsachsenverlag; 226 S. u. 60 Abb. — S. hat,
ursprünglich von kunstgeschichtlichen Studien ausgehend, ein alle

Lebensbereiche berührendes Bild von Karl 1V. entworfen. Dem Ge-

schichtsforscherbringt die Arbeit im einzelnen nichts Neues, macht
auch, zumal Literaturnachweise und Anmerkungen fehlen, keinen

Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Mag auch die Persönlichkeit
Karls IV. gelegentlich allzu sehr idealisiert und mancher historische
Vorgang einseitig gesehen sein, im ganzen ist es doch eine recht flüssig
und lebendig dargestellte Monographie, die vor allem dem inter-

essierten Uichtfachmann einen guten Eindruck von dem Kaiser und

König und seiner Zeit vermittelt. Beachtenswert erscheint der um-

fangreiche Anhang mit 60 ausgezeichneten photos von zeitgenössi-
schen Bauten, Plastiken und Malereien. H«v« B

E. Maschke, Karl IV., Wesen und Werk (Dt. Kultur i. Leben d.

Völker, Mitt.«Dt. Akademie München 15, 1940, S, 371—393)« —

Karl IV. steht in der geschichtlichenBewertung nicht eindeutig da.
Es scheint, als ob Wesen und Werk auseinanderfallen.In sorgfältiger
unvoreingenommener Untersuchung geht der Vf. den Wurzeln und
der Ausprägung seines Wesens nach, um von hier aus dem Werk
Karls IV. gerecht zu werden. Pfitzners exakt durchgeführteMethode
der rassegeschichtlichenBetrachtung wird der Bedeutung Karls, die

zwischen den Zeiten und Völkern steht, nicht voll gerecht. Auf den
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ersten Blick menschlich weniger anziehend als sein Vater, Großvater
und Groszoheim, kann doch kein Zweifel sein, dasz Weite und Tiefe
des historischenErfolges für Karl IV. entscheidet. Seine Stellung zum

Kaisertum und zur Jtalienpolitik waren auf das Erreichbare und Not-

wendige gerichtet, Böhmen und das Reich waren ihm nicht zweierlei,
sondern Hausmacht- und Reichspolitik deckten sich. Er war der Sürst
der diplomatischen Begabung, der »alles andere eher versuchte als

das Eisen«. (an petrarca).

Sabio Cusin, Rodolfo IV d’Absburgo, la Curia Avignonese e la

politica italiana nel1363——1365 (Archivio storico italiano 98, 1940,
I S. 68—75, 107—136). — Zugrunde liegen einige im Florentiner
Archiv gefundene Briefe und Protokolle von 1365 mit ergänzenden
Stücken aus den vatikanischen Registern. Sie zeigen, daszauch Florenz
am Konflikt zwischen Rudolf IV. von Österreichund Srancesco
Carrara beteiligt war und den letzteren sowohl politisch — in der Be-

kämpfung des habsburgisch-anjouinischen heiratsplanes — wie

militärischunterstützthat. Der Vf. gibt dazu eine neue eingehende
Darstellung der italienischen Unternehmung Rudolfs IV. — Bemerkt

sei, daszder interessante Brief Nr. 10 auf S. 124 nicht richtig gedeutet
ist, und zwar wegen des sinnlos entstellten Textes: Bt siqujdem
absit eum de hao vita migrasse contigit, utz videntur intra vere

häbere destinate. Man lese si quod statt siquidem Und innuere

littere (vgl. den Kursu5) statt intra vere habere. Dann ergibt sich,
dasz der Visconti nicht nur die Krankheit, sondern bereits den Tod

Rudolfs in schonender Form mitgeteilt hatte, was übrigens auch aus

den Daten hervorgeht.
Otto Brunner, Aus der Geschichte des Goldbergbaus in den

und Hohen Tauern (Zs. d. dt. Alpenvereins 71, 1940, S. 143——150).—Jm
Ausland Gegensatz zu der bereits von Polybius festgestelltenGoldwäschereiistin

den Hohen Tauern der Abbau im Grunde erst vom Beginn des 14. Jh.s
an betrieben worden und hat sich im wesentlichen bis zum 16. Jh.
gehalten. Vf. gibt einen — infolge der Dürftigkeit der Quellen nur

schwierig zusammenzustellenden — Überblick über die technischen,
politischen, rechtlichen,wirtschaftlichen und soziologischenBedingungen
der Goldgewinnung, die vor allen Dingen in ihrer Auswirkung auf
den Zahlungsverkehrvon allgemeinerer Bedeutung ist. Th. V.

Paul Schöffel, Der Archidiakonat Rangau am Ausgang des

Mittelalters, mit Kartenskizze(Jb. f. Sränk. Landesforsch. 5, 1939,
S. 132—175). — Bietet als Vorarbeit zur Germania Sacra eine nach
den Urpfarrsprengeln gegliederte Darstellung der Pfarreiorgani-
sation des WürzburgerArchidiakonats Rangau um 1520 und in ein-
leitenden Bemerkungen Singerzeige für ihre Auswertung zu sied-
lungs- und landesgeschichtlichenForschungen.

P. S. (Selbstanz.)
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ergard Kothe, Der fürstlicheRat in Württemberg im 15. und

16. Jh. (Darstellungen aus der WürttembergischenGeschichte 29).
Stuttgart 1938, Kohlhammer; 199 S. .— Das Schwergewicht der

Arbeit ruht auf dem personalgeschichtlichenGebiet und ausschließ-
lich in dem statistischen»Verzeichnisder württembergischenRäte
1450—1568«. Die Vf. hat uns mühsam zu erarbeitendes Material

zu einer soziologischen Studie der Umschichtung des Beamten-

tums des 15. und 16. Jh.s zusammengetragen, ohne aber zu einer

Auswertung zu schreiten. Die Darstellung selbst ist gleichfalls fleißig,
ermangelt aber eigentlich leitender Gesichtspunkte. Die beiden ersten
Kapitel bringen die Entstehung und die der allgemeinen Entwicklung
nachhinkende Ausbildung des württembergischenRates bis 1519

unter kurzen Hinweisen auf andere deutsche Territorien. Es schließt
sich die Organisation zur Zeit der österreichischenHerrschaft an, die
den Verwaltungsaufbau des Landes mit einem Schlage nach öster-
reichischem Vorbild auf eine hohe Stufe brachte. Das 4. Kapitel zeigt
die Fortbildung des Rates bis 1568, dem abschließendenZeitpunkt
der Untersuchung. Der personelle Ausbau des Hofgerichts wird im

kurzen 5. Kapitel skizziert. Leider ist für den ganzen Zeitraum die

wichtige Frage der Kanzleien ununtersucht geblieben. Gerade in der

primitiven Entwicklungsstufe der Verwaltung ist die Kenntnis der

Schreibstuben und ihrer Kräfte von großer Bedeutung. Durch jene
erhalten wir sehr oft erst wirklichen Aufschlußüber die übrigeOrgani-
sation. Nur so ist auch zu erklären,daß die Vf. die bestehende persön-
liche Regierungsführungder einzelnen Herrscher unterschätztund die
von mir nach dem Vorgang von Klinkenborg aufgeworfene Frage der

Kammerregierung jener Zeit unbeantwortet läßt.An der alten These,
daß der Geheime Rat (wenigstens in Süddeutschland)aus dem Hofrat
entstanden ist, wird festgehalten. K. hat dabei nur das auch von mir

erwähnte Moment der personellen Verbindung von Oberräten und

Geheimen Räten beachtet, dagegen die sachlichen Zusammenhänge
zwischen den vom Fürsten allein mit seinem Sekretär in«der Kammer

bearbeiteten Reservatsachen und den späteren Obliegenheiten des

Geheimen Rates völlig außeracht gelassen. Allein für die Gründungs-

geschichte einer Behörde ist die herkunft der von dieser nunmehr zu

erledigenden Sachgebiete und die bisher bearbeitende Stelle (d. h.
Fürst und Kammer) maßgebendund nicht die herkunft der die neue

Behörde bildenden Mitglieder (d. h. Hofrat). Ein umfangreiches
Namenverzeichnis rundet die Arbeit ab.

Berlin = im Felde. H. Oestreich7
Otto Stolz, Welsch und Deutsch im elsässischenGrenzland des

14.-16. Jh.s (Els.-Lothr. Jb. 18, 1939, S. Z19—322). — Wertvoll

durch den Hinweis, daß schonin amtlichen Schreiben, Urkunden und

Akten des 14. Jh.s die Träger der Landesherrschaft die unein-

geschränkteZugehörigkeit des Landes und seiner Bewohner zu
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Deutschland betonen Und das jenseits der deutschen Sprachgrenze
Liegende als ,,welsch«bezeichnen. Das starke Bewußtsein, von dem

das 16. Jh. getragen ist, bahnt sich darin an, daß die Deutschen die

Einheimischen und die Franzosen das fremde Element sind und das

Erzherzog Ferdinand II. besonders in seinen Bemühungen, keine

Klöster im Elsaß mit französischenReligiosen besetzen zu lassen, sehr
energisch vertritt. M. K.

Willy Andreas, Straßburg an der Wende vom Mittelalter zur

Neuzeit. Leipzig 1940, Köhler u. Amelang; 54 S. (Neuausgabe aus

dem Els.-Lothr. Jb. 13, 1934). — Das prachtvolle Bild Straßburgs,
bei dem wissenschaftlicheKlarheit, künstlerischerSinn und Vornehm-
heit des Herzens den Griffel führten, erscheint hier von neuem in

sehr ansprechender Ausstattung und wird so manchem Freunde der

Stadt, zumal auf der anderen Seite des Rheins, eine herzliche Freude
bereiten.

Gießen. K. Glöckner.

Eduard Ziehen, Frankfurt, Reichsreform und Reichsgedanke
1486—1504. Ein Beitrag zur deutschen Geschichte in landschaftlich
geprägter Form (Historische Studien Z71). Berlin 1940, Ebering;
128 S. — Jn seinen zwei Bänden »Mittelrhein und Reich im Zeit-
olter der Reichsreform 1356—1504« hatte Z. dem Begriff der deut-

schen Geschichtein landschaftlich geprägter Form, so wie er ihn ver-

steht, einen sinnvollen Gegenstand, eben die mittelrheinische Land-

schaft, zugrunde gelegt. Kann das gleiche auch für seine Abhandlung
von 1940 gelten? Zunächst ist festzustellen, daß sich der geschichtliche
Gegenstand weitestgehend deckt. Selbstverständlichhat Z. in den letzten
sechs Jahren rastlos weitergearbeitet, aber es ist unvermeidlich, daß
die Abhandlung über die früheren Ergebnisse nicht irgendwie be-

langvoll hinausschreiten kann. Schwerer wiegt m. E. noch folgender
Umstand: Kann die gewählte Form der Darstellung, auf die Reichs-
stadt Frankfurt bezogen, gleichfalls als ein Beispiel für deutsche Ge-

schichtein landschaftlich geprägter Form gelten? Dann müßte Frank-
furt im Mittelpunkt der Darstellung stehen. Es liegt aber ein Unver-

mögen im Stoff selbst vor, wenn er in der früheren Art Z.s bearbeitet

wird. Frankfurt hat in die Geschichte der Jahre 1486—1504 keines-

wegs einflußreicheingegriffen. Daß es Stätte der Verhandlung war,

behandelt Z. schon in seinem früheren Werk. Daß es tätig in die

politischen Geschehnisse eingegriffen habe, kann er jetzt nicht beweisen.
Die 15 Stellen, an denen er Frankfurt in seine Erzählung der reichs-
geschichtlichenEreignisse einflicht, sind in der Mehrzahl Schilderungen
der Vorbereitungen und Geschäfte,welche dem Frankfurter Rat bei

den zahlreichen Reichs-, Wahl- und Kurfürstentagen oder bei fürst-
lichen Hochzeiten oblagen. Verschiedentlich werden die Sorgen der

Stadt durch Fehden, durch die kurpfälzisch-hessischenWirren (1500
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bis 1504) oder durch königlicheDarlehenswünschegestreift. Die Be-

teiligung eines Frankfurter Vertreters am Reichsregiment zu Nürn-

berg in den Jahren 1500—1502 bietet etwas mehr. —Die Abhandlung
dürfte ein interessanter Versuch an einem nicht recht geeigneten
Gegenstand sein: erstens darf der Zeitraum nicht zu eng begrenzt
sein, sonst überwuchert das Reichsgeschichtlicheunweigerlich das

Landschaftliche, zweitens darf man nicht von den Tatsachen ausgehen,
sondern von den Persönlichkeiten.Mit den landläufigen Quellen-
wie sie Z. benutzt hat, ist eine Darstellung der Persönlichkeitennicht
möglich. Aber es gibt noch andere Wege zu einer solchenLösung,und
das macht die Aufgabe besonders reizvoll.

Frankfurt a. M. H, Gekbek,

Fritz Morre, Die Swenzonen in Ostpommern. Aufstieg und Herr-
schaft 1269—1357 (Baltische Studien N. S. 12, 19Z9, 98 S.). — Der

Vf. will auf urkundenkritischer Grundlage die Geschichtedes Swen-

zonengeschlechts zusammenfassend darstellen und die Bedeutung der

einzelnen Familienmitglieder für die geschichtlicheEntwicklung Ost-
pommerns aufzeigen. Nach einer Auseinandersetzung mit dem

historischen Schrifttum behandelt er die Swenzonen im Kampf der

Mächte um Ostpommern 1295—1309 und weiter die Zeit ihrer Herr-
schaft im Lande Schlawe von 1307—1357 unter Berücksichtigung
ihrer Bedeutung für die Eindeutschung des Landes östlichdes Gollens

(Gründung von Rügenwalde, Schlawe, Zanow zu lübischemRecht).
Ein Exkurs über die Siegel der Swenzonen und der Abdruck der für
die Geschichte des Geschlechtswichtigen Regesten vervollständigtdie
kleine Schrift, die einen wertvollen Beitrag zur pommerschen Landes-

geschichte gibt.
Berlin. A. Ludat.

Wilhelm Weizsäcker, Das deutsche Recht des Ostens im Spiegel
der Rechtsaufzeichnungen (Deutsches Archivf. Landes- u. Volksforsch.
Z, 19Z9, S. 50—77). —- Vf. beschränktsichbewußtauf eine Gruppe
Von Rechtsquellen aus dem ,,ungeheuren Stoff« der Geschichte
deutschen Rechts im Osten, nämlich auf die Rechtsaufzeichnungen.
Er untersucht sie nach Sachgebieten geordnet, beginnend mit dem

bäuerlichenRecht. Hierfür gibt es nur wenig eigne Aufzeichnungen,
der Bedarf war gering, weil für den Bauernstand vielfach auch Stadt-

rechte maßgebendgeworden waren. Jm Land- und Lehnrecht hatte
der Sachsenspiegel die größteBedeutung, auch für das Stadtrecht, so
besonders in Böhmen und Mähren. «Sonderformenentstanden in

Schlesien und Livland, eine lateinische Ubersetzungkam aus Schlesien
nach Polen. Der Schwabenspiegeldrang besonders nach Böhmen und

Mähren, war auch in Ungarn bekannt. Bei den Stadtrechten zeigt
Vf. in einer eindrucksvollen Menge von Einzelheiten für alle östlichen
Länder, wie diese Rechte entstanden, sich entwickelten, voneinander
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abhingen. Es handelt sich dabei um Rechte, die in Stadtrechtsprivi-
legien verbreitet sind oder in Rechtsmitteilungen von einer auf die

andere Stadt bestehen; um amtliche Stadtrechte, private städtische
Rechtsbücher und städtischeSatzungen; Und schließlichum Samm-

lungen von Schöffensprüchen.Den Schlußmacht das Bergrecht, dessen
erste Auszeichnungin der ngauer Handfeste 1249 liegt. G. Sch.-S.

Wilhelm W eizsä cker, Die Verbreitung des Meißner Rechtsbuches
im Osten (Deutsches Archiv f. Landes- u. Volksforsch. 5, 1941, S. 26

—38). — Das Meißner Rechtsbuch ist ungefährzwischen 1344—1356
entstanden. Sein Name ,,ist nicht quellenmäßig, aber kurz und zu-

treffend«, denn es entstammt zweifellos der Mark und ist für sie ge-

schrieben worden. Die bisherigen, z. T. falschen Bezeichnungen als

Schlesisches Landrecht, vermehrter Sachsenspiegel, Rechtsbuch nach
Distinktionen sollten deshalb besser künftig unterbleiben. Hauptquelle
sind die Goslarer Statuten, das Zwickauer Stadtrechtsbuch und der

SachsenspiegeL Vom Magdeburger Recht weicht es im ehelichen
Güterrechtab und zeigt eine ,,Mischung«,die deutlich die Verhältnisse
seines Entstehungsgebietes widerspiegeln. Seine große Beliebtheit
und Verbreitung läßt sich noch heute an dem Bestand von fast 100

Hss. verfolgen, die von Schlesien ausgehend in Polen, preußen,
Böhmen, Mähren erhalten sind. Vf. gibt für diese Länder, soweit das

bis heute möglich ist, die siliation der Hss. und Ordnung nach Text-
gruppen mit allen Einzelheiten. G. Sch.-S.

Kurt Sorstreuter, Preußen und Rußland im Mittelalter. Die

Entwicklung ihrer Beziehungen vom 13.—17. Jahrhundert (Osteurop.
Forsch. US. 25). KönigsbergXBerlin 1938, Osteuropaverlag; 272 S. —

Die vorliegende Arbeit stellt sich die Aufgabe, die Beziehungen des

preußischenOrdensstaates und des Herzogtums Preußen zum russi-
schen Staats- und Lebensraum von den Anfängen bis ins beginnende
17. Jh. zu klären, ein Unternehmen, das um so schwieriger erscheint,
als der Vf. einerseits mit Recht die unmittelbaren Nachbarschafts-
probleme des livländischen Ordenszweiges zu den russischen Teil-

staaten bewußt ausscheidet, da sie ihr eigenes Gewicht hatten, zum
andern aber nicht mit einem festumrissenen staatlichen Begriff Ruß-
land operieren kann, den es in der Zeit des Ordensstaates noch nicht
gab. Diese Schwierigkeit, über die sich S. durchaus Rechenschaft ab-

legt, muß naturgemäßgerade bei der Darstellung der politischen Be-

ziehungen zum Ausdruck kommen und die wesentliche Ursache dafür
abgeben, daß ein wirklich geschlossenes Bild hierbei nicht zustande
kommen kann, obwohl die gelegentlichen unmittelbaren Berührungen
namentlich in der Spätzeit des Ordensstaates als Gegengewicht gegen
die polnisch-litauischeUmklammerung von Bedeutung gewesen sind.
Hier bietet die Arbeit, insbesondere für die Bemühungen des letzten
Hochmeisters um Moskau, unter Auswertung umfangreichen, z. T.
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ungedruckten Materials, neue Einblicke in die weitgespannte Politik
Albrechts. Noch mehr geglücktscheinen die Kapitel, in denen die

wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen Ruszland
und preußen eingehend behandelt und in denen oft übersehene
Einzelerkenntnisse von S. in den grösseren Zusammenhang der

geistigen Auseinandersetzung Abendland-Osteuropa hineingestellt
werden.

Königsberg = im Wehrdienst. H. J. Schoenborn.

P. S. Leicht, Staatsformen in der italienischen Renaissance
(QSJAB. 30, 1940, S. 207—222). — Gibt in ganz groszen Umrissen
(ohne Literatur- und Belegstellen) einen Überblick über die Ent-

stehung und Entwicklung der verschiedenen Staatsformen in Italien
im 14.J15. Jh· Die anfänglichgroszen Gegensätzezwischen den Feudal-
monarchien des Südens, den Ständestaaten verschiedenen Charakters
(Sriaul, piemont, Kirchenstaat) und den Stadtstaaten Nord- und

Mittelitaliens, die aus Sreistaaten durch verschiedene Verfassungs-
stufen hindurch zu Signorien, Sührerstaatem schließlichzu Monat-

chien moderner Art werden, gleichen sichallmählichaus; überall siegt
die Tendenz zur modernen, monarchischen Staatsform.

Leipzig. R. Scholz.

Richard Finger, Bologna und die Deutschen im Mittelalter (Abh.
u. Vorträge hrsg. v. d. Wittheit zu Bremen 14 Heft 2). Bremen 1941,
Geist ; 52 S. — Vf. schränktdie Untersuchung auf das rein juristische
Gebiet ein, also auf das Studium Bolognese. Er stützt sich in der

Hauptsache auf die Arbeiten von Sriedländer-Malagola, Sorbelli-

Simeoni und insbes. auf den kleinen Aufsatz von Paolo Silv ani, La

»Nazione Germanica« nello Studio Bolognese (La strenna delle

colonie scolasticheBolognesi 43, Bologna 1940, S. 117—135), aus

dem er leider auch einige ungenaue Angaben übernimmt (z. B. über

den Eintritt der versch.nordischen Nationalitäten in die deutsche Nation

S. 34). In den Ausführungen über die germanische Abstammung
des Jrnerius (S. 16) und über die Gefangenschaftdes Königs Enzio
wird Sagenhaftes und historisch Uberliefertes nicht getrennt. Ab-

wegig ist es auch, für die —- übrigens längst bekannte — politische
Haltung der MarkgräfinMathilde von Tuscien als Nachweis Rothen-

heyers Gregor und Heinrich(!) zu benutzen (S. 8 Anm. 5). Der Auf-
satz gibt im übrigen ein recht anschaulichesBild der Entwicklung des

mittelalterlichen Rechtsstudiums in Bologna. S. W.

Giuseppe Martini, per la storia dei pontificati di Niccolo IV e

Bonifacio vIIL Note critiche sul ,,Philippe le Bel et le Saint Siege«
di G. Digard (Rivista storica italiana 58, 1941, S. 3—41). — Die ver-

schiedenen Berichte, wonach Bonifaz VIII. einmal den kaiserlichen
Ornat angelegt und sichals Kaiser bezeichnet habe, werden meist für
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ghibellinischeErfindung gehalten. M. erklärt sie im Kerne für zu-

treffend. Ihre Widersprüche untereinander seien dadurch zu lösen,
daß das Ereignis zweimal stattgefunden habe, das eine Mal 1298

mit der Spitze gegen Albrecht I., das andere Mal 1303 im Streit mit

Philipp dem Schönen.Ob sichdamit die Zweifel wirklich überwinden
lassen? Das erste Ereignis wird erst Jahrzehnte später berichtet und

das zweite zwar schon gleichzeitig, aber mit phantastischem Detail

und aus entfernter Quelle (einem Brief des Arnau de Bastida an den

König von Aragon, beruhend auf Nachrichten aus Montpellier,
während der Papst in Rom war). Immerhin zeigt M., daß der Vor-

gang nach dem sonstigen Verhalten Bonifaz’ vIIL nicht unmöglich
ist. Seine eindringende Untersuchung wird eingeleitet durch einige
Berichtigungen zur Schilderung, die G. Digard von den Verhand-
lungen Nicolaus’ IV. über die Abtretung eines französischenKirchen-
zehnten an Philipp den Schönenentworfen hat. Das nachgelassene,
erst 1936 veröffentlichtegroßeWerk von Digard (T 1923) gehe zwar

mehr in die Tiefe, als ihm nachgesagt worden, sei aber wenig ver-

läßlich. C. E.

Karl August Sink, Martin v. und Aragon (HistorischeStudien hrsg.
von E. Ebering 340). Berlin 1938, Ebering; 164 S· — Aus den Vor-

arbeiten zum 4. Bande des »Repertorium Germanicum« hat S. eine

größereMonographie über Martin V. vorbereitet, der er zunächstein

Sonderkapitel vorausschickt: Martin v. und Aragon. Es handelt sich
dabei in der Hauptsache um den Gewinn, den der König von Aragon
für seinen Übergang vom ,,papa Luna« zu dem Konzils-Papst
Martin v. erzielt hat. Er bestand in der Einziehung der päpstlichen
Gefälle zugunsten der Staatskasse auf lange Jahre hinaus. Darüber
brach der bekannte Konflikt zwischen dem Papst und dem König von

Aragon aus, der manches Mal als Schisma bezeichnet worden ist.
Das war er nicht, wie S. einleuchtend ausführt, sondern ein Kampf
gleichsam um die Ausführungsbestimmung zu der prinzipiell dem

Papst zugestandenen Obödienz des Königs von Aragon. Mit Hilfe
höchstumfangreicher Aktenzitate aus dem vatikanischen Archiv, dem

Kronarchiv in Barcelona, den Staatsarchiven in Florenz, Siena und

Venedig, werden diese Kämpfe für die Jahre 1417—1430 geschildert.
Jhr Höhepunktist die Verquickung -mit dem Kampf um Neapel
(1421—1424),dem das zweite Kapitel gewidmet ist. Der Pf. kommt

zu dem überzeugendenSchluß,daß in dem langen, kirchenpolitischen
Kampfe der König von Aragon die Oberhand behalten habe.
Köln. P. Rassow.

J. S. Niermeyer, Over het handelsverkeer tussen het Rijnland,
Gelre en Holland in het laatst der veertiende eeuw (Tijdschrift voor

Geschiedenis 55, 1940, S. 25—41). — Untersucht hauptsächlichauf
Grund von Zollrechnungen die Handelslage der verschiedenen in



Verzeichnis der Siglen 597

Frage kommenden Städte, einschließlichder Stellungnahme der

Dynasten, und macht eingehende positive Angaben über das letzte
Viertel des 14. Jh.S. Th. V.

Die unter den Besprechungen und Hinweisen stehenden Siglen
haben folgende Bedeutung:

A. R. = AnnelieS Ritter, Berlin

E. = Carl Erdmann, Berlin

v. G. = Dietrich v. Gladisz, Göttingen = im Selde
E. St. = Edmund-E. Stengel, Marburg
W. = Fritz Weigle, Rom

Sch.-S. = Gertrud Schubart-Sikentscher, Berlin

B. = Heinrich Büttner, Darmstadt
v. B. = Hedwig Sanmann-v. Bülow, Hamburg
W. = Hans Weirich, Tübingen = im Felde (T)

-W. Kl. = Hans-Malta Klewitz, Freiburg (Br.)
—

Johannes Ramacker5, Krefeld = im Felde
Karl Bruchmann, Kattowitz

= Karl Jordan, Kiel
= Leonid Arbusow, Posen
= Margarete Kühn, Berlin
= Ottokar Menzel, Berlin
= Paul Schöffel,Würzburg
= Theodor Schieffer, Berlin = im Felde

= Thea Vienken, Berlin
= Walther Holtzmann, Bonn = im Selde

usw». Ili
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Am 21. November 1941 fiel an der Ostfront der Staatsarchivrat

am Staatsarchiv in Stettin Dr. Fritz Morre; das DA. verdankt ihm
zahlreicheBesprechungen aus dem Gebiete der pommerschen Geschichte.

Jn Karl Kasiske, der ZZjährig am 24. November 1941 vor Lenin-

grad als Führer eines Spähtruppunternehmens gefallen ist, hat die

mittelalterliche Geschichtswissenschafteine große und schöneHoffnung
verloren. Mit seinen beiden Büchern »Die Siedlungstätigkeit des

Deutschen Ordens im östlichenPreußen bis zum Jahre 1410« (Königs-
berger Diss., 1934) und »Das deutsche Siedelwerk des Mittelalters in

Pommerellen« (Königsberger Hab.-Schrift, 1938) hatte er sich früh-
zeitig einen gesicherten Platz in der landesgeschichtlichen Forschung
Ostdeutschlands erworben. Ein Studienjahr in Rom, wo er vom

April 1938 bis Juli 1939 dem Historischen Institut als Mitarbeiter

angehörte, gab ihm sodann die Anregung, die ihm von seinen sied-
.lungsgeschichtlichen Arbeiten her vertrauten Fragestellungen und

Methoden auch auf die Reichsgeschichteanzuwenden und den Anteil

der süddeutschenStämme, Baiern und Schwaben, an der deutschen
Jtalienpolitik des früheren Mittelalters näher zu bestimmen; den

für diesen Zweck gesammelten umfangreichen Materialien, die das

Reichsinstitut bewahren wird, die abschließendeGestalt zu geben, ist
ihm nicht mehr beschieden gewesen. Dagegen wird eine von ihm
hinterlassene Arbeit über die BevölkerungsgeschichtePommerellens
demnächstnoch in den Einzelschriften der Historischen Kommission
für ost- und westpreuszischeLandesforschung erscheinen können. Dort

wird auch der Ort sein, die bedeutende Leistung des Frühvollendeten
eingehender zu würdigen und seiner männlichen, klaren und zu-
verlässigen Persönlichkeitein Wort des Gedenkens zu widmen.

Berlin. F. Baethgen.

Am 14. Dezember 1941 starb im 82. Lebensjahre GustavSchnürer,
Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Freiburg
im Üchtlande(Schweiz). Vor allem bekannt geworden ist Schn. durch
sein dreibändiges Werk ,,Kirche und Kultur im Mittelalter«. Seiner

Fortsetzung bis ins 19. Jahrhundert galt Schn.s Arbeit während seiner
letzten Lebensjahre. Zu nennen sind noch seine in der Sammlung
,»Weltgeschichtein Karakterbildern« erschienenen Biographien von
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Bonifacius und Franz von Assisisowie seine Studie über den Verfasser
der sogenannten Sredegar-Chronik. Wer den vornehm-schlichten
Mann gekannt hat, dem bis in sein hohes Alter eine unverwüstliche
Arbeitskraftgeschenkt war, wird ihn nicht vergessen. J. R-

nAm27. Januar 1942 fiel als Gefreiter und Melder an den Waldai-

hohender Mitarbeiter des Reichsinstituts für ältere deutsche Ge-

sch1·chtskundeDr. H elmut Samse. Geboren 1915 in Kassel, studierte
ek M München,Berlin und Göttingen, wo er 1939 mit einer (1940
gedruckten)Arbeit »Die Zentralverwaltung in den südwelfischen
Landen vom 15. zum 17. Jh.« promovierte und auch das Staats-

exclmen ablegte. Kaum ein halbes Jahr, bis er zu den Waffen gerufen
wurde, hat er dem Reichsinstitut seine Kräfte widmen können — so-
lljohldurch Mitarbeit am »DeutschenArchiv«und bei seiner Geschäfts-
fuhrung als an der Vorbereitung des 9. Bandes der Constitutiones
Jmperii —, er tat es mit der in ihm lebendigen Liebe für wissen-
schaftlicheTätigkeitund mit der Hingabe und Treue, die ein Grundzug
seines Charakters waren. Seine Hoffnung war, Archivar zu werden;
nun hat die Schlacht sie begraben. E. E. St.

Am 9. Februar starb im 83. Lebensjahre das Ehrenmitglied des

Reichsinstituts für ältere deutscheGeschichtskunde,Geh. Rat Ed w a r d

Schroeder, emer. o. Professor an der Universität Göttingen. Mit

ihm ist der älteste lebende Mitarbeiter der Monumenta Germaniae

historica dahingegangen, dessen berühmteAusgabe der Kaiserchronik
gerade in diesem Jahre ihren 50. Geburtstag feiert. Er war unter den

Meistern der germanischen Philologie aus Anlage, Neigung und Er-

fahrung der nächsteNachbar der deutschen Mittelalterforschung, den

es seit langem gegeben hat. Schon in der durch viele Jahrzehnte von

ihm geleiteten Zeitschrift für deutsches Altertum kam das zum Aus-

druck. Es trat auf Schritt und Tritt zutage in seiner unendlich viel-

seitigen und vielfach verästelten literarischen Produktion, die sichzum

guten Teil auf der Grenze von Philologie und Geschichtsforschung
bewegte ; wir nennen außer den Arbeiten zu deutschen und lateini-

schen Geschichtsquellen des Mittelalters — darunter der Aufsatz über

die Heimat Adams von Bremen — nur die Untersuchungen über die

Cherusker und über »Herzog«und ,,Fürst«,die die GeschichteIuldas
und Hersfelds erhellenden »Urkundenstudieneines Germanisten«-dIe

Fülle seiner Beiträge zur Namen-, besonders zur Ortsnamenkunde
(1938 als Festgabe für ihn gesammelt), auch die numismatischen Be-

merkungen des Münzsammlers. Mit rührender Liebe und Treue
hat Schr. in seinem Geburtsland Hessen und, von seiner zweiten Hel-
mat Göttingen aus, in Niedersachsen die landesgeschichtlicheSpr-
schung gefördertund beraten, stets bereit, mit Wort und Schrift em-

zuspringen. Vor allem aber ist sein Rat und sein überlegeness auch

Deutsches Archiv v. 39
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gefürchtetesUrteil in den großenGemeinschaftsunternehmungen der

Wissenschaft auf philologisch-historischem Gebiet zur Geltung ge-

kommen, innerhalb der Akademien und außerhalb.Nicht am wenigsten
hat er sichum die Monumenta und das Reichsinstitut für ältere Ge-

schichtskundeals nie sich versagender Gutachter und Helfer — so
bei der diplomatischen Auswertung des Lautstandes der Namens-

formen in den Kaiserurkunden — bis in die jüngsteZeit hinein ver-

dient gemacht. Er war ein Säemann, und die Ernte seines Tagewerks
wird weithin viele Hände bewegen. E. E. St.
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Hegefipp i. MA. 528

Heinrich I. 291f.
Heinrich VII. 589

Heinrich der Löwe 299. 49fo. 586

Heldendichtung 237

Hengift und Horsa 576

HenmannuS Bononienfis 529

Heraldik 227ff. 539f.
Hermann von Salza 299f.
HerzogSkronen und -hüte 55ff.

Heffen, Territorialftaatsbildung 299;

Klosterbuch 558

Hildesheim 254f.
Höxter 252

Hofordnungen 321

Humbert 211

Ill-Z
Jagd 552f·
Jeanne d’Arc 322

Jnkorporation 310. 320

Insignien 237f.
Jodutenberge 562

Johann, König v. Böhmen 304f. 317

Johann v. Neumarkt 535

Johannes von Salisbury 295f.
Jran 234
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erinsul 1ff.
Jslam 234

Italien 267f.; Jtalienpolitik 277

Judenpolitik 240; Judenrecht 569f.;
Judeneide 225

K

Kaisergedanke 235f. 542. 581; Kai-

serpfalzen 238f. 581f.; Geschichte
der Kaiserzeit 233

Kaiser- und Königsurkunden und

-briefe: Pippin, Karl d. Gr., Lud-

wig d. Fromme 559; Lothar II.

xIv. xxx11; Zwentibold
xxxII; Ludwig d. Kind XIV.

xXXIII; Heinrich III. 516; Hein-
rich IV. XV. xXxIIL 516f.;
Konrad III. XV. XXXIIL 517;

Friedrich I. 72ff. 493ss. 517;

Richard, Sigmund 516; Konstanze
268; Friedrich II. 299f.; Bur-

gund. Könige XXXIII; Philipp
von Navarra 221; lettreS de justice
196

Kalabrien 586f.
Kanonischer Prozeß 296

Kanzlei 192f. 194ff. 264. 514f. 517.

523

Kapitularien: Capitulare de villiS

208

Karl d. Gr. 233· 278f. 578

Karl IV. 589

Karolinger 278

Kaufmannsrecht 277 f.; Kaufmanns-
gilden 297f.

Kerzenverwendung 244f.
Kirchengeschichte 270. 548ff.
Kirchenrecht 256. 296

Kirchsatz 312

Klöster und Stifter: Monte Amia-

ta 268; Amorbach 283. 555f.;
Amtenhausen 557; Andlau 556;

Berge 225f.; Cambrai, St. Gau-

gerich 276; Corvey 252. 282;

DisentiS 320; Fulda 194. 29Z.

Register

559ff. 579; Gent, St. Peter 279;

Haina 299; Hersfeld 251; Hirsau
516f.; Jlsenburg 521; Krems-

münster 555; Magdeburg, St.

Gangolph 315f.; Mehrerau 224;
Merten 313; Münsterschwarzach
517f.; Murbach 578; Ueumünster
520; Neustadt 555f.; Reinhard5-
brunn 516f.; Schaffhausen, Aller-

heiligen 556f.; Schlüchtern 251;

Söflingen 311f.; Weißenburg
518. 535; Wendhausen 282f.

Knut Laward 304

Köln 294; fränk. Königsgräber 276

Köningerg 300

Königtum: Königsmahl 306f.;
Königserhebung 288; Festkrönun-

gen 579f.; Königsstraszeund -gut
289 f.; König von Frankreich 571f.;
,,Familie der Könige« 544

Kolberg: Kotbuch 227

Konradin 298

Konstantin 543f.
Konzilien und Kanone5: GilbertuS

und AlanuS 217ff.
Kopiare: Deutscher Orden 198

Krakau 324

Kreuzzüge 297f. 583

Krönung: Festkrönung der Könige
579f.; Papstkrönung 582

Kronen: Papst 582; Herzog 55ff.
Krongut 278f.
Kulturgeschichte 286fs.
Kunstgeschichte 256. 261. 264. 283.

298. Z10f. 315. 555. 563

L

Langobarden 193f. 579

Lauenburg i. Ostharz 585f.
Laurentius Hispanus 219

Lecce 268

LegaliS Homo 242

Lehnszeitalter 284sf.
Leonitas 527

Leopold, Hz. v. Osterreich 132ff.
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Leuchtenberg 563f.
Liber diurnus 514s.
Litaniae Carolinae 207

Liudbirg 282f.
Ludwig der Bayer 305f.
Ludwig 111., Landgr. v. Thüringen

297f.
Lübeck, B. Konrad v. Geisenheim

160ff.
Lüttich 525. 574

Lupus von Serrieres 208f.

M
Mähren 569

Mailand 296

Mainz: Kanzlei 195s.; Mainzer Rad

539f.; Erzbischöfe von Eppstein
und Nassau 558

Mallorca, Jakob II. 57Zf.

Manasses I., EB. v. Reims 293

Mantel 528

Markomannen 280

Markwart von Randeck 305f.
Martin V. 596

Memel 317

Merowinger 276f.
Messen der Champagne 572

Michael Palaiologos 318

Mittellatein 527ss.
Montpellier: Psalter 207

Mühlhausen 230. 588f.
Münster 314

Münzkunde 229ff. 540

Mythologie 574f.

M

Naturwissenschaften 220. 329ff.
Nekrologien: Beka 537; Coburg,

Sranziskanerkloster 222; Gelen-

berg 225

Neustrien 275f.
Niederlahnsteim Johanniskirche 250.

562

Niederrhein 313f. 322
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Nikolaus IV. 595f.
Nikolaus von Cues 222. 307f. 539

Nominalismus 309f.
Nordeuropa 304

Normandie 269

Norwegen 304

Notariat 523

Nürnberg 248

V

Gsterreich: Hz. Leopold 132ff.

Olmütz: Bischöfe 263f.
Ordines 580. 582. 584

Oresme, Nikolaus 309

Osnabrück 253. 314f.
.

Ostkriege und Ostpolitik 239. 288.

292. 578. 584

Ostseeraum 257. 313f. 566f.
Ostsiedlung 251f. 291. 324. 547.

564ff.
Otnand 299

Ottenbeuren 247f.
Otto III. 293

Otto von Sreising 214

II
Paläographie 194. 537f.
Papsttum 546f. 582

Papsturkunden: Zacharias 559; Gre-

gor Iv., Silvester II. 560f.; in

Frankreich 524

Paris: Sorbonne 318

Patrozinien 253f.
Pfahlbürger 242

Pfalz: Ruprecht d. A. 115fs. 136ff.

Pfarrorganisation 547f. 590

Pileus, Kardinal 126fs.
Pippin 277

Pirmin 577f.
Pisaner Konzil 221f.
Poenitentialien 206

polen 300f. 324. 566

Pommerellen 564

Pommern 317. 593

Portugal 587; Alfons 1. 303
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Posen 317

Prämonstratenserkultur 296f.
Prag: EB. Johann v. Jentzenstein

158ff.
Predigtwesen Z19f.
preuszen 521ff. 594f.
Prophetenfragmente 206f.
Provisionswesen 315. 319

R
Rainald von Dassel 72·ff.295f.
Rangau 590

Rather von Verona Z47ff.
Rechnungsakten Düsseldorf 225

Rechtsbücher, Volks- und Stadt-

rechte: Brünner SchöffenbuchXIL

XXVIII; Sreisinger RechtSbuch
223; Halle-Ueumarkter Recht 226;

Meiszner RechtSbuch XI. XXVIlL

226f.; Posener Rechtsbuch 227;

Lex Ribvaria X. XXVII. 529f.;
Sachsenspiegelglosse XI. XXVII;

Schwabenspiegel XI. XXVIII

Rechtsgeschichte (s. auch Rechts-
bücher, Volks- und Stadtrechte,
Kirchenrecht) 210. 573. 593f.

Rechtsquellen z. dtsch. Bauerntum

204ff.
Rechtssprache 242

RegenSburg 310

Regesten: Lieberose 198; Posen 199;

PutbuS 198; Sommerfeld 198;

Württemberg 197

Register: Friedrich 11. XVIII.

XXXVI; Alexander III. 533

Reich: Entstehung 545; Unteilbar-

keit 239f.; Aufbau 544; Jnsignien
237ff.

Reim5, Manasses I. 293

Religionsgeschichte 1ff.
Rheinland 249f. 313f. 322; Rhei-

nischer Bund 312

· RhenS 250. 562

Ringgenberg 320

Rittertum 309. 551

Register

Roger Il. 297

RolandSlied 532

Rolandstandbilder 255

Ronkalische Gesetze 296

Rostock Z16f.
Rota 195

Rudolf IV. von Habsburg 590

Ruodlieb 529

Ruprecht d. A» Pfalzgraf 115ff.
Ruszland 594f.

Sachsen 253f.
Salzburg 230

Schannat 196f.
Scherenberg, Rudolf 311

Schismen 211. 574. 584f.
Schlesien 261f. 324. 523

SchleSwig 256f. 315

Schlochau 565

Scholastik 211. 309f.
Schreibschulen 525f. 538

Schulen 302. 526

Schwarzwald 249. 556f.
Schweiz 320

Schwurgebärden243

SiedlungSgeschichte 246f. 251f. 253f.
258ff. 282. 291. 292. 324.-547.

550. 554. 564f.
Slawengeschichte 234. 259f. 272.

318. 578

Söldnerheere 419ff.
Sophismataliteratur 217

Sorbonne 318

Spätniittelalter: Gesamtgeschichte
234. 587f.

Spanheim, Gräfin Loretta 313

Spanien 320f. 572ff.
Speyer 298

Staat 236f. 264ff. 267. 284ff. 595

Staatslehren 279. 307f. 534

Staatsschriften: Alexander von Roes

XIIL XXX; Dietrich von Nie-

heim XXXI; Engelbert von Ad-

mont XIIL XXX; Hans von

Hermannsgrün XXXI; Konrad
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von Megenberg xlIL Xxx;

Lupold von Bebenburg xIIL

xxx; Peter von Andlau XXXI;
Revolutionär vom Oberrhein
XXXI; Heinrich Toke XXXI;

Wilhelm von Ockham XIV

Staatsverträge dt. Orden 521f.
Städte 294f. 311. 314. 316. 317.

550f. 574

Stämme 234f. 239

Ständegeschichte285f. 309. 551f.
Stephan I·, König von Ungarn 570f.
Stettin 300

Steuer 254f.
Stil 72ff.
Straßburg 592

Swenzonen 593

Synodales 552

T
Tankred 219

Technik 246. 589

Tecklenburg 536

Tessin 579

Theoderich 275

theudiSk, theodiScuS, deutsch 576f.

Thüringen,Land gr.Ludwig III. 297 f.
Tiron. Noten 194

Tondern 563

Topik, Mittellatein 527

Traktatliteratur 212. 217. 219f.
Türken 318

U

Ulrich von Straßburg 219

Ungarn 301. 318. 570f.
Ungern-Sternberg 568f.
Universitäten 302. 318. 595

Urbare: Füssen 224

Urkunden (s. auch Kaiserurkunden,
Papsturkunden, Urkundenbücher):
Fürsten- und Herrenurkunden XV.

XXXIV; Abbecourt 201; Raben-

berger XVI. Xxxv; Branden-

burger XVI. XXXIV; Sulda
194; Halle-Neumarkter Recht 226;

611

Heinrich der Löwe XVI. XXXIV.

520; HildeSheim, B. Hezilo 194f.;
Jlsenburg 521; Kiburger va

XXXV; Langobarden 193; Lüt-

tich 201. 525; Mainz, EB. Lul

194- EB. Heinrich I. 299; Megin-
gaudeShausen 517f.; Morbano

200; Neumünster 520; Ober-

lothringen XVII. XXXV; Preu-
ßen 521f.; Schweiz 200f.; Sieg-

burg 197; Westfalen XVI.XXXV;

Wöltingerode 197

Urkundenbücher:Bremen 197; Bri-

xen 199; Calenberg 520f·; Däne-
mark 201; Hansisches UB. 519f.;
Nordhausen 521; pommern 198;

Preußen 522; Thurgau 524;

Westfalen: Minden 519

V
Valentin 281

Vasallität 279

Verden 283. 555f·; Blutbad 578

Verdun, Archivreise i. J. 1549 515f.
Verwaltung 321f. 586f. 591

Viten: Vita Hludowici des »Astro-
nomen« 208; CyriacuS-Vita des

Nadda 528

Vogesen 249

Vogtland 564

Volk 234f. 237

Volkskunde 241

Volljährigkeit 242f.

M

Waltharius 210. 531

Wappen 539f.
Wehranlagen 248. 258ff. 264- 284

Weichselland 565f.
'

»Weih«-Orte 555

WeinSberger Weiber 295

Weistümer 224. 535

Wenzel, König 112ff.
Wenzelz Hz. v. Luxemburg 115ff.

140ff.
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Werden 282 I
Werla 585

.

westfalen 251f· Xanten: Germania Sacra 250

Westgoten 274

Widukind von Korvei 581

wien 554s. U
Wikinger 301

Wilhelm von Kamrich 445fs.
Willibrord 277

Wintersweiler 281f. Z
Wissenschaftsentwicklung 302. 526

Württemberg: Grafsch. Wirt. 557f.; Zähringen 302f. 557

fürstl. Rat 591 Zinsfragen 254f.; ZinSrodel Meh-
Würzburg: Stauferkanzlei 195; Bi- terau 224

schofskatalog222; B. Rudolf von Znaim 317

Scherenberg 311 Zollabrechnungen 322f.
Wüstungsfotschung248f. 254. 255 Zürich 2Z1

Yorker Anonymus 212

Berichtigung zu Heft1
S. 259: Der Verfasser einer Besprechung, Oberstaatsarchivrat Dr. Rolf
Naumann-DreSden, wurde mit dem an der Ostfront gefallenen
Staatsarchivrat Dr. Martin Naumann-Dre5den verwechselt.

Nachricht
Die herausgeberschaft deS»DeutschenArchiv5«geht mit dem Abschluß
dieses Bandes von Prof. E. E. S te n g el auf Prof. Th. M a y e r über.
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DEUTSCHE GESCHICHTSKUNDE

(M0NUMENTA GERMANtAE HIsTothA)

Gesamtverzeichnis

der Veröffentlichungen
nach dem stande vom 31. März 1942

Die mit « bezeichneten Bände Sind noch nicht abgeschlossen

Verse-gern-

Hermann Böhlaus Nachf. in Weimar (B)

Hahnsehe Buchhandlung in Hannover (E)
Karl W. Eiersemann in Leipzig (E2«e)

Weidmannsehe verlagsbuehhandlung in Berlin (W)





MONUMENTA GERMANlAE HISTORICA
A. Felle-Folge (3 Belhery s. Z—4; B. Quart-Folge .(18 Reihen) s. 5—10; c- GIVE-'
oktav-E’olge (4 Reiher-) s. 10; D. Kleinoktavskolge (6 Reihen) s· 11—14; schritten,

Zeitschrift s. 14—15

A. FOL10-FOLGE 1)
1. SCRIPTORES

mie, eh Ba.xxx1 E)

I. Bd.: [A1meles et chronice eevi Carolini.J (x1v1 u. 660 s.) 1826. Neudruck

1925. RlVL I9o.—.
"

Il. Bd.: [scriptores rerum sangelleusium. Aunalium et chronicorum aevi Ca-

rol-im« continuatio. Historiee aevi Carolian (nv u. 840 s.) 1829. Neudruck

1925. RM. 190.—.
III. Bd.: [Anneles mjnores aevi sexonjci. chronice minore aevi saxouici.

Annales-, chronjce, historiee aevi sexonici.J (v111 u. 920 s.) 1838. Neudruck

1925. RM. 190.—.
IV. Bd.: IsArmeles eevi Carol-ins et sexoniei. Ohronice et geste« eevi sexonici.

Historie-e eevi Carolini et saxonicLJ (v111 u. 888 s.) 1841. Neudruck 1925.
RM. I9o.—.

v. Bd.: [A1males et chronice aevj salici.] (vm u. 598 s.) 1844. Neudruck 1925.
RM. 190.—.

vI. Bd.: [0hronica. et annales eevi selici.J (v111 u. 842 s.) 1844. Neudruck 1925.
RM. 190·—-—.

VII. Bd.: [Chronice et gesta- eevi selici.J (v111 u. 938 s.) 1846. Neudruck 1925.
RM. 190.—.

VlIL Bd.: Ohrenja et geste aevi salicj.] (v1:c1u. 689 s.) 1848. Neudruck 1925.
RM. 190.—.

IX. Bd.: [Ohronice. et anneles eevi selici.J (v1:ll u. 910 s.) 1851. Neudruck 1925·

RM. 190·——.
X. Bd.: [Anne,les et chronice eevi salici. vitae eevi Cerolini et sexoniciJ (654 s.)

1852. Neudruck 1925. RM. 190.-—.
XI. Bd.: [Historiee eevi salici.] (v111 u.710 s.) 1854.Neudruck 1925.R-M. 190.—.
XII. Bd.: [I-1istorie-e aevi selici.J Cva u. 941 s.) 1856. Neudruck 1925s

RM. 190.—.
XIIL Bd.: [Anneles, Chronica, Genealogiae, Catalogi (supplementa- tom. I—XII-

pure 1.). Gesta. a,evi Carolinj et saxonici (supplemente- tom. II. et Iv.)-J
(xl u. 832 s.) 1881. RM. 190.—.

XIV. Bd.: [Geeta- episcoporum, historiae lsupplementa tom. I—X-II- PMS 2Js
supplementum tomi X111.] (vn:c u. 673 s.) 1883. RM. 190.——.

XV. Bd.: [vite-e eliaeque hietoriee minores [supplemente. tom.·I—X-II- PMS ZJs
supplemente tomi XIILJ (xv1l1 u. 1399 s.) 1887J88. RM. 380.——-

XVI. Bd.: [Annales a,evi suevici.J (V11lu. 780 s.) 1859. Neudruck 1925. RM.190-—-

XVII. Bd.: [Axma1es eevi suevici.] (x u. 908 s.)1861. Neudruck 1925. RM. 190-—-

XVIII. Bd.: [Ann8-les Italici eevi suevici.] (v1:cku. 880 s.) 1863. Neudruck I925«

RM. 190.—.
XIX. Bd.: [Anua1es eevi suevici.J (xxxv1 u. 772 s.) 1866. Neudruck I925s

RM. 190.—.

1) Preis der ganzen Folge« Zs Bäude la 38 Eslblederhäudeu BU. 7400.—- Most-Hekt-
KEL 7000.—.

Deutsche-J Archiv v. 40



4 MONUMENTA GEBMANIAE EISTOBIOA

XX. Bd.: [supp1·emente-tomorum I—XI.1. chronjce aevi suevici.J Um u. 850 s.)
1868. Neudruck 1925. RM. 190.—.

XXJ.Bd.: [IEliSt-oriciGermaniee saec. XII.] Um u. 668 s.) 1869. Neudruck

1925. RIVL 190.—.
XXIL Bd.: [I-Iistorici Germanjee saec. XII-] Um u. 564 s.) 1872. Neudruck

1928. RM. 190.—.
XXIII.Bd.: [Ohronjca. eevi suevici.J Um u. 1027 s.) 1874. Neudruck 1929.

RM. 190.—.
XXIV. Bd.: [A1meles eevi suevici (supp1emente- tota. xVL XVII). Chrouica

miuore saec. XII et XIIL Gesta- Seec. XII et XIII.] (x u. 914 s.) 1879.
RM. 190.—.

XXV. Bd.: [Gesta Suec. XIII.] Um u. 957 s.) 1880. RM. 190.—.
XXVI. Bd.: [Ex rerum Freucogajlicarum scriptoribue. Ex historijs auctorum

Flandreusium Engue Genie-. Scriptis (supplementum tomi xXIv).] Um
u. 875 s.) 1882. RM.19o.-—.

XXVII. Bd.: [Ex Scriptoribus rerum Auglicarum Seec. xII et XIILJ Um u.

590 s.) 1885. RM. 190.—.
XXVIIL Bd.: [Ex rerum Auglicarum Scriptoribus saec. XIILJ Um u. 702 s.)

1888. RM. 190.—.
XXIX. Bd.: [Ex rerum Daniearum Scriptoribus Seec. xII et XIIL El historiie

ISlandjoisJ Um u. 647 s.) 1892. RM. 190.—.
XII Bd.: [supp1ementa tomorum XVI-XXV.] Pers 1 Um u. 725 s.) 1896.

RM. 190.—.
Pers 2 (n u. 940 s.) 1926—1934. RM. 190.—.

XXXL Bd.1): (776 s.) 1903. RM.31.20.
XXXIL Bd.1): Cronjca kratris selimbene de Ade-m ordinis Minorum. (xxxll u,

755 s.) 1913. Pers 1. Nur s.-P. RM. 21.6o, pure 2. Nas- F.-P. RM. 23.4o.
pers 3 RM. 2.9o.

2. LBGES

(Efs)

I.Bd.: [Capjtuleria. regum Freucorum. Ed. G.I-I.Pektz.] (xxxv1 u. 578 s.)
1835. Neudruck 1925. RM. 190.—.

II. Bd., 1. Teil: [Tomi primi supplemente. Constitutioues et act-. regum Ger-
manicorum. Ed. G.I-I.Pertz.] (xx u. 582 s.).
2. Teil: [Ca.pitula. Spuria. Ceuones ecclesiestici. Bullae pontiäcum. Ed. H.

G.Pektz.] (218 s.) 1837. Neudruck 1925. RM. 190.—.
III. Bd.: [Leges uatjonum Germanjcerum: Lex Alamannorum. Ed. J. MerkeL
—Lex Beiuweriorum. Ed. J. Merke1. — Leges Burgundionum. Ed. Fr.
Bluhme. —- Lex Frisionum. Bd. K. de Richthoken.] Um u. 711 s.)
1863. Neudruck 1925. RIVL 190.—.

IV.Bd.: [Leges Laugobardokum. Edd. Fr.Bluhme et- A.Boretius.] (vam
u. 682 s.) 1868. Neudruck 1925. RM. 190.—.

V. Bd.: [I-eges sexonum. Edd. K. de Richthoken et K. F. de Zieht-boten
—- Lex Thuringorum. Ed. Ic. F. de Biehthoien. — Edjctum Theoderici

regis. Ed. Fr.Bluhme. — Remedii Curjensis epjscopi cepitule. Ed. G.
.Haenel. —- Lex Ribuarie. Ed. R. sohm. — Lex Frencorum Oliv-me-

vorum. Ed. R. Schm. —- Lex Romena- Reetica Curienst. Ed. Ic. Zeumer.]
(v11,u. 452 s.) 1875-—1889.RM. 190.—.

·

3. DIPLOMATA

CEIY

I.Bd.: Diplomete [Meroviugoruru].Ed. Carolus Pert2. (xvr u. 250 s.) 1872.
RM. 190.—.

1) Bd. xxxl und XXXII In Quart; vgl. s.5 Anm. I-
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B. QUABT-F0LGE1)
I. AUCTORES ANTIQUISSIMI

W)

I. Bd., 1. Teil: salvjanj presbyteri Massijjensis librj qui supersunt. Rec.C.I-Ia1m.

(711 u. 176 S.) 1877. Nur F.-P. RM.9.—-.
I. Bd» 2. Teil: Eugjppji vjta Saneti severini· Rec. et adnot. II. sauppei Eva

u. 36 s.) 1877. N-» S.-P. RM.6.—.
II. Bd.: Eutropj breviarium ab urbe machte-, cum versionibus gute-cis St PMB

Landolftque additsamentis. Rec. et aduot. I-l. Droysen. TM us 430 S·)
1879. RM. 19.—.

III. Bd., 1.Teil: Vietorjs Vitensis histoer persecutionis Africanae pro-
vinciae Sub Geiserieo et Hunjrieo regibus Wandulorum. Rec. C. Halm.
(x u. 90 s.) 1879. Nur A.-P. RM. 6.—.

III. Bd., 2. Teil: Corippi Absican grammatici Iibri qui supeksunt. Rec.
J.Partseh. (I«xll u. 195 s.) 1879. RM. Io.—.

·

IV.B(I., 1.Teil: Venanti Honori Clementiani Fortunati presbyteri ItsEcj

THEpoetica. Rec. et emend. F. Leo. (xxv111 u. 427 s.) 1881. Nur s.-P.
. 76.—.

1vsBd-- 2.Teil: venanti Honori Clementianj Fortunati presbyteki ItsHOi

opem pedestria. Beo. et emend. B. Kruge-L (xx1v u. 144 s.) 1886- RMs 7-—-
VsBds- I.Tei1: Iordenis Rom-ma- et Getica. Rec. Th.MommSSUi EIN

u. 200 s.) 1882. Neudruck 1925. RM.19.—-.
v. Bd., 2. Teil: D. Maguj Ausonii opuscula« Rec. C. schenkL (I«x17 u« 302 S-)

1883. Ni« s.-P. RM. 18.—.
vIsBds- 1«Teil: Q. Aurelji symmaehj quae supersunt. Ed. 0. see-oh (CCXJ1

U· 355 s.) 1883. Nur F.-P. RM.92.—.
vls Bd-- 2. Teil: Aleimi Ecdicii Avjti Vietmensis episcopi opem Alls-O S·UPSI·'

vl
Sunt. Rec. Peiper. (1«xxv1 u. 376 s.) 1883. RlVL 15.—-

IsRBåJgis-gutFelich Ennodii opera. Rec. F. Vogel. (l«x11 u. 419 S-) 1885s
. 1 .—-.

VIII. Bd.: Gai solJii Apoll-inaer sidonji epistulae et certain-L Rec. et emendi

CIJ.Luetj0ha-nn. Aoeedunt Faustj aliorumque epistulae ad Ruricum
TIERun St- Ruricij epistulae. Reoens. et emend. B.Icrusoh. TM
U- 484 s.) 1887. RM. 19.—.

1X—Bd.: Chronica minora saec. IV. v. vL VII. V01.I. Ed. Th.M0mmSe!1-

x BFFIv-
756»s.)1892».Pius 1. M« S.-P. M.52.—. Paks 2 fehlt 2.Zt.

·
« plaudu Claudmnj our-MUS. Rec. Th.Bi1-t. Accedit eppendix vel

xI EPUIIQ
Vel

Fuspeeta eontinens. Dom u. 612 s.) 1892. BM. 36.—.
- d.: Chromea mmoka suec-. IV. v. vI. VII. Vol-II. Ed. Th.MommsEU

xn Ists-ISs.)»1894.1·.'I’ei1.Nur ist-P. RM. 15.—. 2. Teil. Nur F.-P. RM. 16.5o.

—E lasslodor.1»senatokisvorige. Rec. Th. Mommsen Aoeedunt I.

hkgkiitu
Oe Theodenexenae Isaria-e. Ed. Th. Mommsen. II. Acta synhodorum

SjodzåkllomtBorn-dea. FICQCXCDLDI. DIL Ed. Th. Mommseu. III. Cas-

xlIIs.-P.Räfllgäuju
rehqutae Ed. L.Tkaube. (01«1vu. 594 s.) 1894s NW

. Bd.: Chroniea minora Saee. IV. V. VI VI MOIUMSHL
Um u- 728 S-) 1898. I. Ten. Mk 8.-P. mluTZLIILBEIII-III.M- Eis-P-
RM. 36.—.

' « · 2' 4·

XIV.J·3d.:F1.Merobu-.udisreliquiae. — Blossii Aemilii Draeontii car-

IIZIUIL
—

qugemt Toletani epjscopi carmina et epjstulee. cum Oppen-

xv ZäulaÄclaåsmmuruspurjorum. Ed. F. Vollmer. (1. u. 455 s.) 1905. RMi I9-—-
. .. helmt opera. Ed. R. EhwahL (xxv u. 765 s.) 1919· RM-41-—·

1) Die meisten Bände der unt-P
«

.
» f schreib

papier (s··P«) erschienen und Kinnunangkuglig-IIu1r1;tgrol.’-esse-mForm-It- au

40"
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2. sCRIPTOREs RERUM MBROVINGICARUM

(E)

I.Bd.: Gregorii Turonensis opera. Edd. W.Arndt et B.Kruseh. I. Teil-

Eistoriae Francorum (vIll, 150 s.) 188.4 RM. 27.60. 2. Teil: Miraeula et

opera minora (451—964) 1885, vergrickem 1. Teil (I-Iistoria-rurn libri X),
2. Auli. Curav. B. Kruseh. 1. Lief. (264 s.). 1937. «.RM.26.4o. 2. Lief.

(s. 265—537) 1942. RIVL 27,Zo.
II.Bd.: Fredegarii et aliorum ehroniea. Vitae sanctorunr. Ed. B.Kruseh.

(579 s.) 1888. Nur F.-P. RM. 36.—.
III. Bd.: Passiones vitaeque sanetorum aevi Merovingiei et antiqniorum aliquot.

Ed. B.Icruseh. (686 s.) 1896. RM.26.40.
IV.Bd.: Passiones vitaeque sanetorum eevi Merovingiei. Ed. B. Kruseh.

(817 s.) 1902. RM.31.2o.
V. Bd.: Passiones vitaeque sanetorum aevi Merovingiei. Edd. B. Krusch et-

W.Levison. (v11l u. 834 s.) 1910. RM.48.—.
vL Bd.: Passiones vitaeque sanetorum aevi Merovingiei. Edd. B. Kruseh et-

W.I-evison. (v1c1 u. 676 S.) 1913. RM.36.-—.
VII.Bd.: Passiones vitaeque senetorum aevi Merovingiei. Cum supplemento

et appendiee. de. B. Krusoh et W. Levison. (x u. 902 S.) 1920. r. Teil

RM.44.—. 2. Teil RM. 48.—.

3. sCRIPTOREs RERUM LANGOBARDICARUM ET ITALICARUM
sABO. VI.—IX. (636 s.) 1878. Nur F.-P. RM. 36.—.

(E)

4. DEUTSCHE CHRONIKEN

sCRIPTORBs QUI MBNAOIJLA LINGUA UsI sUNT

M

I. Bd., 1. Abt-J Die Kaiserehronik eines Regensburger Geistlichen. Herausg.
von B.sehröder. (441 s.) 1892. RM.22.—.

I. Bd., 2. Abt-.- Der Trierer Silvester. Herausg. von C. Kraus. Das Annolied

Herausg. von M·R,oediger. (145 s.) 1895. RM.6.—.
II. Bd.: [säehsisehe Weltehronik. — Eberhards Reimehronik von Gendersheitn.

—- Braunsehweigisehe Reimehronik. — Chronik des stiftes s. simon und

Judas in Goslsr. — Holsteinisehe Reimehronik. Herausg. von L. Weils-nd.]
(vll u. 709 s.) 1877. RM. 27.—.

III.Bd.: Jensen Enikels Werke. Herausg. von Ph. strauch.
1.Abt.: Die Weltehronik. (vtcl u. 596 s.) 1891. RM.24.—.
2.Abt.: Fürstenbueh. (o u. 597—819 s.) Igoo. RM. 13.—.

IV. Bd» 1. Abt.: Die Limburger chronik des Tilemann Elhen von Wolkhagen.
Herausg. von A. Wyss. (I76 s.) 1883. Z.Zt. vergriffen
2. Abt-«- Die Kreuziahrt des Lendgrefen Ludwigs des Frommen von Thü-

ringen. Herausg. von H.Naumq«nn. (s. 179—-332.) 1923. RM.7.—.
v. Bd.: Ottokars österreichische Reimehronjk. Nach den Abschrikten F. Lich-

tensteins herausg. von J. seemiiller. (cxxv u. 1439 s.) 1893. RM. 62.—-.
VI. Bd.: österreichische Chronik von den 95 Herrschaften. Herausg. von

J. seemüller. (x1v, eeevn u. 276 s.) 1909. RM. 28.—.

5. LIBELLI DE LITE IMPERATORUM ET PONTIFICUM sAEC. XI.
ET XII. OONSCRIPTI

«

(E)
I.Bd. (666 s.) 1891. RM.28.80.
II. Bd. (743 s.) 1892. RM. 30.—.
III-Bd. (775 s.) 1897. RM.30.—.
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6. GESTA PONTIFICUM ROMANORUM

W)

I.Bd. Liber ponfiticalis. pars prior. Ed. Th.M0mmsen. (Cxxx1x u. 295 s.)
1898. RM. 18.—-.

«

7. LEGUM sECTIO I: LEGEIS NATlONUM GERMANICARUM
«

(E

I. Bd.: Leges Visigodhokum. Ed. K. Zeümetn (xxxv u. 570 s.) 1902. RM. 24·—·.
U. Bd., 1.Teil: Leges Burgundionum. Ed· L.R. de saljs. (188 s.)1892.RM. 7.2o.
V. Bd» I.Tei1: Leges Alamannorum. Ed. K. Lehmann. (I76 s.) Isssi NW

s.-P. RM. 10.8«o.2.Te.j1: Lex Baiwarjorum. Ed. B. von schwmd. (v1cc
u. 315 s. [S. 177—492]) 1927. RM. 36.6o.

8. LEGUM sECTlO H: CAPITULARIA REGUM FRANCORUM

(E)

I. Bd. Ed. A.Boretius. (461 s.) 1883. 1. und 2.Tej1. RM.36.—.
»II. Bd. Edd. A. Boretius et- V. Kranze. (xxxv1 u. 726 s.) 1897.»1.Teü (ver-

griEen, Rodardruck in Vorbereitung). 2. Teil RM. Io-.80. Z. Toll RM. 14.4o.

9. LEGUM sECTIO III: CONOILIA

(E)

I. Bd.: Conoilia aevj Merovingici. Rec. F. Maassen. (281 s.) 1893. RM. 12.—-

II. Bd.: Concjlja aevi Karoljni I. Rec. A.Werminghokf. (X1, ch U- 1015 s·)
1.’1’ei1 1904. RM. 18.—. 2.Teil 1908. RM.23.40.

II. Bd. supplementum: Librj Carolin kee. II. Bastgen. (V111 u. 231 s-) I924«
RM. 25.—.

Io. LBGUM sECTIO IV: CONsTlTUTlONES ET ACTA PUBLIC-A IM-

PERATORUM ET RBGUM

(E)
I. Bd.: Inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVIL Ed. L. Weils-nd. (111

u. 736 S.) 1893. RM. 28.80.
.II.B(1.: Inde ab a. MoxovIII usque ad a« MCCLXXIL Ed. L.W8118Uds

(x111 u. 691 s.) 1896. RM.27.60.
1II. Bd.: Inde ab a. MCCLXXIII usque ad a. MCCXCVIIL Ed. J. schwand-

(xxx1 u. 706 s.) 1906. RM.26.40.Iv. Bd.- Inde ab a. MooxovIII usque ad z. Majoan Ed. .J. schwam—
(xxvm, Mu. 1568 S.) 1911. 1.Tei1 I.I-Iekt RM. 16.80, 2.I-Ieft RM. 12.—-

2. Teil 1. Heft RM. 30.—. 2. Heft RM. 7.2o.v.Bd.: Inde ab a. MoccxIIl usque ad s. Mccoxx1v. Ed. J. schwoll-1-
(mv1 u.915 s.) 1913. 1.Tei1 RM.24.—. 2.Teil RM. 2o.40· 3-Tejl RM·4'80«VI. Bd., 1. Tei1:1nde ab a. MCCCXXV usque ad a. MOCCXXX. Ed. J. sohWSlms
1.Hekt (448»s.) 1914. RM.22.80. 2.Hekt pmm u. s.449—74I-) I9I4«RM. 16.80. z. Heft (s. 742—804) 1927. RM. 7.6o.

.

VIII. Bd.: Inde ab a. MCCOXLV usque ad a. MOCOXLVIIL
I.Tei1. Edd. K.Zoumer et R. salomon. (388 s.) 1910. RM.20.40-
2.Tesl. Bd. R. salomon. (s.389—746.) 1919. RM.36.——3.TeIl. Ed. R. salomoIL (xxx u. s. 747—810.) 1926. RM-9·—«

11.LEGUM sEcTIo v- FORMULAE MERowIN GICI ET KAROLINI AEVI

(E)
Ed. K. Zeumer. (782 s.) 1886. Nur S.-P. RM.45.-—.
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I2. DIE URKUNDEN DER KAROLINGER

DIPLOMATA KAROLIZNORUM

W)

I. Bd.: Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls d. Grollen. Unter Mit-

wirkung von A. Dopsch, J. Lechner, M. Tangl bearb. von E. Miihlbacher.

(xl u. 581 s.) 1906. RM.24.—.

13. DIE URKUNDEN DER- DEUTSCHEN KAROLINGER

DIPLOMATA BEGUM GERMANIAE Ex STIRPE KABOLINOBUM

W)

I. Bd., 1. Heft-: Die Urkunden Ludwigs des Deutschen 829—-858. Bearb. von

P.Kehr. (136 s.) 1932. BM. 18.—.

I. Bd., 2. Hekt: Die Urkunden Ludwigs des Deutschen 859—876. Bearb. von

P.Icehr. (xxx1n u. s.137—284.) 1932. RM.23.—.
I. Bd., 3. Heit: Die Urkunden Karlmanns und Ludwigs des Jüngeren. Bearb.

von P. Kehr. (S.xxxv—ll- u. s. 285——434.)1934. RM· 26.-—.

II. Bd., I. Heft: Die Urkunden Karls III. (1. Teil). Bearb. von P. Kehr. (280 s.)
1936. RM. 35.—.

II. Bd., 2. Heft: Die Urkunden Karls III. (2. Teil). Bearb. von P. Kehr. (l«xlv
u. s. 281—422.) 1937. RM. 31.2o.

III. Bd.: Die Urkunden Arnolks. Bearb. von P. Kehr. (xxx1x u. 368 s.) 194o.
BM. 4I.—.

14. DIE URKUNDEN DER- DEUTSCHEN KONIGE UND KAISER

DIPLOMATA REGUM ET IMPEBATOBUM GEBMANIAB

W)

I. Bd.: Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I· [Herausg· von

Th. sicke1.] (xx u. 740 S.) 1879—1884. RM.27.——.
II. Bd., 1. Teil: Die Urkunden Otto des II. [Hera.usg. von Th. sicke1.] (386 s.)

1888. RM. 15.—.
II. Bd., 2. Teil: Die Urkunden Otto des III. [Herausg. von Th. SickeLJ (Ix u.

s.385—995.) 1893. RM. 24.-—.
III. Bd.: Die Urkunden Heinrichs II. und Arduins. [I-Ierausg. von H.Bresslau

u. H. Bloch unter Mitwirkung von M. Meyer u. R. HoltzmannJ
1900—1903. RM. 36.——.

IV. Bd.: Die Urkunden Konrads II. Mit Nachträgen Zu den Urkunden Hein-

richs II. Unter Mitwirkung von H.Wibel u. A.Hessel herausg. von

H.Bresslau. (xxxv1 u. 554 S.) 1909. RM.30.——.
V. Bd.: Die Urkunden Heinrichs III. Herausg. von H. Bresslau u. P. Kehr.

(l«xxv11 u. 705 s.) [1926—]1931. RM.90·—.
vl.Bd., 1.’I’ei1: Die Urkunden Heinrichs IV. 1056—Io76. Bearb. von D.v.Gla-

diB. (x u· 371 s.) 1941. RIVL 38.2o.
« vLBd-, 2.Teil: Die Urkunden Heinrichs IV. 1056—1 106. Bearb. von D. v. G la-

diB. (Im Druck.)
VIII. Bd.: Die Urkunden Lothars III. und der Kaiserin Richenza. Herausg.

von E. v. Ottenthal u. H. Hirsch. (xxx1 u. 314 s.) 1927. RM. 35.—.

Is. EPISTOLAE

W)

I.Bd., 1.Teil: Gregor-ji I papae registrum epistolsrunL Libri I—Iv. Ed.
P.Bwald. (v111 u. s. 1—280.) 1887. RM. 11.—.

I. Bd., 2.'I’eil: Gregorii I papae registrum epistolerum. Libri v—vII. Post

Pauli Ewaldi obiturn ed. L.M.Hartma-nn. (v11 u.— S.281—491.) 1891.
RM· 10.—.
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II. Bd.: Gregorii I papae registrum epistolarum. Libri vIII-XIV. Post

P. Bwaldi obiturn ed. L.M. Hartmann. (1v u. xLIll u. 607 s.) 1893
bis 1899. 1. u. 2.«Teil. Nur s.-P. RM.30.—, z. Teil RM. Io.—.

III. Bd.: Epistolae Merowingiei et Icaroljni aevi. Tom. I. (v11 u. 763 s.) 1892s
RM. 30.—·.

IV. Bd.: Epistolae Karolini aevi. Toni. II. Rec. E. Duemmler. (v11l u. 639 s.)
1895. RM. 25.—.

v. Bd., I.Teil: Epistolae Karolini aevi. Tom. III Pars 1. Beo. B. Duemmler
et K.Hampe. (s.1—360.) 1898. BM. 15.—-.

v. Bd., 2.Tei1: Epistolae Karolini aevi. Tom. III par-s 2. Rec. E. Duemmlek
et A. de Hirsch-Gereuth. (v11 u. s.361—679.) 1899. RM.13.—-.

vIs Bd-- I. Teil: Epistolae Karolini aevi. Tom. IV. pars 1. Rec. E. Duemm10k-
(s. 1—256.) 1902. Rle Io.—.

VI. Bd., 2. Teil, 1. Heit: Epistolae Karolini aevi. Tom. IV para. 2 fast-. 1. Ed-

E.Perels. (s.257—69o.) 1912. RM.23.—.
2. Teil, 2. Hekt: Hadriani II. papae epistolae. Ed. E. Perels· (s. 691—811-)
1925. RM. 12.—-.

vIL Bd., 1. Teil: Epistolae Karolinj aevi. Tom. v pars 1. Ed. E. Caspar. (312 S·)
1912. RM. 17.—.

-

vILBdss 2.Tei1: Epistolae Karolini aevi. Tom-v pars II. Ed. B.Caspak.
m u. ,s. 313—480.) 1928." RM. 24.—.« vIIL Bd., 1. Hekt: Epistolae Karolini aevi. Tom. vI fast-. I (s. 1—228.) 1939.
RM. 23.—.

16. EPISTOLAE SAEC. XIIL E REGBSTIS PONTIFICUM ROMANORUM
sELECTAE

per G. H. Pertz. Ed. C. Rodenberg.
(W)

1. Bd. (xvm u. 786 s.) 1883. RM·24.—«.
II. Bd. (D:x u. 626 s.) 1887. RM. 22.-—.

III. Bd. (xxv11:c u. 807 s.) 1894. RM. 33.—.

17. POETAE LATINI MEDII AEVI
M

I. Bd.: Poetae Latini aevi Caroljni. Rec. E. Duemmler. (v1:11u. 652 s.) 1880
— 1881. BM. 21.—.

II. Poetae Latini aevi Carolini. Rec. B. Duemmler. (v11 u. 722 s.) 1884.
. 23.—·

·

III. Bd.: Poetae Latini aevi Carolini. Rec. L. Traube III.Tei1 1 s. 1—264. 1886.

RM. Io.—. III Teil 2 (x u. S. 265—828). 1896. RM. 42.—.
v- Bd-» 1. Teil: Poetae Latini aevi Carolini. Rec. P. de Winterkech (s. 1 —444s)

1899. RM. 18.—.
1V—Bd» 2.Tei1- Poet-w Latini ask-i oakoijnc Bei-. Ic. stracks-L (s. 445—1177-)
1914—1923. RM. 41.—.

v· Bd.- 1. und 2. Hekt: Die 0ttonenzeit. Unter Mitarbeit von N. Fiekermatm

herausg. von K. strecken (s.1—564.) 1937—1939. RM.58.—. »

«v1- Bd» I. Hekt: Nachträge aus der Karoljngerzeit. Unter Mitskbelb vOU

N- Piokermann bearb. von Ic. s treoker. (Druok bevorstehend.)

18. NECROLOGHAGERMANIAE
( )

I. Bd.: Dioeeeses Augustensis, Constantiensis, Curiensis. Ed. F. L· Bdumsilllls

(vll1 u. 799 s.) 1886—1888. RM.29.——.
II- Bd.: Dioeoesis salisburgensis. Ed. s. Herzberg-Fränkel. (1v u. x u. 804 Ss)

1890—1904.RM. 36.—.
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III. Bd.: Dioeceses Brixinensis, Prisingensis, Ratisbonensis. Ed. F. L. Baum-zum

(x u. 534 s.) 1905. BM.22.—.

IV. Bd.: Dioecesis Pataviensis pars I. I. Dioecesis Pataviensis regio Baverica..

II. Dioecesis Peteviensis regio Austriaca nunc Lentiensis. Bd. M. Fast-

linger, post eius obitum complevit J. sturm. (x u. 792 s.) 192o. RM.42.—.
V. Bd.: Dioecesis Pataviensis pars 2. Austria, inferior. Ed. A. F· Fuchs. (x u.

750·s.) 1913. RM.4o.-.
Libri contraternitatum Sancti Geni, Augiensis, Fabariensis. Bd· P. Piper. (Ix

u. 550 s.) 1884. RM. 19.—.

Indiees eorum quae Monumentorum Germaniee historicorum tomis hucusque
editis continentur· seripserunt 0.I-lolder-Egger et Ic.Zeumer. (x11
u. 254 s.) 1890. (EW) RM.15.—.

O. GRO SSOKTAV-FOL GE

I. DIB BRIEFB DER- DEUTSOHEN KAISERZEIT

W)

atI. Bd., I. stück: Die Brieie des Rether von Verone« Bearb. von F. Weigle.
Im Druck.

III. Bd., 2. stück: Die ältere Wormser Briefsammlung. Bearb. von W. Bulst.

Im Druck.
MII. Bd.: Brieksemmlungen der Zeit Heinrichs IV. Bearb. von C.Erdmann

u. N. Fickermann. Im Druck.

2. sTAATSsCHRIFTEN DEs sPÄTEREN MITTELALTERS

Eis-)

II. Bd.: Die Werke des Konrad von Megenberg. Bearb. von R-. sch.olz.

1. stück: Planctus ecclesiae in Germanien. (v1:t u. 104 s.) 1941. RM. 7.50.

z. LAIENFÜRSTEN- UND DYNASTENURKUNDEN DER- KAISBRZBIT

Eis-)

I. Bd.: Die Urkunden Heinrichs des Löwen, Herzogs von sachsen und Bayern.
Bearb. von Ic. Jordan. 1. stück: Texte (x.1v u. 194 S.) 1941. RM. 13.50.

4. GESCIIICETSWERKE DES sPÄTEREN MITTELALTERS

W)
-

VI. Bd.: Die österreichische Chronik des Thomas Ebendorfer. Bearb. von

A- Lh 0 t- s k y. (Druck bevorstehend).

D. KLEINOKTAv-FOL GE

t. sORIPTOREs RERUM GERMANICARUM IN USUM sCHOLARUM
sEPARATIM EDITII)

(E)2)

I. Abbonis de bello Parisiaco Iibri III. Ed. G. I-I. Pertz. (51 s.) 1871. RM. o.45.
II» T Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae kontiöcum. (Adam

von Bremen. Hamburgische Kirchengeschichte). Ed. prima 1846. Ed.

secunda 1846. Ed. tertia. Rec. B. schmeidler. (I«xvll u. 353 s.) 1917.
RM. Io.—.

i) Mit 1- Sind diejenigen Editionen der schuiausgabe bezeichnet-, die die Fole- oder

Qllsktallsgsbe in Vekbkkssektetoder umgestalteter Form ersetzen oder überhaupt nur hier
verötkentljeht sind. Die Bandzahlung ist- hier hinzugefügt.

2) 4 Bde. W.
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III. T Alberti de Bezanis abbatis s. Laurentij Cremonensis Cronica. Primum

ed. 0.I-Iolder-Egger. (xv1:t.1 u· 154 s.) 1908. RM.2.70.
JV. T Annales Altahenscs maiures. Bd. prjma 1868. Ed. altera. Recogn. E. ab

Ockele (xx1 u. 105 s.) 1891. RM. 1.6o.

V. T Annales Bertinjani. Rec. G.Wait2. (xx1 u. 105 s.) 1883. BM.2.10.

VI- T Annales kegni Francorum indc ab a. 741 usque ad a. 829, qui dicuntur

Annales Laurissenses maiores et Einhardi. Post ed. G. H. Pertzii recogn.

Fr.Icurzc. (xx u. 204 s.) 1895. (Unveränd. Neudruck 1930). RlVL 3.6(«):
VII. T Annales Fuldenses sive Annales regni Francorum. Post- ed. G. E· Pertzu

recogn. Fr.I(urzc. (xll1 u. 152 s.) 1891. RM. 2.20.

VIII. T Annales Hildesheimenses. Ed· G. Wall-L (7111u.69 s.) 1878. RM.0.75.
IX. T Annales Marbaeenses qui dicuntur. (Cr0nica Hohenburgensis cum con-

tinuatione et- additarnentis Neoburgensibus.) Reeogn. I-I. Bloch. Aecedunt

Annales Alsatici breviores. (xx11[ u. 167 s.) 1907. RM.2.50.
X. T Annales Mettenses priores. Primum recogn. B. de simson. Aceedunt

addit. Annalium Mettensium posteriorum. (xv11 u. 118 s.) 1905. BLI. 2.—.

XI. Annales Poloniae. Ex recens. Arndtji et Roepellii. (x1[ u. 120 s.) 1866.

(VergriEen.)
XII. T Annales Xantenses et Annales Vedastinj. Recogn. B. de simson. (xv1"

u. 96 S.) 1909. RM. I.80.

XIIL T Arbeonis episcopi Frisingensis vitae sanctorum Haimhrammi et- Cor-

biuiani. Rccogn. B.Krusch. (vIII u. 244 s.) 192o. RM.4.50.
XIV. Arnoldi Chron. Slavorum. Ex rec. Lappenbergii. (295 s.) 1868. (Un-
veränd. Neudruck 1930.) RM.4.20.

XV. T Brunonjs de bello saxonico liber. Editio prjma 1843. Bd. altera. Re-

eogn. W.Wattenbach. (VIII u. 104 S.) 1880. Vergrilken.
XVI. T Burchardi praepositi Urspergensis Chronicon. (Die Chronik des Propstes

Burchard von Ursberg.) Edit. prima 1874. Ed. secunda. Reccgn. O. Holder-

Egger et B. de sirnson. (x1« u. 169 s.) 1916. R«M.4.50.
XVII. T Oarmen de bello saxonjco. Er rec. 0. Felder-Egger. Acced. Con-

questio Heinrici IV. imp. 1889. (x1v u. 28 s.) RM.0.60.
XVIII. T Chronica regja Coloniensis cum eontinuationibus in monasterio s. Pan-

taleonjs scriptis abjsque historiae Colonjensis monumentis. Rec. G. Waitz.

(Xxv u. 414 s.) 1880. RM.4.50.
XIX. T Chronicae Bavaricae saec. X1V. (Bayerische Chroniken des 14. Jahr-

hunderts.) Ed. G.Lcidjnger. (7111 u. 201 s.) 1918. RM.4.80.
XX. T chronicon Moguntinum. Ed. C. HegeL (xxl u. 103 s.) 1885. BIVL 2.—.

XXL Chronicon Novaliciense. Ex rec. Bethmanni. (1xu. 108 s.) 1846. BLI. 1.25.
XXIL Cnutonis regis Gesta sive Encomium Emmae regjnae auct. monacho

S. Bertini. Bd. G. H. Pertz. (v111 u. 39 s.) 1865. (vergrilien, Rodardruck
in vorberejbungJ

XXJIL T Codagnellj Annales Plaeentini. Recogn. 0. Felder-Egger. (xlx U-

140 s.) 1901. RM.2.—.

XXJV. Ecbasis cujusdam captjvi per tropologiam. Recogn. Ic. strecken (K1
u. 64 s.) 1935. RM.3.—. ·

XXV. T Einhardi vita Karolj Magni. Editio prima 184o, secunda 1845- WIND-

1863, quarta 1880, quinta 1905. Ed. sexta. curavit 0.I-lolder-Egseks
(xx1x u. 60 s.) 1911. RM.1.15. (R,odardruck 1927).)

XXVI. Eugippii vita scverini, rec. Th.M0mmsen. (xxt:l u. 60 s.) 1898i

(VergriEen-) (W)
.

XXVII. T Gesta Federici I. imperat. in Lombardja auch eive Mediolanensn
Reoogn. 0.I-Iolder-Egger. Accedunt Gesta Federici I. in SXPSOUOUS
sacra. (110 s.) 1892. RM. I.4o.

xxvaIL T Gesta abhatum Fontaneuensium Rec. s.I-oewenkeld. (60 s.)
1886. RM. o.9o.

XXIX. Gisleberti Chron. Hanoniense. Ex rec. W.Arndt. (312 s.)1869· RMs 1-80-
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XXX. Gotiikedi Viterbiensis Gesta« Friderici I. et kleinrici VI. imper. metkioe

seripte. Ex editioue Waidzii. (x1 u. 52 s.) 187o. RM.o.45.
XXXL Eeinxici Chron. Lyvonise. Ex. rec. W. Arndt. (mv u. 223 s.) 1874.

BM. 1.8o.

XXXIL 1- Helmoldi presbyteri Bozoviensis Crouiea slavokuuh (Helmolds
slawenehrouik). Editio prime 1868. Secuuda 1909. Edit. fertig-. Recogu.
B. schmeidler. Aecedunt versus de vita Vieelini et sidonjs epistola.

(xx1l u. 284 s.) 1937. RM.4.80.
XXXIlL Herbordj Dielogue de vita Ottonis episoopi Bebenbergeusis. Bx

reeensione R.Köpke. (xv1 u. 166 s.) 1868. RM. 1.2o.

XXlev. Hrotsvithae opem, rec. et emend. P. de Winterkeld. (1x1v u. 552 s.)
19o2. RM.18.—. (W)

Xxxv. 1- Iohannis Pol-te de Amoniaeo Liber de coronetione Keroli IV. im-

peratorjs. Ed. R. salomon. (xv1 u. 17o s.) 1913. RM.3.—.
XXXVL 1- Iohermis ebbet-is Viotoriensis Liber oertarum historiarum. l, II. Ed.

F. schneidet-. (xx11 u. 387, 343 s.) 1909. 1910. RlVL 12.—.

XXXVIL 1- Ionee Vitae Sanetorum Columbani, Vedasth, loher-mis. Recogn.
B.Krusch. (xt1 u. 366 s.) 1905. RM.5.—.

XXXVIIL 1- Lemperti moneehi Hersteldensis opera. Aeceduut Ann. Weis-Jen-

bukgenses. Reeogn. 0. Homer-ngorn (Lva:t u. 490 S.) 1894. RM. 6.-—.

XXXIX. Liber de unitate eoclesiae eonservanda. Recogn. W. schwenken-

beoher. (xx11 u. 147 s.) 1883. RM. 2.4o.
XI« Carmiua Cantabrigiensje (Die Cambridger Lieder). Herausg. von K. stkeks

ker. Cva u. 138 s.) 1926. RM.8.—. (W)
XLL 1- Liudprandi episc. Okemonensis opera« (Die Werke Liudpkauds von

Cremoua.) Editio prima 1839- secunde 1877. Ed. tektia. Recogn. J. Becken

(x1« u. 246 s.) 1915. BM.4.50.
XLIL 1- Monumente- Ekpbesfuxtensia Sei-ec. XII. XIIL XIV. Ed. 0. Holder-

Egger. (v1:II u. 919 s.) 1900. RM.9.—.
XLIIL Monumente- Welkorum anfäun Ed.L.Weila-nd. (63 s.) 1869. RM.0.45.
XLIV. 1·Nithardi Historiarum libri IIII. Editio prima 1839- secunda 187o.

Ed. Lethe-. Post- Gk. H. Pektz reeogn. E. Müller. Accedit Angelbekti rhyth-
muS de pugne Foutanetiee. (x1v u. 61 s.) 1907. RM. 1.2o. (R«odardruok
1925.)

XLV. 1· Ottonis episeopi Frisingensis Chronica Sive Historie- de duebus eivis

tatibus. Ed. primu- 1867. Ed. altem-. Reeogn. A. Hokmeister. (Cxlv
u. 577 s.) 1912. RJVL 11.—.

XLVL 1·Ottonis et Rehewinj Gesta Fridekioi I. imp. Bd. prima 1867, Seounda

1884. Ed. tertia. Rec. G. Waitz. Ouravit B. de simson. (1LI u. 385 s.)
1912. RM. 6.75.

XLVIL 1- 0ttonjs de S. Blasio Chronice. Ed. A. HokmeisteL (xxv u. 112 s.)
1912. RM. 2.75.

XLVIIL Pauli Histoer Lengobardorum. [Ed. G. Waitz.] (268 s.) 1878. Un-
veränd. Neudruck 1930. RM. 3.9o.

XLIX. Pauli Historie Romena-. [Ed. H. Dkoysen.] (n1u. 150 s.) 1879. RM. 3.so.

L. 1· Reginonis abbatis Prumiensis Chronieou cum continuatione Trevekeosi.

Reoogn. Fr. Kurze. (xx u. 196 s.) 1890. BM.2.40.
LI. 1- Rioheki Historiarum libri IlII. Ed. prima 184o. Bd. altem-. Reoogu.

G.Waitz. (x:ll1 u. 189 s.) 1877. RM.2.70.
LIL Ruotgeri vita Brunonjs archiepiseopi Colouiensis. Ed. G. H. Pertz. (52 s.)

1841. (vergriiXen.)
LIlL Rycoerdi de saneto Germano note-til chronioe. Ed. G.E. Port-. (vlll

u. 160 s.) 1864. (Verg-kiEen.)
LIv. 1·Thietmari Merseburgensis episcopi Ohronicom Post ed. J. M. Lappen-

bergii recogu. Fr. Kurze. (xv1:t1 u. 293 s.) 1889. (vetgriEen-)
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Lv. f vita Anskarii auct. Rimberto. Aceedit vita Rimberti. Rec. G. Weit-L

(Ioo s.) 1884. RM.1.50.
LVL T Vita, Bennonis Il. episc. Osnebrugensis auct. Norberto ebbete Iburgensi.

Recogn. H. Bressleu. (Ix u. 45 s.) 1902. (Vergrisien, Roderdruck in vor-

bereitung.)
LvlL 1- Vitee sencti Bonifatii erchiepiscopi Moguntini. Recogn. W. Levison.

stva u. 241 s.) 1905. RM.5.—.
LVIIL 1·Vita- Heinrici IV. imperetoris. Bx recens. Wettenbachii. Ed. prima

1856, secundu« 1876. Ed. tertia. Curante W.Eberha-rd· (48 s.) 1899s
RM. 1.—. (Rodardruck 1925.)

LIX. 1- Vite Meinwerci episcopi Patherbrunnensis (Da,s Leben des Bischofs

Meinwerk von Pederborn.) Recogn. l(’. Tenckhoik. (xxv1:cl u. 180 s.) 1921.
RM. 4.50.

LX. 1· Widukindi Corbeiensis Rerum gest-Drum saxonicerum libri Ill. (Die
sechsengeschichte des Widukind von Corvey: Anhang: Die schritt über

die Herkunit der schweben.) Edit. prime 184o, secunde 1866, tertie 1882,

quarte 1904. Ed. quinta. Post G.Weit2 et Ic. A. Kehr recogn. P. Hirsch
ediuvente H.-E. Lohmenn. (k«1nu. 195 s.) 1935. RM. 6.-—.

LXL 1· wiponis Opera (Die Werke Wipos). Bd. prime 1853, secunde 1878.
Ed. tertia. Accedunt excerpte ex Anna-L sangallenkk maior., Herimenno

Augiensi, Chron. suev. universeli et duo cermine. Recogn. H. Bresslau.

1915. BM. 3.—.

2. sCRIPTORES RERUM
GBÆMANICARULL

NOVA sERIEs

I. Bd.: Die Chronik Heinrichs Taube von selbe-eh (Chronice Heinrici surdi
de selbech). Herausg. von H. Bressleu. (Lxxv11 u. 167 s.) 1922. RM. 7.-—.

11. Bd.: Die Chronik der Böhmen des Cosmes von Frag. (Cosrna,e Pregensis
Chronioe Boemorum). Herausg. von B. Bretholz. (xov1ll u. 296 s.) 1923.
RM. 18.—.

Ill. Bd.: Die Chronik Johanns von W interthur. (Chronica- Iohennis Vitodurenj.)
Herausg. von C. Br un und F. Beethgen. (xxxv11u. 331 s.)1924. RM. 15.—.

IV. Bd.: Die Chronik des Methies von Neuenburg (Chronica, Mathiee de Nu-

wenburg). Herausg. von A. vHokrneisten (x u. 747 s.)1924—1941. RM. 37.7o.
v. Bd.: Quellen zur Geschichte des Icreuzzuges Kaiser Friedrichs I. (Historia- de ex-

peditione Friderici imperetoris et qujdarn alji return gest-Drum kontes ciusdem

expeditionis). Herausg. von A. Chroust. (olv u. 252 s.) 1928. RM. 18.—.

VI. Bd.: Die Chronik der Greken von der Mark von Levold von Northoi (Levoldi
de Northok Chronice comitum de Marke). Herausg. von F. Zsche e ek-

(x1«v1:cu. 146 s.) 1929. RM. 12.—.

VII. Bd.: Das Geschichtswcrk des Otto von Morena und seiner Fortsetzer über

die Taten Friedrichs I. in der Lombardei (0ttonis Morenae et contin1m-
torum historie Frederici I.). Herausg. von F. Güter-book. (x1«v u. 244 Si)

1930. RlVL 18.-—.

vIIL Bd.: Die Annalen des Tholomeus von Lucca- in doppelter Fassung. nebst

Teilen der Gesta- Florentinorum und Gesta- Lucenorum (Tholomei Luc-

censis Annales). Herausg. von B. sehmeidler. (xl«11 u. 380 s·) I930s

RM. 27.—. «

IX. Bd.: Die Chronik des Bischofs Thietmer von Merseburg und ihre Kokvelek

Uhcrerbeitung (’l’hietrneri Merseburgensis episcopi Chronicon). Herausg.
von R.I:loltzmenn. (nv u. 631 s.) 1935. RM.36.—.

3. FONTBS IURIS GERMANICI ÄNTIQUI IN USUM sCHOLÄRUM

sEPARAgMEDITI
(

I. 1· Determinatio compendiose de iurisdictione imperii. Ed- M- XII-Umst-

(11.m u. 84 s.) 1909. RM.2.—.
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II. 1-Deutsohenspiegel mit Augsburger saohsenspiegel und ausgewählten Artikeln

der oberdeutsehen sachsenspiegeliibersetzung. Herausg. von K. A. E o k h ardt

u. A. Hühner. (xv1:ll u. 287 s.) 1930. 2. veränderte Ausg. 1933. RM. 9.6o.
11L Edictus oeteraeque Langobardorum leges. Cum oonstitutionibus et pactis.

Ed. Fr. Bluhme. (223 s.) 1869. RM. 1.80.

IV. Hinomarus de ordiue palatii. Ed. V. Krause. (31 s.) 1894· RM. o·50.
V. 1-Leges saxonum et Lex Thuringorum. Herausg. von CI. Erh. von schwer-in-

(75 s.) 1918. RM. I.80.

VI. Leges Visigothorum antiquiores. Ed. K. Z eumer. (xx u. 395 s.) 1894.
BM. 6.—.

VlL Lex Ribuaria et Lex Francorum Chamavorum. Ed. R. schm. (146 s.) 1883.
(Vergrikken.)

VIII. 1-Marsilius von Padua-, Dekensor peeis (Ma—rsi1iide Padua- Defensor paois).
Herausg. von R. scholz. (me u. 637 s.) 1932. Fast-. I u. II 1933. Je

RM. 6.75.
IX. 1- saehsenspiegei. Landreoht-. Herausg. von Ic. A. Eckhardt. (168 s.)

1933. RM. 3.-—.

4. FONTES IURIS GERMANICI ANTIQUL NOVA sERIEs

(E)

I. Bd.: saohsenspiegeL Land- und Lehnreoht. Herausg. von K. A. Eckhardt.

(Xv11 u. 305 s.) 1933. RM.20.—.

III. Bd.: Deutschen-spiegel und Augsburger sachsenspiegeL Herausg. von K. A-

Eckhardt u. A.I-liibner. (xv11 u. 288 S.) 2.Ausg. 1933. RM.9.6o.

5. EPISTOLAE sELECTAB

W)

I. Bd.: Die Briefe des 1·11.Bonifatius und Lullus. Herausg. von M. TangL (xt-
u. 321 s.) 1916. RM.7.2o.

II. Bd.: Das Register Gregor-s V11. Herausg. von E. Caspar.
1. Teil: Lib. I—IV. (xI.1·I u. 347 s.) 192o. RM. 7.2o.
2.'I’eil: Lib. V—Ix. (s. 348-—701). 1923. RM. 8.4o.

III. Bd.: Die Tegel-Heer Briefsammlung (Froumund). Herausg. von K. strecken

(xxx u. 171 s.) 1925. RM.8.4o.
1V. Bd.: Die Aktenstiieke zum Frieden von s. Germeno 1230. Herausg. von

K.Ha.mpe. (x11! u. 123 s.) 1926. RM·7.20.

6. DEUTSCHES MITTELALTER

KRITISOEE sTUDIBNTBXTB

(EI·«)

I.Bd.: Die Briefe Heinrichs IV. Herausg. von C.Erdmann. Um u. 80 s.)
1937. RM.2.75. .

II.Bd.: Brunos Buch vom sachsenkrieg. Neu bearb. von H.B.Lohma«nn.

(131 s.) 1937. RM.4.—.
HI. Bd.: Das Leben der Liutbirg. Herausg. von 0. MenzeL (54 s.) 1937. RM. 2.—.

sCHRIFTEN

DES BBICESINSTITUTS PUR- ÅLTEBE DEUTSCEE GESCEICIITSKIJNDB

(E«s·«)

I.Bd.: C.Erdma-nn, studien zur Brieiliteratur Deutschlands im II. Jahr-

hundert. (vll u. 328 s.) 1938. RM.15.—.
«

II.Bd.: W.Berges, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittels-item.

(xv u. 364 s.) 1938. RM.15.—.
IlI.Bd.: K. Jordan, Die Bistumsgründungen Heinrichs des Löwen. (x11 u.

137 s.) 1939. RM.7.—.
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Iv.Bd.: «W.Ileupel, Der sizilische Groöhok unter Kaiser Friedrich II. (le
u. 154 s.) 1940. RM.9.60.

V. Bd.: R. Buchner, Textkritische Untersuchungen zur Lex Ribvsrie. Nu
u. 193 s., mit 2 Teban 194o. BM.-12.—.

"

vI-B(I.: Col-Dus- Qllsmcsu Festscbs, chl stkchsk zum so» Gohuktstqgs dgl--

gebracht. (Ix u. 428 s., mit r Teiel.) 1941. RM. 21.—. -

«vn· Bd-- A- M is h OI - Die sentenzen des Kerdinsls Eumbert, des erste Rechts-

huch der päpstlichen Reform. (Druck bevorstehend.)
INJIIL Des Breviloquium de principetu tyrennico des Wilhelm von 0ckhsm.

Aus der EDUCISOWII dsk Ulmsk stadtbibliothek herausg. von R-. s c h o l z.

Druck bevorstehend.)

ZEITSCMIFT
Archiv der Gesellschaft iiir ältere deutsche Geschichtslcunde. Bd. I—XII. 182o

—1874. (E) (Zum Teil vergriEen-)
"

Neues Archiv der Gesellschaft klir ältere deutsche Geschichtslctmde.
Bd. I—LXIJI. (E) RM. 663.—, Bd. I—Iv je RU. 12.—, Bd. v Ell-L 26.—-
Bd. vl—xl·l je RM. 12.-, Bd. XlII BU. 25.—, Bd. XIV BLI. 24.—-
Bd. Xv—xx je BLI. 12.—, Bd. Xx1—xxx.lv je RU. 15.—, Bd.
XXXV—XL je RM. 17.—, Bd.xI-I—xI«III je RM.24.

— — — Bd. XLIV—L (W) BU. 194.-. Bd. xLIv BU. 20.—, Bd. XLV
BU. 20.—-, Bd. val BM. 24.—- Bd. XLVII RU. zo.—, Bd. XLleI
RU. 32.-—, Bd. xLIX BU. 4o.—, Bd. L BU. 28.-. 1876—1935.

Deutsches Archiv für Geschichte des Mittelslters. seit 1937. (B)
I. Jahrgang- hersusg. von Ic. BrendL W. Engel, W. Eoltzmanm 1937.
II.—v. Jahrgang: namens des Beichsinstituts kür· ältere deutsche Geschicht-s-
lctmde in verbindung mit Ic. Brendi u. W. Holtzmsnn herausg. von

Ell-X stengeL 1938—1942. Je Bd. RU. 16.-.

Übersicht der Abteilungen
s) Geschichte-chreiber- A t, B 1-6, D r, 2, 6;
b) Rechtsquellene Ae, B 7-11, 02, D 3—4;
c) Urkunden: A z, B 12-14, C 3;
d) Briefe: B 15-16, C s-

e) Altertümen B 17-18.

y-- K- f.









Vor kurzem erschien-

Altkirchliche Autonomie
und päpsclikher Zeutralismus

von Friedrich Heiles-

XVL 420 seiten. GroBoktav. Broschiert RM 7.-, Leinen RM 9.——

Frankfurt-er Zeitung: Das Buch bildet den ersten Teil einer völlig umgearbeiteten und sehr er-

Weiterten Neuausgabe von Heilcrs Werk über die Idee und Erscheinung des Katholizisrnus. Die Be-

deutung der Untersuchung beschränkt sich nicht auf das fachtheologische Gebiet, sondern erkaBt
Weithin die geistige und kulturelle Geschichte Europas. Denn Heiler begründet mit einer stupenden
Fülle von Material die These, auch das Abendland habe ursprünglich eine kirchliche Vielgestaltigkeit
besessen wie der Osten, und der päpstliche Zentralismus habe langer und wiederholter Änstrengungen
bedurft, urn über die autonomen Kirchen die Herrschaft zu gewinnen. ln der anschaulichetl schilderung
dieser autonornen Kirchen — der akrikanischen. der spanisch-westgotischen, der gallischifrinkischevp
der mailändischen und besonders der keltischiirischen Kirche — wird die eigentümlichnationale Abschati

tierung ebenso sichtbar wie der vielfache Einfluss der Ostkirche auf Liturgie, Lehre und Organisation.
lrn weiteren Verlauf der Untersuchung wird die dramatische Auseinandersetaung zwischen Papalismus

und Episkopalistnus bis zum Vaticanum und zur jüngsten Kodikizierung des katholischen Kirchenrechts

verfolgt und schlielzlich die Erwartung des »Engelspapstest historisch dargestellt; von der immer

Wieder Proteste gegen die juristisch-verfassungsmälzige Verfestigung ausgegangen sind.

Angesichts der überragenden Einwirkung. welche die Entwicklung der kirchlichen Verhältnisse

jahrhundertelang auf das gesamte geistige und moralische Leben des Äbendlandes gehabt hat. liegt
die universale Wichtigkeit von Heilers Werk autagek seine Perspektiven können die Ccsslvkbelk
aller historisch lnteressierten nicht gleichgültig lassen-

Ernst Reinhcsrcltverlog in München

GERMANENRECHTE - Neue Folge
Jn Verbindung mit der Forschungs- und Lehrgemeinschaft »Das Ahnenerbe« beraus-
gegeben vom Deutschrechtlichen Institut der Universität Bonn unter Leitung von Dr. Karl

August Eckhardt, o. Professor für germanische Rechtsgeschichte, Religionsgeschichte,
Samilienrecht und Samilienforschung.

Abteilung Bauerntum: Deutsches Bauer-many Beatbeitet von G ünth er Franz.
Band 1: Mittelalter. 1940. XII, 346 Seiten. Broschiert RM 9.40, gebunden RM 10.80.—

Band II: Neuzeit. 1939. X, 218 Seiten. Broschiert RM 8.70, gebunden RM 10.20·

Abteilung stadtreehtsbüchen freisinger Rechtsbueh. gearbeitet von Hans-
Kurt Claußen. 1941. L, 360 Seiten. Broschiert RM 10.75, gebunden RM 12.25.

Abteilung stadtrechtsbüehert Zwieliauer Rechtsbucli. Unter mitarbeit pon
Hans Planitz bearbeitet von Günther Ullrich. 1941. LXXXV, 263 Seiten. Broschiert
RM 9.20, gebunden RM 10.70.

Abteilung Nordgermaniiches Recht: Landteeht des Königs Magnus
Hakonariom Bearbeitet von Rudolf meißnek. 1941. xxv111- 426 Seiten.

BroschiertRM 11.90, gebunden RM 13.40.-

Abteilung Beihefte: Deutschreehtlicbes Archiv. Etstes Heft. 1940. 96 Seiten.

BroschiertRM 3.60. — Zweites Heft. 1941. 70 Seiten. Broschiert RM 2.65.

Die Abteilungen: Frühgermanentum J Bauerntum J NordgermanischesRecht J West-
germanisches Recht X LandrechtsbücherJ StadtrechtsbüchetXStadt-rechte J Rechtsgong l
Beihefte können einzeln subskribiert werden mit 20 »JaNachlaß.Bei Subskription der

ganzen Reihe weitere 5 »Jo.

vers-AS HEKMKNN von-»Aus Wiens-. - wEIMAn
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INDOGERMÄNISCHES BEKENNTNIS
l N H A L T: Gemanenlcunde. Frage und Verpflichtung- Das Reich. Gedanke und Wirklichkeit bei den alten Adern-

Deutsche skriihzeit und arische Geistesgcschichte. Von indoz ermanischer Religiosität.
Uberlieferung als politische Kraftquelle. lndogerrnanisches Bekenntnis-

ln den schicksalsvollen Jahren 1936—194l bei gewichtigen wissenschaktspolitischen Anltissen einer deutschen

0Eientlichkeit vorgetragen. wollen diese sechs Reden. ob sie nun Geist und Wirklichkeit. sinn und sendung
unserer hohen Ahnen wiedererstehenkxassenoder sich mit verpflichtenden Forderungen an die gegenwärtige-
Forschung wenden, stets nur einesä das Ewige sichtbar machen. das inmitten alles Kulturgeschehens. des so-

genannten Fortschritts so gut wie des Verkalls. aus der gesamten Welt unserer völlcisehen Uberlieferung un-

zerstörbar, unverlierbar zu uns spricht und immerdar sprechen wird. so. als Gestaltwerdung dieses« Ewigen.
werden die hier ausammengefalzten Reden in und rnit ihrer wissenschaftlichen strenge zu einer Handhabe

ureigensten Glauben-. zu einem Bekenntnis. in welchem Deutsches. Germanisches. Arisches. lndogermanisches
als Kraftquell eines Ahncnerbes mächtig zusammenflieBt. 160 seiten. Gebund-g M 4.80

K. scHROTTER - w. wosr

TOD UND UNSTERBLICHKEIL
Weisheftem spräche und Gedichte aus vier Jahrtausenden, in denen jene uniiberasindlichesKräfte
beschlossen sind, die durch alle Zeiten fort-wirken und zum indogermanischen Weistunr gehören.

innGrundton beherrscht alle diese Stimmen der vorliegenden sammlung. sie verfolgt weniger wissenschaft-
liche Zwecke, obgleich ihr auch über ihren symphonischen Charakter hinaus grundsätzliche Bedeutung zu-

kommt. sondern ist ein ausgezeichnet komponiertes Lesebuch des Besinnens, das aus der überwältigenden
Fülle des indogermanisehen Weistums das Gültigste zusammenstellte . . . so ist dieses Buch ein Helfer auf

dem Wege zu einer attgemäBen Lebenshaltung- für die der Tod keinen schrecken hat und die Unsterblichkeit

das beglückende Bewuthsein einer unerschiitterlichen GewiBheit ist. daB das Beste unserer lchheit in künftigen
Geschlechter-n unseres Volkes weiterleben wird-« Berliner Bogen-Zeitung .5. Mai 1940

GroBe Ausgabe in Pappe gebunden (ca. 320 seiten) RM Z.60. gelciirzte Taschenausgabe (ca. 80 seiten)-
hart. RM 1.20. Neuauflagen sind in Vorbereitung

AHNENEDRBleTIFTUfNG VERLÄG - BERLIN-DAHLEM

Von Karl Richard Gan-»
das er ein neues plastisches Bild entwickelt

98. Tausend. 144 seiten. Kartoniert RM 2.SO

Zu beziehen durch den Buchhandel

Verlangen sie unseren Prospekt säber die bisher

erschienenen schriftenl

schriften des ·Reichsinstituts fu«r GeschichteT ·

des neuen Deutschlands . D 1 c P cgb a c n
lj

.

- J
I Das gekmamsche

des sachsenspiegels i
l kOMMUIMOPWWM und das siedlungsrecht
! Von Otto Hökler

« « ·

L
4ossii2-.K-kt0-i2kinn1.so Im sachsischen

Jakob Böhme st
·

.

,
a m m e s e b 1 e t

Sile Schöpfer einer germanischen
g

Philosophie deswillcns Forschungen zum Deutschen Recht, ins Auftrag
Von Hans «ÄlkredGrunslry der Akademie fiirDeutsches Recht herausgegeben ;
52 seiten. Kartoniert RM 1.80 von Franz Beyerle, Herbert Meyer f und Karl

Geschichtskchkelbung
«

Rauch, Bd. IV, Heft Z. Von Erich M olitor.

als Politische Eleehungomacht
194L VII, 212 seiten. Broschiert M 9.65.

«

Von Gelb-sc S chköckst vEs war durchaus dankenswerh daB Mnlitor . . . l
164 seiten. Kartoniert RM 4.80 das Problem der Pfleghaften noch einmal nach-

DAB Kelch prüft, und zwar unter Verwertung der neuen J

als europänche ordnungomacht siedlungsgesehichtlichenForschungen, derart. l
il Iund die ständefrage des sachsenspiegels zu-

. gleich mit dem grolsen Hergang der deutschen

I
Ostsiedlung in Verbindung setzt.e

I

E. Heymann in der Deutschen Literaturzeitung

Ll
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